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Tagblatt

des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Pruntrut, den 7. Mai 1919,

Herr Grossrat!

Nach den Bestimmungen des Grossratsreglementes
hat der Grosse Rat am dritten Montag im Monat
Mai zu der ordentlichen Friijahrssession zusammen-
zutreten. Sie werden daher eingeladen, sich Montag,
den 19. Mai 1919, nachmittags 22 Uhr, auf dem Rat-
haus in Bern einzufinden.

Die zur Behandlung kommenden Geschéfte sind
folgende:

Gesetzesentwiirfe
zur ersten Beratung:

1. Gesetz betreffend die Wertzuwachssteuer.
2. Gesetz iiber die Abstimmungen und Wahlen.
3. Gesetz iiber den einheitlichen Ladenschluss.

Dekretsentwiirfe :

1. Dekret betreffend die kantonale Rekurskommission.

2. Dekret betreffend die Gemeindesteuern.

3. Dekret betreffend die Besoldungen der Beamten
an den kantonalen Irrenanstalten.

4. Dekret betreffend Errichtung einer vierten Pfarr-
stelle an der Heiliggeistkirchgemeinde in Bern.
Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

5. Dekret betreffend Bildung und Umschreibung der
Friedenskirchgemeinde Bern.

6. Dekret betreffend die Ortspolizei.

7. Dekret betreffend die Organisation der Sanitits-
direktion.

Vortrige:
Des Regierungsprdasidiums :

Ergebnis der kantenalen Volksabstimmung vom 4. Mai
1919,

Der Direktion der Polizei:

1. Naturalisationen.
2. Strafnachlassgesuche.

Der Direktion der Fimanzen und der Domdnen:
Kiaufe und Verkidufe von Dominen.

Der Direktion der Bauten und der KEisen~
bahnen:

Strassen- und andere Bauten.

Der Direktion der Landwirtschaft und der
Forsten:

1. Bodenverbesserungen und Alpwege.
2. Waldkiufe und Verkiufe.

Motionen und Interpellationen:

1. Motion Choulat vom 9. Juli 1918 betreffend Kreis- .
einteilung der S.B.B. und Zuteilung des Berner
Jura zum Kreis der romanischen Schweiz.

2. Motion Miinch vom 27. November 1918 betreffend
Binfithrung einer kantonalen Alters- und Inva-
lidenversicherung.

3. Motion Ilg vom 27. November 1918 betreffend
Binfithrung der achtstiindigen Arbeltszelt in den
kantonalen Betrieben.
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4. Motion Freiburghaus vom 7. Januar 1919 betref-
fend Wasserschaden im Saanethal.

5. Motion P. Diibi vom 14. Januar 1919 betreffend
Ausrichtung von Stipendien fiir den Besuch der
Sekundar- und der héheren Mittelschulen.

6. Motion Konig vom 15. Januar 1919 betreffend
bessere Unterstiitzung der Lehrerversicherungs-
kasse durch den Staat.

7. Motion Dr. Junod vom 16. Januar 1919 betreffend
die Anwendung des Kinematographengesetzes.

8. Motion Dr. Michel vom 22. Januar 1919 betref-
fend die Griindung einer alpwirtschaftlichen
Schule.

9. Motion E. Jakob vom 12. Mirz 1919 betreffend
BEinsetzung einer stindigen Kommission der kan-
tonalen offentlichen Betriebe.

10. Motion Comment vom 19. Mirz 1919 betreffend
Massnahmen gegen die Ueberschwemmungen des
Doubs.

11. Motion Klening vom 20. Mdrz 1919 betreffend
Bekampfung der Arbeitslosigkeit durch die Land-
wirtschaft.

12. Motion Strahm vom 20. Miarz 1919 betreffend Aus-
bau der kantonalen Handels- und Gewerbe-
kammer.

13. Motion Neuenschwander vom 22. April 1919 be-
treffend Revision des Gesetzes tiber die direkten
Staats- und Gemeindesteuern.

14. Motion Roth vom 22. April 1919 betreffend Er-
richtung eines Bureaus der Handels- und Ge-
werbekammer im Oberland.

15. Interpellation Zingg vom 8. Januar 1919 betref-
fend Ausrichtung von Entschidigungen an die
kantonalen Lehrlingskommissionen.

16. Interpellation Segesser vom 11. Mérz 1919 betref-
fend Durchfiihrung der Grenzbereinigung zwischen
den Kantonen Bern und Solothurn.

17. Interpellation A. Berner vom 13. Mirz 1919 be-
treffend Beibehaltung des Sonntags- und 7-Uhr-
Ladenschlusses, sowie des Verbotes der Nacht-
arbeit im Bickereigewerbe.

18. Interpellation Scholer vom 13. Mérz 1919 betref-
fend Vereinbarkeit von kantonalen Beamtungen
mit Mitgliedschaften in Kommissionen.

Wabhlen:

1. Wahl des Bureaus des Grossen Rates.

2. Wahl des Prisidenten und des Vizeprisidenten des
Regierungsrates.

3. Wahl eines kaufminnischen Mitgliedes des Han-
delsgerichtes.

4. Wahl eines Mitgliedes des Verwaltungsgerichts.

. Fir den ersten Tag werden auf die Traktanden
gesetzt die Vortrige des Regierungsprisidiums und
der Direktionen.

Die Wahlen finden Mittwoch den 21. Mai statt.
Mit Hochschitzung!

Der Grossratsprdisident :
Dr. Boinay.

(19. Mai 1919.)

Erste Sitzung.

Montag den 19. Mai 1919,
nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Priasident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 176 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 40 Mitglieder, wovon
m it Entschuldigung die Herren: Burkhalter, Diibi, Go-
bat, Giirtler, Kilchenmann, Lehner, Michel, Miihle-
mann, Neuenschwander (Oberdiessbach), Reichen,
Scholer, Stauffer, Weibel, Wiithrich, Zurbuchen;
ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren:
Aeschlimann, Bechler, Berger, Bohner, Briigger, Chou-
lat, Cueni, Eggimann, Glur, Jobin, Keller (Basse-
court), Kobel, Luterbacher, Liithi, Merguin, Meyer
(Undervelier), Moor, Miiller (Bargen), Périat, Peter,
Ribeaud, Ruch, Stdhli, Zbinden, Zwahlen.

Tagesordnung :

Bereinigung des Traktandenverzeichnisses.

Gesetz betreffend die Wertzuwachs-
steuer.

- Bereit.

Gesetz iber die Abstimmungen und
Wahlen.

Wird an die zur Vorberatung des regierungsrit-
lichen Berichtes betreffend die Einfithrung der Pro-
portionalwahl des Grossen Rates seinerzeit einge-
setzte Kommission gewiesen.

GesetziberdeneinheitlichenLaden-
schluss.

Wird an eine vom Bureau zu bestellende Kom-
mission von 11 Mitgliedern gewiesen.



(19. Mai 1919.)

Dekretbetreffend die kantonale Rekurs-
kommission.

Bereit.

Dekret betreffend die Gemeindesteuern.

M. Simonin, directeur des affaires communales, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Ce projet est prét. Toute-
fois la commission n’a pas encore terminé l’examen,
elle le fera plus tard, de sorte qu’il ne serait guére
pﬁsgible de discuter ce projet avant la semaine pro-
chaine.

Auf den zweiten Mittwoch angesetzt.

Dekret betreffend die Besoldungen der
Beamten an den kantonalen Irrenan-
stalten.

Bereit.

Dekretbetreffend Errichtung einervier-
ten Pfarrstelle an der Heiliggeist-
kirchgemeinde Bern.

Bereit.

Dekretbetreffend BildungundUmschrei-
bungderFriedenskirchgemeinde Bern.

Bereit.

Dekret betreffend die Ortspolizei.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Ce projet est prét, mais la commis-
sion qui doit se réunir ne I'a pas encore examiné;
clle tiendra une réunion mercredi prochain. Il faudrait
donc renvoyer cette affaire 4 la semaine prochaine

Auf den zweiten Mittwoch angesetzt.

Dekret betreffend die Organisation der
Sanitdtsdirektion.

Bereit.

Naturalisationen und Strafnachlass-
gesuche.

Bereit.
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Motionen und Interpellationen.

Bereit.

Wahlen.

Auf Antrag des Vorsitzenden wird den vorzuneh-
menden Wahlen noch beigefiigt: 5. Wahl eines Mit-
gliedes des Obergerichts.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Als weiteres Geschift wire
noch der Beschlussesentwurf betreffend die Arbeits-
losenfiirsorge auf die Traktanden zu nehmen,
und ich mochte bitten, es nichsten Montag zur Be-
handlung zu bringen. (Zustimmung.) ' :

Siegenthaler. Ich mochte beantragen, die auf
nichsten Mittwoch angesetzten Wahlen auf die zweite
Woche, sofern die Session nicht diese Woche ge-
schlossen wird, oder dann wenigstens auf Donnerstag
zu verschieben: Das der eine Antrag.

Nun mdchte ich die Frage gerade noch etwas wei-
ter ausspinnen. Die Fraktionen des Grossen Rates
werden ohne weiteres in dieser Session und auch
in Zukunft eigene Besprechungen abhalten, nament-
lich was die Wahlen anbelangt. Da wére es sehr
wiinschenswert, wenn jeweilen der Mittwochnachmit-
tag der ersten Woche fiir diese Fraktionsbhesprechun-
gen reserviert wiirde. Das hétte zur Folge, dass man
inskiinftig die Wahlen nicht von vorneherein auf den
ersten Mittwoch ansetzt, sondern entweder auf den
ersten Donnerstag oder den zweiten Mittwoch. Es
wire zeitgemiss, in diesem Sinn auf die einzelnen
Fraktionen Riicksicht zu nehmen. Man wird vielleicht
einwenden, die Fraktionen kénnten am Montag abend
oder Dienstag nachmittag ihre Sitzungen haben, aber
wir wissen, dass der Dienstag nachmittag nicht gut
passt, weil viele Mitglieder da andere Geschifte ha-
ben, und auch der Montag abend nicht, weil eine
grosse Zahl Kollegen am Abend heimreisen. Ich
mochte deshalb beantragen, der Rat moge grundsitz-
lich beschliessen, es sei der erste Mittwoch nicht
durch Nachmittagssitzungen zu besetzen, sondern die-
ser Halbtag den Fraktionen einzurdumen.

M. le Président. Vous entendez la proposition de
M. Siegenthaler, qui demande le renvoi des élections
3 la seconde semaine, 4 mercredi, au plus tard & jeudi.
Une seconde proposition demande de ne pas tenir de
séance de relevée mercredi, ’aprés-midi devant étre
réservée a la réunion d'un groupe de députés.

Il est évident que le Grand Conseil est juge dans
cette question. Le renvoi & jeudi prochain n’offre pas
d’inconvénient, mais je fais observer que la semaine
prochaine, jeudi est jour de I’Ascension, féte reconnue
par toutes les confessions chrétiennes. Nous ne pour-
rons donc pas sidger ce jour-la. Je propose donc que
les élections aient lieu jeudi prochain. Je pense que
M. Siegenthaler sera d’accord, les groupes de cette
assemblée pouvant se réunir mercredi aprés-midi.
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Salchli. Ich mochte noch darauf aufmerksam ma-
chen, dass, wenn der erste Mittwochnachmittag fiir
Fraktionssitzungen festgelegt wird, dann in der ersten
Woche iiberhaupt keine Nachmittagssitzungen statt-
finden kénnen. Am Montag treten wir sowieso erst
nachmittags zusammen, am Dienstag wollen die
Bauern wegen des Marktes nicht kommen, am Mitt-
woch finden die Fraktionssitzungen statt und am
Donnerstag Mittag reisen wir wieder heim.

M. le Président. Nous pourrions ne pas prendre
une décision de principe en ce qui concerne les séances
de relevée le mercredi, mais décider quel sera le jour
ou lon fera les élections.

Siegenthaler. Ich moéchte nach meinem ersten
Antrag die auf nichsten Mittwoch angesetzten
Wahlen auf Donnerstag verschieben, wenn man mit
Riicksicht auf die Erklirungen des Herrn Prisiden-
ten sie nicht um acht Tage hinausschieben will.
Am zweiten Antrag betreffend die Nachmittagssitzun-
gen am ersten -Mittwoch halte ich fest.

M. le Président. Vous étes d’accord avec la se-
conde proposition de M. Siegenthaler.

Le Grand Conseil entend-il que chaque mercredi
aprés-midi soit réservé aux réunions de groupe?

Il n’y aurait plus moyen dans ce cas de faire des
séances de relevée, sauf peut-étre le jeudi.

Abstimmung.

75 Stimmen.
61 Stimmen.

Fiir den zweiten Antrag Siegenthaler
Dagegen

Saanekorrektion Laupen-Oltigen; Hochwasserdamm
Laupen-Giimmenen.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Es handelt sich um die Verlegung des
auf dem linken Ufer der Saane gelegenen Hochwasser-
dammes von der sogenannten Amtsschreibereibriicke
in Laupen bis unterhalb Giimmenen. Der jetzige
Hochwasserdamm zieht sich in Zickzackform durch die
Talebene, wihrenddem die Saane selbst korrigiert ist
und in einem regelmissigen Profil durch das Saanetal
fliesst. Der jetzige Hochwasserdamm wurde zu einer
Zeit erstellt, wo die Saane noch nicht korrigiert war,
und ist deshalb so unregelmissig, indem er einfach
dem damaligen Lauf der Saane folgte. Diese unregel-
missige Fiithrung des Hochwasserdammes hatte die
schlimmsten Folgen. Das Hochwasser durchbricht
natiirlich den Damm viel leichter an den Stellen,
wo er einen Winkel bildet, als wenn er sich parallel
dem korrigierten Flusslauf nachzdége. Es bestehtauch
der Nachteil, dass an einigen Orten der Hochwasser-
damm ganz nahe am korrigierten Fluss liegt, wih-
rend er an andern Orten sehr weit davon entfernt ist,
so dass das Hochwasser beim Ueberfluten des nor-
malen Profils sich ganz unregelméssig iiber die Saane-
ebene ausdehnt. Auf Anregung des eidgendssischen

(19. Maj 1919.)

Oberbauinspektorates wurde nun eéin Projekt ausge-
arbeitet, welcher den Hochwasserdamm gleichmissig
auf 60 im Distanz vom linksufrigen Leitwerk ver-
legt. Zugleich soll er auch etwas hoher und stiarker
erstellt werden als der jetzige Damm. Er soll eine
Kronenbreite von 2 m und eine Héhe von 1 m 55
erhalten und mit einem Kieskern versehen werden.
Die Kosten sind auf 150,000 Fr. veranschlagt, wovon
der Bund 1/3=050,000 Fr. iibernimmt. Wir bean-
tragen Thnen, vom Kanton aus den iiblichen Beitrag
von 309/, oder 45,000 Fr. zu bewilligen.

Brand, Prisident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Zustimmung. :

Genehmigt.

Beschluss:

Das auf 150,000 Fr. veranschlagte, vom Bun-
desrat am 7. Miarz 1919 genehmigte und mit
331/30/, der wirklichen Kosten, im Maximum
50,000 Fr. subventionierte Projekt fiir die Erstel-
lung eines neuen 4300 m langen Hochwasser-
dammes lings dem linken Ufer der Saane vom
Bahndamm der Sensetalbahn bei der Saanebriicke
bis zur Lochfluh 800 m unterhalb der Giimme-
nenbriicke wird ebenfalls gutgeheissen und ge-
stiitzt darauf der Ausfiihrungskommission zuhan-
den der beteiligten Gemeinden ein Kantonsbeitrag
von 309/, der wirklichen Kosten, hochstens 45,000
Fr. auf Budgetkredit X G 1 bewilligt, unter folgen-
den Bedingungen:

1. Die Bauten sind nach den Vorschriften
der Bundes- und Kantonsbehdrden in solider
Weise auszufiihren und nachher stets richtig zu
unterhalten. Die Ausfithrungskommission der
Saanekorrektion, namens der Pflichtigen, haftet
dem Staat gegeniiber fiir die gewissenhafte Er-
filllung dieser Verpflichtung.

2. Die Baudirektion ist ermichtizt, allfillig
wiinschbare Aenderungen am Projekt im Einver-
nehmen mit den Bundesbehdrden und der Aus-
fiihrungskommission der Saanekorrektion anzu-
ordnen.

3. Der Bundesratsbeschluss vom 7. Mirz 1919
wird als integrierender Bestandteil dieses Be-
schlusses erklart.

4. Die Auszahlung der. Bundes- und Kantons-
beitrige erfolgt nach Massgabe der vorhandenen
Kredite, vom Bund in Jahresraten von héchstens
10,000 Fr. und iiberhaupt nach Massgabe der dem
Bundesrat zur Verfligung stehenden Mittel, auf
Vorlage gepriifter Situationsetats hin, restanzlich
nach vorschriftsgemésser Vollendung der Ver-
bauung und gepriifter Abrechnung, in welche
nur die wirklichen Baukosten, sowie die Auf-
sichtskosten des Kantons eingestellt werden diir-
fen. ,

5. Der kantonalen Baudirektion sind zuhanden
des schweiz. Oberbauinspektorates vom Beginn
der Arbeiten Kenntnis zu geben und jihrliche
Bauprogramme zur Genehmigung einzureichen.

6. Ueber die Zuweisung des aus der Damm-
verlegung resultierenden Landgewinnes beschliesst
notigenfalls der Regierungsrat.



(19. Mai 1919.)

7. Die Ausfilhrungskommission hat namens
der Beteiligten innerhalb 2 Monaten die Annahme
dieses Beschlusses zu erkliren.

Biel-Téuffelen-Ins-Bahn ; Statutengenehmigung.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Statuten der Biel-Tiuffelen-Ins-
Bahn sind gedndert worden, da das urspriingliche
Aktienkapital erhoht wurde. Vom Staat wurden nach-
traglich gestiitzt auf das Gesetz von 1912 noch 29,000
Fr. gezeichnet und ebenso wurden auch von den Pri-
vaten noch weitere Aktien aufgebracht. Diese Erho-
hung des Aktienkapitals bedingt eine Aenderung der
Statuten, die der formellen Genehmigung durch den
Grossen ‘Rat bedarf. Wir beantragen Ihnen, diese
Genehmigung zu erteilen.

Nyffeler, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Die Staatswirtschaftskommission stimmt
dem Antrag der Regierung zu.

Genehmigt.

Beschluss:

Den Statuten der Biel-Tduffelen-Ins-Bahn, revi-
diert durch die Generalversammlung vom 30.
Mirz 1918, wird die Genehmigung erteilt.

Staatsvorschuss von 200,000 Franken an die see-
lindischen Lokalbahnen.

v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es handelt sich darum, den seeléindi-
schen Lokalbahnen, d. h. der Biel-Tduffelen-Ins-Bahn,
einen verzinslichen Vorschuss von 200,000 Fr. zu
leisten. Die Bahn ist in finanzielle Verlegenheiten
geraten, weil sie ihre Anlagekosten nicht vollstindig
aus dem Anlagekapital decken konnte. Nicht dass
die Bahn etwa nicht gut marschiert, im Gegenteil der
Verkehr zwischen Nidau-T&uffelen-Ins ist sehr erfreu-
lich. Wie Sie wissen, ist der Bau der Bahn in die
Kriegszeit gefallen. Infolgedessen musste die Ge-
sellschaft hohere Lohne ausrichten und fiir alle Ma-
terialien, Rollmaterial und elektrische Anlagen, mehr
zahlen, als sie vorausgesehen hatte. Infolge der Ver-
kehrsentwicklung mussten auch drei Rollschemel mehr
angeschafft werden im Kostenbetrage von 70,000 Fr.,
ebenso zwei Giiterwagen und zwei Personenwagen
fir 36,000 und 52,000 Fr. Diese Mehrausgabe von
158,000 Fr. ist bedingt durch den Verkehr, der grisser
ist, als man seinerzeit erwartet hat. Im weitern wird
die Bahn gezwungen sein, einige Anlagen zu erstel-
len fiir den Anschluss an den Bahnhof Biel. Gegen-
wirtig fahrt die Bahn nur bis Nidau, weil sie wegen
des bis dahin bestehenden Niveauiiberganges zwi-
schen Biel und Nidau nicht nach Biel hineinfahren
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konnte. Nun ist dieser Niveauiibergang durch eine
Unterfithrung ersetzt worden, die allernichstens dem
Betriebe iibergeben wird. So ist es der Bahn ermdg-
licht, in Zukunft bis zum Bahnhof Biel zu fahren.
Es wird allerdings ein Uebergangsstadium geben, in-
dem der neue Bahnhof noch nicht fertig ist und man
also einstweilen noch die Verbindung mit dem alten
Bahnhof suchen muss. Der neue Bahnhof wird kaum
vor drei Jahren dem Betriebe iibergeben werden kon-
nen. So haben die seelindischen Lokalbahnen ein
Projekt ausgearbeitet, wonach sie mit einigen Um- und
Neubauten ihren Ausgangspunkt beim gegenwirtigen
Bahnhof Biel haben werden. Die Hauptausgaben fiir
diese Anlagen beziehen sich nicht auf Bauarbeiten,
sondern auf Materialanschaffungen, wo also der Ge-
genwert vorhanden ist und die auch fiir die definitive
Anlage beim neuen Bahnhof werden beniitzt werden
konnen. Diese Ausgaben kommen noch zu den er-
wihnten 158,000 Fr. hinzu, so dass die Bahn im gan-
zen einer Summe von 200,000 Fr. bedarf, wenn sie
ihren Verpflichtungen soll nachkommen konnen. Wir
ersuchen Sie, eine Subvention von 200,000 Fr. in der
Form eines verzinslichen Betriebsvorschusses an diese
Bahn zu bewilligen.

Nyffeler, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Die Dekretsbhahnen leiden bekanntlich
am gleichen Uebel wie die andern Bahnen, und wir
haben Ihnen in der letzten Session anldsslich der Be-
willigung eines Vorschusses an die Solothurn-Bern-
Bahn eingehend auseinandergesetzt, woher die stin-
digen Defizite und Unterbilanzen kommen. Die Staats-
wirtschaftskommission beantragt dem Grossen Rat,
es sei den seeldndischen Lokalbahnen ein Vorschuss
von 200,000 Fr. zu gewidhren, wobei der Regierungs-
rat erméchtigt wird, die Bedingungen betreffend Aus-
zahlung, Verzinsung und Riickerstattung des Vor-
schusses festzustellen. Die Verzinsung muss sich
natiirlich nach dem Betriebsergebnis richten.

Balmer. Ich mochte den Antrag der Regierung
nicht etwa bekdmpfen, sondern ich unterstiitze ihn.
Doch habe ich in der Vorlage eine genaue Angabe
iber die Verwendung der 200,000 Fr. vermisst, wie sie
zum Beispiel in der Vorlage zum folgenden Traktan-
dum: Nachfinanzierung der elektrischen Schmalspur-
bahn Solothurn-Niederbipp enthalten ist. Nun hat
Herr Regierungsrat v. Erlach das miindlich nachge-
holt. Ich moéchte dem Rat empfehlen, die 200,000 Fr.
zu bewilligen. Nur ist zu bemerken, dass, wie aus
einer kiirzlich erfolgten Zeitungspolemik hervorgeht,
bei der Nidau-T#duffelen-Ins-Bahn nicht alles steht,
wie es sein sollte; dies gilt namentlich in bezug
auf die Besoldung der Angestellten. Ich mochte die
Regierung, weil sie an diesem Unternehmen so stark
beteiligt ist, ersuchen, dafiir zu sorgen, dass das
Personal dieser Bahn 'zu seinem Rechte kommt. Es
beklagt sich dariiber, dass ihm Nachteuerungszulagen
nur in verkiirztem Masse bewilligt wurden und noch
nicht ausgerichtet sind. Zudem ist aus dem Zei-
tungsstreit hervorgegangen, dass vielleicht auch dem
Freikartenunwesen der Riegel gestossen werden sollte.
Wenn man auf der einen Seite gegeniiber dem Per-
sonal so knauserig ist, sollte man in der Austei-
lung von Freikarten nicht so splendid sein, dass man
solche Leuten zustellt, deren Verdienst um die Bahn
lediglich darin besteht, dass sie hier und da einen

153*
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empfehlenden Zeitungsartikel geschrieben haben. Un-
ser Wunsch geht dahin, es mdchte dafiir gesorgt
werden, dass die Beamten und Angestellten recht be-
zahlt und mit dem Freikartenunfug aufgerdumt wird.

Genehmigt.

Beschluss:

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis vom Gesuch
der Seeldndischen Lokalbahnen, Elektrische
Schmalspurbahn Biel-Tduffelen-Ins, vom 20.
Mirz 1919, betreffend Gewidhrung eines Vor-
schusses von 200,000 Fr.

Er beschliesst: Den Seelindischen Lokalbah-
nen wird in Anwendung von Art. 19 des Gesetzes
betreffend die Beteiligung des Staates am Bau
und Betrieb von Eisenbahnen vom 7. Juli 1912
ein verzinsbarer Vorschuss von 200,000 Fr. be-
willigt. .

Der Regierungsrat wird ermichtigt, die Be-
dingungen betreffend Auszahlung, Verzinsung und
Riickerstattung des Vorschusses, festzustellen.

Die Auszahlung erfolgt auf Vorschussrubrik

Ak3f. :

Nachfinanzierung der elekirischen Schmalspurbahn)
Solothurn-Niederbipp.

v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das vorliegende Geschift hat der Re-
gierung sehr viel zu tun gegeben, und zwar haupt-
séchlich deshalb, weil von der Verwaltung der Bahn
keine definitiven Zahlen erhiltlich waren. Jedesmal
wenn man in diesem und jenem Punkte eine Auf-
klirung verlangte, wurden auch die Zahlen wieder
abgedndert. Wir waren schliesslich zu der Erklirung
genotigt, dass wir die Nachfinanzierung nicht vor
den Grossen Rat bringen werden, bis alles klipp
und klar in Ordnung sei, wie wir das fiir alle Bah-
nen mit finanziellen Schmerzen im Brauch haben.
Endlich gelang es, in der Sache Klarheit zu be-
kommen. Ich muss aber auch bemerken, dass es
unter Umstidnden fiir die Verwaltung nicht so leicht
war, alles ganz klar darzulegen. Bekanntlich wurde
die Bahn unmittelbar vor dem Krieg finanziert.
Die Bahn wurde damals in einer Konferenz zwischen
der Berner und Solothurner Regierung unter dem
Vorsitz des Herrn Bundesrat Forrer, die betreffend
die Bern-Solothurn-Bahn stattfand, den Solothurnern
gleichsam als Pflisterchen dafiir zugestanden, dass
sie von ihrem Projekt einer Normalbahn Solothurn-
Bern absehen und mit der vom Kanton Bern befiir-
worteten Schmalspurbahn vorliebnehmen mussten.
Herr Bundesrat Forrer legte in jener Konferenz der
Berner Regierung ziemlich deutlich nahe, sie solle
der Finanzierung und dem Bau der Solothurn-Bipp-
Bahn keine Schwierigkeiten bereiten, sondern sie ent-
sprechend unserem Subventionsgesetz unterstiitzen.
Die Regierung ist das eingegangen und der Grosse
Rat bewilligte gemiss dem Gesetz von 1912 eine
Subyvention von 459/, fir die im Kanton Bern ge-
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legenen 8 km. Per Kilometer machte es 50,000, im
ganzen also 400,000 Fr. aus. Der Grosse Rat hat
diese Subvention beschlossen, aber daran verschie-
dene erschwerende Bedingungen gekniipft, weil man
von seiten des Kantons Bern der Existenzfihigkeit
dieser Bahn nur wenig traute. Bekanntlich durch-
zieher die Bundesbahnen fast siimtliche Gemeinden,
welche die Schmalspurbahn bedienen soll. Wir sag-
ten uns, dass es kaum moglich sein werde, der Bahn
aus dem Bipperamt so viel Verkehr zuzuweisen, dass
sie lebensfihig wiirde. Das Hauptinteresse an der
Bahn habe der Kanton und speziell die Stadt Solo-
thurn, indem ihr dadurch ihre Vorortgemeinden und
auch die bernischen Gemeinden des Bipperamtes ni-
her gebracht werden. Es sei also in erster Linie
an den Solothurnern, wenn sie die Bahn absolut
haben wollen, fiir die Aufbringung der nétigen Finan-
zen zu sorgen. Solothurn hat sich angestrengt und
im Vergleich zu andern Bahnen, die es gemein-
schaftlich mit dem Kanton Bern erstellte, sehr viel
geleistet. Das Gesamtanlagekapital war rund auf
11/, Millionen festgesetzt worden. Im Jahre 1914
wurde der Bau an eine Unternehmerfirma vergeben
und in Angriff genommen. Unmittelbar nachher brach
der Krieg aus. Die Arbeiten mussten unterbrochen
werden und waren bis.im Friithjahr 1915 eingestellt.
Dann wurden sie wieder aufgenommen, der Bau kam
nach und nach gliicklich unter Dach und die Bahn
konnte erdffnet werden, allerdings nicht auf der gan-
zen Strecke, sondern nur vom Baseltor in Solothurn
bis Niederbipp. Das Teilstiick vom Baseltor bis
zum Hauptbahnhof in Solothurn muss aber auch noch
erstellt werden, erst dann wird die Bevolkerung des
Niederbipper Amtes mit dem Kanton Bern und spe-
ziell mit der Bundesstadt richtig verkehren konnen.
Wenn es bisher nicht erstellt wurde, so hat das sei-
nen Grund darin, dass die Aare in Solothurn iiber-
briickt werden muss, was natiirlich mit bedeutenden
Kosten verbunden ist.

Schon bei der Finanzierung sah man voraus, dass
der Bau der Aarebriicke die grossten Schwierigkeiten
bereiten werde. Deshalb stellte der Grosse Rat da-
mals nach Antrag der Regierung die Bedingung auf,
dass ‘das vierte Fiinftel der Subvention erst ausbe-
zahlt wiirde, wenn das Stiick Baseltor—Hauptbahn-
hof Solothurn gebaut werde. Das fiinfte Fiinftel
ist bekanntlich erst féllig, wenn die Abrechnung tiber
das Ganze fix und fertig vorliegt. Wir haben also bis
dahin nur drei Fiinftel der Subvention bezahlt und
zwei Fiinftel, 160,000 Fr.,, wurden noch nicht ausge-
richtet. Im weitern wurde vom Grossen Rat den
bernischen Gemeinden jede weitere finanzielle Betei-
ligung untersagt, indem wir uns auf den Boden stell-
ten, dass alle Bauten, die noch ausgefiihrt werden
miissen, um die Bahn tberhaupt lebensfihig zu ma-
chen, auf dem Gebiete des Kantons Solothurn liegen
und also daran von bernischen Gemeinden nicht noch
Extrasubventionen ausgerichtet werden sollen.

Nun hat sich in der ganzen Angelegenheit ver-
schiedenes anders ergeben, als man urspriinglich
glaubte. Infolge des Krieges waren die Kosten viel
grosser und es ist zu wenig Geld da. Der Unterneh-
mer des Unter- und Hochbaues hat nach Beendigung
seiner Arbeiten eine ziemlich gesalzene Rechnung
prasentiert. Die Sache konnte jedoch ohne Prozess
erledigt werden, indem ein Vermittler zwischen der
Bahn und der Unternehmung bestellt wurde, dem es
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gegliickt ist, eine Vermittlung herbeizufiihren. Es
kam zu einer Regelung, die als gerecht bezeichnet
werden muss und beide Teile befriedigte, aber selbst-
verstindlich erwuchsen der Bahn gegeniiber dem Vor-
anschlag bedeutende Mehrkosten. Um den Unterneh-
mer zahlen zu konnen, haben die bernischen Banken
in Wiedlisbach und Wangen gemeinsam mit den Solo-
thurnern das notige Obligationenkapital beschafft. Da-
bei wurde von seiten der bernischen Gemeinden eine
kleine Siinde begangen, indem sie entgegen der ihnen
vom Grossen Rat auferlegten Bedingung, sich finan-
ziell nicht weiter zu ‘beteiligen, die Zinsengarantie
iibernahmen. Sie haben es aber getan, weil sie sich
iiberzeugen konnten, dass die Bahn, nachdem sie
einmal dem Betriebe itibergeben war, bedeutend bes-
sere Resultate aufwies, als man sich je hat triumen
lassen. Wihrend zum Beispiel im April abhin die
beiden elektrischen Schmalspurbahnen Langenthal-
Jura und Langenthal-Melchnau pro Kilometer je ca.
900 Fr. einnahmen, betrug die kilometrische Einnahme
bei der Solothurn-Bipp-Bahn fast 1700 Fr. Die Aus-
gaben sind natiirlich auch entsprechend hoher als
bei den andern oberaargauisthen Bahnen, aber es
bleibt immer noch ein Betriebsiiberschuss, der die
Verzinsung des Obligationenkapitals gestattet, nicht
nur des urspriinglichen von 200,000 Fr., sondern auch
desjenigen, fiir das die bernischen und solothurnischen
Gemeinden die Zinsengarantie {ibernommen haben.

Nachdem es gelungen ist, simtliche Verpflichtun-
gen zusammenzustellen und die Finanzlage der Solo-
thurn-Niederbipp-Bahn klarzulegen, ergibt sich, dass
noch wesentliche Mittel notig sind, um die Finan-
zierung auf eine gesunde Basis zu stellen. Man dachte
zunéichst daran, neue Aktienzeichnungen seitens der
interessierten Gemeinden, Korporationen, Geschifte
und anderer Privaten zusammenzubringen. So konn-
ten im Kanton Solothurn noch 278,000 Fr. und im
Kanton Bern 229,500 Fr. aufgebracht werden. Sie
sehen, dass der Kanton Solothurn wirklich geleistet
hat, was in seinem Vermdgen lag; der Staat Solo-

- thurn hat sich bei dieser Aktienzeichnung mit 50,000,
die Einwohnergemeinde Solothurn mit 75,000 und die
Biirgergemeinde mit 25,000 Fr. beteiligt. Doch auch
diese Mittel geniigen leider noch nicht, um simtlichen
Verpflichtungen nachzukommen. Die Verwaltung nahm
ein weiteres Anleihen von 400,000 Fr. auf, so dass nun
im ganzen drei Anleihen bestehen: das urspriingliche
von 200,000, das von den Gemeinden garantierte im
Betrage von 300,000 Fr. und das letzte von 400,000
Fr., fir welches der Staat Solothurn die Zinsenga-
rantie bis auf 15,000 Tr. iibernimmt. Wie ich be-
reits bemerkt habe sind die Einnahmen der Bahn
so, dass man, Unvorhergesehenes vorbehalten, sagen
kann, dass sie imstande sein wird, die insgesamt
900,000 Fr. Obligationen zu verzinsen und zu amor-
tisieren. Wir kommen deshalb zum Anfrag, man
mochte das Verbot an die bernischen Gemeinden,
sich an der Finanzierung der Solothurn-Bipp-Bahn
weiter zu beteiligen, aufheben und die von ihnen
eingegangene Zinsengarantie genehmigen.

Noch ein Wort tiber die Auszahlung der beiden
letzten Fiinftel, welche die Regierung bis dahin zu-
riickbehalten hat. Wir haben mit der Solothurner
Regierung verhandelt und uns auf den Boden gestellt,
dass, wenn sie uns die Fertigstellung des Teilstiickes
Baseltor—Hauptbahnhof mit Ueberbriickung der Aare
auf einen bestimmten Termin garantiert, wir das
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vierte Fiinftel auszahlen wollen und das letzte Fiinf-
tel, sobald die Abrechnung fiir die Strecke Baseltor-
Niederbipp vorliegt. Denn bekanntlich hat der Kan-
ton Bern seine Subvention nur fir die im Kanton
Bern, also in den Gemeinden Attiswil, Wiedlisbach,
Oberbipp und Niederbipp liegende Strecke gegeben.
Auf dieser Strecke ist die Bahn fertiggestellt und
fahrt schon seit lingerer Zeit. An die Erstellung des
Teilstiickes Baseltor—Hauptbahnhof haben wir nichts
zu leisten, wir haben aber das grosste Interesse
daran, dass es gebaut wird.

Der Regierungsrat von Solothurn hat uns bereits
im Februar geschrieben: «Gestiitzt auf diese Tatsachen
geben wir neuerdings die Erkldrung ab, dass wir uns
flir den Fall, dass die provisorische Briicke nicht
zustande kommt, fiir den Bau der definitiven Roti-
briicke verpflichten. Als Frist zur Vollendung der
Briicke mochten wir euch den 31. Dezember 1924
vorschlagen.» Es war die Rede davon, eine provi-
sorische Briicke {iber die Aare zu bauen und auf
derselben der Bahn das Ueberfahren der Aare zu er-
moglichen. Man beabsichtigte, diese provisorische
Briicke durch die Pontoniere ausfiihren zu lassen,
die wihrend des Gtenzschutzes sowieso aufgeboten
werden mussten und die hier niitzliche Arbeit hitten
leisten konnen. Mit der Abteilung fiir Genie war ein
beziigliches Uebereinkommen getroffen worden und
die Arbeiten hétten letzten Sommer ausgefithrt wer-
den sollen. Dann kam aber die Grippe-Epidemie und

- der DBriickenbau wurde fir den Frihling 1919 in

Aussicht genommen. Inzwischen ist der Krieg gliick-
lich zu Ende gegangen, es wurden keine Truppen
mehr aufgeboten und so fiel dieses Projekt dahin. Es
konnte sich nur noch um die Frage handeln, ob nun
die provisorische Briicke ganz auf Kosten der Bahn
erstellt werden solle. Die Berechnungen haben erge-
ben, dass es unvorteilhaft wire, diese ganze Ausgabe
noch zu machen fiir eine Zeit bis Ende Dezember
1924, wo nach Zusicherung der Solothurner Reglerung
die definitive Briicke fertig sein soll.

Das ist der Verlauf der Dinge, und so kommen
wir dazu, Thnen den vorliegenden Beschlussesentwurf
zur Genehmigung zu unterbreiten. Wir schlagen Ihnen
vor, die Redaktion der Ziffer 4, die nicht ganz klar
ist, wie folgt abzuéndern: «Es wird dabei vorausge-
setzt, dass fiir das neu aufgenommene Anleihen von
400,000 Fr., das in den gleichen Rang gestellt ist
wie das urspriingliche Anleihen von 200,000 Ir.,
der Staat Solothurn die Zinsengarantie fir einen
jahrlichen Betrag von 15,000 Fr. iibernehmen».

In Ziffer 9 sind die Amortisationsbetreffnisse fest-
gesetzt. Von dem durch die Gemeinden garantierten
Anleihen von 300,000 Fr. sind jahrlich 3000 Fr. zu
amortisieren. Sodann sind auf diesem Anleihen und
auf demjenigen von 400,000 Fr. weitere Amortisatio-
nen vorzunehmen, bis von ersterem noch 100,000 Fr.
und von letzterem noch 200,000 Fr. verbleiben. Erst
wenn diese beiden Anleihen so auf zusammen 300,000
Fr. abbezahlt sind, diirfen den Aktiondren Dividenden
ausgerichtet werden.

Von dem nach der definitiven Finanzierung der
Bahn zur Verfiigung stehenden Kapital miissen 207,000
Fr. fiir den Bau der Strecke Baseltor—Hauptbahnhof
auf die Seite gelegt werden. Davon sind 100,000 Fr.
als Beitrag an die Kosten der Rétibriicke und 107,000
Fr. fiir die eigentlichen Bauarbeiten bestimmt. Dabei
ist allerdings zu bemerken, dass das Material fiir
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die elektrischen Leitungen auf dieser Strecke bereits
vorhanden ist, sonst wiirden die Kosten noch mehr
als 107,000 Fr. betragen.

Auch fiir vermehrtes Rollmaterial muss gesorgt
werden. Ich habe bereits mitgeteilt, dass der Ver-
kehr auf der Solothurn-Bipp-Bahn wesentlich gros-
ser ist, als man seinerzeit vorausgesehen hat, und
da von Anfang an nur so viel Rollmaterial angeschafft
wurde, als man unbedingt notig zu haben glaubte,
geniigt dasselbe den heutigen Anforderungen nicht.
Die beiden Linien, Langenthal-Jura und Langenthal-
Melchnau, mit denen die Solothurn-Niederbipp-Bahn
in Betriebsgemeinschaft steht, besitzen nicht so viel
Rollmaterial, um in hinreichendem Masse aushelfen
zu konnen. So ist trotz der erhohten Preise eine
Anschaffung weitern Rollmaterials nicht zu umgehen,
denn wir miissen dafiir sorgen, dass das die Bahn
frequentierende Publikum richtig beférdert werden
kann, und es ihr auch erhalten bleibt und nicht mit
den Bundesbahnen nach Solothurn fihrt, wenn wie-
der ein besserer Fahrplan in Kraft tritt.

Mit diesen kurzen Ausfithrungen empfehle ich lh-
nen den vorliegenden Antrag zur Annahme. Der
Staat wird nicht mit einer neuen Ausgabe belastet,
sondern es handelt sich nur um eine etwas andere
Regelung des Subventionsbeschlusses, der seinerzeit
vom Grossen Rat gefasst worden ist.

Brand, Prisident der Staatswirtschaftskommis-.

sion. Vor fast sechs Jahren hat der Grosse Rat den
Subventionsbeschluss fiir die Schmalspurbahn Nieder-
bipp-Solothurn angenommen. Schon der damalige
Beschluss war ziemlich umfangreich, und es erklart
sich aus der Entstehungsgeschichte dieser Bahn und
den grossen Schwierigkeiten, mit denen sie vor ihrer
Griindung und wéhrend ihrer Ausfithrung zu kimp-
fen hatte, dass auch der heute vorliegende Beschluss,
der in wesentlichen Teilen eine Abinderung des Be-
schlusses von 1913 bedeutet, etwas lang geraten ist.
Wenn man aber das, was uns heute beschiftigt und
wofiir die Genehmigung des Grossen Rates nachge-
sucht wird, herausschilt, so betrifft es im wesent-
lichen drei Punkte. ’

Einmal war im Beschluss von 1913 vorgesehen,
dass das Teilstiick Baseltor—Hauptbhahnhof Solothurn,
das eine Ueberfithrung der Aare notig macht, spé-
testens drei Jahre nach der Betriebseroffnung der
Strecke Niederbipp-Baseltor stattfinden miisse. Da
die Strecke Niederbipp-Baselthor im Januar 1918 dem
Betrieb iibergeben werden konnte, wiirde diese Frist
also im Januar 1921 ablaufen. Es wird nun dem
Grossen Rat vorgeschlagen, sie bis Ende 1924 zu er-
strecken gestiitzt auf die im Beschlussesentwurf auf-
genommene verpflichtende Erkldrung des solothurni-
schen Regierungsrates, dass die Rotibriicke unbedingt
rechtzeitig genug erstellt wird, um dieses Teilstiick
bis Ende Dezember 1924 auch noch dem Betrieb iiber-
geben zu kénnen. Die Herren sind vom Herrn Bau-
direktor iiber die provisorische Lésung aufgeklirt
worden, die eine zeitlang im Vordergrunde stand, nun
aber nicht ausgefiihrt werden kann. Ich will darauf
nicht eintreten. Es handelt sich also nur darum, die
Frist fiir die Eroffnung der Strecke Baselthor-Haupt-
bahnhof um drei, vier Jahre weiter zu erstrecken.

Der zweite Punkt betrifft die Auszahlung des vier-
ten und fiinften Fiinftels der bernischen Subvention.
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Die Auszahlung war an bestimmte Bedingungen ge-
kniipft; insbesondere ist das letzte Fiinftel erst fillig
mit der Eroffnung des letzten Teilstiickes. Da diese
Eroffnung sich etwas hinauszieht und die Bahn ziem-
lich grosse Verpflichtungen hat, hat man geglaubt, es
sei angesichts der erwdhnten Erklirung kein grosses
Risiko mehr, wenn man die beiden letzten Fiinftel
schon vor ginzlicher Fertigstellung der Bahn aus-
zahle.

Der dritte Punkt betrifft das Verbot, dass die
bernischen Gemeinden sich an der Bahn finanziell
nicht weiter beteiligen diirfen, als 1913 vorgesehen
worden ist. Die Gemeinden haben sich nun aber
bereits iiber diese Limite hinaus engagiert, indem sie
sich an dem neu zu beschaffenden Aktienkapital betei-
ligten und ausserdem bereit sind, eine Zinsengarantie
fiir das neue Obligationenkapital zu tibernehmen. Man
kann sich fragen, ob die Gemeinden sich damit nicht
iiber ihre finanzielle Leistungsfihigkeit hinaus ver-
pflichten. Allein wenn man auch Bedenken haben
sollte, wird man auf der andern Seite doch sagen
diirfen, dass die Gemeinden dem Unternehmen am
nichsten stehen und selbstverstindlich in erster Linie
ermessen konnen, ob sie sich nicht iiber ihre
Krifte hinaus verpflichten. Uebrigens darf schon
der Umstand, dass alle Gemeinden die ihnen neu
zugemuteten Opfer mit einer einzigen Ausnahme be-
willigt haben, zur Beruhigung dienen. Eine grosse
Zahl von Gemeinden, auch burgerliche, haben sich
beteiligt und nach Priifung des Sachverhaltes ge-
funden, sie diirfen diese Leistung zu dem, was sie be-
reits frither gesprochen, auch noch ibernehmen. Dazu
kommt, dass die Betriebsergebnisse viel erfreulicher
sind, als man 1913 vorausgesehen hat. Damals sagte
man ganz allgemein: man muss diese Bahn bewilli-
gen, um einmal dem Markten um die Normalbahn'
Solothurn-Bern ein Ende zu machen; eigentlich ist
es eine ganz Uberfliissige Bahn, aber man hat sie
uns aufgezwingt und man muss sie nun erstellen,
damit der Handel einmal ausgetragen wird. Nicht
ganz dieser Meinung waren die Bewohner des Bipper
Amtes und als einer, der in der dortigen Gegend
aufgewachsen ist, freut es mich, dass sie mit ihrer
Annahme iiber den Verkehr recht hatten. Der ganze
Verkehr hat seit Jahrzehnten nach Solothurn tendiert
— das erklart sich aus der geographischen Lage —
und war in dieser Richtung yviel reger als zum Beispiel
gegen Langenthal. Daran hat auch die Langenthal-
Jura-Bahn nicht so viel gedndert, wie man vielleicht
geglaubt hat. Als die Bahn Niederbipp-Baselthor er-
offnet wurde, hat sich sofort gezeigt, dass die Ire-
quenz alle Berechnungen iiberstieg, und viele Leute,
die noch iiber freie Zeit und Reiselust verfiigen, haben
bald gemerkt, dass diese Bahn von der Bundesstadt
aus eine ganz bequeme und angenehme Verbindung
mit dem Oberaargau vermittelt. Viele fuhren nicht
mehr mit den Bundesbahnen nach Langenthal, son-
dern mit der Elektrischen iiber Solothurn-Niederbipp,
insbesondere in der Zeit, wo der Sonntagsverkehr
auf den Dampfbahnen ganz sistiert war. So war
denn die Solothurn-Niederbipp-Bahn besser als der
Ruf, den man ihr zum vorneherein mit auf den Weg
gegeben hatte. Diese Tatsache darf uns beruhigen in
bezug auf die grossen Leistungen, welche die berni-
schen Gemeinden in der doppelten Form der Beteili-
gung am neuen Aktienkapital und der Uebernahme
der Zinsengarantie {ibernommen haben.



(19. Mai 1919).

Das sind die drei wesentlichen Aenderungen, wel-
che gegeniiber dem Beschluss vom 26. Mai 1913 vorge-
nommen werden sollen. ;

Es ertibrigt mir noch, darauf hinzuweisen, dass
das gesamte Anlagekapital nun nahezu zu 1/; in fest-
verzinslichen Obligationen besteht. Das ist eine
starke Belastung fiir das Unternehmen und es wurde
denn auch von der Bahnverwaltung und den betei-
ligten Gemeinden in Aussicht genommen, das Obli-
gationenkapital so rasch wie moglich zu reduzieren.
Der Beschlussesentwurf enthélt bestimmte Vorschrif-
ten dariiber, wie diese Reduktion vorgenommen wer-
den soll. Eine Auszahlung von Dividenden auf dem
Aktienkapital darf nicht stattfinden, bevor das Obli-
gationenkapital von den jetzt 900,000 Fr. auf 500,000
Fr. heruntergebracht worden ist.

Zum Schlusse noch die Erklirung, dass die Staats-
wirtschaftskommission es durchaus billigt, dass die
Regierung mit dem heutigen Antrag zugewartet hat,
bis die definitive Abrechnung vorlag und man genau
weiss, was die Bahn tiberhaupt kostet, welchen Ge-
genwert fiir das Geld, das man gibt, vorhanden ist.
Gestiitzt auf die Erfahrungen, die man bis jetzt ge-
macht hat, darf die Bahn als ein lebensfihiges Unter-
nehmen bezeichnet werden. Wenn sie selbstverstind-
lich auch nicht ein Renditegeschift sein wird, so ist
sie doch ein Unternehmen, welches die Erwartungen,
die man darauf gesetzt hat, heute schon erheblich
ibertroffen hat.

Die Staatswirtschaftskommission empfiehlt Thnen
den gedruckt vorliegenden Antrag zur Annahme mit
der vom Herrn Baudirektor verlesenen abgednderten
Redaktion der Ziffer 7.

Genehmigt.

Beschluss:

Der Grosse Rat des Kantons Bern, in Ab-
inderung seines Beschlusses vom 26. Mai 1913,
beschliesst:

1. Von der Erklirung des Regierungsrates
des Kantons Solothurn vom 17. Februar 1919 mit
nachfolgendem Wortlaut:

«Gestiitzt auf diese Tatsachen geben wir
neuerdings die Erkldrung ab, dass wir uns fiir
den Fall, dass die provisorische Briicke nicht
zustande kommt, fiir den Bau der definitiven
Rotibriicke verpflichten. Als Frist zur Vollen-
dung der Briicke mochten wir Euch den 31.
Dezember 1924 vorschlagen»

wird Kenntnis genommen. Der Grosse Rat er-
klirt sich damit einverstanden, dass als Termin
zu Inbetriebsetzung der Strecke Baselthor-Neu-
solothurn der 31. Dezember 1924 festgesetzt
werde.

2. Im Hinblick auf diese Erkldrung des solo-
thurnischen Regierungsrates wird der Regierungs-
rat ermichtigt, den 4. Funftel der Aktienbeteili-
gung des Kantons Bern sofort auszuzahlen.

3. Der Regierungsrat wird ferner ermichtigt,
den letzten Finftel des Kantons Bern zur Aus-
zahlung zu bringen sobald die Bedingungen des
Art. 18 des Gesetzes vom 7. Juli 1912 fiir das
Teilstiick Niederbipp-Baselthor erfiillt sind.
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4. Die Bahngesellschaft wird erméichtigt, das
Aktienkapital auf 1,870,000 Fr. zu erhéhen.

Der Grosse Rat ist einverstanden, dass sich
die bernischen Gemeinden an der Erhohung des
Aktienkapitals in der im Nachfinanzierungsplan
vorgesehenen Weise beteiligen.

5. Die Bahngesellschaft wird erméichtigt, das
Anleihekapital auf 900,000 Fr. zu erhohen.

6. Der Grosse Rat ist einverstanden, dass die
bernischen Gemeinden die Zinsengarantie fiir ein
Anleihekapital bis auf 300,000 Fr. iibernehmen,
sofern’ sich auch die solothurnischen Gemeinden
in gleicher Weise daran beteiligen.

Dieses Anleihen soll im 2. Range stehen nach
zwei Anleihen von 200,000 Fr. und 400,000 Fr.

7. Es wird dabei vorausgesetzt, dass fiir das
mit 200,000 Fr. im 1. Rang stehende Anleihen
von 400,000 Fr. der Staat Solothurn die Zinsen-
garantie fiir einen jdhrlichen Betrag bis auf
15,000 Fr. tibernehme.

8. Fiir den Fall, dass die Bahn nicht in der
Lage sein sollte, die sdmtlichen Zinsen selbst
zu bezahlen, hat in erster Linie der Kanton Solo-
thurn fiir den von ihm garantierten Zinsbetrag
von 15,000 Fr. aufzukommen.

Wenn auch dann noch nicht alle Zinsen be-
zahlt werden konnen, diirfen die Gemeinden fiir
den Zinsenbetrag des von ihnen garantierten An-
leihens belangt werden.

9. Die Bahngesellschaft hat die Betriebsiiber-
schiisse in erster Linie zur Tilgung der An-
leihen zu verwenden. Diese Tilgung hat in fol-
gender Reihenfolge zu geschehen.

In erster Linie ist das Anleihen im ersten
Range von 200,000 Fr. entsprechend dem im
Anleihensvertrag aufgestellten Tilgungsplan zu
amortisieren.

In zweiter Linie sind von dem durch die Ge-
meinden garantierten Anleihen von 300,000 Fr.
jahrlich 19/, also 3000 Fr., zu amortisieren.

In dritter Linie sollen die beiden Anleihen
von 300,000 und 400,000 Fr. gleichméissig in er-
hohtem Masse amortisiert werden, bis von dem
Anleihen 1. Ranges nur noch 200,000 Fr. und von
dem durch die Gemeinden garantierten Anlei-
hen 2. Ranges nur noch 100,000 Fr. verbleiben.

Die Bahngesellschaft darf auf dem Aktienka-
pital keine Dividende auszahlen bis diese bei-
den Anleihen in obgenannter Weise auf zusam-
men 300,000 Fr. abbezahlt sind.

10. Die Bahngesellschaft darf von dem letz-
ten Anleihekapital von 400,000 Fr. nur soviel
abheben, als fiir ihre Bediirfnisse absolut not-
wendig ist. ,

Sie hat zur Abhebung von Betrigen jeweils
die Bewilligung des bernischen Regierungsrates
einzuholen.

11. Fiir den Bau der III. Sektion sind vom
Anleihekapital unter allen Umstdnden 207,000
Fr. zu reservieren. Diese sind bestimmt mit
100,000 Fr. als Beitrag an die Kosten der Roti-
briicke und mit 107,000 Fr. fiir die eigentlichen
Bauarbeiten.

12. Die Bahngesellschaft darf die zum Bau
der TII. Sektion beschafften Materialien im Be-
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trage von 120,000 Fr. fiir keinen andern Zweck
verwenden.

13. Die Statuten der Bahn sind mit diesem
Beschluss in Uebereinstimmung zu bringen.

14. Die Bestimmungen des Grossratsbeschlus-
ses vom 26. Mai 1913 werden soweit mit die-
sem Beschluss im Widerspruch stehend aufge-
hoben. ,

Bern-Weissenhiihl ; Salzmagazin.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Das Salzmagazin des Staates stand
friiher an der Laupenstrasse beim Giiterbahnhof,
musste dann aber den Bahnuménderungen weichen
und das neue Salzmagazin wurde bei der Station
Weissenbiihl der Giirbetalbahn gebaut. Dort liegt
es an einer bernischen Dekretsbahn, besitzt seiner
ganzen Linge nach ein Industriegeleise und hat sehr
gute Zufahrten, so dass der Verkehr sich glatt und
bequem abwickeln kann. Das Gebidude ist ziemlich
umfangreich, es hat eine Grundfliche von 570 m?3.
Es wurde seinerzeit mit einem flachen Holzzement-
dach zugedeckt und es ist also kein Estrichraum vor-
handen. Das Dach ist infolge der Witterung und
anderer Verhiltnisse — die Konstruktion hat sich
etwas verzogen — defekt und undicht geworden.
Ein Dach, das rinnt wie ein Sieb, ist natiirlich fiir ein
Salzmagazin nicht gerade angezeigt, und wir sehen uns
gendtigt, das Dach neu zu erstellen. Es lohnt sich
nicht, blosse Flickereien vorzunehmen, die tiber kurz
oder lang neuen Flickereien rufen wiirden, sondern
die Untersuchung hat ergeben, dass es am besten
ist, das Dach ganz zu erneuern. Es wiirde nahelie-
gen, es wieder in Holzzement zu erstellen, aber wir
mochten davon absehen und beantragen lhnen, ein
richtiges Ziegeldach aufzurichten. Das zieht aller-
dings ziemlich vermehrte Kosten nach sich. Ein
neues Holzzementdach wiirde auf 18,200 Fr. zu ste-
hen kommen, wihrend das Ziegeldach eine Ausgabe
von 57,000 Fr. zur Folge hat. Allein wir errei-
chen damit eine wesentliche Verbesserung der ganzen
Anlage. Wir bekommen nicht nur ein viel solideres
Dach, sondern in dem Dachraum, der bei einem
Holzzementdach nicht vorhanden wéire, auch einen
grossen schonen Lagerraum. Wir ersuchen Sie daher,
dem gedruckt vorliegenden Antrag Ihre Zustimmung
zu erteilen.

Nyffeler, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Der Staatswirtschaftskommission lagen
zwei Projekte vor. Erstens einmal das Projekt, das
jetzige Holzzementdach zu reparieren. Man konnte
es mit 18,000 Fr. so instand stellen, dass es minde-
stens wieder 8—10 Jahre halten wiirde. Allein die
Erfahrung lehrt, dass Holzzementdicher sich auf die
Dauer nicht bew#hren, und so sind wir mit der Re-
gierung der Ansicht, man sollte gleich griindliche
Arbeit machen und ein Ziegeldach erstellen, wodurch
man gleichzeitig einen gerdumigen Estrich als Lager-
raum erhdlt.

Genehmigt.

(19. Mai 1919.)

Beschluss:

Der Baudirektion werden fiir die Erstellung
einer Ziegeldachkonstruktion mit Lagerraum im
Salzmagazin Bern-Weissenbithl an Stelle des
schadhaften Holzzementdaches 57,000 Fr. auf Ru-
brik XD bewilligt.

St. Johapnsen, Strafanstalt; Erweiterung.

v. BFrlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Wer die Anstalt St. Johannsen kennt,
wird ohne weiteres zugeben, dass dort sehr viel zu
verbessern wiire, sofern die néotigen Geldmittel zur
Verfigung stinden. Unter allen Umstinden muss aber
fiir bessere Unterkunftsverhiltnisse der Striflinge ge-
sorgt werden. Gegenwiirtig dient als Unterkunft die
sogenannte alte Kaserne, in der sich die Schlafsiile
befinden. Es sollte aber dafiir gesorgt werden, dass
die Leute, die aus verschiedenen Ursachen in die
Anstalt verbracht werden, doch auch Gelegenheit ha-
ben, eine gewisse Zeit fiir sich in einem abgeschlos-
senen Raum zubringen konnen und nicht immer
gezwungen sind, in der grossen Gesellschaft, wo
ja nicht die interessantesten Leute beieinander sind,
zu verkehren. Wir haben bereits vor langerer Zeit
durch den verstorbenen Architekten Hodler ein
Projekt aufstellen lassen. Dasselbe sieht eine Ver-
lingerung des neueren Teils der Anstalt parallel der
Zihl vor, dann rechtwinklig abbiegend hinter der
Kirche durch und dann wieder rechtwinklig abbiegend
und an die Kaserne anschliessend. So entstinde ein
schoner, grosser Hof, um den herum sich sdmtliche
Gebdude gruppieren. Diese Arbeiten sind aber nicht
in einem Mal auszufiihren, sondern je nach Bediirfnis
sukzessive zu erstellen. Fiir heute schlagen wir die
Errichtung eines Zellenraumes parallel der Zihl vor.
Derselbe wiirde 66 Linzelzellen mit den notigen De-
pendenzenrdumen fiir die Aufseher usw. erhalten. Am
Ende des Zellenbaues wiire ein burgdhnlicher Ab-
schluss mit dem Treppenhaus, an den nachher der
Anhingsel nach der rechten Seite hin anzufiigen
wire. Die 66 genannten Rédume sind nicht eigentliche
Gefangenenzellen, sondern kleine Stiibchen, Einzel-
rdume, in denen die betreffenden Insassen die Nacht
verbringen. Jeder Raum hat 16 m? Luftraum und
Platz fiir das Bett, einen Tisch und einen Stuhl;
die vier Winde kann der Insasse mit Ansichtskar-
ten oder was er sonst hat, schmiicken. Man sieht
schon jetzt in den gemeinsamen Schlafriumen in der
Kaserne bei einzelnen Betten ganz nette Wanddeko-
rationen, durch welche die Insassen ihren Platz etwas
wohnlicher zu gestalten suchen. Wenn jeder fiir sich
allein ein Zimmer hat, wird er das noch in vermehr-
tem Masse tun konnen.

Der Kostenvoranschlag fiir den Bau betrdgt 260,000
Fr. Dank den landwirtschaftlichen Ertrignissen hat
die Anstalt auf Ende letzten Jahres bereits 180,000
Fr. zur Verfligung, und es ist ohne weiteres anzu-
nehmen, dass dieses Jahr der Rest aus der Land-
wirtschaft auf dem Gut von St. Johannsen wird
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herausschauen konnen, so dass die Anstalt diesen
Zellenbau ganz aus eigenen Mitteln erstellen kann.
Wir empfehlen lhnen daher den Antrag zur Genehmi-
gung, der Anstalt aus ihrer Betriebsrechnung 260,000
Fr. fiir die Erstellung dieses Baues zu bewilligen.

Nyftfeler, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Der Staatswirtschaftskommission hat an
diesem Geschift das am besten gefallen, dass der
Staat an die 260,000 Fr. nichts beitragen muss, son-
dern dass der Grosse Rat lediglich dem Projekt, wie
es vorliegt, die Genehmigung zu erteilen hat. Wir
begriissen es lebhaft, dass der Kasernierung der ad-
ministrativ Verurteilten einmal ein Ende gemacht und
ein Zellenbau errichtet werden soll, wie der Herr Bau-
direktor es ausgefiithrt hat. Die Staatswirtschafts-
kommission schligt Thnen vor, das Projekt zu geneh-
migen. ;

Genehmigt.

Beschluss:

Das von der Baudirektion vorgelegte Projekt
des Kantonsbauamtes vom November 1918/April
1919 fir die Erweiterung der Strafanstalt St.Jo-
hannsen wird grundsitzlich genehmigt und die
Baudirektion mit der Anstaltsverwaltung mit der
Ausfihrung des zunichst zu erstellenden, auf
rund 260,000 Fr. veranschlagten Zellenbaues mit
Eckturm, anschliessend an das bestehende soge-
nannte Weiberhaus, beauftragt. Die dafiir noti-
gen Geldmittel sind von der Anstalt aus ihrer
Betriebsrechnung zur Verfiigung zu stellen.

Auvkauf einer Besitzong beim Bahnhof Biimpliz,

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Da der Herr Finanzdirektor verhindert
ist, tiber das Geschift zu referieren, will ich in
Kiirze Ihnen klarzumachen suchen, warum wir zu
dem Antrag gekommen sind, es sei ‘die Besitzung
Pfluger A.-G. beim Bahnhof Biimpliz fiir den Staat
anzukaufen.

Es handelt sich um das unmittelbar hinter der
Station Biimpliz der Bern-Neuenburg Bahn gelegene
stattliche Gebdude, das von der Firma Pfluger A.-G.
fiir eine Mobelfabrik gebaut worden ist. Das Ge-
schift ist in Liquidation gekommen und die ganze
Besitzung wurde vom amerikanischen Roten Kreuz in
Pacht genommen, das dort seine Waren aufstapelte
und von hier an ihren Bestimmungsort weiter spe-
dierte. Dieses Gebdude mit einem Umschwung von
etwa 20 Aren und einem Ladenschuppen ist nun zu
verkaufen. Wir haben die Liegenschaft besichtigt
und sind zur Ueberzeugung gekommen, dass der Staat
mit ihrer Erwerbung ein gutes Geschift macht. Das
Gebiude befindet sich in ganz gutem Zustand. Im
Plainpied sind Bureaulokalititen, im ersten und zwei-
ten Stock je eine Wohnung. Ein grosser Teil des
Gebiiudes ist unterkellert, und es befinden sich davin
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noch verschiedene Holzbearbeitungsmaschinen. End-
lich, und das ist fiir uns das Wesentliche, fiihrt ein
Industriegeleise vom Bahnhof Biimpliz in die Be-
sitzung. Herr Kellerhals, Direktor von Witzwil, hat
die Besitzung auch besichtigt und uns ihren Ankauf
sehr empfohlen. Er gedenkt, sie einmal zu verwenden
als Depot fiir das Gemiise usw., das er in der Stadt
Bern zum Verkauf bringen mdochte. Sie eignet sich
dazu sehr gut, indem sie sich in der Ndhe der Stadt
befindet und anderseits an der gleichen Bahn liegt
wie Witzwil, so dass das in Witzwil verladene Ge-
miise direkt nach Bimpliz gefithrt und von den Eisen-
bahnwagen in die Magazine verbracht werden kann,
um dann von hier aus nach der Stadt geschafft zu
werden. Vorldufig kann der Staat die Ré&umlich-
keiten sehr gut verwenden als Magazine fiir die Ma-
terialien, die nun tdglich anlangen fir die Elektrifi-
kation der bernischen Dekretsbahnen. Es handelt
sich da um viele Eisenwaren, die verarbeitet werden
miissen, um eine grosse Menge Isolatoren, die zuerst
auf dem Triger montiert werden miissen und erst
nachher hinauskommen, um an den Stangen ange-
bracht zu werden. Dann das Kupfer, von dem ein
Teil schon da ist; ein anderer Teil ist gegenwirtig
schwimmend und wir wollen hoffen, dass wir es
bald in unserem Lager haben, so dass wir es gegen
den Herbst verwenden konnen und die Elektrifi-
kation einzelner Strecken nicht mehr zu lange auf sich
warten lassen muss.

Die Grundsteuerschatzung der ganzen Liegenschaft
betriigt 118,400 Fr. Der Kaufpreis wurde mit der
Liquidationskommission der Pfluger A.-G. auf 175,000
Ir. vereinbart, nachdem sie urspriinglich weiter-
gehende Forderungen gestellt. Eine grossere Reduk-
tion war von uns nicht zu erreichen, so dass also
zwischen Grundsteuerschatzung und Kaufpreis eine
nicht unbedeutende Differenz besteht. Allein nur
das Gebdude, wenn wir es heute erstellen wollten, .
wiirde mindestens 250,000—300,000 IFr. kosten, so
dass wir mit ruhigem Gewissen glauben sagen zu
diirfen, dass wir einen guten Kauf abschliessen. Wie
gesagt, wir werden auch in Zukunft fiir die Liegen-
schaft eine gute Verwendung haben. Die ersten Jahre
werden zum mindesten die Parterre-Rdumlichkeiten
von den Dekretshahnen gebraucht. Die Keller usw.
kann Herr Direktor Kellerhals schon jetzt in Anspruch
nehmen. Zwischen der Besitzung, dem Bahnhofge-
leise und Biimpliz-Betlehem befindet sich noch ein
Stiick Land, das nicht zu der Besitzung gehort, das
wir aber auch zu erwerben suchen werden, indem es
jedenfalls zweckmissig ist, wenn das Land direkt
vom Bahnhof aus in den gleichen Hinden ist. Ich
ersuche Sie, den Kaufpreis von 175,000 Fr. zu ge-
nehmigen und damit die Regierung zu ermichtigen,
den Kauf abzuschliessen.

Nyffeler, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Es lag auch ein Projekt vor fiir Erstel-
lung eines Gebdudes auf dem Bauplatz bei Weyer-
mannshaus, das dem gleichen Zweck hitte dienen
sollen, fiir-den nun die Besitzung Pfluger A.-G. ange-
kauft werden soll. Der Bauplatz hitte sich gut ge-
eignet, aber als wir zu rechnen anfingen, mussten
wir uns iiberzeugen, dass wir unter 250,000—300,000
Fr. nicht zu dem kidmen, was wir notig haben. Dar-
auf haben wir die Besitzung in Bimpliz angesehen.
Der Staat muss unbedingt ein solches Gebdude haben
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fiir die verschiedenen vom Baudirektor angefiihrten
Zwecke. Es soll dort eine Ablage errichtet werden fir
das Gemiise, welches die staatlichen Anstalten im Gros-
sen Moos liefern, um es dann moglichst billig der Stadt-
bevolkerung abgeben zu kénnen. Wir bendtigen aber
noch fiir andere Zwecke Raum. Bekanntlich wird der
Kehricht der Stadt Bern nach Witzwil gefiihrt und
dort erlesen; nun finden sich in diesem Kehricht alle
moglichen Gegenstinde vor, Schuhe, Regenschirme,
Stocke usw.; diese werden wieder hergerichtet und
kénnen dann ebenfalls nach Biimpliz verbracht wer-
den, um dort verkauft und verwertet zu werden. Im
weitern beabsichtigt man, dort eine Art Herberge zu
errichten fiir Leute die schwer unterzubringen sind,
entlassene Striflinge, mit denen man nicht weiss
wohin, und fiir die dort schone Unterkunftsriume ge-
'schaffen werden konnen.. Wir haben, wie gesagt, die
Besitzung in Augenschein genommen. Das Gebdude
ist noch neu, vom Keller bis unter das Dach voll-
stindig intakt und bis in alle Details gut eingerichtet.
Ich konnte dort neuerdings konstatieren, welche prak-
tischen Leute die Amerikaner sind; auch das kleinste
Detail ist so erstellt, dass man Ireude daran hat.
Auch in dieser Beziehung empfiehlt sich die Erwer-
bung des Objektes sehr. Von grossem Wert ist auch
das Vorhandensein von zwei gedeckten Rampen; man
kann mit den Giiterwagen in gedeckte Rdume einfah-
ren und dort ein- und ausladen. Wer weiss, was
heute ein Geleiseanschluss kostet und wie viel Zeit
und Material es dazu braucht, der weiss es zu schit-
zen, wenn man einen solchen Geleiseanschluss fix
und fertig vorfindet. Auch sind noch eine ganze
Anzahl Maschinen, Hobelmaschinen und andere, eine
Maschine fiir Herstellung von Holzwolle usw., vorhan-
den und so gut erhalten, dass man sie ohne weiteres
fir neu ansehen .konnte. Auch die Transmissionen
‘sind ganz modern. Alle diese Maschinen und Ein-
. richtungen fallen dem Staate eigentlich unentgeltlich
zu. Der einzige Nachteil ist der, dass der Umschwung
bloss 20 Aren betrdgt und fiir ein solches Unterneh-
men etwas klein ist; allein die Moglichkeit besteht,
noch Land dazu zu erwerben. Alles in allem finden
wir, dass es fiir den Staat ein sehr giinstiges Geschift
ist, wenn er die Liegenschaft fiir 175,000 Fr. erwerben
kann. Darum schlagen wir [hnen vor, den Kaufver-
trag zu genehmigen.

Genehmigt.

Beschluss:

Dem unterm 5. April 1919 mit der Firma
A. Pfluger A.-G. in Liq. mit Sitz in Bern abge-
schlossenen Kaufvertrag um die Fabrikbesitzung
ber der Nordstation Biimpliz, enthaltend ein
Wohnhaus mit Schreinerwerkstatt, fiir 118,400 Fr.
brandversichert und einen Ladenschuppen fiir
9000 Fr. brandversichert, sowie an Erdreich 20
Aren mit Industriegeleiserecht, Grundsteuerschat-
zung total 119,500 Fr., Kaufpreis 175,000 I'r.
(inbegriffen Zugaben im Schatzungswerte von
rund 24,000 Fr.) wird die Genehmigung erteilt.

(19. Mai 1919.)

Flurgenossenschaft Liischach; Bodenverbesserung.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Im November 1917 hat der
Grosse Rat ein Entsumpfungsprojekt der Flurgenos-
senschaft Liischach im Betrage von 102,000 Fr. ge-
nehmigt. Der Kostenvoranschlag wurde im Jahre
1916 aufgestellt. Das Projekt kam 1918 zur Ausfiih-
rung und es zeigte sich, dass der Kostenvoranschlag
nicht geniigte, indem die Lohne einerseits und die
Materialpreise anderseits nun bedeutend hoher waren,
als man seinerzeit angenommen hatte. Der Voran-
schlag wurde infolgedessen um rund 33,000 Fr. iiber-
schritten. Bei den neuen Projekten, die jetzt dem
Grossen Rat vorgelegt werden, findet jeweilen die -
Klausel Aufnahme, dass eine Erhohung des Staats-
beitrages spiter nicht stattfinde. Man kann das tun,
weil man annehmen darf, dass die Kosten nicht mehr
in einem bedeutenden Masse steigen werden. 1916 da-
gegen wusste man nicht, dass die Materialpreise,
speziell die Preise der Drainier- und Zementrohren,
und auch die Arbeitslohne eine so gewaltige Steige-
rung erfahren wiirden. Deshalb ist es gerechtfertigt,
an die in den letzten zwei Jahren ausgefithrten Pro-
jekte, deren Kostenvoranschlige schon viel frither
aufgestellt worden sind, eine angemessene Nachsub-
vention zu bewilligen. Entsprechend den bereits in
dhnlichen Fillen gefassten Beschliissen des Grossen
Rates beantragt die Regierung auch hier, die Nach-
subvention nicht im gleichen Umfang wie beim Haupt-
projekt zu bewilligen, sondern sie auf 159/, zu redu-
zieren. Wir empfehlen Ihnen deshalb die Subventio-
nierung der 33,000 Fr. Mehrkosten mit 1590/, oder
4950 Fr.

Ich moéchte noch auf die unter Ziffer 4 angefiihrte
Bedingung aufmerksam machen, die unter Umstidnden
zu einem Missverstindnis Anlass geben konnte. Bei
den letzten Projekten fand die Bestimmung Aufnahme,
dass drei Jahre nach Fertigstellung der Arbeiten eine
Revision der Grundsteuerschatzung stattfinden miisse.
Hier heisst es: nach fiinf Jahren. Das hingt damit
zusammen, dass die Bewilligung des Projektes vor
zwel Jahren erfolgt ist, wo man noch einen fiinf-
jahrigen Termin fixierte. Es geht nicht wohl an, diese
Bedingung nachtriaglich abzuéndern. Praktisch bleibt
sich die Sache gleich, indem die Zeit von dem Moment
der Fertigstellung des Projektes an zu laufen beginnt.
Das Projekt ist bereits fertiggestellt und darum wird
in fiinf Jahren, abgesehen von der Revision der
Grundsteuerschatzungen, die nach dem Dekret des
Grossen Rates erfolgen muss, eine neue Einschitzung
stattfinden miissen.

Brand, Prisident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Die Staatswirtschaftskommission stimmt dem
Vorschlag der Regierung zu und empfiehlt Thnen die
Genehmigung dieser Nachsubvention. Wir haben bei
frithern dhnlichen Geschiften auseinandergesetzt, dass
wir nach einlédsslicher Beratung dazu gekommen sind,
iiberall da, wo infolge der ausserordentlichen Verhilt-
nisse die urspriingliche Devissumme iiberschritten
werden musste, noch ein Einsehen zu tun und eine
Nachsubvention zu bewilligen, wihrend da, wo die
Devise in der letzten Zeit aufgestellt wurden, wo alle
Faktoren, die auf die Ausfithrung des Werkes ein-
wirken, also bekannt waren, Nachsubventionen nicht
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- ausgerichtet werden sollen. Im vorliegenden Fall
ist speziell darauf hinzuweisen, dass in der Gegend
von Lischach in der Zeit, wo die Entwéisserungsar-
beiten noch zu giinstigen Bedingungen hitten ausge-
fihrt werden konnen, die Arbeitskrifte fehlten, weil
die Torfausbeutungsindustrie eine grosse Zahl von
Arbeitern in Anspruch nahm und ihnen lohnendere
Beschiftigung bot. Es ist begreiflich, dass bei einer
Reihe von Experimenten, die einzelne Flurgenossen-
schaften mit fremden Arbeitern, Russen, Italienern
usw., machten, ohne Verschulden der betreffenden Ge-
nossenschaften und der daran beteiligten Grundeigen-
timer die Arbeiten nicht so geférdert worden sind,
wie es wiinschenswert gewesen wire. Wir glauben
daher, es liegen hier die Voraussetzungen vor, um
die Nachsubvention im Betrage von 159/, zu bewilli-
gen, wie es in frithern &hnlichen Fillen gehalten
worden ist.

Genehmigt.

Beschluss:

Der Flurgenossenschaft Liischach wird an die
zu 33,000 Fr. veranschlagten Mehrkosten ihrer
Entwisserung ein Staatsbeitrag von 159/, im
Maximum 4950 Fr., zugesichert. An diesem Be-
schluss werden folgende Bedingungen gekniipft:

1. Der Staatsbeitrag ist zahlbar nach Mass-
gabe der zur Verfiigung stehenden Kredite.

2. Die Flurgenossenschaft ist verpflichtet,
das Werk kunstgerecht und auf Grundlage
der Pline auszufiihren und auf ihre Kosten
dauernd in gutem Zustande zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
staatlichen Behdrden; diese sind berechtigt, die
den Verhdltnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

3. Das in die Verbesserungen einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den
grossten Ertrag ermoglicht; es darf der land-
wirtschaftlichen Nutzung, sei es durch Torfaus-
beute, Bauten oder anderswie, nur mit Einwilli-
gung der staatlichen Behorden und unter den
von- diesen in jedem Fall festzusetzenden Be-
dingungen entzogen werden.

4. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist fiinf Jahre nach Vollendung der Arbeiten einer
Grundsteuerschatzungsrevision zu unterwerfen.

5. Insofern und insoweit Staatsstrassen im Ge-
biete des Entwisserungsprojektes liegen, ist der
Staat berechtigt, das daherige Strassenabwasser
ohne besonderes Entgelt durch die subventionier-
ten Entwisserungsanlagen abzuleiten.

6. An allfdllige weitere Mehrkosten wird kein
Staatsbeitrag mehr bewilligt.

7. Die Genossenschaft hat innerhalb Monats-
frist nach Erdffnung dieses Beschlusses dessen
Annahme zu erkliren.

Tagblatt des Grossen Rates, — Bulletin du Grand Conseil,

1919.
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Association syndicale des propriétaires fonciers des
Longues Royes; Bodenverbesserung.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Wohl nirgends im Kanton Bern
ist eine so weitgehende Zerstiickelung des Grundbe-
sitzes wahrzunehmen wie in gewissen Gebieten des
Jura, speziell in der Ajoie und in der Gemeinde Che-
venez und Umgebung. Wir haben dort nicht selten
Grundstiicke mit einer Lidnge von 300, 400, 500 m,
aber nur 5, 6, 7, 8 m Breite, also einer Breite, die
kaum geniigt, um einen Erntewagen mit dem Gespann
auf dem eigenen Grundstiick wenden zu kénnen. Diese
Zerstiickelung rithrt davon her, dass im Erbfall die
einzelnen Grundstiicke nicht auf die verschiedenen
Erben verteilt, sondern dass jedes einzelne Grund-
stiick jeweilen durch die Zahl der Erben geteilt wurde.
Die Landwirtschaft leidet unter diesem Umstand
schwer, und durch die vielen Grenzen geht tat-
sichlich ein grosses Areal von Land verloren. Die
Beobachtung lehrt, dass der Landwirt bei den Gren-
zen das Erdreich nach innen zu bringen sucht, da
er von seinem guten Boden nichts auf das nachbar-
liche Grundstiick iibergehen lassen will, und dass so
zwischen den beiden Grundstiicken der Mark entlang
immer eine kleine Rinne vorhanden ist, die sich durch
eine geringere Fruchtbarkeit auszeichnet. Man ist
auch besorgt, dass der Diinger nicht zu weit hinaus-
kommt, da sonst auch fiir das nachbarliche Grund-
stiick etwas abfallen konnte. Durch die Grenzen fin-
det also eine wesentliche Verinderung des Landes
und eine Verminderung der Produktion statt. Dazu
kommen noch andere Nachteile. Der Hauptnachteil
ist der, dass, wenn die Grundstiicke weit auseinander
liegen, fiir die menschlichen und tierischen Arbeits-
krifte sehr viel Arbeitszeit verloren geht und dadurch
die Wirtschaft ganz wesentlich verteuert wird.

Aus diesem Grunde sucht man iiberall, wo es mog-
lich ist, die Zusammenlegung der Grundstiicke zu
fordern und die vielen vorhandenen Parzellen fiir den
einzelnen Besitzer in eine kleine Zahl von solchen
iiberzufithren. Die Zusammenlegung der Grundstiicke
ist aber eine sehr schwierige Arbeit. Man hat sehr
viel Miihe, die Mehrheit der Grundbesitzer mit vie-
len Parzellen dazu zu bringen, dass sie mit der neuen
Einteilung einverstanden wiren. Jeder glaubt im all-
gemeinen, sein Land sei das beste und die andern
Grundstiicke seien weniger wertvoll, in einem weniger
guten Zustand. Im weitern ist es schwierig, wenn
die einzelnen Landwirte in enggeschlossenem Dorf
beieinanderwohnen, die Zusammenlegung so vorzu-
nehmen, dass sie jedermann befriedigt. Man kann
nicht dem einen nur die ganz weitgelegenen und dem
andern die ganz nahegelegenen Grundstiicke zuwei-
sen. Ferner muss auf die Bodenbeschaffenheit ent-
sprechend Riicksicht genommen werden, namentlich
wenn verschiedene Bodenqualititen, wie Lehmboden,
Torfboden vorhanden sind. Auf der andern Seite
muss man die Zusammenlegung moglichst zu for-
dern suchen, und wo man es gemacht hat, ist man
im allgemeinen davon befriedigt. Sie wissen im
weitern, dass eine neue Vermessung stattfinden muss
gemiss den eidgendssischen Vorschriften und dass
diese Vermessung und Ausmarkung sehr viel Geld
kostet, wenn eine grosse Zahl von Parzellen vor-
handen ist und eine ausserordentlich grosse Zahl
von Marksteinen benétigt werden.

155*



616

Nachdem nun die Gemeinde Chevenez zur Ver-
messung gelangt, hat man gesucht, gleichzeitig eine
Zusammenlegung herbeizufiihren. Vom Vermessungs-
bureau wurde ein Projekt aufgestellt und dasselbe
ist von den Beteiligten akzeptiert worden. Sie sehen
aus den vorliegenden Antriigen, dass man weiter
geht, als es sonst der Fall ist. Ziffer 1 bestimmt:
«Der Staat tibernimmt ausnahmsweise die Kosten der
Projektverfassung, der DBonitierung des Landes und
der Leitung iiber die Ausfithrung des Werkes». Bis
dahin gestattete man, dass die Kosten des Drainage-
oder Zusammenlegungsprojektes in den Kostenvoran-
schlag aufgenommen werden durften und der Staat
hat dann einen Beitrag von 209/, und der Bund eben-
falls einen entsprechenden Beitrag an diese Kosten
gegeben, aber der Restbetrag von 50—609/;, musste
von den Grundeigentiimern getragen werden. Hier
gehen wir ausnahmsweise weiter, und ich will kurz
begriinden, warum der Regierungsrat diesen Antrag
stellt.

Wir mochten durch dieses Projekt der Ajoie ein
Schulbeispiel geben dafiir, wie durch eine zweckmis-
sige Zusammenlegung die grossen Nachteile der Zer-
stlickelung aufgehoben werden konnen. Da die Kosten
sowieso erheblich sind und die Landwirte sich erst
dann fiir eine Sache begeistern, wenn man ihnen

an Ort und Stelle zeigt, wie es gemacht werden kann,

dirfte es am Platze sein, beim ersten Projekt, das
ausgefithrt wird, etwas weiter zu gehen als vielleicht
bei den spitern Projekten. Ich mdochte schon hier
erwihnen, dass die Regierung die Auffassung hat,
dass, wenn in der Ajoie weitere Gemeinden kommen —
und soviel ich gehort habe, wird es der Fall sein —
eventuell das Personal des kantonalen Vermessungs-
bureaus vermehrt werden soll, um die Projekte auf-
zunehmen und auszufithren, weil die Sache so wesent-
lich billiger zu stehen kommt, als wenn die Arbeit einer
Privatfirma {ibergeben werden muss. Die Kosten der
Projektverfassung, der Bonitierung des Landes und
der Leitung {iiber die Ausfithrung des Werkes, die
sich auf 10,000—15,000 Fr. belaufen werden, wer-
den also vom Staat, beziehungsweise vom Vermes-
sungsbureau iibernommen. An die iibrigen Kosten,
die auf 108,800 Fr. veranschlagt sind, sichern wir
den {iiblichen Beitrag von 209/, zu unter den in
Ziffer 2, lit. a, b und c, enthaltenen Bedingungen.
Ich bemerke noch, dass vorgingig dieser Zusammen-
legung eine Bachkorrektion stattgefunden hat, indem
dort ein kleiner Bach das ganze Terrain durchzog
und versumpfte. Die Zahl der Grundstiicke ist sehr
gross und durch die Zusammenlegung tritt eine
ganz bedeutende Vereinfachung und Verbesserung ein,
auch in bezug auf die Strassenanlagen. Ich mdchte
IThnen empfehlen, auf das Projekt einzutreten, den
Beitrag zu bewilligen und ebenso die an die Aus-
richtung dieses Beitrages gekniipften Bedingungen zu
genehmigen.

Brand, Prisident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Der vorliegende Antrag bezweckt eine eindring-
liche und nachhaltige Belehrung der Ajoie, nicht durch
Worte, sondern durch die Tat. Es soll ein ausseror-
dentlich verstiickeltes Gebiet in der Gemeinde Che-
venez neu vermessen und parzelliert werden. Dass
das dringend notwendig ist, werden Sie alle zugeben,
wenn ich Thnen sage, wie dieses Gebiet jetzt verteilt
ist. Es bestehen 507 Parzellen, die 235 Grundeigen-
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timern gehdren. Von diesen besitzen 95 je 1 Par- -
zelle, 105 2—3, 31 4—6 und 4 7—10 Parzellen. Is
handelt sich also um einen itiberaus zerstiickelten und
kleinen Grundbesitz. Was aber noch mehr zu denken
gibt, ist die Tatsache, dass die durchschnittliche Linge
dieser Parzellen 260 m betrdgt, die durchschnittliche
Breite 10 m. Die lingste Parzelle misst 570 m auf
6 m DBreite, und die schmiilste hat eine Breite von
4,5 m auf eine Liinge von 340 m. Anhand der Pline
habe ich mir eine Anzahl von Parzellen vorgestellt und
aus .dem ganzen Gebiet eine herausgenommen, auf
die ziemlich rechtwinklig 20 und mehr Parzellen
ausmiinden. Das hat zur Folge, dass bei der Be-
wirtschaftung dieser 20—30 Parzellen die betreffenden
Besitzer auf dem schmalen Streifen Land, an das sie
anstossen, das sogenannte Pflugwenderecht geltend
machen konnen. Das ist fiir eine so schmale Par-
zelle von 4, 5, 6 oder 10 m Breite geradezu ruinds.
Es verdient daher Anerkennung, dass die vorberaten-
den Instanzen, insbesondere das Vermessungsbureau,
die Landwirtschaftsdirektion und Baudirektion ihre
Kenntnisse und Arbeit in den Dienst der Verbesserung
dieses direkt unrationellen und unhaltbaren Zustandes
gestellt haben. Wir glauben, diese Giiterzusammen-
legung werde im Jura Beachtung und Nachahmung
finden, und man wgrde auch an andern Orten, wo
diese ausserordentlich unwirtschaftliche Bebauungs-
weise heute noch durchgefithrt wird, auf eine neue
Einteilung des Landes ‘eintreten; man werde die
Grundeigentiimer dahin belehren koénnen, dass, wenn
sie auch momentan nicht gerade mehr das gleiche
Stiick haben wie bis dahin, sie dafiir einen vermehr-
ten Ertrag bekommen und so die Kosten, die sie
zu tragen haben und die in der Tat erheblich sind,
sich lohnen werden.

Mit Riicksicht auf den wirtschaftlich hoch einzu-
schitzenden Wert dieser Giiterzusammenlegung sind
wir auch damit einverstanden, dass man die Kosten
der Projektierung und der Bonitierung ausnahmsweise
zu Lasten des Staates nimmt. Die Grundeigentii-
mer wiirden sonst vielleicht mutlos werden, wenn
sie alles aufbringen miissten in einem Territorium,
wo man noch nicht, wie im alten Kanton, die Erfah-
rung gemacht hat, dass sich diese Kosten tatséchlich
lohnen und die Grundeigentiimer doch schliesslich
nach Jahren im vermehrten Ertrag den Lohn fiir
die von ihnen gebrachten Opfer finden. Die Staats-
wirtschaftskommission begriisst die Initiative der Ge-
meinde Chevenez und hofft nur, dass in den benach-
barten Gegenden recht bald neue Vermessungen und
Zuteilungen stattfinden werden. Wir haben friiher
wiederholt im Schosse des Grossen Rates iiber die
Kosten der Neuvermessung von Grund und Boden ge-
sprochen, und ich hatte zu einigen Malen von der
Staatswirtschaftskommission Auftrag, darauf hinzu-
weisen, dass die vom Bund erlassenen Vorschriften
iiber die Bodenverbesserung zu detailliert seien und
zu grosse Kosten nach sich ziehen. Es wurde spe-
ziell in einigen bernischen Gemeinden festgestellt,
dass die Durchfiihrung der Vermessung nach den eid-
gendssischen Vorschriften geradezu ruinds wire. Es
1st auch nach dieser Richtung, wie man uns in der
Sitzung der Staatswirtschaftskommission mitteilte, bei
den eidgendssischen Behorden endlich die Einsicht
gekommen, dass man das der Landwirtschaft er-
schlossene Land nicht bis auf den Zentimeter und
Millimeter zu vermessen braucht, wie es vielleicht vom
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Standpunkt des Geometers aus das Ideal wire, son-
dern dass es geniigt, wenn man die genauen Grenzen
hat und die Massangaben so bekanntgegeben werden,
dass wesentliche Differenzen zwischen den Grund-
cigentiimern nicht entstehen konnen. Wollte man die
Vorschriften in diesen parzellierten Betrieben mit aller
Strenge durchfiihren, so wiirden der Kanton und die
Grundeigentiimer und namentlich auch der Bund in
einer Art und Weise belastet werden, dass es schliess-
lich niemand mehr ertragen konnte. Wir haben niit
Genugtuung davon Kenntnis genommen, dass die Vor-
schriften der Bundesorgane etwas revidiert worden
sind und dass man hoffen darf, die Vermessung werde
da, wo sie noch nicht durchgefiihrt ist, die Beteiligten
nicht mit allzuhohen Spesen belasten.

Was den vorliegenden Antrag selbst betrifft, so
empfehlen wir Ihnen denselben bestens zur Annahme.

Scherz. An der Zweckmiissigkeit des vorliegenden
Projektes kann kein einsichtiger Biirger zweifeln, und
ich will dariiber keine weitern Worte verlieren. Da-
gegen mochte ich darauf hinweisen, dass vor vielen
Jahren im Kanton Bern ein Flurgesetz dem Volk vor-
gelegt wurde, das mit ziemlicher Mehrheit verworfen
worden ist. Das war zu bedauern. Zu bedauern ist aber
auch, dass man seither nicht auf dem gleichen Boden
gesucht hat, etwas Grundsitzliches, Durchgreifendes
fiir den ganzen Kanton zu schaffen. Es sind schon
oft Gesetze vom Volk verworfen worden, und nachher
hat man die guten Gedanken wieder aufgegriffen, die
Vorlage, vielleicht etwas verbessert, den Biirgern wie-
der unterbreitet und, vielfach mit Erfolg, von dem
weniger gut an das besser unterrichtete Volk appel-
liert. Es ist zu bedauern, dass man im vorliegenden
IFall nicht dhnlich vorgegangen und den Erlass durch-
greifender Massnahmen ins Auge gefasst hat.

Ferner mochte ich auf den genossenschaftlichen
Zusammenschluss der Grundeigentiimer zur ‘Bewirt-
schaftung ihres Bodens hinweisen. Die Landwirte ha-
ben bereits fiir alles mogliche Genossenschaften
ins Leben gerufen. Das wird manchmal von den
Konsumenten nicht begriisst, aber im grossen und
ganzen ist die Bildung von Genossenschaften und
Organisationen zu begriissen und liegt im Zuge der
Zeit. Auf dem Boden der genossenschaftlichen Be-
arbeitung des Bodens ist noch nicht viel gegangen,
withrend sie sich doch in Gemeinden mit gleicharti-
ger Bodenbeschaffenheit wohl durchfithren liesse und
eine grosse Lrsparnis an Zeit und Geld zur Folge
hitte. Das brauche ich den Landwirten nicht weiter
auseinanderzusetzen.

Im vorliegenden Antrag vermisse ich eine schiit-
zende Bestimmung, dass nicht das gleiche Uebel, das
wir jetzt verbessern wollen, spiter wieder eintreten
kann und bei Erbfall oder Veriusserungen die nun
zusammengelegten Grundstiicke wieder verkleinert
werden. Der jetzige Zustand wird freilich eine Zeit-
lang andauern, aber wenn das Land zwei-, dreimal
Besitz wechselt, konnen wieder die ndmlichen Fata-
lititen eintreten, die wir jetzt beseitigen wollen. Es
sollte eine Bestimmung aufgenommen werden, dass
das nun mit grossen Kosten arrondierte Land nicht
wieder durch Erbgang oder Verkauf verstiickelt wer-
den darf. Ohne eine solche Bestimmung verrichten
wir eine Sisyphus-Arbeit, die der Staat nicht unter-
stiitzen sollte.
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Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstalter
des Regierungsrates. Der Gedanke eines neuen Flur-
gesetzes, den Herr Scherz angetdnt hat, ist durchaus
beachtenswert. Unzweifelhaft wire dieser Gedanke
schon zur Verwirklichung gelangt, wenn nicht das
Einfiihrungsgesetz zum neuen Zivilgesetzbuch die
Handhabe bote, dass die Landwirte eine Zusammen-
legung vornehmen. Vor dem Einfiihrungsgesetz war
das nicht moglich, wenn nicht alle Beteiligten ein-
verstanden waren. Im Zivilgesetzbuch aber ist der
Grundsatz ausgesprochen, dass, wenn die Mehrheit
der Bodenbesitzer, die auch tiber die Mehrheit des
Grundbesitzes verfiigt, eine Zusammenlegung be-
schliesst, die Minderheit sich fiigen muss. Damit
ist das Haupthindernis gegen die Durchfiihrung von
Giiterzusammenlegungen gefallen. Immerhin gebe ich
ohne weiteres zu, dass es zweckmissig wire, wenn
die Einzelheiten in einer Gesetzesvorlage noch néher
geordnet wiirden. Ich gebe die Erklirung ab, dass
ich gerne bereit bin, in dieser Beziehung an die Aus-

.arbeitung einer Gesetzesvorlage heranzutreten.

Auch die andere Bemerkung des Herrn Scherz
ist durchaus beachtenswert. Immerhin ist darauf
aufmerksam zu machen, dass die Erbteilung in den
letzten Jahrzehnten nicht mehr so eingesetzt hat wie
frither. Heute ist iberdies die Verteilung deshalb
nicht mehr gut moglich, indem das Zivilgesetzbuch
Remedur geschaffen hat durch die Bestimmung, dass,
wenn ein Sohn oder eventuell auch ein Tochtermann
zur Uebernahme des Gutes speziell qualifiziert ist,
er das Recht hat, sich das Gut zuschitzen zu lassen.
Es ist also nach dieser Richtung die Gefahr der Zer-
stiickelung viel weniger vorhanden, als es in fritheren
Zeiten der Fall war. Einer Zerstiickelung in land-
wirtschaftlichen Gegenden ist auch das Moment aus-
serordentlich hinderlich, dass, wenn ein Miterbe Grund-
stiicke an sich ziehen wollte, er genétigt wire, ein
neues Haus zu bauen. Die Zerstiickelung, wie wir
ihr im Jura und teilweise im Seeland begegnen, ist
nicht eine Erscheinung der letzten Jahre oder Jahr-
zehnte, sondern geht auf wesentlich frithere Zeiten
zurlick. Ich gebe aber ohne weiteres zu, dass der
Gedanke des Herrn Scherz, man mochte eventuell in
spiitern Vorlagen schiitzende Bestimmungen in die-
ser Richtung aufnehmen, Beachtung verdient, und
ich bin gerne bereit, diese Anregung entgegenzuneh-
men. :

Genehmigt.

Beschluss:

Die Association syndicale des propriétaires
fonciers des Longues Royes, Gemeinde Chevenez,
sucht nach um eine kantonale Subvention zugun-
sten der Ausfiihrung einer 155 ha umfassenden
Giiterzusammenlegung, die vom Vermessungs-
bureau entworfen wurde, um den jurassischen
Landwirten, die im Interesse der Rentabilitit
ihrer Betriebe gendtigt sind, ihr zerstiickeltes
Land zusammenzulegen.

Auf den Antrag des Regierungsrates wird der
Flurgenossenschaft von Chevenez folgende finan-
zielle Unterstiitzungen gewéhrt:

1. Der Staat iibernimmt ausnahmsweise die
Kosten der Projektverfassung, der Bonitierung
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des Landes und der Leitung tiber die Ausfiih-
rung des Werkes.

2. I'iir die tibrigen sich auf 108,800 Fr. be-
laufenden Kosten sichert er dem Unternehmen
den tiiblichen Beitrag von 209/, der wirklichen
Kosten, im Maximum 21,760 Fr. zu, und zwar
unter folgenden Bedingungen:

a) Die Genossenschaft ist verpflichtet, das
Werk kunstgerecht auf Grundlage der Pline zu
erstellen und auf ihre Kosten dauernd in gutem
Zustand zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
Staatsbehorden; diese sind berechtigt, die den
-Verhiltnissen entsprechenden Weisungen zu er-
teilen. A
b) Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den
grossten Ertrag ermoglicht; es darf der land-
wirtschaftlichen Nutzung nur mit Einwilligung
der Staatsbehérden und unter den von diesen

festzusetzenden Bedingungen entzogen werden. |

c) An eine allfillige Ueberschreitung des Ko-
stenvoranschlages richtet der Staat keinen Bei-
trag aus.

Die Flurgenossenschaft Chevenez wird ecr-
méchtigt, mit den Arbeiten sofort zu beginnen.
Sie hat innert Monatsfrist nach Er6ffnung die-
ses Beschlusses dessen Annahme zu erkldren.

Eingelangt ist folgende

Interpellation :

In der Meinung, dass eine Orientierung hinsicht-
lich der Besoldungsreform der Lehrerschaft abklirend
und foérdernd wirken diirfte, ersuchen die Unterzeich-
neten den hohen Regierungsrat, iiber folgende Punkte
Auskunft zu erteilen:

1. Wie weit sind die Vorarbeiten zur Revision
des Besoldungsgesetzes gediehen?

2. Auf welchen Zeitpunkt kann die Vorlage dem
Grossen Rat unterbreitet werden?

3. Ist es moglich, die Revisionsarbeiten dermassen
zu beschleunigen, dass das Gesetz auf 1. Juli 1919,
eventuell riickwirkend, in Kraft gesetzt werden kann?

Mosimann
und 2 Mitunterzeichner.

Geht an den Regierungsrat.

Motion der Herrem Grossriite Miinch und Mitunter-
zeichner betreffend Einfiihrung einer kantonalen
Alters- und Invalidenversicherung.

(Siehe Seite 721 hievor.)
Miinch. Die sozialdemokratische Fraktion hat am

27. November 1918 folgende Motion eingereicht: «Der
Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen Rat Be-
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richt zu erstatten und Antrag zu stellen tiber die Ein-
fiihrung einer kantonalen Alters- und Invalidenversi-
cherung». )

Der Gegenstand, der dem Grossen Rat in der Mo-
tion zur Verwirklichung empfohlen wird, wird in
diesem Saal nicht zum erstenmal behandelt, son-
dern es ist bereits vor 12 Jahren vom damaligen
Grossrat Béhme eine ihnliche Motion eingereicht
worden, durch welche der Regierungsrat ebenfalls
eingeladen wurde, die Frage der Griindung einer
staatlichen, eventuell der Subventionierung einer pri-
vaten Altersversicherungskasse zu priifen. Unsere
Motion unterscheidet sich von jener dadurch, dass
wir nicht mehr von einer privaten Altersversicherung
reden, sondern von vorneherein die Einfithrung der
staatlichen Versicherung fordern. Die Motion von
1907 war von Mitgliedern des Grossen Rates unter-
zeichnet, von denen zwei heute noch dem Grossen
Rat angehoren, die Herren Zimmermann und Kam-
mermann, und von einem damaligen Grossrat, der
heute auf der Regierungsbank sitzt, vom Herrn Direk-
tor des Innern Tschumi, der nun auch gerade Gele-
genheit haben wird, die Motion zu beantworten. Ich
befinde mich also in einer angenehmen Situation, in-

" dem ich erwarten darf, dass der Regierungsrat, der

vor 12 Jahren die Motion Béhme unterzeichnet hat,
seine Sympathie von damals fiir die Sache auch
heute noch im Rat zum Ausdruck bringen wird.
Was die Sache selbst betrifft, so haben wir Ver-
sicherungen auf allen moglichen Gebieten des mensch-
lichen Lebens. Abgesehen von den Versicherungen
fiir materielle Schidden haben wir auch solche gegen
Krankheit und gegen Tod, aber die Versicherung
gegen die Folgen des Alters und der Invaliditdt ist
noch in sehr geringem Masse vorhanden. Es gibt
allerdings private Versicherungsanstalten, die auch
nach dieser Richtung Policen abschliessen, aber die
Alters- und Invalidititsversicherung bei den privaten
Gesellschaften ist so kostspielig, dass davon nur sel-
ten Gebrauch gemacht wird, und es sind namentlich
diejenigen grossen Kreise der Bevolkerung, welche
es am notigsten hitten, sich gegen die Folgen von
Alter und Invaliditit zu versichern, von der Moglich-
keit vollstindig ausgeschlossen, die private Versiche-
rung in Anspruch zu nehmen. Wenn heute ein Mensch
alt wird und seine Arbeitskraft nicht mehr ausreicht,
um sich den Lebensunterhalt zu verschaffen, so muss
er entweder von seinen Verwandten erhalten werden,
was die gewohnliche Erscheinung ist, oder wenn das
nicht moglich ist, bleibt nichts anderes iibrig, als
ihn in einem Greisenasyl oder einer Armenanstalt
unterzubringen. Dieses letztere Schicksal wird leider
vielfach der Arbeiterschaft zuteil, denjenigen Volks-
genossen, denen es nicht moglich war, im Laufe ihres
Lebens einen derartigen Erwerb zu erzielen, dass
sie fiir die Tage des Alters und der Invaliditidt etwas
hitten zuriicklegen konnen, von dem sie dann zehren
konnten. Wir wissen, dass gerade der Umstand,
dass dltere Leute keine Beschiftigung mehr finden,
geeignet ist, grosse Verbitterung zu schaffen. Die
Entwicklung der Technik und Industrie in den letzten
Jahrzehnten hat es mit sich gebracht, dass nur noch
junge und jlingere Leute in den Fabriken Aufnahme
finden. Wer das 35. oder 40. Altersjahr iiberschrit-
ten hat und gezwungen ist, Arbeit zu suchen, be-
kommt an den Tiiren, an die er klopft, die Antwort:
wir konnen Euch nicht einstellen, Thr seid zu alt,
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wir konnen nur junge Krifte beschiftigen. Dadurch
wird er gezwungen, eine Anstellung anzunehmen, die
in bezug auf die Entlohnung bedeutend ungiinstiger
ist. Die bittere Erfahrung muss vielfach gemacht
werden, dass é&ltere Leute die grosste Mithe haben,
iitberhaupt noch Arbeit zu finden. Wenn man be-
denkt, dass man in &dltern Tagen noch in vermehr-
tem Masse der Einwirkung von Krankheiten ausge-
setzt ist, welche die Arbeitskraft reduzieren, so be-
greift man, dass die Verhiltnisse so sind, dass sie
vom Gesetzgeber beriicksichtigt werden miissen und
er hier eingreifen muss.

Bei der Versicherung gegen die Folgen von Alter
und Invaliditit handelt es sich nicht um ein Gebiet,
das von uns zum erstenmal bearbeitet
miisste. Wenn der bernische Grosse Rat die Regie-
rung beauftragt, einen Gesetzesentwurf vorzulegen,
so hat sie Gelegenheit, Erfahrungen mannigfaltigster
Art, die auf diesem Gebiet anderswo gemacht worden
sind, zu Rate zu ziehen. Die Alters- und Invaliditits-

- versicherung ist in einer ganzen Reihe von Staaten

des Auslandes schon lingst verwirklicht. Wir haben
zum Beispiel in Belgien eine Altersversicherung schon
aus dem Jahre 1850, die allerdings im Laufe der
Jahrzehnte revidiert und verbessert worden ist. Eben-
so hat Frankreich eine Altersversicherung seit 1850,
desgleichen Deutschland und Italien; also Staaten
mit monarchischen Einrichtungen, die nach dem Mass-
stab unserer Verhiltnisse in ihrer Entwicklung ja
weiter zurlick sein konnten, sind bereits vor Jahr-
zehnten bahnbrechend vorangegangen und haben die-
sen Versicherungszweig als Aufgabe des Staates der
Losung entgegengefiihrt.

Auch bei uns in der Schweiz ist die Frage der
Altersversicherung schon frithzeitig zur Diskussion
gekommen. Wir haben eine Reihe von Kantonen,
welche die Versicherung besitzen. Der Kanton Frei-
burg ist vorangegangen und hat 1898 ein Gesetz iiber
diese Materie erlassen. Andere Kantone sind gefolgt.
Gegenwirtig haben etwa ein Dutzend Kantone kan-
tonale Altersversicherungen, so dass niemand behaup-
ten wird, das sei ein fremdes Gebiet, wir wiirden
einen Sprung ins Dunkle machen, man wisse nicht,
wie man die Sache anfangen solle. ~ Wir haben es
vielmehr mit einem Versicherungsgebiet zu tun, auf
dem schon reiche Erfahrungen gemacht worden sind,
so dass die Regierung Material in Hiille und Fiille
auftreiben kann, um eine Vorlage auszuarbeiten, die
den modernen Bediirfnissen entspricht.

Ich konnte hier die technischen Grundlagen einer
solchen Versicherung entwickeln und auf bestimmte
Gesichtspunkte hinweisen, auf die man Riicksicht neh-
men miisste. Ich tue das schon deshalb nicht, weil
man mir ruhig sagen konnte, dass der Gedanke der
Errichtung einer kantonalen Alters- und Invaliden-
versicherung durch die Entwicklung bereits iiber-
holt sei. In der Tat hat sich seit der Einreichung
unserer Motion im November 1918 auf diesem Ge-
biete verschiedenes abgespielt. Wir reden ja heute
in der Hauptsache von der Einfithrung der eidgends-
sischen Alters- und Invalidenversicherung, und es
sind Bestrebungen im Gange, um diesen Gedanken
zu realisieren. Es ist von Basel aus im Bund eine
Initiative in Aussicht gestellt, welche die Alters-, In-
validen- und Hinterlassenenversicherung verwirkli-
chen will. Man kénnte sagen, wir sollten angesichts
dieser Bestrebungen ohne weiteres auf den Gedanken
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der Errichtung einer kantonalen Anstalt verzichten.
Wenn ich das nicht tue, sondern die Motion in ihrem
Wortlaut aufrecht erhalte, so geschieht es schon des-
halb, weil wir tiber das Schicksal dieser Bestrebungen
auf eidgenossischem Boden noch keinerlei Sicherheit
haben. Es bestehen sogar sehr grosse Schwierigkei-
ten, die Frage auf eidgendssischem Boden zu losen.
Gerade die Initiative Rothenberger hat Widerstdnde
aufgedeckt, an die man urspriinglich nicht gedacht
hat. Es besteht in gewissen Teilen des Landes eine
Abneigung gegen die Errichtung einer zentralen Bun-
desanstalt fiir die Durchfithrung dieser Versicherung.
Man mochte die Versicherung allerdings einfiihren,

_ aber sie dezentralisieren, auf die einzelnen Kantone

verteilen und den Kantonen einen gewissen Spiel-
raum, ein gewisses Mitwirkungsrecht einrdumen, ob-
schon wir Sozialdemokraten die Auffassung haben,
dass eine derartige Frage rationell nur durch eine
zentrale Anstalt gelost werden kann, wie sie zum
Beispiel auch auf dem Gebiete der Unfallversicherung
errichtet worden ist. Damit mochte. ich allerdings
nicht etwa sagen, dass die zentrale Anstalt der Kran-
ken- und Unfallversicherung eine ideale Losung der
Frage wire; es ist auf diesem Gebiete viel gesiindigt
worden, was dem Gedanken an und fiir sich geschi-
digt hat.

Ich meine also, wir haben vorliufig absolut kei-
nen Grund, auf den Gedanken zu verzichten. Wir
wollen eine kantonale Alters- und Invalidenversiche-
rung einrichten, weil wir nicht wissen, welches Schick-
sal den Bestrebungen auf eidgendssischem Boden be-
schieden ist. Und wenn man auch nach dieser Rich-
tung Garantien hitte, so ist darauf hinzuweisen, dass
auch die eidgendssische Versicherung nicht ohne Mit-
wirkung der Kantone wird gelost werden konnen.
Ganz sicher werden auch hier die Kantone mitwirken
miissen, namentlich auch in finanzieller Beziehung.
Wir haben daher alle Ursache, die Regierung- zu
beauftragen, sich mit der Frage zu befassen, sie
zu studieren und, was das wichtigste ist, einen Hau-
fen Geld zu riisten, damit wir den Gedanken einmal
im Kanton Bern ausfithren konnen. Dass die Alters-
und Invalidenversicherung grosse Summen Geld be-
notigen wird, das braucht man nicht zu betonen. Je
frither wir vorsorgen, um so rascher wird der Ge-
danke verwirklicht werden konnen.

Ich befinde mich nun mit dieser Motion noch in
anderer Hinsicht in einer merkwiirdigen Lage. Der
bernische Grosse Rat hat vor 12 Jahren die  Motion
Bshme erheblich erklirt und den Regierungsrat be-
auftragt, eine Vorlage iiber die Einfithrung der Al-
tersversicherung dem Grossen Rat einzubringen. Das
ist leider nicht geschehen. Aus diesem Verhalten
muss man schliessen, dass das Verstindnis fiir die
Losung sozialer Fragen bei uns im Kanton Bern, we-
nigstens bei der derzeitigen Regierung, nicht in dem
Masse vorhanden ist, wie man es wiinschen sollte.
Ich méchte meinerseits von vorneherein darauf rech-
nen, dass, wenn der Grosse Rat die Motionen neuerdings
erheblich erklirt, sie nicht wieder das gleiche Schick-
sal erlebe wie diejenige des Herrn Bohme und 12
Jahre in der Schublade liegen bleibe, sondern der
Gedanke doch endlich verwirklicht werde. Ich glaube.
auch sonst noch in einer giinstigeren Lage zu sein
als manche andere Motioniire, indem ich mein beschei-
den Teil beigetragen habe an die Sammlung eines
Fonds durch Aufnahme einer Bestimmung in das

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1919, 156
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Salzpreisgesetz, wonach jéhrlich 200,000 Fr. aus dem
Ueberschuss fiir diesen Zweck reserviert werden sol-
len. Die dussern Verumstidndungen fiir die Annahme
der Motion sind so nach meinem Dafiirhalten die
denkbar giinstigsten, vorausgesetzt, dass nicht die
heutige Zusammensetzung des Grossen Rates der
Frage eine andere Aufnahme bereiten werde, als es
vor 12 Jahren der Fall war. Ich glaube das nicht.
sondern bin der Meinung, dass auch hier die Kolle-
gen von den biirgerlichen Parteien soviel Einsicht ha-
ben werden, dass nun auf dem Gebiete der sozialen
Gesetzgebung endlich etwas gehen miisse und dass
man uns nicht immer mit blossen Versprechen ab-
speisen kann.

Ich beantrage deshalb, es sei die Motion der so-
zialdemokratischen Fraktion auf Errichtung einer kan-
tonalen Alters- und Invalidenversicherung erheblich
zu erkldren.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Herr Motiondr hat darauf
aufmerksam gemacht, dass bereits im Jahre 1907
vom inzwischen verewigten Herrn Bohme und einer
Anzahl von Mitgliedern des Grossen Rates eine Motion
eingereicht worden ist, welche die Errichtung einer
kantonalen Altersversicherung verlangte und erheb-
lich erklirt worden ist. Ich habe meine Haltung
in der Frage seit 1907 in keiner Weise gedndert, son-
dern bin heute noch mehr davon iberzeugt, dass wir
an der Errichtung einer derartigen Fiirsorgemass-
nahme einfach nicht mehr voriibergehen kénnen. So-
lange ein Mensch seine volle Arbeitskraft besitzt, so
braucht ihm heute, sofern er wenigstens arbeiten
will, fiir sich und seine Angehorigen nicht bange zu
sein, e, wird sich auf den verschiedensten Gebieten
betitigen und eine auskdémmliche Lebensstellung er-
ringen konnen. Was aber jeden Menschen nieder-
driicken muss, das ist der Gedanke, dass ihm unter
Umstidnden ein Alter voller Sorge und Not wartet, und
das wirft einen Schatten voraus auf sein ganzes
Leben. Ich kann mir in der Tat auch nichts vor-
stellen, was einen bitterer stimmen und mit mehr
Besorgnis erfiillen konnte als eben die Voraussicht,
wenn einmal die Krifte zurlickgehen, dann am Hun-
gertuch nagen zu miissen. Man wird mir entgegen-
halten, das konne jeder einzelne Mensch durch Be-
tatigung des Sparsinns verhindern.. Zum Teil gebe
ich das zu. Ich schitze den gesunden Sparsinn
sehr hoch, denn wenn man den Mitmenschen etwas
sein will, muss man auch dafiir sorgen, dass man
etwas hat; wer alles verbraucht, kann auch den
Mitmenschen nichts sein, auch wenn er von den
besten Gefithlen durchdrungen wire. Nun ist es
aber nicht allen Leuten moglich, Ersparnisse zu ma-
chen. Denn wenn wir alle Menschen so stellen wiir-
den, dass sie Riicklagen machen kénnten, dann wiirde
die Kaufkraft des Geldes derart zuriickgehen, dass
sie wieder nicht in der Lage wiren, genligend fiir
das Alter zu sorgen. Ich stehe hier auf dem Bo-
den des Lohngesetzes von Lasalle, das zu keiner
Zeit die breiten Volksmassen aus ihrer Arbeit mehr
realisieren konnen, als was zu ihrem Unterhalt
notig ist. Dieser Gedanke steht gréssern Riicklagen
fiir das Alter entgegen. Vergessen Sie aber nicht,
dass, wenn einer infolge der Alters- und Invaliden-
versicherung ein sorgenfreies Alter vor sich sieht,
das auf sein ganzes Leben einen gewissen Einfluss
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ausiibt: er kann das, was er realisiert, verbrauchen,
wenn er es notwendig hat, ohne sich in bezug auf
seine Zukunft ein Gewissen machen zu miissen. Er
kann zum Beispiel fir seine Kinder etwas mehr aus-
legen, auf ihre Erziehung mehr Geld verwenden und
sich unter Umstinden auch noch eine etwas bessere
Lebenshaltung génnen, wenn er nicht die Sorge fiir
das Alter mit in Rechnung ziehen muss.

Nun aber ist fiir mich die erste Frage die: Wie
soll eine Alters- und Invalidititsversicherung einge-
richtet sein? Man spricht auf Bundeshoden von rie-
sigen Summen, von Hunderten von Millionen, die nétig
sind, und in der Tat, es wird eine grosse Summe
brauchen, um ein solches Werk lebensfihig zu erhal-
ten. Aber ich stelle mir nicht vor, dass eine solche
Einrichtung aut dem Wege des Deckungsverfahrens
geschaffen werden soll, sondern eher auf dem Wege
des Umlageverfahrens, indem sie sich so leichter
durchfithren ldsst. Auch denke ich mir nicht eine
Versicherung bestimmter Volksklassen, sondern eine
allgemeine Versicherung, die jeden ohne Unterschied
umfasst. Nur so werden wir den Zweck erfiillen,
den die heutigen Motionire im Auge haben und den
auch die Motionire von 1907 verwirklichen wollten,
und nur so werden wir auf den ganzen Volkskdrper
cinen wohltitigen und segensreichen Einfluss aus-
ithen.

Nun aber wird namentlich auf Bundesboden viel-
fach der Gedanke verfochten, die Frage sei in der
Weise zu lgsen, dass die Arbeitgeber fiir die Kosten
der Versicherung ihrer Arbeiter aufkommen. Ich halte
diesen Gedanken nicht fiir durchfithrbar. Ich habe
Berechnungen angestellt fiir einen Handwerker, der
5—06 Arbeiter beschiftigt und bin zum Ergebnis ge-
kommen, dass er bei auch nur bescheidenen Versiche-
rungsleistungen eine Summe .wvon 500—600 Fr. im
Jahre aufbringen miisste. Ich kenne nun die soziale
Stellung dieser Leute gut und getraue mir nicht zu
sagen, dass sie diese Summe aufbringen kénnten. Ich
halte das fiir ausgeschlossen. Darum mochte ich wie
bei der Unfallversicherung die Versicherungsprimie
nicht dem Arbeitgeber aufladen, sondern auf den
Staat, Bund oder Kanton, abwélzen. Der Staat soll da,
wo die Primie nicht aus eigener Kraft entrichtet wer-
den kann, einspringen. Daneben soll allerdings jeder
im Umfang seiner Leistungsfidhigkeit beitragen. Wenn
einer ein Einkommen von 20,000 Fr. hat, soll er einen
Teil davon fiir die Versicherung hergeben, aber auch
derjenige, der ein Einkommen von 2000 Fr. hat, soll
im Verhiltnis zu seinem Einkommen etwas leisten.
Jeder soll entsprechend seinen Kriften etwas geben,
und daraus kann dann auch jeder einen Rechtsan-
spruch fiir die Versicherungsleistungen ableiten. Es
wird so die Alters- und Invaliditdtsversicherung des
Charakters eines blossen Almosens entkleidet, den
wir von allen diesen Fiirsorgemassnahmen stets fern
zu halten suchen sollten. A

Es ist Thnen nicht unbekannt, dass der Bund die
Frage der Alters- und Invalidenversicherung ldosen
will. Es liegen bereits eine Reihe von Anregungen
und Postulaten vor, die von Kommissionen beraten
werden. Allerdings hat die Unfallversicherung einer
zentralisierten Anstalt in der Tat nicht gilinstig vor-
gearbeitet. Ich komme, vielleicht nicht aus den glei-
chen Griinden wie der Herr Motionsbegriinder, zu
dieser Behauptung, aber immerhin: die Unfallversi-
cherungsanstalt ist meines Erachtens etwas zu bu-
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rcaukratisch ausgefallen, als dass sie als Vorbild fir
eine Alters- und Invalidititsversicherung dienen
konnte. Es gilt auch bei solchen Einrichtungen, dass
die Fehler, die gemacht werden, fortzeugend Boses
gebédren, und darum taucht heute der Gedanke auf,
die Alters- und Invalidenversicherung sei mehr auf
dem Boden der Dezentralisation, in den Kantonen
und Bezirken, zu organisieren. Ob das moglich ist,
entzieht sich heute meiner Beurteilung. Ich will mich
daher dariiber nicht weiter aussprechen, auch deshalb
nicht, weil es sich heute nicht darum handelt, schon
den Weg zu zeigen, den wir gehen wollen.

Zum Schluss betone ich noch einmal, dass der
Gedanke, durch eine Alters- und Invalidititsversiche-
rung auf breiter Basis den ganzen Volkskorper vor
einem bosen Alter, vor Not, Sorge und Elend oder
vor einem Anstaltsleben zu bewahren, alle unsere
Sympathie verdient, und ich gehe mit Herrn Miinch
vollstindig einig, dass er in moglichst kurzer Zeit
durchgefiihrt werden sollte. Was an mir liegt, werde
ich alles dazu beitragen, um dieses Postulat zur Ver-
wirklichung zu bringen, und auch der Regierungsrat
ist in seiner Gesamtheit der Meinung, es diirfte auf
diesem Gebiete vorwirts gemacht werden. Er hat
mich erméchtigt, die Motion entgegenzunehmen. Wenn
eine Losung auf Bundesboden moglich ist, werden wir
sie vom Kanton Bern aus unterstiitzen, indem wir
dieser Losung vor derjenigen auf kantonalem Boden
den Vorzug geben wiirden. Ist sie aber auf Bundes-
boden nicht moglich, so wird der Regierungsrat sie
auf kantonalem Boden zu finden suchen.

Die Motion wird stillschweigend erheblich erklért.

Schluss der Sitzung um 5 Uhr.

Der Redakteur:

Zimmermann.
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Zweite Sitzung.

Dienstag den 20. Mai 1919,
vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender: Prédsident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 186 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 30 Mitglieder; wovon
mit Entschuldigung die Herren: Biihlmann, Burk-
halter, Gobat, Giirtler, Kilchenmann, Lehner, Michel,
Miihlemann, Reichen, Stauffer, Weibel, Wiithrich, Zur-
buchen; ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren: Aeschlimann, Bechler; Chopard, Eggimann,
Glur, Iseli, Keller (Bassecourt), Kobel, Luterbacher,
Liithi, Monnier, Moor, Miller (Bargen), Tritten, Zbin-
den, Ziegler, Zwahlen. .

Tagesordnung:

Motion der Herren Grossrite Konig und Mitanter-
zeichner betreffend bessere Unterstiitzung der Lehrer-
versicherungskasse durch den Staat.

(Siehe Seite 206 hievor.)

Konig. Im Verein mit 27 Kollegen habe ich in der
Januarsession folgende Motion eingereicht: «Der Re-
gierungsrat wird eingeladen, zu priifen und dariiber
beforderlich Bericht und Antrag einzubringen, wie
die bernische Lehrerversicherungskasse in den Stand
gesetzt werden kann, den invaliden Mitgliedern oder
im Todesfalle ihren Angehorigen den Zeitverhilt-
nissen entsprechende Pensionen auszurichten».

Nicht nur im Volke, sondern auch bei den Behor-
den herrscht vielfach die Ansicht vor, die bernische
Lehrerversicherungskasse sei gut fundiert, sie sei
auch ohne erhohte Staatsbeitrige wohl in der Lage,
den invaliden Lehrern und Lehrerinnen und im Todes-
falle ihren Angehorigen angemessene Pensionen aus-
zurichten. Niemand wiirde sich dariiber mehr freuen,
wenn diese Meinung zutreffen wiirde, als der Spre-
chende. Es ist aber ganz und gar nicht so. Die Lage der
Lehrerversicherungskasse ist schlimm, und sie ver-
schlimmert sich von Jahr zu Jahr; das Defizit der
technischen Bilanz wird immer grosser, und wenn
der Staat nicht nichstens sanierend eingreift, so
miissen wir mit einer Krise und Gefihrdung der
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Kasse rechnen. Als Mitglied der Priifungskommission
der bernischen Lehrerversicherungskasse erachte ich
es als meine Pflicht, dem Grossen Rate einmal vor
Augen zu fithren, wie der Stand der Kasse in Wirk-
lichkeit ist.

Die gesetzliche Grundlage der Lehrerversicherungs-
kasse bildet Art. 49 des Primarschulgesetzes vom
6. Mai 1894, welcher lautet:

«Der Staat kann solche Primarlehrer, welche in-
folge der Abnahme ihrer physischen oder geistigen’
Krafte nicht mehr zu gentigen imstande sind, nach
30 jihrigem Dienst an offentlichen Primarschulen des
Kantons, in besonderen Fillen schon vorher, mit oder
ohne ihr Ansuchen, mit einem Leibgeding, welches
je nach der Zahl der Dienstjahre 280—400 Fr. be-
tragt, in den Ruhestand versetzen. Dieselbe Ver-
ginstigung kann der Lehrerin nach 20 Jahren ge-
wihrt werden

Der Grosse Rat kann durch Dekret die Pensionie-
rung der Lehrerschaft nach dem Grundsatz der obli-
gatorischen Versicherung und unter finanzieller Be-
teiligung der Lehrer selbst einfiihren, sofern der vom
Staate hiefiir zu leistende Beitrag die Auslagen fiir
die hievor bestimmte Pensionierung nicht tibersteigt.»

Die Bundessubvention an die Volksschule hat es
im Jahre 1903 moglich gemacht, die in Alinea 2
des verlesenen Artikels vorgesehene Lehrerversiche-
rungskasse ins Leben zu rufen durch Ausbau der
seit 1888 bestehenden Lehrerkasse. Sie ist im Ja-
nuar 1904 in Kraft getreten. Schon im Jahre 1903
ist ihr eine ausserordentliche Zuwendung gemacht
worden, indem ihr ein Griindungsfonds im Betrage
von 150,000 Fr. zur Verfiigung gestellt worden ist.
Diese Zuwendung hat ermoglicht, dass alle aktiven
Lehrer und Lehrerinnen, die das 43. Altersjahr noch
nicht angetreten hatten, der Kasse beitreten konnten.
Durch Dekret betreffend die Beteiligung des Staates
an der Lehrerversicherungskasse ist festgesetzt wor-
den, dass fiir die erste dreijihrige Periode der jahr-
liche Beitrag des Staates 100,000 Fr. ausmachen solle.
Ferner sind fiir diese Periode jahrlich 30,000 Fr. be-
stimmt worden, damit dltere Lehrer sich in die Kasse
einkaufen konnten. Man sieht, dass damals sowohl
der Grosse Rat als auch der Regierungsrat den Wil-
len gehabt haben, eine Kasse zu schaffen, die lei-
stungsfahig und gut fundiert gewesen wire. Dieses
Entgegenkommen ist denn auch von der Lehrerschaft
zur Zeit der Griindung gebiihrend verdankt und ge-
wiirdigt worden. Dieses Entgegenkommen war zwar
deshalb moglich geworden, weil diese 130,000 Fr.
der Bundessubvention entnommen werden konnten,
so dass der Staat aus eigenen Mitteln nichts beizu-
tragen hatte.

Der Staatsbeitrag von 100,000 Fr. hat damals, ge-
messen an den Mitgliederbeitridgen, die auf 59/, der
versicherten Besoldungen festgesetzt worden sind,
4,439/, ausgemacht, ein Verhiltnis, das durchaus ge-
sund ist. Wenn es beibehalten worden wire, so wire
der Stand der Lehrerversicherungskasse nicht so uner-
freulich, wie er es heute tatséchlich ist. Wie nicht
anders zu erwarten war, ist die versicherbare Besol-
dung natiirlich gestiegen, ebenso sind viele Neuein-
tritte erfolgt, was zur Folge hatte, dass die Mitglieder-
beitrige rasch in die Hohe gingen. Der Staatsheitrag
blieb fest normiert auf 100,000 Fr., prozentual sank
er natiirlich rapid. Im Jahre 1904 hatten die Mit-
gliederbeitrige ausgemacht 112,742 Fr., im Jahre 1905
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137,905 Fr., 1906 155,656 Fr., 1907 186,669 Fr., 1908
206,734 Fr. Der Staatsbeitrag, der wie schon bemerkt,
unverdndert auf 100,000 Fr. blieb, betrug in Prozen-
ten im Jahre 1904 4,430/, 1905 3,629/, 1906 3,219/,
1907 2,629/, 1908 2,46 9/,. Unter diesen Umstéinden
musste sich die Lage der Kasse natiirlich trotz der
steigenden Beitrige der Versicherten verschlimmern.
Die auf 31. Dezember 1908 aufgestellte technische
Bilanz wies ein Defizit von 254,000 Fr. auf. Die Ver-
waltungskommission, welcher vier Vertreter des Staa-
tes und fiinf der Versicherten angehéren, dadurch
beunruhigt, ist mit dem Ansuchen an den Regierungs-
rat herangetreten, der Staatsbeitrag mochte auf
200,000 Fr. jahrlich festgesetzt werden. Bei Anlass
der Revision des Dekretes betreffend die Verwendung
der Bundessubvention wurde aber leider der Beitrag
nur auf 130,000 Fr. festgesetzt. Die grossritliche
Kommission wollte einstimmig auf 190,000 Fr. gehen,
aber dieser Antrag ist von den Herren Regierungs-
riten Gobat und Kunz heftig bekimpft worden. Es
niitzte nichts, dass man darauf aufmerksam machte,
dass auch die versicherbare Besoldung von 1,300,000
Fr. auf 3,400,000 Fr. gestiegen sei, dass also auch
der Staat mehr leisten miisse, damit die notwendigen
Deckungskapitalien vorhanden seien; umsonst wurde
auch darauf aufmerksam gemacht, dass keine nennens-
werten Verbesserungen eingefiihrt werden konnten,
wenn der Staat der Kasse nicht vermehrte Zuwen-
dungen mache. Die Sorge fiir die Staatsfinanzen iiber-
wog damals. Es war ein verhéngnisvoller Beschluss,
ganz dazu angetan, die gedeihliche Entwicklung un-
serer Kasse zu verunmoglichen. Infolge dieses Be-
schlusses stehen wir heute so, wie wir stehen.

" Eine Verbesserung ist mit Einwilligung der Re-
gierung eingefithrt worden: den &ltern Lehrern ist ge-
stattet worden, ein Drittel der Dienstjahre als Kassen-
jahre in Anrechnung zu bringen und Herr Regie-
rungsrat Kunz hat erkldrt, wenn sich da ein Defizit
zeige, so werde der Staat die Deckung desselben
ohne weiteres Ubernehmen. Dieses Defizit ist da
und ich hoffe, die Regierung werde das seinerzeit
gegebene Versprechen einlgsen. Ich werde spiter
noch darauf zuriickkommen.

Von 1908—1916 hat der Staatsbeitrag unverédn-
dert 130,000 Fr. betragen. Nach Ablauf der zweiten
tiinfjadhrigen Periode haben sich die Organe der
Kasse alle Miithe gegeben, der Kasse vermehrte Mittel
zuzufithren. Da brach der Krieg aus und die Re-
vision der Statuten musste sistiert werden. Die alten
Statuten bleiben provisorisch weiter in Kraft und gel-
ten heute noch. Die Regierung ist uns einzig in der
Weise entgegengekommen, dass sie 1917 folgenden
Beschluss gefasst hat: «In den jdhrlichen Voranschlag
des Staates wird fiir die Ausrichtung von Leibgedin-
gen an die der Lehrerversicherungskasse nicht ange-
hérenden Primarlehrer und Lehrerinnen unter Ru-
brik 6 D3 eine Summe von 126,000 Fr. eingestellt,
inbegriffen 38,000 aus Bundessubvention fiir die Pri-
marschule. Erstmals wird dieser Betrag 1917 aus-
gerichtet. Was von diesem Kredit am Ende jedes
Rechnungsjahres tiibrig bleibt, wird der Lehrerver-
sicherungskasse zugewiesen und ihrem Depot auf der
Hypothekarkasse gutgeschrieben.» Diese Zuwendungen
haben im Jahre 1917 2023 Fr. und im Jahre 1918
9212 Fr. ausgemacht. Sie waren natirlich nicht ge-
niigend, um der Kasse aus ihrer misslichen Lage zu
helfen. ; :
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In den Jahren 1909—1918 hat sich das Verhilt-
nis der Mitgliederbeitrige und der Staatszuschiisse
zueinander folgendermassen entwickelt. Die Mitglie-
derbeitrige betrugen: 1909 193,470 Fr., 1910 218,827
Fr., 1911 233,652 Fr., 1912 249,790 Fr., 1913 258,868
Fr., 1914 265,120 Fr., 1915 269,270 Fr., 1916 267,688
Fr., 1917 284,126 Fr., 1918 300,645 Fr. Darin sind
bloss die Mitgliederbeitridge inbegriffen. Die Lehrer-
schaft ist aber noch verpflichtet, 59/, Eintrittsgeld
zu leisten und 6 Monatsbetreffnisse. Die gesamten
Leistungen der Lehrerschaft haben im Jahre 1909
388,000 Fr., im Jahre 1918 444,125 Fr. ausgemacht.
Im ganzen hat die Lehrerschaft seit der Erdffnung
der Kasse 4,906,000 Fr. in dieselbe einbezahlt. Der
Staatsbeitrag blieb, wie schon bemerkt, von 1908
bis 1916 unverdndert auf 130,000 Fr., 1917 hat er
132,023 Fr. und 1918 139,212 Fr. betragen. In Pro-
zenten machte das aus 3,36, 2,96, 2,7, 2,6, 2,5, 2,46,
2,41, 2,3, gegenwirtig werden es noch zirka 20/, sein.

Wie ungeniigend der Staatsbeitrag geworden ist,
kann ich vielleicht noch besser durch die folgenden
Zahlen illustrieren. Die Leistung des Staates an
eine Pension hat betragen im Jahre 1909 1297, 1910
1074, 1911 828, 1912 718, 1913 653, 1914 599,
1915 520, 1916 460, 1917 426, 1918 375 Fr. Ge-
genwirtig macht der Staatsbeitrag ca. 20/, der ver-
sicherbaren Besoldung aus. Da ist es begreiflich, dass
die Kasse nicht imstande ist, den Zeitverhiltnissen
entsprechende, geniigende Leistungen auszurichten,
trotzdem der Versicherte ein Eintrittsgeld von 59/,
bezahlt, trotzdem er einen Jahresbeitrag von 509/,
der versicherten Besoldung bezahlt, trotzdem er fer-
ner von jeder Besoldungsaufbesserurg 6 Monatsbe-
treffnisse in die Kasse einwerfen muss. Trotz alledem
kann die Kasse nicht mehr leisten als 609/, von
3000 Fr., also 1800 Fr. Das ist die Hochstleistung,
die der Kasse moglich ist. Witwen bekommen 509/,
Kinder 10—159/;, von dem, was der Versicherte im
Invalidititsfalle bekommen hitte. Vor dem Krieg
haben unsere Pensionen noch einigermassen vor Not
und Verarmung geschiitzt; infolge der ungeheuren:
Geldentwertung reichen sie auch bei bescheidenster
Lebenshaltung nicht mehr aus. Die Lehrerschaft hat
daher ein Recht, zu verlangen, dass hier eine Aen-
derung platzgreift. Sie hofft, dass ihr gestattet werde,
die ganze gesetzliche Besoldung zu versichern; sie
hofft ferner, dass die Pensionen von 60 auf 700/,
erhoht werden und dass bei dltern Lehrern die Hélfte
der Dienstjahre vor Griindung der Kasse in Anrech-
nung gebracht werden koénne. Sie findet auch, es
wire nicht unbillig, wenn im Falle des Berufswech-
sels von den cinbezahlten Geldern 809/, wiederum
ausbezahlt wiirden. Der Versicherte sollte auch nicht
erst dann in den Genuss der Kassenleistung treten,
wenn er geistig oder korperlich gebrochen ist, sondern
ein Recht haben, in einem bestimmten Alter die
Pensionierung zu verlangen.

Das sind durchaus bescheidene und berechtigte
Forderungen, aber sie lassen sich natiirlich nur reali-
sieren, wenn von seite des Staates ganz bedeutend
grossere Mittel zur Verfiigung gestellt werden. Die
auf 31. Dezember 1918 erstellte technische Bilanz
weist fiir die bisherige Praxis der Kasse ein Defizit
von 358,087 Fr. auf. Dieses Defizit wire nicht ent-
standen, wenn der Staat anstatt 20/, einen Beitrag
von 2,750/, geleistet hitte. Die Lage der Kasse ist
so schlecht, dass bei gleichbleibenden Leistungen des
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Staates nicht einmal mehr Gewdhr vorhanden ist, die
gegenwirtig geltenden Pensionen auch in Zukunft
ausrichten zu konnen. Bei Erhéhung der anrechenba-
ren Besoldungen wiirde sich das Defizit auf 1,146,648
I'r. belaufen und zur Deckung wiren in diesem Falle
8,960/, notig, also ein Staatszuschuss von 3,96 9/,.
Damit wire natiirlich die Kasse noch lange nicht
zeitgemiss ausgebaut. Wenn man sie so einrichten
wollte wie andere derartige Kassen, miisste man mit
einem Staatsbeitrag rechnen kénnen, der dem Beitrag
der Versicherten gleichkommt. Versicherungstech-
nisch nimmt man allgemein an, dass die Sorge fiir die
Invaliditit dem Arbeitgeber zufalle und dass der
Arbeitnehmer fiir seine Familie zu sorgen habe. Die-
ser Grundsatz wird denn auch fast iberall so durch-
gefiihrt. IThm wird z. B. bei den bernischen De-
kretsbahnen Rechnung getragen, bei denen der Staat
mit seinem grossen Aktienbesitz einen massgebenden
Einfluss ausiibt.

Ich erlaube mir, noch einige Angaben dariiber
zu machen, wie es bei andern Kassen steht. Bei
den S.B.B. und der B.L.S. konnen Besoldungen bis
auf 10,000 Fr. versichert werden. Die Bahn bezahlt
70/, und 5 Monatsbetreffnisse, der Arbeitnehmer be-
zahlt 59/, und 4 Monatsbetreffnisse. Bei den S.B.B.
z. B. zahlt die Bahn fiir Heizer und Fiihrer 7,259/,
und der Arbeitnehmer 5,2590/,. Die Langenthal-Hutt-
wilbahn bezahlt 59/, und 4 Monatsbetreffnisse, die
Angestellten ebenfalls. Fiir die stddtischen Lehrer in
St. Gallen betrigt der Beitrag des Arbeitgebers 59/,
derjenige des Arbeitnehmers 49/,. In Schaffhausen,
Baselstadt, Baselland, Ziirich, Waadt trigt der Staat
an die Lehrerversicherungskassen so viel bei wie die
Versicherten. Im Aargau zahlt der Kanton 4 Teile,
die Versicherten 3 Teile. Ich habe mir von verschie-
denen Seiten die Statuten geben lassen, aber Einrich-
tungen wie bei uns habe ich nirgends getroffen. Hier
ist das Missverhiltniss zwischen den Leistungen des
Staates und denjenigen der Mitglieder so gross, dass
unbedingt Abhiilfe getroffen werden muss.

Nun koénnte man sich fragen, ob die Verwal-
tungsorgane der Kasse versiumt haben, die Staats-
behorden auf diesen Zustand aufmerksam zu machen.
Keineswegs, es sind viele Eingaben gemacht worden,
es haben manche Konferenzen stattgefunden; der Re-
gierungsrat hat sich auf den Boden gestellt, der Art.
49 des Schulgesetzes verunmdogliche ihm, weiter ent-
gegenzukommen. Wenn man vorstellig geworden ist,
hiess es immer noch: Ihr Lehrer sollt zufrieden sein,
ihr befindet euch in einer Vorzugsstellung, da ihr eine
ausgebaute Pensions-, Witwen- und Waisenkasse
habt, wihrend andere noch lange nicht so weit sind.
Eine Vorzugsstellung wire wohl geboten, denn bei
keinem andern Stand ist es so dringend nétig, dass
ein Lehrer oder eine Lehrerin, wenn sie fiihlen, dass
die Krifte abnehmen, sich pensionieren lassen kon-
nen. Dem Lehrer vertraut man die Jugend an, er
soll sie unterrichten, er soll sie mit Wissen und Koén-
nen ausriisten, er soll ihren Geist, ihren Willen,
ihren Charakter bilden. Das kann nur der, der im
Vollbesitz seiner Kraft ist. Wenn die Kraft abnimmt,
so sollte er zuriicktreten konnen, denn er kann seine
Arbeit nicht den abnehmenden Kréften anpassen. Nur
ein Lehrer im Vollbesitz der Kraft kann leisten, was
von ihm verlangt werden muss.

[s ist aber iiberhaupt nichts mit dem Privilegium.
1916 sind fiir die Primarlehrersechalt 256,000 I'r. ausge-
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geben worden. Das ist der Betrag der Pensionen fiir 469
pensionierte Lehrer und Lehrerinnen. I'iir 58 Mittelleh-
rer betrugen die Ausgaben 98,675 Fr., fiir 31 pensio-
nierte Pfarrer 41,300 Fr. Wiirden die Pensionen
fiir die Primarlehrer gleich hoch angesetzt wie fiir
die Mittellehrer und Pfarrer, so wiirden die Staats-
leistungen 785,000 I'r. bezw. 614,000 Fr. betragen
miissen. Das ist also die vielgerihmte Vorzugsstel-
lung, deren sich die Primarlehrerschaft erfreuen soll.
Eine Vorzugsstellung haben wir Primarlehrer wohl:
Der Staat zwingt uns, der Lehrerversicherungskasse
beizutreten, die zu mehr als 3/, auf den Schultern
der Lehrerschaft ruht. Der Kanton Freiburg, ein kon-
servativer Kanton, leistet per Versicherten 120 bis
140 Fr. Zahlt der Lehrer im Kanton Freiburg 80 Fr.,
so leistet der Staat 120 Fr., zahlt der Lehrer 100 Fr.,
so zahlt der Staat 140 Fr. Der Kanton Freiburg
geht noch weiter und sagt, dass, wenn nach 10 Jah-
ren die technische Bilanz ein Defizit ergibt, dieses
zu Lasten des Staates fillt. Wir haben keine solche
Zusicherung. Bei uns bezahlt der Staat per Versicher-
ten 52 Fr. jahrlich. Er schreibt den Versicherten
vor, wie diese sich versichern sollen. Er sagt ihnen,
sie sollen einen namhaften Teil ihrer Einnahmen
in eine Kasse einzahlen, die nicht imstande ist, ihnen
Pensionen auszuzahlen, aus denen sie leben konnen.
Sie sind nicht imstande, sich anderweitig zu versi-
chern, sie miissen einen grossen Teil dessen, was sie
auf die Seite legen konnten, in die Lehrerversiche-
rungskasse einwerfen.

Zur Zeit der Grindung dieser Kasse ist die Leh-
rerschaft freudig fiir dieselbe eingestanden. Sie fand,
das sei eine wohltdtige Institution. Ich gebe auch
zu, dass sie in vielen Féllen wohltitig gewirkt hat.
Es sind 1,412,454 Fr. ausbezahlt worden, die man-
chem wohlgetan haben. Heute kann die Lehrerver-
sicherungskasse ihre Aufgabe nicht mehr erfiillen.
So paradox es klingen mag, es ist Tatsache: Anstatt
dass die Lehrerversicherungskasse den Lehrern den
Riicktritt ermoglicht, macht sie ihn einer grossen
Zahl direkt unmoglich. Von den Pensionen kénnen sie
nicht leben, man kommt mit seiner Besoldung kaum
aus. Der Lehrer kann nicht zuriicktreten, wenn er nicht
noch andere Mittel oder Verdienstgelegenheit hat. So
muss er ausharren und weiter amten, er spiirt, wie
seine Spannkraft weicht, wie er die Disziplin in der
Klasse nicht mehr aufrechterhalten kann, er merkt,
dass seine Leistungen nicht mehr befriedigen, er lei-
det schwer darunter, aber er muss weiter amtieren.
Aber nicht nur das. Derjenige, der an der Schatten-
seite des Lebens steht, muss Jahr fiir Jahr grosse
Beitrdge in die Lehrerversicherungskasse einbezah-
len. Wenn er zusammenbricht, dann weiss er, dass
er das fiir andere einbezahlt hat, dass er bei der Ent-
lastung des Staates mitgeholfen hat.

Zum Beleg dieser Behauptung kann ich folgendes
anfithren. Gegenwiirtig gehdren der Kasse 1382 ak-
tive Lehrer und 1221 aktive Lehrerinnen an. Pen-
sioniert sind bis jetzt 95 Lehrer und 174 Lehrerin-~
nen. Das zeigt schon, dass sich der Grossteil der
Lehrer nicht pensionieren ldsst. Von den pensionier-
ten Lehrern sind gestorben 22, das macht 439/,
von den Lehrerinnen 23, oder 139/,. Das zeigt nun
doch deutlich, dass die Lehrer erst dann um Pen-
sionierung einkommen, wenn sie am Ende ihrer Kraft
angelangt sind. Als Mitglied der Priifungskommission
khabe ich Jahr fiir Jahr konstatieren konnen, wie kurze

(20. Mai 1919.)

Zeit sich die Pensionierten ihrer Pension erfreucn
konnen. Von diesem Zustand profitiert natiirlich die
Kasse. Wenn die Lehrer sich pensionieren lassen kénn-
ten, wiire die Lage der Kasse noch viel schlimmer;
weil sie sich nicht pensionieren lassen konnen, ist
es bis heute immer noch gegangen, man ist ohne ganz
grosse Defizite ausgekommen. Rasche und ausgiebige
Staatshilfe ist bei diesem Institut durchaus am Platz.
Die Hauptbelastung steht der Kasse erst noch bevor.
Die altesten Jahrginge der Lehrer und Lehrerinnen
riicken dem 60. Altersjahr nahe, sie werden gelegent-
lich pensioniert werden miissen. Man rechnet damit,
dass in 12 Jahren zweimal soviel pensioniert wer-
den missen wie jetzt und dass die Belastung der
Kasse zwei bis drei Mal hoher ist.

‘Wie konnte nun diese Hiilfe gebracht werden?
Damit, dass pro 1919 eine Verdoppelung der Sub-
vention von 130,000 Fr. erfolgt. Die Lehrerversi-
cherungskasse hat das Recht, das zu verlangen. Sie
pensioniert 224 Lehrer und Lehrerinnen. Wenn der
Staat an diese nur die Leibgedinge ausbezahlen
miisste, die schon 1894 vorgesehen wurden, wiirde das
einen Betrag von 80,000 Fr. ausmachen. Ferner er-
innere ich an das Versprechen, das Herr Finanz-
direktor Kunz gegeben hat, dass, wenn sich infolge
der Anrechnung eines Drittels der Dienstjahre ein
Defizit zeigen wiirde, der Staat dasselbe tragen wiirde.
Dieses Defizit ist da, es macht mindestens 100,000
Fr. aus, so dass also, wenn wir nun einen ausser-
ordentlichen Beitrag von 130,000 Fr. verlangen, un-
sere Forderung nicht zu hoch ist. Wir miissen, wenn
eine richtige Reorganisation moglich sein soll, noch
etwas anderes verlangen: Rasche Inangriffnahme der
Besoldungsreform und Durchfiihrung derselben im
Jahre 1919, Aufnahme eines Artikels, durch welchen
Art. 49 des Schulgesetzes vom 6. Mai 1894 aufgehoben
wird und in welchem normiert werden soll, dass
die Staatszuschiisse den Leistungen der Lehrer gleich-
kommen sollen.

Ein neuer Geist ist in unserem Volke erwacht.
Allgemein verlangt man, dass eine grossziigigere So-
zialreform kommen soll. Hauptsiichlich ein Gedanke
bricht sich Bahn, der nidmlich, dass es eine der
vornehmsten Aufgaben des Staates ist, die Leute, die
fir ihn etwas leisten, zu versorgen in Tagen des
Alters, der Krankheit und Invaliditit. Wir haben
von diesem Geiste in der letzten Zeit hier in die-
sem Saal hin und wieder etwas verspiirt, als das Be-
soldungsdekret behandelt wurde, als das Kranken-
versicherungsgesetz beraten wurde, wir haben das
gestern bei der Motion Minch gespiirt. Man verlangt
in weiten Kreisen, dass man auf eidgendssischem
Boden die Alters- und Invalidititsversicherung durch-
fithre. So oder anders, sie wird kommen. Da glaube
ich nun, dass der Staat Bern in diesem Zeitpunkt
seine Lehrerversicherungskasse nicht im Stiche lassen
darf. Herr Gobat hat im Jahre 1894 gesagt, die Lei-
stungen des Staates seien absolut ungeniigend. Diese
Leistungen sind eigentlich gegenwiirtig noch nicht
grosser. Wir glauben, der Grosse Rat sollte ohne
weiteres bereit sein, diesen Verhéltnissen Rechnung
zu tragen und dafiir zu sorgen, dass diese unhalt-
baren Zustinde beseitigt werden. Ein zeitgemisser
Ausbau der Lehrerversicherungskasse bedeutet He-
bung der Schule, und eine Hebung der Schule haben
wir nie ndtiger gehabt als gegenwartig. Ich empfehle
die Motion bestens zur Annahme.
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Merz, Unterrichtsdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Der Herr Motiondr hat [hnen die ge-
setzliche Grundlage, auf der die Beitragsleistung des
Staates gegeniiber der Lehrerversicherungskasse be-
ruht, bereits angegeben. Es ist der § 49 des Pri-
marschulgesetzes vom Jahre 1894, der vorsieht, dass
der Staat an die Primarlehrer, die in den Ruhestand
treten, Leibgedinge im Betrage von 280—400 Fr. aus-
richten kann. Im zweiten Absatz dieses Paragraphen
ist ferner bestimmt, dass der Grosse Rat durch De-
kret die Pensionierung der Lehrerschaft nach dem
Grundsatz der obligatorischen Versicherung und unter
" finanzieller Beteiligung der Lehrer einfiihren konne,
sofern der vom Staate hiefiir zu leistende Beitrag die
Auslagen fiir die vorgenannte Pensionierung nicht
iibersteigt. Es ist also einerseits die Hohe der Pen-
sion fiir den einzelnen Lehrer, der in den Ruhestand
tritt, gesetzlich festgelegt, ebenso die Beitragsleistung
des Staates an eine Lehrerversicherungskasse, die
am Platze des Staates die Pensionsleistung an die Leh-
rer Uibernimmt. Ich glaube, dass diese Bestimmung,
die die Gleichstellung derjenigen Lehrer, die bei der
Lehrerversicherungskasse beteiligt sind und derjeni-
gen, die beim Staate direkt pensioniert sind, herbei-
tithren will, gerecht ist. Es ist fiir mich selbstver-
stindlich, dass der Staat nicht zwei Kategorien von
Lehrern unterscheiden kann und dass er nicht den-
jenigen, die noch in die Lehrerversicherungskasse ein-
treten konnten, hohere Beitrdge ausrichten kann, als
den andern, die nicht das Glick gehabt haben, dort
mitmachen zu koénnen, weil sie bereits in einem Al-
ter standen, welches sie versicherungstechnisch von
der Kasse ausschloss. Es ist den Herren bekannt,
dass bei der Griindung der Lehrerversicherungskasse
im Jahre 1904 nur die Lehrer bis zu einem Alter
von 43 Jahren beitreten konnten, wihrend alle Leh-
rer in einem hoheren Alter nicht beitreten durften,
also zur Pensionierung dem Staate verblieben sind.
Wir haben heutzutage zwei Kategorien von pensio-
nierten Lehrern, die jiingeren, die bei der Lehrer-
versicherungskasse sind und die dltern, die ihr nicht
mehr beitreten konnten. Diese werden selbstverstind-
lich weiterhin vom Staate ihre Pension bekommen.
Das Gesetz sieht vor, und ich halte diesen Grund-
satz fiir durchaus gerecht, dass beide Kategorien von
pensionierten Lehrern dem Staate gegeniiber gleich
gehalten sind. Das bedingt nun, dass der Beitrag,
den der Staat der Lehrerversicherungskasse bezah-
len kann, gemiiss Gesetz nicht hoher sein darf als
die Versicherungsleistung, die der Staat iibernehmen
miisste, wenn er die Lehrer direkt pensioniert hitte.

Nun ist Ihnen bereits gesagt worden, dass die
Beitragsleistung des Staates bei Beginn der Tatigkeit
der Kasse, abgesehen von der einmaligen Anfangs-
subvention, urspriinglich 100,000 Fr. betragen hat.
Der Beitrag ist 1908 auf 130,000 Fr. erhéht worden
und in gleicher Hohe im Jahre 1912 bestiitigt worden.
Er ist bis heute auf der gleichen Hohe geblieben. Im-
merhin ist im Jahre 1917 nach ldngeren Verhand-
lungen zwischen den Organen der Lehrerversiche-
rungskasse und der Regierung ein Abkommen getrof-
fen worden, in welchem der Regierungsrat zugesi-
chert hat, dass er den damals ins Budget aufgenom-
mene Kredit von 126,000 Fr. fiir die bei ihm pensio-
nierten Lehrer weiterhin im Budget voll auffithren
werde und dass er denjenigen Betrag dieses Kredites,
der nicht fir die vom Staat direkt pensionierten

625

Lehrer gebraucht werde, kiinftig der Lehrerversiche-
rungskasse zufithren werde. Das beruht auf einem
Beschluss vom 12. Dezember 1917, der lautet: «In
der Absicht, dieser Kasse vermehrte Einnahmen zu
verschaffen, beschliesst der Regierungsrat: «In den
jahrlichen Voranschlag des Staates wird fiir die Aus-
richtung von Leibgedingen an die der Lehrerversiche-
rungskasse nicht angehorenden Primarlehrer und Leh-
rerinnen unter Rubrik 6 D 3 eine Summe von 126,000
Fr. eingestellt, inbegriffen 38,000 Fr. aus Bundes-
subvention fiir die Primarschule. Erstmals wird dieser
Betrag 1917 ausgerichtet. Was von diesem Kredit am
Ende jedes Rechnungsjahres iibrig bleibt, wird der
Lehrerversicherungskasse zugewiesen und ihrem De-
pot auf die Hypothekarkasse gutgeschrieben.» Diese
126,000 Fr. fir die vom Staate direkt pensionierten
Lehrer und Lehrerinnen bedeuten den Hochstbe-
trag der Inanspruchnahme des Staates aus diesem
Titel. Da sich nun die vom Staate pensionierten
Lehrer von Jahr zu Jahr reduzieren werden, so ist
es klar, dass dieser Kredit von 126,000 Fr. Jahr fiir
Jahr weniger in Anspruch genommen wird, derart,
dass alljahrlich ein stets grosser werdender Betrag
dieses Kredites frei wird, und nach dem Beschluss
vom Dezember 1917 der Lehrerversicherungskasse zu-
gewiesen wird. Es ist im Jahre 1917, in welchem
der Beschluss zum ersten Mal wirksam wurde, der
Lehrerversicherungskasse von daher ein Betrag von
3000 Ir. zugeflossen. Fiir das Jahr 1918 wird die
Lehrerversicherungskasse 9200 Fr. bekommen. Wie
sich das fiir das Jahr 1919 usw. gestalten wird, kann
man nicht sagen; immerhin kann man annehmen, dass
sich dieser Betrag schon in einigen Jahren ansehn-
lich vermehren wird, und dass in éiner Anzahl von
Jahren, sagen wir in 10 oder 15 Jahren, dieser Betrag
annihernd in der vollen Hohe von 126,000 Fr. der
Lehrerversicherungskasse zufallen wird. Es ist also
durch diesen Beschluss der Lehrerversicherungskasse
eine gesicherte Anwartschaft auf einen Gesamtbetrag
der Mehrleistungen des Staates von 126,000 Fr. er-
offnet worden, welcher Betrag der Lehrerversiche-
rungskasse allerdings erst in einigen Jahren voll zu-
fallen wird.

Das war erst im Dezember 1917; ich selbst war
an den Verhandlungen nicht beteiligt, aber mein Vor-
ginger im Amt und der Finanzdirektor haben mit
dem verstorbenen Herrn Prof. Graf die Verhandlungen
gefiihrt, und ich darf wohl sagen, dass meine Kollegen,
der Meinung waren, damit sei nun die Lehrerversi-
cherungskasse befriedigt. Die Zeitpause, welche seit
diesem Beschluss verflossen ist, ist meiner Ansicht
nach auch nicht so gross, dass man nun der Regie-
rung den Vorwurf machen kann, sie habe dem Elend
der Lehrerversicherungskasse, wie es heute geschildert
worden ist, tatenlos und mit leeren Hinden zuge-
schaut und habe die Kasse nach und nach versinken
lassen. Sie haben aus meiner Darstellung des Sach-
verhaltes entnehmen konnen, dass Regierungsrat und
Grosser Rat in der Beitragsleistung an die Lehrerver-
sicherungskasse nicht frei, sondern an gesetzliche
Bestimmungen gebunden sind. Wenn eine Erhéhung
des Beitrages stattfinden soll, so muss zuerst eine
Revision des Gesetzes vorgenommen werden, und es
muss die Bestimmung des Gesetzes, die die Hohe der
Pensionen festsetzt, und die auch festsetzt, dass die
Lehrerversicherungskasse nicht mehr Beitrag bekom-
men kann, als der Staat fiir die Pensionierung direkt
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auslegen miisste, verschwinden. Das wird, soviel
ich gesehen habe, auch von der Lehrerversicherungs-
kasse anerkannt. Es fragt sich sogar, ob nicht schon
die heutige Beitragsleistung und insbesondere das
Abkommen vom Dezember 1917 iiber die Grenzen, die
das Gesetz uns steckt, hinausgeht. Nach den Zahlen,
die mir von der Lehrerversicherungskasse gegeben
worden sind, wire die Zahl der pensionierten Lehrer
und Lehrerinnen gegenwirtig etwas iiber 200, und
wenn man nun einen Ueberschlag macht, wie viel
200 Lehrkrifte bei direkter Pensionierung den Staat
kosten wiirden, also entsprechend den Ansitzen des
Gesetzes von 1894, so wiirde das im Jahre etwas
iber 80,000 Fr. ausmachen. Der Staat gibt aber
heute schon, wie ich gesagt habe, 130,000 Fr. plus
"~ 9000 geméss Abkommen vom Dezember 1917, wobei er
allerdings 38,000 Fr. aus der Bundessubvention ent-
nimmt. Das sind die 38,000 Fr., die er den bei ihm
direkt versicherten Lehrkriften aus der Bundessub-
vention zuhilt und die er, um die Paritit innezuhal-
ten, an die Lehrerversicherungskasse ebenfalls aus-
richtet. Er hat also die Gleichheit nicht verletzt,
denn wenn Sie zu den 80,000 Fr. die 38,000 Fr. zdhlen,
so sehen Sie, dass Sie noch nicht einmal auf die
130,000 Fr. kommen. Man darf also behaupten, dass
der Staat auf der gegebenen gesetzlichen Grundlage
an die Lehrerversicherungskasse alles geleistet hat,
was er konnte und dass er, wenn er mehr hitte;
leisten wollen, tGiber die vom Gesetz gezogenen Gren-
zen hinausgehen wiirde.

Der Herr Motiondr hat gestiitzt auf Rechnungen
und Statistiken, die in der Eingabe der Lehrerver-
sicherungskasse an die Regierung auch enthalten sind,
dargestellt, wie nach und nach der Beitrag des Staa-
tes, der urspriinglich dem Beitrag der Lehrerschaft
fast gleichkam, im Verhiltnis zuriickgegangen ist.
Es wird berechnet, dass im Jahre 1904, bei Beginn
der Tiatigkeit der Kasse, der Beitrag des Staates in
Prozenten ausgedriickt 4,430/, betragen habe, dass
er nach und nach bis auf 2,56 9/, zuriickgegangen sei
im Jahre 1908, dass er 1909, als der Beitrag des
Staates auf 130,000 Fr. erhoht wurde, auf 3,369/,
angestiegen sei, seither aber wieder zuriickgegangen
sei bis auf ungefahr 29/, wie der Herr Motionir aus-
gefithrt hat. Ein Versicherungsmathematiker, der, so-
viel ich weiss, auch Vertrauensmann der Kasse ist,
spricht von rund 2,20/,; ich bin nicht ganz sicher,
ob die andern Zahlen, die der Herr Motiondr heute
angefiithrt hat, ganz korrekt sind, weil die Versiche-
rungsmathematiker selbst einander korrigieren. Der
Herr Motiondr wird selbst wissen, dass Korrekturen
an den Zahlen notwendig geworden sind. Es ist
in der Eingabe der Lehrerversicherungskasse, die sich
auch im gedruckten Jahresbericht befindet, darauf
abgestellt, dass der Staatsbeitrag im Jahre 1918 nur
noch 1,469/, ausmache. Ich habe mich nun erst
in letzter Stunde dariiber belehren lassen, dass die
Herren Versicherungsmathematiker da eben falsch ge-
rechnet haben, dass der Beitrag 2,199/, ausmache.
Ich will hoffen, dass nun diese letztere Zahl wirklich
richtig sei. Ich weiss, dass bei den Versicherungsma-
thematikern manchmal Korrekturen notwendig wer-
den, dass das iiberhaupt eine etwas schwierige Wis-
senschaft ist, weshalb ich mich nicht ohne weiteres
auf diese Zahlen verlasse.

Ich will nun davon ausgehen, dass die Beitragslei-
stung des Staates in der Tat 2,20/, betrigt. Es ist
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ohne weiteres zuzugeben, dass sie erheblich von den
3,00/, im Jahre 1909 zuriickgegangen ist. Das ist
erklarlich, weil die Beitragsleistungen der Lehrer-
schaft erheblich gestiegen sind, wéhrend der Staats-
beitrag absolut genommen gleich blieb. Immerhin
mochte ich nicht unterlassen, auch das zu betonen,
dass nach den Bemerkungen, die mir der Sachver-
stindige gemacht hat, bei dieser Rechnung, mit wel-
cher er auf die 2,29/, kommt, die 9000 Fr. pro 1918
und die X-Tausend Franken pro 1919 und 1920 nicht
eingerechnet sind. Diese werden immerhin noch ein
gewisses Plus der Staatsleistungen ergeben. Ich stelle
mir vor, dass unter dem Einfluss dieser Vergitung
die Beitragsleistung des Staates etwa 2,3—2,4 9/, be-
tragen werde, so dass wir annehmen diirfen, sie habe
seit 1909 um ungefihr 19/, abgenommen.

Welches ist nun die richtige prozentuale Leistung
des Staates? Ich habe schon gesagt, dass ich den
Sachverstindigen in Anspruch genommen habe, der
auch bei der Lehrerversicherungskasse als Experte
funktioniert, Herrn alt Grossrat Wélchli, Versiche-
rungsmathematiker. Er hat mir in einem Gutachten,
das er iber diese Frage erstattet hat, die Meinung
gedussert, dass das Minimum des Staatsbeitrages in
Prozenten der anrechenbaren Besoldung 39/, betragen
sollte. Ich mochte mich nicht auf das Glatteis die-
ser Berechnungen begeben und was ich an Zahlen vor-
bringe, trage ich mit grossem Vorbehalt vor, weil ich
glaube, dass hier grosse Vorsicht am Platze sei, bevor
nicht die Zahlen nachgepriift sind.

Wenn wir aber einmal von diesen Zahlen aus-
gehen, so ist nach der Auffassung des Herrn Grossrat
Wilchli eine Erhohung des Staatsbeitrages um un-
gefahr einen Viertel der gegenwirtigen Leistungen
notig. Wenn man von dieser Grundlage ausgeht, so
kann man sich immerhin nicht beklagen, dass der
Staat mit seiner gegenwirtigen Leistung unter aller
Kritik sei, um so mehr, als in friitheren Jahren die Bei-
tragsleistung des Staates prozentual iiber die 39/,
hinausging.

Ich mochte auch noch auf einen andern Punkt
aufmerksam machen: Bis vor einem Jahre, d. h. bis zu
dem Zeitpunkt, wo der Staat Teuerungszulagen ausge-
richtet hat, hat der staatliche Anteil an den Primar-
lehrerbesoldungen rund 2,600,000 Fr. ausgemacht. Und
nun fragen wir uns einmal, wie viel Staat und Leh-
rerschaft prozentual an die Pensionierung geleistet
hatten. Er hat bezahlt 130,000 Fr. an die Lehrer-
versicherungskasse und 126,000 Fr. fiir die direkt
Pensionierten, wovon nun also alljihrlich ein Teil
der Lehrerversicherungskasse zufillt. Im ganzen be-
tragen also die Leistungen fiir Pensionen 256,000 Fr.,
also ziemlich genau 109/, des Besoldungsanteils des
Staates fiir die Lehrerschaft. Ich glaube, dass das
angesichts der Zahlen, die nun aus andern Betrie-
ben genannt worden sind, nicht so unansehnlich ist.
Es ist allerdings zu sagen, dass die Besoldung der
Lehrerschaft nur zum Teil vom Staat getragen wird,
dass der andere, und zwar bisher der grossere Teil
von den Gemeinden iibernommen wird. Wenn man
nur auf die Leistungen des Staates an die Lehrer-
schaft abstellt, so wird man sagen diirfen, dass die
Beitragsleistung des Staates an die Pensionierung
mit 256,000 Fr. eine ansehnliche gewesen ist, weil
sie ungefdhr 100/, des Besoldungsanteils des Staa-
tes ausgemacht hat. Gegenwirtig treten allerdings
infolge der Ausrichtung der Teuerungszulagen etwa
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11/, Millionen zu den 2,6 Millionen hinzu, so dass
der Anteil des Staates an den Primarlehrerbesoldun-
gen etwa 4,1 Millionen ausmacht. Wenn man die Bei-
trige des Staates fiir die Pensionierung mit 256,000
Fr. damit in Beziehung setzt, so machen sie allerdings
nur noch etwas zu 69/, aus.

Sie werden mir einwenden, solange die Gemeinden,
die in der Bezahlung der Lehrerbesoldungen der an-
dere Partner sind, nicht mitmachen, oder solange
sich wenigstens nur ein Teil der Gemeinden bemiihe,
in dieser Richtung etwas zu tun, miisse eben der
Staat einzig dafiir aufkommen. Ich gebe zu, dass es
bis heute praktisch auf das hinausgekommen ist.
Es fragt sich nun, ob man nicht fiir die Zukunft eine
gewisse Beteiligung der Gemeinden an der Pensio-
nierung der Lehrerschaft ins Auge fassen darf. Unter
allen Umstinden mochte ich daran festhalten, dass,
gemessen an dem Besoldungsanteil des Staates die
Leistungen fiir die Pensionierung ansehnlich sind und
sich neben den Leistungen anderer Betriebe, z. B. der
Bundesbahnen, sehr wohl sehen lassen diirfen.

Was nun schliesslich die technische Bilanz anbe-
langt, die vom Motiondr ebenfalls herangezogen wor-
den ist, so muss ich gestehen, dass ich personlich
dariiber kein Urteil habe. Das fillt wieder in das
Gebiet der Versicherungsmathematik, wo man auf
Gnade oder Ungnade den Herren Sachverstindigen
ausgeliefert ist, die mit Zahlen um sich werfen. Es
steht in der Eingabe, das versicherungstechnische
Defizit der Kasse habe bereits Ende Dezember 1908
254,000 Fr. betragen, und per Ende 1916 253,898 I'r,,
also ziemlich genau gleich viel. Das wiirde bewei-
sen, dass die Kasse in diesen acht Jahren auch ver-
sicherungstechnisch nicht zuriickgegangen ist. Die
Bilanz pro 1918 soll nun ein wesentlich ungiinstigeres
Resultat ergeben haben, indem von einem Defizit
von rund- 358,000 Fr. gesprochen wird. Ich miisste
auch diese Zahl unter dem Vorbehalt annehmen und
mir eine genauere Priifung vorbehalten. Unter allen
Umstinden darf man sagen, dass das noch keine
beunruhigenden Dinge sind, verglichen mit den Lei-
stungen, die die Kasse heute zu iibernehmen hat.
Anstatt auf das rein buchmissige theoretische Ergeb-
nis will ich mich in dieser Beziehung lieber auf die
effektiven Rechnungsergebnisse der Kasse verlassen,
die bis dahin sehr solid waren. Nach dem mir vor-
liegenden letzten Jahresbericht hat z. B. der Vermo-
genssaldo der dritten Abteilung auf 31. Dezember
1918 7,282,000 T'r. betragen, gegeniiber 6,698,000 I'r.
im Vorjahre. Es ist also im Jahre 1918 e€ine Ver-
mehrung von rund 583,000 Fr. eingetreten, im Jahre
1917 eine solche von beildufig 500,000 Fr. Man sieht,
dass das effektive Rechnungsergebnis der Kasse ge-
stattet, Jahr fiir Jahr bedeutende Riicklagen an Dek-
kungskapital zu machen, so dass ich mich nicht davon
iiberzeugen kann, dass auf Grund der gegenwirtigen
Versicherungsleistungen der Stand der Kasse irgend-
wie ungeniigend wére.

Eines allerdings muss ich zugestehen, dass nim-
lich diese Versicherungsleistungen angesichts der Ver-
teuerung der Lebensverhiltnisse und der erhohten
Besoldungen nicht mehr im gleichen Verhiltnis zu
den Besoldungsansitzen stehen wie 1894 oder 1909.
Da setzt nun natirlich die Frage ein, wie wir den
verdnderten Verhéltnissen, der Teuerung und den Be-
soldungserh6hungen, bei der Bemessung der Pensio-
nen und der Staatsbeitrige an ‘die Lehrerversiche-
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rungskasse Rechnung tragen wollen. Es scheint mir
personlich sehr wiinschbar zu sein, dass die Lehrer-
versicherungskasse ihre Leistungen gegeniiber den
Mitgliedern entsprechend erhshe. Man hat davon
gesprochen, man mochte die anrechenbare Besoldung
sofort auf 4000 Fr. erhéhen. Der Herr Motionédr hat
verlangt, dass die Lehrerschaft tiberhaupt ihre ge-
samte Besoldung versichern kénne. Man spricht auch
davon, die Pension von 60 auf 700/, oder vielleicht
sogar auf 809/, zu erhdhen. Sobald man natiirlich
derart hohe Leistungen vorsehen will, ist eine Sta-
tutenrevision notig, denn dann wére ja die Beitrags-
leistung der Lehrerschaft wie diejenige des Staates
ungeniigend. Wenn wir die Leistungen so sehr er-
hohen, so wiirde die Belastung der Kasse viel stir-
ker und das versicherungstechnische Defizit wiirde
zweifellos sofort eine viel grossere Summe erreichen.
Wenn man also daran geht, die Versicherungsleistun-
gen der Kasse in erheblichem Masse zu steigern, so
wird sofort die Frage brennend, wie man der Kasse
grossere Mittel zufiilhren kann.

Es ist den Herren bekannt, und ist auch vom Herrn
Motionér selbst betont worden, dass gegenwértig eine
Besoldungsrevision der Lehrer im Gange ist. Die
beziiglichen Postulate der Lehrerschaft, die der Un-
terrichtsdirektion mit einldsslicher Begriindung im
Méarz abhin tberreicht worden sind, und iiber die ich
mich mit der Lehrerschaft bereits wiederholt unter-
halten habe, liegen gegenwértig mit dem orientieren-
den Bericht der Unterrichtsdirektion beim Regierungs-
rat, der sich in der ndchsten Zeit iiber einige Haupt-
fragen dieser Revision schliissig machen soll. Unter
den Postulaten des Lehrervereins figuriert auch die
Erhohung des Staatsbeitrages an “die Lehrerversi-
cherungskasse, gleichzeitig mit der Erhohung der Pen-
sionen an die vom Staat direkt pensionierten Lehr-
krifte. Ls ist auch klar, dass die Frage der Pensio-
nierungen und damit im Zusammenhang die Frage
des Staatsbeitrages an die Lehrerversicherungskasse
durchaus in den Rahmen einer Besoldungsrevision
hineingehort, denn Ruhegehalt und Gehalt des Leh-
rers stehen im engsten Zusammenhang und man wird
nicht bloss die eine Seite der Sache losgelost von
der andern behandeln und losen konnen. Es ist auch
die Absicht der Unterrichtsdirektion und des Regie-
rungsrates, die Frage der Pensionierung der Lehrer-
schaft im weitesten Umfange, unter Einschluss der
Frage der Beitragsleistung des Staates an die Lehrer-
versicherungskasse bei Anlass dieser Besoldungsre-
vision fiir die Lehrerschaft einer ndheren Priifung
zu unterziehen und einer Losung entgegenzufiihren.

Es wird dabei auch noch die Frage zu erdrtern
sein, ob nicht die Mittellehrerschaft ebenfalls der
Lehrerversicherungskasse angeschlossen werden sollte.
Die gesetzliche Moglichkeit dazu ist vorhanden, sie
ist schon durch das Primarschulgesetz von 1894 ge-
geben. Es bieten sich da natiirlich gewisse Schwie-
rigkeiten insofern, als die Pensionierung der Mittelleh-
rerschaft auf einer ganz andern Grundlage besteht.
Fiir sie gilt der Grundsatz, dass der Staat diese Pen-
sionierung ohne Beitragsleistung der Lehrer {iiber-
nimmt, und zwar zu 509/, ihrer Besoldungen, wobei
der Staat allerdings fir die Hinterlassenenfiirsorge
bei Mittellehrern bis anhin noch gar nichts geleistet
hat, sondern das dem privaten Zusammenschluss der
Mittellehrer iiberlassen hat. Der Anschluss wird also
Schwierigkeiten bieten; aber nach meinem Dafiirhal-
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ten sollte diese Idee doch nicht von vornherein abge-
tan werden, sondern man sollte sich fragen, ob sie
sich nicht in angemessener Weise durchlithren lasse.

fch muss schliesslich auch darauf aufmerksam
machen, dass es doch schwerlich angehen wird, die
Pensionsverhéltnisse der Lehrerschaft, insbesondere
die Beitragsleistung des Staates an die Lehrerversi-
cherungskasse zu erhéhen, bevor nun auch die Pen-
sionierung der Beamten und Angestellten der Staats-
verwaltung in die Wege geleitet ist. Wir haben im
Besoldungsdekret die Grundlage dafiir geschaffen, wir
haben vorgesehen, dass der Staat 59/, der Besoldun-
gen der Beamten und Angestellten zahle. Diese
Kasse ist aber gegenwiirtig noch nicht in Funktion
und sie wird nach den Dekretsbestimmungen erst
im Laufe der nichsten 2 Jahre ihre Titigkeit auf-
nehmen konnen. Tch glaube, man darf schon sagen,
dass es ein Gebot der Billigkeit ist, wenn man ver-
langt, dass die Beamten und Angestellten des Staa-
tes, die bisher die Wohltat der Pensionierung gar nicht
kannten, im gleichen Schritt und Tritt vorangehen
sollen wie die Lehrerschaft.

Restimierend mochte ich schliessen, indem ich
sage, dass der Staat sich mit seinen bisherigen Lei-
stungen an die Lehrerversicherungskasse nach mei-
nem Dafiirhalten immerhin sehen lassen kann. Wenn
sie verhdltnismissig unter das gesunken sind, was
urspriinglich beabsichtigt war, so liegt das zum gu-
ten Teil an der Erhohung der Lehrergehilter, wie sie
nun in den letzten Jahren, zum Teil durch die Be-
soldungserhthungen in den Gemeinden, zum Teil aber
auch durch die Teuerungszulagen eingetreten sind.
Man wird einen angemessenen Ausgleich suchen miis-
sen. Der Regierungsrat wird die Frage der Pen-
sionierung der Lehrerschaft und der Neuordnung des
Beitragsverhiltnisses des Staates an die Lehrerschaft
im Rahmen der im Gange befindlichen Besoldungs-
revision der Lehrerschaft niher prifen. Immerhin
muss er sich vorbehalten, alle die rechnerischen
Grundlagen noch niher zu untersuchen und spiter
im Rahmen der gesetzlichen Ordnung aller dieser Ver-
héltnisse dem Grossen Rat Antrige zu stellen. Im
Sinne dieser Ausfithrungen kann ich namens des Re-
gierungsrates die Motion des Herrn Grossrat Konig
zur Prifung entgegennehmen, ohne mich jedoch be-
reits in verbindlicher Weise iiber die einzelnen gestell-
ten Fragen dussern zu konnen.

Hurni. Von alters her galt bei der Zumessung
der Lehrergehilter der Grundsatz: Der Lehrer sei arm
und brav. Der Rat hort das nicht zum erstenmal;
Herr Grossrat Miihlethaler hat es bereits im letzten
Jahre bei Behandlung seiner Motion angefithrt. Die
Besoldungen waren nie so gross, dass die Schule auf
Grund derselben geniigend Zuwachs an Lehrern be-
kommen hétten. Die Behdrden mussten daher von An-
fang an darauf Bedacht nehmen, Lockmittel anzuwen-
den. Sie haben das in erster Linie getan in Form eines
verbilligten Studiums. Das war ein sehr gliicklicher Ge-
danke. Herr Gnigi hat einmal gesagt, dass die Bauern-
gliter nicht wie die Bauernséhne wachsen. Trotzdem
sind die vermoéglichen Bauernsshne nie zum Lehrer-
stand gekommen; es waren immer die drmeren Buben;
von Stadt und Land. Das war ja an und fir sich kein
Ungliick. Die Lehrerschaft bekam auf diese Art im-
mer einigen Zuwachs. Das Lehrerstudium war tat-
sdchlich doch immer das billigste, weil die Zoglinge
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im Konvikt leben konnten und der Staat jetzt noch
einen Teil an die Pension der Seminaristen beitrigt.

Dieses Mittel allein hat sich aber als ungeniigend
erwiesen. Man musste zu einem zweiten Mittel grei-
fen, zur Pensionskasse. Von diesem Standpunkt aus
miissen wir die Pensionskasse betrachten. Was fiir
ein herrliches Lockmittel sie heute bedeutet, haben
wir erfahren. TFrither hat das Staatsseminar gewo6hn-
lich etwa 45 junge Leute aufgenommen, dieses Jahr
haben sich 35 angemeldet, wodurch sich die Seminar-
behorden das Examen ersparen konnten. Notgedrun-
gen musste man den einen oder den andern dann
wieder zuriickschicken. Das also ist das Resultat
der beiden Lockmittel.

Was sollen wir nun tun? Es gibt kein anderes
Mittel, als mit dem A B C unserer Grundsitze wie-
der anzufangen. Wir werden solche Besoldungen
ansetzen miissen, dass sie konkurrieren konnen mit
dem, was ein junger, begabter Bursche im freien Er-
werbsleben oder als Beamter verdienen kann. Es
muss wenigstens der Grundsatz der Gleichberechti-
gung aufgestellt und gehalten werden. Aber wenn
wir bei den Lockmitteln nicht bedeutend hoher gehen
als andere Kategorien, konnen wir nicht aul Erfolg
rechnen. Wir miissen das verbilligte Studium bei-
behalten. Es fragt sich, ob das heutige Studium wirk-
lich noch so billig ist, dass das gentigt. Ich mochte
das weiter nicht untersuchen, weil es gegenwirtig,
nicht hieher gehort.

Die weitere Frage aber wiire die, ob die Pension
genligt. Da hat lhnen nun Herr Grossrat Konig aus-
gefithrt, dass sie tatslchlich niemals geniigt. Das
Maximum der anrechenbaren Besoldung betrigt 3000
Fr. Das bedeutet nun nicht etwa, dass der alte
ausgediente Lehrer 3000 Fr. zu gut habe, das be-
deutet, dass der Lehrer von diesen 3000 Fr. 59/, be-
zahlen darf, aber ausgerichtet erhiilt er bloss 609/,
im Maximum 1800 Fr. Wir haben im Rat mehrmals
von der Teuerung sprechen horen und haben vernom-
men, dass im besten Falle 1 Fr. heute noch einen
Wert von 44 Rp. hat. So macht also das Maximum
der Pension 752 Fr. Das ist ein herrliches Lock-
mittel. .
Daneben stehen aber negative Lockmittel. Ein be-
sonderer Umstand notigt mich, davon noch zu reden,
weil es gerade junge Lehrer betrifft. Es handelt sich
um die Anstaltslehrer. Als im Jahre 1914 die allge-
meine Mobilisation kam, haben auch die Anstaltslehrer
einriicken miissen. Nach und nach hat man gesehen,
dass es nicht ging, wenn alle diese Anstaltslehrer
einriicken mussten. Es ist abgemacht worden, dass
immer nur die Hilfte einriickt. Nun kommt die Re-
gierung und stellt den Grundsatz auf, dass man allen
Beamten und Angestellten, die in den. Militdrdienst
einrticken miissen, 500/, ihrer Besoldungen zuriick-
behalte. Das war auch bei den Anstaltslehrern der
Fall, nur hat man der Sache eine eigentlimliche In-
terpretation gegeben. Die Angelegenheit fillt in den
Geschiftskreis der Armendirektion und es freut mich,
dass der Herr Armendirektor gerade da ist. Man hat
der Sache zweierlei Auslegungen geben kénnen. Ich
kenne einen Anstaltslehrer, der eine Besoldung von
1300 Fr. hat, dazu ein gesetzliches Recht auf Natura-
lien. Die Steuerbehorden haben ihm dieselben Jahr
fir Jahr mit 700 Fr. angerechnet, so dass er also
einen Jahreslohn von 200C Fr. hatte. Das macht pro
Monat 166 Ir. 55. Naclk dem Grundsatz den die
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Regicrung aufgestellt hatte, hiitte dem betrelfenden
Lehrer monatlich nach meiner Rechnung noch
83 Fr. 33 zufallen sollen, wenn er einen Monat Mili-
tirdienst gehabt héitte. Nun aber hat die Regierung
ctwas gemacht, was keine Gemeinde von sdmtlichen
507 Gemeinden im Kanton Bern gemacht hat. Sie hat
diese Naturalleistung als dahingefallen erkldrt und
gesagt, es werden 509/, der Barbesoldung ausge-
richtet. Der junge Mann hat also in den Monaten
seines Militirdienstes 54 Fr. 17 bekommen. Der Staat
hat an ithm einen Nebenwerdienst von 29 I'r. 16 ge-
macht. Man kann sagen, das sei ein Bettel. Gewiss,
fiir den Staat ist es das, nicht aber fiir den betreffen-
den Lehrer. Nach meinen Erfahrungen kann man
mit einem Lohn von 80 Rp. pro Tag, wenn einem
fiirs «Ordindri» noch abgezogen wird, kein Bene
machen und nach meinen Erfahrungen ist man im
Militirdienst auch nie genug gefiittert. Nun hat der
Lehrer fiir seinen Dienst fir das Vaterland vom Staat
D4 T'r. 17 bekommen. Ich glaube, es sind ungefihr
10 Lehrer so behandelt worden. Man muss sich
fragen, was der Staat mit diesen Abziigen wollte.
Er hat sich gesagt, er miisse Stellvertreter anstel-
len und dieselben bhezahlen. Ich finde es in der Ord-
nung, wenn einer, der seine Stelle nicht ausfiillt,
etwas an die Stellvertretungskosten bezahlt. Nun ist
aber das Interessante an der Geschichte, dass der
Staat keinen Stellvertreter angestellt hat, dass er also
keine Auslagen gehabt hat. Er hat den Grundsatz
aufgestellt, dass die Anstalten selbst sehen sollen. So
haben die Anstaltsvorsteher und die Lehrer vermehrte
Arbeit gehabt, sie haben die Kinder durchschleppen
miissen und der Staat hat an diesen Leuten wiihrend
der Mobilisation ein Geschédft gemacht. Das ist sehr
nett, aber entschieden nicht fiir die betreffenden Leh-
rer und auch nicht fir die Anstalt, sondern héchstens
fiir die Staatskasse. Der Bombenerfolg war der, dass
simtliche 10 also behandelten Lehrer zur Sozial-
demokratie iibergetreten sind. Ich gratuliere der Re-
gierung zu diesem Bombenerfolg, ich habe mich nie
riithmen konnen, dass ich im Dienste meiner Partei
einen ‘solchen Erfolg zu verzeichnen gehabt hiltte,
trotzdem ich mir tatsichlich redlich Miihe gegeben
habe. :

Wenn sich nun der Unterrichtsdirektor Miithe ge-
geben hat, zu zeigen, dass der Staat auf Grund des
bisherigen Gesetzes seinen Verpflichtungen gegeniiber
der Pensionskasse nachkommt, so méchte ich be-
tonen, dass die Pensionskasse cechen nicht nur von
diesem Gesetz aus betrachtet werden kann. Sie muss
unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, dass sie
cinst ein Lockmittel gewesen ist. Da versagt sic
nun vollstindig, das beweisen uns die Aufnahmen
dieses Jahres. Diese Aufnahmen sind Jahr fiir Jahr
zuriickgegangen. Fir dieses, fiir das niichste und viel-
leicht auch fiir das iiberniichste Jahr ist das kein
Ungliick, weil wir Lehrer genug haben, aber nicht
etwa deswegen, weil der Zuwachs geniigend gewesen
wiire, sondern deswegen, weil die Not des Lebens
heute so gross ist, dass kein Lehrer in der Lage
ist, sich pensionieren zu lassen. Es bleibt ihm nichts
anderes ubrig, als im Amte zu bleiben, bis er mit
cinem Bein im Grabe steht. Dann kommen Rekla-
mationen, der Lehrer erfiille seine Pflicht nicht und
dann verwundert man sich dariiber. Wir miissen also
vorn anfangen, wir miissen solche Besoldungen aus-
richten, dass wirklich cinigermassen begabte Leute

629

herkommen kénnen, wir miissen auch die Frage der
Lockmittel priifen, die Verbilligung des Studiums
ins Auge fassen und die Leistungen der Pensions-
kasse erhohen.

Brand. Nachdem der Herr Vertreter des Regie-
rungsrates die Motion zur Priifung entgegengenommen
hat, hitte man ja vielleicht auf eine Diskussion im
Rate verzichten koénnen. Allein die Tatsache, dass
diese Entgegennahme doch so ausserordentlich vor-
sichtig, zuriickhaltend und mit allerlei Einschrinkun-
gen erfolgt ist, veranlasst mich, den Herrn Unterrichts-
direktor zu ersuchen, etwas weniger Vorsicht und da-
fiir etwas mehr Wirme in die Priifung dieser Ange-
legenheit hineinzutragen, weil der Situation ja nicht
nur mit Zahlen Gerechtigkeit widerfahren kann. Ich
glaube, dass der Herr Unterrichtsdirektor, wenn er
aus den finanziellen Bedenken herauskommt, die no-
tige Wirme aufbringen wird, und ich schopfe diese
Zuversicht aus seiner eigenen Erklirung, dass es
schliesslich nicht so sehr auf die versicherungstech-
nischen Zahlen ankomme, als auf die tatsichlichen
Verhiltnisse. Ich mochte ihm nicht eine Aeusserung
aus seinem Votum anders auslegen, als sie getan wor-
den ist. Der Herr Unterrichtsdirektor hat diese Be-
merkung allerdings in dem Zusammenhang fallen las-
sen, dass er sagte, es sei das versicherungstechnische
Defizit der Kasse nicht so tragisch zu nehmen, son-
dern man miisse auf die tatséichlichen Erscheinungen
abstellen, darauf, dass die Kasse Jahr um Jahr noch
gewisse Riicklagen machen kénne. Ich mochte die-
sen Satz auf das andere iibertragen, was die beteilig-
ten Lehrer und alle diejenigen, die sich dem Pensions-
wesen widmen, in aller erster Linie angeht. Das ist
die Pension die ihnen zukommen soll. Da wird man
feststellen miissen, dass eine Pension von 1800 Fr., wie
sie jetzt ausgerichtet werden kann, absolut ungenii-
gend ist. Wenn man diese Tatsache als Ausgangs-
punkt nimmt, wird man dazu kommen miissen, sich
von den bestchenden Fesseln zu befreien. Man wird
sagen, dass die Bestimmung die uns bis dahin ge-
hindert hat, mehr zu tun, fallen muss. Es ist
mit diesen Bestimmungen eben so, dass sie allzulange
bleiben, auch wenn anerkannt ist, dass sie den Ver-
hiltnissen nicht mehr entsprechen. Sie werden mir
gestatten, auf eine andere Kasse hinzuweisen, die den
Rat hier schon wiederholt beschiftigt hat, wie auch
die Staatswirtschaftskommission, nimlich die Invali-
denkasse des Polizeikorps. Dort haben wir die merk-
wiirdige Erscheinung, dass im Jahre 1905 der Mini-
malbeitrag des Staates auf 17,000 Fr. festgesetzt wor-
den ist, dass man aber nachher sofort erkannt hat,
dass dieser Beitrag nicht gentigt. Er geniigte des-
wegen nicht, weil im Jahre 1906 die allgemeine Besol-
dungserhdhung gekommen ist und weil selbstverstind-
lich der Staat vom crsten Jahr an seinen Beitrag hiitte
erhohen sollen. Bis auf den heutigen Tag hat man
aber diesen Beitrag als die ordentliche staatliche Lei-
stung betrachtet und es bedurfte wiederholter Postu-
late der Staatswirtschaftskommission, bis auf dem
Budgetwege die Zulagen bewilligt worden sind. Es
ist schon im Jahre 1912 vom Vertreter des Regie-
rungsrates anerkannt worden, dass der jéhrliche
Staatsbeitrag mindestens 35,000 Fr. betragen sollte.
Auf dieses Beispiel darf im Zusammenhang mit der
Lehrerversicherungskasse hingewiesen werden, weil
auch da das Argument, der Staat habe das geleistet,
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wozu er nach den bestehenden gesetzlichen Erlassen
verpflichtet sei, auch heute noch nicht als richtig aner-
kannt werden kann.

Man muss da ansetzen, dass man anerkennt, dass
diese gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr geniigen
und dass der Staat die notige Ellbogenfreiheit haben
muss, um die Kassen so dotieren zu helfen, dass sie
ihren Aufgaben gerecht werden konnen. Der Herr
Unterrichtsdirektor hat ja selbst mit Recht ausge-
fihrt, dass Gehalt und Ruhegehalt im engsten Zu-
sammenhang stehen. Im ganzen Dienstvertragsrecht
hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte die Ansicht
herausgebildet, dass es nicht geniigt, wenn der Ar-
beitgeber dem Arbeiter einfach den Lohn zahlt, son-
dern dass der Arbeitgeber weitergehende soziale Ver-
pflichtungen hat und dass zu diesen Verpflichtungen
auch die Sicherstellung des Dienstnehmers in seinen
alten Tagen gehort. Wenn man diese Verpflichtung
als eine allgemeine anerkennt, so kann sich ihr der
Staat auch nicht entziehen, und auch die Gemeinden
werden sich ihr nicht entziehen kénnen. Ich bin durch-
aus einverstanden, dass die Zahlen iiber die Leistungen
des Staates an diese Kasse sich horen lassen, wenn
man das prozentuale Verhiltnis nur nach dem Anteil
des Staates an den Lehrerbesoldungen bemisst. Wir
wissen genau, dass der Lehrer in der Zwischenstellung
ist, zwei Arbeitgeber zu haben. Das ist nicht etwa
eine angenehme Situation, wie man vielleicht auf den
ersten Blick meinen konnte, sondern aus dieser Situa-
tion sind, wie die Herren genau wissen, eine ganze
Reihe von Konflikten entstanden. Aus ihr entsteht
auch immer das begreifliche Markten zwischen den
beiden Arbeitgebern, welcher von ihnen mit den gros-
seren Betrigen vorangehen soll, ob sie zusammen-
marschieren sollen, oder ob man vielleicht durch
Zuriickhaltung etwas gewinnen kénne. Diese Doppel-
stellung soll fiir den Lehrer kein Nachteil sein, son-
dern sie soll zu einem Zusammenwirken der beiden
Arbeitgeber fithren, damit die Frage des Besoldungs-
wesens, worunter ich auch die Ordnung der Ruhe-
gehilter verstehe, zu einem erspriesslichen Abschluss
gebracht werden kann, und zwar in allernéchster Zeit.

Bei aller Schwierigkeit der Materie, speziell vom
versicherungsmathematischen Standpunkt aus, darf
man die Dringlichkeit der Ausrichtung grésserer Pen-
sionen an die Lehrer nicht iibersehen. Es liegt un-
bedingt im Interesse der Schule und der Jugend, wenn
Pensionen ausgerichtet werden konnen, die es ge-
statten, dass Lehrer, die nicht mehr die Kraft zu
ihrem Beruf in sich haben, zuricktreten konnen.
Wenn aber die Pension so bescheiden ist, wie das
heute noch der Fall ist, so wird man verstehen, wenn
der Lehrer bis zum letzten Augenblick an seiner
Stelle hingt, wenn er sucht, die Besoldung, die er
ohne Abzug fiir den Unterhalt seiner Familie notwen-
dig hat, weiter zu beziehen, auch wenn er sich selbst
gestehen muss, dass er in der Schule nicht mehr lei-
stet, was man billigerweise vom Lehrer verlangen
sollte.

Zum Schlusse noch ein Hinweis, den ich doch in
diesem Zusammenhang anbringen darf. Die Lehrer-
versicherungskasse steht unter enger staatlicher Auf-
sicht. Sie ist insbesondere in der Anlage ihrer Gelder
durch Vorschriften beschrankt. Sie hat ihr Geld nach
den bestehenden Erlassen entweder bei der Hypothe-
karkasse oder bei der Kantonalbank anzulegen. Diese
Vorschriften sind durchaus verstindlich und begriin-
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det. Die Regierung hat seinerzeit beschlossen, das
Geld sei bei der Hypothekarkasse anzulegen. Allein
nun ist merkwiirdig, dass die Verwaltungsbehorden
der Hypothekarkasse allein bestimmen, wie diese Gel-
der verzinst werden. Die Lehrerversicherungskasse
hat dazu nichts zu sagen; sie kann gewisse Wiinsche
dussern, die gepriift werden, aber die Entscheidungs-
kompetenz steht bei der Hypothekarkasse. Nun ist
es eine anerkannte Tatsache, dass die Hypothekar-
kasse mit diesen Geldern, die ihr Jahr fiir Jahr von
der Lehrerversicherungskasse zufliessen, keine Arbeit
zu verrichten hat. Sie kann diese Gelder auf Grund-
pfinder anlegen, sie weiss, dass sie ihr nicht gekiindet
werden. Wenn im Laufe der letzten Jahre Zinsfusser-
hohungen eingetreten sind, so ist zu sagen, dass die
Verzinsung der Gelder der Lehrerversicherungskasse
immer erst nach mehreren Monaten, manchmal sogar
erst nach Jahren, dem geltenden Zinsfuss angepasst
worden ist. Das hat bei den Summen, um die es sich
hier handelt, bei den verschiedenen Millionen, natur-
gemiss einen ganz hitbschen Betrag ausgemacht.
Wenn dieser Betrag der Lehrerversicherungskasse gut-
geschrieben worden wire, so hitte das ihren Stand
auch verbessert. Das ist ein Argument, das bei der
Priiffung der Verhiltnisse indirekt auch in Betracht
gezogen werden darf. Es sollte gepriift werden, ob
da nicht eine etwas grossere Elastizitit platzgrei-
fen sollte, und ob nicht die Hypothekarkasse, unbe-
schadet ihrer Interessen, etwas entgegenkommender
sein konnte. Ich verkenne durchaus nicht, dass auch
die Hypothekarkasse im Rahmen der bestehenden
Erlasse gehandelt hat, aber ich glaube, es wiire
angezeigt, wenn von seite des Staates der Hypothe-
karkasse gesagt wiirde, man wiirde es durchaus be-
griisssen, wenn die Verzinsung der Gelder der Leh-
rerversicherungskasse sich jeweilen etwas rascher den
Verhilltnissen des Geldmarktes anpassen wiirde, weil
im Grunde der Dinge ein erhohter Zinsfuss die Lei-
stungsfidhigkeit der Kasse steigert und ihr ermdglicht,
ihrer Aufgabe im vollen Umfange nachzukommen. Ich
betone ausdriicklich, dass ich mit der Bemerkung iiber
die spite LErhohung des Zinsfusses die Kompetenz
der Verwaltung der Hypothekarkasse nicht in Zweifel
gezogen habe. Streng formell hat sie diese Kompe-
tenz, aber es wire gut, wenn ihr die staatlichen Or-
gane sagen wiirden, sie konne auf diesem Posten
mit Riicksicht auf die geringe Miihe, die ihr die
Verwaltung dieses Vermogens verursache, etwas weit-
herziger sein, weil sie dadurch einen Teil der Ver-
pflichtungen des Staates abnehme und weil ja die
Gelder ihr wiederum im Interesse der gesamten berni-
schen Volkswirtschaft zur Verfiigung stehen.

Mit diesen kurzen Bemerkungen, die nur weiter
ausfiihrten, was von den Herren Vorrednern, insbe-
sondere vom Herrn Motiondr, gesagt worden ist,
mochte ich Thnen die Annahme der Motion wirmstens
empfehlen. Insbesondere mochte ich der Regierung
sehr ans Herz legen, die Untersuchung, die sie glaubt
vornehmen zu miissen, mit mdoglichster Beschleuni-
gung durchzufithren und sie zu einem Abschluss zu
bringen, der eine befriedigende Ordnung des Lehrer-
besoldungswesens mit Einschluss der Ruhegehilter
erhoffen ldsst.

Biitikofer. Ich kann mich nach den Ausfithrun-
gen des Herrn Dr. Brand ganz kurz fassen. Ich war
enttiuscht iiber die Antwort, die dem Herrn Kollegen
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Konig von der Regierung erteilt worden ist. Wenn
auch diese Antwort zum Schlusse dahin gelangt, es
sollen die Ausfithrungen des Herrn Koénig zur Prii-
fung entgegengenommen werden, so diirfen wir doch
sagen, dass die Materie eigentlich von der Regierung
schon geniigend gepriift worden sein sollte. Wenn
Herr Regierungsrat Merz sagt, der Stand der Kasse
konne nicht so schlimm sein, da 'sich ihr Vermogen
von Jahr zu Jahr um 5—600,000 Fr. vermehre, so
muss man schon sagen, dass man sich in dieser Rich-
tung gar nicht auf die Zahlen der Versicherungsmathe-
matik zu verlassen braucht, sondern dass man, auch
ohne Versicherungsmathematiker zu sein, anerkennen
darf, dass das Alter der in der Lehrerversicherungs-
kasse versicherten Lehrer immer weiter vorriickt und
dass bald der Zeitpunkt kommen wird, wo gleich-
zeitig eine grosse Anzahl dieser Lehrer pensioniert
werden soll. Dann werden diese Vorschlige rapid
sinken und die Kasse wird sehr bald in eine Kalamitiit
versetzt werden, dass sie das Ende ihrer Leistungs-
fahigkeit herankommen sieht.

Wenn der Herr Unterrichtsdirektor sagt, die Re-
gierung sei durch einen gesetzlichen Rahmen, der
noch Leibgedinge von 400 Fr. vorsieht, gebunden
und koénne deswegen nicht weitergehen, um einem
Stand, der zu einem guten Teil eine Stiitze des
Staates bildet, das zu geben, was er bitter nétig hat,
so wire es Pflicht der Regierung gewesen, von die-
sem Momente an, wo sie gesehen hat, dass die Kasse
ihren Betrieb nicht aufrechterhalten kann, diese ge-
setzlichen Schranken zu beseitigen, indem sie eine
Revision derjenigen Artikel vorgeschlagen hitte, die
sie enthalten. .

Darum war die Antwort des Herrn Unterrichts-
direktors so, wie ich sie nicht erwartet hitte. Ich
hatte bei seinen Ausfilthrungen immer etwas das Ge-
fiihl, er vertrete hier eine Sache, die er selbst eigent-
lich lieber anders vertreten wiirde, dass er selbst
eigentlich lieber mithelfen wollte, die Kasse auf einc
sicherere Grundlage zu stellen. Ich moéchte dem Gros-
sen Rat wirmstens empfehlen, die Motion des Herrn
Konig anzunehmen, wie sie vom Motiondr lhnen un-
terbreitet worden ist und nicht erst der Regierung
zur Priifung zu unterbreiten.

M. Junod. A propos de la motion de M. Kcenig
je dirai quelques mots.

Toute la situation matérielle de Dinstituteur est
en question, de méme que l'avenir et la jeunesse du
peuple bernois. Il va sans dire qu’il est difficile de
savoir exactement quelle est la qualité du corps en-
seignant. Il est probable, méme certain, qu’elle a di-
minué par suite de linsuffisance des traitements al-
loués. Beaucoup de maitres sont obligés pour vivre
de faire une quantité de travaux accessoires qui res-
treignent considérablement leur capacité pédagogique.
Ces considérations échappent peut-étre & un esprit
superficiel, mais il est du devoir du gouvernement
d’en tenir compte. Il faut donc allouer aux membres
du corps enseignant un traitement suffisant pour qu’ils
puissent se vouer entierement & leur tdche et que
Vamour de la vocation ne soit pas contrarié. On a
prétendu que jusqu'ad présent le nombre des institu-
teurs disponibles suffisait pour assurer I'enseignement,
que des facilités avaient toujours été accordées aux
jeunes gens de l'école normale pour leur permettre de
poursuivre avec succeés leurs études. La situation est
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maintenant complétement transformée. L’école nor-
male du Jura a dd cette année retarder de quelques
semaines I'examen d’admission. Autrefois, une quaran-
taine de candidats se présentaient; maintenant, il n'y
en a qu’'une douzaine, qu'une quinzaine, juste de quoi
faire une classe normale de premidre année. Il est
dangereux de faire miroiter aux jeunes gens des avan-
tages pour les pousser & entreprendre des études pé-
dagogiques et de les exposer, une fois dans Vensei-
gnement, & recevoir des traitements ne leur permettant
pas de faire face & leurs obligations matérielles. Le
mécontentement grandit. Il est urgent de remédier &
la situation et d’accorder enfin au corps enseignant
des traitements plus en rapport avec les nécessités
actuelles.

Burren, Armendirektor. Ich will mich zur Sache
selbst nicht dussern; ich habe mich wegen eines an-
dern Geschiiftes hieher verfiigt, aber Herr Hurni hat
meine zufillige Anwesenheit beniitzt, um eine kleine
Liebenswiirdigkeit an die Adresse des Armendirektors
anzubringen. Darauf mochte ich antworten. Es ist
richtig, dass zu Beginn der Grenzbesetzung eine allge-
meine Verfiigung getroffen worden ist, dass den Be-
amten und Angestellten des Staates, die sich im
Dienst befinden, 50 0/, ihrer Besoldung zuriickbehalten
werden, sofern es sich um Ledige handelte. Es ist
auch richtig, dass bei den Anstaltslehrern die Praxis
die gewesen ist, dass diese Abziige nur von ihrer
Barbesoldung gemacht wurden, wihrend man ihre
freie Station vollstindig ausser acht liess. Das ist
nicht nur bei den Armenanstalten so gemacht wor-
den, sondern allgemein bei allen Staatsanstalten. Man
hat sich gesagt, diese jungen Leute seien wiithrend
des Dienstes bekostigt, sie beziehen zu ihrem Militdr-
sold die Hilfte ihrer Besoldung, die freie Station be-
niitzen sie gar nicht, dieselbe falle deshalb gar nicht
in Betracht. Ich gebe zu, dass das bei der schliess-
lichen Berechnung fiir die Betreffenden vielleicht einen
gewissen Nachteil bedeutet hat.

Herr Hurni hat ferner bemerkt, dass man bei den
Staatsanstalten nicht fiir Stellvertretung gesorgt habe,
sondern dass man das vorhandene Anstaltspersonal
tiberlastet habe. Darauf habe ich folgendes zu ant-
worten: Bekanntlich herrschte im ersten Kriegsjahre
grosser Mangel an Lehrkriften, die man als Stellver-
treter fiir die an die Grenze gezogenen Lehrer hitte
verwenden konnen. Wir sind so weit gekommen, dass
man sogar iber unpatentierte Lehrkrafte froh war.

" Nicht etwa nur tber Seminaristen. Ich weiss den Fall

eines Kolporteurs von einer gewissen Bildung und
Brauchbarkeit, den man monatelang an bernischen
Schulen verwendet hat. Man hat natirlich vorab Leh-
rerinnen verwendet, soweil man sie bekommen hat,
aber Lehrerinnen standen nicht immer zur Verfiigung,
trotz der Ueberproduktion. Da hat man fiir unsere
Anstalten die Anordnung getroffen, dass, wenn nur
einer von den Lehrern sich im Dienste befinde, man
durch gegenseitige Vertretung diese Liicke auszu-
fiilllen suche. Das Mittel hat sich im ganzen be-
wihrt. Diese Anstalten haben gewdhnlich 3 Schul-
klassen mit je ca. 20 Schiilern. Bei einer so gerin-
gen Schiilerzahl kann man schon wihrend einiger
Monate zwei solche Klassen vereinigen und unter eine
Lehrkraft stellen. Das bewirkt weder fiir die betref-
fenden Tehrer eine allzu wesentliche Mehrbelastung,
noch bedeutet es eine Beeintrichtigung des Unter-
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richtsbetriebes.  Ich will bemerken, dass wir auch
im Regierungsrat die gegenseitige Vertretung haben.

Wihrend Monaten habe ich die Unterrichtsdirektion

gefiithrt neben der Armendirektion. Wir hatten Hoch-
saison im Unterrichtswesen und in der Armendirek-
tion. Wir haben unser Anstaltspersonal nicht {iber-
lastet. Jedenfalls nicht in hoherem Masse als wir
selbst iiberlastet gewesen sind.

Nun hat Herr Grossrat Hurni das als Bombenerfolg
unserer Haltung gebucht, dass anscheinend einige die-
ser jungen Lehrer zur sozialdemokratischen Partei
iibergetreten sind, wegen des kleinen Greldirgers, den
sie bei diesem Anlass gehabt haben. Ich kann ihn
nicht hindern, das als einen «Erfolg» des Regierungs-
rates zu buchen; hingegen erscheint es mir zweifel-
haft, ob es ein Erfolg der sozialdemokratischen Par-
tei ist, wenn man seine politische Ueberzeugung
wegen eines einmaligen Geldirgers wechselt wie ein
Hemd. Der Gewinn, den man mit derartigen Gesin-
nungsgenossen macht, ist nicht gerade gross. Wenn
er aber zur Heiterkeit des Gemiites des Herrn Gross-
rat Hurni beitridgt, so mag ich ihm das wohl génnen.

Merz, Unterrichtsdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Herr Grossrat Hurni und auch Herr
Junod haben mit Recht darauf aufmerksam gemacht,
dass die Aufnahmen in die Seminarien, und zwar im
alten Kantonsteil wie im Jura, dieses Friithjahr so auf-
fallend geringe Zahlen ergeben haben. Es ist in
der Tat so und die Erscheinung hat auch mir zu
denken gegeben. Sie ist wohl, wie die Herren aus-
gefithrt haben, zum Teil darauf zurlickzufiihren,
dass die Besoldungsverhiltnisse der Lehrerschaft zur
Stunde im Vergleich zu den Erwerbsverhiltnissen
anderer Gruppen nicht mehr als geniigend erschei-
nen. Zum andern Teil sind aber nach meiner Ueber-
zeugung andere Ursachen massgebend gewesen. Ein-
mal wollen Sie nicht vergessen, dass wir heute eine
grosse Ueberproduktion von Lehrkrdften haben. Wir
haben zahlreiche junge Lehrer, die keine Lehrstelle
gefunden haben. Selbstverstindlich wirkt nun diese
Ueberproduktion an Lehrkriften, die nicht unterge-
bracht werden konnen, lihmend auf den Zufluss.
Sodann glaube ich auch, dass die ganze Konjunktur
im heutigen Geschifts- und Erwerbsleben, soweit
sie als voriibergehend taxiert werden kann, mit im
Spiele ist. Wir wissen, dass in den letzten Jahren,
in den Zeiten des Hochbetriebes zahlreicher Indu-
strien, junge Leute manchmal direkt von der Schule
weg zu ansehnlichem Verdienst gekommen sind, sogar
ohne eine eigentliche Lehrzeit durchzumachen. Das
hat selbstverstindlich manchen jungen Mann, der
vielleicht sonst unter normalen Verhiltnissen zur Er-
greifung des Lehrerberufes entschlossen gewesen
wire, verfithren konnen, eine Laufbahn einzuschlagen,
auf der er, wenigstens voriibergehend, sofort zu einem
ansehnlichen Erwerb gelangte. Sobald da wieder
etwas normalere Verhiltnisse eintreten, wird dieser
Grund der Abkehr vom Lehrerberuf dahinfallen. Wir
werden iibrigens sehen, ob diese Abnahme der Kan-
didaten fiir das Lehrfach andauert, oder ob sie nicht
bloss eine zufillige und voriibergehende Erscheinung
darstellt.

Immerhin gebe ich zu, dass die Pension im Rah-
men der gesamten Besoldungsirage der Lehrerschaft
ganz gewiss auch ecine erhebliche Bedeutung hat fiir
die I'rage des Nachwuchses und dass der Staat allen
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Anlass und alles Interesse hat, diese Besoldungsfrage
mit allem Respekt zu behandeln, schon im Interesse
der Heranbildung eines quantitativ aber insbesondere
auch qualitativ gentigenden Lehrerstandes.

Herr Grossrat Brand hat speziell die Verzinsung
der Reserven der Lehrerversicherungskasse bei der
Hypothekarkasse angefithrt. Weil ich zufdllig Mit-
glied des Verwaltungsrates der Hypothekarkasse bin,
kann ich dartiber Auskunft geben. Die Lehrerver-
sicherungskasse ist geméss gesetzlichen Erlassen ver-
pflichtet, ihren Reservefonds bei einem slaatlichen
[nstitut anzulegen, und zwar ist die Hypothekarkasse
als diejenige Kasse bezeichnet worden, die diese 0f-
fentlichen Ionds zu verwalten hat. Die Hypothekar-
kasse hat neben der Lelrerversicherungskasse noch
eine grosse Anzahl dhnlicher 6ffentlicher Fonds in
Verwaltung. Es besteht die Bestimmung, dass diese
Fonds zu verzinsen sind wie anderc Gelder, nimlich
zum gewOhnlichen Kontokorrentzinsfuss. Dieser Kon-
tokorrentzinsfuss ist der Zinsfuss, der fiir die Mehr-
zahl der Kassenscheine und Obligationen besteht. Ge-
genwiirtig ist das 41/,9/,. Und so besteht auch der
Zinsfuss fiir dieses Kontokorrentguthaben fiir den
Fonds der Lehrerversicherungskasse. Es ist also nicht
einec besonderec Behandlung, sondern eine durchaus
allgemeine Bestimmung. Sobald der Kontokorrent-
zinsfuss der Hypothekarkasse im Anschluss an den
massgebenden Zinsfuss dsr Kassenscheine sich erho-
hen sollte, wird automatisch auch die Lehrerversi-
cherungskasse nachriicker.

Im weiteren haben insbesondere die Herren Brand
und Biitikofer in meiner Antwort die Wirme ver-
misst und gefunden, diese Antwort sei allzu vorsich-
tig. Ich habe ausgefithrt, dass eine Gesetzesrevision
notwendig sei, dass diess Gesetzesrevision im Hin-
blick auf die gesamte Besoldungsfrage der Lehrer-
schaft geprift wird und in Bewegung ist, und ich habe
gesagt, in diesem Rahmen werde auch die I'rage der
Pensionierung ihre Priifung und Neuordnung erfahren.
Ich kann in diesem Stadium der Dinge, bevor die
Regierung dazu verbindlich Stellung genommen hat,
in der Oeffentlichkeit nicht mehr sagen. Man muss
das auch begreifen, denn wenn ich dariiber etwas
sage, wiirde ich die Regierung engagieren. Das will
ich nicht. In dieser wichtigen I'rage muss die Regie-
rung einheitlich vor den Grossen Rat treten. Im
tibrigen weiss jeder, und Herr Grossrat Brand in aller-
erster Linie, dass es einfacher und leichter ist, eine
schone Sache vor dem Richter zu plidieren, als
sie, wie es der Richter tun muss, nach allen Rich-
tungen abzuwiigen und dariiber einen -Entscheid zu
fallen. Wir haben in der Regierung nicht bloss ein-
zelne, an und fiir sich sehr begriissenswerte Bestre-
bungen und Tendenzen vor uns, sondern wir haben
immer das Ganze vor uns und miissen die Verant-
wortung fiir das Ganze iibernchmen kénnen. Deshalb
moge man mir nicht veriitbeln, wenn ich in solchen
Fragen, bei denen mein Herz freilich auch beteiligt
ist, in allererster Linie den kiihlen Verstand walten
lasse.

Konig. Ich will mich auf zwei Bemerkungen
beschrinken. - Herr Regierungsrat Merz hat gesagt,
man koénne nicht ohne weiteres auf diese Zahlen ab-
stellen, die in der Eingabe enthalten sind. Ich gebe
zu, dass auch Versicherungsmathematiker Fehler be-
gehen konnen. Ieh muss aber doch feststellen, dass
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sich gezeigt hat, dass die Rechnungsgrundlagen, nach
welchen die Bilanzen aufgestellt worden sind, durch-
aus zutreffen. Ich muss ferner feststellen, dass wir
im gegenwirtigen Direktor unserer Kasse, Dr. Bieri,
eine Personlichkeit haben, die alles Zutrauen verdient.
Wir konnen sicher sein, dass er die Frage durchaus
serios prift.

Was die prozentuale Beteiligung des Staates anbe-
trifft, so ist dieselbe sehr leicht nachzurechnen. Es ist
so, wie ich gesagt habe, und wie auch Herr Regierungs-
rat Merz gesagt hat, es geht gegenwiirtig tiber 29/,
vielleicht bis auf 2,29/, Nun darf man nicht ver-
gessen, dass die versicherbare Besoldung etwa 6 Mil-
lionen ausmacht. Wir wollen hoffen, dass die Lehrer-
schaft doch bald zu einer Minimalbesoldung von
3000 Fr. komme. Dann wird in kurzem die versi-
cherbare Besoldung 7,8 Millionen ausmachen. Tat-
sache ist, dass die Leistungen der Lehrerversiche-
rungskasse absolut ungeniigend sind, trotzdem die
Lehrer sehr stark belastet werden, Tatsache ist fer-
ner, dass dieser Zustand nicht nur uns Lehrer schwer
driickt, sondern auch eine Versiindigung an unserer
Schule und unserer Jugend bedeutet.

Ich nehme im tibrigen den gleichen Standpunkt
cin wie der Regierungsrat, indem ich hoffe und er-
warte, dass die I'rage in Verbindung mit der Besol-
dungsreform gepriift wird. Ich zweifle nicht daran,
dass bei grindlicher Priifung auch die Herren von
der Regierung dazu kommen werden, eine Losung
zu finden, die auch die Lehrerschaft des Kantons
Bern befriedigen kann.

M. le Président. Je demande 4 M. Konig s'il est
d’accord avec les déclarations de M. le directeur.

Konig. In Erwartung, dass diese Frage in Ver-
bindung mit der Besoldungsreform gepriift wird.

Die Motion wird stillschweigend erheblich erkliirt.

Dekrete

betreffend

Errichtung einer vierten Pfarrstelie an der Heiliggeist-
kirchgemeinde in Bern und betreffend Bildung und
Umschreibung der Friedenskirchgemeinde Bein.

(Siehe Nr. 32 und 33 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Es handelt sich um zwei Dekrete, die
miteinander in engem Zusammenhang stehen. Ge-
stiitzt auf Art. 63 der Staatsverfassung, der die
Bildung von neuen Gemeinden, die Vereinigung
von Gemeinden oder eine andere Umschreibung der-
selben in die Kompetenz des Grossen Rates stellt,
sind wir heute im Falle, IThnen zu beantragen, .eine
neue Kirchgemeinde auf dem Gebiete der Stadt Bern
zu schaffen und zwar durch Abtrennung bestimmter
Pezirke von der gegenwirtigen Heiliggeistgemeinde.
(ileichzeitig beantragen wir Thnen provisorische Schaf-
fung einer Pfarrstelle an der Heiliggeistkirche.
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Wir haben am 22. November 1917 vom Kirchge-
meinderat der Heiliggeistgemeinde einc Petition mit
folgenden Begehren bekommen:

«l. Es seien die hienach niher umschriebenen
Teile der Heiliggeistkirchgemeinde von derselben ab-
zutrennen und innerhalb des Verbandes der Gesamt-
kirchgemeinde der Stadt Bern zu einer selbstindigen
Kirchgemeinde mit dem Namen «Friedenskirchge-
meinde» zu erheben.

Diese neue Kirchgemeinde habe zu umfassen den
westlichen Teil des Mattenhofquartiers, die Weissen-
steinflur, die Konizbergflur, die Holligenflur, sowie
die Westhélfte der Bremgartenflur, und es seien deren
Grenzen folgendermassen zu ziehen: Von der Aare
durch die Wohlenstrasse und der Bahnlinie Bern-
Freiburg folgend bis zum Bahniibergang an der Biihl-
strasse, dann der Mitte der Ziegler- und Schwarzen-
burgstrasse nach bis zur Gemeindegrenze zwischen
Bern und Koéniz, derselben entlang bis zur Gemeinde-
grenze gegen Bern-Biimpliz und der letztern folgend
wieder bis zur Aare.

2. Fir die neue Friedensgemeinde, deren Bezirk
jetzt schon iiber 11,000 Seelen zihlt, und die bis zum
Inkrafttreten der Neuordnung auf mindestens 12,000
Seelen anwachsen wird, seien unter Beibehaltung der
gegenwirtigen drei Pfarrstellen an der Heiliggeist-
kirche zwei neue Pfarrstellen zu errichten, denen
gegeniiber der Staat die Ausrichtung der Besoldung,
Wohnungsentschidigung und Holzpension in bar tiber-
nimmt.» :

Angesichts des Umstandes, dass die gegenwiirtig
an der Heiliggeistkirche amtierenden, mit Arbeit iiber-
lasteten drei Pfarrer schon jetzt entlastet werden soll-
ten, enthilt die Eingabe in Wiederholung friiherer
Ansuchen das weitere Postulat, «es modchte an der
Heiliggeistkirche sofort eine vierte Pfarrstelle errichtet
werden, die dann auf das Frithjahr 1920, da die
Iriedenskirche voraussichtlich zur gottesdienstlichen
Benutzung gelangt, wieder aufgehoben und an die
I'riedensgemeinde iibergehen wiirde.»

Wir haben traditionell von langer Zeit her in
der Stadt Bern drei Kirchgemeinden gehabt, die Miin-
ster-, die Nydeck- und die Heiliggeistgemeinde. In
den letzten Jahrzehnten sind nun neue Kirchge-
meinden dazugekommen. Eine franzosische Pfarr-
stelle hat schon von altersher bestanden, aber im
Zusammenhang mit der Miinsterkirchgemeinde. In
den letzten Jahren hat man eine eigene franzo-
sische Kirchgemeinde geschaffen, die nicht territorial
abgegrenzt ist, sondern einfach die franzosisch spre-
chende reformierte Bevolkerung der Stadt umfasst.

Mit der Ausdehnung der Stadt hat sich natiirlich
auch sonst das Bediirfnis nach einer Aenderung in der
kirchlichen Organisation fithlbar gemacht. Im Beginn
der 90er Jahre ist ein Kirchenbau in der Lorraine not-
wendig geworden, die sog. Johanneskirche und im
Zusammenhang mit diesem Kirchenbau hat man in
jenem Stadtteil eine eigene Kirchgemeinde, dic Jo-
hanneskirchgemeinde, die frither zur Nydeckgemeinde
gehorte, geschaffen. In der Gesamtkirchgemeindever-
sammlung der Stadt Bern vom Jahre 1898 hat die
Kirchenverwaltungskommissionden Auftraghekommen,
beforderlichst die Frage zu priifen, ob es nicht rat-
sam wire, durch ausserordentliche finanzielle Mass-
nahmen dic Erbauung neuer Kirchen in der Ling-
gasse, im Mattenhof-Sulgenbach-Weissenbiihlquartier
und aufl dem Kirchenfeld zu beschleunigen. Dieser
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Beschluss ist also schon vor 21 Jahren gefasst worden.
Es sind auch dahinzielende Massnahmen getroffen
worden. Man hat fiir eine Kirche auf dem Kirchen-
feld einen Bauplatz erworben, der jetzt als Promenade
cingerichtet ist und sich in der oberen Hilfte der
Thunstrasse befindet. Anno 1904 hat man die Liing-
gasse von der Heiliggeistgemeinde abgetrennt und die
Pauluskirchgemeinde gebildet. _
Aber auch nach Abtrennung des Linggassquartiers
von der Heiliggeistgemeinde ist diese die volkreichste
Kirchgemeinde im ganzen Kanton geblieben, bis zum
Jahre 1910, wo die reformierte Kirchgemeinde von
Biel einen kleinen Vorsprung gewonnen hat. Im Jahre
1910 wies die Heiliggeistgemeinde nach Abtrennung
der Liénggassgemeinde eine protestantische Bevolke-

rung von 21,904 Seelen auf, die reformierte Kirchge-

meinde Biel 22,081. Nun ist zu bemerken, dass in
Biel seit einer Reihe von Jahren fiinf Pfarrer titig
sind, drei deutscher und zwei franzosischer Zunge,
wihrend an der Heiliggeistgemeinde immer noch drei
Pfarrer wirken.

Infolge der baulichen Entwicklung der oberen Ge-
meinde, die sich hauptsichlich nach der Richtung
Holligen-Fischermitteli-Weissenbiihl ergeben hat, hat
sich das Bediirfnis nach einer neuen Kirchgemeinde
im Siiden der Heiliggeistgemeinde geltend gemacht.
Die Versammlung der Gesamtkirchgemeinde hat schon
im November 1913 die Erstellung einer Kirche be-
schlossen und zwar auf dem 1912 erworbenen Bau-
platz an der Brunnmattstrasse und hat die Kirchverwal-
tungskommission mit den notigen Vorarbeiten beauf-
tragt. Am 12. November 1916 hat die Gesamtkirch-
gemeindeversammlung der Stadt Bern definitiv ein-
stimmig folgenden Antrag zum Beschluss erhoben:

«1. Die Gesamtkirchgemeinde der Stadt Bern be-
schliesst den Bau einer Kirche (Friedenskirche ge-
nannt) mit Pfarrhaus auf der Parzelle 518, Flur K,
an der Brunnmattstrasse, auf Grundlage des von Herrn
Architekt Karl Indermiihle in Bern ausgearbeiteten
Projektes im Kostenvoranschlage von 600,000 Fr.

2. Die Kirchenverwaltungskommission erhilt Auf-
trag und Vollmacht, diesen Bau, wenn moglich, im
Frithjahr 1917 zu beginnen, und innert drei Jahren
zu vollenden.

3. Der Kirchgemeinderat der Heiliggeistgemeinde
wird eingeladen, zur Konstituierung der neuen Kirch-
gemeinde und Kreierung der fiir dieselbe notwendigen
Pfarrstellen, so viel an ihm, die erforderlichen Schritte
einzuleiten.» .

In organisatorischer Beziehung ist zu bemerken,
dass die Gesamtkirchgemeinde zu dieser Beschluss-
fassung kompetent war. Obschon es sich um einen
Kirchenbau auf dem Gebiete der Heiliggeistgemeinde
handelte, war nicht diese zustdndig. Organisatorisch
steht die Sache so, dass die verschiedenen Kirch-
gemeinden in der Stadt Bern gemeinsame Angelegen-
heiten und eine gemeinsame Kommission fir diese
Angelegenheiten haben. Die Kirchensteuer wird in ent-
gegenkommender Weise durch die stddtische Steuer-
verwaltung erhoben und der Gesamtkirchgemeinde zur
Verfiigung gestellt. Man hat die Notwendigkeit einer
neuen Trennung der Heiliggeistgemeinde schon lange
eingesehen. Man hat sich urspriinglich gedacht, dass
eine Trennungslinie von Ost nach West gezogen werden
konnte, also vom Weissenbiihl nach der Gemeinde-
grenze von Biimpliz, sodass die noch weiter beste-
hende Heiliggeistgemeinde den nérdlichen, die neue
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Friedensgemeinde den siidlichen Teil gebildet hitte.
Man hat aber gefunden, dass eine derartige Scheidung
nicht rationell wire, weil sich eben die Bautitigkeit
in den letzten Jahren hauptsiichlich auf dem Gebiete
von Holligen gemacht hat. So hat man die Trennungs-
linie Nord-Siid vorgezogen, Zieglerstrasse-Schwarzen-
burgstrasse. Das Gebiet westlich dieser Grenzlinie
bildet die neue Kirchgemeinde, das Gebiet Ostlich!
die weiterbestehende Heiliggeistgemeinde. Die neue
Kirchgemeinde erhilt eine ziemlich arrondierte Form,
in deren Mitte die Kirche zu stehen kommt. Die
Kirche ist im Bau, der Bau liegt in den besten Hén-
den. Herr Architekt Indermiihle hat sich als Erstel-
ler von Kirchen im heimeligen Bernerstil bewihrt.
Hier ist zwar zu sagen, dass der Stil vom iiblichen Stil
Indermiihle etwas abweicht, ob zum Vorteil oder nicht,
kann man nicht beurteilen, weil die Kirche im Rohbau
noch nicht vollstindig fertiggestellt ist. Aber es wird
ein monumentaler schéner Bau in einer dominie-
renden Lage auf dem sog. Veielihubel, wo man die
prachtvollste Rundsicht wungefihr iiber das ganze
Stadtgebiet hat. Die Kirche steht in Verbindung mit dem
schonen Pfarrhaus; es wird noch Platz fiir Unterrichts-
und Sitzungszimmer geboten. Kurz, das Ganze ist eine
bauliche Anlage, die den Bediirfnissen der Kirchge-
meinde in jeder Hinsicht entgegenkommt. Die neue
Kirchgemeinde wird gebildet durch Bestandteile von
zwei verschiedenen Schulgemeinden, Sulgenbach und
Brunnmatt. Die Einwohnerzahl hat natiirlich seit
1910 entsprechend zugenommen. Wir haben uns fiir
die notigen Angaben an das stiddtische statistische
Bureau gewendet. Dieses hat durch Berechnungen
konstatiert, dass auf Ende 1916 diese neue Kirch-
gemeinde eine Gesamtbevolkerung von 11,264 Seelen
gehabt habe und dass die noch verbleibenden Reste
der bisherigen Heiliggeistgemeinde auf jenen Zeit-
punkt eine Bevolkerung von 16,542 Seelen aufzuwei-
sen hatten. Das wire also ein ganz erheblicher Zu-
wachs seit 1910. Nur ist zu bemerken, dass bei
der Volkszdhlung von 1910 auch eine Zahlung nach
Konfessionen vorgenommen worden ist, wihrend bei
dieser Rechnung die Angehorigen anderer Konfessio-
nen auch inbegriffen sind. Aber es kann sich einzig
bei der rémisch-katholischen Konfession um irgend
namhafte Zahlen handeln. Unter allen Umstinden
kann man fiir 1920 auf eine protestantische Bevol-
kerung der neuen I'riedensgemeinde von rund 11,000
Seelen rechnen.

Nun hat die Kirchensynode vor einigen Jahren
den prinzipiellen Beschluss gefasst, dass jede Kirch-
gemeinde, die eine Bevolkerung von mehr als 4000
Seelen habe, unbedingt ein Anrecht auf 2 Pfarrstellen
habe. Der Synodalrat hat die Kirchgemeinden, die
in diesem Falle sind, eingeladen, sich an die Regie-
rung um Gewidhrung weiterer Pfarrstellen zu wenden.
Der Regierungsrat hat diesen Massstab von 4000
Seelen nie eigentlich anerkannt, er hat ihn zwar auch
nicht bestritten, aber er hat jeweilen angenommen,
dass wenn die Bevolkerung 5000 Seelen iibersteige,
das Bediirfnis nach Schaffung zweier Pfarrstellen evi-
dent sei. Wenn man diesen Massstab zur Anwendung
bringt, so kime man bei der Friedensgemeinde bereits
iitber 10,000 hinaus, und es miisste schon mit drei
Pfarrstellen gerechnet werden, -bei der Heiliggeist-
gemeinde mit vier Pfarrstellen.

Der Kirchgemeinderat und die Gesamtkirchge-
meinde, unterstiitzt vom Synodalrat, sind unbedingt
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der Ansicht, dass die Schaffung von zwei Pfarrstellen
fiir die neue Friedensgemeinde und drei Pfarrstellen;
fir die Heiliggeistgemeinde das absolute Minimum
dessen sei, was das kirchliche Bediirfnis erfordere.
Beziiglich der Heiliggeistgemeinde ist zu sagen, dass
die Pfarrer seit Jahren iiber Ueberlastung geklagt
haben. Schon im Jahre 1911 ist eine Petition um
Errichtung einer vierten Pfarrstelle gekommen. Da-
mals hatten wir gerade noch mit Eingaben anderer
Kirchgemeinden der Stadt Bern zu tun. Die Johannes-
gemeinde war vorstellig geworden fiir eine dritte Pfarr-
stelle, ebenso die Paulusgemeinde und weil diese bei-
den zeitlich die Prioritit hatten, hat man ihre Begehren
auch vorher behandelt und die Heiliggeistgemeinde zu~
nichst zur Geduld verwiesen. Im Spatherbst 1915
ist eine zweite Eingabe des Kirchgemeinderates der
Heiliggeistgemeinde gekommen. Daraufthin hat die
Kirchendirektion dem Regierungsrat die Errichtung
einer vierten Pfarrstelle beantragt. Der Regierungsrat
hat diesen Antrag am 23. Mai 1916 mit Riicksicht auf die
Zeitverhiltnisse als nach seiner Ansicht nicht abso-
lut dringlich abgelehnt. So ist die unhaltbare Situa-
tion in der Heiliggeistgemeinde geblieben, dass die
drei Pfarrer mit Arbeit dusserst tiberlastet sind.

Nun kommt die Frage durch die Bildung einer
neuen Kirchgemeinde, die ohneweiteres mit Pfarrstellen
versehen werden muss, in ein neues Stadium. Zwei
Pfarrstellen sind das Minimum dessen, was man zu-
geben kann. Nachher muss sich die Heiliggeistge-
meinde fragen, ob sie vielleicht einen Pfarrer verlieren
kann oder ihre bisherige Zahl von Geistlichen beibe-
halten soll. Da ist die Ansicht der vorberatenden
kirchlichen Instanzen unbedingt die, dass die Heilig-
geistgemeinde auch nach der Trennung nicht mit
weniger als drei Geistlichen bedacht werden kann,
sodass man insgesamt auf fiinf kommen wiirde. Es
ist zu sagen, dass auch nach Abtrennung des Ling-
gassquartiers die Heiliggeistgemeinde die bedeutend-
ste geblieben ist. Sie umfasst vorab das sog. rote Stadt-
quartier. (Die innere Stadt ist bekanntlich von unserer
Polizei in Quartiere eingeteilt worden, die mit Farben
belegt worden sind, welche aber mit den politischen
Farben nichts zu tun haben. Das Quartier vom Kifig-
turm aufwirts heisst das rote Quartier.) Die Heilig-
geistgemeinde umfasst also das sehr volkreiche rote
Quartier, den Teil der Stadt vom Kifigturm aufwiirts,
mit den Aussenquartieren Mattenhof, Holligen, Fi-
schermitteli, Weissenbiihl, Schonau, Sandrain, Mar-
zili. In den letzten Jahren ist die Bautitigkeit still-
gestellt worden. Sie wird aber sofort nach dem Wie-
dereintritt normaler Verhiltnisse einen bedeutenden
Umfang annehmen. Man hat nicht nur auf kirchlichem
Gebiet, sondern auch auf andern Gebieten der rapi-
den Bevéolkerungsvermehrung in diesem Stadtteil
Rechnung tragen miissen. 1916 hatte sich sowohl die
Klassen- als die Schiilerzahl in den Schulbezirken.
Sulgenbach und Brunnmatt gegeniiber 1900 verdop-
pelt. Man hat in 16 Jahren 30 neue Schulklassen
errichtet und 30 neue Lehrstellen geschaffen, wihrend
auf kirchlichem Gebiet immer alles gleich geblieben
ist. Man hat ein neues Schulhaus extra fiir den Weissen-
steinbezirk erstellt und ein zweites Knabensekundar-
schulhaus dort draussen errichtet. Auf kirchlichem Ge-
biet hat sich diese Bevolkerungsvermehrung unbedingt
auch fithlbar gemacht. Man sagt immer, wir malen
einfach Zustinde vor, wihrend es doch Tatsache
sei, dass nicht die ganze Bevilkerung den Pfarrer
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und seine Arbeit in Anspruch pehme, sondern dass der
Grossteil dieser Bevolkerung sich nicht um die Kirche
bekiimmere. Das mag in bezug auf den Gottesdienst

‘richtig sein. Wenn auch unsere stddtischen Kirchen

immer erfreulich angefiillt sind, so muss man doch
sagen, dass der Prozentsatz der Kirchenbesucher ge-
geniiber der Bevolkerung der Stadt Bern ein kleiner
ist. Dem gegeniiber steht aber die Tatsache, dass
die Pfarrer auch mit derjenigen Bevolkerung, die
nicht in die Kirche geht, Arbeit haben. Es ist doch
so, dass jede Familie ihre Kinder in den kirchlichen
Religionsunterricht schickt, mit wenigen Ausnahmen;
dass der Pfarrer gerufen wird, wenn Krankheit ein-
gezogen ist, oder wenn Not und Elend eingezogen
ist. Da wendet man sich mit Vorliebe an den Pfarrer
als den gegebenen Vertrauensmann. Man wendet sich
auch wegen des Leichengebetes an ihn. Kurz, die
Arbeit eines Stadtpfarrers ist gross und umfangreich.
Die Pfarrer von der Heilggeistgemeinde haben eine
Statistik ihrer Korrespondenzen und Audienzen fiir
das Jahr 1915 gemacht. Amtliche Korrespondenzen
hatten sie total 5200 Briefe. Die Zahl der Hausbesu-
che, Kranken- und Armenbesuche haben sie auf rund
1700 geschitzt, wihrend die Zahl der Audienzen im
Pfarrhaus auf ca. 1000 geschiitzt wird. Dazu bemerkt
einer der Pfarrer, die Zahl sei zu tief gegriffen, sie
konne ohne Uebertreibung mindestens auf das Dop-
pelte gesteigert werden; die Tage, an denen sie nur
von drei Personen aufgesucht werden, seien dusserst
selten; am 8. April jenes Jahres habe die Zahl der
ihn besuchenden und die verschiedensten Anliegen
an ihn dringenden Personen 42 betragen. Man wird
sich keiner Uebertreibung schuldig machen, wenn
man sagt, dass das Amt eines Stadtpfarrers durchaus
keine Sinekure ist und mit dem Pfarrhausidyll von’
Joseph Viktor Widmann nur einen ganz losen Zusam-
menhang hat. Es handelt sich nicht nur um Kranken-
und Hausbesuche, sondern es handelt sich auch darum,
dass die Pfarrer fiir alle gemeinniitzigen Bestrebungen
in Anspruch genommen werden, fiir Abstinenz, Sonn-
tagsheiligung, Sittlichkeitsverein, Gemeinniitzige Ver-
eine, Gotthelfstiftungen, Verein fiir Verbreitung guter
Schriften usw. usw. :

Ueber die Zahl der Unterweisungs- und Kinder-
lehrkinder kann gesagt werden, dass das Pfarramt I
an der Heiliggeistgemeinde im Jahre 1915 140 Kin-
derlehr- und 89 Unterweisungsschiiler zéhlte, welch
letztere in drei Parallelkursen unterrichtet wurden,
Pfarramt II 152 Kinderlehr- und 147 Unterweisungs-
schiiler in 5—6 Parallelkursen, Pfarramt III 137 Kin-
derlehr- und 110 Unterweisungsschiiler mit 2 Parallel-
kursen. Ein einziger Pfarrer unterrichtete allein in
der Primarschule Brunnmatt 67 Konfirmanden im Jahre
1910. Diese Zahl ist gestiegen auf 108 im Jahre 1914
und 126 im Jahre 1916.

Wir sind mit der Gesamtkirchgemeinde, dem Re-
gierungsstatthalter von Bern, dem Synodalrat der
Ansicht, dass eine Entlastung unserer Geistlichen
an der Heiliggeistgemeinde Platz greifen muss und
zwar jetzt schon. Man kann nicht warten, bis die
neue Kirchgemeinde erdffnet wird, sondern wir schla-
gen lhnen vor, eine vierte Pfarrstelle provisorisch
zu kreiern. Das soll den Sinn haben, dass, wenn die
neue Kirche erdffnet wird, diese Pfarrstelle an die-
selbe iibergeht. ’

Die finanziellen Konsequenzen dieses Beschlusses
sind die iiblichen. Es handelt sich um die Pfarr-
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besoldungen, die durch das neue Dekret erhoht wor-
den sind. Das Maximum betrigt nicht mehr 3600 Fr.
sondern 5800 Fr., wozu die Wohnungsentschidigung
kommt fiir diejenigen Pfarrer, die kein Pfarrhaus zur
Verfiigung haben, 1100 Fr. in der Stadt Bern und dazu
die Holzentschiddigung von 400 Fr. Aber die Be-
lastung des Staates ist gering im Verhiltnis zu dem,
was die Kirchgemeinde leistet. Die Kirchgemeinde
hat den Kirchenbau aus eigenen Mitteln begonnen. Er
war auf 600,000 Fr. devisiert. Nachdem sich nun die
Verhiltnisse in der bekannten Weise verschlimmert
haben, kommt dieser Bau auf 1,100,000 Fr. Um der
Kreditiiberschreitung zu begegnen, hat die Kirchget
meinde einen Nachkredit von 500,000 Fr. bewilligt
und hat beschlossen, ein Anleihen von 400,000 Fr. auf-
zunehmen. Es war vorgesehen, bei der Devissume
von 600,000 Fr. die bisherige Kirchensteuer nicht zu
erhohen. Es ist fraglich, ob nicht bei einem Devis
von 1,100,000 Fr. eine Erhoéhung der Kirchensteuer
Platz greifen muss. Im i{ibrigen sind die Leistungen
der Kirchgemeinde Bern in jeder Hinsicht anerken-
nenswert. Zur Staatsbesoldung fiigt die Kirchge-
meinde noch eine Zulage von 1500 Fr. hinzu, sodass
die Pfarrer in der Stadt Bern auf eine maximale Besol-
dung von 7300 Fr. kommen. Zur staatlichen Wohnungs-
entschiddigung figt die Kirchgemeinde 900 Fr. hinzu,
sodass sich die Wohnungsentschidigung auf 2000 Fr.
belduft.

Angesichts dieser Leistungen, die auf dem Boden
der Stadt Bern fiir kirchliche Bestrebungen aufge-
bracht werden, diirfen wir vor der geringen Mehr-
ausgabe, die unser Beschluss zur Folge hat, in keiner
Weise zuriickschrecken. Beziiglich des Dekretes hat
zwischen Regierung und Kommission eine kleine Dif-
ferenz bestanden. In § 4 des Dekretes iiber Bildung
und Umschreibung der Friedenskirchgemeinde hat der
Regierungsrat vorgeschlagen, zu sagen, die Errichtung
der Pfarrstellen fiir die neugebildete Kirchgemeinde
werde einen Beschluss des Grossen Rates vorbehalten.
Der Regierungsrat wollte also diese Frage jetzt nicht
entscheiden, sondern der Zukunft iberlassen, die ja
keine entlegene Zukunft mehr sein konnte, indem im
Laufe des nédchsten Frithjahrs die Entscheidung ge-
troffen werden miisste. Die Kommission hat be-
schlossen, den § 4 so zu fassen: «Fiir die neugebildete
Kirchgemeinde werden zwei Pfarrstellen bewilligt . . .».
Der Regierungsrat schliesst sich gemiss seiner heuti-
gen Beschlussfassung dieser Redaktion der Kommis-
sion an, sodass keine Differenz mehr besteht. Ich
beantrage IThnen nach diesen kurzen Erorterungen
Eintreten auf die beiden Dekrete.

Schmutz, Priisident der Kommission. Nach den
ausfiihrlichen Erérterungen des Herrn Regierungsrat
Burren ist es nicht notwendig, dass ich lange Aus-
fiihrungen mache. Aber einige allgemeine Bemer-
kungen mochte ich mir doch gestatten, mit Riick-
sicht darauf, dass es sich um eine Angelegenheit
der bernischen Landeskirche handelt, die es verdient,
dass man ihr einige Augenblicke opfert. Es hat mich
einigermassen befremdet, dass die Heiliggeistgemeinde
so lange hat warten miissen, bis der Regierungsrat die
Notwendigkeit der Schaffung einer neuen Pfarrstelle
eingesehen hat. Schon im Jahre 1911 hat sie das
erste Gesuch eingereicht, seither ist es mehrmals
wiederholt worden, und heute endlich ist man im
Begriffe, ihm zu entsprechen. Es will mir scheinen,
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dass da nicht ausschliesslich finanzielle Bedenken
massgebend sein sollten, schon deshalb nicht, weil ja
die Pfarrerbesoldungen vor der Besoldungsreform doch
verhiltnisméissig bescheiden gewesen sind. Die ber-
nische Landeskirche hat in der heutigen Zeit so
gut wie je ihre bestimmte Aufgabe zu erfiillen. Sie
soll die Ruferin zur Versohnung sein in den materiel-
len Interessenkdmpfen, die die verschiedenen Bevolke-
rungsschichten gegeneinander auskimpfen. Der Pfar-
rer hat Zutritt in alle Volksschichten, er soll am be-
sten merken, wo .die einzelnen Schichten bedriickt
sind und wo es ihnen gut geht. Er soll ohne klein-
liches Parteigezink sagen, wenn er sieht, dass eine
Volksschicht leidet und dass es einer andern zu gut
geht. Wenn der Pfarrer sich auf den Boden der
christlichen Weltanschauung stellt, so kann die ber-
nische Landeskirche einen ausserordentlichen wohl-
tuenden FEinfluss auf unser Volksleben ausiiben.
Auch von diesem Standpunkt aus ist es durchaus zu
begriissen, wenn Begehren um Schaffung neuer Pfarr-
stellen kommen. Der Staat ist verpflichtet, wenn
sich das kirchliche und religiose Bediirfnis auf diese
Art geltend macht, diese Begehren soweit als moglich
zu beriicksichtigen. '

Die Kommission ist deshalb einstimmig der An-
sicht, es sei auf die beiden Dekrete einzutreten, es
sei bei der Heiliggeistgemeinde provisorisch eine vierte
Pfarrstelle zu schaffen, in dem Sinne, dass diese
Stelle nach Eroffnung der Friedensgemeinde an diese
iibergehen soll, und es sei eine zweite Pfarrstelle fiir
diese I'riedensgemeinde schon jetzt zu schaffen. Eswird
bei Besprechung des § 4 Gelegenheit sein, das kurz
zu begriinden. Die Kommission empfiehlt also Ein-
treten auf die beiden Vorlagen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

a) Dekret betreffend Bildung und Umschreibung
der Friedenskirchgemeinde Bern.

§ 1.

Schmutz, Prisident der Kommission. Ich bin dar-
auf aufmerksam gemacht worden, dass man seit der
Eingemeindung von Biimpliz in Bern nicht mehr von
einer Gemeindegrenze Biimpliz sprechen kann, son-
dern dass man hier sagen muss «frithere Gemeinde-
grenzes.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Ich habe nichts gegen diese Abin-
derung. Es ist aber zu bemerken, dass die Kirch-
gemeinde Biimpliz weiterbesteht, so dass also, wenn
man von Gemeindegrenzen spricht, die Grenzen der
Kirchgemeinde gemeint sein konnen.

Angenommen mit dem Zusatzantrag Schmutz.

Beschluss:

§ 1. Die hienach niher umschricbenen Teile
der Heiliggeistkirchgemeinde Bern werden von
derselben abgetrennt und im Verbande der Ge-
samtkirchgemeinde der Stadt Bern zu einer selb-
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stindigen Kirchgemeinde erhoben unter der Be-
zeichnung «Friedenskirchgemeinde Bern».

Die neue Kirchgemeinde umfasst den west-
lichen Teil des Mattenhofquartiers, die Weissen-
steinflur, die Konizbergflur, die Holligenflur, so-
wie die Westhilfte der Bremgartenflur. Ilhre
Grenzlinien werden folgendermassen gezogen: Von
der Aare durch die Wohlenstrasse und der Bahn-
linie Bern-Freiburg folgend bis zum Bahniiber-
gang an der Biihlstrasse, dann der Mitte der
Ziegler- und Schwarzenburgstrasse nach bis zur
Gemeindegrenze zwischen Bern und Koniz, der-
selben entlang bis zur fritheren Gemeindegrenze
gegen Biimpliz und der letztern folgend wieder bis
zur Aare.

§ 2

Angenommen.

Beschluss:

§ 2. Die neu gegriindete Kirchgemeinde ist
gesetzlich zu organisieren.

§ 3.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Heiliggeistgemeinde hat natiirlich
wie alle stddtischen Kirchgemeinden ein kirchliches
Armengut, da die kirchliche Armenpflege hier noch
eine grosse Rolle spielt. Dieses Armengut muss nun
selbstverstindlich zwischen der Heiliggeistgemeinde
und der Friedensgemeinde angemessen geteilt werden.

Angenommen.

Beschluss:

§ 3. Das Armengut der bisherigen Kirchge-
meinde ist zwischen der Heiliggeistgemeinde und
der neu gebildeten Iriedenskirchgemeinde ange-
messen zu teilen.

§ 4.

Schmutz, Priisident der Kommission. Mit Riick-
sicht darauf, dass die neue Kirchgemeinde schon
11,000 Seelen zihlt, ferner mit Riicksicht darauf, dass
¢s sich um ein Quartier handelt, in dem in nicht
allzuferner Zeit wahrscheinlich die Bautitigkeit ein-
setzen wird, indem dort auch Gemeindewohnbauten
erstellt werden, hat man gefunden, es wire eine unné-
tige Verzdgerung, wenn man eine Erneuerung des
Begehrens um eine zweite Pfarrstelle abwarten wollte.
Deshalb hat man gerade hier die Zahl der Pfarrstellen
auf zwei festgesetzt.

Reist. Das Gebiet, in welchem diese neue Kirche
erbaut wird, wird in néichster Zeit noch Bevolkerungs-
zuwachs bekommen, weil eine neue Tramverbindung
durch die Effingerstrasse nach Biimpliz gefithrt wer-
den soll. Es ist also nicht abzusehen, dass die Bevol-
kerung dieses Bezirks in Zukunft zuriickgehen werde,
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sondern sie wird im Gegenteil rapid zunehmen. Dar-
um sind wir einstimmig zu dem Beschluss gekommen,
diese neue Pfarrstelle jetzt schon zu Kreieren.

Angenommen.

Beschluss:

§ 4. Fir die neu gebildete Kirchgemeinde wen-
den zwei Pfarrstellen errichtet.

Der Staat tibernimmt- fiir diese Pfarrstellen
die Ausrichtung der Besoldung, der Wohnungs-
entschiddigung und der Holzentschiddigung nach
Mitgabe der jeweilen geltenden Vorschriften.

§ 5.
Angenommen.
B_eschluss': )
§ 5. Der Regierungsrat hat den Beginn der

Wirksamkeit dieses Dekretes festzusetzen und
simtliche zu seiner Vollziehung erforderlichen
weitern Massnahmen zu treffen, sowie iber die
Verteilung der Obliegenheiten unter die Pfarrer -
der Heiliggeist- und der Friedenskirchgemeinde
nach Anhérung der beteiligten Behdérden Regu-
lative aufzustellen.

Titel und Ingress.
Angenommen.

Beschluss:

Dekret
betreffend
Bildung und Umschreibung der Friedenskirch-
gemeinde Bern. :
Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Anwendung von Art. 63, Absatz 2, der
Staatsverfassung und; § 6, Absatz 2, des Gesetzes
iber die Organisation des Kirchenwesens, vom
18. Januar 1874, ‘

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Schlussabstimmung.

[iir Annahme des Dekretes . Mehrheit.

b) Dekret betreffend die Errichtung einer vierten
Ptarrstelle in der Heiliggeistkirchgemeinde Bern.

§ 1.

Burren, Kirchendirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Das Dekret enthiilt die in solchen
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Fillen iiblichen Bestimmungen. § 3 enthilt insofern
ein Novum, als diese neue Pfarrstelle voriibergehend
und nicht definitiv ist. Der neue Pfarrer wird von
dem Zeitpunkt an, wo die neue Friedensgemeinde
er6ffnet wird, von dieser iibernommen. Dieses Ar-
rangement zwischen den beteiligten Behorden scheint
den vorberatenden Instanzen das Richtige.

Angenommen.

Beschluss:

§ 1. In der Heiliggeistkirchgemeinde Bern
wird eine vierte Pfarrstelle errichtet, welche in
bezug auf die Rechte und Pflichten des Inhabers
derselben den bestehenden Pfarrstellen gleich-
gestellt sein soll.

§ 2.

Angenommen.

Beschluss:

§ 2. Die Verteilung der Obliegenheiten unter
die vier Pfarrer und ihre gegenseitige Aushiilfe
wird nach Anhorung der beteiligten Behorden
vom Regierungsrat durch ein Regulativ bestimmt.

§ 3.

Angenommen.

Beschluss:

§ 3. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft. Seine
Wirkungen horen auf im Zeitpunkt, wo die neue
Friedenskirchgemeinde Bern ihre Tétigkeit auf-
nehmen wird.

Titel und Ingress.

Schmutz, Prisident der Kommission. Es ist ge-
wiinscht worden, dass man schon im Titel ausdriicke,
dass es sich um die provisorische Errichtung einer
Pfarrstelle handle. Wir schlagen deshalb vor, zu sa-
gen: Dekret betreffend die provisorische Errichtung
einer vierten Pfarrstelle. i

Angenommen.

Beschluss:

Dekret
betreffend

die provisorische Errichtung einer vierten Pfarr-
stelle in der Heiliggeistkirchgemeinde Bern.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

. beschliesst:
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Schlussabstimmung.

Fiir Annahme des Dekretes . Mehrheit.

Interpellation der Herren Grossrite Zingg und Mitanter-
zeichner betrefend Ausrichtung von Entschidi-
gungen an die kantonalen Lehrlingskommissionen,

(Siebe Seite 65 hievor.)

Zingg. Unsere Fraktion hat am 8. Juli letzten
Jahres eine Motion auf Revision des Lehrlingsge-
setzes eingereicht. Die Motion ist - vom Grossen,
Rat mit schwachem Mehr abgelehnt worden. Diese
Ablehnung hat in den Kreisen der Lehrlingskommis-
sionen grosse Erbitterung hervorgerufen. Schon wie-
derholt ist von Lehrlingskommissionen das Begehren
an die Regierung gestellt worden, es mochte eine Ent-
schiddigung fiir Lehrlingsbesuche und Sitzungsgeld
ausgerichtet werden. Ferner ist mit Eingabe vom
29. Oktober 1917 auch verlangt worden, dass Selbst-
auslagen bei dienstlichen Reisen tiber 5 km vom
Wohnort entschidigt werden und dass die Entschidi-
gung fiir die Sekretire fiir jeden eingeschriebenen
Vertrag von 1 Fr. auf 2 Fr. erhoht werde.

Nun hat die Direktion des Innern beantragt, es
mochte Art. 6, Abschnitt 1, der Verordnung vom
2. Dezember 1905 iiber die Lehrlingskommissionen
dahin abgedndert werden, dass gesagt wiirde: «Die
Mitglieder der Lehrlingskommissionen beziehen als
Entschédigung fiir Selbstauslagen bei Sitzungen, Lehr-
lingsbesuchen und dienstlichen Reisen ausser der
Vergiitung allfdlliger Fahrkosten 5 Fr. pro ganzen
und 2 Fr. 50 pro halben Tag. Mehrausgaben miis-
sen belegt sein». Dieser Antrag der Direktion des
Innern ist vom Regierungsrat abgelehnt worden. Fer-
ner ist am 21. Dezember 1918 dann von der Regie-
rung folgendes beschlossen worden: «Lehrlingskom-
missionen, Vergiitung der Selbstkosten fiir dienstliche
Reisen der Mitglieder. In Beriicksichtigung der ge-
genwirtigen Kosten der Lebenshaltung werden die
Bestimmungen betreffend Entschidigung der Lehr-
lingskommissionen abgedndert wie folgt: Die Selbst-
auslagen fiir dienstliche Reisen tiber 3, bezw. 5 km
vom Wohnort hinaus werden in der Weise vergiitet,
dass ausser den Fahrkosten fiir andere Auslagen 5 I'r.
— frither 2 Fr. 50 — fiir den halben und 8 Fr. fiir
den ganzen Tag — frither 5 Fr. — bezahlt werden.
Nachgewiesene Auslagen am Wohnort werden zuriick-
erstattet. Die Verrechnung von reinem Sitzungs- oder
Taggeld ist unzuldssig. Gegenwirtiger Beschluss, der
schon fiir das Jahr 1918 Geltung hat, ist im Amts-
blatt bekannt zu geben.»

Nun aber ist die Hauptsache, das, was von den
Lehrlingskommissionen immer und immer wieder ge-
fordert wurde, dass ndmlich fir die Zeit, die die
Mitglieder von Lehrlingskommissionen beim Besuche
von Lehrlingen in der Werkstitte verlieren, wo je-
der Lehrling einzeln kontrolliert werden muss, was
oft tagelang dauert, und wo noch ein grosser Frage-
bogen ausgefiillt werden muss, ebenfalls eine Fnt-
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schidigung bezahlt werde, abgelehnt worden. Nach-
dem nun der Grosse Rat eine Revision des Lehr-
lingsgesetzes abgelehnt hat, haben sich die Kommis-
sionsmitglieder gesagt, es helfe einfach nichts anderes,
als dass man einmal andern Leuten diese Arbeit tiber-
lasse, wenn die Herren glauben, dass man alle Arbeit
unentgeltlich machen kénne, wenn sie glauben, dass
die Arbeiter imstande seien, ihren Taglohn zu ver-
lieren, ohne dafiir entschidigt zu werden. Man hat
also gefunden, es bleibe nichts anderes als die Ar-
beitsniederlegung. Nachdem dieser Regierungsrats-
beschluss bekannt geworden war, sind die Lehrlings-
kommissionen zusammengetreten und haben nun, so-
viel ich gehért habe, iiberall beschlossen, an ‘den
Regierungsrat zu gelangen und ihm die Mitteilung
zu machen, dass sie nicht mehr gewillt seien, fer-
nerhin unter diesen Bedingungen zu arbeiten. So hat
z. B. die Lehrlingskommission der Metallgewerbe am
11. Januar 1919 an den Lehrlingsausschuss der Han-
delskammer folgendes Schreiben gerichtet: «Die un-
terzeichnete Lehrlingskommission fiir das Metallge-
werbe hat in ihrer Sitzung vom 30. Dezember 1918
vom Beschluss des Regierungsrates in der Besol-
dungsfrage Kenntnis genommen. Einstimmig war die
Kommission der Ansicht, dass diese Unentgeltlich-
keit der Funktionen nicht mehr linger andauern diirfe.
Wir sind der Meinung, dass fiir jeden ganzen Tag
10 Fr. und fir jeden halben Tag 5 Fr. Entschidigung
ausgerichtet werden mdochte. Mit diesen Minimal-
ansitzen konnte zum Teil der Lohnausfall gedeckt
werden, den verschiedene Mitglieder durch ihre Tétig-
keit in den Lehrlingskommissionen erleiden. Wir stel-
len IThnen das Gesuch, der Beschluss des Regier
rungsrates vom 27. Juli 1918 solle in Wiederer-
wigung gezogen werden. Falls bis 1. Februar dieses
Jahres eine befriedigende Losung nicht herbeigefiihrt
werden konnte, so sehen sich die unterzeichneten
Lehrlingskommissionen gezwungen, die Gesamtdemis-
sion einzureichen.» Solche Schreiben sind, soviel ich
weiss, von simtlichen Lehrlingskommissionen der Stadt
Bern und auch vom Lande eingereicht worden. Wir
werden also in der Stadt Bern einen Streik haben, den
nicht bloss Arbeiter fiihren, sondern Arbeiter und
Prinzipale, und auch Aerzte, die diesen Lehrlings-
kommissionen angehoren.

Nun haben wir am 15. Januar ein weiteres Zir-
kular von der Regierung bekommen, in dem folgendes
enthalten ist: «Wir bringen Thnen zur Kenntnis, dass
auf gestellte Anfragen hin die Direktion des Innern
in bezug auf die Verrechnung von Auslagen folgende
Auskunft erteilt hat: Bei- Anlass von Sitzungen einer
Lehrlingskommission kann sich ein Mitglied, das am
Sitzungsorte selbst wohnt, vom Wirt eine Rechnung
fir gemeinsame Mahlzeiten ausstellen und quittieren
lassen. Die betreffende Auslage darf verrechnet wer-
den.» Also man Bieht, fiir den Suff hat man einiges
Geld und vielleicht fiir einen kleineren Frass auch,
aber darauf gehen die Lehrlingskommissionen nicht
aus. Sie wollen nicht kneipen und sich das bezah-
len lassen, sondern sie verlangen, was recht und bil-
lig ist, dass man den Taglohn entschidigt, den sie
beim Besuch der Lehrlinge in Stadt und Land ver-
lieren miissen.

Nun ist ein weiterer Beschluss des Regierungsrates
vom 5. April 1919 bekannt geworden. Aber auch hier
ist nicht das bewilligt, was wir von jeher als haupt-
sichlichste Forderung geltend gemacht haben, niimlich
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die Entschidigung von Lohnausfall beim Besuch von
Lehrlingen in den Werkstitten. Man sieht, dass es da
nur ein Entweder — oder gibt, wenn die Regierung
sich nicht berechtigt glaubt, hier entgegenzukommen.
Wenn der Art. 32, nach welchem die Lehrlingsbe-
suche unentgeltlich gemacht werden miissen, weiter in
Kraft bleiben soll, so haben die Lehrlingskommissionen
keine andere Wahl, als in ihrer Gesamtheit zu demis-
sionieren. Ich frage die Regierung an, was sie zu
tun gedenkt, um diesem Zustand abzuhelfen.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Wie der Herr Interpellant am
Schluss richtig bemerkt hat, haben wir ein Lehr-
lingsgesetz, welches in Art. 32, Absatz 2, folgendes
sagt: «Jeder Aktivbiirger, welcher nicht iiber 60 Jahre
alt ist, ist verpflichtet, die Wahl in eine Lehrlings-
kommission, sofern nicht korperliche Gebrechen ihn
daran verhindern, auf die Dauer von 3 Jahren anzu-
nehmen und die beziiglichen Verrichtungen unentgelt-
lich und getreu-zu besorgen. Selbstauslagen fiir
dienstliche Reisen sind zu vergiiten.» Das Gesetz

“ist im Jahre 1905 angenommen worden und damals

ist von allen Seiten bemerkt worden, man konne
ganz gut diese Lehrlingsinspektionen unentgeltlich
vornehmen. Seit jener Zeit hat sich die Situation
sehr wesentlich geindert. Die Leute verlangen nun
Entschiddigung, einmal fiir ihre Auslagen, und sodann
auch fir ihren Lohnausfall. Die Finanzdirektion hat
sich mit Recht auf diesen Artikel stiitzen konnen
und hat gesagt, dass eine Bezahlung der Lehrlings-
kommissionen vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt wor-
den sei. Wenn nun die Lehrlingskommissionen kom-
men und uns mit dem Streik drohen, so muss ich doch
bemerken, dass jedenfalls die Welt deswegen nicht
umfillt. Wir haben nicht in allen Kantonen Lehr-
lingskommissionen, sondern von den 25 Kantonen ha-
ben bis zur Stunde, wenn ich richtig orientiert bin,
nur 14 Lehrlingsgesetze, ohne dass die Verhiltnisse .
in den andern Kantonen wesentlich schlimmer wiiren.
Die Drohung ist also nicht so furchtbar, dass man
erschrecken miisste.

Tatsache ist allerdings, dass durch die Wirkung
des Lehrlingsgesetzes eine Verbesserung der Lehr-
lingshaltung eingetreten ist und dass es wiinschens-
wert ist, wenn man sich um das Wohlbefinden der
Lehrlinge bemiiht. Nun wird der Herr Interpellant
doch zugeben miissen, dass die Direktion des Innern
fortgesetzt darnach getrachtet hat, den Begehren, die
gekommen sind, Rechnung zu tragen. Sie hat immer
und immer wieder Antrige gestellt, und ihr letzter An-
trag ist am 5. April 1919 angenommen worden. Wenn
auch nicht vollstindig das herausgekommen ist, was
der Herr Interpellant gewiinscht hat, so ist es doch in
der Hauptsache herausgekommen. Es ist ndmlich
bestimmt, dass fiir jeden halben Tag eines Besuches
am Wohnort 2 Fr. 50 vergiitet werden soll, gleich-
giiltig, ob einer dabei Auslagen hat. Fiir den ganzen
Tag bekommt er 5 Fr. ohne irgendwelchen Ausweis
tiber Auslagen. Wenn der Besuch nicht am Wohnort
gemacht wird, bekommt er 8 Fr. plus Fahrkosten
fiir den ganzen und 5 Fr. fiir den halben Tag. Nun
glaube ich nicht, dass es immer gerade notwendig
sei, dass die Halbtage oder Ganztage vollstindig ge-
opfert werden miissen, um Lehrlingsbesuche zu ma-
chen. Man kann das unter Umsténden in einer oder
auch in zwei Stunden pro Halbtag abtun, so dass dic
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Bezahlung wenn auch vielleicht nicht alles, so doch
dasjenige ersetzt, was verniinftigerweise verlangt wer-
den kann.

Ich mochte den Herrn Interpellanten darauf auf-
merksam machen, dass der Beschluss des Regierungs-
rates ein Entgegenkommen iiber das Gesetz hinaus
bedeutet. Wenn man das Gesetz ausfithren wollte,
miisste man gar nichts bezahlen. Aber man hat den
Interpellanten und den Kommissionen entgegenkom-
men und etwas schaffen wollen, mit dem man zu-
frieden sein kann. Ich glaube, man sollte sich mit
diesem Zustand einstweilen zufrieden geben. Ich
hitte gewiinscht, bevor man diese Lehrlingsfrage in
den kantonalen Behérden behandelt, wenn der Bundes-
rat dazu gekommen wire, die drei Gesetze, die in
seinen Hinden sind, beraten zu lassen, damit man auf
eidgenodssischem Boden eine Regelung bekime und
damit nicht die Kantone Revisionen ihrer Gesetze
vornehmen miissen, nachdem die Entwiirfe fiir Bun-
desgesetze schon lange bereit liegen.

In der Hauptsache ist also den Wiinschen des
Herrn Interpellanten und der Lehrlingskommissionen
Rechnung getragen worden. Wenn man nicht auf
der ganzen Linie soviel geben kann, wie man immer
wiinscht, so sollte man sich nicht so unnachgiebig
stellen und einem das Biindel vor die Fiisse werfen,
sondern man sollte den guten Willen der Regierung
anerkennen, weil die Regierung in hohem Masse ent-
gegengekommen ist.

M. le Président. Lst-ce que M. l'interpellant est
satisfait?

Zingg. Ich erklire mich nicht zufrieden.

Motion der Herren Grossrite lig und Mitunterzeichner
.~ betreffend Einfihrung der achtstiindigen Arbeits-
zeit in den kantonalen Betrieben.

(Siehe Seite 722 des letzten Jahrganges.)
Ilg. Bereits im November 1918 habe ich im Auf-

trag unserer Fraktion eine Motion eingereicht des
Inhaltes, dass der Regierungsrat ersucht werde, Be-
richt und Antrag zu stellen, ob in den industriellen
Betrieben des Kantons nicht sofort der Achtstundentag
oder die 48-Stundenwoche eingefithrt werden soll.
Man hat damals angenommen, dass die Regierung
dafiir sorgen werde, dass die Arbeitszeitverkiirzung
spitestens am 1. Januar in Kraft treten solle. Das
ist nun nicht geschehen. Immerhin haben sich seit
November verschiedene Dinge gedndert namentlich
in der Arbeitszeit, so dass ich mich heute in der
Begriindung ganz kurz fassen kann. Ich nehme an,
dass die Regierung des Kantons Bern nun unverziig-
lich die Arbeitszeit in den kantonalen Betrieben ver-
kiirzen werde. Dabei kann man ihr nur das zum
Vorwurf machen, dass sie reichlich spidt kommt, nach-
dem die Arbeitszeit nicht nur in verschiedenen stidti-
schen und kantonalen Betrieben reduziert worden ist,
sondern auch in der Privatindustrie. Bekanntlich
ist es ja dank der Machtentfaltung der Giewerkschaf-
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ten gelungen, die Arbeitszeit auf dem Verstiandigungs-
wege zu verkiirzen, d. h. voriibergehend teilweise die
50-Stundenwoche einzufithren unter gleichzeitiger I'i-
xierung des Datums, wo die 48-Stundenwoche in
Kraft tritt. Andere Industrien sind direkt zur 48-
Stundenwoche iibergegangen. Schon daraus ersehen
Sie, dass es wahrhaftig nicht mehr zu frith ist, wenn
nun auch in den kantonalen Betrieben eine Arbeits-
zeitverkiirzung eingefiihrt wird.

Es war doch von jeher so, dass Kantone und Ge-
meinden in bezug auf Arbeitszeitverkiirzung voran-
gegangen sind, und zwsr schon aus dem Grunde,
weil bei ihnen nicht die Konkurrenz entgegenstehen
kann, wie das bei den privaten Betrieben behauptet
wird. Im weiteren ist zu bemerken, dass im Kanton
simtliche Bureauangestellten schon ldngst den Acht-
stundentag haben, ja dass dieser dort bereits tiberholt
ist, indem die 44-Stundenwoche eingefithrt wird. Ist
das recht und billig fiir die Angestellten in den Bu-
reaux, was wir ohne weiteres zugeben, so muss das
auch fiir die Arbeiter und Angestellten in den Be-
trieben recht sein. Ich glaube nicht, dass die Re-
gierung irgend einen Grund gegen eine Reduktion
der Arbeitszeit in den kantonalen Betrieben anfiih-
ren kénnte. Wenn sie das nicht schon vorher gemacht
hat, so wird os deshalb geschehen sein, weil sie
nicht dem Gewerbe und der Industrie vorauseilen
und dazu animieren wollte, dass diese Forderungen
erst recht mit Nachdruck gestellt werden. Ich
habe bereits ausgefiihrt, dass das nicht mehr zu be-
fiirchten ist, indem das alles in der Industrie bereits
eingefiihrt ist. Es konnte sich nur noch fragen, ob ein
kantonales Gesetz iiber die 48-Stundenwoche einge-
fithrt werden solle. Diese Frage wire im November
offenbar der Priiffung wert gewesen; ich halte aber
dafir, dass das heute nicht mehr nétig ist, und zwar
deshalb nicht, weil bereits in den Konferenzen, die
stattgefunden haben, eine Einigung erzielt worden
ist, dass die ganze Frage, soweit das Gewerbe beriihrt
wird, im eidgenossischen Gewerbegesetz geregelt wer-
den soll. Wir begriissen das, wir halten es fiir vor-
teilhafter, wenn die ganze I'rage auf eidgendssischem
Boden gelost wird. Ich mochte bemerken, was den
Herren iibrigens bekannt sein wird, dass die Kantone
Ziirich und Basel solche kantonale Gesetze in Dis-
kussion haben. Fir den Kanton Bern ist das des-
halb nicht mehr nétig, weil eine eidgenossische Rege-
lung in Aussicht steht. So handelt es sich also nur
noch um die kleine Anzahl von Arbeitern und Ange-
stellten, die in den kantonalen Betrieben beschéiftigt
sind.

Ich will nicht auf das ganze Problem des Acht-
stundentages eintreten, ich nehme an, dass sich auch
hier die Meinungen gedindert haben. Nachdem nun
nicht nur ganz Europa, sondern die ganze Welt dazu
iibergegangen ist, die Arbeitszeit auf 48 Stunden in
der Woche zu verkiirzen, teilweise noch tiefer zu
gehen, wird es schliesslich jedem als selbstverstind-
lich erscheinen, dass auch die Schweiz hierin keine
Ausnahme machen kann, wobei bemerkt sein mag,
dass auch die Arbeiterschaft nicht gewillt gewesen
wire, eine Ausnahme zu gestatten. Ich will auch
nicht auf die Frage eintreten, ob die Verkiirzung
der Arbeitszeit auf 48 Stunden fiir die Landwirt-
schaft schiidlich sei. Es ist moglich, dass es noch
eine Anzahl von Mitgliedern des Grossen Rates des
Kantons Bern gibt, die vielleicht der Meinung sind,
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dass die Arbeitszeitverkiirzung zum Schaden der Land-
wirtschaft gemacht werde. Ich stehe nicht auf die-
sem Standpunkt. Auch die Landwirtschaft wird sich
eben der neuen Zeit anpassen miissen, sie wird dafiir
sorgen, dass man auch mit kiirzerer Arbeitszeit die
gleiche Produktion hervorbringen kann, wie vorher
mit lingerer.

Was Industrie und Gewerbe anbetrifft, so wissen
wir ganz genau, dass es in kurzer Zeit moglich sein
wird, die gleiche Produktion zu erreichen wie vorher
mit ldngerer Arbeitszeit. Wenn die Herren Indu-
striellen und Ingenieure dem neuen Zug Rechnung
tragen und technische Neuerungen einfithren, wenn
die alten Maschinen, die man heute noch in Fabri-
ken findet, durch neue und bessere ersetzt werden,
s0 bin ich tberzeugt, dass in der Produktion kein
Ausfall eintreten wird, sondern dass im Gegenteil die
Technik gerade durch die Arbeitszeitverkiirzung ani-
miert wird, Maschinen und Werkzeuge zu verbessern,
wodurch die Produktion gesteigert wird. Das ist
ibrigens in allen Lindern, wo das gemacht worden
ist, bewiesen. Ich will auf dieses Problem, das sehr
interessant wire, nicht mehr eintreten. Ich habe
die Ueberzeugung, dass die Herren von der neuen
Zeit etwas gelernt haben und dass sie eingesehen ha-
ben werden, wenn vielleicht auch etwas mit Wider-
willen, dass die Arbeitszeitverkiirzung nicht mehr
aufgehalten werden kann. Ich bedaure, dass unsere
Regierung nicht schon lange eingeschritten ist, nach-
dem sie gesehen hat, dass in andern kantonalen Be-
trieben und auch in den Betrieben der Gemeinde
Bern die Arbeitszeit verkiirzt worden ist. Ich nehme
an, dass der Vertreter des Regierungsrates diese Mo-
tion heute in dem Sinne entgegennehmen werde, dass
er uns erkliren wird, dass nun sofort, wenn es nicht
bereits geschehen ist, die Arbeitszeit in den kantona-
len Betrieben auf 48 Stunden reduziert wird.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Mit dem Problem der 48-Stun-
denwoche schneiden wir eine Frage an, die den Le-
bensnerv des Staates beriithrt. Es ist deshalb not-
wendig, dass wir uns iiber sie unterhalten, obschon,
wie Sie gehort haben, die Arbeitszeitverkiirzung in
Handel und Industrie zu einem guten Teil bereits ein-
getreten ist.

In erster Linie mochte ich einem Gedanken ent-
gegentreten, ndmlich dem, dass die Arbeit fiir die
Menschen ein Ungliick sei. Heute hat man alliiberall
den Eindruck, als schaue man die -Arbeit als eine
Qual, als eine furchtbare Last an, die man nach’
Moglichkeit abschiitteln miisse. So ist es-nicht und
so darf man die Frage nicht auffassen. Ich betrachte
im Gegenteil die Arbeit als ein Gliick fiir die Mensch-
heit, und ich muss jeden bedauern, der an jedem
andern mehr Freude hat, als an der Arbeit, wenn
seine Krifte dazu ausreichen. Ich bin sogar iiber-
zeugt, dass es die Arbeit ist, die manchem iiber
die bitteren Stunden des Lebens hinweghilft. Viel-
leicht hat mancher im Rat an sich selbst erfahren,
dass man Schicksalsschlige leichter tiberwinden kann,
wenn man sich der Arbeit in vollem Masse hingeben
kann. ;

Was die weitere I'rage anbelangt, der Arbeiter-
schaft vermehrte Teilnahme an der Produktion auf
der cinen und am Giiterverbrauch auf der andern
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Seite zu cermoglichen, so stehe ich auf dem Boden
eines wirtschaftlichen Ausgleiches, auf dem Boden,
dass man es jedem moglich machen soll, menschen-
wiirdig zu leben, wenn er seine Arbeitskraft einsetzen
will. Nun haben sich die Ansichten iiber die Pro-
duktion und den Verbrauch wesentlich gedndert. Die
Arbeiterschaft will nicht nur Giiter produzieren, son-
dern sie will auch an einem erhéhten Giiterverbrauch
teilnehmen. Dagegen hat heute niemand mehr etwas ein-
zuwenden, aber die Frage geht nun dahin, wieviel Zeit
undwieviel Arbeitskraftwir zur Produktion der notwen-
digen Giiter gebrauchen. Die I'rage, wie weit eine indivi-
duelle menschliche Arbeitskraft ausreicht, ist nicht
abgeklart. Das ist individuell auch sehr verschie-
den. Der eine wird vielleicht 10 Stunden arbeiten
kénnen, der andere 12, ein dritter wird vielleicht mit
8 oder 6 Stunden seine Kraft schon erschopft haben.
Mit bezug auf die einzelnen Individuen kann man
weder wissenschaftlich noch praktisch feststellen, wie
lange die Arbeitszeit dauern soll, um die Arbeits-
kratt zu kensumieren. Anders diirfte das sein in
gewissen Berufen der Landwirtschaft, der Industrie
und des Gewerbes. Hier kann man schon sagen, dass
es ein Mann so und so lange aushidlt und dass es
im Interesse der Gesundheit liegt, nach einer gewissen
Zeit mit der Arbeit auszusetzen.

Nun wollen wir gerade die Landwirtschaft neh-
men. Da kann von einer 48-Stundenwoche natiirlich
gar keine Rede sein. Die Landwirtschaft muss in
gewissen Zeiten die Arbeitszeit auf 12, 14 oder 15
Stunden ausdehnen und diese muss man von dem
Postulat der 48-Stundenwoche schlankweg ausnehmen.
Die Frage spielt also dort keine Rolle, wohl aber in
Industrie, Handel und Gewerbe. Was die Industrie
anbelangt, so kann man sagen, dass sie sich mit der
geregelten Arbeitszeit ungleich besser abfindet als z. B.
ein Gewerbe. Die Industrie muss nicht mit dem Publi-
kum direkt in Verkehr treten. Anders stehen hin-
gegen die Gewerbe da, die direkt mit dem Publikum
verkehren miissen und welche zu gewissen Stunden
dem Publikum direkt ihre Dienste widmen miissen,
wenn sie tiberhaupt noch existieren wollen.

Man hat die Arbeitszeit auch nach der Frage
des Giliterbestandes zu bemessen gesucht und gesagt,
es solle nur soviel an Giitern produziert werden, als
man gerade brauche, eine Ueberproduktion solle also
nicht stattfinden. Aber auch auf diesem Wege ist man
zu einer vollstindigen Abklirung der Frage, welche
Arbeitszeit in der Tat die richtige sei, nicht ge-
kommen.

Die Arbeiterschaft, die nun infolge des Krieges
ihre Organisationen verstirkt und grosseren Ein-
fluss gewonnen hat, verlangt mit aller Energie die
Durchfithrung ihres Postulates der 48-Stundenwoche.
Man wird ihr auch im grossen und ganzen nach~
geben miissen. Ob aber die 48-Stundenwoche nicht
ein etwas ungewisses Experiment ist fiir das Schwei-
zerland, das wird sich erst noch zeigen miissen.
Es ist ganz wohl moglich, dass wir wieder einmal,
«der Not gehorchend», dazu gedringt werden, zu einer
lingern Arbeitszeit zuriickkehren zu miissen, wenn
wir eine libermissige Verminderung unseres Natio-
nalvermogens konstatieren.

Nun ist das Postulat der Arbeitszeitverkiirzung
ja nicht etwa neu, sondern es hat die Volker schon
seit 30 Jahren immer und immer wieder beschiftigt.
Das erste Land, ‘das den Achtstundentag einfiihrte,
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war Australien. Man konnte das dort, weil man
nicht mit andern Léndern in Konkurrenz treten
musste, weil Australien vermége seiner geographi-
schen Lage eine ganz eigenartige Stellung einnimmt.
Von dort ist der Achtstundentag nach Amerika iiber-
gegangen. Dort hat man eine ganze Reihe 'von Jahren
gekimpft um die Verkiirzung der Arbeitszeit, aller-
dings ohne wesentlichen Erfolg. Nach und nach ist
man aber doch in einer ganz wesentlichen Anzahl
von Betrieben zum Achtstundentag iibergegangen.
Aber ein Moment muss hier ganz entschieden in die
Wagschale geworfen werden: die Verschiedenheit der
Arbeitsweise in Amerika und bei uns. Der amerika-
nische Arbeiter arbeitet ungleich intensiver als der
Arbeiter bei uns. Was dort in acht Stunden produ-
ziert wird, ist mehr, als was bei uns in zehn oder
zwolf Stunden produziert wird. Wenn die schweizeri-
schen Arbeiter einmal diese Intensitit der Arbeit ler-
nen wollten, dann konnte man schon mit ruhigerem
Gewissen auf das Postulat der 48-Stundenwoche ein-
treten. Mit der Verkiirzung der Arbeitszeit wird
jedenfalls eine grossere Arbeitsintensitit einsetzen
miissen, wenn wir, wie ich schon angedeutet habe,
im Konkurrenzkampfe bestehen wollen.

Nun haben sich gewisse Berufe einer Verkiirzung
der Arbeitszeit widersetzt, nicht ihretwegen, sondern
aus andern Griinden. Vergessen Sie nicht, dass sich
die Produktion mit jeder Verkiirzung der Arbeits-
zeit verteuern muss, denn die Arbeiterschaft will
begreiflicherweise bei einer kiirzeren Arbeitszeit nicht
weniger Lohn erhalten als bei einer ldngern. Mit
jeder Arbeitszeitverkiirzung ist notwendigerweise eine
Lohnerhéhung verbunden und damit eine Verteue-
rung der Produktion und der Lebenshaltung. Wir
kommen da in einen eigentlichen circulus vitiosus.
Wir arbeiten weniger und auf der andern Seite muss
fir die Arbeit mehr bezahlt werden. So kommen
wir zu einer Verteuerung der Lebenshaltung, die wir
bald nicht mehr aushalten konnen.

Die Schweiz hat nun aber im Volkerkonzert eine
ganz eigenartige Stellung. Wir sind ein Binnen-
land mit allen Fehlern eines solchen. Die Schweiz
ist reich an Naturschonheiten, aber arm an Natur-
schitzen, wir miissen die beiden Hauptprodukte, Kohle
und Eisen, einfiihren, wir miissen alle andern Roh-
produkte, Baumwolle, Wolle etc., vom Auslande be-
ziehen. So haben wir, wenn wir wirklich im in-
ternationalen Konkurrenzkampf bestehen wollen, in
Tat und Wahrheit nichts anderes in die Wagschale
zu werfen als unsere Arbeitsleistung. Es ist ganz un-
denkbar, dass wir die Arbeitszeit verkiirzen konnen,
wenn z. B. die umliegenden ‘Staaten es nicht tun, wenn
sie uns darin nicht vorangehen, wenn andere Staaten
mit ithren Naturschitzen, ihrer Ueberfiille von Roh-
produkten nicht eine ebenso kurze oder noch kiirzere
Arbeitszeit haben als ,wir, sonst wiirden sie uns
in einer Art und Weise iiberfliigeln, dass die Schweiz
einen Riickgang ihres Nationalvermégens zu verzeich-
nen hitte.

Also hat man diese Frage nicht so behandeln
kénnen, wie es der Arbeiterschaft gepasst hitte, son-
dern man hat darauf schauen miissen, was andere
Staaten machen. Nun ist uns nicht unbekannt, dass
in Frankreich der Achtstundentag gesetzlich einge-
filhrt worden ist. Aber in Frankreich fillt es kei-
nem Menschen ein, das so & la lettre zu nehmen. Man
arbeitet ruhig 9 und 10 Stunden weiter und denkt
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nicht an die Ausfithrung dieses Gesetzes. Wir wollen
schauen, ob man vielleicht in 10 oder 20 Jahren dazu
kommt, dem Buchstaben dieses Gesetzes nachzuleben.

Die 48-Stundenwoche ist nicht immer ein Postulat
der gesamten Arbeiterschaft. Ich kenne Betriebe und
will sie mit Namen nennen, wo acht Stunden im
Tag gearbeitet worden ist und wo man den freien
Samstagnachmittag eingefithrt hat und wo nun die
Arbeiter an diesem freien Samstagnachmittag in kleine
Betriebe hineingehen und dort ihren Fiinflibre ver-
dienen, weil sie selbst fanden, dass ihre Arbeitskraft
nicht erschopft sei. Es betrifft das die Firma Saurer,
deren Arbeiter am Samstag nachmittag in kleineren
Betrieben arbeiten. Ich will damit nur zeigen, dass
es auch unter der Arbeiterschaft Leute gibt, die nicht
glauben, dass mit 48 Stunden in der Woche ihre
Arbeitskraft so erschopft sei, dass sie nicht noch im
Interesse ihres Verdienstes etwas mehr tun konnen.
Man sieht, dass man unter Umstinden auch ldnger
arbeiten kann, wenn man dafiir besonders entschidigt
wird. Gerade heute morgen hat ein Grossrat aus dem
Oberaargau gesagt, dass die Leute aus seiner Gegend,
die in das Gebiet des Kantons Luzern zum Torf-
stechen gehen, 12 Stunden arbeiten, um den Lohn
moglichst gross werden zu lassen. Man sieht, dass
man da, wo es besonders bezahlt wird, unter Umstin-
den auch lingere Zeit arbeiten kann.

Nun bin ich nicht der Meinung, dass ich hier
etwa eine Rede gegen die 48-Stundenwoche halten
miisse. Wenn die Arbeiterschaft glaubt, sie stelle
sich mit der 48-Stundenwoche, resp. mit dem Acht-
stundentag — die Begriffe decken sich nicht ganz —
besser, so wird die Unternehmerschaft und werden
auch die Staaten auf diesem Weg folgen miissen. Wir
werden sehen, wohin dieses Experiment fithrt. Ich
stand bisher auf dem Boden, dass jeder Mensch, ganz
gleich, auf welchem Gebiet er arbeite, seine Arbeits-
kraft, sei es die korperliche oder die geistige, voll
erschopfen soll. Er soll soviel arbeiten, als ihm
seine Krifte gestatten. Wenn die Arbeiterschaft fin-
det, 8 Stunden im Tag, oder 48 Stunden in der Woche
seien geniigend, um seine Arbeitskraft zu erschopfen,
so wird man mehr oder weniger diesem Zug der Zeit
folgen miissen. ’ .

Aber nun ldsst sich dieses Rad offenbar nicht
in einem Schwung drehen. Wir haben Arbeitszeiten
gehabt, die ganz bedeutend tiber 48 Stunden hinausge-
gangen sind. Ich habe mir erlaubt, eine Zusammen-
stellung tiber die Arbeitszeiten in verschiedenen Be-
rufszweigen zu machen. Von der Landwirtschaft rede
ich nicht mehr, ich will nochmals bemerken, dass sie
eine Arbeitszeit hat, die iiber alles hinausgeht, was
in Industrie und Gewerbe iiblich ist. Die Bicker ha-
ben bis dahin rund 72 Stunden gearbeitet, wobei
ich allerdings bemerken muss, dass sehr viel Arbeits-
zeit Prisenzzeit ist, die nicht eigentliche Arbeitszeit
bedeutet. In den meisten Grossstidten haben sie 60
Stunden gearbeitet, die Bauarbeiter haben 52—60
Stunden gearbeitet, in den Stidten St. Gallen und
Ziirich in der letzten Zeit 54 Stunden. Ein einziges
Gewerbe, das graphische, hatte stark verkiirzte Ar-
beitszeiten, 50—52 Stunden, ebenso die Installateure.
Allein auf dem Lande ist viel linger, bis zu 70 Stun-
den, gearbeitet worden. Wenn wir von Arbeitszeit
reden, so wollen wir einen Unterschied zwischen
stidtischen und ldndlichen Verhiltnissen machen. In
den Stidten kann man sich schliesslich betten, wie
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man will, aber auf dem Lande, wo die Gewerbe mit
der Landwirtschaft zusammenhingen, sind die Ver-
hiltnisse eben anders. Der Bauer kann mit dem de-
fekten Pflug nicht immer zum Schmied gehen, wenn
es diesem passt, sondern der Schmied muss unter
Umsténden am Morgen frith oder am Abend spit be-
reit stehen, um ihn zu reparieren oder ein Pferd
zu beschlagen. Ebenso sind Landwirtschaft und Ge-
werbe teilweise nicht getrennt. Die Arbeitszeiten
auf dem Lande miissen also ganz anders bemessen
werden als in den Stiddten, und alle diese Verhiltnisse
kann man nicht in eine starre Formel, wie es die 48-
Stundenwoche ist, hineinpressen. Dieser Unterschied
zwischen Stadt und Land wird auch kiinftig gemacht
werden miissen, die Verhiltnisse sind eben ungleich
miéchtiger als der Wille der Arbeiter.

Was nun speziell die Gewerbe anbelangt, um die
es sich in der Motion handelt, so ist zu sagen, dass
sich einzelne unter den in den Staatsbetrieben ver-
tretenen Gewerben der 48-Stundenwoche gendhert ha-
ben. Von diesen glaube ich, dass sie bald zu der-
selben iibergehen koénnen. Ich habe dieselben be-
reits genannt, es sind die graphischen Gewerbe. Ich
betrachte es nicht als einen Fortschritt, wenn wir
z. B. mit dem Baugewerbe, bei welchem auch staat-
liche Arbeiter in Frage kommen, auf 48 Stunden zu-
riickgehen, denn das Baugewerbe ist ein Saisonge-
werbe, das ohnehin wihrend einer langen Zeit des
Jahres gar nichts zu tun hat. Das sind dann Zeiten,
wo der Arbeiter mehr oder weniger feiern kann.
Er wird schon etwas tun, aber jedenfalls wird er
nicht so angestrengt arbeiten, wie wenn er sich in
seinem eigentlichen Beruf betitigen wiirde. Wenn
man also im Baugewerbe die 48-Stundenwoche ein-
fihrt, so kommt man auf eine durchschnittliche Ar-
beitszeit von 43—44 Stunden oder noch weniger. Man
wird sagen: Was macht das, wenn wir uns wohler
befinden? Ich sage: es macht dann nichts, wenn man
sich allgemein wohler befindet und das Nationalver-
mogen gleich bleibt, wenn wir nicht wirtschaftlich
derart zurlickkommen, dass unsere Industrien insge-
samt sich viel schlechter stellen als in den uns umge-
benden Staaten. Darin liegt das Entscheidende, dass
jedes Land Verhidltnisse wahlen muss, die ihm am be-
sten passen. In der Schweiz werden wir nie zu einer
grossen Arbeitszeitverkiirzung Hand bieten konnen,
wenn wir nicht darauf zuriickkommen kénnen. Nun
hitte ich von Anfang an die Haltung eingenommen,
dass man die 48-Stundenwoche einfithren konnte,
wenn ich die Ueberzeugung gehabt hiitte, dass es dann
dabei bleiben wiirde. Aber kaum war die 48-Stunden-
woche eingefiihrt, so kamen Apostel, die sagten, nach-
dem man das so leicht erreicht habe, wolle man gleich
weitergehen und wolle die 44- oder 42-Stundenwoche
verlangen. Die Herren wissen, dass dem so ist.
Ich denke auch, dass damit dieser Kampf nicht be-
endigt sein werde. Man hort ja hier in Bern, jetzt
werde man den Kampf um die 40- oder 44-Stunden-
woche erdffnen. Ich weiss nicht, ob auf diesem
Wege das Glick des Landes gefordert wird; ich
mochte es bezweifeln. Das allgemein zur Verkiirzung
der Arbeitszeit. Ich meine, dass jeder Mensch, ganz
gleich, wo er steht, es als seine moralische Pflicht
erachten soll, seine Arbeitskraft auszuniitzen, was
in seinem wie im Interesse des Staates liegt.

Was nun speziell die Einfiihrung der 48-Stunden-
woche in den Staatsbetrieben anbetrifft, so ist dieses
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Postulat verwirklicht, denn die Militirarbeiter haben
z. B. die 48-Stundenwoche und man wird sich auch
auf den iibrigen Direktionen, namentlich auf der Bau-
direktion, damit befreunden miissen, man wird dem
Zug der Zeit nicht entgegentreten konnen. Der Weg
wird, ob man das gern oder ungern sehe, da durch
gehen, so dass ich also die Motion ohne weiteres ent-
gegennehmen kann. Zum Teil ist sie gegenstandslos
geworden; soweit die Frage noch zum Gegenstand
von Verhandlungen gemacht werden muss, wird man
mit Wohlwollen darauf eintreten. Auf eidgendssi-
schem Boden ist fiir Industrie und Gewerbe eine
Kommission niedergesetzt worden, die kurzerhand da-
hin tendierte, alliiberall die 48-Stundenwoche einzu-
fiithren. In den Gewerben, wo dies moglich ist, wer-
den wir keinen Widerstand entgegensetzen, in andern
Gewerben, wo das nicht moglich ist, wird man sich
so gut bescheiden miissen, als es eben geht. Nur
eines mochte ich Herrn Ilg sagen: Es ist grund-
falsch, wenn er sagt, wenn auch die -Arbeitszeit
verkiirzt werde, so werde doch die Produktion nicht
sinken. Der Beweis ist nicht erbracht worden und
er wird nicht geleistet werden. Auch da gibt es eine
gewisse Grenze und eine Verminderung muss ein-
treten. Es ist sehr leicht gesagt, die Herren in der
Landwirtschaft sollen neue Maschinen anschaffen; je
mehr die Arbeitszeit verkiirzt wird, desto weniger
leisten auch die Maschinen und eine Verteuerung
des Betriebes ist damit notwendigerweise verbunden.

Der Gang wird ein ganz anderer werden, als viele
Leute sich heute vorstellen. In der Hauptsache wer-
den diese Massnahmen den Mittel- und Grossbetrieb
treffen. Die Mittelbetriebe werden sich auflosen und
verringern, aber dafiir werden viel mehr Kleinbetriebe
geschaffen, wenn die Arbeitszeitverkiirzung so weit
getrieben wird und die Lohne immer steigen. Dann
werden sich die Leute sagen, wenn sie fiir sich selbst
arbeiten, kénne ihnen niemand verbieten, 9 oder 10
Stunden zu arbeiten und dann verdienen sie soviel,
dass sie keine Arbeiter notwendig haben. Sie werden
sehen, dass sich die Geschichte so entwickeln wird.
Ich sage das nur, damit festgestellt werden kann, dass
jemand da gewesen ist, der das vorausgesehen hat.
Die Mittelbetriebe werden verschwinden, an ihren
Platz werden eine ganze Reihe von Kleinbetrieben
treten, wo z. B. Handwerksmeister bloss mit ihren
Sohnen arbeiten werden. So werden wir nichts ver-
lieren, sondern der Gang wird sich so machen, dass
das Biirgertum am Ende gestirkt daraus hervorgeht.
Das ist es, was die Herren, die mit ganzer Kraft fiir
die 48-Stundenwoche eintreten, iibersehen. Wir wi-
dersetzen uns der Einfihrung derselben nicht, es
hiitte auch gar keinen Sinn mehr; nachdem die Ge-
werbe und die Industrie dieselbe eingefithrt haben,
werden wir uns auch in den Staatsbetrieben auf diese
verkiirzte Arbeitszeit einrichten miissen.

M. Ryser. Je voudrais d’abord remercier M. le di-
recteur de lIntérieur d’avoir élargi le débat. Notre
colldgue Ilg s’est placé sur le terrain du simple ouvrier
ou employé de I'Etat. M. le directeur de l'Intérieur a
cru devoir traiter de la question de la journée de
8 heures et de son application & tous les métiers et
4 toutes les industries, et il a cru devoir pour les be-
soins de la cause employer un truc connu des gou-
vernements, en particulier de celui de Berne: I'oppo-
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sition entre I’agriculture et I'industrie. C’est une erreur.
Je regrette de ne pas pouvoir poursuivre ce débat
jusqu’au bout, devant prendre le train de 12 h. 08,
autrement j’aurais pris part au débat d’'une maniére
plus accentuée.

A entendrz M. le directeur de I'Intérieur, la journée
de 8 heures provoquerait la ruine de 'industrie suisse,
livrerait le pays a la famine. C’est absolument le méme
argument que celui tenu lorsqu’il s’agissait en 1878
de limiter la journée de travail & 11 heures. Or, Pex-
périence a prouvé que le contraire s’était produit,
qu’au lieu de péricliter notre industrie était devenue
florissante. Un seul exemple suffira. Il y a 35 ans l'in-
dustrie horlogére avait un chiffre annuel d’exportations
se montant a 70 millions. Aujourd’hui, sous le ré-
gime de la journée de 10 heures et de la semaine de
55 heures nous exportions pour 220 millions, bien que
le nombre des horlogers n’ait presque pas augmenté.
Vous voyez donc combien les craintes des adversaires
de la journée de 8 heures sont dénuées de fonde-
ment.

Notre collegue 1lg le dit: la réduction des heures
de travail devra avoir pour conséquence des transfor-
mations qui ont été opérées ailleurs, en Australie, en
Amérique.

Je vous fais remarquer que vous avez commis une
erreur, et une grosse erreur, M. le directeur de I'In-
térieur: Vous avez prétendu qu’en Amérique notam-
ment le travail était soumis & une exploitation parti-
culidrement intensive. Or, ce n’est pas la facon inten-
sive dont on travaille en Amérique qui a permis de
réduire les heures de travail et de développer son in-
dustrie, c’est V'organisation de la production: On n’y
a pas marchandé pour mettre une ou deux machines
de plus dans tel ou tel établissement. Nos industries,
et les plus anciennes, qui suivaient la routine, se sont
laissé dépasser par des installations modernes qui, les
premieres, sont entrées dans la voie de la limitation
des heures de travail, I'achat de machines importées
d’Amérique leur ayant permis de diminuer les heures
de travail.

M. le directeur de PIntérieur reconnait bien que
la France a réalisé la loi de la journée de travail de
8 heures, mais il prétend que I'application du principe
inscrit dans la loi ne préoccupe personne. Or, il n’est
pas un pays ol cette loi soit aussi bien appliquée
qu’en France; l'organisation ouvritére y est parfaite
et saurait au besoin forcer le gouvernement & prendre
les 1nesures nécessaires pour qu’il exécute les pres-
criptions légales.

Voila ce que j’avais a dire en ce qui concerne la
journée de 8 heures. Je le répeéte, le temps me manque
pour en dire davantage, mais il est un point sur le-
quel cependant je voudrais insister encore, c’est sur
celui du renchérissement de la production, que dénonce
M. le directeur de PIntérieur. C’est la encore une de
ses illusions. Le renchérissement de la production sera
compensé par une réorganisation des méthodes de pro-
duction. Je me trouvais la semaine derni¢re avec des
collégues, trés gros industriels, du Conseil national,
qui nous disaient que l'application de la journée de
8 heures était devenue une nécessité, mais une né-
cessité en entrainant une autre, la refonte compléte
des méthodes de production. Les industriels, disaient-
ils, ont commis l'erreur de s’opposer & tous les progres
que nous aurions di discuter avec la classe ouvriére
organisée, au lieu de se figurer, parce que chefs d’en-
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treprise, étre les seuls cerveaux capables de diriger;
ils auraient df s’inspirer des enseignements de la pra-
tique.

Ainsi done, vos prévisions, M. le directeur, ne se
réaliseront pas, au contraire l'effet produit sera le méme
que celui de la loi de 1817, qui a consacré dans la
pratique des progrés que l'on prétendait irréalisables
alors.

Siegenthaler. Eine regelmissige Verkiirzung der
Arbeitszeit und eine gleichméssige Verteilung dersel-
ben kann wohl fiir landwirtschaftliche Verhiltnisse
nicht in Betracht kommen. Ich mochte gleichwohl
als Vertreter der Landwirtschaft bei Anlass der Be-
handlung dieser Motion ganz kurz die Stellungnahme
der Landwirtschaft skizzieren. Es kann durchaus
keine Rede ‘davon sein, dass diese Regelung fiir die
Landwirtschaft einheitlich gemacht werden kann, es
kann sich da auch nicht um die Verkiirzung von so
und so vielen Tages- und Wochenstunden oder um
die Einfithrung der freien Halbtage handeln. Ich
glaube auch, dass kein landwirtschaftlicher Arbeiter
oder Bauer selbst das verlangen wollte.

Die Verkiirzung der Arbeitszeit in andern Berufs-
gruppen hat aber ohne weiteres einen grossen Ein-
fluss auf die Verhiltnisse in der Landwirtschaft und
dieser Einfluss wird sich in einer verminderten Pro-
duktionsfihigkeit zeigen, was naturgemiss eine Ver-
teuerung der Produktion zur Folge hat. Wenn nun
heute diejenigen, die unbedingt bei jedem Anlass eine
Verkiirzung der Arbeitszeit verlangen, glauben, vieles
erreicht zu haben, so werden wir es ganz gewiss er-
leben, dass eine Kehrseite dieser Erfolge eintreten
wird, indem die Lebensmittel verteuert werden. Ich
erwarte von den Vertretern der Arbeiterschaft, dass
sie so gerecht sein werden, jederzeit anzuerkennen,
dass jeder Arbeiter, auch der Bauer, seines Lohnes
wert sei und dass sie daher den Bauern nicht verun-
glimpfen werden, wenn er infolge verdnderter Verhilt-
nisse dazu kommt, darnach zu trachten, fiir seine
Erzeugnisse einen Preis zu erhalten, bei dem er exi-
stieren kann. .

Ich méchte mich im weitern auch den trefflichen
Ausfiithrungen des Herrn Regierungsrat Tschumi an-
schliessen, namentlich hinsichtlich der Behauptung
des Herrn Motionirs, dass man in Zukunft bei ver-
kiirzter Arbeitszeit gleichviel leiste wie bei lingerer.
Wenn ein Bauernknecht etwa glauben wiirde, er wiirde
in 8 Stunden soviel arbeiten wie bisher in 10 Stunden,
so misste man daraus ohne weiteres schliessen, dass
er bis dahin einfach ein fauler, nichtsnutziger Kerl
gewesen ist. Er wiirde wahrscheinlich gar nicht wei-
ter als Bauernknecht existieren kénnen, sondern in die
Lage kommen, in die Stadt hinein zu gehen, sich der
organisierten Arbeiterschaft anzuschliessen und heute
vielleicht als Arbeitsloser dazustehen, um von den
Mitteln des Staates zu leben.

Biitikofer. Die Ausfithrungen des Herrn Direktors
des Innern zwingen mich, hier einige Worte anzu-
bringen. Zum guten Teil haben mich seine Ausfiih-
rungen an die Geschichte erinnert, die erzidhlt wird
von jenem Pfarrer, der seine Schiiler beim Schul-
austritt ermahnt hat, nicht zu denjenigen zu gehen,
die jetzt den Zehnstundentag und bald nur noch den
Faulenzertag predigen. Herr Regierungsrat Tschumi
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erklart auch, mit dem Achtstundentag oder heute mit
dem Zehnstundentag habe der Arbeiter nicht seine
volle Arbeitskraft ausgegeben. Er hat das Beispiel
genannt, dass Arbeiter aus Grossbetrieben am Sams-
tag in Kleinbetriebe hineingehen, aber nicht deswegen,
weil sie finden, sie haben zu wenig von ihrer Ar-
beitskraft ausgegeben, sondern aus materiellen Griin-
den, weil sie gezwungen sind, etwas zu verdienen.
Jedenfalls, wenn sie es vermdochten, gingen sie nicht
Samstag nachmittags noch. in eine andere Bude.

Wenn die Arbeit, wie Herr Regierungsrat Tschumi
erkliart hat, ein Segen sein soll und nicht als Last
und Fluch betrachtet werden soll, so muss die An-
beitszeit verkiirzt werden. Gerade aus diesem Grunde
soll man vom Arbeiter nicht verlangen, dass er wirk-
lich unendlich lange im Betriebe sei, dass er sich
jeden Abend erschopft in seine Federn legt, wenn
er iitberhaupt solche hat. Wenn die Arbeit ein Segen
sein soll, muss man sie so gestalten, dass sie nicht
zur Last wird.

Man wird mir entgegenhalten, mancher andere ar-
beite viel mehr als acht Stunden, ja noch mehr als
heute ein Arbeiter mit zehn Stunden. Aber dieser
andere hat die Moglichkeit der Erholung, er hat Zei-
ten, wo er nicht gezwungen ist, so streng zu arbeiten,
wihrend der Arbeiter gezwungenermassen das ganze
Jahr in diesen Betrieben bleiben muss, wenn er
seine Familie einigermassen soll iiber Wasser halten
konnen. Der Herr Direktor des Innern hat gesagt,
jeder Arbeiter solle in seinem eigenen Interesse so
viel Arbeitskraft als moglich ausgeben. -Das trifft
nicht zu fiir den Arbeiter. Alle diejenigen, die aug
freien Stiicken mehr arbeiten, arbeiten fiir sich
selbst; der Arbeiter dagegen tut das im allgemeineni
nicht, sondern er arbeitet zum guten Teil fiir andere:
Wenn der Herr Direktor des Innern mit der Prophe-
zeiung hervorgetreten ist, man werde spiter wiederum
von: dieser Entwicklung zuriickkommen, 'so gebe ich
der Hoffnung Ausdruck, dass der Gang der Entwick~
lung ein anderer sein wird.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Eingelangt sind folgende
Interpeliationen :

1. Welche Massnahmen gedenkt der Regierungsrat
dem Grossen Rat vorzuschlagen, um die Aktienbe-
teiligung des Staates Bern an die Kosten der Elek-
trifikation der Bernischen Dekretsbahnen in ein rich-
tiges Verhiltnis zu den heutigen Bausummen zu
bringen?

Hadorn
und 5 Mitunterzeichner.

2. Quelles démarches le gouvernement a-t-il entre-
prises en vue du rétablissement du trafic normal sur
les lignes Boncourt-Delle et Bonfol-Pfetterhouse?

(Welche Schritte hat die Regierung unternommen,
um die Wiederherstellung des normalen Eisenbahn-
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verkehrs auf den Linien Boncourt-Delle und Bonfol-

Pfetterhausen zu erwirken?)
Ribeaud
et 15 cosignataires.

‘An den Regierungsrat.

Schluss der Sitzung um 121/, Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.

Dritte Sitzung.

Mittwoeh den 21. Mai 1919,
vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender: Prisident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 180 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 36 Mitglieder, wovon
m it Entschuldigung die Herren: Freiburghaus, Gobat,
Giirtler, Hagen, Kilchenmann, Laubscher, Michel,
Scholer, Stauffer, Weibel, Wiithrich, Zurbuchen;
ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren:
Bechler, Chopard, Egger, Hess (Diirrenroth), Hess



646

Melchnau), Hiltbrunner, Hutmacher, Keller (Basse-
court), Kobel, Lenz, Leuenberger (Huttwil), Liithi,
Moor, Miiller (Aeschi), Nyffeler, Peter, Pulfer, Schlup,
Segesser, Tritten, Vuille, Wyttenbach, Zbinden, Zwah-
len.

Tagesordnung:

Motion der Herren Grossrite Comment und Mitunter-
zeichner betreffend Massnahmen gegen die Ueber-
schwemmungen des Doubs.

(Siehe Seite 529 hievor.)

M. Comment. Le 22 février dernier j’ai regu de la
préfecture de notre district ma nomination d’expert
pour procéder aux estimations des dommages causés sur
le territoire des communes de Montmelon, St-Ursanne
et Ocourt, par les inondations du Doubs dans les jour-
nées des 22, 23 et 24 décembre 1918. Ces inondations
ont été provoquées par la fonte subite des neiges.
Vous me dispenserez de vous donner lecture de ce
rapport de la commission des experts, composée de
votre serviteur, M. Meillet maire et du maire de Mont-
melon. Nous ferons ainsi économie de temps et d’ar-
gent pour aboutir au méme résultat.

Il faut savoir que le Doubs, qui traverse notre terri-
toire depuis Soubey jusqu’a sa sortie sur territoire
frangais, est classé "dans les eaux du domaine public
et que cette partie, depuis Soubey jusqu’a St-Ursanne
est utilisée pour le transport ou le flottage d’une quan-
tité considérable de stdres de bois de feu et de service.
Bt c’est précisément la cause des gros dégéats que nous
signalons dans notre rapport. Ces bois, en effet, arri-
vent avec une vitesse considérable, faisant des en-
tailles dans les terrains et, s§’il y a inondation, les
grandes eaux emportent des centaines de métres cubes
de terrain que les propriétaires riverains sont tenus de
restituer §’ils ne veulent pas s’exposer pour l'avenir &
voir disparaitre compldtement leurs propriétés. C’est &
St-Ursanne, cette jolie petite ville au bord du Doubs
que la situation a été des plus critiques. La commis-
sion d’experts a pris la décision de le porter & la con-
naissance des autorités supérieures. Déja au mois de
décembre 1910 la méme localité avait subi, dans des
circonstances analogues, des dommages considérables.

Je vous ai dit que le Doubs était utilisé par les
grands commercants pour le transport des bois de
service. Le 22 décembre dernier il s’était produit le
phénomene suivant: Des bois de 20 & 25 madtres de
longueur se sont heurtés au pont placé sur le Doubs
qui relie la partie nord de la ville de St-Ursanne &
la partie sud. Ces bois ont constitué un barrage & tel
point que dans l’espace d’une heure les eaux du Doubs
ne trouvaient plus d’écoulement sous la votite du pont.
Vous vous représentez la topographie des lieux. Elle
est un peu analogue a celle du quartier du pont de
la Nydeck, ici 4 Berne. Le pont de St-Ursanne est
en pierre; les eaux ne trouvant plus d’écoulement sous
la volte se précipitent hors du lit et, en moins d’'une
heure, avaient atteint le premier étage des maisons;
les habitants ont dfi naturellement s’empresser de dé-
ménager leur mobilier et étre hospitalisés dans les
quartiers plus ¢levés. Les marchandises entreposées
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dans les caves ont naturellement été emportées par
le courant dévastateur. Le quart de la population de
la ville & peu prés a été frappé de ce fait; trois grandes
fabriques de boites de montre occupant 400 & 5U0 ous
vriers ont été inondées, leur matériel et les matidres
premidres détruits. Pendant cette période de 3 & 4 jours
il a fallu user de moyens tout & fait spéciaux pour
dégager le pont des bois qui I'entravaient et rétablir
Pétat normal des choses depuis St-Ursanne jusqu’a la
frontidre frangaise, ol les mémes inconvénients avaient
été constatés. Le petit village d’Ocourt, dans une si-
tuation tout & fait analogue & St-Ursanne, a été hor-
de cause par suite de la construction d’'un nouveau
pont sur le Doubs et sous lequel les obstacles passent
sans s’arréter.

Messieurs, si 'on ne remédie pas sans retard a cette
situation vraiment peu enviable elle ne manquera
pas de se représenter et la population de St-Ursanne
souffrira derechef. Ceux qui me connaissent savent
que jai fréquenté l'école primaire jusqu'a lage de
14 ans. Depuis cette époque j’ai passé ma vie a I’atelier.
Je ne suis donc pas qualifié pour donner des direc-
tions & I’honorable directeur des travaux publics, M. le
conseiller d’Etat d’Erlach, qui posseéde tout I'outillage
nécessaire pour faire une enquéte et voir comment on
peut venir en aide aux populations intéressées pour
éviter le retour d’une calamité de ce genre. Quoi qu'’il
en soit, avec le peu de connaissances techniques que
je posséde jai I'impression que la premiére chose a
faire serait d’interdire complétement le transport des
bois par navigation depuis les montagnes du Doubs
jusqu’a la gare de St-Ursanne. En tout cas si le flottage
est maintenu seuls doivent étre responsables des acci-
dents qu’il cause les personnes qui bénéficient de ce
moyen de transport, d’autant plus qu’il ne coiite ab-
solument rien & ceux qui lutilisent depuis Soubey
jusqu’a St-Ursanne. Le simple bon sens vient & 'appui
de ce que je demande. On devrait enfin, pour éviter
le retour des désagréments que j’ai cités, transformer
en pont de fer le pont de pierre de St-Ursanne.

Le rapport des experts a évalué a 50,000 fr. le
montant du dommage causé 4 St-Ursanne fin dé-
cembre 1918, cela & un moment ol la grippe sévissait
avec violence dans cette localité. 25 malades ont dt
étre évacués des habitations inondées; vous vous re-
présentez aisément combien c¢’était pénible.

Il faut en tout cas, si 'on ne veut pas interdire
le flottage, procéder au curage du Doubs, & la correc-
tion de ses rives. On espere beaucoup de la navigation
du Rhone au Rhin. Serait-il possible, M. le directeur,
de voir avec Vautorité francaise si peut-étre, — je le
répéte, je ne veux pas résoudre la question, je suis
un profane — §’il ne serait pas possible d’améliorer le
cours du Doubs de fagon & permettre le transport de
certaines marchandises jusqu’en France. Je n’insiste
pas. M. le directeur voudra bien voir ce qu'il y a &
faire.

Je crois m’étre suffisamment fait comprendre et
avoir montré combien les experts avaient eu raison
de porter cette affaire aux autorités du canton. Nous
savons que M. le directeur des travaux publics est
toujours disposé & prendre des dispositions favorables
et & faciliter les autorités communales. Nous sommes
convaincus qu’il voudra bien faire une enquéte et
provoquer une solution qui tiendra compte le mieux
possible des intéréts de notre région. Nous ne lui po-
sons aucune question, nous lui laissons toute liberté
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d’action, mais je vous recommande la prise en consi-
dération de la motion que je vous présente au nom
de la population jurassienne tout entitre.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Herr Grossrat Comment hat ein sehr
anschauliches Bild von der Wassergrésse des Doubs
im letzten Dezember in St. Ursanne gegeben. Die-
ses Hochwasser, das wir in der ganzen Schweiz kon-
statiert haben, hat sich auch in St. Ursanne sehr
stark fiihlbar gemacht. Der Doubs ist zu einer un-
glaublichen Hohe angestiegen und hat leider noch
Holz, das zum Abtransport fertig an den Ufern lag,
mitgenommen. Das Holz war noch nicht zu Fléssen
verarbeitet, sondern es war noch aufgeschichtet etwas
oberhalb der natiirlichen Ufer des Doubs. Die Herren,
die dort hinten bekannt sind, wissen, dass die bei-
den Ufer zwischen Soubey und St. Ursanne sehr
stark bewaldet sind. In jenen Waldungen wird all-
jahrlich ein grosses Quantum Bauholz und Brenn-
holz geschlagen. Das Hochwasser kam nun ganz
plotzlich und nahm einen Haufen dieses Holzes mit
und trieb es gegen St. Ursanne. Unmittelbar ober-
halb der Stadt ist ein Platz, wo die Flosser ihr Holz
wieder an das Land nehmen und von dort an den
Bahnhof bringen. Statt dessen hat sich nun das
Holz an der Briicke in St. Ursanne gestaut, es hat
die zwei Oeffnungen verstopft, so dass die allergrosste
Gefahr bestand, dass die Briicke weggerissen wiirde.
Wir haben mit wesentlichen Kosten dafiir sorgen
miissen, dass die zwei Pfeiler wiederum vollstindig
sicher gestellt wurden. Da sich nun das Wasser
an der Briicke von St. Ursanne staute, ergab sich
als natiirliche Folge, dass die Strassen des Stiddtleins
iiberschwemmt wurden. Die Leute mussten in der
Tat in die oberen Stockwerke gehen, um iiber das
Wasser hinauszukommen. Leider ist das Hochwasser
ordentlich lange geblieben, es hat 3 Tage gedauert,
bis eine Abnahme zu konstatieren war.

Herr Grossrat Comment wiinscht nun von uns, dass
die Regierung Mittel und Wege finde, um die Wie-
derholung solcher Katastrophen zu verhiiten. Wir
sind gerne bereit, und wir haben nicht gewartet,
vom Dezember bis jetzt, sondern wir haben den Auf-
trag gegeben, zu studieren, wie man diesen Uebel-
stinden abhelfen konne. Das kann geschehen durch
das Verbot der Flosserei. Ich mochte aber nicht
zusichern, dass wir die Flosserei ohne weiteres ganz
verbieten. Man kann vorschreiben, dass von einem
gewissen Wasserstand an nicht mehr geflosst wer-
den soll, so dass also die Flosserei nur bei mittlerem
Wasserstand getrieben werden darf, wihrend sie bei
Hochwasser, wo die Flosser nicht sicher dafiir garan-
tieren konnen, dass sie das Holz an der Landungs-
stelle oberhalb St. Ursanne herausziehen kénnen, un-
tersagt werden soll. Ich mdchte diese Flosserei auch
deshalb nicht ganz verbieten, ‘weil sonst durch
die Holzfuhren die Strassen direkt verhunzt werden.
Man hat diesen Winter von Soubey Holz auf der
Strasse abtransportiert und nun bietet diese Strasse
ein wahrhaft schreckliches Bild. Sie ist total ver-
dorben worden.

Nun hat Herr Comment uns noch nahegelegt,
eventuell die Briicke in St. Ursanne zu dndern und
eine dhnliche Briicke zu machen, wie sie weiter unten
existiert. Es wire schade, wenn man die Briicke
wegnehmen miisste, es ist eine sehr hiibsche Stein-
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wihrend die Briicke in Ocourt eine profane
Briicke mit Paralleltrigern ist. Es wire
schade, wenn man in St. Ursanne eine gewohnliche
eiserne Briicke erstellen miisste. Wenn sich heraus-
stellen sollte,»dass die Briicke wirklich eine Gefahr
fur die Ortschaft St. Ursanne ist und bleibt, so sind
wir natiirlich gezwungen, dieselbe zu #dndern. Ich
hoffe aber, dass wir die Sache so rangieren konnen,
dass man die Briicke sein lassen kann. Das Hoch-
wasser vom Dezember letzten Jahres war wirklich
so ausnahmsweise gross, dass man annehmen darf,
es wiederhole sich nicht so oft wieder.

Herr Grossrat Comment hat uns noch nahegelegt,
wir sollen uns um die Verbindung von Rhein und
Rhone bekiimmern. Es ist, wie man weiss, ein Pro-
jekt lanciert worden, das den Doubs beniitzt, um die
Verbindung zwischen Rhone und Rhein mit einer
Abzweigung in die Schweiz herstellen zu koénnen.
Wir verfolgen das Projekt sehr gern, und wenn sich
irgendwie etwas tun ldsst, sei es dort bei St. Ursanne,
sei es an einem andern Ort im Jura oder in der
grossen Verbindungsstrecke von Genf lings des Neuen-
burger- und Bielersees durch die Aare in den Rhein,
so sind wir jedenfalls gern bereit und tun alles, um
die Schiffahrtsverbindung in der Schweiz zu fordern.
Die Schiffahrt wird fiir unser Land von sehr grossem
Nutzen sein, wenn wir einen Verbindungskanal zu~
stande bringen. Streckenweise ist es nicht einmal nétig,
einen Kanal zu bauen, da wir diese Verbindungen
durch unsere natiirlichen Wasserstrassen herstellen
konnen, so dass man Warentransporte per Schiff vom
Meer bis ins Herz der Schweiz bringen kann.

Wir nehmen also die Motion des Herrn Grossrat
Comment entgegen und werden unsere Studien for-
dern, und wir hoffen, dass wir eine Losung finden
werden, die der Gegend von St. Ursanne, die Wieder-
holung der Katastrophe von 1918 erspart.

briicke,
eiserne

'Die Motion wird stillschweigend erheblich erklirt.

Motion der Herren Grossrite lig und Mitunterzeiehner
betreffend Einfiihrung der achistiindigen Arbeits-
zeit in den kantonalen Betrieben.

Fortsetzung.
(Siehe Seite 640 hievor.)

Diirr. Hitte Herr Regierungsrat Tschumi sich
gestern darauf beschrinkt, zu erklaren, man finde sich
mit der einmal gegebenen Situation ab und nehme
die Motion entgegen, wie es ihm der Motionédr in den
Mund gelegt hat, so hitten wir heute keine Diskussion.
Aber die Art und Weise, wie der Herr Regierungs-
vertreter, gewissermassen nicht als Volkswirtschafts-
direktor, sondern als Pridsident des schweizerischen
Gewerbevereins, die Motion behandelt hat, zwingt uns
doch, dazu Stellung zu nehmen. Das hohe Lied der
Arbeit ist uns bei dieser Gelegenheit vorgekommen,
wie wenn eine Lehrgotte in einem T&chterpensionat
ihren Pflegebefohlenen Unterweisung gibt. Wir sind
der Meinung, dass auch ein Direktor des Innern
des Kantons Bern wissen sollte, dass die Geschichte

163*
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ein etwas anderes Gesicht hat. Gewiss ist die Ar-
beit eine Medizin fiir alle seelischen Leiden, aber
auch eine Medizin muss dosiert werden, sonst wird
sie zum Gift, und tatsichlich ist die Arbeit, wie sie
heute vom Grossteil der Industriearbeiter verlangt
wird, zum Gift geworden, weil sie mechanisiert ist.
Herr Dr. Tschumi hat schon manchmal selbst in Ver-
sammlungen des Gewerbeverbandes darauf aufmerk-
sam gemacht, dass heute ganz andere Verhiltnisse
sind als frither, dass der Gewerbsmann es bei seiner
Arbeit sehr schwer hat, froh zu werden, dass Indu-
strialisierung und Mechanisierung der Arbeit allen
Reiz nehmen. Dabei vergisst er vollstindig, dass das
in viel hoherem Masse bei der Arbeiterschaft der
Fall ist, die nichts als ihren kleinen Lohn bezieht, die
nicht erwarten darf, einen Profit aus der Arbeit zu er~
zielen, die jahraus jahrein unter Umstinden die glei-
chen Verrichtungen zu besorgen hat. Man darf nicht
vergessen, dass ein grosser Teil der Arbeiterschaft
bei dieser Mechanisierung der Arbeit vollstindig ver-
simpelt, wenn man deutsch reden will, weil alles
geistige Interesse an der Arbeit genommen wird und
diese eintonige Arbeit abstumpfend wirkt. Das Be-
gehren der Arbeiterschaft um Arbeitszeitverkiirzung
tendiert in erster Linie auf Verkiirzung der mono-
tonen Maschinenarbeit, die ein normaler Mensch auf
die Dauer in dieser Linge, wie sie noch bis vor kur-
zem geiibt wurde, gar nicht aushilt. Wir wollen uns
doch daran erinnern, dass dasjenige, was heute wie-
der gesagt wird vom Segen der Arbeit, schon vor
hundert Jahren vorgebracht worden ist, als es sich
darum handelte, die Kinderarbeit zu verteidigen, als
man Kinder von 8—10 Jahren in die Textilfabriken
zwang. Heute betrachten wir das als eine Barbarei;
damals hat man gesagt, man miisse die Kinder friith
an Arbeit gew6hnen. Es darf auch daran erinnert
werden, dass die Arbeit unter Umstinden eine sehr
ungesunde Medizin ist; wir brauchen da nur an die
chemischen Industrien und die Farberei zu denken
und beim Handwerk an die Béckerei, wo die Arbeiter
12 Stunden in Kellern oder heissen Backstuben ar-
beiten miissen. Jedenfalls verspiliren die Arbeiter
dieser Berufe von der Heilwirkung der Arbeit nicht
viel. .

Und nun die Frage, ob eine achtstiindige Ar-
beitszeit lang genug oder tiberhaupt gerechtfertigt ist.
Gerade bei den Herren Landwirten und Gewerbever-
einlern sind Bestrebungen im Gange, die darauf hin-
zielen, die Stddte zu entvolkern und Siedelungen auf
dem Lande anzulegen. Glauben Sie, dass Sie die
Siedelungen auf dem Lande beférdern kénnen, wenn
Sie eine Arbeitszeit von 10 und 11 Stunden in den
Stadten propagieren? Das ist doch vollstindig ausge-
schlossen. Ich mochte sehen, was ein Bauer nach
16stiindiger Arbeit im Sommer sagen wiirde, wenn er
noch einen Heimweg von zwei Stunden zuriicklegen
miisste. Auch bei den Bauern herrscht das Bestre-
ben, den Besitz so zu arrondieren, dass alles mog-
lichst beieinander liegt und moglichst wenig Zeit ver-
loren geht auf dem Weg von der Arbeitsstelle zur
Wohnung. Das ist die Zeit, die der Arbeiter der
Oeffentlichkeit opfert, fiir die ihm kein Mensch etwas
gibt. Je grosser die Stidte werden, desto mehr Zeit
muss der Arbeiter aufwenden fiir die Zuriicklegung
der Distanzen von und zur Arbeitsstitte. Auch das
muss beriicksichtigt werden. Alle Siedelungsbestre-
bungen werden nichts abtragen, wenn Sie nebenbei
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dem Arbeiter zumuten, diese Wegstrecken zuriickzu-
legen, wenn Sie nichts tun, um die Verbindungen
durch elektrische Bahnen zu foérdern.

Ein anderes wichtiges Argument ist das, dass
die Arbeiterschaft nach der achtstiindigen Arbeits-
zeit nicht, wie man oft glaubt und sagt, auf der
faulen Haut liegt oder ihrem Vergniigen nachgeht.
Von dem ist doch gar keine Rede. Von den verhei-
rateten Arbeitern besorgen die allermeisten ihren
Pflanzplatz. Sie brauchen nur in der Umgebung
von Bern zu schauen, wie viele Arbeiter ihr Land be-
bauen. Sie tun das, um der Teuerung entgegenzu-
wirken. Diese Arbeit muss auch gemacht werden
und zur Bewiltigung dieser Arbeit haben ziemlich
viele Arbeiter einen ziemlichen Weg zuriickzulegen.
Dadurch wird selbstverstindlich nicht nur erreicht,
dass der Arbeiter etwas fiir sich pflanzt und produ-
ziert, sondern es stellt sich auch eine gewisse Befrie-
digung iber das Eigentum ein, was Ihnen ja sehr
am Herzen liegt. Aber glauben Sie, dass man den
Arbeitern nach elfstiindiger Arbeitszeit noch solches
zumuten kann?

Es gibt auch noch andere Nebenbeschiitigungen,
die man beriicksichtigen muss. Wir haben ein ausge-
dehntes Vereinswesen, sehr viele Arbeiter sind in den
Gewerkschaften tidtig. Auch Herr Siegenthaler wird
nicht bereit sein, wenn er 16 Stunden auf dem Feld
gewesen ist, dann am Abend spit noch die Geschifte
seiner Bauernorganisation zu besorgen, sondern er
wird sehen, dass er seine freie Zeit dazu verwenden
kann. Das muss der Arbeiter auch machen. Nach
zwolfstiindiger Fabrikarbeit ist kein Mensch imstande,
in seiner freien Zeit noch etwas zu leisten.

Hinsichtlich der Landwirtschaft ist klar, dass da
vorliufig von einer achtstiindigen Arbeitszeit keine
Rede sein kann. Aber ich bin fest iiberzeugt, dass
die Landwirtschaft, so gut sie im Kanton Bern heute
ausgebaut ist, im Laufe der Zeit doch noch manches
lernen wird. Auch in der Landwirtschaft werden
sich Uménderungen vollziehen. Sie wird sich mecha-
nisieren und wird Verdnderungen vollziehen, denen
gégeniiber man heute noch den Kopf schiittelt und
sagt, sie seien unmoglich. Es gibt heute tatséchlich
nichts mehr, das unmoglich wire. Auch die Land-
wirtschaft wird andere Wege gehen. Dariiber wollen
wir heute nicht diskutieren, die Tatsache besteht,
dass in der Landwirtschaft eine Aenderung kommen
wird, dass die Landwirtschaft zu einer Konzentra-
tion ihrer Betitigung gezwungen werden wird.

Auch damit sind wir nicht einverstanden und ich
glaube, Herr Regierungsrat Dr. Tschumi habe sich
als schlechter Prophet erwiesen, wenn er glaubt, dass
Industrie und Gewerbe in ein paar Jahren gendtigt
sein werden, wiederum eine lingere Arbeitszeit ein-
zufithren. Davon ist gar keine Rede, wir sind im
Gegenteil davon iiberzeugt, dass die Bestrebungen,
die Arbeitszeit noch unter 48 Stunden zu verkiirzen,
Erfolg haben werden. Wir sind davon iiberzeugt,
dass der Technik infolge der Einfiihrung der 48-Stun-
denwoche ein neuer Ansporn gegeben wird, damit
die Produktion intensiver gestaltet werden kann. - Es
ist falsch, zu glauben, dass dadurch, dass die Ar-
beitszeit auf ein Mass reduziert ist, das dem Men-
schen noch ermdglicht, neben seiner eigentlichen Be-
rufsarbeit noch etwas anderes zu betreiben, eine Ver-
teuerung der Produktion herbeigefilhrt werden muss.
Davon ist gar keine Rede. Ich erinnere daran, dass



(21. Mai 1919.)

wir eine ganze Unmenge von Produktionszweigen ha-
ben, die vollstindig tberfliissig sind, dass wir einen
bureaukratischen Apparat haben, der viel zu gross ist,
dass wir hinsichtlich der Distribution Verhéltnisse
haben, die alles eher als ideal sind. Wenn wir dazu
tibergehen, dass wir einmal den Zwischenhandel, wie
er heute existiert, mit seinen vielen tausend Reisen-
den, eliminieren konnen, dass wir hier eine andere
Organisation schaffen und die Leute zu produktiver
Arbeit anhalten kénnen, dann sind diese Leute jeden-
falls imstande, durch ihrer Hinde Arbeit den Aus-
fall, der da befiirchtet wird, zu decken. Es ist nicht
so, wie Herr Regierungsrat Dr. Tschumi sagt, und er
weiss auch, dass es nicht so ist, sondern es ist
durch Tatsachen bewiesen, dass durch die Verkiirzung
der Arbeitszeit auf acht Stunden die Produktionskraft
der einzelnen Arbeitskraft so gesteigert wird, dass der
Ausfall in allerkiirzester Zeit gedeckt wird. Ich méchte
Herrn Regierungsrat Dr. Tschumi empfehlen, das
Biichlein von Herrn Prof. Dr. Stephan Bauer iiber die
achtstiindige Arbeitszeit zu lesen. Dort sind eine
ganze Reihe von Beweisen dafiir angefiihrt, dass
nach einer Verminderung der Arbeitszeit eine Produk-
tionsvermehrung und nicht eine Verminderung ein-
getreten ist, weil der einzelne Arbeiter besser ausge-
ruht ist, mehr Arbeitseifer hat und weil sich infolge-
dessen auch die Leistungsfdhigkeit bedeutend stei-
gert. Ich selbst habe an mir die Erfahrung gemacht
in den fritheren Jahren, wo ich in den Fabriken
gearbeitet habe, wenn nur 61/, Stunden gearbeitet
wurde, dass man sich tatsichlich anstrengen musste,
nicht zu viel zu arbeiten. Ich kann mich aber noch
auf einen andern kompetenten Zeugen berufen: Herr
Nationalrat Sulzer hat in einer Konferenz im Bundes-
haus am 5. April, an welcher die Frage der Einfiih-
rung der 48-Stundenwoche erértert wurde erklirt, man
sei in den industriellen Kreisen der Meinung gewe-
sen, dass man nach Einfithrung der 48-Stunden-
woche eine Produktionsverminderung konstatieren
miisse. Er miisse aber auf Grund langjihriger Er-
fahrungen konstatieren, dass das nicht der Fall sei.
Mit dem Moment, wo nach Kriegsausbruch die Ar-
beitszeitverkiirzung infolge Arbeitsmangels notwendig
geworden sei, habe sich gezeigt, dass nach kurzer
Zeit bei kiirzerer Arbeitszeit mehr geleistet worden
sei, so dass die Arbeiter mehr verdient haben als vor-
her bei normaler Arbeitszeit und dass die Industriel-
len aus diesem Grunde die Arbeitszeit noch mehr
reduzieren mussten, damit die Produktion nicht allzu-
stark anwachse. Das war in einem verhiltnisméssig
kurzen Zeitraum zu konstatieren. Wire das nicht
der Fall gewesen, so diirfen Sie glauben, dass so
gute Rechner wie Herr Nationalrat Sulzer nicht so
schnell bereit gewesen wiiren, einzulenken. Sie haben
die 48-Stundenwoche freiwillig offeriert, weil sie ein-
gesehen haben, dass sie damit ein gutes Geschift
machen.

Wenn Herr Regierungsrat Dr. Tschumi glaubt,
die Kleinbetriebe werden zunehmen, die Mittelbetriebe
werden verschwinden, so kann ihm das ja nur recht
sein, denn er ist ja ein Freund von Kleinbetrieben.
Dadurch, dass die Mittelbetriebe verschwinden und
die bisherigen Proletarier in den Mittelbetrieben sich
als Kleingewerbetreibende etablieren, werden Zehn-
tausende von zufriedenen Existenzen geschaffen, und
das kann ja den Herren vom Gewerbeverein nur recht
sein. Daran glaube ich aber iiberhaupt nicht, ich
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bin iiberzeugt, dass auch dann, wenn allgemein die
48-Stundenwoche eingefiihrt wird, die Industrie noch
viel besser florieren wird als wie bisher. Ich bedaure
sehr, dass Herr Regierungsrat Dr. Tschumi das un-
schone Bild gemalt hat, wie wenn nun der Untergang
der ganzen Industrie und der nationale Bankerott
bevorstiinde, wahrend doch anderseits zu konstatie-
ren ist, dass der gleiche Herr Dr. Tschumi an anderer
Stelle, sogar als Prisident des Gewerbeverbandes,
eine viel einsichtigere und verniinftigere Haltung ein-
genommen hat. Wir diirfen uns nicht schrecken las-
sen, wir sind auf Grund aller Tatsachen davon iiber-
zeugt, dass die 48-Stundenwoche nicht den Ruin der
Menschheit bedeutet, sondern einen gewaltigen Kul-
turfortschritt. Deshalb wiinschen wir, dass sie mog-
lichst weiten Kreisen zu Teil werde.

Hurni. Ich habe auch mit gewissem Interesse die
Ausfithrungen des Herrn Regierungsrat Dr. Tschumi
angehort. Er hat das Lob der Arbeit gesungen, und
wenn ich nun in der Stimmung wire, kénnte ich ja
auch sagen: Jawohl gibt es einen Segen der Arbeit,
hoffentlich haben alle zusammen bereits diesen Se-
gen der Arbeit an sich selbst erfahren. Aber es
gibt eben Arbeit und Arbeit, und ich denke, Herr
Regierungsrat Dr. Tschumi werde gern glauben, dass
ich auch mehr als 8 Stunden arbeite. Seinerzeit, als
ich in die Schule ging, hat uns der Lehrer auch
dieselbe Predigt gehalten wie heute Herr Regierungs-
rat Tschumi und hat gesagt, er konne nicht begrei-
fen, dass wir faul seien, er kénne nicht leben ohne
Arbeit. Damals habe ich das tatséchlich nicht be-
griffen, ich habe mir sofort gedacht, arbeiten sei
schon, nicht arbeiten unendlich viel schoner. Heute
bin ich von meinem Standpunkt abgekommen. Nehmt
mir meine Arbeit, die nicht nur 8 Stunden dauert,
und ihr macht mich ungliicklich. Ich bin auch
Bauernknecht gewesen und habe von morgens 4 Uhr
bis abends 10 Uhr gearbeitet. Ich habe auch das
ausgehalten. Arbeit ist sehr leicht, sobald ein Inte-
resse da ist.

Etwas anderes ist es mit der Arbeit, die unsere
Arbeiter leisten miissen. Sehr interessant ist es, dass
Herr Dr. Tschumi uns, den Arbeitervertretern, etwas
von Arbeit predigt. Auf jeden Fall hitte er mehr
Ehre eingelegt, wenn er den vielen schonen Stadt-
didmlein den Segen der Arbeit gepredigt hitte, denen,
die kein anderes Lebensziel haben, als tagaus tagein
in schénen Kleidern zu spazieren. Es wiirde mich
mehr gefreut haben, wenn er gewissen Herren, die
nicht gar zu weit vom Rathaus Mittagessen fiir 50 Fr.
verzehren, den Segen der Arbeit gepredigt hitte. Aber
dass man das unseren Arbeitern gegeniiber tut, ist
etwas stark. Ich denke, Herr Regierungsrat Tschumi
hat schon manchen Maiumzug gesehen, nicht selbst
mitgemacht, aber ihm hinter dem Laubenpfeiler zu-
geschaut. Wenn er das getan hat, so hat er sich
als Landesvater auch sagen miissen: Es ist traurig
fir unser Volk, dass wir so herabgekommen sind.
Im Alten Testament heisst es beim Auszug des Vol- -
kes Israel: «Und es war kein Gebrechlicher unter
ihnen». Wie steht es mit unserem Volke? Wir
sind in jeder Beziehung heruntergekommen. Das ist
mit moralischen Spriichen und mit Predigten nicht
abzutun, sondern dem liegen andere Ursachen zu
Grunde, denen man nachgehen muss. Es hat auch so
ein Zuschauer an einem Maiumzug gesagt, nachdem
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er diese abgemagerten und abgerackerten und abge-
hirmten Gestalten gesehen hatte, es wire nun
sehr gut, wenn der Maiumzug der Biirgerlichen nach-
kdme, dann wiirde man den Unterschied sehen, dann
wiirde man sehen, wer es notiger hat. Wer einen
Maiumzug sieht, und nicht bemerkt, dass diese Leute
iiberarbeitet und dazu uptererndhrt sind, der ist blind,
oder wenn er nicht blind ist, hat er Scheuleder. Er
will nicht sehen. ...

M. le Président. M. le député, il faut revenir a
la question.

Hurni (fortfabhrend). Wenn das nicht mit dem
Achtstundentag in Beziehung steht, so weiss ich nichts
mehr. Nun mochte ich noch verschiedenes andere
beriihren. Ich kann da kiirzer sein, weil einzelnes
bereits von meinen Vorrednern gesagt worden ist.

Der Arbeiter geht hier voran, er muss vorangehen,
weil seine Arbeit kolossal einseitig ist. Es ist aus-
gefithrt worden, dass eine einseitige Arbeit stumpf-
sinnig machen kann. Das wissen nicht nur unsere
Arbeiter, das wissen auch unsere Studenten, denen
es zu dumm wird, immer zu héren, und die sich dann
an andere Orte zuriickziehen, um dort zu trinken,
und zusammen zu singen: Stumpfsinn, Stumpisinn ist
mein Vergniigen. Das ist die Reaktion. Aber diese
Reaktion hat ihren Grund und es wére blod, bloss
iber diese Studenten zu schimpfen. Die Reaktion hat
ihren Grund in der Einseitigkeit und diese Einseitig-
keit ist ungesund.

Zweitens kommt hinzu, dass die Arbeit des Ar-
beiters unendlich langweiliger ist als die Arbeit
des Bauern. Die letztere hat etwas ungeheuer scho-
nes, sie vollzieht sich unter Szeneriewechsel. Die
Bauern stehen im Frithling mitten in der herrlich-
sten Bliitenpracht drin, sie sind im Sommer wiederum
in der tppigen Natur, im Herbst bietet die Natur
wiederum ein anderes Bild, und es miisste ein Bauer
schon gefiihllos sein, wenn er das nicht zu schitzen
wiisste. Das habe ich erfahren und ich traue mir
nicht zu, dass ich der einzig gefiihlvolle Bauernknecht
gewesen bin.

Und nun etwas anderes, was mir als Lehrer w1cht10
ist. Unsere Arbeiter missen die Arbeitszeitverkiir-
zung haben, weil ihnen eines fehlt: Sie sind zu viel
der Familie entzogen. Man schimpft immer {iber
die Ziigellosigkeit und Zuchtlosigkeit der Stadtjugend.
Leider ist sehr viel daran wahr. Ich muss selbst be-
stdtigen, dass es ein Spass ist, auf dem Land Schule
zu halten, wihrend es in der Stadt viel schwieriger
ist. Aber blod wire es, wenn man nur schimpfen
wollte, wenn man nicht untersuchen wollte, warum,
es so ist, und warum man es nicht anders machen
kann. Man kann es nicht, weil sie in Tat und Wahr-
heit vaterlandslose Gesellen sind. Vom ersten Tag
an haben sie kein Land, das ihnen gehort, auf dem
sie einen Kaninchenstall aufstellen oder ein Gemiise
pflanzen konnen. Sie haben aber auch keinen Vater.
Es kommt tatsidchlich vor, dass die Kinder ihren Vater
fast nicht kennen. Aber auch die Mutter muss in
der Fabrik verdienen. Was soll da herauskommen?
Wir, die wir in einer besseren Situation sind, ich
darf mich in dieser Beziehung dazu zdhlen, wir ver-
wundern uns, wenn unsere Kinder, denen sich die
Mutter ganz widmen kann, geraten, und verwundern
uns, dass andere nicht geraten, die keine Viter haben.
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Sie haben leibliche Erzeuger, aber nicht Viter, die
sich ihrer annehmen konnen.

Das sind die Griinde, weshalb die Arbeiterschaft
den Achtstundentag haben muss. Dazu kommt, dass
in der Arbeiterschaft ein grosser Trieb nach Bildung
erwacht ist. Alle unseren biirgerlichen Parteien haben
das Gliick, dass sie Gebildete haufenweise in ihren
Reihen haben. Die ganze Hochschule mit allen ihren
Insassen stellt sich ihnen zur Verfligung. Was zu uns
kommt, ist auf der Stelle gezahlt. Zur Not stellt
sich ein Lehrer der Partei zur Verfligung, aber nicht
etwa deshalb, weil diese Lehrer gescheiter wéren, son-
dern einzig deswegen, weil ihnen selbst die Not bis an
den Hals geht. So gottverlassen steht die Arbeiter-
schaft da und darum bleibt nichts anderes iibrig, sie
muss sich selbst helfen, sie muss selbst lesen und
studieren. Zu diesem Zwecke muss sie Zeit haben.
Alle werden das selbstverstindlich nicht machen, aber
es wird nach und nach kommen. Gewiss wird es
Leute geben, die nach ihrer achtstiindigen obligatori-
schen Arbeit noch an andern Orten zu verdienen
suchen. Das ist in meinen Augen kein schlechtes
Zeichen. Wenn sie das ndtig haben, so werden sie
es selbstverstindlich tun. Andere werden sich aber
weiterbilden.

Unsere hauptsiichlichsten Gegner in der Frage des
Achtstundentages sind bekanntlich die Bauern, deren
Vertreter sich hier allerdings sehr massvoll ausge-
driickt haben. Ich habe erwartet, dass sie ganz anders
losziehen wiirden. Warum konnen die Bauern den
Achtstundentag nicht haben? Gestatten Sie mir dazu
auch noch ein Wort. Das wollen wir gern zugeste-
hen, dass der kleine Bauer in sehr boser Lage ist.
Als ich Bauernknecht war, hat mein Meister gearbeitet
von morgens frith bis abends spidt wie ich. Aber
er hat eines gehabt, er hat alle Freuden mit mir
geteilt. Auch die Bauernfrauen haben es nicht sehr
schon. Nicht vergebens sagt man von den Berner
Bauernfrauen, dass sie frith altern und allzufrith
sterben. Das hat seinen Grund darin, dass sie viel-
fach iiberarbeitet sind. Ich muss aber als Lehrer
auch bezeugen, dass auch die Bauernkinder vielfach
iberarbeitet sind. Es ist sehr schon, die Kinder
frith zur Arbeit anzuhalten, aber man kann darin
auch zuviel tun. Viele Lehrer miissen konstatieren,
dass es vorkommt, dass Schiiler einschlafen. Die
Lehrer sind dann taktvoll genug, sie nicht einmal
zu wecken, denn sie wissen, dass sie ihren Teil schon
gehabt haben.

Warum kann der Bauer den Achtstundentag nicht
haben, trotzdem er ihn so notwendig hitte? Das hat
verschiedene Ursachen, nur liegen sie an andern Or-
ten, als wo man sie gewohnlich sucht. Da ist zunéchst
die Verschuldung der Bauerngiiter. Sie wissen so gut
wie ich, ein Biuerlein, das sein Gut mit Schulden
iibernehmen muss, hat zu schaffen und zu schinden,
jahrelang. Darunter leiden er und alle seine Leute,
und von einem Achtstundentag kann nicht die Rede
sein. Ein zweiter Grund ist der, dass unsere Bauern-
giiter zum grossen Teil zu klein sind. Sie alle wis-
sen so gut wie ich, dass, wenn ein Bauerngut nicht
mindestens 30 Jucharten hat, der Bauer eine schwere
Existenz hat. Er hat dann keinen rechten Zug, er
kann nicht Knechte und Méigde haben, er kann sich
nicht wenden, wie es sich gehort und das, was ihm
dadurch entgeht, muss er wiederum durch Mehrarbeit
aufbringen. Ein weiterer Grund ist die kolossale
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Landzerstiickelung, die zu diesen teuren Giiterpreisen
hinzukommt. Ein herrliches Bild dieser Landzer-
stiickelung haben wir in einem Projekt fiir eine Bo-
denverbesserung, wo 1556 ha in eine fast unendliche
Zahl von kleinen Stiicken zerfallen. Was das fiir
eine kolossale Mehrarbeit verursacht, das sehen wir
im Seeland, wo der Bauer eine halbe Stunde geht,
um zu einem Acker zu gelangen, und nachher ans an-
dere Ende des Dorfes gehen muss, um eine andere
Jucharte zu bearbeiten. Wir machen uns keinen
Begriff, welche Unsumme von Zeit und Kraft verloren
geht, weil diese Zerstiickelung viel zu gross ist. Ihr
strebt diese Giiterzusammenlegung an. Gewiss, aber
auf was fir eine herrliche Art und Weise? Dass die
155 'ha etwa 180,000 Fr. kosten. Woher diese kolos-
salen Kosten? Weil ein Haufen von Zwischenbeam-
ten ihre Finger darin waschen. In der heutigen herr-
lichen Gesellschaftsordnung ist das nicht anders mog-
lich, wir miissen ihnen ihr Leben gonnen. Es ist
eine herrliche Einrichtung, dass pro Hektare etwa
1000 Fr. ausgegeben werden fiir die Bodenverbes-
serung. ‘Und an die Giiterzusammenlegung, die kei-
nen Rappen kostet, denkt man gar nicht.

Ein weiterer Grund ist die Landflucht. Es ist
Tatsache, dass sich frither viel mehr Leute der land-
wirtschaftlichen Betédtigung gewidmet haben. Dass
nun einzelne Arbeiter — die faulen, sagt Herr Siegen-
thaler — der Stadt zueilen, das betrachtet man wie-
derum vom moralischen Standpunkt aus. Man sagt,
sie wollen nicht mehr arbeiten. Dass das seinen
Grund in der kolossalen Unsicherheit der Existenz
hat, das will man nicht einsehen und nicht dndern.
Dazu kommt, dass man bei unserem Kleinbetrieb
und bei der Landzerstiickelung selbstverstdndlich nicht
Maschinen verwerten kann, wie es notwendig wére.
Sie wissen, dass bei normalen Verhiltnissen die ame-
rikanische Landwirtschaft unserer Bauernsame hier
einen ganz bosen Streich spielt, indem sie die Preise
unterbietet. Unsere Landwirtschaft sagt, sie konne
nicht billiger arbeiten wegen den hohen Léhnen. Aber
davon, dass man in Amerika fiinfmal héhere Loéhne
zahlt und trotzdem die Produkte billiger liefern kann,
davon spricht man nicht. Gewiss ist das Land billiger,
aber die Lohne sind dort viel hoher. Aber der Haupt-
grund fiir die Billigkeit der amerikanischen Produkte
liegt eben darin, dass dort Maschinen angewendet
werden. Auch bei uns hat man zwar Dreschma-
schinen und Mihmaschinen, und unsere Bauern wissen
ganz genau, dass man bei Anwendung solcher Ma-
schinen bis auf einen Zehntel der fritheren Arbeits-
zeit heruntergehen kann. Dass man bei vermehrter
Anwendung von Maschinen noch viel mehr reduzieren
konnte, dass man also den Achtstundentag ohne wei-
teres einfithren konnte, das will man nicht einsehen.

Dazu kommt ferner die unrationelle Bebauung.
Als ich das erstemal ins Emmental kam und sah,
wie die Leute auf die Hiigel hinauf Erde transportier-
ten, da habe ich mich tber diese miihselige Arbeit
entsetzt. Warum macht man das? Weil die Emmen-
taler Bauern in dem Moment, wo sie etwas kaufen
miissen, ihren Nachbarn, den Seeldinder Bauern, nicht
trauen, darum ziehen sie vor, alles, was irgendwie
moglich ist, im Sinne der geschlossenen Hauswirt-
schaft selbst zu produzieren. Wéire das nicht, so
wire es selbstverstindlich, dass man im ebenen Un-
terland, wo man nicht weiss, was oben und was
unten ist, in vermehrtem Masse Ackerbau und Ge-
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miisebau treiben und dass man dann dem Emmental
diese Produkte zum Selbstkostenpreis liefern wiirde
unter der einzigen Bedingung, dass im Emmental mehr
Vieh gehalten wiirde.

Endlich kommt aber noch ein Umstand hinzu:
Das ist unsere herrliche Marktliuferei. Es ist gewiss
interessant und auch belustigend, wenn wir an jedem
Markttag unsere Bauern mit ihren Marktwagen nach
Bern ziehen sehen. Jeder kommt selbst mit den paar
Sachen, die er zu verkaufen hat. Warum das? Er
traut seinem Nachbar nicht, dass er seine Waren
so gut verkaufen kann, er scheint nicht zu wissen,
dass man die Waren auch gemeinsam per Bahn
nach Bern spedieren koénnte. Wie man es nicht
machen soll, das sieht man auch an unsern Milch-
hindlern. Wenn in einem Hause fiinf Parteien sind,
so kann man sicher sein, dass fiinf Milchhéindler ein-
ander nachrennen. Welche Unsumme von Zeit und
Kraft geht dabei verloren.

Unsere Bauern hitten es gern noch besser als
heute und um das zu erreichen, sehen sie nur éinen
Weg vor sich und dieser geht auf Kosten der Arbeiter-
schaft, der Konsumenten. Sie sehen nur den einen
Ausweg, die Preise moglichst in die Hohe zu schrau-
ben. Da konnen wir selbstverstindlich nicht mit-
machen, das konnten wir nicht, auch wenn wir den
besten Willen dazu hitten, weil wir und die Leute,
die wir vertreten, das Geld einfach nicht haben. Es
gibe aber fiir die Bauern einen andern Ausweg, der
nicht auf unsere Kosten ginge, der die Bauern nicht
zu unsern Gegnern macht, der sie im Gegenteil ver-
anlassen wiirde, sich. an unsere Seite zu stellen zu der
endgiiltigen Giiterzusammenlegung im ganzen Schwei-
zerlande. Das wollen unsere Bauern nicht, sie weh-
ren sich fiir ihren Privatbesitz. Wir kdnnen ihnen
unsere Losung selbstverstindlich nicht aufzwingen,
wir sind gezwungen, zu warten, bis sie das selbst ein-
sehen. Wenn unter ihren eigenen Reihen einer auf-
steht — und es gibt solche pfiffize Kopfe — so
kommen sofort andere und sagen, dass dann der
Grimm, der Miinch oder noch viel schirfere kommen,
um die Bauern zu regieren. Bis heute haben diese
sog. Fiihrer unter der Bauernsame immer noch die
Macht gehabt, es wird aber eine Zeit kommen, wo
man sehen wird, dass hinter der ganzen Bewegung
des Sozialismus noch etwas ganz anderes steht, dass
nicht nur das Wohl der Arbeiter, sondern auch das
Wohl der drmeren geplagten Bauern von der Ver-
wirklichung des Sozialismus abhingt und dass diese
Bauern daher allen Grund hitten, sich an die Seite
der Arbeiterschaft zu stellen, nicht gegen sie aufzu-
treten. Wenn sich Arbeiter und Bauern bekdmpfen,
so hat daran niemand mehr Freude als die grossen
regierenden und bestimmenden Hiupter in den Staa-
ten. Sie freuen sich daran weidlich und sie haben
ein Interesse daran, den einen Teil konsequent gegen
den andern zu hetzen. Es gibt nur eine Moglich-
keit, auch der Bauernsame den Achtstundentag zu
geben — und ich fiir meinen Teil mochte ihr den-
selben wohl gonnen — es gibt nur eine Moglichkeit,
den Kommunismus.

Ilg. Als ich die Motion begriindete, hatte ich tat-
sichlich nicht im Sinne, die ganze Frage der Ar-
beitszeit hier aufzurollen, weil es mir personlich’
wider den Strich geht, in einem Ratssaal ausfiihrlich
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iiber eine Frage zu reden, bei der man eigentlich
vor einem fait accompli steht. Nun ist der Acht-
stundentag oder die 48-Stundenwoche in der Privat-
industrie tatsdchlich ein fait accompli.

Herr Regierungsrat Tschumi hatte aber eine andere
Auffassung, er hat viel weiter ausgeholt und ich
bin nun gezwungen, einige Richtigstellungen, aller-
dings in aller Kiirze, anzubringen. Er hat das grosse
Bedenken ausgesprochen, wenn die Arbeitsleistung
nicht gesteigert werden konne, so werde die ganze
schweizerische Volkswirtschaft Schaden nehmen. Ich
glaube aber, auch ihm diirfte bekannt sein, dass
die schweizerische Industriearbeiterschaft und auch
die Arbeiter in den Gewerben jedenfalls die hochsten
Leistungen in ganz Europa und meinetwegen auch
Amerika aufzuweisen haben. Wihrend des Krieges
sind eine Anzahl von Metallarbeitern aus der Schweiz
nach England und Amerika gegangen, um dort in den
Munitionsfabriken zu arbeiten, wo man annehmen
darf, dass intensiv gearbeitet wurde. Als diese wie-
der heimkamen, war meine erste Frage: Wie steht
es mit der Arbeitsleistung, wird in England intensiver
gearbeitet als bei uns? Da haben mir alle durchs
Band weg erklirt, dass ein englischer Arbeiter in un-
sern Maschinenfabriken gar nicht arbeiten konnte, weil
in England die Arbeit viel gemiitlicher vor sich gehe.
Die ganze Arbeitsleistung konne iiberhaupt mit der
unsrigen gar nicht verglichen werden. Wenn man die
Schweiz anschaut, die Rohstoffe importiert und Fer-
tigfabrikate exportieren muss und sie trotzdem bis
zum Kriegsausbruch und noch jetzt an erster Stelle
steht, so ist klar, dass das in erster Linie ihren quali-
fizierten Arbeitern zu verdanken ist. Nicht nur ist
die Arbeiterschaft hoch qualifiziert, sondern wir ha-
ben ganz intensive Arbeitsmethoden, wie sie in an-
dern Léndern kaum intensiver durchgefiithrt werden
kénnen. Unsere Akkordarbeit z. B., von andern Me-
thoden abgesehen, ist die Hochstleistung, die man
iiberhaupt von einem Menschen verlangen darf. Ich
glaube also nicht, dass in dieser Hinsicht noch gros-
sere Leistungen erwartet werden diirfen, sondern man
muss nun da ansetzen, dass die Technik wieder neue
Methoden erfindet, damit durch technische Hilfsmittel
die Produktion gesteigert werden kann. Eine weitere
Beanspruchung der menschlichen Kraft wird, wie ich
glaube, kaum moglich sein.

Im weitern hat Herr Regierungsrat Dr. Tschumi
angefithrt, dass ein Teil der Arbeiterschaft mit der
Arbeitszeitverkiirzung tiberhaupt nicht einverstanden
sei und er hat als Zeugen die Arbeiter der Firma
Saurer in Arbon angefiihrt. Diese Sache ist mir auch
bekannt, ich kenne die Quelle, aus der Herr Dr.
Tschumi seine Aussagen geschopft hat. Es kommt
vor, dass eine Anzahl von Arbeitern der Firma Saurer
in St. Gallen wohnen. Saurer hat viele Spez1al1sten
hochqualifizierte Arbeiter und von diesen haben einige
einem Kleinmeister am ‘Samstag nachmittag Aushilfs-
dienste geleistet. Das ist alles, worauf sich Herr
Dr. Tschumi stiitzen kann, aber das darf nicht gene-
ralisiert werden. Selbstverstindlich wird es iberall
einige geben, die sagen, sie seien mit etwas nicht
einverstanden. So wird es auch Arbeiter geben, die
sagen, dass sie auch am Samstag nachmittag arbeiten
kénnen.

Mit meinem Kollegen Diirr bin ich nicht einver-
standen, wenn er sagt, die Arbeitszeitverkiirzung sei
in der Maschinenindustrie freiw illig gewdhrt worden.
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Nein, der Druck der Arbeiterschaft war so gross,
dass demselben gar nicht mehr Widerstand geleistet
werden konnte. Darin ist die Willenskraft der Ar-
beiterschaft zum Ausdruck gekommen, dass sie stiir-
misch verlangte, die Arbeitszeit miisse verkiirzt wer-
den, wenn nicht freiwillig, dann durch Kampf. Wenn
die Arbeiterschaft nicht iiberzeugt gewesen wire, dass
die Arbeitszeitverkiirzung unbedingt durchgefiihrt wer-
den miisse, so hiitten wir selbstverstindlich bei den
Unternehmern und Gewerbetreibenden nicht einen sol-
chen Druck ausiiben kénnen.

Nun hat Herr Regierungsrat Tschumi hier ein Ge-
biet beriihrt, auf das ich unbedingt zuriickkommen
muss. Er sagte, jeder Mensch solle seine volle Ar-
beitskraft ausniitzen. Vollstindig einverstanden, Herr
Regierungsrat, nur wenden Sie sich an die falsche
Adresse. Nicht an die Proletarier miissen Sie sich
mit diesem Satz wenden, sondern an diejenigen, die
meinetwegen im «Bellevue» oder im «Bernerhof» oder
an den vielen Kurorten dahinleben, ohne zu arbeiten.
An diese Kategorie miissen Sie sich wenden, von
der wir wissen, dass sie nicht nur ihre eigene Arbeits-
kraft nicht fiir niitzliche Arbeit verwenden, sondern
dass sie auch noch Knechte und Mégde haben, um
ihre Toilette zu machen. An diese parfiimierten Po-
madenkdpfe miissen Sie sich wenden, Herr Regie-
rungsrat, denen miissen Sie sagen, sie sollen ihre
volle Arbeitskraft ausniitzen. Wenn Sie das fertig
bringen, dass diese ihre Arbeitskraft niitzlich ver-
wenden, dann kann die Arbeitszeit noch mehr ver-
kiirzt werden, dann wird die Produktion noch mehr
gesteigert, so dass dann unbedingt genug Produkte
vorhanden sind. Ich hitte es gerne gesehen, wenn
die Herren Regierungsrite es gemacht hétten, wie
beim Generalstreik, wo sie im Automobil herumge-
fahren sind, um Biirgerwehren zu griinden, wenn
sie bei jenen Reisen mit jenem wunderbaren Satz,
aufgestellt von Herrn Regierungsrat Tschumi, operiert
hitten: Jeder soll seine volle Arbeitskraft ausniitzen.
Vollstindig einverstanden, aber nicht an die Adresse
der Arbeiterschaft muss das gerichtet werden, denn
die muss von Kindsbeinen an Tag flir Tag arbeiten,
bis das Sterbeglocklein ldutet. Ich gebe zu, dass auch
die Mehrheit der Bauern in einer dhnlichen Situation
steht.

Dann hat Herr Dr. Tschumi noch Prophezelungen
gemacht, auf die er grossen Wert zu legen scheint, in-
dem er hinzufiigte, man solle daran denken, indem
dann gesagt werden kénne, wenn sie sich verwirkli-
chen, dass er das vorausgesagt habe. Er meint also,
dass infolge der Arbeitszeitverkiirzung die Klein-
meister wieder aufkommen. Das glaube ich nicht.
Es wiirde mich freuen, wenn Herr Dr. Tschumi noch
10, 20, 30 Jahre leben konnte, ich hoffe das, dann
wird er selbst sehen, dass seine Prophezemng nicht
eintrifft. Nein, wir konnen nicht mehr zuriick zu
fritheren Zustanden wo einer seine Pfeife rauchen
und arbeiten konnte, was ihm beliebte und dabei
doch seinen Unterhalt fand, sondern unser ganzes
heutiges System und die Lebensanspriiche der heu-
tigen Menschheit verlangen, dass die Produktion kon-
zentriert wird, dass mit Maschinen und andern tech-
nischen Hilfsmitteln gearbeitet wird. Es handelt sich

darum, dass mit dem Minimum der menschlichen

Arbeitskraft eine Hochstleistung herausgebracht werde.
Das konnen wir nicht im Gewerbebetrieb her-
ausbringen, wo ein Meister allein ohne Maschinen
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arbeitet, sondern das kann nur durch Konzentration
der Industrie und der Produktion gemacht werden.

Und nun kommt ein Faktor zu Hilfe, der die Vol-
ker dazu dringt. Nehmen wir die ungeheuren Ver-
heerungen, die durch den Krieg zur Tatsache gewor-
den sind, vergegenwirtigen wir uns, was der Krieg
in der Volkswirtschaft alles zu Grunde gerichtet hat
und stellen wir uns vor, dass nun da wieder gearbeitet
werden soll. Das kann nicht durch Kleinbetriebe ge-
schehen, sondern der Aufbau muss selbstverstindlich
mit Hilfe der Technik vor sich gehen. Das kann
nur mit rationell eingerichteten und konzentrierten
Betrieben gemacht werden.

Herr Dr. Tschumi hat noch bemerkt, dass er be-
fiirchtet, durch die Arbeitszeitverkiirzung werde das
Land schwere finanzielle Einbusse erleiden. Das
glaube ich .nicht. Uebrigens kommt es hier darauf
an, welche Wege eingeschlagen werden. Wenn es
den Volkern gelingt, die Produktionszweige auf die
Seite zu stellen, die der Menschheit nichts geniitzt
haben, da meine ich nun die Produktion fiir den
Militarismus, der tatsdchlich ganze Vélker ruiniert
hat, wenn wir nur das produzieren, was wirklich
notwendig ist, was ein Lebensbediirfnis ist, dann ist
keine Gefahr vorhanden, dass die Volkswirtschaft
zu Grunde gehe oder grosseren Schaden nehmen
werde, wenn die Arbeitszeit auf 48 Stunden reduziert
witrde. Die Arbeitszeitverkiirzung halte ich und mit
mir viele Tausende von Arbeitern fiir eine hervorra-
gende kulturelle Errungenschaft, in erster Linie fir
die Arbeiter, die bis anhin nicht als Menschen be-
handelt worden sind, sondern als Tiere und teilweise
sogar direkt als Ausbeutungsobjekte. Diese Kultur-
errungenschaft wird nicht nur der Arbeiterschaft,
sondern schliesslich der ganzen Menschheit zugute
kommen.

Jakob. Auch mich hat die Antwort, die der Herr
Direktor des Innern gestern auf die Begriindung der
Motion Ilg gegeben hat, sehr befremdet. Ich habe es
auch empfunden, dass man gerade uns, die wir tag-
tdglich in der Arbeit drin stecken, das Lob der Ar-
beit singen will. Wir haben das gar nie bestritten.
Und wir haben beim Generalstreik sogar als eine
Hauptforderung die allgemeine Arbeitspflicht aufge-
stellt. Fir diese Forderung steckt man Dutzende
von Kollegen ins Gefingnis. Ich meine, Herr Re-
gierungsrat Tschumi hétte es fiiglich unterlassen kén-
nen, uns diese Lektion zu lesen.

(ch kann es auch nicht verstehen, dass er in
der 48-Stundenwoche den Ruin unserer Volkswirt-
schaft und unseres Landes sieht. Es hat Zeiten ge-
geben, wo die herrschenden Klassen geglaubt haben,
sie milssen zu Grunde gehen, wenn die Sklaverei abge-
schaft werde. Wir wissen, dass sich Plato den Staat
nicht ohne Sklaverei vorstellen konnte, wir wissen,
dass damals, als der amerikanische Priasident Lincoln
fiir die Befreiung der Sklaven einstand, die Plan-
tagenbesitzer behauptet haben, ganz Amerika gehe
zu Grunde. Heute wissen wir, dass die amerika-
nischen Kapitalisten den européischen zu Hilfe kom-
men miissen, um ihre Situation zu retten. In dem
Aufstieg unserer Industrie haben wir geniigend Bei-
spiele dafiir, dass die Verkiirzung der Arbeitszeit
denselben nicht hindert. Auch die Vergrosserung
des Nationalvermdégens, von dem uns Herr Tschumi
so schon gesungen hat, wird nicht gehindert. [
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Jahre 1877, als das Fabrikgesetz durch Volksentscheid
angenommen worden ist, haben die' Industriebarone
auch gemeint, es sei um ihre Industrien geschehen.
Heute wissen wir, dass sich die Industrien entwickelt
haben wie nie vorher. Im Jahre 1875 war in den
Aktiengesellschaften ein Kapital von 742,9 Millionen
investiert und bereits im Jahre 1908 waren es 2270
Millionen. Ich glaube, das geniigt, um zu zeigen,
dass die Verkiirzung der Arbeitszeit der Entwicklung
der Volkswirtschaft nicht hinderlich war. Wir kon-
nen aber auch fiir Bern selbst nachweisen, dass
die Verkiirzung der Arbeitszeit durch das Fabrik-
gesetz die bernische Volkswirtschaft in ihrer Ent-
wicklung nicht gehindert hat. Im Jahre 1882 betrug
das steuerpflichtige Einkommen 27,1 Millionen, im
Jahre 1912 wies die bernische Steuerstatistik ein
steuerpflichtiges Einkommen von 119,5 Millionen auf.

Ich glaube auch nicht, dass sich die Industrie in
Kleinbetriebe auflosen wird. Auch vor der Abstim-
mung itiber das Fabrikgesetz haben die Gewerbetrei-
benden diese Hoffnung gehabt. Sie sind warm fiir
die Arbeitszeitverkiirzung eingestanden, weil sie ge-
glaubt haben, die Industrie konne dann nicht prospe-
rieren und dadurch werde das Gewerbe wieder mehr
gewinnen. So, wie damals die Hoffnungen der Ge-
werbetreibenden zu Schanden geworden sind, so wird
auch die Prophezeiung des Herrn Tschumi nicht ein-
treffen. Es ist nicht gleich, ob ein Arbeiter so lange
arbeitet, als seine Kraft ausreicht, oder ob man ihn
in das Joch der Arbeit einspannt, bis die Arbeitskraft
erlahmt ist. Wenn wir einen Zug in Bewegung setzen,
werden wir auch nicht im ersten Augenblick die
volle Geschwindigkeit von 75 oder 90 km erreichen.
Es bedarf einer gewissen Zeit, bis wir diese Geschwin-
digkeit bekommen. Das gleiche trifft beim Arbeits-
prozess zu. Der Arbeiter wird beim Arbeitsbeginn
nicht sofort die Hochstleistung aufweisen konnen.
Es gibt aufsteigende aber auch absteigende Kurven,
und es liegt entschieden im Interesse der Produktion,
wenn die absteigenden Kurven nicht allzulange wer-
den, sondern wenn der Hoéhepunkt moglichst lang
eingehalten wird, weil in der Zeit der absteigenden
Kurve keine Qualitdtsarbeit mehr geliefert werden
kann. ,

Wir verkennen auch nicht die Schwierigkeiten, die
unserer Industrie durch unsere geographische Lage
erwachsen. Aber wir werden auch in Zukunft uns
hauptsichlich auf Qualititsproduktion verlegen miis-
sen. Wenn das geschehen soll, dann ist es notwendig,
dass der Arbeiter auch Zeit hat, seinen Geist und sei-
nen Korper wieder aufzufrischen. Das ist auch ein
Grund, weshalb wir die Verkiirzung der Arbeitszeit
unbedingt haben miissen. Kollege Diirr hat Ihnen
schon erklirt, dass der Arbeiter langer als 8 Stunden
arbeitet, dass sich die Arbeiter im Sommer mit Gar-
tenarbeiten abgeben. Als ich mich im Hintergrund
des Ratssaales aufhielt, ist mir eine Frage zu Ohren
gekommen. Es wurde gefragt, was dann die Arbeiter
im Winter tun sollen, da sie dann doch nicht pflanzen
konnen. Ich glaube doch, dass der Arbeiter nicht
nur dazu da ist, um wirklich als Sklave zu leben,
sondern dass auch er ein Anrecht auf Familienleben
hat. Im Winter soll es ihm vergdnnt sein, ein wenig
in seiner Familie zu sein. Wir miissen den Vorwurf
zuriickweisen, dass der Arbeiter im Winter vielleicht
auf der faulen Haut liegt oder sich irgend einem
Privatvergniigen hingibt. Ich mdchte bemerken, dass
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die Arbeit der Landwirte von uns nie herabgewiirdigt
worden ist. Auch ich anerkennedie Arbeit der Bauern
und habe sogar selbst bduerliche Arbeit geleistet. Ich
habe auch einen Sohn, der im Begriffe ist, selbst
Bauer zu werden. Aber auch die bduerlichen Ar-
beiten haben Wandlungen durchgemacht und ich habe
die volle Ueberzeugung, dass das auch in Zukunft ge-
schehen wird. Ich kann mich selbst noch erinnern,
dass die Bauern zu Dutzenden morgens um 3 Uhr
zum Maihen gingen und bis nachts arbeiteten. Ich
weiss auch noch, dass im Winter wochenlang der
Dreschpflegel geklungen hat. Das ist heute verschwun-
den, der Bauer braucht seine Maschinen sowohl zum
Méahen wie zum Dreschen. Auch er hat hier eine
bedeutende Arbeitszeitreduktion und es fillt uns gar
nicht ein, ihm daraus einen Vorwurf zu machen. Herr
Siegenthaler hat allerdings gesagt, der Bauernknecht
miisse frither faul gewesen sein, der behaupten wolle,
er konne in achtstiindiger Arbeit heute soviel leisten,
wie frither in der ldngeren Arbeitszeit. Uns aber
fallt es nicht ein, weil der Bauer nicht mehr um
3 Ubr aufsteht und nicht mehr bis 10 Uhr nachts
arbeitet, zu sagen, er sei fauler geworden. Man kann
an dem Aufstieg der Landwirtschaft beweisen, dass
der Bauer sein Arbeitsgebiet viel emsiger und ratio-
neller bewirtschaftet, trotzdem die Arbeitszeit ver-
kiirzt worden ist. Gerade die Bauern haben also
bewiesen, dass eine Arbeitszeitverkiirzung nichts
schadet.

Zingg. Ich mochte die Diskussion nicht stark
stark verlingern. Es ist mir nur heute morgen von

jemand, der die gestrigen Ausfilhrungen des Herrn:

Regierungsrat Tschumi gelesen hat, ein Bericht zu-
gegangen, der mich veranlasst, eine Anfrage an Herrn
Regierungsrat Tschumi zu richten. Ich mochte an-
fragen, ob es wahr ist, was mir mitgeteilt worden ist,
dass Herr Regierungsrat Tschumi im Verwaltungsrat
der Merkur A.-G. sitzt und ob sich das, wenn es wahr
ist, mit dem Amte eines Regierungsrates vereinbaren
ldsst. Ich mochte auch fragen, ob es wahr ist,
dass die Arbeitszeit des Personals der Merkur A.-G.
bis 15. Mai 10 Stunden betrug und dass sie von dort
an auf 10!/, Stunden verldngert worden ist, und dass
diejenigen, die sich dagegen gewehrt und organisiert
haben, entlassen worden sind.

Wenn das wahr ist, so ist es selbstverstidndlich
begreiflich, dass man es mit den Grundsitzen des
Herrn Regierungsrat Tschumi vereinbaren kann, die
Arbeitszeit zu verlingern. Die Herren von der Merkur
A.-G. werden annehmen, mit 101/, Stunden lasse
sich mehr herausschinden und man konne die Sicke
besser fiillen. Ich méchte wiinschen, dass man dar-
iiber Auskunft gibt. Es grenztdenn doch an Schmutz-
konkurrenz, wenn das alles wahr ist und wenn man
anderseits bedenkt, dass die Konsumgenossenschaften
ihre Lidden nach 8 Stunden schliessen.

Hartmann. Nachdem gestern Herr Regierungsrat
Tschumi in dieser wichtigen Frage, an der nach
seinem eigenen Zugestindnis nichts mehr zu #ndern
ist, uns ganz unnotigerweise den Fehdehandschuh
hingeworfen hat, braucht man sich nicht zu verwun-
dern, wenn die Arbeitervertreter diesen Fehdehand-
schuh aufnehmen. Sie haben die iibereinstimmende
Ueberzeugung, dass Herr Regierungsrat Tschumi ge-
stern zu 759/, als Zentralprisident des Gewerbever-
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eins und bloss zu 259/, als bernischer Regierungsrat
gesprochen hat. Er hat unter anderem gesagt, dass
die Arbeiterschaft es als Ungliick betrachte, dass sie
iiberhaupt arbeiten miisse. Auf gut Berndeutsch heisst
das, dass die Arbeiter zu faul sind. Das ist eine
Provokation der Arbeiterschaft, die man sich nicht
gefallen lassen kann. Er hat als Beispiel Australien
und Amerika angefiihrt, wo die verkiirzte Arbeitszeit
zuerst eingefithrt worden ist. Er hat namentlich er-
klart, dass in Amerika viel intensiver gearbeitet werde.
Es wire interessant zu vernehmen, ob er das in
eigener Wahrnehmung konstatiert hat. Wenn es wirk-
lich der Fall wire, dass die amerikanischen Arbeiter
intensiver arbeiten, so koénnte unsere Arbeiterschaft
den Stiel immer noch umkehren und sagen, dass es
manchmal wiinschenswert wire, wenn im Schosse der
verschiedenen bernischen Behorden etwas intensiver
gearbeitet wiirde. )

Nun haben meine Kollegen eine ganze Anzahl
von Griinden auseinandergesetzt. Sie haben aber
vergessen, den Hauptgrund anzufiihren, die unge-
heure Arbeitslosigkeit, die schon vor dem Krieg ein-
gesetzt hat und die wieder einreissen wird. Ist es
richtig, dass eine Anzahl Arbeiter 10 oder 12 Stun-
den arbeiten, wihrend andere gar nichts zu tun
haben? Es ist doch schon von verschiedenen Seiten
darauf hingewiesen worden, dass es viel besser sei,
wenn die Arbeiter arbeiten konnen, als wenn man
ihnen Arbeitslosenunterstiitzung zahlen miisse. Es
ist nur ein Akt der Solidaritit, wenn die Arbeiter-
schaft verlangt, dass die Arbeitszeit reduziert werde,
denn dadurch wird erreicht, dass alle arbeiten kon-
nen, nicht nur die Halfte.

Nun hat Herr Siegenthaler gestern die Befiirchtung
ausgesprochen, man werde verlangen, dass auch die
Bauern die achtstiindige Arbeitszeit einfithren. Das
f4llt uns nicht ein. Er befiirchtet, dass idie Prosperitit
der Landwirtschaft zuriickgehen werde. Ich glaube,
dass die Prosperitit der Landwirtschaftsbetriebe von
ganz anderen Bedingungen abhéngt als davon, ob die
Arbeiterschaft in der Industrie 8 Stunden arbeitet.
Ich denke, dass die schweizerische Landwirtschaft
mit dem Ausland in der Produktionsweise Schritt
halten muss. Wenn im Ausland billiger produziert
wird, wird die schweizerische Landwirtschaft eine
ganz andere Produktion einfiihren miissen. Es wird
eine Zeit kommen, wo die Kleinbauern ihre Giiter
zusammenlegen miissen, um existieren zu koénnen.

Herr Dr. Tschumi hat ferner erklirt, die Klein-
handwerker werden wieder aufkommen. Wenn das
wirklich der Fall wére, konnte Herr Dr. Tschumi als
Priasident des Gewerbevereins nur froh sein, dass die
Arbeiterschaft mit ihrer nach seiner Meinung unver- -
niinftigen Forderung des Achtstundentages den Interes-
sen des Handwerker- und Gewerbevereins dient. Es ist
gesagt worden, die Verkiirzung der Arbeitszeit auf acht
Stunden. sei nicht berechtigt, indem man viel zu wenig
beschiftigt sei und die Arbeitskraft nicht voll aus~ .
niitzen konne. Das ist nur bedingt richtig. Es mag
einzelne Berufe geben, wo die Arbeiter ganz gut eine
lingere Arbeitszeit aushalten wiirden, aber auf der
andern Seite gibt es Beruie, wo die Arbeiter bei lin-
gerer Arbeit nervos werden. Das sind z. B. die Ver-
kehrsanstalten. Wenn man den Verkehr, den wir
heute haben, mit demjenigen vor 10 Jahren vergleicht,
muss man sagen, dass die Arbeitskraft des Fahrper-
sonals ganz anders ausgeniitzt wird als frither und
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dass es tatsiichlich bei achtstiindiger Arbeitszeit heute
mehr arbeiten muss, als vor 10 Jahren bei lidngerer
Arbeitszeit.

Ich bedaure, dass eine derartige Diskussion statt-
finden musste. Herr Regierungsrat Tschumi ist selbst
schuld. Die Arbeiterschaft wird von ihrer Forderung
nicht abgehen, sie wird kdmpfen, bis sie durchgefiihrt
ist. Da trigt es nichts ab, wenn man im Parlament
unnédtigerweise Sturm lduft.

Bieri. Ist die 48-Stundenwoche notwendig? Ich
behaupte ja. Ist es dem Arbeiter moglich, in der ge-
genwirtigen Zeit, mit der Nahrung, die ihmgeboten
wird, 10 oder 11 Stunden auszuharren? Da behaupte
ich nein. Wir wollen nur die Quartiere anschauen,
in denen die Arbeiter wohnen und mitten drin die
Herren Bourgeois, die es zu Millionen gebracht haben.
Wer hat diese Millionen geschaffen? Die Arbeiter-
schaft, nicht die Milliondre selbst. Wie sieht es mit
der Erndhrung aus? Ich habe das Vergniigen, mit
Arbeitern in Verkehr zu kommen. Wenn ich etwas
von ihnen will, muss ich warten bis {iber die Mittags-
zeit, sonst sind die Leute nicht zu treffen. Sie sind
bis zum Mittag in der Fabrik angespannt. Ueber
Mittag ist dann eine grosse Hitze, wenn beidg
zusammen heimgehen und auf dem Gas- oder Pe-
trolherd feuern miissen, um ihr Mittagessen auf-
zuwirmen. Wiahrend einer Stunde Mittagspause sol-
len diese Leute sich kriftigen konnen. Da wolr

len wir uns doch fragen, ob es nicht nétig ist, die

48-Stundenwoche einzufithren. Ich glaube doch, denn
die Leute sind so abgehirmt und so bleich, dass sie
kaum mehr gehen konnen, wenn sie aus der Fabrik
heraus kommen. Beim Morgenessen haben sie selbst-
verstindlich keine Milch und keine Butter. (Regie-
rungsrat Tschumi: Wir auch nicht.) Das stimmt
nicht ganz, ich habe auch schon Verhiltnisse gese-
hen, wo es viel besser steht.

Nun wollen wir einen Vergleich ziehen mit den
Bauern. Man sagt, der Bauer arbeite 12 Stunden.
Selbstverstindlich, auf dem Lande ist das moglich,
denn erstens habe ich morgens meine Tasse Milch
und bekomme 4 oder 5 Mal zu essen. "Wenn es schon
kein Fleisch gibt, so gibt es doch am Mittag eine
fette Suppe. Der Arbeiter ist auf seine Ration an-
gewiesen. Mas muss konstatieren, dass dort ein ganz
anderes Leben ist. Der Bauer hat viel mehr Butter.
Gewiss ist es dem Arbeiter auch moglich, Butter
zu machen, aber dann hat er nichts als die blaue
Milch. Der Bauer hat frische Milch, die blaue Milch
nehmen die Schweine oder die Kilber.

Herr Regierungsrat Tschumi hat gestern gesagt,
infolge der Reduktion der Arbeitszeit werde die Pro-
duktion zuriickgehen. Ich habe letzten Dienstag eine
Sitzung mit einer Gruppe von Arbeitern einer Scho-
koladefabrik gehabt. Was ist den Leuten geboten
worden? Man hat ihnen die 48-Stundenwoche ge-
wahrt, man hat versprochen, dass ein Lohnausgleich
stattfinden werde. Man hat das eingefiihrt, aber
simtliche Arbeiter die dort gewesen sind, haben mir
gestanden, dass gleichviel gearbeitet werde, wie vor-
her mit 9 oder 10 Stunden. Im letzten Moment
ist selbstverstindlich noch eine Lohnreduktion ge-
kommen. Ich mochte sehen, was Sie da sagen wiir-
den, wenn man die Arbeit leisten muss und wenn
ein Lohnausgleich versprochen wird und man dann
zusehen muss, wie am Zahltag abgezogen wird. Ich
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habe grosse Miihe gehabt, die Leute zu besdnftigen,
dass sie nicht sofort Krach machten. Es ist leicht,
zu sagen, der Arbeiter arbeite immer weniger. Wenn
jeder Gelegenheit hitte, Aktiondr zu sein, oder Ver-
mogen zu besitzen, hitte man eine ganz andere Si-
tuation. Bei dieser Gelegenheit mochte ich an Herrn
Regierungsrat Dr. Tschumi anfragen, ob es wahr ist,
dass er Aktiondr bei der Hallwag A.-G. ist?

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich habe eine Aktie von 500 Fr.
dort. . . .

M. Schwarz. Je suis un partisan déclaré de la
journée de 8 heures et n’ai pas attendu jusqu’a au-
jourd’hui pour me rallier & cette demande des ou-
vriers, car jestime que nous devons & la dignité hu-
maine de faire & Pouvrier une situation digne de
I’homme.

L’ouvrier qui a travaillé 8 heures & la fabrique,
en manceuvrant une machine, ou & son établi, a ac-
compli une journée bien suffisante et correspondant &
ses forces, correspondant aux douze heures que: fait
le paysan en plein air. De méme I'ouvrier mineur,
qui travaille dans un air vicié, accroupi dans une
position trés pénible, pendant 6 & T heures, a, lui
aussi, fait sa tache.

Mais ou cette revendication de la journée de huit
heures heurte les sentiments de I'équité, c’est dans
la manidre choisie pour nous I'imposer. Qu’un ouvrier
tessinois magon ne travaille que huit heures par jour,
pour moi c’est un non-sens, car en hiver cet ouvrier
magon ne fait rien; sa femme vaque aux divers tra-
vaux- du ménage; lui, se repose.

En outre, dans lindustrie horlogére certaines
branches ont suffisamment de travail. L’ouvrier régleur
de précision ne peut fournir davantage que 6 & T
heures de travail §’il veut conserver sa santé et ses
yeux. Mais que va-t-il arriver? On dira aux autres
ouvriers: vous avez droit vous aussi & la journée de
6 4 T heures. C’est si vrai qu’au dernier cortége so-
cialiste du 1¢ mai de Zurich on a vu des Jung-
burschen portant des pancartes sur lesquelles il y
avait cette mention: journée de 4 heures (Rires)! C’est
14 ce qui heurte nos sentiments. Nous ne savons pas
ou nous allons. Autre chose. Si vous avez tellement
parlé du dégotit du travailleur de l'usine, est-ce que
votre presse, messieurs les socialistes, n’est pas en
bonne partie cause de cette mentalité! Il y aurait &
cet égard quelque chose & faire. Il faut prendre le
travail pour ce qu’il est, pour ce qu’il vaut.

Je voudrais dire aussi un mot de la production.
Il faudrait éviter de se contredire. M. Ilg prétend que
nous sommes arrivés & Pextréme possibilité de la pro-
duction. D’autre part on prétend, en réduisant les
heures de travail, que la production ne suffira pas.
Il y a erreur des deux cotés. Dans certaines branches
d’industrie en Suisse on peut certainement dire que
la production ne s’accroitra que par la réduction des
heures de travail, c’est-d-dire gréce & VPemploi des
machines; mais d’autre part il est des industries ol
le ceefficient des heures-travail déterminera le chiffre
de la production.

On a aussi prétendu que nous autres Suisses nous
avions réalisé les progrés les plus prononcés; on a
parlé de I’Angleterre, de la France. Pourquoi n’avez-
vous pas comparé Pouvrier suisse & I'ouvrier américain
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et allemand? Comment se fait-il que l'industrie alle-
mande ait réussi avant la guerre & nous enlever pour
ainsi dire l'industrie des machines? Aujourd’hui en-
core vous voyez en Amérique la production se faire
plus intensément que chez nous. Si nous voulons tenir
le coup, si nous voulons faire face & la concurrence
américaine, il est nécessaire de faire pénétrer dans
notre monde ouvrier d’autres méthodes de travail.

Hier notre colldgue M. Ilg m’a surpris en vantant
le machinisme, parce qu’il y a quelques années nous
avions eu avec lui une discussion un peu vive au
cours de laquelle il prétendait que les ouvriers avaient
toujours été victimes du machinisme. Or, M. Ilg a dit
hier que si certaines industries, si certains fabricants
n’avaient pu se développer c’était & cause de leur
parcimonie dans P’achat des machines.

Suivons lexemple des Américains; introduisons
chez nous le systéme du travail intensif, mais & journée
courte. Mais alors il faut que 'ouvrier s’y préte. L’ Amé-
rique est supérieurement outillée et la tonne de mar-
chandises qu’elle paie 25 & 30 fr. nous la payons, nous,
60 & 80 fr. L’industrie américaine n’a pas besoin de
courir le monde pour se procurer les matidres pre-
mieres nécessaires & son industrie, elle n’a pas & faire
face aux grosses dépenses résultant de la perception
pour droits d’entrée. Le reméde, & une situation qui
n’est pas rose, c’est une collaboration beaucoup plus
intense entre Pouvrier et le patronat. (Bravos.)

Schmutz. Was Herr Ilg gesagt hat, verdient auch
von seite derer Beachtung, die nicht Arbeitervertre-
ter sind. Ich habe hie und da Gelegenheit gehabt,
in industrielle Etablissemente zu kommen und zu
sehen, was die Arbeiter leisten miissen. Wenn der
Arbeiter Jahr fiir Jahr an der gleichen Maschine
steht, dann muss man zugeben, dass die Arbeitszeit
nicht linger sein darf, weil das Geist und Korper
zu sehr in Anspruch nimmt. Was die Herren Hurni
und Hartmann iiber landwirtschaftliche Verhiltnisse
und Verbesserungen der Produktion gesagt haben, ist
dusserst naiv. Wir konnen unmoglich die gleichen
Maschinen verwenden wie in Amerika mit seinen gros-
sen ebenen Lindereien, wo die Motorpfliige verwendet
werden konnen,  wihrend bei uns eben viel mehr
Handarbeit geleistet werden muss. Warum hat Herr
Hurni nicht wihrend der Kriegszeit billige Lebensmit-
tel aus Amerika bezogen? Da wire es am Platze
gewesen. Da war man ében auf unsere Eigenpro-
duktion angewiesen, die man um jeden Preis fordern
musste. Es ist unmoglich, hier in der Schweiz zu
gleichen Bedingungen Lebensmittel zu produzieren.
Die Frage, ob wirklich auch bei verkiirzter Arbeits-
zeit die gleiche Produktion hervorgebracht  werden
kann, muss wohl offen gelassen werden, bis dariiber
genaue FErfahrungen vorliegen. Ich habe gelesen,
dass z. B. Lenin in Russland anfingt, die Akkord-
arbeit wieder einzufithren. Es wird sich eben das
Bediirfnis herausgestellt haben, durch die Akkordar-
beit die Arbeitsfreudigkeit und die Verdienstmoglich-
keit zu heben. Ueber die Verhiiltnisse in der Land-
wirtschaft sollten Fachleute reden. Herr Hurni hat
zwar gesagt, dass er Melker gewesen sei, jedenfalls
hat ihm aber diese Titigkeit so wenig gefallen, dass
er sich einen andern Beruf gewiihlt hat. Was uns
interessiert, ist der Linfluss der verkiirzten Arbeits-
zeit auf die landwirtschaftlichen Arbeiterverhiltnisse.
Wenn die verkiirzte Arbeitszeit in den anderen Be-
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rufsklassen eingefithrt wird, so ist es zweifellos, dass
das dann auf unsere Arbeiter Einfluss hat. Wenn
unsere Knechte sehen, ‘dass der Arbeiter nach ein
paar Stunden frei ist, so wird noch mancher der
Landarbeit den Riicken kehren. Wir haben schon
jetzt Schwierigkeiten, die notigen Arbeitskrifte zu be-
schaffen. Da wird nichts anderes iibrig bleiben, als

~ dass wir unsere landwirtschaftlichen Arbeiter besser

belohnen, was ganz notwendigerweise einer Verteue-
rung der Produktion ruft. Es ist zahlenméssig nach-
zuweisen, dass, wenn die landwirtschaftlichen Ar-
beiter die Stundenléhne beziehen wiirden, wie die
Industriearbeiter, so wiirden die landwirtschaftlichen
Produkte viel teurer sein. Deswegen interessiert uns
die Einfithrung der verkiirzten Arbeitszeit um ihres
Einflusses auf die landwirtschaftlichen Arbeiterver-
hiltnisse willen.

Gnigi. Man hat heute eine Frage ausfiihrlich dis-
kutiert, die nach den Ausfithrungen verschiedener
Redner sowieso erledigt gewesen wire. Man darf
wohl sagen, dass, wenn es je um die Zeit schade
war, die zur Diskussion iiber eine Frage in diesem
Rat verwendet worden ist, das hier der Fall ist.
Dessenungeachtet erlaube ich mir, einige wenige Be-
merkungen anzubringen.

Man hat die Landwirtschaft und den Achtstun-
dentag in einen Zusammenhang miteinander gebracht,
der nicht besteht, denn soviel mir bekannt ist, hat
sich keiner von uns weder hier noch in der Presse
als Gegner des Achtstundentages dargestellt, sondern
wir haben eine abwartende Stellung eingenommen.
Wir haben allerdings gewisse Befiirchtungen tiber die
Wirkungen der Arbeitszeitverkiirzung, die man uns
wahrscheinlich lassen muss. Sie bewegen sich nach
der Richtung, wie sie von Herrn Schmutz angedeutet
worden ist. Wir- haben auf dem Lande ohnedies
missliche Arbeiterverhiltnisse, wir wollen nicht aus-
fiihren, weshalb das so ist, sondern wir wollen bloss
feststellen, dass wir genotigt waren, diese Verhéltnisse
zu priifen und alle Massregeln anzuwenden, die zur
Remedur dienlich sein koénnen. Wir miissen aber
doch befiirchten, dass die Verkiirzung der Arbeits-
zeit uns die Arbeiter noch mehr von der Scholle
treibt. Wir miissen auch in unsern Betrieben eine
gewisse Arbeitszeitverkiirzung eintreten lassen. Ich
glaube gern, dass die Herren sehr einverstanden sind,
wenn die Bauern 16 Stunden arbeiten, ja vielleicht
sogar finden, es wire richtiger, wenn sie 20 Stun-
den arbeiten wiirden. Selbstverstindlich wiirden die
landwirtschaftlichen Produkte um so billiger. Wir leh-
nen es aber ab, dafiir 16 Stunden zu arbeiten, dass
andere Leute billiger leben kénnen. ‘Wenn wir so
lange arbeiten sollen, dann wollen wir richtig be-
zahlt sein und wir wollen auch unsere Leute so be-
zahlen, dass sie bei uns bleiben. Wir sind nicht
Gegner des Achtstundentages, sondern wir flirchten
nur die Folgen und wir werden gut tun, wenn wir
unsere Pline machen, um diese schidlichen Folgen
zu verhiiten.

Nun hat Herr Hurni verschiedene Fragen zur
Sprache gebracht, die nicht in diese Diskussion ge-
hort hétten. Ich teile auch die Ansicht des Herrn
Schmutz, dass diese Herren nicht die richtigen Fach-
minner sind. Herr Hurni war ziemlich vorsichtig,
er hat nur Méngel angefiihrt, aber er hat keine Wege
gewiesen, um diese Médngel zu beseitigen. Ich méchte
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Herrn Hurni nur sagen, dass wir mit ihm in ver-
schiedenen Dingen einig sind, so z. B., wenn er
helfen will, Verbesserungen, die im Interesse der All-
gemeinheit liegen, einzufithren. Wir sind iiber solche
Bundesgenossen froh. Aber mit der Kritik allein ist
eben die Sache nicht gemacht. Man spricht von
der Giiterzusammenlegung. Einverstanden, aber wenn
man weiss, wie noch vor einigen Jahren im Grossen
Rat gerade von dieser Seite auch dem kleinsten Bo-
denverbesserungsprojekt Kampf angesagt worden ist,
wie man alle diese Subventionen als Liebesgaben an
die Landwirtschaft dargestellt hat, ist es merkwiirdig,
wenn man im gleichen Atemzug sagt, es sei viel zu
wenig getan worden. Hétten sie vor 20 Jahren dazu
gestimmt, statt diese Subventionen abzulehnen, so
wiren wir vielleicht heute auch dort weiter. Ein an-
deres Mittel, das Herr Hurni angegeben hat, ist das,
das die Herren alle immer nennen, die Beseitigung
des Privateigentums. Das ist das radikalste Mittel,
um alle die Schiden zu beseitigen, die diesem Ge-
sellschaftszustand, wie ihn die Herren anschauen,
anhaften. Dariiber sind wir alle einig, ich glaube
auch Herr Hurni, werde damit einverstanden sein,
dass der grosste Teil der Biirger verhungert wire,
wenn wir wihrend der Kriegszeit das Privateigen-
tum aufgehoben hitten. Dartiber wollen wir nicht
diskutieren, dass bei unserem kleinen Besitz, wie wir
ihn in der Schweiz haben, die grosste Produktion
nur dann moglich ist, wenn der Besitzer dabei eine
Befriedigung hat, wenn er sich anstrengt, das Maxi-
mum aus der Scholle herauszuwirtschaften, wihrend
bei einem gesellschaftlichen Betrieb der Landwirt-
schaft, wie man das bei den Grossbetrieben erfahren
hat, die Intensitdt nicht die gleiche ist. Wenn das
System des Herrn Hurni wihrend des Krieges zur
Anwendung gekommen wéire, so wire unser Volk
verhungert und wir kénnten nicht mehr iiber die ho-
hen Preise schimpfen, sondern diese Frage wire wahr-
scheinlich zum grossten Teil erledigt, aber nicht in
dem gewtiinschten Sinne. Ueber diese Ansichten des
Herrn Hurni werden wir spiter reden. Es ist klar,
dass man nur unter schweren Kdmpfen zu anderen
Verhiltnissen kommt. Diese Sache ist noch nicht
reif; wenn es einmal soweit kommt, wollen wir dar-
iiber reden, und schauen, was gehen muss, aber vor-
laufig sind wir nicht zu haben und es liegt auch nicht
im Interesse der Konsumenten.

Herr Hurni hat auch von der Arbeitszeitverkiir-
zung bei der Landwirtschaft gesprochen. Ich glaube,
dariiber sei man einig, dass man das gerne machen
wiirde. Ich hitte manchmal schon lieber nur 12
Stunden gearbeitet statt 16. Da hat man von oben
herab Verordnungen erlassen, man hat uns vorgeschrie-
ben, was wir zu produzieren haben, man hat nicht
gefragt, ob wir unsere Arbeitskraft iiberanstrengen
Man hat einen Notschrei nach Hilfskriften erlassen.
Wir haben die Zivildienstpflicht verlangt. Man weiss,
was das fir Kdmpfe abgesetzt hat. Man hat uns
im Stiche gelassen. Frauen, Kinder, Greise haben
sich abschinden miissen, dass das, was zum Unter-
halt notwendig war, gesichert werden konnte. Zum
Dank dafiir hat man diese Leute bei der ersten Gele-
genheit auf die Seite gestellt.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Nach dieser grossen Rede-
schlacht wird man es jedenfalls dem Direktor des In-
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nern nicht veriibeln konnen, wenn er noch einige
Bemerkungen anbringt. Ich moéchte meine Verwun-
derung dartiber aussprechen, dass mehrere Redner
einen Kampf auf einem Gebiete eréffnet haben, wo er
nicht hingehort, namentlich einen absolut grundlosen
Kampf gegen den Sprechenden. Ich habe gestern
nicht einmal gegen die 48-Stundenwoche gesprochen,
sondern ich habe nur einige Bedenken zum Ausdruck
gebracht hinsichtlich der Zukunft unserer Volkswirt-
schaft. Nun weiss ich ganz genau, dass ich jedenfalls
mit einigen dieser Herren nicht einig werde, denn sie
fassen das Postulat der 48-Stundenwoche vom poli-
tischen Standpunkte auf, ich aber vom rein wirt-
schaftlichen. Das ist ein sehr grosser Unterschied.
Es ist viel in personlichen Ausfillen gegen mich
gemacht worden, trotzdem die Herren Grund gehabt
hitten, mir fiir meine Haltung im Bundeshaus in
der Frage der 48-Stundenwoche dankbar zu sein.
Es ist nicht Herr Ilg, sondern der Sprechende gewe-
sen, der fiir die Schaffung einer Ordnung auf diesem
Gebiete auf den Gesamtarbeitsvertrag verwiesen hat,
damit es nicht noétig werde, dass Bund und Kantone
ins Wirtschaftsleben eingreifen, sondern dass den-
jenigen, die es machen miissen, die Freiheit gewahrt
bleibe, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer so
betten konnen, wie es nach der internationalen Lage
fir das ganze Land am besten ist. Es kommt nicht
gut, wenn wir von Staats wegen den Bauern in ihre
Sachen hineinreden oder der Industrie, sondern die
Freiheit des Schweizervolkes und der einzelnen Biir-
ger verlangt, dass die Leute selbst einen Weg finden.
Ich habe diesen Weg gewiesen, Herr Nationalrat Ilg,
und niemand anders.  Es ist merkwiirdig, dass man
Attacken gegen den Sprechenden reitet, dem man
dankbar sein sollte, dass er in diesem Gebiet so viel
tut. Wenn einer mit Ausfillen kommt, so antworte
ich darauf: Ausfille, so gemein und niedertrichtig
sie sein mogen, sind noch lange keine gescheiten
Einfdlle (Bravorufe).

Ich habe mich des bestimmtesten iiber die 48-
Stundenwoche ausgesprochen. Ich gehe nicht an sol-
che Postulate heran, ohne mit mir einig zu werden.
Ich habe in der schweizerischen Gewerbezeitung zwei
lange Artikel von je iiber 400 Zeilen veroffentlicht.
Diese Ausfiihrungen sind nicht nur in der Schweiz,
sondern weit dariiber hinaus in Industrie und Ge-
werbe als richtig angeschaut worden. Ich bin zu fol-
gendem Schluss gekommen: «Als obersten Grundsatz
in der Bestimmung der Arbeitszeit stellen wir die
Forderung auf: Es darf einem noch nicht voll ent-
wickelten Menschen niemals eine Arbeitsleistung zu-
gemutet werden, die seine Entwicklung beeintrichtigt
und einem vollentwickelten niemals eine solche, die
seine Kraft iibersteigt.» Wo, Herr Hartmann und
Ihr andern Herren, die gegen mich angeritten sind,
habe ich behauptet, es solle ein Arbeiter bis zur Er-
schopfung arbeiten? Solche Uebertreibungen in einer
Diskussion ridchen sich selbst. Ich habe mich immer
dahin ausgedriickt, dass man dem Arbeiter nicht zu
viel zumute. In meiner ganzen Titigkeit bin ich im-
mer der gewesen, der darauf hingewiesen hat, dass
man den Arbeiter moglichst gut bezahlen soll, damit
er an Lebensstellung und Arbeit Freude hat. Alles
andere kann ich ruhig als unrichtig ablehnen.

Wenn nun sogar in mein Privatleben hineingegrif-
fen worden ist, so ist das eine Art der Diskussion,
die ich entschieden ablehne und wo ich den Herren
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sage: «Meine Herren, das geht Sie nichts anl» Ich bin
ein Mann von sehr bescheidener Lebensstellung. Was
ich habe, habe ich durch bittere Arbeit erwerben miis-
sen. Herrn Bieri kann ich erkldren: Ich bin Aktionir
der «Hallwag» mit dem Erfolg, dass ich noch nie
einen Rappen Zins von meiner Aktienbeteiligung er-
halten habe. Herrn Zingg kann ich sagen, dass in
der Tat im «Merkur» davon die Rede gewesen ist,
mich dorthin zu ziehen, dass ich zur Stunde aber
keine Aktie besitze. Solche Sachen, meine Herren,
sollte man nicht in die Diskussion werfen, sie ge-
horen nicht hieher. ,

Ich habe gestern gesagt, ich wolle mich der Motion
nicht widersetzen, ich nehme sie an und ich habe
gesagt, teilweise sei die Motion schon obsolet gewor-
den, da die 48-Stundenwoche in den Staatsbetrieben
zum Teil schon eingefiihrt sei und wo das noch nicht
der Fall sei, wollen wir die Frage priifen. Dass diese
Frage auf Industrie, Handel und Gewerbe zuriickwirkt,
dass sie aber auch auf die Landwirtschaft zuriick-
wirkt, das ist ganz selbstverstdndlich, und insofern
hat die Landwirtschaft schon Grund, dieser Frage
auch einige Aufmerksamkeit zu schenken. Man hat
nun den Herren Landwirten im Grossen Rat von ge-
iwisser Seite gesagt, wie sie arbeiten sollen. Ich
nehme an, sie haben sich das gemerkt und werden
heimgehen und ihre Landwirtschaft auf Grund dieser
sublimen Weisheit wesentlich verbessern. Ich rede
gar nicht gegen die 48-Stundenwoche, aber ich fiirchte
nur, dass die Arbeitsgelegenheit mehr und mehr ver-
schwinden wird, denn die wirtschaftliche Kraft eines
Landes reicht nicht hin, um immer und immer wieder
eine Arbeit zu bezahlen, die halt in Gottes Namen
in ihrem Werte iibersetzt werden muss. "Wenn Sie
am Mittag oder am Abend an den Gérten im Weissen-
biithl vorbeigehen, so konnen Sie sehen, wie Frauen
Gartenhige anstreichen und andere Arbeiten machen,
die sonst der Handwerksmann macht. Wissen Sie
warum? Weil sie nicht mehr vermogen, diese Arbeit
zu bezahlen. Das ist die Furcht, die ich habe, dass
bei einer weiteren Verkiirzung der Arbeitszeit der
Moment kommen wird, wo die Arbeit nicht mehr
bezahlt werden kann. Wohin kommen wir dann?
Ich werde das nidchsten Montag entwickeln. Wir
kommen dahin, dass ein Haufen von Arbeitslosen
von Staats wegen erhalten werden muss.

Wenn Herr Hurni das hohe Lied der Landwirt-
schaft gesungen hat, so bin ich mit ihm darin ein-
verstanden. Ich habe im «Bund» einen Artikel ge-
schrieben, der vielleicht nicht ganz so schén, aber
mindestens so wahr ist. Ich habe gesagt, es liege
in der landwirtschaftlichen Arbeit ein Stiick Poesie.
Warum dann aber diese Flucht von der Landwirt-
schaft? ‘Ich erklire mich als ganz bestimmten Geg-
ner der weiteren Industrialisierung des Schweizervol-
kes. Je mehr wir das Schweizervolk industrialisieren,
desto mehr entfernen wir uns vom eigentlichen Boden,
auf dem es bestehen kann. Ein Industriestaat bricht
bei jeder dussern Gefahr zusammen. Wir miissen
sehen, dass wir auf eigenen [Fiissen stehen, um unsere
nationale und wirtschaftliche Existenz zu erhalten.
Wenn das nicht gelingt, wird es uns gehen, wie es
Deutschland gegangen ist. Dieser méchtige Industrie-
staat ist in dem Moment zusammengebrochen, wo
man die Grenzen fiir die Lebensmittel hat sperren
konnen. Wir werden also gut tun, wenn wir der For-
derung der Landwirtschaft die grosste Aufmerksam-
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keit schenken, damit jedes Stiick Boden, das zu be-
arbeiten und zu drainieren ist, zur Lebensmittel-
produktion herangezogen werden kann. Dahin muss
unsere Richtung gehen, nicht dahin, dass wir das
Schweizervolk immer mehr industrialisieren, denn da-
mit machen wir in Krisenzeiten und in Kriegszeiten
bittere Erfahrungen.

Ich weiss ganz genau, dass Sie damit nicht ein-
verstanden sind, aber ebensosehr ist es meine volle
Ueberzeugung, dass die Zukunft mir recht geben wird.
So stellt sich mir die Frage der Arbeitszeit dar. Ich
erklire noch einmal, dass wir die Motion' entgegen-
nehmen wollen, aber ich stelle nochmals fest, dass
kein Grund vorhanden war, in dieser Weise aufzutreten,
wieman es getan hat. Nur das hat mich zu meinen Aus-
fithrungen bewegt, dass ich der Auffassung Ausdruck
geben wollte, es mochte mit der Verkiirzung der Arbeits-
zeit gut kommen und es mochte unser Vaterland
keine Gefahr laufen. Von einem Ruin unseres Wirt-
schaftslebens habe ich kein Wort gesagt, wie Herr
Jakob gemeint hat, sondern die Sorge um unser
Vaterland hat mich bewogen, diese Bedenken zu &dus-
sern. Hoffen wir, dass unsere Arbeiterschaft auch
bei der verkiirzten Arbeitszeit die Arbeitsleistung
hervorbringen werde, die notwendig ist, um unser
Land politisch und wirtschaftlich moglichst unabhén-
gig zu machen und um uns aus dieser schweren Zeit
in eine bessere Zukunft hiniiber zu retten. (Beifall.)

Die Motion wird stillschweigend erheblich erklirt.

Gesetz

iiber

die Wertzuwachssteuer.
Erste Beratung.
Eintretensfrage.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. In Nachachtung eines- Auftrages, den
der Regierungsrat im Laufe der Beratungen des
Steuergesetzes bekommen hat, ist das Wertzuwachs-
steuergesetz vom Regierungsrat ausgearbeitet worden.
Im Jahre 1917 ist das Gesetz im Grossen Rate zur
Behandlung gekommen. Bei jenem Anlass ist {iber
den Gegenstand selbst eifrig und eingehend debattiert
worden und der Grosse Rat hat mit Mehrheit be-
schlossen, auf den Gesetzesentwurf einzutreten. Jener
Gesetzesentwurf war auf der Grundlage aufgebaut,
dass der Wertzuwachs im ganzen Kanton steuerpflich-
tig sein soll, dass eine kantonale Besteuerung eintreten
solle, die alle Teile des Kantons obligatorisch ergreift.
In einer folgenden Session, im November 1917, ist
der Grosse Rat auf diesen Beschluss zuriickgekommen
und hat beschlossen, dass das Recht zum Bezug einer
Wertzuwachssteuer den Gemeinden gegeben werden
soll, dass die Gemeinden berechtigt sein sollen, diese
Steuer bei ihnen einzufithren oder nicht. Zugleich
hat der Grosse Rat damals den materiellen Teil des
Gesetzes, der bis und mit Art. 12 geht, beraten. Nach-
dem dieser Teil beraten war, hat er die Weiterfiih-
rung der Verhandlungen unterbrochen und den Regie-
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rungsrat beauftragt, ihm einen neuen Vorschlag zu
unterbreiten, der auf dem neu angenommenen Prin-
zip der gemeindeweisen Einfithrung der Steuer auf-
gebaut wiare. Der Gesetzesentwurf, der nun vor dem
Grossen Rat liegt, entspricht diesem Auftrag.

Wir haben den Gesetzesentwurf sofort umarbeiten
lassen. Die materiellen Vorschriften im ersten Arti-
kel haben keine wesentlichen Aenderungen erfahren,
denn es ist klar, dass die Sache im grossen und gan-
zen gleich bleibt, ob der Staat das Gesetz obligato-
risch in allen Gemeinden durchfiihrt, oder ob das
Gesetz von den Gemeinden selbst durchgefithrt wird.
Dagegen hat das Verfahren deswegen eine Abénderung
erfahren miissen, weil alles in die Hinde der Ge-
meindebehoérden gelegt werden musste. Als die Vor-
bereitung auf der Finanzdirektion fertig war, war das
neue Steuergesetz angenommen, in welchem die Be-
steuerung des Wertzuwachses auch in gewissem Sinne
vorgesehen war, indem alle Spekulations- oder Ka-
pitalgewinne in der II. Klasse besteuert werden. Man
musste nun abwarten, welche nihere Auslegung diese
Gesetzesbestimmung finden wiirde. Diese Auslegung
ist gegeben worden durch das Dekret, das der Grosse
Rat in der Januarsession angenommen hat.

Nachdem diese Grundlagen geschaffen sind, kommt
das Gesetz neuerdings vor den Grossen Rat. Ich
wiederhole, dass iiber den Grundsatz der Wertzu-
wachssteuer bereits lange Verhandlungen im Grossen
Rat stattgefunden haben. Ich halte es nicht fiir
notig, diesen Grundsatz nochmals zu erértern, ich bin
aber gern bereit, Auskunft zu geben. Ich halte es
auch nicht fiir notig, dass man eine Debatte erdffnet;
dariiber ist im Grossen Rat in langen Verhandlungen
bereits gesprochen worden und es ist bereits ein Ent-
scheid ergangen. Das gleiche ist der Fall fir die
Grundsitze, wie sie in den ersten Artikeln des Ge-
setzes enthalten sind. Ich werde mich auch in der
Berichterstattung an dasjenige anschliessen, was dem
Grossen Rat bereits bekannt ist und werde hier nicht
die Geschichte von allem Anbeginn an auseéinander-
setzen, sondern auch hier erkldre ich mich wieder be-
reit, auf alle Fragen, die gestellt werden, Auskunft
zu geben, wihrend ich im {ibrigen auf das Bezug
nehme, was hier im Grossen Rat bereits besprochen
worden ist. .

Mit diesen Worten beantrage ich im Auftrag des
Regierungsrates, auf die Beratung des abgednderten
Gesetzesentwurfes einzutreten.

Miiller (Bern), Prédsident der Kommission. Ich
mochte auch meinerseits erkldren, dass es sich nicht
um eine eigentliche Eintretensdebatte mehr handeln
kann. Diese Debatte ist erledigt, das Eintreten ist
beschlossen worden und man ist auf die materielle Be-
ratung des Gesetzesentwurfes eingetreten und hat
dieselbe bis zu Art. 11 durchgefiihrt und dann die Ver-
handlungen abgebrochen, weil man in jener materiellen
Beratung eine wesentliche grundsétzliche Neuerung
eingefithrt hat. Nach jenen Beschliissen handelte es
sich nicht mehr um ein eigentliches kantonales Gesetz,
sondern nur noch um ein Rahmengesetz. Im Rahmen
dieser kantonalen Vorschriften wéiren die Gemein-
den ermichtigt gewesen, die Wertzuwachssteuer auf
ihrem Gebiete einzufithren oder nicht. Auf Grund
eines Gemeindebeschlusses wére die Sache in Wirk-
samkeit getreten.
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Man konnte sich im gegenwirtigen Stadium der
Beratung auch fragen, ob man nicht die Diskussion
einfach bei Art. 12 weiterfithren solle und nachher,
wenn das Gesetz durchberaten ist, auf den einen oder
andern Artikel zuriickkommen. Ich mochte aber in
Uebereinstimmung mit dem Vertreter des Regierungs-
rates beantragen, die Eintretensdebatte einfach dazu
zu beniitzen, Thnen iber den Gang der materiellen
Beratung Vorschlige zu machen, und zwar in dem
Sinne, dass wir wieder von vorn beginnen, dass wir
uns aber da, wo die Sache vom Grossen Rat bereits
materiell entschieden ist, nur auf kurze Bemerkungen
beschrinken konnen, und dass wir nur da einldsslicher
referieren, wo es sich um grundsétzliche Aenderungen
handelt. Wir sind deshalb der Ansicht, dass der
Rat auf die Gesetzesberatung bereits eingetreten sei
und dass man neuerdings auf die Beratung indem
Sinne eintreten sollte, dass man wiederum den Art. 1
behandelt.

v. Fischer. Ich mochte zundchst in formeller
Beziehung einen andern Standpunkt vertreten, als
Herr Gustav Miiller soeben ausgefiihrt hat. Er hat
soeben gesagt, seiner Ansicht nach konne es sich heute
gar nicht um eine Eintretensdebatte handeln, da der
Grosse Rat seinerzeit Eintreten beschlossen habe und
da die Vorlage einfach an die vorberatenden Behorden
zur Umarbeitung zuriickgegangen sei. Nun wollen
wir doch feststellen, dass der heute vorliegende Ent-
wurf auf einer ganz andern Grundlage basiert als der
Entwurf, der im Jahre 1917 zur Behandlung stand.
Damals hatte man ein Gesetz, das fir den ganzen
Kanton galt, und heute haben wir eine Vorlage, deren
Art. 1 dahingeht, dass es den Gemeinden freistehe, ob
sie das Gesetz anwenden wollen oder nicht. Es ist
eine neue Vorlage, und man kann deshalb sagen, dass
sie nach dem Verfahren behandelt werden soll, wie
es fiir die Gesetzesvorlagen vorgesehen ist.

Dazu kommt ein weiteres Moment. Die erste Be-
ratung hat im Jahre 1917 stattgefunden. Seither ist eine
Gesamterneuerung des Grossen Rates vor sich gegan-
gen, die eine grosse Aenderung im Bestand der Be-
horde zur Folge gehabt hat. Ich glaube nicht, dass
es angeht, dass der neue Rat nicht das Recht haben
soll, bei einer Vorlage, die in einer Legislaturperiode
angeschnitten wird und in der neuen Legislaturperiode
wieder vor den Rat kommt, die Eintretensfrage zu
behandeln und dariiber zu entscheiden. Soviel in
formeller Beziehung. Ich bringe das an, damit man
nicht die Theorie, die jetzt vom Herrn Kommissions-
prisidenten vertreten worden ist, in spéiteren Fillen
als unbestritten ansieht. Ich halte sie fiir unzutref-
fend.

Trotzdem mochte ich aber meinerseits nicht den
Antrag stellen, auf die Vorlage nicht einzutreten, und
zwar aus dem Grunde nicht — da bin ich mit Herrn
Gustav Miller- einverstanden —, weil der Grosse
Rat seinerzeit den Willen bekundet hat, sich mit die-
ser Materie zu befassen. Ich war damals auch Mit-
glied der Behorde und bin von der Aenderung
der Legislaturperiode nicht betroffen worden. Ich
will also meinerseits die damalige Schlussnahme
des Grossen Rates respektieren. Ich halte aber dalfiir,
es stehe jedem neuen Mitgliede frei, zu sagen, es
stelle den Antrag auf Nichteintreten. Ich will diesen
Antrag nicht stellen, aber ich will mir doch erlauben,
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einige allgemeine Bemerkungen iiber die ganze Materie
anzubringen. Die Detailberatung kann dann vermie-
den oder kiirzer gefasst werden.

Zunichst moéchte ich mich iiber die ganze Ent-
stehungsgeschichte dussern, iiber die Frage, wie man
nun dazu kommt, hier bei uns diese Wertzuwachs-
steuer anzuwenden. Ich mochte die Frage aufwerlen,
ob es grundsitzlich berechtigt ist, dass man das,
was andern Orts probiert worden ist, auf unsere Ver-
hiltnisse anwenden will. Die Herren, die bei den
fritheren Beratungen anwesend waren, haben hdoren
konnen, dass die Wertzuwachssteuer in Deutschland
sehr verbreitet sei, dass sie in vielen hundert Ge-
meinden eingefiihrt sei. Das hat man im 'Jahre 1917
gesagt. Das ist richtig, aber auf der andern Seite
muss man sich auch vergegenwdrtigen, dass das
Deutsche Reich 76,000 Gemeinden hat, und wenn
nun 600 Gemeinden tatséchlich die Wertzuwachssteuer
eingefiihrt haben, so macht das nicht einmal 10/,
aus. Das ist also kein schlagender Beweis, dass diese
Steuer eine grosse Errungenschaft sei, wenn man
sagen kann, dass so und soviel hundert deutsche Ge-
meinden diese Idee realisiert haben.

Wenn man neue Steuern einfithren will, muss man
sie mit dem bisherigen Steuersystem in Zusammen-
hang bringen. Bei uns sagt man einfach, weil man
in Deutschland die Wertzuwachssteuer habe, soll
man sie bei uns auch einfiihren. Man ldsst aber
ausser acht, dass man in Deutschland nicht das
gleiche System der periodischen Grundsteuerschatzun-
gen hat, wie wir es haben, dass es deshalb nicht ohne
weiteres angeht, das, was in Deutschland zur An-
wendung kommt, nun auch auf unsere Verhiltnisse
verpflanzen zu wollen. Ich sage nidmlich, dass in
den periodischen Grundsteuerschatzungsrevisionen,
die wir im Kanton Bern haben, eigentlich schon ein
Stiick, und zwar teilweise schon ein sehr starkes
Stiick, Wertzuwachsbesteuerung liegt. Deshalb wiirde
man zu einer Wertzuwachsbesteuerung, die man be-
reits hat, mit der Einfiihrung der speziellen Wert-
zuwachssteuer noch eine zweite Art einfithren. Das
ist etwas, was von seite der Befiirworter der Idee
viel zu wenig beriicksichtigt wird, was tatsichlich in
sehr vielen Féllen zu einer zu starken Belastung
des Grundeigentums fiihrt.

Nun stellt man sich auf einen andern Boden, um
diese Steuer zu empfehlen. Man will sie populir
machen, indem man sagt, es handle sich um die
Bekdmpfung der Spekulation. Wenn man auf dieses
Argument abstellt, so miissen sich diejenigen, die mit
demselben operieren, doch immerhin entgegenhalten
lassen, dass man mit diesem Argument die o6ffent-
liche Meinung bis zu einem gewissen Grade irrefiihrt.
Wenn Sie das Gesetz anschauen, wie es hier im Ent-
wurf vorliegt, so werden Sie auf den ersten Blick
sehen konnen, dass es weit liber die Bekdmpfung der
Spekulation hinausgeht. Das Gesetz trifft den Grund-
eigentiimer, sei er nun Spekulant oder nicht. Aller-
dings sind fiur die Fille, wo keine Spekulation vor-
liegt, einige Milderungen vorgesehen. Das ist zuzu-
geben, aber grundsitzlich trifft das Gesetz den Speku-
lanten und den Grundeigentiimer, der nicht Spekulant
ist, und das ist doch im Bernerland — wir diirfen
das konstatieren — jedenfalls noch der grossere Teil.
Die meisten Grundeigentiimer im Kanton Bern wer-
den sich dagegen verwahren, dass man sie mit Spe-
kulanten in einen Tiegel schmeisst. Das Gesetz trifft
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also in der Mehrzahl solche Fille, wo es sich gar
nicht um Spekulation handelt.

Um diesem Einwand zu begegnen, behilft man
sich damit, dass man sagt, man miisse den unver-
dienten Wertzuwachs treffen. Es seien so und so
viele Grundeigentiimer, deren Grundstiicke an Wert
zugenommen haben, ohne dass sie irgend etwas dazu
beigetragen hitten, es sei ihrem Eigentum durch
die ganze Entwicklung der Ortschaft oder die Lan-
desgegend ein Mehrwert zugefithrt worden, an wel-
chem sie kein Verdienst haben und deshalb sei es
nicht richtig, dass sie davon profitieren. Das ist ein
sehr bestechendes Motiv, mit welchem man deshalb
auf einen ziemlichen Erfolg rechnen kann, weil es
in nicht geringem Masse an einen Instinkt des Men-
schen appelliert, der sich zu gegebener Zeit gern gel-
tend macht, an den Instinkt des Neides. Man appelliert
an alle diejenigen, die sich zufillig nicht gerade in
dieser giinstigen Situation befinden.

Aber wenn man von diesem Moment des unver-
dienten Wertzuwachses ausgeht, so lduft man dabei
Gefahr, dass man auf falsche Voraussetzungen auf-
baut oder zu falschen Resultaten gelangt. Ich mochte
mir in dieser Beziehung erlauben, lhnen etwas zu
zitieren. Es stammt nicht aus einer Zeitschrift, son-
dern aus einem offiziellen Aktenstiick, und zwar aus
einem Vortrag, den der Regierungsrat des Kantons
Baselstadt an den Grossen Rat gerichtet hat, als es
sich im Jahre 1910 oder 1911 darum handelte, die
Wertzuwachssteuer einzufithren. Damals stand das
Moment des unverdienten Wertzuwachses, der be-
steuert werden soll, im Vordergrund und damals hat
der Regierungsrat dem Grossen Rat in der Botschaft
u. a. folgenden Satz zu Gemiite gefiihrt: «Wenn da-
gegen eine besonders intensive Besteuerung mit dem
Ausdruck «unverdienter Wertzuwachs» motiviert wird,
also mit dem Gedanken, dass der Gewinn weniger
Verdienst des Eigentiimers als der Allgemeinheit sei,
so liegt die Uebertreibung eines im gewissen Sinne
richtigen Gedankens sehr nahe. In vielen Féllen
ist der erzielte Mehrwert nichts anderes als der Aus-
gleich fiir den verminderten Geldwert und wenigstens
bei unbebautem Land Ausgleich fiir lange Zeit ent-
behrten Zinsertrag. In manchen Féllen muss der
Verkdufer an Stelle der verkauften Liegenschaft eine
andere ankaufen und der erzielte Gewinn wird absor-
biert durch den hohen Kaufpreis der Ersatzliegen-
schaft.» So der Regierungsrat von Basel-Stadt.

Nun sagt man, die vorgesehene Besteuerung sei
gerecht, es sei ein Postulat der Gerechtigkeit, dass
man die Wertzuwachssteuer einfiihre. Aber diese
Gerechtigkeit besteht jedenfalls so lange nicht, als
man auf der andern Seite nicht auch eine Wertein-
busse, die der Betreffende erleiden kann, auf den
Fiskus libertragen kann, damit er wenigstens daran
partizipiere. Von dieser Idee, dass der Fiskus, sei
es der kantonale oder der kommunale, an den Ver-
lusten Anteil haben soll, wollen unsere Finanzdirekto-
ren, seien es kantonale oder stddtische, bis jetzt
nichts horen. Dieser Gedanke ist in ihren Augen
etwas ganz Ungeheuerliches. Solange man aber nicht
neben der Besteuerung des Wertzuwachses auch eine
Beteiligung des Staates an den Verlusten des Grund-
eigentiimers einflihrt, kann man jedenfalls nicht von
einer gerechten Grundlage der Steuer sprechen. Es
ist in der gleichen Botschaft des Regierungsrates von
Basel in gleicher Weise argumentiert worden, dass es
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fraglich sei, ob cigentlich der Staat volle Gerechtig-
keit walten lasse, wenn er zwar mittelst einer hohen
Steuer dem gliicklichen Gewinner sogenannten unver-
dienten Wertzuwachses ein Erkleckliches des Geld-
gewinnes abnehme, dagegen in keiner Weise zu parti-
zipieren geneigt sei, wenn der Eigentiimer von einer
unverdienten Wertabnahme infolge Riickganges des
Erwerbslebens bei wirtschaftlichen oder politischen
Krisen betroffen werde. Wenn wir heute ins Ober-
land gehen, so werden wir manchen finden, der beim
Verkauf seiner Liegenschaft keinen Gewinn erzielen
wird, sondern sie mit Verlust abgeben muss. Davon
hort man nichts, dass der Fiskus einen Teil der Ver-
luste iibernimmt.

Eine wichtige Frage ist diejenige der Wirkung

der Wertzuwachssteuer. Es ist moglich, dass die-
jenigen Gemeinden, die die Wertzuwachssteuer ein-
fithren, unter Umstinden ganz schone Einnahmen
erzielen konnen. Es kann Jahre geben, wo sie schone
Ertrignisse haben, es kann aber auch Zeiten geben,
wo die Ertrignisse gering sind. Man hat auch in
Deutschland verschiedene Erfahrungen gemacht. Ein-
zelne Gemeinden haben sich sehr befriedigt ausge-
sprochen, andere haben diese Herrlichkeit nach eini-
ger Zeit wieder beiseite gelassen, weil sie gefunden
haben, man habe damit viel Gescher und wenig
Wolle. Es liessen sich Beispiele von Stidten anfiih-
ren, welche die Wertzuwachssteuer wieder aufgehoben
haben. , .
Wichtiger ist nun aber die Frage, ob die Steuer
dem kantonalen oder dem Gemeindefiskus zu gute
kommen soll. Da gehen die Ansichten auch wieder
auseinander. Die einen sagen, es sei eine Folge
dieser neuen Steuer, dass die Bodenpreise sinken,
weil die Spekulation eingedimmt werde. Die andern
aber sagen, man tdusche sich darin, der Boden werde
nicht billiger, sondern teurer. Also das ist eine
bestrittene Frage. Herr Gustav Miiller hat als Refe-
rent vor 11/, Jahren, als wir die Frage zum ersten
Mal verhandelten, den Standpunkt vertreten, dass mit
der Einfithrung der Steuer keine Erhohung der Bo-
denpreise eintreten werde. Man muss sich aber doch
vorstellen, dass jeder Verkdufer einer Liegenschaft
im Grunde genommen ein Mensch ist, der rechnet,
sei er nun Spekulant oder bloser Grundeigentiimer.
Da ist doch mit Sicherheit anzunehmen, dass, wenn
die Steuer eingefithrt wird, es sich hiufig in der Pra-
xis so machen wird, dass einer, wenn er ein Grund-
stiick verkaufen will, bei sich zuerst ausrechnen wird,
wie viel Wertzuwachssteuer er bei dem von ihm gefor-
derten Kaufpreis bezahlen muss. Er wird den Betrag
der Steuer oder wenigstens den grdssten Teil davon,
cinfach auf den Kaufpreis schlagen. Wie eigentiimlich
miissten die Menschen sein, wenn sie nicht so rechnen
wiirden.

Glauben Sie nun, wenn das die Wirkung der Ein-
fihrung der Wertzuwachssteuer ist, dass dann ein
wichtiges Postulat der Bodenreform verwirklicht wer-
den kann, dass eine Reduktion der Bodenpreise er-
zielt wird? Im Gegenteil, Sie erzielen eine Verteue-
rung des Bodens und damit als weitere Folge eine
Verteuerung der Wohnungen. Da ist es nun eine
cigentiimliche Erscheinung, dass die allerrabiatesten
Anhidnger der Wertzuwachssteuer gerade in denjenigen
Kreisen zu suchen sind, die am allermeisten {iber
Mietzinswucher wettern, wihrend man durch solche
neuen Steuern immer wieder die Voraussetzungen
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daflir schafft. Das sagt auch ein Anhénger der Wert-
zuwachssteuer, Dr. Hartmann, in seiner Broschiire
«Der Wertzuwachssteuergedanke in Deutschlandy, auf
Grund der Erfahrungen, die man in Deutschland wih-
rend einer Reihe von Jahren gemacht hat. In der
Botschaft des Regierungsrates von Baselstadt wird die
Ansicht zum Ausdruck gebracht, es sei ratsam, in der
Ausdehnung dieser Besteuerung nicht zu weit zu ge-
hen. «Man wird sich namentlich klar sein miissen,
dass mittelst dieser neuen Grundsteuer die Grund-
und Bodenpreise, iiber deren Steigen so sehr geklagt
wird, nicht zum Sinken gebracht werden».

Zum Schluss noch ein Wort iiber die neue
Grundlage, auf der der Entwurf aufgebaut ist. Da
ist sehr interessant, zu kcnstatieren, welcher Wan-
del der Anschauungen stattgefunden hat.- Diejeni-
gen Herren Kollegen, welche dem Rat im Jahre 1917
angehort haben, werden sich daran erinnern, dass
die damalige Vorlage auf der Voraussetzung basierte,
dass die Steuer allgemein fiir den ganzen Kanton
aufgebaut werde. Es ist damals vom Vertreter der
Regierung in seinem einleitenden Votum auseinander-
gesetzt worden, dass er urspriinglich anderer Meinung
gewesen sei. Er sei urspriinglich der Meinung ge-
wesen, man solle es den Gemeinden iiberlassen, ob
sie die Steuer einfithren wollen oder nicht, aber er
habe sich die Sache reiflich iiberlegt und sei zum Re-
sultat gekommen, dass es nicht angehe, sondern dass
man das fiir den ganzen Kanton einheitlich ordnen
miisse. Man hat also gesehen, dass der Herr Finanz-
direktor sich nach ernsthaftem Studium der Materie
zu der Ueberzeugung durchgerungen hat, dass die
Einfiihrung auf dem Wege des Fakultativums fiir die
Gemeinden nicht angiingig sei. Er hat damals gesagt:
«Es muss zugegeben werden, dass grosse Gemeinden
des Kantons kein Bediirfnis nach einem solchen Ge-
setz haben. Aber je linger man sich mit der Sache
in unsern Verhiltnissen befasst, desto mehr kommt
man zum Schluss, dass es nicht anders geht, als
den Grundsatz auf den ganzen Kanton auszudehnen.
Gewiss kann man sich auf den Standpunkt stellen,
man solle den Gemeinden die Freiheit lassen, diese
neue Steuer einzufithren oder nicht; diejenigen, dic
sich mit dem Gedanken noch nicht befreunden kon-
nen, sollen damit nicht behelligt werden, und denjeni-
gen, die weiter fortgeschritten sind, soll man die
Moglichkeit geben, sie einzufithren. Allein es ist
auf der andern Seite doch stossend, dass im kleinen
Gebiet eines Kantons der gleiche Hergang von Ge-
meinde zu Gemeinde anders behandelt wird, am einen
Ort muss man den Wertzuwachs versteuern, am an-
dern nicht. Das ist um so stossender, als der Wertzu-
wachs sich durchaus nicht an die Gemeindegrenzen
hiilt.» Dann fithrt der Herr Finanzdirektor das anhand
einer Reihe von Beispielen aus, und zwar mit iiberzeu-
gender Kraft und mit Argumenten, die nicht wider-
legbar sind. Ich kénnte die Idee, dass man das Ge-
setz nicht fakultativ erkliren soll, sondern fiir den
ganzen Kanton obligatorisch, gar nicht besser be-
griinden, als es der Herr Finanzdirektor im Septem-
ber 1917 getan hat. _

Zwei Monate spiter hat man die Beratung der
Vorlage fortgesetzt. Da hat der Herr Finanzdirektor
der Stadt Bern, der zugleich Kommissionsprisident
war, diese neue Idee gebracht. Lr hat sich gesagt,
es komme nicht gut, wenn wir das Gesetz fiir den
Kanton Bern obligatorisch erkldren, man miisse das
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den Gemeinden freistellen. Im November 1917 hat
der Herr Iinanzdirektor des Kantons Bern ausgefiihrt,
er konne sich sehr leicht auch zu dieser Ansicht
bekehren, nachdem er im September mit den schliis-
sigsten Argumenten erkldrt hatte, dass die Sache
nur dann gehe, wenn sie auf Grundlage des Kantons
durchgefithrt werde. Der Grosse Rat ist dannzumal
von dieser Wendung férmlich iiberrumpelt worden.
Woher dieser Wandel der Anschauungen? Noch heute
haben mir Kollegen erklirt, das sei ganz unerwartet
gekommen und darum habe man damals zugestimmt,
_ aber wenn man sich die Sache besser iiberlege, so
sehe man, dass das seine grossen Gefahren habe.
Warum dieser Umschlag in den Anschauungen? Des
Ritsels Losung ist sehr einfach. Der Herr Kommis-
sionsprisident hat gleichzeitig die Ehre und die
schwierige Aufgabe, Finanzdirektor der Stadt Bern
zu sein und in dieser Stellung misst er der Vorlage
eine ausserordentliche Bedeutung bei. Die Vorlage
soll dazu dienen, die Schwierigkeiten finanzieller Na-
tur, in denen sich die Gemeinde Bern und ihr neues
Regiment gegenwirtig befindet, zu mildern. Um diese
Schwierigkeiten zu beseitigen, um zu ermoglichen, den
Karren aus dem Sumpf zu ziehen, soll der Grosse
Rat mithelfen, indem er dieses Gesetz auf der neuen
Grundlage beschliesst. Das ist des Rétsels Losung
und die Frage wird sich in der Tat fiir den Grossen
Rat so stellen, ob er dicses Moment als so wichtig
erachte, um sich um seinetwillen iber die grossten
grundsétzlichen Bedenken hinwegzusetzen, die dieser
fakultativen Regelung vorgehalten werden konnen.

Das sind ein paar allgemeine Bemerkungen, die
ich hinsichtlich dieser Materie anbringen wollte. Ich
wiederhole, dass ich mich personlich dem damaligen
Beschluss des Grossen Rates flige, der Lintreten
beschlossen hat. Ich anerkenne zwar nicht, dass
man nicht berechtigt wire, einen Antrag auf Nicht-
eintreten zu stellen, aber ich selbst verzichte darauf
und behalte mir vor, in der Detailberatung noch
einzelne Sachen zur Sprache zu bringen und gege-
benenfalls Abdnderungsantrige zu stellen.

Trachsel. Nach meiner Ansicht ist der Entwurf
unannehmbar und ich beantrage daher Nichteintreten.
Wir haben nun ein neues Steuergesetz angenommen,
in welchem in Art. 19, lit. ¢, die Wertzuwachssteuer
bereits aufgenommen ist. Wertzuwachs ist die Diffe-
renz zwischen dem Erwerbs- und dem Verdusserungs-
preis und diese ist sehr stark besteuert. Die Entwick-
lung wird zeigen, dass die Anwendung nicht mdglich
ist, weil die Belastung des Grundbesitzes zu stark
wiirde. Das ist eine Steuer, die schon mehr an das
Kapital greift. Die Wertzuwachssteuer kann bedeu-
tend milder sein als der Art. 19 des Steuergesetzes.
Nehmen wir ein Beispiel an den Handdnderungen, die
im letzten Jahr massenhaft zu tibertriebenen Preisen
vorgenommen worden sind. Ein Gewinn von 50,000
Fr. wiirde nach dem neuen Steuergesetz eine Staats-
steuer von 6975 Fr. entrichten, eine Gemeindesteuer
von 20,750 Fr., nach dem Wertzuwachssteuergesetz
wiirde das ausmachen 5000 Fr., wovon der Staat 1500
Fr. und die Gemeinde 3500 erhielte. Also wieder
eine kolossale Benachteiligung des Staates. Eine Re-
vision des Art. 19 des Steuergesetzes wiire dringend
notig, eine Revision, die ihn in Verbindung mit dem
neuen Wertzuwachssteuergesetz brichte und die einen
verniinftigen Ansatz bringen wiirde, indem auf die
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Dauer des Besitzes Riicksicht genommen wird, wie
auch auf die Hohe des Gewinnes.

Dann kann ich mich auch nicht damit einverstan-
den erkldren, dass die Wertzuwachssteuer zugunsten
der Gemeinden erhoben werden soll. Das gibt grosse
Ungleichheiten. Die Gemeinden, die sie einfiihren,
wiirden wahrscheinlich eine grosse Einnahme fiir ihre
Gemeindekasse erzielen, wihrend der Staat kolossal
geschidigt wird. Es wird allerdings in Art. 25 ge-
sagt, dass der Art. 19 des Steuergesetzes aufgehoben
sel in den Gemeinden, welche die Wertzuwachssteuer
einfithren. Es sollte gesagt sein, dass die 309/, die
die Gemeinden dem Staate abliefern, von der Staats-
steuer abgezogen werden x6nnen. Ich schliesse, indem
ich der Meinung Ausdruck gebe, es sollte eine neue
Vorlage des Regierungsrates gebracht werden, in wel-
cher die Revision des Art. 19 des Steuergesetzes
mit der Wertzuwachssteuer in Verbindung gebracht
wird, in welcher die Hirten des Art. 19 gemildert
und dem Gesetz eine Fassung gegeben wird, die sich
den Verhéltnissen anpasst.

Miiller (Bern), Prisident der Kommission. Herr
Kollege v.Fischer hat den Beweis erbracht, dass man
unter allen Umstédnden eine Eintretensdebatte provo-
zieren kann, indem man auf Sachen eintritt, die
eigentlich in die Detailberatung gehoren, aber selbst-
verstindlich den Charakter einer Eintretensdebatte
annehmen miissen. Ich habe mich im Grossen Rat
allerdings in anderem Zusammenhange wiederholt zu
dieser Wertzuwachssteuer ausgesprochen. Ich habe
sie im Jahre 1910 begriindet und habe im Jahre 1917
bei der Eintretensdebatte Anlass genommen, mich
tiber die allgemeinen Grundsitze einldsslich zu #us-
sern und dann ist vom Grossen Rat gestiitzt auf
diese Darlegungen mit grosser Mehrheit Eintreten
beschlossen worden. Nachher haben wir in der
Detailberatung die Frage, ob Autonomie der Gemein-
den oder kantonales Gesetz, in einldsslichster Weise
erortert. Alle Mitglieder, die frither der Behorde
angehort haben, sind dariiber vollstdndig orientiert
worden und haben in voller Kenntnis der Sache ihren
Entscheid getroffen. Nachdem nun aber der Antrag
auf Nichteintreten gestellt wird, muss ohne weiteres
die Frage neuerdings in ihrer ganzen Ausdehnung
erortert werden. Ich habe gehofft, dass wir darum
herumkommen, dass uns die Detailberatung die Ge-
legenheit biete, sich iiber diese oder jene grundsitz-
liche Frage noch niher auszusprechen. Ich werde
mir nun erlauben, auf einige Fragen einzutreten.

Was die Herkunft dieses Gedankens der Wertzu-
wachssteuer betrifft, so ist zu sagen, dass er nicht in
Deutschland, sondern in England zuerst wissenschaft-
lich untersucht und formuliert worden ist, durchdie eng-
lische Nationalokonomie und namentlich durch einen
der grossten Denker auf dem Gebiet der biirgerlichen
National6konomie, David Ricardo. Dort ist das We-
sen dieses unverdienten Wertzuwachses in so ein-
wandfreier Weise formuliert worden, dass es wissen-
schaftlich nicht mehr widerlegt werden konnte. Der
Begriff des unverdienten Wertzuwachses kann als
ganz feststehend betrachtet werden. Es handelt sich
nur um die Besteuerung dieses unverdienten Wert-
zuwachses und niemals um die Extrabesteuerung ir-
gend eines Wertes, der auf Arbeit oder Kostenauf-
wendung zuriickzufithren ist. Es handelt sich immer
nur um die Besteuerung derjenigen Elemente, die
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nicht auf Arbeit und Kosten des Einzelnen zuriick-
zuftihren sind, sondern dem Betreffenden unverdient
in den Schooss fallen. In landwirtschaftlichen Ge-
genden kann eine differenzierte Grundrente entstehen
je nach der Fruchtbarkeit des Landes, wihrend in
stddtischen Verhiltnissen die Lage der Liegenschaft
eine ausschlaggebende Rolle spielt. Deshalb wird
man immer die Erfahrung machen, dass die gestei-
gerte Grundrente in stidtischen Gemeinwesen reiner in
Erscheinung tritt als in landwirtschaftlichen, dass die-
ser unverdiente Wertzuwachs nicht nur entsteht, son-
dern progressiv wiichst und deshalb progressiv besteu-
ert werden soll. Durch die Tatsache der Bevolkerungs-
vermehrung allein steigert sich der Wert von Grund und
Boden, namentlich deshalb, weil Grund und Boden
in einem bestimmten wirtschaftlichen Komplex nicht
beliebig vermehrt werden konnen, sondern cine kon-
stante Grosse bilden. Die Nachfrage nach Grund
und Boden wird sich mit der Beviélkerungsvermeh-
rung erhohen, das Verhiltnis zwischen Angcbot und
Nachfrage wird schlechter, die Mieten werden hoher
und hoher getrieben, und weil das geschieht, steigen
die Grund- und Bodenpreise, ohne dass der Betref-
fende durch seine Arbeit und Kostenaufwendung ir-
gend etwas dazu beigetragen héitte. Er erhilt emnen
Gewinn, der rein auf die Beviolkerungsvermehrung
zuriickzufiithren ist. Dieser wird ausserdem vermehrt
durch die Arbeit, die die Gemeinde gerade mit Riick-
sicht auf diese Bevolkerungsvermehrung machen muss.
Es miissen Strassen angelegt, es miissen die Ver-
kehrsmittel iiberhaupt verbessert werden, was alles
zur Wertsteigerung beitrdgt, ohne dass der Einzelne
dabei mitzuwirken hitte. Deshalb entsteht hier tat-
sdchlich ein unverdienter Wertzuwachs und einzig
dieser soll nun der Besteuerung unterworfen werden.
Es handelt sich nicht um die Besteuerung von Werten,
die in irgend einer Form auf Arbeit und Kapital
zuriickzuftihren sind. Deshalb haben wir immer diese
Besteuerung als eine gerechte bezeichnet und kénnen
idas mit voller Ueberzeugung wiederholen. Es ist
eine gerechte Steuer, die ein Einkommen erfasst,
das nicht auf das Verdienst eines Einzelnen zuriick-
zufithren ist. Deshalb, weil diese Theorie nun zu einer
volkswirtschaftlichen Gewissheit geworden ist, hat
sie in andern Lindern Eingang gefunden, -allerdings
in erster Linie und in ausgedehntem Masse in Deutsch-
land. Nach der letzten Statistik ist dort in 450 grosseren
Gemeinden die Wertzuwachssteuer eingefiihrt worden.

Nun ist es vollstindig richtig, dass das gegeniiber
der Gesamtzahl der Gemeinden im Deutschen Reich
nur ein ganz verschwindender Prozentsatz ist. Ge-
rade das spricht aber in der deutlichsten Weise da-
fir, dass das eine Steuer ist, die man nach Gemein-
den spezialisieren sollte, weil die Verhiltnisse in den
einzelnen Gemeinden vollstindig verschieden sind,
weil in grossen stddtischen Zentren diese Entwick-
lung ganz ausgesprochen in Erscheinung tritt, und
zwar in der stossendsten Weise, wiahrend sie in rein
landwirtschaftlichen Gegenden eine geringere, viel-
leicht gar keine Rolle spielt.

Deshalb ist es nicht richtig, und ich habe diesen
Standpunkt immer vertreten, diese Steuer einheitlich
fiir den Kanton durchzufiithren, trotzdem nur in einer
kleinen Zahl der Gemeinden die Notwendigkeit vor-
handen ist, diese Besteuerung zu schaffen. Dem Herrn
Kollegen v.Fischer gegeniiber will ich erkliren, dass
es sich bei diesem (vesetz nicht nur um den engen

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

1919,

663

Begriff der Spekulationsbesteuerung handelt, sondern
dass das Sicuerobjekt ein anderes ist. Es ist der
unverdiente Wertzuwachs, nicht der Spekulationsge-
winn. Dieser wird dabei natirlich miterfasst, aber
es ist gar kein Grund vorhanden, die Spekulanten mit
bezug auf den unverdienten Wertzuwachs anders zu
behandeln als diejenigen, denen dieser unverdiente
Wertzuwachs ohne spekulative Absicht, aber gleich-
wohl ganz sicher in den Schoss fillt. Deshalb ist
der Begriff ein weilerer. Es handelt sich nicht nur
um die richtige Besteuerung von Spekulationsgewin-
nen, sondern wie im Hteuergesetz sind Kapitalgewinne
jeder Art der Steuerpflicht unterworfen.

Ich glaube nicht, dass es der Appell an den Neid
sei, der dieser Steuct eine derartige Popularitit ver-
schafft hat, wie sic zweifellos besteht, wenigstens
iiberall da, wo man die Ursache erkannt hat, die zu
diesem Wertzuwachs gefiihrt hat. Es ist ganz einfach
das Gefiihl der sozialen und ausgleichenden Gerech-
tigkeit, das veranlasst hat, eine solche wissen-
schaftlich formulierte Steuer in die Praxis iiber-
zufithren. Deshalb glaube ich, dass man gegen
die Grundsiitze der Besteuerung mit gutem Grunde
nichts einwenden konne. Hingegen will ich ohne wei-
teres zugeben, dass verschiedenen Griinden, die Herr
v. Fischer aus der-Botischaft des Regierungsrates von
Baselstadt angefiihrl bat, eine gewisse Berechtigung
zukommt. [m I'alle der Geldentwertung kann die Er-
scheinung eintreten, dass ein Gewinn nur ein schein-
barer geworden ist, dass er sich tatsichlich auf Null
reduziert, wenn. man die Sache ndher untersucht. Wir
haben diegse Entwicklung des Geldwertes in diesen
Kriegsjahren im grossartigsten Umfange feststellen
konnen. Wir wissen, dass sich dieser Geldwert suk-
zessive vermindert und dass sich jetzt die Kaufkraft
eines Frankens nicht hoher stellt als frither die Kauf-
kraft von 50 Rp. Im gegenwirtigen Moment ist es
moglich, dass bet der Veriiusserung einer Liegenschaft
scheinbar ein grosser (rewinn erzielt wird, der voll-
stindig auf dicse Geldentwertung zuriickzufiihren ist.
Deshalb wiirde die Besteuerung eines derartigen Wert-
zuwachses zu einer Ungerechtigkeit fithren. Wir ha-
ben das erkannt und haben auch versucht, eine andere
Losung zu finden. Sie werden diese in der neuen
Vorlage finden. »

Bine andere Frage, diejenige der Zinsverluste, ha-
ben wir ebenfalls im gleichen Sinne geordnet. Ich
habe diesen Standpunkt immer eingenommen, trotz-
dem die Frage bestritlen ist, ob man Zinsverluste
anrechnen konne oder nicht. Wenn einer ein Grund-
stiick gekauft bat, welches cr brach liegen lassen
muss, weil er abwarten muss, bis er es iiberhauen
kann, so entstehen daraus Zinsverluste, weil allfillige
Einnahmen, die man aus einem derartigen Grundstiick
ziehen kann, in keinem Verhdltnis zum Zins des
Kaufpreises stehen. [ch stand immer auf dem Stand-
punkt, dass man diesen Jinsverlust soll anrechnen
konnen, gerade weil ich der Meinung bin, dass der
unverdiente Wertzuwachs getroffen werden soll und
nicht irgend eine andere Aufwendung. Eine solche
ist auch vorhanden, wenn ein bestimmtes Kapital
in ein Grundstiick hineingesteckt wird und wenn es
ohne nennenswerten Ertrag bleibt. Das alles ist in
der Vorlage beriicksichtigt, so dass Einwendungen in
dieser Richtung nicht bervechtigt sind.

Und nun die grosse Frage der Kompensation von
Gewinn und Verlust. Im grossen und ganzen werden
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wir-das nicht durchflithren kénnen, ganz abgesehen da-
von, dass in Gemeinden mit starker Bevolkerungs-
vermehrung der Verlust nicht nennenswert sein kann.
Ich kann mir einen Fall vorstellen, wo man im gross-
artigsten Umfang Gewinn und Verlust gegeneinander
rechnen kann. Ich brauche nur das Beispiel anzu-
fithren, dass wir in der Stadt Bern aus bestimmten
_ verkehrspolitischen Griinden dazu kommen konnten,
den Bahnhof, der mitten in der Stadt liegt, an die
Peripherie zu verlegen, um eine bessere Durchfiihrung
des Verkehrs und eine rationellere Gestaltung der
Bahnhofverhiltnisse zu erzielen. Wenn wir z. B. den
Bahnhof von der Spitalgasse nach dem Spitalacker
verlegen wiirden, so wiirde das eine derartige Revo-
lution in den Vermdgenswerten in der Stadt Bern
auf der einen Seite fiir diejenigen, die bisher aus
der unmittelbaren Nihe zum Bahnhof gewaltigen Mehr-
wert gezogen haben, der nun ganz ungeheuer sinken
wiirde, und auf der andern Seite fiir diejenigen, die
auf dem Spitalacker Grund besitzen, nach sich zie-
hen. Sobald man wiisste, dass der Bahnhof dorthin
kdme, wiirden die Werte sprungweise in die Hohe
gehen, Millionenwerte wiirden auf der einen Seite
verloren gehen und auf der andern gewonnen werden.
Wenn man zu einem solchen Entschluss kommen wiirde,
so wire ich der Meinung, wenn die Autonomie der
Gemeinde das erlaubt, dass es ganz selbstverstindlich
ist, dass das einem grossen Ausgleich rufen misste,
dass auf der einen Seite dieser Wertzuwachs, der
durch die Verlegung des Bahnhofes, an welche diese
Grundeigentiimer gar nichts beigetragen haben, ent-
steht, scharf besteuert wird, und dass dieser Ertrag
verwendet werden miisste, um die andern Grundeigen-
timer zu entschiddigen. Aber im grossen und ganzen
braucht man nicht mit derartigen durchgreifenden
Massnahmen zu rechnen. Man wird einfach den Wert-
zuwachs besteuern, ohne auf die geringen Verluste
Riicksicht nehmen zu miissen.

Herr v. Fischer hat heute in Nachahmung der Aeus-
serungen des Herrn Diirrenmatt im Jahre 1917 gesagt,
die ganze Wertzuwachssteuerfrage beschiftige den
Grossen Rat eigentlich nur deshalb, weil wir, und
ich speziell, fiir die bedrohten Finanzen der Stadt
Bern mehr Geld haben miissen. Das ist vollstin-
dig falsch. Ich habe das Herrn Diirrenmatt schon
gesagt und wiederhole es Herrn v. Fischer gegeniiber,
dass das deswegen falsch ist, weil ich mir die Steuer,
gerade ihrer besonderen Natur wegen, gar nicht als
Bestandteil der laufenden Einnahmen vorstellen kann.
Eine solche Steuer schwankt in ihren Ertrédgnissen
ganz gewaltig, sie wird dann am ergiebigsten sein,
wenn auch die andern Einnahmequellen der Gemeinde
ohnehin reichlich fliessen, wenn die Konjunktur gut
ist, wenn das Geschiftsleben sich entwickelt, wenn
also alles zusammen blitht und Hochkonjunktur hat.
Da werden wir auch einen kolossalen Aufschwung im
Liegenschaftenhandel haben und da wird die Steuer
ganz gewaltige Ertrignisse geben kénnen. Und gerade
in Zeiten von Krisen, wo man das Geld am nétigsten
hétte, wird diese Steuer versagen. Deshalb habe ich
von jeher die Sache so vertreten, dass ich gesagt habe:
Wir wollen mit Riicksicht auf die Gerechtigkeit und
soziale Notwendigkeit dieser Steuer den Gedanken
derselben propagieren, aber wenn wir diese Wert-
zuwachssteuer in der Stadt Bern haben, so soll sic
nach meiner Auffassung nicht in den laufenden Ein-
nahmen aufgehen, sondern in einen Ausgleichsfonds
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gelegt werden, aus welchem die weiteren Anforde-
rungen der kommunalen Bodenpolitik erfiillt werden
konnen. Darin liegt der grosse ausgleichende Ge-
danke dieser Steuer und nicht in der {fiskalischen
Bedeutung, die die Herren Diirrenmatt und v. Fischer
ihr zuschreiben.

Ueber die allgemeine Wirkung habe ich mich be-
reits ausgesprochen. Beziiglich der wertvermindern-
den Wirkung der Wertzuwachssteuer brauchen Sie
sich nur den Fall vorzustellen, den die eigentlichen
und engagierten Bodenreformer wollen, ndmlich die
vollstindige Wegsteuerung der Grundrente mit 100
Prozent. Wenn man das durchfithren konnte, wiirde
jeder Anreiz fiir eine weitere Wertbewegung bei
Grund und Boden dahinfallen. Dann kdénnte man
sicher sagen, dass der Wert von Grund und Bo-
den auf dem gleichen Niveau bleibt. Schon aus
praktischen Griinden kann man das nicht machen,
nicht aus referendumspolitischen, weil es gar nicht
leicht ist, den unverdienten Wertzuwachs in seiner
vollen Reinheit zu erfassen. Man wird nur eine Quote
besteuern konnen. Deshalb kann man annehmen, dass
unter allen Umstdnden die Wertbewegung entspre-
chend der allgemeinen Entwicklung der Stadt in die
Hohe gehen wird, dass sie aber verlangsamt werden
wird. Darin liegt ein sozialpolitisches Nebenmoment,
das fiir die Richtigkeit dieser Steuer spricht.

Endlich will ich noch die Behauptung erdrtern,
dass diese Steuer einfach auf die Mieter abgewilzt
werden konne. Diese Frage ist bestritten. Ich ver-
neine sie deshalb, weil ich die Verhiltnisse seit Jah-
ren verfolge. Ich kann an einem Beispiel zeigen,
wie wenig das mit der Wertzuwachsbesteuerung zu
tun hat, wenn die Mieten steigen. Sobald die Lor-
rainebriicke erstellt wird, ist es selbstverstindlich,
dass die Lorraine, die jetzt unter schlechten Ver-
kehrsverhiiltnissen leidet, infolgedessen relativ billige
Zinsen hat, nun mit hoheren Mietzinsen rechnen
kann, ganz unabhiingig davon, ob man dic Wertzu-
wachssteuer hat oder nicht. Das hingt von ganz
anderen Faktoren ab, voa Nachfrage und Angebot,
das hingt davon ab, ob die Grundeigentiimer die
Macht haben, die Konjunktur auszuniitzen. Wenn
Ueberfluss von Wohnungen vorhanden ist, so steigen
die Mieten auch dann nicht, wenn wir eine scharfe
Wertzuwachsbesteuerung haben, weil sich das ganz
von selbst reguliert. Wenn das Angebot von Wohnun-
gen knapp ist, dann werden die Mieten sprung-
haft in die Hohe gehen, ganz gleichgiiltig ob wir eine
Wertzuwachsbesteuerung haben oder nicht. Diese wird
dann nur noch dazu dienen, diese Steigerung besser
motivieren zu konnen.

Gegeniiber Herrn Trachsel, der iiberhaupt nicht
eintreten will, mochte ich bemerken, dass seine Zah-
len alle zusammen falsch sind, und zwar deshalb,
weil der Wert des betreffenden Grundstiickes der Be-
steuerung gleichwohl unterliegt. Ich kann nicht nach-
driicklich genug betonen, dass es sich um etwas
ganz anders handelt. Es handelt sich nicht um die
Besteuerung des Grundeigentums, sondern um die
Besteuerung des unverdienten Wertzuwachses. Alles,
was in dieses Grundeigentum hineingesteckt worden
ist, sei es Kapital oder Arbeit, das unterliegt nur
der gewdhnlichen Besteuerung bei einer Handédnde-
rung, aber das, was dariiber hinaus als unverdienter
Wertzuwachs angesprochen werden muss, das wird
dieser neuen Besteuerung unterliegen.
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Wider meinen Willen bin ich gezwungen worden.
diese grundsitzlichen Erwdgungen nochmals mitzutei-
len. Ich mochte Sie nochmals auffordern, das Ein-
treten zu bejahen.

Weber. Ich mochte den Antrag Trachsel unter-
stiitzen, und zwar hauptsichlich aus dem Grunde, weil
Art. 1 eine ganz neue Situation schafft. Wir stehen
hier vor etwas ganz anderem, als was in der fritheren
Vorlage vorgesehen war. Ich glaube deshalb, dass
die rechtliche Grundlage fiir einen Antrag auf Nicht-
cintreten bestehe. Ich habe iiberhaupt Bedenken, ob
wir dieses Gesetz im gegenwirtigen Zeitpunkt beim
Volke zur Annahme bringen kénnen. Ich glaubz eher,
dass es abgelehnt werden konnte. Einmal haben wir
ein neues Steuergesetz, dessen Wirkungen noch gar
nicht voll ausgebildet sind. Wir werden diese Wir-
kungen erst mit der Zeit spiiren und es scheint mir
deshalb, man sollte abwarten, wie sich das neue
Steuergesetz macht, bevor man mit einem weiteren
Gesetz kommt. Ferner haben wir ein Erbschalfts-
steuergesetz angenommen. Auch das wird fiir die
Biirger ein Grund sein, zu sagen, dass es jetzt ge-
nug sei. Dann steht auch die Grundsteuerschatzungs-
revision vor der Tir. Aus allen diesen Griinden
glaube ich, dass man im gegenwértigen Moment
darauf verzichten sollte, mit einer neuen Steuer zu
kommen, da sonst viele Leute von Doppelbesteue-
rung sprechen werden, weil ja die Grundsteuerschat-
zung dem unverdienten Wertzuwachs geniigend Rech-
nung trigt. Die Ausfithrungen des Herrn v. Fischer
haben gezeigt, wie ausserordentlich schwierig es ist,
das vorliegende Gesetz zur Annahme zu empfehlen. Ich
mochte nur ein Beispiel anfithren. Wir wollen an-
nehmen, ein Vater habe ein kleines Giitlein und 4—5
Sohne, die heranwachsen. Da hat er fiir diese Sohne
nicht geniigend Arbeit auf seinem Heimwesen. Er
steht vor der Frage, ob er die Sthne gehen lassen
will oder nicht. Die Sthne wollen mithelfen und
der Vater wird gezwungen, das kleine Gut zu verkau-
fen und ein anderes zu kaufen. Wenn er sein kleines
Gut teuer verkauft, muss er Wertzuwachssteuer be-
zahlen, obschon er alles zusammennehmen sollte, um
ein grosseres Gut zu kaufen. Einem solchen Mann
sollte man nicht durch das Gesetz die Erweiterung
seines Besitzes erschweren.

Diirrenmatt. Herr Gustav Miller hat uns mit
dem Brustton seiner politischen Ueberzeugung vorge-
tragen, dass es sich bei der Wertzuwachssteuer um
eine Sache handle, die wissenschaftlich nach allen
Kanten studiert sei, so dass dariiber gar nicht mehr
zu reden sei, dass die Steuer einen ganz gewalti-
gen Erfolg haben werde. Das ist eine beliebte Tak-
tik unserer sozialdemokratischen Freunde, zu sagen,
alles, was sie bringen, sei wissenschaftlich durch und
durch erdauert und studiert, man kénne wissenschaft-
lich gegen sie nicht ankdmpfen. Gegeniiber dieser
Taktik ist es etwas schwer, hier Argumente vorzu-
bringen, die sich mit dieser Wissenschaftlichkeit
befassen. Ich finde, dass es nicht gerade [iir
die wissenschaftliche Durcharbeitung dieser Materie
spricht, wenn man sich vergegenwirtigt, welches
Schicksal die Wertzuwachssteuervorlage im Kan-
ton Bern gehabt hat. Auf eine Motion des Herrn Ge-
stav Miller hin bringt man uns zuerst eine Vorlage,
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die auf dem Boden steht, dass die Wertzuwachssteuer
fiir den ganzen Kanton einheitlich eingefiithrt werden
soll. Bei der ersten Eintretensdebatte beschwichtigt
man aber die Landwirtschaft und sagt ihr, sie solle
keinen Kummer haben. Aus wissenschaftlichen Griin-
den miisse allerdings die Steuer fiir den ganzen Kan-
ton Bern eingerichtet werden, aber in Tat und Wahr-
heit beziehe sie sich nur auf die Stidte und die indu-
striellen Bezirke, das Land werde davon nicht be-
troffen. ) ; i1

Ich habe bereits in der ersten Eintretensdebatte
darauf hingewiesen, dass diese Argumentation falsch
ist, dass die erste Vorlage fiir den ganzen Kanton
berechnet war und in der hintersten Gemeinde zur
Anwendung kommen sollte. Man hat die Beratung un-
terbrochen und bis zur folgenden Session, wo die
Sache wiederum aufgenommen worden ist, hat sich
Herr Gustav Miiller eines andern besonnen und wir
haben eine neue oder wenigstens teilweise umgear-
beitete Vorlage bekommen, die von dem Grundsatz
ausging, dass wir nicht auf den ganzen Kanton ab-
stellen konnen, sondern die Sache den Gemeinden
anheimstellen miissen.

Welches war die Ursache zu dieser Meinungsinde-
rung des Herrn Gustav Miiller? Er hat es das letzte
Mal ausgefithrt, indem er sagte, die Wertzuwachs-
steuer stosse auf einen ihm unverstindlichen Wider-
stand im ganzen Lande herum, es sei vielleicht doch
kliiger, man stelle es den Gemeinden anheim, diesen
Widerstand zu beseitigen. Man probierte also, auf
einem neuen Boden weiter zu kutschieren. Nachher
musste die Beratung unterbrochen werden, weil die
ganze Struktur des Gesetzes nicht mehr fiir die neue
Vorlage passte.

Man hat nun eine neue Vorlage ausgearbeitet, die
uns heute beschiftigt, und die nun auf diesem neuen
Boden steht. Da will man nun die Eintretensdebatte
kurzerhand abschneiden und will uns sagen, dazu
habe man nichts mehr zu sagen, das Eintreten sei
beschlossen, allerdings auf eine ganz andere Vorlage,
aber das sei jetzt gleich, zu dieser Vorlage habe
man nichts mehr zu sagen. Es ist etwas merk-
wiirdig, dass man heute sagt, wie populdr diese ganze
Steuer sei, nachdem man seinerzeit aus Popularitits-
gritnden dazu gekommen ist, sie auf die Gemeinden
zu beschrinken, die sie verlangen, und von einer
Ausdehnung auf den ganzen Kanton abzusehen.

Nun ist aber schon bei der ersten Eintretensdebatte
darauf hingewiesen worden und das zweite Mal eben-
falls, und heute muss ich es wiederholen, weil dar-
auf noch keine Antwort gegeben worden ist, wie es
sich denn tiberhaupt mit der Moglichkeit verhalte,
etne solche Vorlage auf das Gebiet einzelner Gemein-
den zu beschrinken. Es fragt sich, ob das rechtlich
iiberhaupt zuldssig ist oder nicht. Man kann auch
dartiber verschiedener Auffassung sein, ob es prak-
tisch angehe. Ich lese gerade heute in der «Neuen
Zircher Zeitung» eine Korrespondenz aus dem Kan-
ton St. Gallen, wo man sich ebenfalls mit der Wert-
zuwachssteuer befasst und wo man den umgekehrten
Weg eingeschlagen hat. In St. Gallen wollte die erste
Vorlage es den Gemeinden anheimstellen, ob sie diese
Steuer einfithren wollen. Die zweite Vorlage geht
dahin, die Steuer auf den ganzen Kanton aus-
zudehnen. Dort findet man also, man miisse die
Wertzuwachssteuer fiir den ganzen Kanton einfiihren;
im Kanton Bern aber glaubt man, sie nur in einzelnen
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Gemeinden einfiihren zu miissen. Wenn ich mich
recht erinnere, liegt bei den Akten ein Gutachten
des Herrn Dr. Volmar, das sich mit der Frage be-
fasst, ob es rechtlich zulidssig sei, eine solche Steuer
fiir einzelne Gemeinden zu reservieren, oder ob das
nicht eine Rechtsungleichheit bedeute, die man im
Kanton Bern nicht einfiithren konnte. Herr Dr. Volmar
ist zum Schluss gekommen, dass es aus Griinden
der Rechtsgleichheit nicht moglich sei, die Wert-
zuwachssteuer so einzufithren, dass die einzelnen
Gemeinden die Moglichkeit haben, sic zu beschliessen.
Darum ist er zu der Auffassung gekommen, man
miisse die erste Vorlage auf den ganzen Kanton aus-
dehnen. ‘

Aus blossen Popularititsriicksichten ist man von
diesem Gedanken zuriickgekommen und bringt uns
nun diese Vorlage, in der Meinung, sie passiere die
Volksabstimmung besser. Es ist klar, dass damit die
juristischen Bedenken nicht beseitigt sind und ich
hitte gern Auskunft dariiber, sei es vom Herrn Kom-
missionsprisidenten, sei es vom Herrn Finanzdirektor.
wie man sich zu diesem juristischen Standpunkt
des Verfassers des urspriinglichen Entwurfes stellt.
Ich mochte gern wissen, ob die vorberatenden Behor-
den sagen, dass sie diese Bedenken nicht teilen, oder
warum sie, wenn sie diese Bedenken auch jetzt noch
teilen, dazu kommen, den heutigen lntwurf vorzule-
gen.
Es ist bereits gesagt worden, dass sich die Situa-
tion seit der Annahme des neuen Steuergesetzes
ganzlich gedndert hat. Dieses Gesetz enthilt bereits
einen Artikel iiber die Besteuerung des Wertzuwach-
ses. Auch da ist zu sagen, dass das Verhiltnis zu
diesem im letzten Jahre angenommenen Gesetz voll-
stdndig unabgeklart ist, dass wir im Steuergesetz eine
Steuer haben, die fiir den ganzen Kanton verbindlich
ist und bezogen werden soll, wihrend hier eine Steuer
nur fir gewisse Gemeinden eingefiithit werden soll
und das Verhdltnis der beiden Steuern zueinander
vollstindig unabgeklirt ist.

Das alles sind Sachen, die nach meinem Dafiirhal-
ten doch dafiir sprechen, den Antrag auf Nichteintre-
ten anzunehmen und zu warten, bis dic ganze Wert-
zuwachssteuermaterie einmal so vorbereitet und ab-
gekliart ist, dass man wirklich in voller Kenntnis
der Sache dariiber beraten kann.

Schieurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Der Regierungsrat und sein Vertreter
kann sich verschiedenen Voten gegeniiber auf den
ganz einfachen Boden stellen, dass der Regierungsrat
mit der Einreichung der Vorlage nichts anderes ge-
macht hat, als dass er einen mehrfachen Beschluss
des Grossen Rates vollziehen wollte. Nachdem man
aus dem Schosse des Grossen Rates einer andern
Motion — es handelte sich nicht um dic Wertzu-
wachssteuer — den Charakter beigelegt hat, das sei
ein strikter Befehl an den Regierungsrat und der Re-
gierungsrat sei siumig, wenn er diesem Befehl nicht
sofort nachkomme, konnte man sagen: Der Grosse
Rat hat im Jahre 1910 ohne Widerstand eine Motion
des Herrn Gustav Miiller auf Vorlage eines Wert-
zuwachssteuergesetzes angenommen und damit den
Grundsatz schon entschieden. Ich bin nicht dieser
Meinung, ich habe auch bei der Beratung des Be-
soldungsdekretes darauf hingewiesen, dass eine Mo-
tion, die im Grossen Rat angenommen worden ist, den
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Handel noch nicht erledigt. Dort aber ist diese Theo-
rie von allen Seiten im Grossen Rat verfochten wor-
den, mit den tblichen Komplimenten an den Finanz-
direktor wegen Verschleppung. Wenn man nun die
Sache umkehren wollte, konnte man sagen, der Grosse
Rat habe dem Regierungsrat den Auftrag gegeben
und infolgedessen kénne er nicht anders als diesen
Auftrag ausfithren. Ich will aber nicht darauf allein
abstellen, sondern ich méchte auf zwei oder drei an-
dere strikte Auftrige verweisen, die dem Regierungs-
rat gegeben worden sind, insbesondere bei der Bera-
tung des Gemeindegesetzes. Dann ist die Materie aus
dem Gemeindegesetz herausgenommen worden und es
ist dem Regierungsrat der Auftrag erteilt worden,
so rasch als moglich ein Wertzuwachssteuergesetz
vorzulegen.

Ich kann nur wiederholen, dass man im Grossen
Rat nicht nur obenhin gesprochen hat, sondern dass
durch eine besondere Abstimmung des Grossen Rates
im November 1917 beschlossen worden ist, dem Re-
gierungsrat den Auftrag zu erteilen, eine neue Fassung
des Gesetzes vorzulegen, das an Stelle des Obliga-
toriums die Moglichkeit fiir die Gemeinden bringt,
die Wertzuwachssteuer auf ihrem Gebiete ecinzu-
fithren. Das war nicht etwa nur ein allgemeiner Auf-
trag, sondern damals hat Herr Kommissionsprisident
Miiller einen bestimmt formulierten Art. 1a vorge-
schlagen, der vom Giossen Rat angenommen wurde:
und der nichts anderes ist als der jetzige Art. 1. Das
ist cin Beschluss des Grossen Rates, an den sich der
Regierungsrat zu halten ha‘te, und an den er sichauch
gehalten hat. Also, ich konnte sagen, dass wir uns
hinter die verschiedenen Auftrige und Beschliisse ver-
schanzen konnen, dass der Grosse Rat uns den Auf-
trag gegeben habe und dass wir nichts anders ge-
tan haben, als diesen Auftrag auszufiihren.

Nun will ich aber auch sachlich auf die Frage ein-
treten, denn die Frage ist zu wichtig, als dass ich
mich auf den billigen Standpunkt stellen wollte, der
Grosse Rat habe diese Sache aufgegriffen, er solle
nun auch fortfahren. Die Frage, ob man den Wert-
zuwachs tberhaupt besteuern soll oder darf, kann
nur in der Weise gelost werden, dass man sagt: Ge-
wiss, die Besteuerung eines ausserordentlichen Wert-
zuwachses, wie er sich jetzt aus der Vorlage ergibt,
ist gerecht, denn wir haben alle zusammen das Ge-
fiihl, dass es nicht recht ist, wenn durch Aufwendun-
gen inshesondere des Gemeinwesens, sei es nun der
Staat oder die Gemeinde, die Verkehrsverhiltnisse und
damit die Wertverhéltnisse sich stark #ndern und
wenn damit fiir eine ganze Reihe von Grundeigen-
timern ein Wert iiber Nacht entstcht, an dessen Ent-
stehung sie weder durch geistige noch durch kérper-
liche Arbeit beteiligt sind, dass sie diesen Mehrwert
allein sollen behalten konnen. Das ist ein Gedanke,
den Sie in jeder Zeitung lesen konnen. Sie kénnen
diesen Gedanken weiter ausspinnen, nicht nur auf dem
Gebiet des Grundstiickverkehrs, sondern auf dem Ge-
biet des Handels tiberhaupt. Wenn Sie nun sagen,
wie unrichtig es ist, dass eiue grosse Aktiengesell-
schaft wihrend des Krieges, ohne dass sie viel dafiir
kann, derartige Riesengewinne realisiert, wie das der
Fall ist und wenn man verlangt, dass diese Riesenge-
winne steuertechnisch anders erfasst werden miissen,
so unterschreibt das gewiss jedermann. Ebensogut
kann man aber sagen, dass das durch eine besondere
Steuer auch auf dem Gebiete des Grundstiickmarktes
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zu ermoglichen sein sollte. Ueber die Grundsitze
selbst kann man nicht ernsthaft im Zweifel sein.
Ich bin iiberzeugt, wenn man die einzelnen Fille,
die man in Bern. erlebt hat, wie auch an denjeni-
gen Orten, wo der Verkehr plétzlich ganz andere
Bahnen genommen hat, sich vor Augen fithren wollte,
so miisste man sagen, dass eine Mitbeteiligung des
Gemeinwesens an derartigen Gewinnen durchaus am
Platze ist. Man braucht nur die Zeitungen zu lesen,
wenn derartige Fille publiziert werden. Da heisst
es von links und von rechts: Das ist ein Unrecht,
wenn man da nicht mit irgendwelchen gesetzlichen
Mitteln dafiir sorgt, dass ein Teil dieses unverdienten
Gewinnes der Gesamtheit zugute kommt.

Nun habe ich allerdings schon bei der ersten Be-
ratung mehrfach darauf hingewiesen, dass so -richtig
an und fiir sich der Gedanke ist, so schwierig seine
Durchfithrung ist. Eine Idee ist rasch als richtig
erfasst und anerkannt, aber bis man sie richtig in
die Praxis umgesetzt hat, ist ein weiter Weg zu
machen. Infolgedessen hat sich um den ganzen Ge-
genstand eine grosse Polemik entwickelt und ich
koénnte zu den wenigen Sitzen, die Herr v. Fischer
gegen die Besteuerung des Wertzuwachses vorgelesen
hat, einen ganz andern viel schirfern Satz aus der
Literatur vorlesen, aber auf der andern Seite von sehr
ernsthaften Leuten aus allen politischen Lagern ebenso
iiberzeugende Sitze fir die Wertzuwachssteuer. Ich
glaube, dass es eine Frage des Gefiihls ist, ob man
diese Steuer als eine gerechte betrachtet. Wenn man
die Frage so vorlegt, wie ich es vorhin getan habe,
wird man aus den Griinden, die ich angefiihrt habe,
zu dem Resultat kommen, dass die Heranziehung zu
einer erhohten Abgabe gerechtfertigt sei, weshalb man
den an und fiir sich richtigen Gedanken weiter ver-
folgen wolle.

Nun kann man allerdings sagen, der Gedanke sei
gut, aber er sei, wie ich bereits erwihnt habe, sehr
schwer in die Wirklichkeit umzusetzen. Ist das aber
ein Grund, den Gedanken fahren zu lassen? Wenn
wir uns in der jetzigen Zeit auf den Boden stellen,
dass die Schwierigkeit der Realisierung eines Gedan-
kens geniige, um uns iiberhaupt zu bestimmen, die
Hand davon zu lassen, wiirde ein grosser Teil der
jetzigen Gesetzgebung und Verwaltung tiberhaupt auf-
horen. Das ist nicht der einzige Gedanke, dessen
Durchfithrung schwierig ist. Wenn ich nur die Motio-
nen anschaue, die aus dem Schoss des Grossen Rates
aus allen Fraktionen dem Regierungsrat gestellt wer-
den, konnte man bei einer ganzen Reihe sagen, sie
seien gut und recht, aber schwierig und deshalb wolle
man die Hand davon lassen. Der betreffende Motionar
wiirde uns mit Recht entgegenhalten, die Schwierig-
keit einer Losung entbinde die Behorden, sei es der
Grosse Rat oder der Regierungsrat, nicht von der
Pflicht, die Frage doch zu ldsen.

In diesem Sinne muss man der Sache niher tre-
ten und ich wiederhole, dass der Grosse Rat ihr
mehrfach ndher getreten ist, indem er gesagt hat, man
wolle das aufgreifen und durchfiihren. Nun hat sich
die Schwierigkeit der Sache tatséichlich vor dem Gros-
sen Rat selbst ergeben, indem dieser seinen Stand-
punkt verlassen hat und auf einen andern iibergegan-
gen ist. Ich habe dabei auch mitgeholfen und ich
habe mir schon das letztemal wegen dieser Mithilfe
den Vorwurf eines Parteigenossen des Herrn v. Fischer
zugezogen und heute auch wieder. Ich kann nur wie-
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derholen, was ich das letztemal gesagt habe. Es gibt
Leute, die, wenn sie einmal eine Meinung haben,
diese Meinung dann eben behalten. Wenn man mit
Engelszungen redete, so konnte man sie davon nicht
abbringen. Es gibt aber auf der Welt auch Leute,
die der Belehrung zuginglich sind. Ich muss — nach
der Auffassung des Herrn v. Fischer zu meiner Un-
ehre — gestehen, dass ich mich zu letzteren zihle,
die der Belehrung zuginglich sind und die unter Um-
stinden sagen, wenn ein Weg nicht gangbar sei,
so gehe man einen andern. Das muss man nicht nur
in der Gesetzgebung, sondern auch in der Verwaltung
Tag fiir Tag machen, dass man sich in Gottes Namen
in die Verhiltnisse schickt.

Als man sah, dass das Obligatorium im Grossen
Rat auf starken Widerstand stosse und als man sah,
dass eine Reihe von Leuten erklirte, sie seien ein-
verstanden, sie anerkennen den Grundgedanken, aber
sie seien dagegen, dass man das obligatorisch ein-
fithre, weil im allergrossten Teil des Kantons der
Gedanke gar keine Anwendung finde, da habe ich
fiir mich personlich keine andere Meinung gehabt als
diejenige, dass man sich in Gottes Namen auf einen
andern Boden stellen muss, damit dasjenige heraus-
kommt, was den Verhdltnissen am besten angepasst
ist. Wenn man die Dokumente ansieht, die der gan-
zen Beratung zugrunde liegen, so finden Sie schon
im ersten Vortrag der Finanzdirektion das Fiir und
Wider des Obligatoriums auseinandergesetzt. Ich
habe auch im Grossen Rat sowohl wie in der Kommis-
sion darauf hingewiesen, dass ich urspriinglich fiir
meine Person der Meinung war, man sollte das Obli-
gatorium nicht einfiihren, sondern dasselbe den Ge-
meinden fiiberlassen und dass ich mich von Sach-
verstindigen habe belehren lassen. Als die Frage
im Grossen Rat neuerdings zur Sprache gekommen
ist, habe auch ich sie noch einmal vorgenommen und
mir meine Meinung gebildet, die ich dann dem Re-
gierungsrat unterbreitet habe. Der Regierungsrat hat
zugestimmt. Wenn jemand seine Meinung gedndert
hat, so ist es nicht meine Wenigkeit, sondern der
gesamte Grosse Rat, oder wenigstens die starke Mehr-
heit, die Eintreten auf den Gesetzesentwurf auf Grund’
des Obligatoriums beschloss und zwei Monate nachher
anders entschied, indem sie sagte, vielleicht sei es
besser, wenn wir die Sache auf anderem Wege losen.
Das ist eine Schlussfolgerung, die niemand dem Gros-
sen Rat zum Vorwurf machen wird. Man wird ein-
fach sagen, dass die Beratungen in Gottes Namen
ergeben haben, dass man auf dem ersten Wege nicht
durchkommt, also miisse man einen andern suchen.

Ich habe dabei allerdings auch erlebt, dass Leute,
die von allem Anfang an gegen jedes Wertzuwachs-
steuergesetz gewesen sind und Opposition gemacht
haben, nun plotzlich, wo es anders gekommen ist,
sich an dieses Obligatorium geklammert haben. Es
ist schon im November 1917 vorgekommen, dass
diese Leute plotzlich sagten, das Obligatorium sei
das einzig richtige, wihrend, wie ich nicht nur ver-
mutete, sondern sicher annehmen konnte, viele im
Grunde der Dinge tiberhaupt gegen jede Besteuerung
des Wertzuwachses gewesen sind. Sie haben infolge-
dessen die etwas aussichtsreichere Form, die man
der Sache gegeben hat, nicht gerne gesehen. Man
darf die Vorlage sehr wohl verfechten, sie ist das
Ergebnis einer ernsthaften Priifung sowohl von seiten
der vorberatenden Behorden wie des Grossen Rates.
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Was die Stellung unseres Beraters anbetrifft,
so kann ich auf folgendes hinweisen. Herr Dr.
Diirrenmatt hat den Namen des Verfassers des Ge-
setzes, des Herrn Dr. Volmar, zitiert. Ich kann
nur sagen, dass auch dieses neue Gesetz von Herrn
Dr. Volmar redigiert worden ist nach den Beschliissen
des Grossen Rates, unter Mithilfe der Finanzdirek-
tion. Wir haben die Frage der Verfassungsmissigkeit
sehr eingehend behandelt und sind zur Meinung ge-
kommen, dass die Verfassungsmissigkeit nicht zu
bezweifeln ist. Diese Meinung ist, weil die Frage
wichtig war, auch noch der Justizdirektion zur Ueber-
priifung vorgelegt worden. Sie ist zum gleichen
Resultate gekommen. Wir haben den Zustand, der
hier vorgeschlagen wird, schon lange auf anderen
Gebieten. Es wird vorgeschlagen, dass man den Ge-
. meinden das Recht geben soll, den Wertzuwachs von
Gemeinde zu Gemeinde zu bestéuern. Sie haben
genau auf dem gleichen Gebiet ein &dhnliches Ver-
hiltnis bei den Grundeigentiimerbeitrigen. 'Wenn man
da einen Unterschied finden will, so ist dieser Unter-
schied vom Standpunkt der Verfassungsmissigkeit
nicht zuungunsten des Wertzuwachssteuergesetzes,
sondern zuungunsten der Grundeigentiimerbeitrige,
denn hier schreiben wir doch zum allermindesten vom
Kanton aus vor, in welcher Form und nach welchen
Grundsitzen die Wertzuwachssteuer erhoben werden
kann, wihrend die Gemeinden in bezug auf die Be-
messung der Grundeigentiimerbeitrige fur die Er-
bauung von Strassen, Briicken viel freier sind. Dort
hat man den Gemeinden viel grosseren Spielraum ein-
gerdumt. Ich glaube, dass eine derartige Ordnung
der Dinge vollstindig den Verhiltnissen und dem-
jenigen, was aus dem Schosse des Grossen Rates
seit Jahren und Jahrzehnten reklamiert wird, ndmlich
eine grossere Bewegungsfreiheit fiir die Gemeinden,
die unter dem Ausdruck «Gemeindeautonomie» Dut-
zende und Hunderte von Malen verlangt worden ist,
entspricht.

Nun die andere Frage beziiglich des Verhiltnisses
dieses Gesetzes zum neuen Steuergesetz. Da hat
Herr Grossrat Diirrenmatt gesagt, dieses Verhiltnis
sei vollstindig unabgeklirt. Ich weiss nicht, ob er
den Entwurf durchgelesen hat. Er enthilt die Vor-
schrift, dass in denjenigen Gemeinden, in denen dieses
Gesetz in Kraft tritt, die besondere Form der Besteue-
rung des Wertzuwachses in Form von Einkommen
II. Klasse wegfallen soll. Die Kommission hat die-
sen Gedanken noch weiter ausgebaut. Wir haben in
der Steuerverwaltung die Frage gepriift, ob diese
Bestimmung geniige und sind zu einem bejahenden
Schluss gekommen. Weil man auf das neue Steuer-
gesetz hinweist, glaube ich, darf man sagen, dass die
Vorschriften des neuen Steuergesetzes es geradezu
rechtfertigen, dass man dieses System annimmt. Man
hat vorhin gesagt, es sei nicht richtig, dass man von
Gemeinde zu Gemeinde andere Vorschriften aufstelle.
Nun haben wir die Tatsache, dass, wenn keine Wert-
zuwachssteuerreglemente aufgestellt werden, der Wert-
zuwachs gleichwohl besteuert wird ; der grundsitzliche
Unterschied, dass in der einen Gemeinde besteuert
wird, in der andern nicht, fillt dahin, der Wertzu-
wachs wird {iberall zur Steuer herangezogen, viel-
leicht in etwas anderer Form und wir konnen die
besondere Besteuerung des Wertzuwachses um so mehr
den Gemeinden iiberlassen, die dafiir ein Bediirfnis
empfinden. '
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Bei diesem Anlass kann ich wiederholen, dass wir
aus einer ganzen Reihe von Gemeinden aus allen
Teilen des Kantons Eingaben bekommen haben, von
denen einige zum Teil mehrere Jahre zuriickliegen, in
denen verlangt wird, dass Grosser Rat und Regie-
rungsrat mit der Einfithrung dieser neuen Steuerart
vorwirts machen. Ich will aber noch beifiigen, dass
das nicht nur Gemeinden mit rein stidtischem Cha-
rakter sind. Der Wertzuwachs hat sich nun nament-
lich wihrend des Krieges in einer Art und Weise
uber das ganze Land verbreitet, wie man es in den
letzten Jahren kaum voraussehen konnte, so dass ich
iberzeugt bin, dass nicht nur rein stddtische Ge-
meinwesen diese neue Form der Besteuerung werden
einfiihren miissen.

Ich weiss nicht, ob dasjenige, was gegen die Be-
rechnungen des Herrn Grossrat Trachsel eingewendet
worden ist, ndmlich dass sie vollstindig falsch seien,
richtig ist; nach meinen Berechnungen ist es sehr
wohl moglich, dass in einem gegebenen Fall die Be-
steuerung nach Steuergesetz weiter fithrt als diejenige
nach dem Entwurf. Das ist namentlich dort der Fall,
wo der Wertzuwachs prozentual nicht sehr hoch ist.
Wir fithren eben das Wertzuwachssteuergesetz nicht
ein wegen des Wertzuwachses in den untern Lagen.
Wenn jeder nur 209/, Gewinn hitte, so wire es nie-
mand eingefallen, ein besonderes Gesetz zu ver-
langen, sondern es ist hauptsdchlich fiir die Fille
bestimmt, wo 50, 100, 2009/, Gewinn gemacht wer-
den. Da verschwinden dann die an und fiir sich be-
scheidenen Ansitze des Steuergesetzes gegeniiber den
Ansitzen im vorliegenden Entwurf. Es kann aber
in der Tat vorkommen, dass die relativ bescheidenen
Gewinne in den Gemeinden nach dem Steuergesetz
mehr bezahlen miissen als nach dem vorliegenden
Entwurf. Aber das sind nicht Gemeinden, die eine
Rolle spielen. Sobald das prozentuale Verhiltnis
des Wertzuwachses in Betracht fillt, sind die An-
sitze des Wertzuwachssteuergesetzes hoher.

Ich mochte dem Grossen Rat im Auftrag des Re-
gierungsrates dringend empfehlen, auf das Gesetz
einzutreten. Wir miissen die Beratung dieses Gesetzes
vornehmen. Tite er das nicht, so wiirde der Rat,
wenn Sie mir diesen Ausdruck gestatten, ohne dass ich
mich in die Beschlussfassung allzusehr einmischen
will, Beschliisse widerrufen und riickgingig machen,
die er in den letzten zehn Jahren zu wiederholten
Malen bestitigt hat. Ich habe nicht zusammenstel-
len kénnen, wie oft das geschehen ist, aber ich kann
doch sagen, dass im Verlaufe dieser Zeit eine Motion
angenommen worden ist, dass eine ganze Reihe von
ganz bestimmten Beschliissen und Auftrigen an den
Regierungsrat ergangen sind, dass der Grosse Rat im
Grunde der Dinge im Jahre 1917 zweimal Eintreten
beschlossen hat. Ich wiirde begreifen, wenn ein nega-
tiver Beschluss in denjenigen Kreisen des Kantons
Bern — ortlich und nach Volksschichten gespro-
chen — in denen man das Bediirfnis nach Einfihrung
dieser Steuer empfindet, sehr schwer verstimmen
wiirde. Vom Standpunkte meiner personlichen Be-
quemlichkeit aus konnte man ja sagen, es sei ein
Steuergesetz weniger, und zwar vielleicht von allen
dreien, die wir haben, dasjenige, das in seiner An-
wendung die grossten Schwierigkeiten bereitet. Ich
konnte schliesslich auch sagen, es sei ein Steuergesetz
fiir die Gemeinden, der Staat sei daran nicht beteiligt,
sondern werde nach meiner Berechnung vielleicht sg-
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gar eher zu Schaden kommen. Hier handelt es sich
eben um eine Frage der Solidaritit von Staat und
Gemeinden. Der Staat hat ein ebenso grosses Inte-
resse, dass die Gemeinden zu ihrem Geld kommen,
wie die Gemeinden ein Interesse daran haben, dass
der Staat zu seinem Geld kommt.

Nachdem ein Antrag auf Nichteintreten gestellt
worden ist, mochte ich den Grossen Rat dringend
ersuchen, das Eintreten zu beschliessen und die Be-
ratung weiterzufithren. Es wird in der Einzelbera-
tung moglich sein, zu zeigen, dass insbesondere die
Kommission den guten Willen gezeigt hat und meiner
Meinung nach nicht nur gezeigt, sondern mit Erfolg
durchgefiihrt hat, das Gesetz den Verhiltnissen noch
mehr anzupassen, als das im ersten Entwurf der
Fall war.

Zimmermann. In der Kommission ist die Frage
des Obligatoriums oder Fakultativums nicht beriihrt
worden, weil man annahm, dass diese Frage bei der
ersten Beratung, die man abgebrochen hat, entschieden
worden sei.. Heute ist diese Frage neu aufgerollt
worden. Wire das schon in der Kommission ge-
schehen, so hitte ich mich dort dazu gedussert. Da
ich das nicht tun konnte, erlaube ich mir, meine An-
sicht tiber diese Frage, die hier aufgeworfen wird,
zu sagen. Ich habe schon bei der ersten Beratung
darauf hingewiesen, dass durch Einfithrung des Fakul-
tativums eine Ungleichheit der Biirger vor dem Gesetz
entsteht und habe auf Beispiele hingewiesen, die zei-
gen, dass diese Ungleichheiten krass sein konnen.
Nehmen wir ein Gut an der Peripherie einer Stadt
oder einer Gemeinde, die die Wertzuwachssteuer ein-
fithrt. Dieses Gut wird verkauft und bei diesem
Verkauf realisiert der Besitzer einen wesentlichen Ge-
winn, von welchem er einen betrichtlichen Teil als
Steuer an die Gemeinde abgeben muss. Nehmen wir
nun an, an der gleichen Gemeindegrenze, aber auf
dem Gebiet einer andern Gemeinde stehe ein glei-
ches Gut und werde zu den gleichen Bedingungen
verkauft, dann muss der Besitzer dieses zweiten Gu-
tes keinen Rappen an die Gemeinde abgeben, weil
diese die Wertzuwachssteuer nicht eingefiithrt hat.
Es kann auch sein, dass einer eine Besitzung hat,
von der die eine Hilfte im Gebiet einer Gemeinde

und die andere im Gebiet einer andern liegt, wobei -

die eine Gemeinde die Wertzuwachssteuer kennt, die
andere nicht. Wenn er nun die Besitzung verkauft,
so muss er fiir die eine Hélfte eine grosse Summe
an Wertzuwachssteuer bezahlen, fiir die andere Hilfte
nicht. Von diesen Gedanken ausgehend hat denn auch
der Kanton St. Gallen, der ein dhnliches Gesetz iiber
die Besteuerung des Grundstiickgewinnes in Bera-
tung hat, den Weg des Fakultativums verlassen und
ist zum Obligatorium iibergegangen. Es ist interes-
sant, zu vernehmen, was der Regierungsrat in der
Botschaft zu diesem Gesetz sagt: «Wir schlagen Ihnen
vor, das Gesetz fiir den ganzen Kanton als Staats-
gesetz einzufiihren und dessen Einfiihrung nicht dem
Ermessen der Gemeinden anheimzustellen. Wenn in
den fritheren Entwiirfen der Grundsatz des Fakultati-
vums aufgenommen wurde, so hatte das seinen Sinn:
Die Liegenschaftenverhiltnisse in der Benutzung, der
Art der Gebdude, der Lage der Objekte, der Wert
derselben usw. sind so verschieden und kompliziert,
dass den Gemeinden fiir den Vollzug des Gesetzes
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und die Erhebung der Steuern nichts als Arbeit und
Kosten entstanden wiren, die das Gesetz nicht nur
unvolkstiimlich, sondern auch weniger ertragreich ge-
staltet hitten. Nach dem heutigen System fallen
diese schweren Unzukommlichkeiten weg, die Ar-
beit wird den Gemeinden durch die staatliche Total-
steuerrevision ausnahmslos abgenommen. Dabei mag
gleichzeitig auf die steuerlichen und staatspolitischen
Unzukémmlichkeiten in der Ungleichheit der Behand-
lung der Biirger vor dem Gesetz hingewiesen werden,
die jedem Fakultativum in der Gesetzgebung mehr
oder weniger anhaftet. Ebenso ist zu betonen, dass
die faktischen Verhidltnisse im Liegenschaftenbesitz
und Liegenschaftenverkehr heute vollstindig andere
sind als zur Zeit der fritheren Entwiirfe. Heute ist
der Liegenschaftenbesitz und Liegenschaftenwert nicht
bloss in den Stiddten und in industriellen, gewerbli-
chen und kaufménnischen Verkehrszentren, sondern
ebenso auf dem Lande gegeniiber frither erheblich ge-
stiegen usw. Das gleiche ist im Kanton Bern der Fall.
Wir haben nicht nur in den Stidten oder grisseren
Ortschaften mit einem Wertzuwachs gegeniiber der Zeit
vor 20 Jahren zu rechnen, sondern auch auf dem Land
im allgemeinen. Das ist erfreulich. Wir selbst haben
dazu geholfen. Wir haben die Subventionen an unsere
Bahnen jeweilen damit motiviert, wenn uns entgegen-
gehalten wurde, die Bahn rentiere nicht, dass damit
der Grundbesitz und die Volkswirtschaft allgemein
gehoben wiirde. Das ist auch tatsdchlich der Fall
gewesen. Deshalb ist es sehr begreiflich, wenn der
Kanton St. Gallen gestiitzt auf dieses Argument das
Obligatorium fiir den ganzen Kanton will und es ist
auch begreiflich, dass es auch bei uns Leute gibt, die
dieses Obligatorium wollen. Ich habe von Anfang
an erklirt, dass ich kein grundsitzlicher Gegner die-
ses Gesetzes sei. Ich bin es auch nicht, aber ich
wiinsche das Obligatorium, damit keine Ungleichheiten
geschaffen werden.

Miiller (Bern), Prisident der Kommission. Ich
mochte auf drei Punkte nochmals niher eintreten.
Beziiglich der Verfassungsmissigkeit mochte ich das
wiederholen, was ich bei der ersten Beratung gesagt
habe, weil Herr Trachsel als Gesinnungsgenosse des
Herrn v. Fischer den gleichen Einwand erhoben hat.
Das Kriterium fir die Verfassungsméissigkeit ist zwei-
fellos das, dass man Biirger unter gleichen Verhiltnis-
sen gleich behandelt. Diese Anforderung wird aber
erfiillt, indem nach den allgemeinen Normen die Biir-
ger unter den gleichen Verhiltnissen gleich behan-
delt werden. Wenn die Behauptung des Herrn Diir-
renmatt von der Verfassungswidrigkeit eines derarti-
gen Rahmengesetzes, bei dem die Anwendung und
Handhabung desselben in die Autonomie der Gemein-
den gestellt ist, richtig wire, dann wire iiberhaupt

‘kein Rahmengesetz, wie z. B. das Hundetaxengesetz,

das Sonntagsruhegesetz, der Gewerbegerichtsartikel
denkbar, ebensowenig wie die Bestimmungen des
Wirtschaftsgesetzes, die die Ordnung verschiedener
Punkte in das Ermessen der Gemeinden stellen. Ich
glaube doch, der einzige Hinweis auf diese zahlreiche
Kategorie von Gesetzen, deren Anwendung von Ge-
meinde zu Gemeinde verschieden ist, sollte geniigen,
um die Verfassungsmissigkeit einer derartigen fa-
kultativen Gesetzgebung darzutun.

Beziiglich der Frage, ob das Obligatorium oder
Fakultativum eingefiihrt werden soll, mache ich darauf
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aufmerksam, dass der Grossteil der Gemeinden am
Gesetze nicht interessiert ist, dass das Gesetz fir sie
gar nicht anwendbar wird und dass es deshalb doch
ganz sicher naheliegt, die Gemeinden, in welchen ein
ganz ernsthaftes Bediirfnis nach der Besteuerung der-
artiger Gewinne besteht, zu ermichtigen, dieselbe
einzufiihren, ohne dass das durch kantonales Gesetz
einheitlich geordnet wird. Gegeniiber der Einwendung
des Herrn Zimmermann, dass Ungleichheiten entste-
hen konnten, indem z. B. in der Stadt Bern durch
Gemeindebeschluss die Wertzuwachssteuer eingefiihrt
wiirde, wihrend das in den umliegenden Gemeinden
Muri, Bolligen, K6niz noch nicht der Fall sein konnte,
obschon dort unter den ganz gleichen Verhiltnissen
ein Wertzuwachs erzielt werden konnte, mochte ich
doch darauf hinweisen, dass von dem Moment an,
wo die Gemeinde Bern durch Gemeindebeschluss die
Wertzuwachssteuer einfithren wiirde, die umliegenden
Gemeinden aus den gleichen' Griinden in ihrem eige-
nen Interesse diesem Beispiel folgen wiirden. Zwi-
schen der Einfithrung in der Gemeinde Bern und
derjenigen in den umliegenden Gemeinden wiirde also
nur ein ganz kurzer Zeitraum verstreichen, wihrend
da, wo noch landwirtschaftliche Verhiltnisse beste-
hen, kein Grund und keine Notwendigkeit vorhanden
ist, eine derartige Steuer einzufiithren.

Endlich der dritte Punkt, den ich hervorheben
mochte und auf den schon Herr Regierungsrat Scheurer
hingewiesen hat: die wiederholten Kundgebungen des
Grossen Rates. Die Theorie ist nach meiner Ansicht
nicht haltbar, dass der Grosse Rat, einmal neu be-
stellt, aller Verpflichtungen moralischer und recht-
licher Natur ledig sei, die in einer friitheren Legis-
laturperiode kontrahiert worden sind. Das wiirde die
Kontinuitit der Staatsverwaltung vollstindig auf-
heben, und auf einen solchen Standpunkt kann
man sich nicht stellen. Welchen Willen hat der
Grosse Rat bekundet? Ich will nicht reden von der
blossen Erheblicherkldrung der Motion. Man stimmt
einer Motion zu und denkt, man werde den Be-
richt und Antrag des Regierungsrates bekommen,
dann kénne man immer noch machen, was man
wolle. Ich stelle also nicht auf die Erheblicher-
klairung der Motion ab, wohl aber auf die erste Ein-
tretensdebatte und darauf, was ihr vorangegangen,
auf die Erklarung, die wir bei Beratung des Ge-
meindegesetzes abgegeben haben. Wir haben das
Gemeindegesetz gefordert und ihm durch unsere
Hilfe die Annahme gesichert. Wir konnten das tun
auf die im Grossen Rat abgegebenen Zusicherungen
hin, dass man zur gleichen Zeit wie das Gemeinde-
gesetz unter allen Umstidnden auch ein Wertzuwachs-
steuergesetz dem Volke zur Annahme vorlegen werde.
Wir haben in Anbetracht der Dringlichkeit und Not-
wendigkeit des Gemeindegesetzes einer raschen Ver-

abschiedung desselben zugestimmt und gesagt, dass -

man auf diesem Versprechen nicht strikt beharren
wolle, wenn man im tbrigen die Sicherheit haben
konne, dass das Wertzuwachssteuergesetz bald be-
handelt werde. Dort hat der Grosse Rat in aller Deut-
lichkeit erklirt, dieses Gesetz solle rasch behandelt
werden. Infolgedessen ist das Gesetz hier vorgelegt
und die Eintretensfrage ist mit grossem Mehr be-
jaht worden. Es wiirde deshalb einen ganz merk-
wiirdigen Eindruck machen, wenn man nach Ansicht
der Gegner dieses Wertzuwachssteuergesetz in diesem
neuen Stadium der Beratung nun das Eintreten ver-
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weigern wiirde, nachdem man es vorher mit grossem
Mehr bejaht hat. Sie haben das natiirlich in der
Hand, wir haben ja hier nicht die Mehrheit. Sie
wissen aber, wie sehr wir darauf dringen miissen,
dass dieses Gesetz hier rasch durchberaten werde.
Ich méchte nur auf die politischen Wirkungen eines
Beschlusses auf Nichteintreten hinweisen. Das wire
ein derartiger Verstoss gegen Treu und Glauben,
gegen unsere bisherige Mitarbeit, dass ich die Folgen,

"die daraus erwachsen wiirden, nur als sehr bedenklich

betrachten koénnte.

Abstimmung.

Fiir Eintreten auf den Gesetzesentwurf 35 Stimmen.
Dagegen 56 Stimmen.

Schiipbach. Ich bitte gemiss § b des Grossrats-
reglementes festzustellen, ob der Rat beschlussfihig
gewesen ist.

M. le Président. Les scrutateurs constatent que
99 députés sont présents; comme le nombre total des
députés est de 216 le quorum n’est pas atteint.

Dans ces conditions le vote aura lien demain.

Schiipbach. Nun méchte ich beantragen, die Ab-
stimmung nicht morgen vorzunehmen, sondern den
Fraktionen Gelegenheit zu geben, iiber die Sache noch-
mals zu reden. Man wiirde also die weitere Beratung
des Gesetzes und die Abstimmung tiber ‘die [Eintretens-
frage am Dienstag oder Mittwoch der néchsten Woche
vornehmen. Bei dieser Situation muss die Frage in
den Fraktionen nochmals griindlich besprochen wer-
den. (Zustimmung.)

Eingelangt ist folgende

Interpellation :

1. Ist dem Regierungsrat bekannt, dass nach den
Weisungen der Steuerverwaltung dem auf 1. Januar
1919 in Kraft erklirten Steuergesetz riickwirkende
Kraft gegeben werden soll dadurch, dass die im Jahre
1918 erzielten Kapital- und sog. Spekulationsgewinne
nachtriglich im Jahre 1919 zur Besteuerung heran-
gezogen werden sollen und dass nach dem Wortlaut
des Steuerschatzungsformulares das im Jahre 1918
erzielte Einkommen der Pichter auch dann pro 1919
versteuert werden soll, wenn die Pacht auf das Jahr
1919 aufgehort hat?

2. Ist der Regierungsrat nicht der Ansicht, dass
eine solche Auslegung und Anwendung des neuen
Steuergesetzes ungesetzlich ist und was gedenkt er
in diesem Falle zu tun, um dem Gesetz Nachachtung
zu verschaffen?

Diirrenmatt.

Geht an den Regierungsrat.
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Eingelangt sind ferner folgende

Motionen :

1. Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage
zu priifen und dariiber Bericht zu erstatten, auf wel-
che Art die misslichen und ungentigenden Verhiltnisse
im Berner Strassenwesen verbessert werden kénnen.

Gnagi
und Mitunterzeichner.

2. Die Unterzeichneten erachten eine Revision des
Gesetzes vom 22. November 1898 iiber die Gebiihren

in Vormundschaftssachen als geboten und dringend

und laden den Regierungsrat ein, dem Grossen Rat

moglichst bald einen neuen Entwurf vorzulegen, der

den verdnderten Zeitverhidltnissen angemessen Rech-
nung trégt.
Maurer
und Mitunterzeichner.

Die beiden Motionen werden auf den Kanzleitisch
gelegt.

Zur Vorberatung des Gesetzes iiberdenein-
heitlichen Ladenschluss hat das Bureau fol-
gende

Kommission
bestellt:

Herr Grossrat Stucki (Steffisburg), Prasident
Lenz, Vizeprisident
Bechler

Berner

Egger

Hartmann
Leuenberger (Huttwil)
Schlup

Seiler
Staudenmann
Zwahlen.

Schluss der Sitzung um 121/, Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1919.
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Vierte Sitzung.

Donnerstag den 22. Mai 1919,

vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender: Prisident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 178 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 38 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Gobat, Giirtler, In-
gold (Wichtrach), Kilchenmann, Konig, Laubscher,
Maurer, Michel, Morgenthaler, Rufener, Scholer,
Schiipbach, Stauffer, Weibel, Wiithrich, Ziegler,
Zurbuchen; ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren: Aeschlimann, Binggeli, Biihler, Clémencon,
Cueni, Engel, Glanzmann, Hiltbrunner, Jost, Keller
(Bassecourt), Kobel, Lenz, Liithi, Moor, Périat, Schon-
mann, Stampfli, Triponez, Zbinden, Zesiger, Zwahlen.

Tagesordnung:

Dekret
betreffend
die kantonale Rekurskommission.

(Siehe Nr. 34 der Beilagen.)
Eintretensfrage.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Das Dekret ist notwendig geworden
infolge des Erlasses des neuen Steuergesetzes. Dieses
weist der Rekurskommission neue Arbeiten zu und
infolgedessen muss das bisherige Dekret der Revision
unterzogen werden. .

Die Rekurskommission wurde im Jahre 1909 an-
lasslich der Schaffung des Verwaltungsgerichtes ge-
griindet. Regierungsrat und Grosser Rat beschlossen
damals, die Einschitzung in Einkommensteuersachen
vollstindig von der Finanzverwaltung zu trennen, und
als Schitzungsbehorde wurde die Rekurskommission
und als endgiiltig entscheidende Instanz in Rechts-
fragen das Verwaltungsgericht eingefiihrt. Man hat
sich in jenem Augenblick itber die Aufgabe der beiden
Behérden nicht vollstindig richtig Rechenschaft ge-
ben kionnen. Man glaubte, das Verwaltungsgericht
wiirde viel mehr zu tun haben, als sich spiter heraus-
stellte, und die Rekurskommission weniger. Man

169*
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schrieb daher fiir das Verwaltungsgericht einen stin-
digen Prisidenten vor und sah vor, dass der Vizeprési-
dent ebenfalls stindig werden konne, wihrend bei der
Rekurskommission ein Priasidium im Nebenamt und
als stindig nur der Sekretir und die Kanzlei vorgese-
hen waren. Es zeigte sich dann sofort, dass die Ar-
beit sich zwischen den beiden Behérden ganz anders
verteilte, als man erwartet hatte. Die Arbeit des Ver-
waltungsgerichtes war kleiner und wurde im Laufe
der Jahre im grossen und ganzen immer kleiner, und
die Arbeit der Rekurskommission war viel grosser,
als man urspriinglich angenommen hatte. Das fiihrte
dazu, dass man 1915 das Dekret iiber die Rekurskom-
mission abénderte und auch dieser Behorde ein stin-
diges Présidium gab. Diese Aenderung ging nicht
ohne lebhafte Opposition vor sich, aber alle diejenigen,
die einigermassen mit dem Gang der Verwaltung ver-
traut sind, werden heute wohl zur Meinung gekommen
sein, dass die Einfiilhrung eines stindigen Présidiums
der Rekurskommission ein grosser Fortschritt war.
Die Zahl der riickstindigen Geschifte hat abgenom-
men, die Ordnung im gesamten Kanzleibetrieb und
auch das Tempo der Erledigung haben sich gebessert,
und man darf wohl sagen, dass, wenn die Arbeit
des Verwaltungsgerichtes in der letzten Zeit wesent-
lich abgenommen hat, das auch der Verbesserung der
Arbeit der Rekurskommission zuzuschreiben ist. Ich
nehme an, es werde heute niemand mehr verlangen,
dass man auf diese Einrichtung des stindigen Pri-
sidiums zuriickkomme, sondern jedermann werde der
Ansicht sein, dass man damals auf dem rechten
Wege war und dass das so bleiben soll.

Dagegen hat nun, wie bereits erwidhnt, das neue
Steuergesetz der Rekurskommission vermehrte Ar-
beit gebracht. Bisher war die Rekurskommission
nur Instanz in Einkommensteuersachen I., II. und III.
oder nach der neuen Einteilung I. und II. Klasse,
dagegen wurden die Rekursfille in Vermogenssteuer-
sachen nicht vom Regierungsrat, sondern von der
Finanzdirektion allein erledigt. Dieser Zustand hat
seit bald 60 Jahren Bestand. Der Finanzdirektor war
kompetent, in Vermogenssteuersachen, in Grundsteuer-
- streitigkeiten den letzten Entscheid zu féllen. Das
waren unter Umstinden Entscheide, die iiber ein
Grundsteuerkapital von mehreren Millionen Franken
verfiigt haben, namentlich wenn es sich um die Ein-
schidtzung der grossen Wasserwerke handelte. Da
hat eine einzelne Direktion endgiiltig festgesetzt, ob
die Schitzung auf 7, 8, 9, 10 oder mehr Millionen
bestimmt werden oder ob man weiter herunter gehen
soll. Auch in Streitigkeiten iiber Grundsteuerschat-
zungsfragen hat bis jetzt der Finanzdirektor allein
entschieden. Das neue Steuergesetz sieht vor, dass
auch in Grundsteuerstreitigkeiten der Entscheid der
Rekurskommission und in Rechtsfragen dem Ver-
waltungsgericht tibertragen wird. Wegen dieser neuen
Vorschrift, die eine Erweiterung des Gedankens be-
deutet, der Loslosung der Rechtsprechung in Steuer-
sachen von der eigentlichen Verwaltung die prakti-
sche Ausfithrung zu geben, muss das Dekret ergénzt
werden. Die Hauptinderung des Dekretes ist also
die, dass die Rekurskommission in Zukunft nicht
nur in Schitzungsstreitigkeiten und tberhaupt in
Streitigkeiten tiber die Einkommensteuer urteilen soll,
sondern auch in Streitigkeiten iiber die Vermogens-
steuer. Wir haben bei diesem Anlass auch einige

kleinere Abénderungen vorgenommen, aber im wesent-.
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lichen wurde am bisherigen Zustand nicht mehr ge-
dndert, als absolut notwendig. Wir werden im Laufe
der Verhandlungen bei einer ganzen Reihe von Ar-
tikeln erkliren konnen, dass sie am gegenwértigen
Zustand nichts dndern.

Mit diesen wenigen Bemerkungen empfehle ich
Eintreten auf die Vorlage.

Reichen, Prisident der Kommission. Ich habe den
Ausfithrungen des Herrn Finanzdirektors nichts bei-
zufiigen. Die Kommission beantragt einstimmig Ein-
treten auf das Dekret.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

§ 1.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. § 1 hat gegeniiber dem bisherigen
Dekret einen Zusatz bekommen. Die Rekurskommis-
sion muss in Zukunft auch in den Grundsteuerstrei-
tigkeiten entscheiden, die anlisslich einer Hauptrevi-
sion der Grundsteuerschatzungen entstehen, wie eine
solche bekanntlich bevorsteht. {Um ihr in diesem Falle
ein richtiges Funktionieren zu ermdglichen, sieht das
Steuergesetz vor, dass sie voriibergehend verstirkt
werden kann. Wie sie verstirkt werden soll, ist im
Dekret tiber die Hauptrevision der Grundsteuerschat-
zungen gesagt. Hier ist nur der Grundsatz, wie
er im Steuergesetz enthalten ist, der Vollstindigkeit
halber wiedergegeben.

Angenommen.

Beschluss:

§ 1. Die kantonale Rekurskommission be-
steht aus dem stindigen Prisidenten, vierzehn
Mitgliedern und fiinf Ersatzminnern, welche
durch den Grossen Rat auf eine Amtsdauer von
vier Jahren gewihlt werden. Bei der Zusammen-
setzung der Kommission sind die verschiedenen
Landesteile und politischen Parteien angemessen
zu beriicksichtigen (Art. 47, Abs. 1, St.-G.).

Ersatzwahlen werden in der néchsten . Gross-
ratssession fiir den Rest der Amtsdauer getrof-
fen. :

Findet eine Hauptrevision der Grundsteuer-
schatzungen statt, so ist die Rekurskommission
angemessen zu verstarken (Art. 14, Abs. 2, St.-G.).

Der Sitzungsort der Kommission ist Bern.

§2

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Nach der neuen Organisation ist der
Regierungsstatthalter nicht mehr von Amtes wegen
Organ der Steuereinschitzungen und kann infolgedes-
sen unter denjenigen Behorden, die nicht Mitglieder
der Rekurskommission sein diirfen, gestrichen werden.
Gestrichen wird ferner die Zentralsteuerkommission,
die infolge der Neuordnung der Steuerbehérden da-
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hingefallen ist. Ich nehme an, es werden alle die-
jenigen, die mit heisser Liebe an der Zentralsteuer-
kommission gehangen sind und von ihr gesprochen
haben, ibr bei diesem Anlass, wo sie von der Bild-
fliche verschwindet, noch ein freundliches Wort des
Gedenkens weihen.

Angenommen.

Beschluss:

§ 2. Als Président, Mitglied oder Ersatzmann
der Rekurskommission ist jeder im Kanton woh-
nende stimmberechtigte Schweizerbiirger wihl-
bar. ‘

Der Kommission diirfen nicht angehoren die
Mitglieder des Regierungsrates, die Mitglieder
und Ersatzméinner des Verwaltungsgerichtes, die
Beamten der kantonalen Finanzverwaltung und

" die Mitglieder der Bezirkssteuerkommissionen.

§ 3.

Angenommen.

Beschluss:

§ 3. Der Grosse Rat wihlt fiir die Amtsdauer
von vier Jahren aus der Mitte der Rekurskommis-
sion zwei Vizeprdsidenten. Nach Ablauf der
Amtsdauer sind sie neuerdings wihlbar.

Zur Fiithrung des Protokolls und zur Besor-
gung der notigen schriftlichen Arbeiten hat der
Regierungsrat der Rekurskommission die erfor-
derliche Anzahl von Sekretiren und Angestellten
zur Verfiigung zu stellen. Er sorgt auch fiir die
Archivierung sidmtlicher Akten. der Kommission.

§ 4.

Angenommen.

Beschluss:

§ 4. Der Prisident, die Mitglieder und Er-
satzmédnner der kantonalen Rekurskommission,
sowie der in § 8 genannte Sachverstindige und
dessen Adjunkte leisten den Amtseid oder das
Amtsgeliibde vor dem Prisidenten des Regie-
rungsrates.

§ 5.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. § 5 enthidlt im dritten Absatz die
Neuordnung, dass, wenn ein Rekurs durch Riickzug
oder Zahlung der Steuer gegenstandslos wird, man
mit der Konstatierung dieser Tatsache nicht zu war-
ten braucht, bis die Rekurskommission zusammen-
tritt, sondern der Président kann das feststellen, und
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gestiitzt auf diesé Feststellung kann das Weitere er-
folgen. Bekanntlich ist das Steuerzahlen nicht eine
der beliebtesten Tatigkeiten des Referendumsbiirgers
und eine grosse Zahl unserer Steuerzahler sucht
alle Mittel und Wege, um so wenig als miglich
Steuern zu zahlen und um die Steuern so spiit als
moglich zu entrichten. Eine ganze Reihe von Steuer-
zahlern erheben Jahr fiir Jahr Rekurs und verlangen
die Untersuchung der Biicher. Sie wissen, dass, wenn
sie das verlangen, der Inspektor nicht schon morgen
kommt, sondern vielleicht erst in einem Monat oder
gar erst in-einem halben oder dreiviertel Jahren. Wenn
dann der Inspektor schreibt, er werde nun die Bii-
cher an dem und dem Tage untersuchen, schreibt
der betreffende Geschiftsmann der Rekurskommission
einen Brief, er ziehe den Rekurs zuriick, und er
hat so in der Zwischenzeit den Zins der Steuer pro-
fitiert. Die Steuer kann nicht etwa vom Datum des
Riickzuges an eingezogen werden, sondern es muss
der Zusammentritt der Rekurskommission abgewartet
werden, die dann von dem Rekursriickzug Notiz
nimmt, und erst dann ist der Handel erledigt. Das
wissen eine grosse Zahl von Steuerpflichtigen und
sie niitzen diesen Umstand Jahr fiir Jahr redlich aus,
so stark aus, dass unsere Inspektoren sich daran
gewohnt haben, dass von den Biicheruntersuchungen
die Hilfte oder mehr auf diese Art wegfdllt. Vor
einigen Tagen ist ein Geschiftsmann zu mir gekom-
men und hat mich gefragt, was das bedeute, er habe
Biicheruntersuchung verlangt und nun schreibe man
ihm vom Inspektorat aus, ob er das Verlangen zu-
riickziehe. Ich habe ihm erklirt, ich begreife, dass er
es ernsthaft meine, aber eine grosse Zahl seiner Be-
rufsgenossen meine es nicht ernsthaft, sondern ziehe
auf die erste Ankiindigung des Besuches des Inspek-
tors die Sache zuriick. Nun kann man sagen, dass
im Augenblick des Riickzuges des Rekurses der Han-
del erledigt ist, und man soll nicht warten miissen,
bis die gesamte Rekurskommission zusammentritt, um
von dem Riickzuge Kenntnis zu nehmen, sondern
der Priisident soll sagen diirfen: Der Rekurs ist zu-
riickgezogen, ich gebe den Beteiligten davon Kennt-
nis und die Steuer ist fillig. Es handelt sich da um
ganz klare Verhiltnisse.

Reichen, Prisident der Kommission. Die Kommis-
sion begriisst diese Neuerung wegen Zeit- und Geld-
ersparnis und auch im Interesse von Staat und Ge-
meinden.

Luterbacher. Ich mochte doch dem Herrn Finanz-
direktor erwidern, dass die Sache nicht immer so ist,
wie er ausgefiihrt hat. Wenn bis dato jemand im
Kanton Bern einmal einen Steuerrekurs einreichte,
war er gendtigt, ihn wihrend einer Reihe von Jahren
zu wiederholen, indem der Rekurs jeweilen am
Neujahr, wenn die Neueinschitzungen erfolgten,
noch nicht erledigt war. Ich gehorte lange Zeit einer
Bezirkssteuerkommission an und da hiess es jewei-
len, wenn eine Einschitzung des betreffenden Steuer-
pflichtigen vorlag, der letztjahrige Rekurs sei noch
nicht entschieden und man miisse ihn wieder ein-
schitzen wie letztes Jahr. So musste der Betreffende
wieder rekurrieren, und das dauerte so lange, bis er
sich einmal hoéher einschitze als vorher.

Mit der Biicherrevision verhilt es sich gleich. Viel-
leicht hat es heute gebessert, aber ich weiss, dass
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man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Man weist
die Biicher nicht gerne vor, nicht wegen des Reinge-
winnes, sondern weil unter Umstinden auch Leute
beigezogen werden, welche der Konkurrenz gegeniiber
nicht immer die notige Verschwiegenheit wahren. Man
wird es allgemein begriissen, wenn in Zukunft ein
Rekurs erledigt ist, bevor die neuen Einschidtzungen
zu erfolgen haben, und die meisten Geschiftsleute
hitter gerne den von ihnen anerkannten Betrag recht-
zeitig bezahlt, aber sie konnten es nicht, solange der
alte Rekurs nicht erledigt war.

Angenommen.

Beschluss:

§ 5. Die Rekurskommission kann sich zur
Vorbereitung ihrer Entscheidungen in héchstens
drei Kammern einteilen (Art. 47, Abs. 2, St. G.).
Vorbehalten bleibt der Fall der Verstirkung der
Kommission (vgl. § 1, Abs. 3, dieses Dekretes).

Den Vorsitz in diesen Kammern fiihren der
Priasident und die beiden Vizeprisidenten, im Ver-
hinderungsfalle ein von der Kammer zu bezeich-
nendes Mitglied.

Die Fillung des Entscheides selbst bleibt der
Rekurskommission als Ganzes vorbehalten. Wird
ein Rekurs gegenstandslos, sei es infolge Riick-
zuges oder vorbehaltloser Bezahlung der Steuer
durch den Steuerpflichtigen, sei es infolge einer
Erklirung der Steuerverwaltung, so wird jedoch
das Geschidft durch Entscheid des Prisidenten
der Kommission erledigt.

§ 6.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. § 6 hat einen Zusatz erfahren. Wenn
bei einer Hauptrevision der Grundsteuerschatzungen
die Zahl der Mitglieder verstirkt werden muss, wie
es § 1 vorsieht, so ist auch das fiir die Beschluss-
tahigkeit notwendige Quorum zu verstirken. Das ist
der Sinn des neuen Zusatzes in Absatz 1.

Angenommen.

Beschluss:

§ 6. Zur giiltigen Fallung eines Kommissions-
entscheides ist ordentlicherweise die Anwesenheit
von mindestens neun Mitglieder oder Ersatzméin-
nern, den jeweiligen Vorsitzenden mit inbegrif-
fen, notwendig. Im Falle der Verstirkung der
Kommission (vgl. § 1, Abs. 3, dieses Dekretes)
erhoht sich die Zahl um die Hilfte derjenigen,
um welche die Mitgliederzahl verstirkt wird.

Die in Art. 8, Ziffern 1 und 2, des Gesetzes
vom 31. Oktober 1909 iiber die Verwaltungs-
rechtspflege aufgezéihlten Ausschlussgriinde sind
analog anwendbar; sie sollen von Amtes wegen
beriicksichtigt werden. ;
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§ 7.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. In § 7 wird auf die etwas eigentiim-
liche Tatsache Riicksicht genommen, dass der Pri-
sident der Rekurskommission bis dahin nur bei Stim-
mengleichheit Stimmrecht hatte, d. h. mit andern
Worten: Wenn die Rekurskommission in gerader Zahl
sass, hatte er nichts zu sagen. Nun kennt doch vor
allem der stindige Prisident die Akten, er leitet die
ganze Sache, und wenn es zum Entscheide kommt,
hat unter Umstinden derjenige, der die Akten am be-
sten kennt, nichts zu sagen. § 7 sieht nun vor, dass
der Prisident mitstimmt und bei Stimmengleichheit
den Stichentscheid hat. ;

Angenommen.

Beschluss:

§ 7. Die Rekurskommission fillt ihre Ent-
scheidungen mit einfacher Stimmenmehrheit. Der
Vorsitzende stimmt mit; bei Stimmengleichheit
kommt ihm der Stichentscheid zu.

- Die Verhandlungen der Rekurskommission und
ihrer Kammern sind nicht &ffentlich.

§ 8.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Was hier iiber den Biicherexperten
und seine Adjunkten gesagt ist, war schon im bis-
herigen Dekret enthalten, aber in einem spdtern Ar-
tikel mitten unter den Bestimmungen iiber das Ver-
fahren. Wir stellen hier nun den Sachverstéindigen
und seine Adjunkten an den richtigen Platz.

Es hat sich herausgestellt, dass der bisherige
Sachverstidndige und sein Adjunkt den Biicherunter-
suchungen nicht gewachsen sind. Man muss sich
vorstellen, wie die Sache geht. Alle Einschitzungen
finden im Kanton ungefihr zu gleicher Zeit statt. Meh-
rere hundert Rekurse werden fiir die gleiche Sitzung
der Rekurskommission vorbereitet und von ihr ent-
schieden. Die Aufgabe der Biicheruntersuchung kommt
dem Experten und seinem Adjunkten ungefihr zu
gleicher Zeit zu, und es ist klar, dass sie ihr bei
diesem Andrang nicht vollstindig gewachsen sind,
sondern dass lingere Zeit vorbeigehen muss, bis die
Untersuchung vorgenommen werden kann. Da kann
es in der Tat vorkommen, wie Herr Luterbacher
ausgefiihrt hat, dass die Rekurse hingen bleiben und
unter Umstéinden die neue Einschitzung kommt, bevor
der alte Rekurs erledigt ist. Allerdings hat sich der
jetzige Prédsident der Rekurskommission viel Miihe
gegeben, das abzuiindern und er musste mit den
Herren oft auch etwas exerzieren. Es ist klar, sie
sind auch Menschen und die Rekurse sind ihnen am
liebsten, welche zuriickgezogen werden. Sie haben es
ungefihr wie das Obergericht, das an denjenigen Ap-
pellationen am meisten Freude hat, welche wegen
Forumverschluss oder Riickzug dahinfallen; es ist
ein Geschift mehr, gibt aber nicht viel zu tun, und
wenn der Experte die Biicheruntersuchungen vorneh-
men muss, so legt er, wie wir alle, das Schwere
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und Unangenehme etwas auf die Seite und denkt,
es werde sich dann von sélbst erledigen; er nimmt
zunéchst die kleinern Untersuchungen vor, die rasch
erledigt sind. Das hat dazu gefiihrt, dass gewisse
Geschifte sich lange hinzogen und wie mir der Prisi-
dent der Rekurskommission mitteilte, sind zurzeit
etwa 300 Biicheruntersuchungen im Riickstande. Um
diese Rekurse aufzuarbeiten, sieht man vor, ‘dass
dem Sachverstindigen, wenn es sich als nétig her-
ausstellen sollte, nicht nur ein, sondern zwei Adjunkte
beigegeben werden konnen, damit die Arbeit richtig
durchgefiihrt werden kann und sich nicht zu lange
verzogert. Es ist das wieder eine Vermehrung des
Beamtenapparates, den ich nicht gerne sehe, aber auf
der andern Seite ist es fiir Staat und Gemeinden von
allergrosstem Interesse, ‘dass diese Biicheruntersu-
chungen durchgefithrt werden. In der Kommission
wurde von einem Mitglied darauf hingewiesen, dass
der Zinsgewinn fiir Staat und Gemeinden auf den
frither eingehenden Steuern geniige, um diesen Beam-
ten zu bezahlen. Ich beantrage Ihnen Annahme des

§ 8.

Reichen, Prisident der Kommission. Die Kom-
mission beantragt, im zweiten Satze zu sagen: «Dem
Sachverstindigen koénnen durch den Regierungsrat
die notwendige Anzahl von Adjunkten beigegeben
werden» statt «ein bis zwei Adjunkte». Mit Riicksicht
auf die zahlreichen Rekurse, die infolge der Anwen-
dung des neuen ‘Steuergesetzes einlangen werden, ist
es unbedingt geboten, dass wir nicht wieder in den
alten Schlendrian verfallen, dass die Rekurse Jahr und
Tag liegen bleiben. Es ist im Interesse von Staat
und Gemeinden, dass die vielen Biicheruntersuchun-
gen, welche das neue Steuergesetz zur Folge haben
wird, rasch und prompt vorgenommen werden. Der
Regierungsrat soll freie Hand haben, das nétige Per-
sonal anzustellen, damit die Arbeit rechtzeitig erledigt
werden kann. ;

Angenommen.

Beschluss:

§ 8. Als Sachverstindiger der Rekurskommis-
sion (Biicherexperte) amtiert ein vom Regierungs-
rate auf eine Amtsperiode von vier Jahren zu
wihlender Beamter. Dem Sachverstéindigen kon-
nen durch den Regierungsrat die notwendige An-
zahl von Adjunkten beigegeben werden, deren
Amtsdauer ebenfalls vier Jahre betrigt. Hin-
sichtlich ihrer Titigkeit als Sachverstindige in
Steuerrekurssachen unterstehen diese Beamten
den Weisungen der Rekurskommission und ihres
Présidenten; sie werden der Kantonsbuchhalterei
zugeteilt. -

§ 9.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. § 9 enthilt die eigentliche sachliche
Neuerung gegeniiber dem jetzigen Zustand, indem er
die Rekurskommission auch fiir Rekurse gegen Ein-
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schitzungen betreffend die Grundsteuer zustindig er-
klért. o

Angenommen.

Beschluss:

§ 9. Die Rekurskommission behandelt Rekurse
gegen Einschitzungen der Bezirkssteuerkommis-
sionen betreffend die Einkommensteuer, sowie
solche gegen Einschitzungen der Gemeindesteuer-
kommission betreffend die Grundsteuer.

§ 10.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Im weitern folgen nun die Verfahrens-
vorschriften. Sie sind nicht ganz gleich, weil die
Unterlage fiir die Einkommensteuer und die Grund-
steuer nicht die gleiche ist. Wir haben die Sache
so eingerichtet, dass wir zunichst das Verfahren in
Einkommensteuerrekursen ordnen, nachher das Ver-
fahren bei Rekursen gegen ‘Grundsteuerschatzungen
und schliesslich die Bestimmungen aufstellen, die
tiir beide Fille gemeinsam sind.

§ 10 enthilt den Auftrag an die Bezirkssteuerkom-
mission, die Abdnderung der Selbstschatzung dem
Steuerpflichtigen mitzuteilen. Das ist eine Neuerung
des Steuergesetzes. Die Mitteilung hat durch ein-
geschriebenen Brief zu erfolgen usw., alles Vorschrif-
ten die hier aus dem Steuergesetz der Uebersichtlich-
keit halber heriibergenommen wurden.

Angenommen.

Beschluss:

§ 10. Die Bezirkssteuerkommission hat den
Steuerpflichtigen von jeder Abidnderung der
Selbsteinschitzung seines Einkommens I. oder
II. Klasse, sowie von jeder amtlichen Einschit-
zung durch eingeschriebenen Brief unter sum-
marischer Angabe der Abdnderungsgriinde und
unter Mitteilung der Rekursfrist in Kenntnis zu
setzen (vgl. Art. 28, Abs. 1, St. G.).

Der Steuerpflichtige kann, sofern er nicht ge-
miss Art. 26, Abs. 2, des Steuergesetzes oder ge-
miss Art. 48 des Dekretes vom 22. Januar 1919
das Rekursrecht verwirkt hat, gegen die Ein-
schitzung binnen 14 Tagen seit erhaltener Mittei-
lung den Rekurs an die kantonale Rekurskom-
mission erklidren (Art. 28, Abs. 2, St. G.).

§ 11.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. § 11 ordnet das Rekursrecht der Ver-
waltung. Nach der jetzigen gesetzlichen Regelung
hat nicht nur der Kanton ein Rekursrecht, wie bis-
her, sondern auch die Gemeinde. Da es sich fiir
grosse Gemeinden und fiir die Zentralsteuerverwal-
tung um Hunderte und Tausende von Rekursen handeln

1019, 170
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kann, kénnen wir nicht bloss eine Rekursfrist von
14 Tagen einfithren, sondern wir fixieren sie fiir Kan-
ton und Gemeinden auf 8 Wochen.

Angenommen.

Beschluss:

§ 11. Der kantonalen Steuerverwaltung steht
gegen jede Einschiitzung der Bezirkssteuerkom-
sion das Rekursrecht zu; sie hat den Rekurs bin-
nen acht Wochen seit der Beendigung der Ver-
handlungen der Bezirkssteuerkommission zu er-
klaren. Diese Beendigung ist der Steuerverwal-
tung durch Zusendung eines Protokollauszuges
anzuzeigen.

Das gleiche Rekursrecht steht auch dem Ein-
wohnergemeinderate zu. Er hat es binnen acht
Wochen seit der Mitteilung der Beschliisse der
Bezirkssteuerkommission gemiss Art. 25, Abs. 5,
St. G. auszuiiben. '

§ 12.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. § 12 ordnet den Fall des Anschlusses.
Es kann vorkommen, dass der Steuerpflichtige sagt:
Ich bin zwar zu hoch eingeschitzt, aber ich habe an-
deres zu tun, ich rekurriere nicht. Nun rekurriert
aber die Steuerverwaltung, sei es die kantonale oder
die der Gemeinde, und dann stellt sich der Steuer-
pflichtige auf den Boden: Halt, wenn da rekurriert
und weitergegangen werden will, dann will ich meine
Griinde fiir Herabsetzung, die ich aus diesem oder
jenem Grunde nicht geltend gemacht habe, auch noch

vorbringen. Er kann sich in diesem Ifall dem Re-
kurse anschliessen. Das ist im Steuergesetz vor-
gesehen.

Reichen, Prisident der Kommission. Die Kommis-
sion hat gefunden, die Redaktion des § 12 sei nicht
gerade eine gliickliche und auf keinen Iall eine klare.
Wir beantragen lhnen ‘daher folgende Fassung: «Von
einer Einsprache der Steuerverwaltung oder des Ge-
meinderates ist durch den- Sekretir der kantonalen
Rekurskommission dem Steuerpflichtigen Kenntniszu
gebcn. Dieser kann binnen 14 Tagen seit erhaltener
Mitteilung den Anschluss an den Rekurs erkldrens.
Dieser bedeutet der Steuerpflichtige, das ist klar;
er kann den Rekurs erkliren, nicht der Sekretir der
Rekurskommission.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss:

§ 12. Von einer Einsprache der Steuerverwal-
tung oder des Gemeinderates ist durch den Sekre-
tir der kantonalen Rekurskommission dem
Steuerpflichtigen Kenntnis zu geben. Dieser
kann binnen 14 Tagen seit erhaltener Mittei-
lung den Anschluss an den Rekurs erkliren (Art.
29, Abs. 3, St. G.).

(22. Mai 1919.)

§ 13.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Hier ist der Vorsicht halber die Vor-
schrift des Steuergesetzes iiber Beweisrecht und Be-
weispflicht des Steuerpflichtigen aufgenommen.

Biihlmann. Ich -mdochte beantragen, im zweiten
Alinea den ersten Satz: «Dem Steuerpflichtigen liegt
die Pflicht ob, die Richtigkeit seiner Selbsteinschiit-
zung bezw. die Unrichtigkeit der Kommissionsschiit-
zung nachzuweisen» zu streichen. Nach dem Steuer-
gesetz hat der Rekurrent seinen Rekurs zu begriin-
den und er ist verpflichtet, wie es im zweiten Satze
heisst, der Rekurskommission jede gewiinschte Aus-
kunft {iber seine Einkommensverhiltnisse zu geben.
Der erste Satz geht meiner Meinung nach iber das
hinaus, was das Gesetz selbst verlangt, indem hier
ausdriicklich vorgeschrieben wird, der Steuerpflichtige
habe zu beweisen, dass seine Schitzung richtig, even-
tuell die andere unrichtig ist. Wenn er diesen Be-
weis nicht geniigend erbringen kann, muss er riskie-
ren, dass auf den Rekurs nicht eingetreten wird. Es
ist durchaus richtig, dass er die Griinde fiir den
Rekurs angeben muss und die Rekurskommission soll
wiirdigen, ob dieselben fiir die ganze oder teilweise
Gutheissung des Rekurses geniigen oder nicht. Aber
wenn hier ausdriicklich erkliart wird, der Steuerpflich-
tige sei beweispflichtig, so geht man dariiber hinaus.
Ich mochte auf die Folgen, die das haben kann, auf-
merksam machen. Nach allgemeinen Rechtsgrund-
sitzen ist derjenige, der beweisen muss, immer in
einer etwas schlechtern Situation, indem, wenn der
Beweis nicht ganz gelingt, zuungunsten desjenigen,
der beweisen muss, entschieden wird. Nun wird die
Rekurskommission mit Leichtigkeit sagen konnen, der
Beweis sei nicht erbracht. Geht dann ‘die Sache weiter
an das Verwaltungsgericht, so ist ihm durch diese
strikte Festlegung der Beweispflicht die freie Beweis-
wilrdigung bis zu c¢inem gewissen Grade genommen.
Es wird sich auf den Boden stellen: Die Rekurs-
kommission hat erkldrt, es sei nicht bewiesen, und
wir kénnen darauf nicht weiter eintreten. Ich glaube,
man sollte es bei der Begriindung des Rekurses be-
wenden lassen und das Gericht soll die Moglichkeit
haben, die Beweispflicht frei zu wiirdigen. Im gros-
sen und ganzen ist die Sache nicht von grosser
praktischer Bedeutung, aber es kann doch Fille geben,
wo durch die vorliegende Bestimmung die freie Beweis-
wiirdigung beeintrichtigt wird. Ich beantrage deshalb
Streichung des ersten Satzes und Beibehaltung der
bisherigen freien Beweiswiirdigung durch die Re-
kurskommission oder das Verwaltungsgericht.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Man hat schon unter dem alten und
noch vielmehr unter dem neuen Steuergesetz den
Standpunkt festgehalten, dass der Steuerpflichtige be-
weispflichtig ist. Herr Grossrat Bithlmann sagt, das
sel eine Schlechterstellung. Es ist aber auch eine
Besserstellung. Der Steuerpflichtige ist nicht nur
beweispflichtig, sondern auch beweisberechtigt. Wir
haben ungefihr 150,000 Steuerpflichtige; der Staat
hat nicht Einblick in die einzelnen Verhiltnisse, aber
der Einzelne kennt sie und kann tiber seine Situation
Auskunft geben. Deshalb ist er auskunfts- und be-
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weispflichtig. Das war von jeher der Standpunkt der
Rekursinstanzen und ist in zahlreichen Entscheiden
des Bundesgerichtes in fritheren Jahren als richtig
anerkannt worden. Das war der Standpunkt schon
unter dem alten Steuergesetz, das diesen Grundsatz
nicht so genau ausgesprochen. hat, wie es jetzt der
Fall ist. Nun mag der Grosse Rat diesen Satz strei-
chen oder nicht, aber die Streichung soll nicht zur
Folge haben, dass irgendwelche Aenderung in der
Beweislast eintritt, sondern es soll gleich gehalten
sein wie bis dahin. Alle in Steuerfragen Bewanderten
wissen, dass man es mit der Beweispflicht je nach
den Verhiltnissen anders nehmen muss. Man kann
den kleinen Mann, der nicht zur Biicherfiithrung ver-
pflichtet ist, nicht gleich behandeln wie eine Aktien-
gesellschaft, die nach Gesetz dazu verpflichtet ist,
und den Mann, dessen ganze Titigkeit in der Hand-
habung der Feder besteht, nicht gleich wie denjenigen,
der nur im Notfall Feder oder Bleistift in die Hand
nimmt. Die Hauptsache ist, dass man einem Zahlen
und tatsiichliche Angaben gibt und nicht lange Aus-
fithrungen. Ich musste erst letzthin einem, der mit
einem langen Rekurs gekommen ist, in dem er ein-
gehend schilderte, wie jetzt schlechte Zeiten seien und
wie durch den Krieg alles gestort sei, schreiben, das
wilssten wir auch, aber er solle uns Zahlen geben, das
héitten wir gerne; wenil ich noch Fiirsprecher wiire,
wollte ich ihm einen Rekurs schreiben, 1 I'r. 50 die
Rekursseite, mit all den schonen Phrasen, aber es
wire uns lieber, wenn er uns nur eine halbe Seite
schreibe und den letzten Jahresabschluss gebe. Das
ist uns lieber als diese langen Spriiche, mit denen
man machen kann, was man will. Ich fasse die Be-
weispflicht nicht so auf, dass man mit langen Aus-
fithrungen den Beweis leisten kénne, sondern es muss
etwas Greifbares da sein und der Beweis richtet sich
nach den Verhiltnissen im einzelnen Falle. Wenn es
den Sinn hat, dass am bisherigen Zustand nichts ge-
dndert werden soll, so hahe ich gegen die Streichung
nichts einzuwenden. Wir haben die Bestimmung auf-

genommen, um demjenigen, der rekurriert, zu sagen,’

was er zu tun hat. Wenn man aber meint, das ver-
stehe sich von selbst, so habe ich nichts dagegen.
Immerhin miisste man dann den zweiten Satz ab-
indern und sagen: «Der Steuerpflichtige hat in jedem
Fall der Rekurskommission dic von ihr verlangten
miindlichen oder schriftlichen Angaben iiber seine
Einkommensverhéltnisse zu machen».

Diirrenmatt. Der Herr IFinanzdirektor hat voll-
stiindig recht, wenn er sagt, dass es dem Steuerpflich-
tigen obliege, seinen Rekurs zu begriinden. Aber
ich moéchte immerhin beantragen, den Vorschlag des
Herrn Bithlmann gutzuheissen, denn die Bestimmung
in § 13 geht entschieden tber das Gesetz hinaus. Al-
lerdings muss der Steuerpflichtige die Richtigkeit
seiner Selbstschatzung nachweisen, auch wenn der
erste Satz des zweiten Alineas gestrichen wird. Ich
bin da mit Herrn Regierungsrat Scheurer einverstan-
den, dass wir diesen Grundsatz nicht umstossen kon-
nen; aber wenn man beifiigt, dass der Steuerpflichtige
die Unrichtigkeit der Kommissionsschatzung nachzu-
weisen hat, geht man zu weit. Dazu ist der Steuer-
pflichtige oft nicht in der Lage. Es gibt in Steuer-
sachen auch eine Beweislast, welche die Steuerverwal-
tung selbst trifft. Bei der Ordnung unseres Steuer-
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rechtes werden oft die Auffassungen der Steuerver-
waltung und des Steuerpflichtigen auseinandergehen,
ohne dass die Zahlen an sich bestritten sind, sondern
weil die Schatzung aus andern Griinden angefochten
ist. Die Steuerverwaltung beanstandet vielleicht die
Zulissigkeit von Amortisationen, welche der Steuer-
pilichtige in Anspruch nimmt. Da kann man nicht
einfach sagen, der Nachweis liegt unter allen Umstédn-
den dem Steuerpflichtigen ob. Ich mochte also den
Antrag Bithlmann in diesem Sinne empfohlen haben.
Es geht zu weit, dem Steuerpflichtigen die Beweis-
last schlankweg zu tberbinden. Man konnte even-
tuell den Antrag Biihlmann in der Weise modifizieren,
dass man den Wortlaut des Art. 28 des Steuergesetzes
aufnehmen wiirde: «Der Steuerpflichtige...zu be-
griinden». KEs ist ja nicht notwendig, das im Dekret
besonders zu sagen, weil es im Gesetz steht, aber
es wire vielleicht doch gut, es hier zu wiederholen.
Der Herr Finanzdirektor hat bereits bemerkt, dass
viele Steuerpflichtige sich einfach mit der Erklirung
begniigen, sie legen gegen die Schatzung Rekurs ein.
Das ist keine Begriindung, und in einem solchen
Fall hat bereits unter dem alten Steuergesetz das
Verwaltungsgericht wiederholt entschieden: Auf einen
solchen Rekurs wird nicht eingetreten, es fehlt die
Begriindung, es fehlt jeder weitere Nachweis, das ist
kein Rekurs, sondern er muss mit wenigen Worten
begriindet sein. Der Steuerpflichtige kann sagen,
er berufe sich auf seine Selbstschatzung oder seine
Biicher, aber irgend etwas muss er sagen, in irgend
einer Form muss der Rekurs begriindet sein. Um, ich

_ machte fast sagen, den Steuerpflichtigen nicht hinters

Licht zu {ithren, indem von dieser Pflicht im De. ret
gar nichts gesagt wird, wire es vielleicht zweckméissig,
die erwithnte Bestimmung aus dem Gesetz als ersten
Satz in Absatz 2 von § 13 aufzunehmen.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Begriindungspflicht ist in einem
spitern Paragraphen vorgeschen. Man kénnte die Sa-
che so ordnen, dass man hier den Wortlaut des Art.
29, nicht Art. 28, des Steuergesetzes aufnehmen
wiirde: «Der Steuerpflichtige hat, falls es sich um
Bestreitung seiner Selbstschatzung handelt, die Be-
griindetheit der letztern darzutun». Dann wiirde man
weiterfahren: «In jedem Fall ist er verpflichtet...».
Das wire eine Ordnung, mit der man sich allseitig
cinverstanden erkldren konnte.

Biihlmann. Ich bin ohne weiteres einverstanden,
dass man den Artikel so fasst, wie der Herr Finanz-
direktor vorgeschlagen hat.

Angenommen nach Antrag Regierungsrat Scheurer.

Beschluss:

§ 13. Hinsichtlich der Form und des Inhaltes
des Rekurses sind die Vorschriften des § 22 dic-
ses Dekretes massgebend.

Der Steuerpflichtige hat, falls es sich um Be-
streitung seiner Selbstschatzung handelt, die Be-
griindetheit der letztern darzutun. In jedem Falle
ist er verpflichtet, der Rekurskommission die von
ihr verlangten miindlichen oder schriftlichen An-
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gaben iiber seine Einkommensverhiltnisse zu ma-
chen (vgl. Art. 29, Abs. 3, St. G.).

§ 14.

Angenommen.

Beschluss:

§ 14. Die Steuerverwaltung hat nach Erhalt
des Rekurses im Sinne des § 24 vorzugehen und
demselben noch beizufiigen die Schatzungserkli-
rung, einen Protokollauszug der sich auf den be-
treffenden Fall beziehenden Verhandlungen der
Bezirks- oder Gemeindesteuerkommission und alle
andern beziiglichen Akten, sowie endlich ihre Be-
merkungen und Antréige.

§ 15.

Angenommen.

Beschluss:

§ 15. Ist der Steuerpflichtige im Handelsregi-
ster eingetragen und zur Fithrung von Geschifts-
biichern verpflichtet, so sind der Prisident und
die Rekurskommission berechtigt, eine Untersu-
chung der Biicher durch einen Sachverstindigen
anzuordnen, wenn der Steuerpflichtige nicht an-
deres geniligendes Beweismaterial beigebracht hat.
Eine Biicheruntersuchung muss angeordnet wer-
den, wenn der Steuerpflichtige sich zur Vorlage
seiner Geschiftsblicher bereit erklirt. Die Un-
tersuchung der Biicher hat in der Regel im Ge-
schiftsdomizil des Steuerpflichtigen zu gesche-
hen.

Das Befinden des Sachverstindigen ist den
Parteien auf deren Verlangen zur Einreichung
allfalliger Erlduterungsfragen und Gegenbemer-
kungen zur Verfiigung zu stellen.

§ 16.

Angenommen.

Beschluss:

§ 16. Die Verweigerung der Biichervorlegung

. seitens eines Steuerpflichtigen ist als Verweige-

rung des geforderten Beweises auszulegen.

§ 17.

Angenommen.

Beschluss:

§ 17. Der Beweis durch Zeugen darf nur
ausnahmsweise zur Erwahrung bestimmter Tat-
sachen, niemals aber zur Feststellung des steuer-
pilichtigen Einkommens selbst stattfinden. Die
Zeugenabhorung wird durch den Prasidenten oder
ein Mitglied der Kommission vorgenommen, wel-
chem hierbei die durch die einschligigen Bestim-
mungen des Zivilprozesses vorgesehenen Zwangs-
mittel zur Verfiigung stehen.

§ 18.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Das zweite Kapitel handelt nun von
den Rekursen gegen Grundsteuerschatzungen. § 18
enthdlt in der Hauptsache einen Auszug aus dem
Steuergesetz, der Vollstindigkeit halber.

Angenommen.

Beschluss:

§ 18. Die Gemeindesteuerkommission hat den
Steuerpflichtigen von jeder Neueinschitzung an-
ldsslich einer Haupt- oder allgemeinen Zwischen-
revision der Grundsteuerschatzungen, sowie von
jeder Schatzungsabinderung im jahrlichen Be-
richtigungsverfahren durch eingeschriebenen Brief
in Kenntnis zu setzen unter summarischer An-
gabe der Abidnderungsgriinde und unter Mittei-
lung der Rekursfrist (vgl. Art. 14, Abs. 2, und
Art. 28, Abs. 1, St. G.).

Der Steuerpflichtige kann binnen 14 Tagen
seit erhaltener Mitteilung gegen die Einschitzung,
bezw. Schatzungsabinderung den Rekurs an die
kantonale Rekurskommission erkliren (vgl. Art.
14, Abs. 2, und Art. 28, Abs. 2, St. G.).

§ 19.

Angenommen.

Beschluss:

§ 19. Gegen jede Einschatzungshandlung der
Gemeindesteuerkommission im Revisions- und
Berichtigungsverfahren kann der Vertreter des
Staates innert der fiir die Auflage der betreffen-
den Schatzung, bezw. der bereinigten Grund-
steuerregister, bestimmten Frist den Rekurs an
die kantonale Rekurskommission erkldren.

§ 20.

Angenommen.

Beschluss:

§ 20. Die Steuerverwaltung hat im Sinne des
§ 24 vorzugehen und den Rekursakten den bei
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dem betreffenden Gemeinderate einzuholenden Be-
richt sowie ihre Bemerkungen und Antrige bei-
zulegen.

§ 21.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Hier kommen nun diejenigen Vor-
schriften, die fiir alle Rekurse an die Rekurskommis-
sion gemeinsam sind. § 21 schreibt vor, wie sich
der Verkehr zwischen der Rekurskommission und
der Steuerverwaltung abspielen soll.

Angenommen.

Beschluss:

§ 21. Das Sekretariat der Rekurskommission
iibermittelt sdmtliche von den Steuerpflichtigen
eingereichten Rekurse der Steuerverwaltung.
Diese bringt ihre Gegenbemerkungen an. Innert
14 Tagen von der Zustellung an kann sie den An-
schluss an die Rekurse erkliren. Diese Erklirung
kann in kollektiver Form geschehen.

§ 22.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. § 22 handelt im ersten Absatz von
der Form und im zweiten vom Inhalt des Rekurses,
und es werden hier die Vorschriften der Art. 28 und
29 des Steuergesetzes zusammengefasst.

Angenommen.

Beschluss:

22. Jede Rekurs- oder Anschlusserklirung
ist schriftlich bei der kantonalen Rekurskommis-
sion einzureichen. Sofern dieselbe nicht namens
des Staates eingereicht wird, ist sie zu stempeln.

Dem Rekurrenten liegt ob, seinen Rekurs zu
begriinden. Er hat ausserdem in seiner Rekurs-
schrift seine Beweismittel anzurufen und deutlich
zu bezeichnen. Beweisurkunden, welche sich in
seinen Handen befinden, mit Ausnahme der Ge-
schaftsbiicher, sind der Rekursschrift in Origi-
nal oder beglaubigter Abschrift beizulegen (vgl.
Art. 28, Abs. 3, St. G.). Dem Rekurse ist die
Mitteilung der Bezirks- bezw. Gemeindesteuer-
kommission im Sinne von Art. 28, Abs. 1, St. G.,
sowie der Briefumschlag, in welchem diese zu-
gestellt wurde, beizulegen. Analog ist es bei
einem Anschlussrekurse des Steuerpflichtigen
(vgl. Art. 29, Abs. 3, St. G.) zu halten.

§ 23.

Angenommen.
Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

Beschluss:

§ 23. Eine Verlingerung der fiir die Rekurs-
bezw. Anschlusserklirung vorgesehenen oder der
von der Rekurskommission in einzelnen Fillen
angesetztén Fristen, oder eine Wiedereinsetzung
gegen die Versiumung derselben ist nur zulissig
in Féllen von Krankheit, Tod, Landesabwesenheit
oder Militirdienst des Steuerpflichtigen, sowie
bei ausserordentlichen Ungliicksfillen.

§ 24.

Angenommen.

Beschluss:

§ 24. In allen Rekursfillen hat die Steuer-
verwaltung der kantonalen Rekurskommission den
Rekurs samt Beilagen so rasch als moglich zum
Zwecke weiterer Behandlung zuriickzustellen.

§ 25.

Angenommen.

Beschluss:

§ 25. Die Steuerverwaltung und die Rekurs-
kommission haben iiber Eingang und Ausgang
aller Rekursakten genaue Kontrolle zu fiihren.

§ 26.

Angenommen.

Beschluss:

§ 26. Der Prisident der Rekurskommission
ordnet die zur Feststellung des Sachverhaltes not-
wendigen Massnahmen an. Die Rekurskommis-
sion oder die mit der Vorbereitung des Entschei-
des betraute Kammer konnen diese Massnahmen
erginzen.

Die Beweisantrige der Parteien sind nicht
verbindlich, sofern es sich nicht um die in § 15,
Absatz 1, "dieses Dekretes vorgesehenen Mass-
nahmen handelt. v

Die Steuerbehorden und iibrigen amtlichen
Organe des Staates und der Gemeinden haben auf
Verlangen unentgeltlich jede notwendige Auskunft
zu erteilen und jede geforderte Nachschlagung
zu besorgen.

§ 27.

Angenommen.
171+
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Beschluss:

§ 27. Der Prisident und die Rekurskommis-
sion sind in jedem Falle berechtigt, eine miind-
liche oder schriftliche Einvernahme des Steuer-
pflichtigen anzuordnen. Mit der miindlichen Ein-
vernahme oder der Vornahme von sonstigen Un-
tersuchungen kann der Président oder ein Mit-
glied der Rekurskommission beauftragt werden
(Art. 47, Abs. 2, St. G.).

Nichterscheinen des Vorgeladenen vor der Be-
horde oder Verweigerung der verlangten Auf-
schliisse wird als Verweigerung des geforderten
Beweises ausgelegt.

Eine Eidesablegung oder eine (;e]ubdeerstat—
tung darf weder seitens der Parteien noch der
Zeugen stattfinden.

§ 28.

Angenommen.

Beschluss:

§ 28. Nach Abschluss der amtlichen Unter-
suchung fillt die Rekurskommission ihren Ent-
scheid, wobei ihr der Vorsitzende oder ein Mit-
glied der Kommission Bericht erstattet. Eine Par-
teiverhandlung findet nicht statt.

Den Beweiswert aller Untersuchungsmassnah-
men wiirdigt die Rekurskommlssmn nach freiem
Ermessen.

29.

un

Angenommen.

Beschluss:

§ 29. Das Sekretariat eroffnet den Parteien
den gefillten Lntscheid samt kurzer Begriindung
durch eingeschriebenen Brief.

§ 30.
Angenommen.

Beschluss:

§ 30. Binnen vierzehn Tagen seit dem Datum
der Eroffnung kann die in Art. 11, Ziffer 6, Ab-
satz 2, des Gesetzes betreffend die Verwaltungs~
rechtspflege vorgesehene Beschwerde an das Ver-
waltungsgericht ergriffen werden (Art. 30 St. G.).

§ 31

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Spruchgebiihr hat bis jetzt 1—5 Fr.
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betragen. Hier wird vorgeschlagen 2—10 I'r. Die
Kommission hat beantragt, 1—10 Fr. zu sagen und
der Regierungsrat schliesst sich dem an. Der Prisi-
dent der Rekurskommission hat mich darauf aufmerk-
sam gemacht, dass bei den heute gesteigerten Papier-
preisen und erhdhten Besoldungen ein Maximum der
Spruchgebiihr von 5 Fr. im gegebenen Falle zu klein
sel, indem man nicht einmal die Auslagen fiir das
Paplel und die Zeit fiir die Kopiatur zuriickerstattet
bekomme. Gelegentlich kommt ein grosserer Fisch
daher, wo ein eigentliches Urteil mit lingern Ausfiih-
rungen nétig ist und wo die eigentlichen Auslagen
des Staates fiir die Abschrift und alles, was darum
und daran hingt, mit 5 Fr. gar nicht bezahlt sind.
Es schwebt mir gerade ein Entscheid vor, der letztes
Jahr gefillt worden ist und wo es sich um die Frage
handelte, ob die Leute fremder Gesandtschaften auf
Steuerfreiheit Anspruch machen kénnen oder wie weit
sie steuerpflichtig seien. Das ist eine Frage, die in
der Literatur und in der Praxis ganz umstritten ist.
Jeder, der mit der Gesandtschaft zu tun hatte, hat
erklart, er gehore zur Gesandtschaft. Das ging vom
Gesandten und seiner Umgebung iiber alle die Han-
delsattachés und Schreiber bis zum ganzen Anhang
mit mehr oder weniger anfechtbarem Betrieb. Und
merkwiirdig ist, dass die verschiedenen kriegfithren-
den Staaten, von denen jeder behauptete, bei mir
ist Tugend und auf der andern Seite ist der Fehler,
in bezug auf das Steuerzahlen iibereinstimmend der
gleichen Meinung waren. Weder der eine noch der
andere zahlte gerne Steuern, und die Eingaben, wel-
che von den Gesandtschaften gemacht wurden, hitten
gerade von beiden Parteien zusammen verfasst werden
kénnen, so iibereinstimmend lauteten sie. Da hat
nun die Rekurskommission in einem langen ausfiihr-
lichen Entscheid Stellung genommen zu allen diesen
Fragen und schliesslich konnte sie eine Spruchgebiihr
von hochstens 5 Ir. verlangen, wihrend allein die
Schreibkosten wesentlich grésser waren. Um eini-
germassen derartigen aussergewohnlichen Féllen
Rechnung zu tragen, hat der Prédsident der Rekurs-
kommission beantragt, es sei das Maximum auf 10
Fr. zu erhéhen, damit man einen gewissen Spielraum
habe. Urspriinglich ging unser Antrag auf 2 bis
10 Fr., aber die Kommission hat, wie gesagt, gefunden,
es sei unten eine Erhohung nicht angezeigt, sondern
man solle es bei 1 Fr. bewenden lassen, wihrend
die obere Grenze allerdings auf 10 Fr. zu erhéhen
sei.

Reichen, Prisident der Kommission. Die Kommis-
sion beantragt einstimmig, das Minimum der Spruch-
gebiihr auf 1 Fr. anzusetzen.

Diirrenmatt. Es war mir leider nicht moglich,
der Sitzung der Kommission beizuwohnen, sonst hitte
ich schon dort den Antrag gestellt, den ich nun hier
einbringen mochte. Ich bin ohne weiteres damit ein-
verstanden, dass man die Spruchgebiihr im Maximum
auf 10 Fr. erhoht. Man kénnte sogar noch weiter
gehen. Es gibt Fille, wo es sich um Millionen han-
delt, die sehr viel zu tun geben und wo eine Spruch-
gebiihr von 10 Fr. durchaus ungeniigend ist. Ich bin

‘auch einverstanden, dass man das bisherige Minimum

von 1 Fr. beibehilt und nicht auf 2 Fr. erhéht. Da-
gegen mochte ich beantragen, auch bei der Biicher-
untersuchung das bisherige Minimum von 5 Fr. bei-
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zubehalten und nicht auf 10 Fr. zu gehen. Gegen
das Maximum von 100 Fr. habe ich nichts einzuwen-
den. Es kann grosse Biicheruntersuchungen geben,
wo auch ein Maximum von 100 Fr. eigentlich zu
wenig ist. Aber das Minimum von 10 Fr. ist doch in
vielen IFillen zu hoch. Es kommt sehr oft vor, dass
irgend ein Handwerksmeister auf dem Lande, der um
100, 200 oder 300 Fr. hoher eingeschitzt wurde, die
ungliickliche Idee hat, im Rekurse zu sagen, er berufe
sich auf die Biicher. Dann kommt der Biicherexperte
und sieht die Biicher an. Diese bestehen in einem
Sackkalender oder Notizbuch, und der Experte erklirt,
damit kénne er nichts anfangen und schickt die ganze
Sache an die Rekurskommission zuriick. Der be-
treffende Handwerksmeister, der nicht im Handels-
register eingetragen ist, hitte wahrscheinlich besser
getan, sich im Rekurs nicht auf Biicher zu berufen,
die nicht existieren, sondern die Einvernahme vor
der Kommission zu verlangen, dann hitte er sein
Notizbuch mitbringen und die Rekurskommission hétte
der Sache nachgehen konnen. Aber wenn er erklart,
er berufe sich auf die Biicher, so muss man die Ex-
pertise vornehmen, auch wenn es sich um eine Mehr-
schitzung von 100 oder 200 Fr. handelt. In diesem
FFalle ist das Minimum von 10 Fr. zu hoch. Diese
Biicheruntersuchungen geben nicht so viel zu tun,
dass man unter allen Umstinden ein Minimum von
10 Fr. sprechen miisste. Sie werden auch nicht etwa
so gemacht, dass der Experte extra in irgend einen
Winkel des Kantons hinreist, sondern die Biicher-
revisoren haben von der Rekurskommission Weisung,
solche Sachen, wenn immer moglich, bei Gelegenheit
anderer grosserer Geschifte mitzunehmen und zu er-
ledigen, so dass tatsichlich keine grossen Kosten
entstehen. Darum beantrage ich, an der bisherigen
Minimalgebithr von 5 Fr. festzuhalten.

Im tibrigen mochte ich einen Zusatz im zweiten
Alinea beantragen, um die Moglichkeit zu schaffen,
in besonderen Fillen von einer Kostenauferlegung
tiberhaupt abzusehen. Es heisst im zweiten Alinea:
«Wird ein Rekurs nur teilweise gutgeheissen, so kann
die Kostenpflicht in angemessener Weise auf beide
Parteien verteilt werden». Es sind aber nicht nur
solche Fille denkbar, sondern es gibt auch solche,
wo die Rekurskommission in der unangenehmen Lage
ist, gemiss Gesetz Kosten auferlegen zu miissen, trotz-
dem sie sich sagen muss, dass es am Platze wiire,
in diesem Falle keine Kosten zu sprechen. Das kommt
vor gegeniiber der Steuerverwaltung, wo es nichts
zu sagen hat, indem das Geld von einem Portemonnaie

ins andere geht; es kommt aber auch gegeniiber klei-

nen Steuerpflichtigen vor, die sich nicht zu helfen
" wissen, die besser ein Nachlassgesuch einreichen wiir-
den, die aber schlecht beraten sind und, trotzdem man
sie darauf aufmerksam macht, einen Entscheid haben
wollen. Dann miissen Kosten gesprochen werden. Das
wird bei der ersten Anwendung des neuen Steuerge-
setzes noch mehr der Fall sein, als es bisher unter
dem alten Steuergesetz der Fall war. Bis das neue
Steuergesetz sich eingelebt hat, wird es eine Masse
solcher kleiner Rekurse geben, wo man nicht eigent-
lich um Zahlen streitet, sondern um die Anwendung
dieses und jenes Abzuges, wo man in guten Treuen
verschiedener Meinung sein kann, und da wird man
einem kleinen Steuerpflichtigen noch Kosten aufer-
legen miissen, die man ihm hiitte ersparen koénnen.
Aus diesen Griinden mdchte ich beantragen, im zwei-
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ten Absatz folgenden Zusatz aufzunehmen: «Aus-
nahmsweise, wenn besondere Verhiltnisse es rechtfer-
tigen, kann auch von der Auferlegung von Kosten an
die unterliegende Partei gidnzlich abgesehen werden».

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Mit dem ersten Antrag, die Gebiihr
auf 5—100 Fr. festzusetzen, kann ich mich ohne wei-
teres einverstanden erkliren. Aber auch dem zwei-
ten Antrag des Herrn Diirrenmatt, dass in ausser-
ordentlichen Fillen von einer Kostenauferlegung tiber-
haupt soll Umgang genommen werden konnen, kann
ich mich anschliessen.

Angenommen nach Antrag der Kommission und mit
den beiden Antrigen Diirrenmatt.

Beschluss:

§ 31. Die unterliegende Partei hat die ergan-
genen amtlichen Kosten und Auslagen und iber-
dies eine Spruchgebiihr von 1—10 Fr. zu be-
zahlen. Fir die Biicheruntersuchung ist eine
feste Gebithr von 5—100 Fr. zu berechnen.

Gebiihren, Kosten und Auslagen werden im
Entscheide der Rekurskommission festgestellt.
Wird ein Rekurs nur teilweise gutgeheissen, so
kanr. die Kostenpflicht in angemessener Weise
auf beide Parteien verteilt werden. Ausnahms-
weise, wenn besondere Verhiltnisse es rechtferti-
gen, kann auch von der Auferlegung von Kosten
an die unterliegende Partei ginzlich abgesehen
werden. Parteikosten diirfen in keinem Falle ge-
sprochen werden.

Der Bezug der endgiiltig festgestellten Gebiih-
ren und Kosten erfolgt durch die Amtsschafinerei
desjenigen Amtsbezirkes, in welchem der Zah-
lungspflichtige sein Steuerdomizil hat. Der Re-
gierungsratsbeschluss vom 8. November 1882 be-
treffend den Gebiihrenbezug ist analog anwend-
bar.

§ 32.

- Angenommen.

Beschluss:

§ 32. Die Vizepriisidenten der Rekurskommis-
sion beziehen fiir jeden Tag, an dem sie den
Vorsitz in der Kommission oder in einer Kammer
fihren, ein Taggeld von 25 Fr.

Die Mitglieder und Ersatzménner beziehen ein
Taggeld von 20 Fr.

Im Taggeld ist die Vergiitung fiir das Studium
der Akten inbegriffen.

Die Entschidigung der Mitglieder fiir die Vor-
nahme von Untersuchungshandlungen geschieht
im Verhéltnis eines Taggeldes von 20 Fr. Der
Prisident fiithrt hieriiber genaue Kontrolle.

Den Mitgliedern, die zur Ausiibung der Amts-
pflichten ihren Wohnort verlassen miissen, wer-
den die Auslagen nach einem Regulatlv des Re-
gierungsrates Vergutet
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§ 33.

Angenommen.

Beschluss:

§ 33. Das vorliegende Dekret tritt sofort in
Kraft. Dadurch wird das Dekret vom 17. Novem-
ber 1915 betreffend die kantonale Rekurskom-
mission aufgehoben

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss:

Dekret
betreffend
die kantonale Rekurskommission.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
gestiitzt auf Art. 14, Absatz 2, Art. 29 und
47 des Gesetzes iiber d1e dlrekten Staats- und
Gemeindesteuern vom 7. Juli 1918,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Schlussabstimmung.

Fiir Annahme des Dekretes . Mehrheit.

Motion der Herren Grossrite Derner und Mitunter-
zeichner betreffend Beibehaltung des Sonntags-
und Siebenuhrladenseblusses, sowie des Verbotes
der Nachtarbeit in den Backereien.

(Siehe Seite 454 hievor.)

Berner. Die Motion, die ich in der letzten Session
eingereicht habe, hat folgenden Wortlaut: «Der Re-
gierungsrat wird eingeladen die Frage zu priifen und
dem Grossen Rate Bericht zu erstatten, ob nicht
der wihrend der letzten Kriegsjahre durchgefiihrte
Sonntags- und Siebenuhrladenschluss, sowie das Ver-
bot der Nachtarbeit im Bickergewerbe fiir den Kanton
Bern gesetzlich festzulegen sei».

Durch Bundesratsbeschluss vom 6. Oktober 1917,
der die Einschriankung des Verbrauchs an Kohlen
und elektrischer Energie zu fordern bezweckte, wurde
bestimmt, dass simtliche Verkaufsliden an Sonn- und
Feiertagen geschlossen sein miissen und an Werktagen
nur von morgens 81/, Uhr bis abends 7 Uhr offen
bleiben diirfen.. Ferner war vorgeschrieben, dass die
Wirtschaften nur von morgens 9 Uhr bis nachts 11
Uhr offen sein diirfen, und ausserdem waren noch
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Vorschriften aufgestellt iiber das Offenhalten von Ki-
nos, Variétés, Theatern, Hotels, Pensionen, Schulen
und Privatbureaux — alles zum Zweck, um Kohlen
und elektrische Energie zu sparen. ‘Das war ein Ein-
griff in die personlichen Rechte der Handelstreibenden
und Geschiftsinhaber, aber wohl oder iibel mussten
sich die Betreffenden damit abfinden. Heute kénnen
wir schon behaupten, dass alle diese Vorschriften
ihren Zweck erfiillt haben.

Die Geschiftsinhaber waren mit den Vorschriften
nicht einverstanden, weil sie befiirchteten, eine Ein-
busse in ihrem Einkommen zu erleiden. Es fehite
denn auch nicht an Eingaben von Berufsgruppen an
den Regierungsrat, welche Ab#dnderungen und Aus-
nahmen von den Vorschriften verlangten. Mir ist
zum Beispiel bekannt, dass der Verein der Zigarren-
hindler, Sektion Bern, bereits am 16. Oktober 1917
an den Regierungsrat ein Schreiben gerichtet hat,
in dem er verlangte, dass ihre Verkaufsgeschifte von
morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr und an Samstagen
bis abends 9 Uhr offengehalten werden diirfen. Sie
begriindeten ihre Eingabe damit, dass gerade am Mor-
gen vor 8 Uhr, wenn die Leute auf die Arbeit, auf
die Bureaux gehen und insbesondere nach 7 Uhr, wenn
sie von der Arbeit heimgehen, ihre Einkiufe machen
und sich versorgen. Sie befiirchteten, der Verkauf
von Zigarren wirde mehr in die Wirtschaften ver-
legt werden und ihnen dadurch ein grosser Schaden
erwachsen. Mit dem Sonntagsladenschluss erklirten
sie sich einverstanden, allerdings nicht leichten Her-
zens, weil sie an diesem Tage die grossten Einnahmen
hitten. Dem Gesuch wurde seitens des Regierungs-
rates nicht entsprochen, worauf die Zigarrenhindler
am 23. April 1918 in einer neuen Eingabe diese
Forderungen wiederholten und sie weiter damit be-
griilndeten, dass die Regierungen von Genf und Zii-
rich den -dortigen Zigarrenhidndlern die Ausnahmen
gestattet hitten. Aber auch dieses Gesuch hatte kei-
nen Erfolg.

Am 12. Oktober 1918 erliess der Bundesrat eine
Verordnung fir den Winter 1918/19 und in derselben
wurde den Zigarrenhindlern gestattet, ihre Léden
bis abends 8 Uhr und Samstags bis 9 Uhr offen zu
halten. Diese Vergilinstigung musste namentlich von
den Regierungsriten Dr. Wettstein aus Ziirich und
Dr. Tschumi aus Bern anlidsslich der Revision des
Bundesratsbeschlusses féormlich erkdmpft werden, wie
sich Herr Regierungsrat Tschumi in einem Schreiben
an den Zigarrenhindlerverein ausgedriickt hat. Er
hat alsc seinen ganzen Einfluss geltend gemacht, um
den Wiinschen der Zigarrenhindler zum Durchbruch
zu verhelfen. Inzwischen hatten sich aber die Ansich-
ten der Zigarrenhindler infolge der guten Erfahrun-
gen, die sie mit dem Siebenuhrladenschluss gemacht
hatlen, geindert. In einer neuen Eingabe an den
Regierungsrat vom 19. November 1918 erkliren sie,
dass sie eine Abinderung des seit einem Jahr beste-
henden Siebenuhrladenschlusses seitens der berni-
schen Regierung nicht mehr erwartet haben, dass er
sich bei den Héndlern und der Kundschaft gut einge-
biirgert habe und dass ihnen durch das Schliessen um
7 Uhr kein Schaden erwachsen sei; ja dass sie im
Gegenteil Ersparnisse an elektrischem Licht gemacht
hitten, dagegen erleiden sie erheblichen Schaden
durch die Bestimmung, dass sie morgens erst um
8 Uhr ihre Geschifte 6ffnen diirfen. Sie schlagen vor,
man mochte ihnen gestatten, morgens um 1/, 8 Uhr
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zu 6ffnen, und als Kompensation wollen sie dann frei-
willig abends 7 Uhr schliessen. Unter dem 16. De-
zember 1918 teilte der Direktor des Innern den Zigar-
renhidndlern mit, dass ihrem Gesuch vom 19. Novem-
ber keine Folge gegeben werden konne, es sei schwer,
gegen die einmal erlassenen eidgendssischen Vorschrif-
ten Stellung zu nehmen und allfillige Abdnderungen
miissten schon von einigen Kantonen verlangt werden,
wenn man sie durchbringen wolle.

Ende Mérz 1919 ist die bundesriitliche Verordnung
aufgehoben worden. Der Zigarrenhindlerverein hat
sich neuerdings mit der Angelegenheit befasst und in
seiner Versammlung vom 25. Februar 1919 folgendes
beschlossen: «Da auf Ende Mérz die vom Bundesrat
erlassene Verordnung betreffend Ladenschluss aufge-
hoben wird, mochte der Vorstand bei den Mitgliedern
dahinwirken, die in der letzten Zeit innegehabten
Zeiten fiir das Schliessen der Geschifte beizubehalten.
Die uns vor zwei Jahren aufgezwungenen Einschrin-
kungen haben gezeigt, dass die befiirchteten Minder-
einnahmen zum grossen Teil nicht eingetreten sind
und man auch bei verkiirzter Arbeitszeit ganz gut
bestehen kann. Die Diskussion zu diesem Thema
wurde ausgiebig beniitzt, ganz besonders von den-
jenigen, die sich leider nicht dazu verstehen konnen;
die gegenwirtige Ordnung beizubehalten. Einige ge-
hen soweit, zu beabsichtigen, wieder die zu Friedens-
zeiten gehabten Zeiten einzufithren. Zum Schluss
einigte man sich, vom 1. April an am Sonntag wie
jetzt ganz und an den Werktagen abends 8 Uhr zu
schliessen. Da die hiesigen Behorden keine Verord-
nungen erlassen haben, welche den Ladenschluss an
Wochentagen regeln, soll eine Delegation bei der
stidtischen Polizeidirektion vorsprechen und diese
Angelegenheit mit ihr besprechen. Fiir den Fall, dass
Kollegen am Sonntag offenhalten wollen, soll beim
Stadtrat eine Revision der Sonntagsruheverordnung
angestrebt werden. Wir hoffen, dass die Mehrheit
der Kollegen das wihrend des Krieges errungene
Recht nicht wieder preisgeben werden.» Das der Pro-
tokollauszug iiber die Verhandlungen an jener Ver-
sammlung des Zigarrenhéndlervereins. Man sieht dar-
aus, dass das, was die Leute anfangs als Zwang emp-
funden haben, nun nach zwei Jahren ihrerseits als
Errungenschaft angesehen wird.

So wie es bei den Zigarrenhindlern gegangen ist,
wird es jedenfalls auch in vielen andern Geschiften
gegangen sein: was anfinglich als Zwang empfunden
wurde, haben sie nachher als Wohltat fiir sich und
ihre Angestellten erkannt. Es ist mir aus dem Coif-
feurmeistergewerbe bekannt, dass sie schon vor eini-
gen Jahren beim Gemeinderat von Bern vorstellig ge-
worden sind, weil es immer noch einige Meister gab,
die es verstanden, durch alle moglichen Hintertiir-
chen die Sonntagsruhe in ihrem Gewerbe zu umge-
hen. Aber der Gemeinderat konnte nicht helfen, weil
es ihm nicht gelang, die Betreffenden zu packen und
zu biissen. Von.grossern Geschiftsinhabern der Stadt
Bern wurde mir gesagt, man mdchte doch dafiir sor-
gen, dass das Gute, das der Krieg gebracht, in Zu-
kunft beibehalten werde. Es koénne aber nur beibe-
halten werden, wenn ein gesetzlicher Zwang vorhan-
den sei, indem es immer noch solche gebe, die sich
an eine freiwillige Abmachung nicht halten und glau-
ben, im triiben fischen zu konnen, wenn sie ihre Léi-
den abends nach 7 Uhr oder an Sonntagen offenhalten.
Man sieht also, dass die Geschiftsinhaber Sachen,
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die sich als gut erwiesen haben, nur durch Zwang
durchfiithren konnen.

Man wird mir entgegenhalten, diese Frage komme
lediglich in Stddten in Betracht. Ich habe aber letzt-
hin in Zeitungen gelesen, dass auch Hindler in em-
mentalischen Dorfern beschlossen haben, den Laden-
schluss freiwillig durchzufiihren. Jedenfalls haben
auch sie damit gute Erfahrungen gemacht. Dass man
den Laden und Sonntagsschluss auch in den Kur-
orten durchfithren sollte und konnte, ist meine feste
Ueberzeugung. Die Durchreisenden kaufen dort keine
Geschenke. Die, welche am Sonntag ins Oberland
reisen, kaufen keine Andenken, sondern die Liden in
Interlaken sind auf die Kundschaft angewiesen, welche
dort einen Ferienaufenthalt macht, und diese Leute
haben in der Woche Zeit, ihre Einkdufe zu besorgen.
Anderseits bekommen die Angestellten in den Sai-
songeschiften gewohnlich wihrend der ganzen Saison
keinen freien Tag, sie sind von Anfang bis Ende der
Saison ins Joch gespannt, vom Morgen bis am Abend.
Werktags und Sonntags. Es wire jedenfalls nur im
Interesse der Volksgesundheit, wenn man auch hier
einschrinkende Bestimmungen aufstellen wiirde; die
betreffenden Geschifte werden keinen Verlust erlei-
den, wenn sie am Sonntag nicht verkaufen diirfen
und in der Woche um 7 Uhr schliessen miissen.

Der zweite Teil der Motion betrifft die Nachtar-
beit im Béckergewerbe. Vom Bundesrat ist am 15.
Februar 1917 eine Verordnung herausgegeben worden,
welche die Nachtarbeit im Bicker- und Konditoren-
gewerbe verboten hat. Niemand hier im Saale wird
behaupten wollen, dass das Bickergewerbe durch
diese Verordnung geschidigt worden sei. Es ist mir
auch nicht bekannt, dass die Meisterschaft die Nacht-
arbeit zurtickwiinscht. Dagegen weiss ich, dass sich
die Arbeiterschaft mit allen ihr zu Gebote stehenden
Mitteln gegen die Wiedereinfithrung der Nachtarbeit
wehren wiirde. Sie hat gute Erfahrungen gemacht;
die Arbeiter haben sich auch als Menschen gefiihlt,
wenn sie am Tage ihre Arbeit verrichten konnten
statt wie vorher in der Nacht, um dann am Tage zu
schlafen. Sie haben gesehen, dass die Brotversor-
gung ganz gut stattfinden kann, ohne dass in der
Nacht gebacken werden muss. Der Verband der Han-
dels- und Transport- und Lebensmittelarbeiter der
Schweiz, in dem die Bicker organisiert sind, hat
bereits am 25. November 1917 an den Bundesrat
eine Eingabe gerichtet, worin ein Gesetz iiber die
Arbeit im Bicker- und Konditorengewerbe verlangt
wird, das auch das Verbot der Nachtarbeit enthalten
sollte. Es ist mir nicht bekannt, ob der Bundesrat
an den Erlass eines solchen Gesetzes denkt; bis jetzt
hat er sich mit der Verordnung von 1917 beholfen,
die immer noch in Kraft ist. Wenn die Eidgenos-
senschaft sich nicht dazu aufschwingen kann, ein
Verbot der Nachtarbeit aufzustellen, sollte der Kanton
Bern den andern Kantonen mit dem guten Beispiel
vorangehen. Im Jahre 1910 hat die Kiuferliga, Sek-
tion Zurich, an eine Reihe von Aerzten und Hygieni-
kern folgende zwei Fragen gerichtet: «1. Bietet die
regelmissige Nachtarbeit, wie sie bei den meisten
unserer Bickereien durchgefiihrt wird, Nachteile fiir
die Gesundheit der Arbeiter, und welcher Art sind
diese Nachteile? 2. Halten Sie dafiir, dass die néicht-
liche Zubereitung des Brotes durch gréssere Nach-
lissigkeit und Unsauberkeit bei der Arbeit fiir die
Gesundheit des Konsumenten gewisse Gefahren mit
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sich bringen kann?» Ich will Sie nicht mit dem Ver-
lesen aller eingelangten Antworten beldstigen. Ich
will Thnen nur die Antwort eines Arztes zur Kennt-
nis bringen; sie enthdlt das, was die andern Herren
Aerzte und Hygieniker auch mitgeteilt haben. Herr
Dr. Mende, Arzt in Ziirich, schreibt folgendes: «Die
fortgesetzte Nachtarbeit der Arbeiter hat fiir diese
sehr grosse Nachteile. 1. kann der Tagesschlaf, be-
sonders in einer gerduschvollen Stadt, nie den Nacht-
schlaf ersetzen. Der Korper wird dadurch geschwécht,
blutarm und fiir die Aufnahme von ‘Infektionskeimen
sowie fiir Erkrankungen iiberhaupt viel empfinglicher
gemacht. Es gilt dies ganz besonders fiir Personen
unter 25 Jahren. In meiner Praxis habe ich in keinem
Gewerbe so viele blutarme und tuberkuldse Lehrlinge
gesehen wie bei den Bickern. 2. Die Verunreinigung
der Luft durch oft schlechte Beleuchtung (Gas, Petro-
leum) wirkt schlecht auf die Arbeiter und schwécht
besonders ihre Atmungsorgane. 3. kann die Liiftung
der Arbeitslokale nachts nicht gut durchgefiihrt wer-
den, da die Nachbarschaft nicht gestért werden darf.
4. wirkt nachgewiesenermassen fortgesetzte Nachtar-
beit schlecht auf die Dauer. 5. Da der Nachtarbeiter
den Tag zur Ruhe in geschlossenem Raum beniitzen
muss, so kann er unmoglich die fiir die Gesundheit
notige Menge von guter Luft und Licht bekommen.
6. ist bei keinem Nahrungsmittel die Gesundheit des
Produzenten fiir den Konsumenten so wichtig wie bei
demjenigen, das unser tdglich Brot ist. Fiir dieses
ist Nachtarbeit absolut nicht notwendig, da die Idee,
warmes Brot zu bekommen, dadurch illusorisch er-
klirt wird. Abgesehen davon ist frisches Brot in
hochstem Grade schédlich fiir die Verdauungsorgane.»
Sie sehen, dass dieser Arzt ein vernichtendes Urteil
iiber die Nachtarbeit im Bickergewerbe fillt.

Eine Aeusserung aus Fachkreisen des Bickermei-
sters Hiusler in Biel, zeigt ebenfalls mit aller Deut-
lichkeit, dass man im Bickergewerbe ohne Nacht-
arbeit auskommen kann, dass die Meister infolge des
Verbotes der Nachtarbeit keinen Verlust zu befiirch-
ten haben. ,

Eigentiimlicherweise hat sich 1917 der Schweizeri-
sche Elektrotechnische Verein fiir Beibehaltung der
Nachtarbeit ausgesprochen, indem in der Nacht die
billige elektrische Kraft zum Backen verwendet werden
konne. Dem ist entgegenzuhalten, dass man Instal-
. lationen machen kann zur Aufspeicherung der billi-
gen Nachtkraft, man kann diese kumulieren, in Akku-
mulatoren aufspeichern und dann am Tage zum Hei-
zen brauchen. Eine solche Einrichtung hat schon
1907 in einer Béckerei in Ziirich bestanden, die sich
auf diese Weise den billigen Nachtstrom reservierte.
Ein weiteres Beispiel, dass das gut geschehen kann,
ist bei den elektrischen Automobilen. Diese werden
in der Regel wihrend der Nacht geladen, weil der
Strom bedeutend billiger ist, und am Tage wird dann
der Strom verbraucht.

Sie alle wissen, dass frisch gebackenes Brot dem
Menschen nicht zutréiglich ist, und mit Recht versorgen
die Bauersfrauen, die noch selbst backen, ihre Fa-
milien auf zehn Tage und linger mit Brot, statt
jeden Tag frisches Brot zu backen. Altgebackenes
Brot ist viel geslinder und die Erfahrungen, die wir
mit der Rationierung des Brotes gemacht haben, be-
weisen, dass man bei altgebackenem Brot gerade
so gut existieren kann oder vielleicht noch besser als
vorher, wo man glaubte, frisches Brot direkt vom

(22. Mai 1919.)

Ofen weg essen zu miissen. Ich mochte Thnen daher
nicht nur im Interesse der im Backergewerbe beschéif-
tigten Personen, sondern auch im Interesse der Volks-
gesundheit im allgemeinen die Erheblicherklirung der
Motion empfehlen. Sie kénnen der Motion um so leich-
ter zustimmen, als es sich nicht um etwas Neues
handelt, sondern um Einrichtungen, die sich in der
Praxis bewihrt haben. Ich ersuche Sie, fiir eine
grosse Anzahl von Volksgenossen das wenige Gute,
das uns der scheussliche Krieg gebracht hat, festzu-
halten, indem Sie unsere Motion erheblich erkldren.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Wenn wir an die Frage heran-
treten, wie die Verkaufszeit in den Ladengeschéften
nach einem verniinftigen System eingeschrinkt wer-
den koénne, so haben wir hauptsidchlich drei Momente
in Beriicksichtigung zu ziehen. Das erste Moment
ist, dass die Massnahme ohne eine wesentliche Ein-
schrinkung im Geschiftsgewerbe durchgefiihrt wird.
Das zweite ist, dass man auf einen moglichsten Arbei-
terschutz hinarbeitet, und 3. muss man die Massnah-
men durchzufithren suchen, ohne dass das Publikum
in die Unmoglichkeit versetzt wird, mit den Geschif-
ten in Beziechung zu treten. Die Kunst des Gesetz-
gebers wird dahin gehen, eine Vorlage auszuarbeiten,
die diesen drei Faktoren nach Moglichkeit gerecht
wird.

Die Frage der Einschrinkung der Zeit des Offen-
haltens der Geschifte ist schon alt und die Frage des
Ladenschlusses ist schon wiederholt diskutiert wor-
den, aber ohne nennenswerte positive Resultate. Nun
hat uns der Krieg eine Einschrinkung der Zeit des
Offenhaltens der Geschifte aus Griinden der Erspar-
nis von Brennmaterial und Licht gebracht. Diese
Einschrankung ist — es muss das zugegeben werden
— im Fortgang der Zeit allgemein nicht als eine
Last, sondern eher als eine Wohltat empfunden wor-
den. Auf sehr vielen Gebieten haben die einschrin-
kenden Massnahmen der Kriegswirtschaft tief ins
Wirtschaftsleben eingeschnitten und es schwer ge-
schidigt, aber gerade hier war es nicht der Fall.
Als daher der Bund das Verbot aufhob, resp. den
Kantonen die Basis zum Erlass von Ladenschlussver-
ordnungen wiedergab, trat an uns die Frage heran, ob
wir das, was wihrend der Kriegszeit als gut betrach-
tet worden ist, weiter aufrechterhalten oder fallen
lassen wollen. Bei mir war sofort der Gedanke wach,
man sollte den durch die Kriegsmassnahmen geschaf-
fenen Zustand weiterfithren, soweit er sich erfah-
rungsgeméiss als gut erwiesen hat. Das war auch die
Meinung der Geschiftsinhaber einerseits und der Ar-
beiter anderseits. Von beiden Seiten kamen Eingaben
an die Direktion des Innern und den Regierungsrat,
man mochte durch eine neue kantonale Verordnung
dieses Gebiet regeln. Leider haben sowohl die Ge-
schiftsinhaber als die Arbeiter iibersehen, dass eine
kantonale Verordnung zur Rechtsbestdndigkeit einer
gesetzlichen Unterlage bedarf. Die fehlt zurzeit dem
Kanton Bern. Wir haben kein Gesetz, das iiber diese
Materie Bestimmungen enthalten wiirde, sondern wir
haben nur einen Verfassungsartikel (Art. 82), der den
Erlass schiitzender Bestimmungen im Gebiete der
Sonntagsruhe und des Arbeiterschutzes vorsieht. Auf
diesen Artikel der Verfassung kénnen wir tatsichlich
ein Gesetz, nicht aber eine Verordnung aufbauen.
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Ich habe sofort die Arbeit an die Hand genommen
und ein Gesetz iber den einheitlichen Ladenschluss
ausgearbeitet, das hier vorliegt. Dieses Gesetz ist im
grossen. und ganzen die Festhaltung der durch die
Bundesverordnung geschaffenen Situation im Gebiete
des Ladenschlusses. Auch hier miissen bestimmte
Ausnahmen vorgesehen werden. Wenn ich auch im
grossen und ganzen mit den Ausfithrungen des Herrn
Motiondrs einiggehe, so hat er vielleicht doch bei eini-
gen Punkten etwas iibers Ziel hinausgeschossen. ‘Bei
den Coiffeurgeschiften in der Stadt kann schon eine
einheitliche Ladenschlusszeit vorgesehen werden, aber
auf dem Lande ist es ungeheuer schwierig. Dort
wird der Coiffeurberuf von Leuten ausgeiibt, die da-
neben noch ein anderes Geschift betreiben und sie
miissen in der Zeit als Coiffeur titig sein, wo die
Landwirte frei sind und Zeit haben, zum Coiffeur
zu gehen. Dort werden also Ausnahmebestimmungen
vorgesehen werden miissen. Ebenso glaube ich, dass
der Motiondr neben dem Praktischen vorbeigegangen
ist, wenn er fiir die Fremdenorte den vollstindigen
Ladenschluss am Sonntag verlangt. Dariiber werden
wir noch sprechen miissen, ich will heute darauf
nicht ndher eintreten. Das Gesetz, fiir das bereits
eine Kommission bestimmt ist, sieht vor, dass mit
Bewilligung der Direktion des Innern fiir Fremden-
orte wihrend der Saisonzeit Ausnahmen gemacht wer-
den konnen.

Das sind so einige Gedanken. Im grossen und gan-
zen bin ich mit den Ausfiihrungen des Herrn Motionérs
einverstanden, und Sie werden sehen, dass ich diese
Gedanken selbst schon gehabt habe, indem ich in ganz
kurzer Zeit ein solches Gesetz vorbereitet habe, das
in der néchsten Session wird behandelt werden kon-
nen.

Weniger sicher ist die Sache mit bezug auf die
Nachtarbeit in den Bickereien. Hier méchte ich kein
abschliessendes Urteil fillen, weil die Frage noch
etwas zu wenig abgekldrt ist. Einig bin ich darin,
dass die Nachtarbeit in den Bickereien jedenfalls
auf ein moglichst kleines Mass eingeschrinkt werden
muss, wenn sie nicht ganz aufzuheben ist. Grosse
Béckereien, wie zum Beispiel Konsumbickereien und
andere, konnen den Schichtenbetrieb einfithren und
sich damit behelfen. Allein bei den kleinen Béckereien,
namentlich auf dem Lande, wird das unmoglich sein.
Auch ist nicht zu tbersehen, dass gerade auf dem
Lande vielfach eine vollstindige Differenzierung zwi-
schen Landwirtschaft und Bickerei nicht stattgefun-
den hat. Ein Bicker auf dem Lande treibt unter
Umstiéinden Landwirtschaft und in der Zwischenzeit
muss er sehen, wie er den Brotbediirfnissen seiner
Kundschaft gentigen kann. Aber das ist kein Grund,
die Motion abzulehnen. Man muss sie priifen auch
in bezug auf diese Materie und sehen, wie man sich
moglichst gut einrichten kann. Aber ich mochte beide
Sachen trennen in der Weise, dass ich sage: Wir wol-
len ein Gesetz iiber den einheitlichen Ladenschluss
erlassen und wenn es notwendig ist und wir dazu
kommen, einen eigenen Erlass iiber die Nachtarbeit
in den Bickereien. In diesem Sinne nehme ich na-
mens des Regierungsrates die Motion entgegen.

Berner. Ich bjn einverstanden, dass man die Tren-
nung im Sinne der Ausfithrungen des Herrn Direk-
tors des Jnnern vornimmt.
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Die Motion wird stillschweigend erheblich erklirt.

Zur Beschleunigung der Wahlverhandlungen wird
das Bureau auf Vorschlag des Prisidenten durch die
Herren Kammer und Meusy als provisori-
Stimmenzédhler verstirkt.

Wahl des Prasidenten und der beiden Vizeprisidenten
des Grossen Rates.

Zur Verlesung gelangt folgendes

Schreiben

der Bauern- und Biirgerfraktion:

«Die Grossratsfraktion der Bernischen Bauern- und
Biirgerpartei anerkennt, dass die sozialdemokratische
Partei in der dermaligen Bestellung des Bureaus des
Grossen Rates Anspruch hat auf den Sitz des 1. Vize-
priasidenten. Sie gibt jedoch die Erklirung ab, dass
sie in Anbetracht der ausserordentlichen personlichen
Verhiltnisse, in denen sich der derzeitige zweite
Vizeprisident, Herr Grimm, befindet, dessen Kandi-
datur nicht zustimmen kann. Sie ist jedoch gerne
bereit, einem andern Kandidaten der sozialdemokrati-
schen Fraktion ihre Stimme zu geben, falls von seiten
derselben ein solcher als I. Vizeprisident vorgeschla-
gen wird. In Erwartung eines solchen Vorschlages
verzichtet die Bauern- und Biirgerpartei dermalen auf
einen Prisidialsitz, indem sie der konservativen Partei
Sitz und Vorschlag fiir den 2. Vizeprisidenten iiber-
lasst. 5 = b
Sollte wider unser Erwarten die sozialdemokra-
tische Fraktion Herrn Grimm und nicht ein anderes
Mitglied ihrer Fraktion als Kandidaten aufstellen, so
sind wir gezwungen, einen Gegenkandidaten aus un-
serer Partei in Vorschlag zu bringen.

Wir betonen ausdriicklich, dass wir durch unser
Vorgehen das freie Vorschlagsrecht der Fraktion
grundsitzlich nicht antasten wollen, wir nehmen auch
fiir uns dasselbe in Anspruch. Unsere Stellungnahme
im vorliegenden Falle stiitzt sich auf ganz ausseror-
dentliche Verhéltnisse personlicher Art und schliesst
unserseits auch keine Spitze gegeniiber der sozial-
demokratischen Fraktion des Grossen Rates in sich.»

Schneeberger. Wir stehen offenbar wieder vor
einem Akt der Vergewaltigung. Wir haben das seit
zwei Tagen vorausgesehen. Es ist uns sogar offiziell
von den Herren Fraktionspréisidenten der Bauern- und
Biirgerpartei und der konservativen Partei in Aussicht
gestellt worden und man hat uns ersucht, auf unseren
Vorschlag zuriickzukommen. Die sozialdemokratische
Fraktion hat dariiber noch einmal beraten, um zu der
durch die Erklirungen der andern Fraktionsprésiden-
ten geschaffenen neuen Situation Stellung zu nehmen.
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Sie ist auf dem Standpunkt geblieben, von dem den
Herren schon vorher Kenntnis gegeben worden ist.

Sie sind im Begriffe, von einer bisherigen Uebung
abzuweichen, von der man in den 17 oder 18 Jah-
ren, da ich dem Grossen Rat angehore, ein einziges
Mal abgegangen ist. Es war Uebung, dass einer im
Prastdium seine drei Stegentritte gemacht hat: zu-
nichst wurde er als zweiter Vizeprisident gewihlt,
ein Jahr spiter wurde er erster Vizepridsident und
wieder ein Jahr nachher avancierte er zum Pré-
- sidenten. Wir machen Anspruch darauf, wie bisher
durch zwei Mitglieder im Bureau vertreten zu sein.
Man macht uns diesen Anspruch nicht streitig, man
will uns einen Vertreter im Prisidium und einen Stim-
menzihler iiberlassen, aber man verlangt von uns,
dass wir einen der Mehrheit genehmen Kandidaten
bringen. Der Grundsatz der angemessenen Vertretung
der Minderheiten ist in der Verfassung fiir den Re-
gierungsrat, im Grossratsreglement fiir das Bureau
des Grossen Rates und im Gemeindegesetz fiir die
Gemeindebehorden anerkannt und es hatte den An-
schein, dass der Grosse Rat nach und nach diesen
Grundsatz zur Anwendung bringen wolle. Seit eini-
gen Jahren hat er demselben wenigstens sogut als
moglich nachzuleben gesucht. Man macht uns auch
heute, wenigstens scheinbar, das Recht auf eine an-
gemessene Vertretung nicht streitig, jedoch mit dem
bekannten Aber: Bringt uns einen andern Kandidaten,
Herrn Grimm koénnen wir nicht stimmen. Wenn man
den Grundsatz der Vertretung der Minderheiten an-
erkennt, so gehort dazu nicht nur die zahlenmissige
Vertretung dieser Minderheiten, sondern auch das
unbedingte Vorschlagsrecht der betreffenden Parteien
oder hier im Rate der betreffenden Fraktionen. An-
dernfalls ist die Vertretung der Minderheit eine Farce.
Wenn man einer Minderheitspartei ihre Kandidaten
vorschreiben will, so ist das keine Minderheitsver-
tretung mehr. Das gilt sowohl hier im Rate fiir das
Bureau des Grossen Rates als fiir irgend eine andere
politische Wahl. Wenn man uns das Recht, unsere
Kandidaten selbst zu bestimmen, streitig macht, so
weicht man damit ohne weiteres von dem Grundsatz
der angemessenen Minderheitsvertretung ab. Wir kén-
nen die Zumutung nicht akzeptieren, einen Kandida-
ten fallen zu lassen, der bereits ein Jahr als Vizeprisi-
dent dem Bureau angehort hat und gegen den niemand
etwas Ehrenriihriges einwenden kann (Widerspruch).
Nein, gegen den nicht einmal das Gericht, nicht ein-
mal der 6ffentliche Ankliger diese Behauptung aufge-
stellt, sondern im Gegenteil ausdriicklich anerkannt
hat, es liegen den dem Gericht zur Beurteilung vor-
gelegenen Handlungen politische und keine ehren-
rithrige Motive zugrunde. Wenn Herr Grimm hier
quasi einen Betriebsunfall erlitten und es ihm den
Aermel hereingenommen hat, so ist das bei all den
Fussangeln, die das Gesetz unserer Agitation und
Arbeit stellt, nicht verwunderlich und es ist ein Zu-
fall, dass es gerade ihn getroffen hat; es hitte ge-
rade ebensogut ein Dutzend andere Arbeiterfiihrer
treffen konnen. Auch mochte ich darauf aufmerksam
machen, dass die Verurteilung durch ein Gericht
erfolgt ist, dessen Zustindigkeit wir nicht anerkannt
haben, weil keine militdrischen Delikte eingeklagt
waren, das verfassungswidrig geamtet hat, indem
schon jahrelang eine Initiative bei den Behorden
héingig ist, die auf Abschaffung der Militirjustiz geht,
und die man verfassungswidrig dem Volke nicht vor-
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gelegt hat. Wéire die Initiative nach Verlassung und
Recht dem Volke zur Abstimmung unterbreitet wor-
den, so wire wahrscheinlich die Militarjustiz iber-
haupt nicht mehr da und alle die Fille, welche die
Militdrgerichte nun wihrend einer Reihe von Wochen
und Monaten zu erledigen hatten, wiren von den biir-
gerlichen Gerichten nach andern Rechtsgrundsiitzen
und Strafmassen beurteilt worden.

Wir lehnen die Zumutung ab. Wir konnen es
mit der Ehre der Partei und mit unserer personlichen
Ehre nicht vereinbaren, Ihnen einen andern Kandida-
ten zu prisentieren, wenn wir die Ueberzeugung ha-
ben, dass unser Kandidat unanfechtbar ist. Bis weit
in eure Kreise, bis weit in die Biirgerschaft hinein,
welche nicht auf dem Boden der Sozialdemokratie
steht, hatte man bisher in bezug auf die Qualifizie-
rung des Herrn Grimm und der andern Mitangeklagten
die Auffassung, dass auch nicht ein Jota von ehren-
rithrigem oder unehrenhaftem Verhalten vorgelegen
sei. Im hintersten Krachen der Eidgenossenschaft,
wo auch nur zwei oder drei Arbeiter die Moglichkeit
haben zusammenzukommen, haben sie zu dem Urteil
und den Gerichtsverhandlungen Stellung genommen
und Herrn Grimm ihre Sympathie erklart. Er ist
durch die Verurteilung in der moralischen Bewertung
nicht etwa gesunken, sondern hoher gestiegen, weil
jeder Arbeiter sich sagt, Grimm ist bloss deshalb ver-
urteilt worden, weil er der prononcierteste Vertreter
der Interessen der Arbeiterschaft, ist, und weil er an
der Spitze der Bewegung vom letzten November ge-
standen ist.

Das sollten Sie begreifen, und wenn Sie nur eine
Minute dariiber nachgedacht hitten, so hitten Sie
uns die Zumutung nicht gestellt, [hnen einen andern
Kandidaten zu pridsentieren. Wir hatten Ende letz-
ten Jahres unmittelbar nach dem Landesstreik eine
lange Debatte hier in diesem Rate. Gift und Galle
wurden gegen uns und unsere Bewegung gespritzt,
und schliesslich nach der Verteidigung und auch nach
iden Angriffen von unserer Seite gegen Sie, klang
die Geschichte etwas anders aus, als der Beginn der
Debatte hatte voraussehen lassen. Man sah ein und
gestand es zu, dass man auf dem bisherigen Wege
nicht weiter kutschieren kann, dass man andere An-
schauungen auch zur Geltung kommen lassen und
namentlich in der Sozialgesetzgebung ein anderes
Marschtempo einschlagen und in der Arbeiterfiirsorge
mehr tun miisse, als man bisher getan hat. Sie haben
von uns Besserung verlangt, und schliesslich haben
Sie das Versprechen abgegeben, dass Sie sich bessern
wollen, dass Sie den Forderungen der Arbeiterschaft
mehr Rechnung tragen wollen, als es bisher gesche-
hen. Und was sehen wir heute? Genau die gleiche
Methode, die frither angewendet wurde: man verhilt
sich einem Wahlvorschlag von uns gegeniiber ab-
lehnend, man tut uns Gewalt an, statt Demokratie
iibt man uns gegeniiber Terror. Das ist nicht die
Diktatur der Proletariats, sondern die Diktatur der
Mehrheit, Unterdriickung des Rechtes der Minder-
heit! (Beifall bei den Sozialdemokraten und auf der
Tribtine.) Von Demokratie wollen wir hier nicht
mehr reden. Sie sind natiirlich alle Demokraten
und jeder wiirde sich beleidigt fithlen, wenn man
ihm dieses Prddikat absprechen wollte. Aber wenn
Sie Demokraten sein wollen, so seien Sie es durch-
wegs und nicht nur da, wo die Demokratie Thnen
angenehm und von Vorteil ist. Frst dann koénnen
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auch wir Thnen das Pridikat des Demokraten ohne
Riickhalt zuerkennen. Solange Sie mit solchen Zu-
mutungen kommen wie heute, kénnen wir es nicht.

Die Novemberdebatte hitte ein anderes Resultat
zeitigen sollen, als wir es jetzt erreicht haben. Wir
hatten schon gestern eine Probelektion iiber diesen
neuen Aufschwung der Zuerkennung der berechtigten
Begehren der Arbeiterschaft, indem Sie den, aller-
dings ungiiltigen, Beschluss gefasst haben, auf ein
wichtiges Gesetz nicht einzutreten, das den durch
die Anforderungen der Zeit schwer belasteten Ge-
meindewesen die Moglichkeit hatte schaffen sollen,
ihre sozialen Aufgaben zu erfilllen und wenigstens
zum Teil auf schmerzlosem Wege hiefiir die nétigen
Mittel aufzubringen. Es wére ein kleines Stiick des
sozialen Ausgleichs gewesen, zu dem Sie sich gestern
noch nicht aufzuschwingen vermochten. Wir wollen
niichste Woche sehen, ob die Herren, wenn sie iiber
die Abstimmung von gestern geschlafen haben, nicht
doch noch zu einer andern Ansicht kommen, und
ob sie das kleine Stiick des sozialen Ausgleichs, nur
einen kleinen Teil des im November hier abgegebenen
Versprechens, einlésen wollen oder nicht. Ich habe
schon den Herren Présidenten der andern Fraktionen,
als sie mit mir iber die Sache sprachen, erkldrt, dass
sie nicht nur eine Ungerechtigkeit uns gegeniiber be-
gehen, sondern von ihrem Standpunkt aus auch eine
grosse Dummheit. Wir haben am Schluss der No-
vemberdebatte zwar hier keine Versohnung und keine
Verbriiderung gefeiert und sind einander nicht um
den Hals gefallen, aber es schien doch auf beiden
Seiten die Meinung obzuwalten, dass man sich gegen-
seitig wenigstens achten und sich bestreben wolle,
gegeneinander gerecht zu handeln. Hier aber begehen
Sie wieder einen Akt der Ungerechtigkeit, und jeder
Akt der Ungerechtigkeit in der Politik und Geschichte
racht sich. So wie sich andere Fehler, die Sie frither
begangen haben, an Thnen gerdcht haben, so wird
sich auch der Akt, den Sie im Begriffe sind zu voll-
ziehen, lhnen gegeniiber richen. Vom Standpunkt
der Parteipolitik aus hétten wir alle Ursache, diese
Vergewaltigungspolitik zu begriissen; sie wird uns
in unserer politischen Agitation sicher wieder niitzen.
Darum, sage ich, ist es von lhrem Standpunkt aus
eine Dummbheit, wenn Sie in dieser Weise uns ge-
geniiber vorgehen.

Die Herren von der konservativen Fraktion haben
durch ihren Vorschlag erkldrt, dass sie auf einen
Sitz im Prisidium Anspruch machen. Die konserva-
tive Fraktion, die offenbar nun doch die schwichste
Fraktion im Rate ist, hat gegenwirtig noch das Pri-
sidium inne und schickt sich an, wieder im Prisidium
vertreten zu sein, statt, wie es ordnungsgemiss,
gerechter- und anstindigerweise richtig wire, sich
mit einem Stimmenzihler zu begniigen. Nachdem
die Konservativen gehort haben, dass die Bauern- und
Biirgerpartei einen Gegenvorschlag machen werde,
haben sie offenbar gefunden, der Moment sei giinstig,
um auf diesem sonst nicht tiblichen, aber schon 6fters
praktizierten Wege zu einer Vertretung zu gelangen,
die ihnen eigentlich nicht gehort. Sie kommen zwar
auf gesetzlichem Wege dazu, aber moralisch einwand-
frei ist dieser Weg nicht, und das wird sich auch
an lhnen, ihr Herren von der konservativen Partei,
richen. Dass die Bauern- und Biirgerpartei als die
stirkste Partei im Rate auf einen Sitz im Bureau,
sogar im DPrisidium, macht, verargen wir ihr nicht.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

1919.

687

Hitte sie auf den zweiten Vizeprisidenten Anspruch
erhoben, so wire das ganz in Ordnung gewesen, und

-sie wire berechtigt gewesen, daneben noch einen

Stimmenzéhler zu verlangen. Aber nicht gerade den
Sitz, der uns gehort; sie hitte den Sitz beanspruchen
konnen, den sie nun den Konservativen will zuschan-
zen helfen. Ich mochte niemand beleidigen und keine
starken Ausdriicke brauchen, aber eine Art politi-
scher Erbschleicherei ist es doch, wenn man so zu
einer Vertretung zu gelangen sucht, von der man selbst
das Gefiithl hat, dass sie einem eigentlich nicht ge-
hore. Von konservativer Seite wurde mir dieser Tage
erklirt, sie wirden nur eventuell einen Vorschlag
fiir den Sitz im Pridsidium machen; wenn wir einen
andern Kandidaten bringen als Herrn Grimm, so seien
sie mit einem Stimmenzihler zufrieden.

Ich verwundere ‘mich nicht diber die Haltung der
Konservativen. Aber was bei ihnen konsequent ist,
das ist bei denjenigen Herren, die sich als fortschritt-
lich gesinnte Biirger bezeichnen, Verleugnung der
Prinzipien. Ihre Gesinnungsgenossen haben auch
schon anders gehandelt und sie konnen in Féllen,
die viel krasser sind als der heutige, auch anders han-
deln. Ich erinnere Sie an Jakob Stimpfli. Er wurde
wegen Beschimpfung und Verleumdung der konser-
vativen Berner Regierung am Kragen genommen und
verurteilt, und gleich darauf war er Bundesrat! Ich
erinnere an Herrn Steiger in Luzern, der wegen sei-
ner Teilnahme an den Sonderbundsbewegungen von
der Luzerner Regierung gefangen gesetzt und zum
Tode verurteilt wurde; er konnte dann entweichen

und wurde nachher als Ehrung fiir sein politisch

mannhaftes Auftreten vom ersten schweizerischen Na-
tionalrat zum Présidenten gewihlt. Wenn Sie sich
diese Fille vergegenwirtigen und das damalige Ver-
halten mit dem heutigen in Vergleich setzen, dann miis-
sen Sie sich wirklich ganz klein und. kleinlich vor-
kommen, und Sie kénnen das Verhalten derjenigen
Herren, welche Herrn Grimm nicht stimmen wollen,
vor niemand rechtfertigen.

Das sind die Ausfithrungen, die ich machen wollte.
Der Appell an Thr Gerechtigkeitsgefithl wird wahr-
scheinlich nicht viel niitzen. Eher vielleicht der Ap-
pell nach der Richtung, dass Sie ihren eigenen Vorteil
besser zu wahren suchen sollten, als es durch das
Verfahren, das angekiindigt wurde.und nun einge-
schlagen werden soll, geschieht. Nach unserer Mei-
nung sollten Sie den Vorschlag Ramstein zurlick-
ziehen und Herrn Ramstein als zweiten Vizeprédsiden-
ten portieren. Dann ist die Sache in Minne gelost und
dann giessen Sie, statt die politische Atmosphire wie-
der zu vergiften, Oel auf die Wogen, die sich seit
den Novembertagen immer noch nicht ganz geglittet
haben. Das wire eine Politik der Klugheit, und ich
mochte Thnen anraten, sie zu befolgen. Sie kdnnen
es anders machen, es liegt in Ihrer Macht, Sie sind
uns gegeniiber in der Mehrzahl. Aber wenn Sie Herrn
Grimm heute nicht akzeptieren, wird er doch wieder
kommen, Wir haben vielleicht schon iibers Jahr
einen neuen Grossen Rat, wo unter Umstdnden
unsere Fraktion die stirkste oder nahezu die stirkste
sein wird. (Beifall auf der Tribiine.)

Ich bin am Schluss. Ich moéchte die Herren nur
noch bitten, sich vorzustellen, wie sich die Geschichte
nachher machen wird. Wir werden vielleicht schon
iibers Jahr einen neuen Grossen Rat haben. Sie ha-
ben ja dem Grundsatz des Proporzes zugestimmt,

173*
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die Regicrung wird nichstens ein Gesetz vorlegen,
das Volk wird dieses Gesetz annehmen, nachdem es

sich schon fiir den Proporz ausgesprochen hat, und -

wir werden einen neuen Grossen Rat wéhlen, in dem
unsere Fraktion vielleicht die stirkste oder minde-
stens der stiirksten Partei ebenbirtig sein wird. Wol-
len Sie uns dann immer noch zumuten, Herrn Grimm
auf die Seite zu stellen? Wir werden Ihnen Herrn
Grimm wieder prisentieren, dessen konnen Sie sicher
sein, und dann miissen Sie ihn schliesslich doch ak-
zeptieren. Warum nicht lieber heute, wo Sie vieles
damit verhindern kénnten? Es wire gescheiter, heute
statt libers Jahr. Gehen Sie nur eine Minute mit sich
zu Rate und dann werden Sie den Weg einschlagen,
den ich Thnen vorgeschlagen habe, und Herrn Ram-
stein als zweiten Vizeprédsidenten portieren. In die-
sem Falle wird die konservative Fraktion ihren Vor-
schlag zuriickziehen und die Sache ist in Minne ge-
16st. Im andern Fall tun Sie das Gegenteil von dem,
was im November in Aussicht gestellt worden ist:
gegenseitige Verstdndigung, gegenseitiges Sichverste-
hen. Sie rithren die damals auf beiden Seiten vorhan-
dene Leidenschaftlichkeit wieder auf, und doch sa-
gen Sie immer, das sollte man vermeiden und sich auf
dem Wege der Verstindigung zu finden suchen. Wohl-
an denn, beschreiten Sie heute diesen Weg! In unse-
rer Macht liegt es nicht, wohl aber in der Ihrigen.

M. le Président. Je n’ai pas voulu interrompre
M. Schneeberger. Il g’agit, je le sais, d’'une question
trés importante pour son parti. Cependant, je dois lui
faire remarquer que la question juridique a été jugée
ailleurs qu’ici. Le délai habituel de 24 heures pour
maudire son juge est passé. Nous allons passer a la
votation.

M. Ryser. Je demande la parole.

M. le Président. Je ne permettrai pas de rouvrir
la discussion sur ce point. Une déclaration a été faite
par le parti des paysans, M. Schneeberger y a ré-
pondu longuement, pendant une demi-heure. La ques-
tion est donc élucidée. Si M. Ryser prenait la parole,
un autre voudrait la prendre aussi et nous n’aurions
pas voté & midi.

Telle est du moins ma maniére de voir. Si le
Conseil veut ouvrir une discussion je ouvrirai, mais
personnellement j’estime qu’elle est close, et je vais
faire distribuer les bulletins de vote ...

M. Ryser. Je demande la parole.
M. le Président. Je ne puis vous donner la parole.

M. Ryser. Si vous ne me donnez pas la parole,
je la prendrai quand méme et je ne me laisserai pas
violenter. Je prie M. le président de consulter le
réglement et de voir §’il a le droit de m’empécher
de prendre la parole. ..

M. le Président. Vous soulevez une question étran-
gére au débat.

M. Ryser. Pardon, c’est une question qui intéresse
tout le pays, tout le parlement; j’ai le droit de parler,
je veux parler.
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M. le Président. Eh bien, parlez.

M. Ryser. L’histoire se répéte. Je comprends I'im-
patience de M. le président. 1l y a douze ans, un cas
analogue & celui d’aujourd’hui s’est présenté: il s’agis-
sait de la nomination du président du Grand Conseil.
Les électeurs biennois avaient envoyé ici une dépu-
tation toute socialiste, ce qui fit commettre a4 la ma-
jorité bourgeoise un acte d’injustice inspiré non seule-
ment par le mécontentement, mais par la haine. M.
le député Reimann était alors vice-président. Normale-
ment il devait devenir président, suivant la pratique
constante du Grand Conseil. Celui-ci passa outre et
Reimann ne fut pas élu président. Aujourd’hui nous
avons entendu le méme langage que celui tenu il y
a douze ans. M. le président a donné lecture d’une
déclaration du parti paysan-bourgeois. Je m’attendais
4 autre chose de la part du parti conservateur en
ce qui concerne l'observation des principes de justice
qu’il est le premier & invoquer.

Quels sont les motifs pour lesquels vous combattez
la candidature de M. Grimm. Vous n’en avez point,
ils ne sont qu’apparents. Vous vous basez sur un
jugement rendu, sur une condamnation d’ordre poli-
tique qui n’entache en aucune fagon ’honneur de I'in-
dividu, — je dirai davantage, d’'une condamnation
qui ne fait qu’honorer et élever celui qui en est la
victime. (Bravos & Vextréme-gauche.)

Messieurs, j'attire votre attention sur le fait que
dans le canton de Berne toute la classe ouvriére s’est
réunie pour discuter du jugement rendu & Berne.
Blle a témoigné sa sympathie aux victimes, leur a
accordé sa confiance. Ht vous nous demandez & nous,
aujourd’hui, députés socialistes, de nous prononcer
contre cette classe ouvriere! C’est une injure, une
insulte que vous adressez & la représentation socia-
liste au sein du Grand Conseil.

M. le président et messieurs, je sais bien que dans
ce pays on est descendu si bas que les actes les plus
honorables sont taxés de frauduleux, tandis que les
actes les plus misérables sont taxés de qualités. On
ne tolére pas que la premiére vice-présidence du
Grand Conseil soit laissée, et on ne veut donc pas
que la présidence puisse étre dévolue au représentant
de ceux qui par leur activité, leur action commune
ont provoqué un autre état d’esprit dans le pays. Eh
bien, cette mentalité se modifiera malgré vous et
contre vous, ¢t ce sera trés heureux pour le pays
dans son ensemble. (Bravos & I'extréme-gauche.)

La fraction socialiste a décidé de maintenir sa
candidature, et nous voulons nous permettre de la
recommander encore en attirant votre attention sur
la faute politique que vous commettriez et qui nc
ferait que retomber sur vous-mémes si vous combat-
tiez notre candidature. Toutes les fois que vous avez
commis des erreurs politiques de ce genre elles ont
tourné en notre faveur; chaque fois qu’un acte de
cette nature s’est produit contre nous, la conséquence
en a été laccroissement de notre représentation au
Grand Conseil. Il en sera certainement de méme cette
fois-ci. Mais je tiens encore & insister sur votre ac-
ceptation, dans une précédente session, du principe
de la représentation proportionnelle. Le peuple va
étre appelé a se prononcer. Quelle sera la configu-
ration politique du futur Grand Conseil ? Nous I'igno-
rons, mais si nous tenons compte des résultats ob-
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tenus lors des derniéres élections dans tous les arron-
dissements du canton, nous sommes en droit de dire
que le nombre de nos députés s’augmentera, et tot
ou tard vous aurez & compter dans une plus large
mesure avec votre antagoniste. Ce sera le moment
du réglement des comptes. Nous verrons 4 ce mo-
ment-la Pattitude que wvous prendrez et surtout si
vous n’avez pas & regretter I'acte dont vous vous étes
ou dont vous allez vous rendre coupables. Je ne crois
pas & la sincérité, a la loyauté de la déclaration lue
par M. le président du Grand Conseil et déposée ici
par le groupe des paysans et bourgeois. Si nous avions
présenté un autre candidat il est & peu prés certain
qu’on aurait trouvé un moyen quelconque pour Pécar-
ter; vous l'avez prouvé antérieurement, et ce qu’on
a lu ici est du verbiage qui ne correspond pas & la
réalité, & la vérité.

Je vous recommande comme M. Schneeberger de
réfléchir encore & la décision que vous allez prendre
et de vous inspirer du sentiment de justice qui a été
invoqué ici avec tant de ferveur lors de la session
de novembre. Le Grand Conseil semblait alors vou-
loir accorder & chacun la part qui lui revient, et
quand il s’agit d’appliquer ce principe qui devrait
étre immuable, dans tous les partis, de choisir nous-
mémes notre représentant, on nous conteste ce droit.
Bt ici je fais appel au souvenir de M. Jobin, qui a
été candidat avec moi aux élections du Conseil na-
tional dans le Jura. Dans toutes les assemblées et les
conférences auxquelles nous avons pris part nous
avons toujours dit qu’il ne pouvait étre question d’im-
poser une candidature quelconque au parti en cause
en cas de compromis. Aujourd’hui on parait vouloir
abandonner ce principe, et c’est une faute politique
que je ne m’attendais pas & voir commettre par le
parti conservateur.

Je vous recommande de revoir votre décision et
de voter pour notre candidat & la premidre vice-
présidence.

Ergebnis der Wahlverhandlungen.

Bei 165 ausgeteilten und ebensovielen wieder ein-
gelangten Stimmzetteln, wovon 6 leer und ungiiltig,
giiltige Stimmen 159, somit bei einem absoluten Mehr
von 80 Stimmen wird im ersten Wahlgang als Prisi-
dent des Grossen Rates gewihlt:

Grossrat H. Pfister, Fiirsprecher in Bern, mit
148 Stimmen. ‘

Herr Grimm erhilt 11 Stimmen.

Bei 160 ausgeteilten und ebensovielen wieder ein-
gelangten Stimmzetteln, wovon 10 leer und ungiiltig,
giiltige Stimmen 150, somit bei einem absoluten Mehr
von 76 Stimmen werden im ersten Wahlgang gewihlt:

als I. Vizeprasident:

Grossrat A. Ramstein, Gemeindeschreiber in
Ritzenbach, mit 106 Stimmen;
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als Il. Vizepridsident:

Grossrat H. Diirrenmatt, Fiirsprecher in Herzo-
genbuchsee, mit 98 Stimmen.

Herr Grimm erhélt 45 Stimmen.

Schneeberger. Der Wahlakt ist voriiber und so
ausgefallen, wie die Herren es gewiinscht haben.
Nach dem was wir vorhin erklart haben, bleibt uns
nur noch ibrig, gegen diese Vergewaltigung zu pro-
testieren. Um diesen Protest zu unterstreichen, lade
ich meine Fraktionsgenossen ein, den Saal zu verlas-
sen und den Herren die weitern Wahlgeschifte allein
zu iberlassen. (Beifall auf der Tribiine. — Die Sozial-
demokraten verlassen den Saal.)

Motion der Herren Grossriite Neuenschwander (Ober-
diesshach) und Mitunterzeichuer betreffend Revi-
sion des Steuergesetzes.

‘(Siehe Seite 600 hievor.)

Neuenschwander (Oberdiessbach). Ich habe im
Verein mit einigen Mitunterzeichnern in der letzten
Mérzsession folgende Motion eingereicht: «Die Unter-
zeichneten ersuchen den Regierungsrat, folgende Fra-
gen zu priifen und dem Grossen Rat in der néchsten
Session Bericht zu erstatten: 1. Sollen die Vorschrif-
ten des neuen Steuergesetzes in bezug auf das Exi-
stenzminimum und die Familienabziige durchgefiithrt
werden, oder ist nicht sofort eine Partialrevision im
Sinne einer Erhohung der Abziige an die Hand zu
nehmen? 2. Erachtet der Regierungsrat eine Gesamt-
revision des Steuergesetzes in néchster Zeit als zweck-
méssig?»

Es kommt vielleicht vielen unter Ihnen eigentiim-
lich vor, dass man schon von einer Revision des neuen
Steuergesetzes spricht, nachdem dasselbe erst in Kraft
getreten und noch nicht einmal zur Anwendung ge-
kommen ist. Die Motion hat aber ihre guten Griinde.
Der Hauptgrund ist der, dass die von der Finanzdirek-
tion herausgegebene Wegleitung verschiedenes enthilt,
woriiber wir heute noch unbedingt reden miissen.
Dies betrifft ganz speziell die Durchfithrung des Ge-
setzes in bezug auf das Existenzminimum und die Ab-
ziige fir Frauen und Kinder. Als man seinerzeit iiber
das neue Steuergesetz debattierte, wurde mit Recht
die Forderung erhoben, das neue Gesetz miisse dann
unter allen Umstdnden auch richtig durchgefiihrt wer-
den. Wir wissen, dass die Vorschriften des alten
Steuergesetzes betreffend die Abziige unhaltbar ge-
worden sind, und man machte geltend, dass, wenn
man die Abziige erhéhe, es dann auch méglich sein
werde, das Gesetz richtig durchzufithren. Die Finanz-
direktion hat sich alle Miithe gegeben, in den Weglei-
tungen zum neuen Steuergesetz darauf zu dringen,
dass alle Steuerquellen moglichst erfasst werden. So
lesen wir auf Seite 2 der Mitteilungen des Finanzdi-
rektors vom 27. Februar: «Nachdem nunmehr das
neue Steuergesetz erhéhte Personal- und Familienab-
ziige vorsieht, miissen die Riicksichten gegeniiber
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Steuerpflichtigen, die bis dahin wegen des Ungeniigens
der Abziige in weitem Masse getragen wurden, unbe-
dingt fallen gelassen werden. Das Gesetz muss also
wirklich so zur Anwendung kommen, wie es schliess-
lich festgestellt und vom Volke angenommen worden
ist. Es darf dies um so mehr gefordert werden, als
gerade gegeniiber der weniger bemittelten Bevolkerung
weitgehende Massnahmen getroffen worden sind, um
fiir sie die Teuerung ertrdglich zu machen. Ich er-
innere bloss an die Abgabe verbilligter Lebensmittel
und die allgemeine Verbilligung der Milch». Es ist
also der Wille der Finanzdirektion, dass das Gesetz
wirklich zur Anwendung kommt, und wir wissen,
dass man in griindlicher Weise, man kann wohl sa-
gen mit aller Raffiniertheit durch die volle Erfassung
der Steuerquellen dem Staat und den Gemeinden
moglichst viel zuzufithren sucht.

Wir lesen in diesen Mitteilungen weiter, dass auch
simtliche Nebeneinnahmen und Nebenverdienste al-
ler Art, wie Tantiémen, Provisionen, Taggelder, Trink-
gelder, Entschiadigung fiir Ueberzeit-, Sonntags- und
Nachtarbeit usw., vom Empfinger in der ersten Klasse
zu versteuern sind. Und beziiglich der zur Ausrich-
tung gelangten Teuerungszulagen heisst es: «Im Sinne
eines Entgegenkommens gegeniiber den betreffenden
Steuerpflichtigen lassen wir hiemit die Weisung er-
gehen, dass fur 1919 die im Vorjahr zur Ausrichtung
gelangten Teuerungszulagen bei der Einschitzung zur
Einkommensteuer [. Klasse ebenfalls ausser Bertick-
sichtigung gelassen werden; immerhin ohne Prijudiz
fir die Zukunft und namentlich auch ohne Préijudiz
fiir die rechtliche Wiirdigung der Frage, ob diese
Teuerungszulagen als steuerpflichtig zu betrachten
sind».

Welche Folgen hat diese Weisung der Finanzdirek-
tion? Es wird dadurch ein Steuerkapital erster
Klasse von einigen Millionen der Besteuerung entho-
ben. Sie wissen, wie viel die Teuerungszulagen beim
Staat und den Gemeinden ausmachen. Sie werden
aber auch von privaten Unternehmungen und Ge-
schiften ausgerichtet. Wir wissen nun, wie es fir
diejenigen zu halten ist, die, man darf wohl sagen, in
der gliicklichen Lage sind, Teuerungszulagen zu be-
kommen; aber wir wissen heute noch nicht, wie es
mit denjenigen gehalten werden soll, die feste Besol-
dungserh6hungen erhalten haben. Ich bin durchaus
damit einverstanden, dass man den kleinern Steuer-
zahlern in dieser Weise entgegenkommt, wie es von
der Finanzdirektion vorgeschlagen wird. Das neue
Steuergesetz ist in betreff der Abziige durch die Ver-
hiltnisse bereits tiberholt und — ich werde darauf
noch zu sprechen kommen — in diesem Punkt eigent-
lich undurchfiihrbar geworden. Ich bin also einver-
standen, dass man die Teuerungszulagen, wie es in
den letzten Jahren der Fall war, nicht zur Steuer
heranzieht, aber unter der Bedingung, dass man die
andern Angestellten, Arbeiter und selbstindig Erwer-
benden gleichhilt. Wiirde man sich darauf beschrin-
ken, nur diese Teuerungszulagen als nicht steuer-
pflichtig anzusehen, wie es frither der Fall war, so
hitte es eine grosse Ungerechtigkeit zur Folge. Ich
will nicht den beriihmten Fall anfiihren, der in den
Steuerversammlungen kolportiert worden ist, wonach
ein festbesoldeter Direktor angegeben habe, er beziehe
ein festes Einkommen von 20,000 Fr. und 16,000 Fr.
Teuerungszulage. Das ist selbstverstindlich ein
ganz absurdes Beispiel. Aber es kommt tatséichlich
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vor, dass bei ganz gleichem Einkommen der eine,
der dieses Einkommen als feste Besoldung bezieht,
doppelt oder dreimal soviel Steuern entrichten muss
als der andere, dessen Einkommen zum Teil in Teue-
rungszulagen besteht. Den Bundesangestellten und
auch den Eisenbahnarbeitern werden seit Jahren im-
mer noch Teuerungszulagen ausgerichtet, und da zahlt
nun ein Eisenbahnarbeiter mit drei Kindern, der
5000 Fr. Gehalt hat, wovon 1800 Fr. Teuerungszulagen
sind, nach Abrechnung der gesetzlichen Abziige die
Steuer von 1500 Fr. Einkommen. Ein Sekundarleh-
rer dagegen, der eine feste Besoldung von 5000 Fr.
bezieht, muss bei gleichen Familienverhidltnissen ein
Nettoeinkommen von 3100 Fr. versteuern. Der eine
zahlt 56 Fr. 25 Staatssteuern, der andere mehr als
das Doppelte, 116 Fr. 25. Bei Arbeitern kommt
es vor, dass einer sogar dreimal mehr als der andere
zahlen muss. Das alles unter dem Vorbehalt, dass
das Gesetz auch richtig angewendet und das Einkom-
men gestiitzt auf die Lohnausweise nach den gesetz-
lichen Vorschriften berechnet wird.

Wir haben zwar vernommen, dass in der Einschét-
zung bereits eine grosse Unsicherheit besteht. Es
gibt Geschifte, die, um ihren Angestellten entgegen-
zukommen, feste Besoldungserh6hungen als Teue-
rungszulagen deklarieren. Auch bei den landwirt-
schaftlichen Arbeitern gehen die Einschidtzungen sehr
weit auseinander. Am einen Ort taxiert man die
Melker und Bauernknechte nach dem alten System
und schiitzt sie fiir 200 Fr. ein, wihrend sie an
einem andern Ort gestiitzt auf die Erkliarungen ihrer
Arbeitgeber fiir 800 bis 900 Fr. steuerpflichtig sind.
Sie werden zugeben, dass das unhaltbare Zustiinde
sind, und es muss unbedingt ein Weg gefunden wer-
den, wonach ein jeder Steuerpflichtige gleich behan-
delt wird; denn der Grundsatz gilt auch im Steuer-
wesen: jeder Blirger ist vor dem Gesetz gleich. Ich
mochte das Entgegenkommen der Finanzdirektion
nicht bekdmpfen, ich begreife durchaus, dass ein ge-
wisser Uebergang geschaffen werden muss, aber die-
ses Entgegenkommen gegeniiber einer Kategorie von
Steuerpilichtigen sollte fiir alle in gleicher Weise
platzgreifen. Man hat mir zwar erkldrt, gesetzlich
sei der Nichteinbezug der Teuerungszulagen unzulds-
sig und weder die Rekurskommission noch das Ver-
waltungsgericht wiirden einen Rekurs gegen die Ein-
schitzung der Teuerungszulagen durch eine Steuer-
kommission schiitzen. Das soll fiir mich jedoch nicht
massgebend sein. Ich wiinsche nur, dass der Nach-
lassartikel des Gesetzes, Art. 38, der wahrscheinlich
dem Herrn Finanzdirektor als Wegleitung fir die
Weisung, die Teuerungszulagen seien nicht einzube-
ziehen, diente, nicht bloss auf eine Kategorie von
Steuerzahlern Anwendung finde, sondern in mdoglichst
gerechter und gleichméssiger Weise auf alle. Nach
Absatz 3 des Artikels 38 des Steuergesetzes kann
ein geschuldeter Steuerbetrag ganz oder teilweise
nachgelassen werden «beim Vorliegen besonderer Ver-
hiltnisse, unter welchen die ganze oder teilweise
Einforderung der nach dem Gesetz geschuldeten
Steuer eine unverhidltnismissig schwere Belastung
des Steuerpflichtigen darstellt». Diese Bestimmung
lasst sich ganz gut allgemein anwenden. Die Ver-
héltnisse sind zurzeit wirklich derart, dass man dem
kleinen Steuerzahler nicht die Entrichtung der gan-
zen Steuer zumuten kann. Nach meinen Erfahrungen
haben die Steuerlasten nach unten nicht abgenommen,
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sondern sich beinahe verdoppelt. Das hiingt mit den
ausserordentlich verteuerten Lebensverhiltnissen zu-
sammen ; die Lebenshaltung hat sich, auch da, wo man
die verbilligten Lebensmittel hat, um hundert Prozent
verteuert, und das macht sich auch beim Steuern
geltend. Ich mochte die Finanzdirektion dringend
ersuchen, in moglichst gerechter und gleichmissiger
Weise allen entgegenzukommen, so dass die von sehr
vielen Seiten erhobenen Reklamationen verschwinden
und wir auf eine richtige solide Basis kommen. Ich
mochte der Finanzdirektion in keiner Weise etwas
vorschreiben, erwarte aber bestimmt ein Entgegen-
kommen in diesem Sinne.

Ich fiige bei, dass es nach meinem Dafiirhalten
nicht notwendig sein wird, dass jeder Einzelne sich
mit einem Nachlassgesuch an die Finanzdirektion
wendet, sondern die organisierten Verbdnde der Ar-
beiter und Angestellten sollen sich um diesen Nach-
lass bewerben konnen. Die im Jahre 1918 gewihrten
Besoldungserhohungen konnten sehr wohl als Teue-
rungszulagen anerkannt und behandelt werden; damit
wiirde ein Ausgleich geschaffen, die gréssten Diffe-
renzen wirden aufgehoben und die berechtigten Re-
klamationen verschwinden.

Dabei haben wir noch den Wunsch, dass auch die
kleinen Steuerzahler unter den selbstindig Erwerben-

den nicht zu kurz kommen sollen. Wer hat wihrend

des Krieges mehr gelitten als der kleine Handwer-
kerstand? Er hat in dieser Zeit sehr schlechte Ge-
schifte gemacht und sich kaum iiber Wasser halten
kénnen. Wenn die gesetzlichen Vorschriften gegen-
iber dem Handwerkerstand streng durchgefiihrt wer-
den, so muss er viel mehr steuern als vorher. Das
hat schon an manchem Ort Unwillen erregt. Auch
diese selbstindig .Erwerbenden mit kleinem Einkom-
men haben Anspruch darauf, nach Méglichkeit be-
riicksichtigt zu werden.

Schon aus den bisherigen Darlegungen geht hervor.
dass die Verhiltnisse unhaltbar geworden sind. Die
im Gesetz vorgesehenen Abziige, 1000 Fr. Existenz-
minimum, 100 Fr. fiir Frau und jedes Kind und
100 Fr. Abzug beim Einkommen zweiter Klasse, sind
im Vergleich zu den auch fiir eine bescheidene Le-
benshaltung heute notwendigen Ausgaben zu niedrig.
Sie miissen korrigiert werden, und zwar nicht auf
dem Wege des Nachlasses seitens der Finanzdirek-
tion, sondern durch eine Revision des Gesetzes. Die
Entlastung nach unten, von der man frither gespro-
chen hat, ist nicht eingetreten. Wenn das Gesetz
angewendet wird, so tritt fir die Arbeiter und kleinen
Angestellten keine Entlastung ein. Am meisten entla-
stet sind selbstverstidndlich diejenigen, die eine zahl-
reiche Familie haben, aber der Abzug von 100 Fr.
fiir jedes Kind ist unbedingt zu wenig und geniigt
in keiner Weise. Schon deshalb ist eine Revision
durchaus notwendig. Die Progression nach oben
kommt nun zur Durchfithrung und ihre Wirkungen
werden sich in vermehrten Einnahmen fiir Stadt und
Gemeinden geltend machen.
ser Zweifel, dass von daher fir 1919 bedeutend ver-
mehrte Einnahmen fliessen werden.

Wie wollen wir nun die Sache an die Hand neh-
men? Wenn einer vom Schneider ein Kleid erhalten
hat, das ihm zu enge ist, dann wird er es nicht
jahrelang tragen, sondern dann kehrt er zum Schnei-
der zuriick und verlangt von ihm, dass er ihm ein
neues Kleid mache, in dem er sich frei bewegen

Fir mich steht es aus-
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kann. Wenn nun auch unser neues Steuerkleid erst
vor kurzem fertiggestellt worden ist, so darf uns das
nicht hindern, sofort an seine Umédnderung zu gehen,
wenn wir uns darin nicht wohl fithlen. Bekanntlich
hat die sozialdemokratische Partei bereits das Mass
genommen fiir ein neues Kleid. Sie hat letzten Sonn-
tag beziigliche Beschliisse gefasst, bevor ich meine
Motion hier begriinden konnte. Das war ihr gutes
Recht, und ich nehme ihr das keineswegs iibel. Nur
glaube ich, dass das Kleid etwas zu weit und zu
schwer geworden ist, so schwer, dass viele schwer-
belastete Gemeinden darunter ersticken koénnten. Der
Vorschlag geht zu weit; er hitte zur Folge, dass
sehr viele bisherige Steuerzahler in Zukunft jeder
Steuerleistung enthoben wiren. Ich will mich iiber
dieses Projekt selbstverstindlich nicht aussprechen;
ich mochte nur betonen, dass es Pflicht der fort-
schrittlichen Bilirger ist, unter allen Umstinden dafiir
zu sorgen, dass das Gesetz im Sinne einer Erhohung
des Existenzminimums und der Familienabziige revi-
diert wird.

Da entsteht nun die Frage: Soll eine Total- oder
eine Partialrevision vorgenommen werden? Es gibt
Leute, die nicht gerne an einem Gesetz herumflicken,
sondern lieber ein vollstindig neues Gesetz machen.
Aber wir wissen, wie viel Zeit und Arbeit es braucht,
bis ein neues Steuergesetz, das eventuell auf ganz
neuen Grundlagen aufgebaut wiirde, von Regierung
und Grossem Rat durchberaten ist. So lange kann
man mit der Hebung der dem jetzigen Steuergesetz
anhaftenden Mingel nicht zuwarten, sondern man
sollte diese Méngel sofort durch eine partielle Revi-
sion zu beheben suchen. Ich will keine Vorschlige
machen, sondern nur meiner personlichen Meinung
dahin Ausdruck geben, dass das Existenzminimum
auf 1500 bis 2000 Fr., die Kinderzulage auf 200 Fr.
und der Abzug beim Einkommen zweiter Klasse auf
200 Fr. im Minimum erhoht werden sollte. Man
konnte eventuell auch ein anderes System durchfiih-
ren, das Existenzminimum auf 1500 Fr. erhéhen,
und bis zu einem gewissen Steuerbetrag, bis zu
einem Einkommen von 2500 Fr., die Steuer nur zur
Hilfte anrechnen. Es wire das die sogenannte De-
gression, die seinerzeit von Herrn Grossrat G. Miiller
bei der Beratung des Steuergesetzes erwihnt wurde.
Ich mache, wie gesagt, keine Vorschlige, sondern das
sind nur Anregungen, die ich der Priifung anheim-
geben mochte. .

Die Erhohung des Abzuges beim Einkommen zwei-
ter Klasse ist durchaus angezeigt. Der Steuerpilich-
tige, der in der zweiten Klasse nur 100 Fr. abziehen
darf, wird gegeniiber dem in der ersten Klasse Steuer-
pflichtigen unbedingt verkiirzt. Man sollte auf wenig-
stens 200 Fr. oder eventuell noch héher gehen. Es
handelt sich da vielfach um Leute, die sich in emsi-
ger Arbeit etwas erworben haben und nun im Alter
von einem kleinen Vermogen, das sie erarbeitet haben,
leben miissen. In diesem Falle ist ein Abzug von
100 Fr. ganz ungeniigend. Wir miissen denjenigen,
die noch sparen und sich aus eigener Kraft durch-
bringen wollen, auch Rechnung tragen. Wir sind
noch nicht so weit, dass jeder ohne Sorge ins Alter
eintreten kann, die Alters- und Invaliditidtsversiche-
rung haben wir noch nicht — wir wollen hoffen, sie
werde nichstens kommen — und es ist unsere Pflicht,
Riicksicht zu nehmen auf die, welche in der Lage
sind, aus eigenen kleinen Ersparnissen zu leben.
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Der Herr Finanzdirektor wird sagen: Das sind
schéne Anregungen zugunsten der kleinen Steuer-
zahler, denen ein beherzigenswerter sozialer Gedanke
zugrunde liegt, aber wie sollen Staat und Gemeinde
den durch die Erhohung der Abziige entstehenden
Ausfall decken? Dariiber braucht man sich nicht
lange den Kopf zu zerbrechen. Wir haben ja im
Steuergesetz einen sehr wirksamen Artikel betreffend
die Progression. Man braucht nur einfach die Pro-
gression entsprechend zu erhéhen. Ich glaube, wenn
man von 5 zu 5 bis 50 und von 7 zu 7 bis 70 oder
8 zu 8 bis 809/, ginge, dann wiirde der infolge Ent-
lastung nach unten entstehende Ausfall gedeckt. Man
hat sich an die progressiven Zuschlige sehr gut
gewohnt, man ist auf andern Gebieten noch viel wei-
ter gegangen, und die, welche man unters Messer
nimmt, sind nun daran gewohnt, dass man links
und rechts etwas abhaut. Es ist immer noch besser,
wenn wir dem Staat auf gesetzlichem Wege die
Mittel zur Erfillung seiner Aufgaben geben, als wenn
einmal die Bolschewiki kommen und die Sache ver-
teilen (Heiterkeit). ‘

Wir werden aber trotz der Progression noch lange
nicht in allen Gemeinden die Ausfille decken konnen.
Wir haben arme Gemeinden, wo keine grossen Ver-
mogen vorhanden sind und wo die erhohten Abziige
grosse Summen ausmachen, die durch die erhohte
Progression nicht gedeckt werden kénnen. Da muss
nun der Staat — ein Postulat, das schon lange ge-
stellt ist — seine Leistungen an diese Gemeinden
erhbhen und an das Armen- und Schulwesen mehr
beitragen. Man wird nicht so weit gehen konnen,
wie fiir die Lehrerbesoldungen vorgeschlagen ist. Aber
fiir wirklich schwerbelastete Gemeinden muss der
Staat in den Riss treten. Die Mittel hierzu wird
er bekommen durch das neue Steuergesetz — obschon
es infolge des Entgegenkommens der Finanzdirektion
nicht so viel eintragen wird, wird es doch mehr
abwerfen als bisher — durch das Erbschaftssteuer-
gesetz, durch die eidg. Kriegssteuer, die zu 200/,
den Kantonen zufillt, und durch die erhéhten Grund-
steuerschatzungen, die auch bei bescheidener Erho-
hung unter allen Umstinden mehr abwerfen werden.
Darum glaube ich, dass man vom Staat auch etwas
vermehrte Leistungen zugunsten der Gemeinden ver-
langen kann.

Ich will mich iiber die partielle Revision des
Steuergesetzes nicht linger verbreiten, spreche aber
den bestimmten Wunsch aus, dass diese partielle
Revision in Aussicht genommen und heute schon
beschlossen werden soll, sie an die Hand zu nehmen
und soweit zu fordern, dass in der Herbstsession
eine beziigliche Vorlage der Regierung in unsern
Hénden ist. Man soll nur das Notwendigste revidieren.
Es wurde mir gesagt, dass zum Beispiel auch Art. 20
abgedndert werden sollte, wonach bei einem Gesamt-
betrag der Staatssteuer von 300 Fr. die Abziige nur
mehr zur Hilfte gemacht werden kénnen und bei
500 Fr. iiberhaupt in Wegfall kommen. Diese Be-
stimmung konnte man auch etwas revidieren. Ich
iiberlasse es der Finanzdirektion und den zustindigen
Behorden, hier eine Aenderung vorzunehmen. Dage-
gen spreche ich nochmals die bestimmte Erwartung
aus, dass die partielle Revision mit aller Beforder-
lichkeit an die Hand genommen werde, so dass die
Abstimmung iiber das revidierte Steuergesetz Ende
des Jahres vorgenommen werden kann.
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Noch einige Worte zum letzten Teil meiner Motion,
zu der Frage, ob es der Regierungsrat fiir zweckmis-
sig erachtet, eine Totalrevision des Steuergesetzes
in Aussicht zu nehmen. Meine personliche Meinung
geht dahin, dass man das machen sollte. Ich habe
schon vor sechs Jahren eine Motion auf partielle
Revision des Steuergesetzes eingereicht und gleich-
zeitig die Anhandnahme einer Totalrevision auf Grund-
lage eines neuen Systems befiirwortet. Dieser Mei-
nung bin ich noch heute. Als wir kiirzlich iiber die
Erh6éhung der Grundsteuerschatzungen debattierten,
haben Fiihrer der Landwirtschaft erklirt, dass sic
zur Revision des Steuergesetzes Hand bieten wiirden
und einverstanden seien, dass auch der Bauer Ein-
kommensteuer zahle. Das war eine sehr erfreuliche
Mitteilung, und ich hoffe, dass es nicht nur eine
schone Geste oder ein leeres Versprechen war, son-
dern dass es ihnen damit ernst ist. Uebrigens ist
kiirzlich auch in einem glinzenden Vortrag erklirt
worden, die Landwirtschaft sei bereit, mehr zu lei-
sten, nur solle man bei den Grundsteuerschatzungen
nicht zu weit gehen. Noch mehr hat mich das Votum
gefreut, man moge Hand dazu bieten, dass der Schul-
denabzug auch in der Gemeinde durchgefithrt werden
kénne. Das wird moglich sein, wenn die Land-
wirtschaft bereit ist, ihr Einkommen und Vermogen
zu versteuern. Allerdings mache ich mir {iber den
daherigen Steuerertrag keine Illusionen, aber immer-
hin lohnt es sich, diese I'rage griindlich zu priifen
und zuhanden des Regierungsrates den Wunsch aus-
zusprechen, er mochte die Frage der Totalrevision des
Steuergesetzes studieren und dem Grossen Rat zu
gegebener Zeit dariiber Bericht erstatten. Ich person-
lich wiinschte, dass man in einem neuen Steuergesetz
mit der ungerechten Besteuerung des verschuldeten
Grundbesitzes abfahren wiirde im Interesse unserer
drmern Bauern, unserer Bergbauern, die in harter
Arbeit um ihr Brot und ihre Existenz kimpfen miis-
sen. Wir sollten diesen Leuten soweit moglich entge-
genkommen und ihnen fiir ihre Schulden nicht noch
Steuern abnehmen ; sie sollten iiberhaupt keine Steuern
bezahlen miissen, sondern man sollte ihnen cher noch
finanzielle Hiilfe angedeihen lassen.

Ich schliesse meine Ausfithrungen, indem ich resii-
miere: Wir wiinschen seitens der Finanzdirektion
eine gerechte, mdglichst gleichméissige Durchfithrung
des Steuergesetzes im Jahre 1919 und hoffen, dass
sie einen Ausgleich finden werde im Sinne moglich-
sten Entgegenkommens gegeniiber den kleinen Steuer-
zahlern. Im weitern wiinschen wir die sofortige An-
handnahme der partiellen Revision und endlich die
Priifung der Frage, ob nicht an die Ausarbeitung
eines neuen Steuergesetzes auf neuen Grundlagen
herangetreten werden soll.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Es wird dem Grossen Rat recht sein,
wenn ich mich in meinen Ausfithrungen der aller-
grossten Kiirze befleisse. Selbstverstindlich kénnte
man iiber die aufgeworfenen Fragen stundenlang re-
den.

Was zundchst die Tétigkeit der Steuerbehérden
anbelangt, so darf man nicht vergessen, dass sie nicht
frei sind. Sie haben eine Grundlage und eine Vor-
schrift, die stirker ist als die Steuerverwaltung, als
die Finanzdirektion, als der Regierungsrat, aber auch
stirker als der Grosse Rat — das ist das Gesetz,
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Was das Gesetz vorschreibt, das miissen wir, ob
gerne oder ungerne, handhaben, und es bleibt uns
nichts anderes tibrig, als das neue Steuergesetz, wo es
bestimmte, klare Vorschriften enthiilt, so anzuwen-
den, wie diese Vorschriften lauten. Wir haben keine
Wahl, und auch der Grosse Rat hat nicht das Recht
zu sagen, dass das Gesetz in diesem oder jenem
Punkt nicht zur Anwendung kommen soll. Dabei
macht man nun folgende Erfahrung: Das neue Steuer-
gesetz enthilt neue Vorschriften, aber diese sind
nicht sehr zahlreich, sondern in der Hauptsache ha-
ben wir es mit dem alten System zu tun. Es kommt
aber auch vor, dass man bei der Anwendung von al-
ten Bestimmungen jetzt etwas besser zusieht als vor-
her, die alten Bestinmmungen werden gewissermassen
abgestaubt und ans Tageslicht hervorgeholt. Tag fiir
Tag erscheinen Steuerpflichtige auf der Finanzdirek-
tion und erkldren, das stehe im neuen Steuergesetz,
und wenn man ihnen dann entgegenhilt, das sei nicht
richtig, sondern das sei schon im alten Gesetz ge-
standen, so sind sie dariiber ausserordentlich erstaunt.
Wie gesagt, die Anwendung der Vorschriften des
neuen Gesetzes hat eine Aufbesserung zur Folge ge-
habt auch beziiglich derjenigen Bestimmungen, die
schon seit mehr als einem halben Jahrhundert zu
Recht bestanden.

Was die Stellung der Finanzverwaltung betrifft,
so wiederhole ich, dass sie nichts anderes tun kann,
als das Gesetz anzuwenden. Das hat sie bis jetzt so
gut als moglich zu tun gesucht und wird es auch in
Zukunft tun. Dabei wird sie, soweit das Gesetz
nicht ganz bestimmte Vorschriften enthilt, in der
Anwendung des Gesetzes alle diejenigen Riicksichten
tragen, die in der gegenwirtigen Zeit am Platze sind.
Um cine gleichméssige Anwendung des Gesetzes zu
crzielen, gibt die Finanzdirektion seit jeher alle Jahre
an ihre Beamten und an alle diejenigen, die sich mit
der Steucreinschiitzung abgeben missen, Mitteilungen
heraus, in denen auf die allgemeinen Verhiltnisse,
auf die Entscheide des Verwaltungsgerichtes und der
Rekurskommission aufmerksam gemacht und auch all-
gemeine Weisungen erteilt werden an diejenigen, de-
nen die Finanzdirektion iiberhaupt Weisungen erteilen
darf. Diese Mitteilungen haben sich als ein ausser-
ordentlich wirksames Mittel erwiesen, um eine gleich-
missige-Veranlagung und einen gleichmiissigen Bezug
im Kanton durchzufithren. Sie waren naturgemiiss
niemals notwendiger als heute, wo man ein neues
(iesetz hat, das unseren Beamten durchaus ungewohnt
ist, und wo man in einer Reihe von Punkten Auskunft
und Weisung bekommen musste. Diese Mitteilungen
sind bestimmt fir diejenigen Leute, auf deren Verhal-
. ten die Finanzdirektion tiberhaupt cinen Einfluss aus-
iiben kann, das heisst fir dic Beamten der Steuer-
verwaltung. Im {brigen haben sie keinen verbind-
lichen Charakter, insbesondere nicht fiir die Schiit-
zungskommissionen, die bekanntlich von der Steuer-
verwaltung vollstindig getrennt sind, Bezirkssteuer-
kommission, Rekurskommission, Verwaltungsgericht
-~ diesen haben wir keine Weisungen zu geben, sie
sind selbstindig; wir konnen nur unsere Vertreter
anweisen, vor diesen Kommissionen den und den
Standpunkt einzunehmen. Auch die Gemeindesteuer-
kommissionen sind in ihren Vorschligen frei. Ich
habe letzter Tage, wie es so geht, fast per Telegramm,
die Mitteilung bekommen, es wolle mich eine grosse
Deputation aus dem Oberland sprechen. Die Depu-
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tation ist erschienen und hat hiénderingend sich be-
schwert, was man da wieder fiir Dummbheiten mache.
Ich habe geantwortet, bis jetzt hétten wir in ihrer
Geemeinde noch gar nichts gemacht, das, was sie be-
anstanden, sei von der Schitzungskommission der Ge-
meinde angeordnet worden. Ich setzte ihnen ausein-
ander, wie wir die Sache auffassen, und dass, wenn sie
es so machen, niemand etwas dagegen einzuwenden
haben werde. Schliesslich sind wir in Bern nicht dazu
da, simtlichen Steuerpflichtigen den Star zu stechen,
sondern sie miissen auch selbst etwas sehen und nicht
ohne weiteres, wenn eine Dummbheit gemacht wird, er-
kliren, man habe sie in Bern begangen. Die Betref-
fenden zogen glicklich wieder heim und sprachen
sich dahin aus, wenn man es so machen koénne, so
seien sie vollstindig befriedigt. Aber hiitten sie sich
die Mithe genommen, die Gesetze und die Verordnun-
gen nachzulesen, etwas daritbher nachzudenken und
vielleicht noch ein kleines Brieflein zu schreiben, um
anzufragen, wie man es machen soll, dann hitten
nicht sechs Mann einen ganzen Tag zu versiumen
und Geld auszulegen gebraucht, und die ganze Auf-
regung wire der Gemeinde erspart geblieben. Es
handelte sich um die Frage, wie Englinder, die seit
Jahr und Tag in der Gemeinde wohnen, einzuschitzen
seien. Die Englinder erkldrten, sie miissten schon in
England 309/, ihres Einkommens zahlen. Das nur,
um zu zeigen, dass wir im Steuern noch Lehrbuben
sind; die Englinder nehmen nicht nur die, welche
im Lande sind, sondern auch die, welche in den
Schweiz wohnen, ganz anders her als wir. Und nun
werden sie plétzlich hier steuerpflichtig. Ich be-
merkte der Deputation, dass daran gegeniiber dem
bisherigen Zustand nichts geindert worden sei. Und
als sic weiter erklirte, die Englinder seien bereit,
etwas zu zahlen, aber nicht so viel, als wir verlangen,
musste ich ihr entgegenhalten, dass wir nichts ver-
langen und ob sie nicht Manns genug seien auszurech-
nen, welchen Betrag sie erheben miissen, um be-
stehen zu konnen. Das waren alles Minner, vor denen
ich klein geworden bin, dass ich ihnen Schullektionen
erteilen musste, und ich nehme an, der eine oder an-
dere von ihnen werde gedacht haben, das hitte ihnen
auch selbst in den Sinn kommen kénnen. Man muss
eben in allen Verhiiltnissen, auch in den Gemeinden,
denken, und nicht, wenn etwas schief geht, gleich
die Finanzdirektion und Steuerverwaltung anschuldi-
gen. Wir verschwinden neben den 100,000 Steuer-
pflichtigen und 500 Gemeindesteuerkommissionen, und
die Anwendung des Gesetzes ist nicht nur eine Sache
der [inanzdirektion, sondern der Entscheid liegt bei
den Bezirkssteuerkommissionen, der Rekurskommis-
sion und dem Verwaltungsgericht. Dazu haben wir
nichts zu sagen, wir konnen nur durch die Steuer-
verwaltung unsere Meinung vertreten und so oder
anders zur Geltung bringen.

Herr Grossrat Neuenschwander hat in unseren Mit-
teilungen die Behandlung der Teuerungszulagen be-
anstandet. Wir wissen wohl, dass die Art und Weise
der steuertechnischen Behandlung der Teuerungszu-
lagen eine schwierige Frage ist und fiir die Steuer-
verwaltung seit mehreren Jahren ein Kreuz war. Wo-
her kam das? Als wir im Grossen Rat das ersle
Dekret iiber die Teuerungszulagen behandelt haben,
wurde am Schluss der Beratung die Frage aufgewor-
fen, wie es mit der Steuerpflicht der Teuerungszu-
lagen stehe, und der Grosse Rat hat damals ein-
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stimmig, ich weiss nicht wie ich sagen soll, den
Wunsch ausgedriickt oder beschlossen, die Teuerungs-
zulagen sollen nicht zur Steuer herangezogen werden.
Ich wies als Finanzdirektor darauf hin, dass dieser
Entscheid in seiner Wirksamkeit und seinem Bestand
ausserordentlich zweifelhaft sei; denn auch der Grosse
Rat, bei aller Hochachtung seines Einflusses, ist an
das Gesetz gebunden und der Entscheid iiber derar-
tige Fragen steht nicht bei ihm, sondern bei der
Rekurskommission und dem Verwaltungsgericht. Ich
habe aber damals versprochen, dass, soweit die Fi-
nanzdirektion in Frage komme, wir alles tun werden,
was an uns liegt, um die Teuerungszulagen nicht zur
Steuer heranzuziehen. Das haben wir ehrlich und

redlich bisher so gemacht und mit einem Aufwand

von Arbeit, von der man sich keinen Begriff macht.
Von Pruntrut bis Saanen ist ein weites Gebiet, und
es war eine grosse Arbeit, die mit Hilfe der 500
Gemeinde- und der 30 Bezirkssteuerkommissionen
verrichtet werden musste, bis alles im Blei war,
aber wir haben es im grossen und ganzen zu-
stande gebracht, dass die Teuerungszulagen ent-
sprechend dem Wunsche des Grossen Rates nicht be-
steuert worden sind. Die Rekurskommission und das
Verwaltungsgericht haben nie dariiber entschieden,
weil sie sich nicht in den Streit mischen wollten.
Ich fiir mich glaube, dass, wenn ein Entscheid hitte
ergehen miissen, weder die Rekurskommission noch
das Verwaltungsgericht die Steuerpflicht der staatli-
chen Teuerungszulagen hitte ablehnen kénnen. Aber
man half sich so, dass, wenn, was nicht selten vor-
kam, in einer Gemeinde die Teuerungszulagen be-
steuert wurden und einer dagegen reklamierte, die
Rekurskommission die Reklamation nicht als Rekurs
behandelte, sondern als Steuernachlass und sie an die
Finanzdirektion weiterleitete. Wir haben dann ent-
sprochen, aber ich wiederhole, mit einem Aufwand
von Arbeit, die nur die beurteilen kénnen, die wissen,
was das zu tun gibt.

Nun hat die Sache eine andere Wendung genom-
men. 1916 waren die Teuerungszulagen verhiltnis-
missig gering, aber sie haben stindig zugenommen;
sie sind zu einer stindigen Institution geworden und
wurden zum Teil in feste Besoldungen iibergefiihrt.
Daraus haben sich die grossten Verschiedenheiten er-
geben. Ich verweise zum Beispiel auf die Lehrer-
schaft. Bei der Primarlehrerschaft hat sich die Be-
soldungserh6hung in Form von Teuerungszulagen ge-
macht ; bei den Sekundarlehrern dagegen in Form von
bleibenden Besoldungserhéhungen. Die Sekundarleh-
rer mussten diese Erhohungen schon seit drei, vier
Jahren vollstindig versteuern, die Primarlehrer dage-
gen nicht. In andern Kantonen — und das gilt
auch fiir unsern Kanton — haben die kantonalen Be-
amten eine Besoldungsrevision durchgemacht, sie er-
hielten bleibende Besoldungserhéhungen und wurden
dafiir vollstindig steuerpflichtig. Daneben ist das
eidgenossische Personal, das zur Stunde noch Teue-
rungszulagen erhilt und diese Teuerungszulagen sind
der Steuerpflicht nicht unterworfen worden. Aus die-
sem Grunde ist in mehr als einem Kanton beschlos-
sen worden, das gesamte Einkommen aller dieser
Beamten zur Steuer heranzuziehen. Fiir uns ist die
Frage auch dringlich geworden, welche Weisung wir
unseren Amtsschaffnern geben wollen, wie sie und
die Steuerverwaltung sich in bezug auf die Teuerungs-
zulagen verhalten sollen, Wir haben uns folgendes
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gesagt: Nach dem Gesetz ist die Grundlage fiir die
Einschitzung der Einkommensteuer das letztjihrige
Einkommen, und weil das letztjihrige Einkommen
unserer Beamten noch zum grossen Teil aus fester
Besoldung und Teuerungszulage bestand, wollen wir
am bisherigen Zustand nichts &ndern. Im néchsten
Jahr wird das anders werden. Die Teuerungszulagen
sind verschwunden, an.ihre Stelle sind die Besol-
dungserhohungen getreten, und da wird nichts anderes
tibrig bleiben, als dass die neuen Besoldungen voll-
stindig versteuert werden miissen. Man darf sich
auch deshalb auf diesen Boden stellen, weil die
Natur der bleibenden Besoldung eine andere ist als
die der Teuerungszulage. Nichstes Jahr werden un-
sere kantonalen Beamten auf der ganzen Linie blei-
bende Besoldungserhdhungen haben und fiir ihre ge-
samte Besoldung Steuer zahlen, wihrend andere das
vierte und fiinfte Jahr Teuerungszulagen beziehen
werden. Da wird sich fiir uns die Frage stellen, ob
wir das System, dass die Teuerungszulagen steuer-
frei bleiben, noch aufrechterhalten kénnen, oder ob wir
nicht alles zusammenrechnen miissen, womit dann
die Gleichheit hergestellt wire, von der Herr Neuen-
schwander gesprochen hat. Auf alle Fille ist es
ausgeschlossen, einen Teil der festen Besoldung als
Teuerungszulage zu erkliren; damit kdmen wir zu
einer Willkiir, welche keine Rekurskommission und
kein Verwaltungsgericht gutheissen wiirde, und die
man nicht durchfithren kann. Jedenfalls werden wir
uns bestreben, auch in bezug auf diese Einschitzun-
gen eine moglichste Gleichheit durchzufiihren. Was
bis jetzt gegangen ist, spielte sich in den Gemeinden
ab; nun wird die Tatigkeit der Bezirkssteuerkommis-
sionen beginnen, diese werden im Sinne des Ausglei-
ches wirken missen, und ich hoffe, sie werden es
tun. Ich kann nur erkldren, dass die Vertreter der
Steuerverwaltung in diesen Kommissionen dahin wir-
ken werden, dass im Rahmen des Gesetzes auf die
gegenwirtigen Verhiltnisse Riicksicht genommen
werde. Wir haben bereits in diesem Sinne Wei-
sungen gegeben und werden sie weiter geben.

Ob das allem dem entsprechen wird, was erwartet
wird, ist eine andere Frage. Der gegenwirtige Mo-
ment ist fiir die Anwendung des Gesetzes ausseror-
dentlich kritisch. Sollen wir das neue Steuergesetz
wirklich zur Anwendung bringen oder den alten Zu-
stand beibehalten, dass man nicht nur ein, sondern
beide Augen schliesst? Wenn wir seitens der Finanz-
direktion im gegenwirtigen Augenblick nicht auf die
Anwendung des Gesetzes dringen, so haben wir das
Spiel fiir sehr lange verloren. Jetzt muss man das
Gesetz anwenden und dort, wo es etwas Bestimmtes
vorschreibt, den Vorschriften nachleben.

Nun die Frage der Gesetzesrevision. Es fillt da
zweierlei in Betracht: teilweise Revision oder Ge-
samtrevision. Da ist nun doch zu sagen, dass das
neue Steuergesetz erst seit dem 1. Januar dieses
Jahres in Kraft steht. Auf Grundlage des neuen
Gesetzes ist bis zur Stunde noch kein Rappen be-
zogen worden, die Anwendung steht ganz in den An-
fingen, sie liegt noch bei den Gemeinden. Noch kein
Mensch im Kanton hat eine Uebersicht, wie das Ge-
setz im allgemeinen wirkt. Der eine sagt: mich trifft
es schwer; der andere: das gibt iibergewaltige Mehr-
einnahmen; es sind mir schon ganz phantastische
Zahlen genannt worden. Allein wir wissen nicht,
wic das Gesetz fiir den Einzelnen, fiir die verschiede-



(22. Mai 1919.)

nen Berufsstinde, fiir die verschiedenen Landesteile,
fir die Gesamtheit, den Staat und die Gemeinden
wirkt. In diesem Augenblick der vollstindigen Unsi-
cherheit bereits mit einer Revision zu kommen, die
im September schon vor den Grossen Rat gebracht
und in diesem Jahr beschlossen werden soll, hat seine
besonderen Schwierigkeiten, auch wenn es materiell
durchfithrbar ist. Vor dieser Situation stehen wir,
die jedem der Anwesenden so gut bekannt ist wie
mir.

Wie steht es mit einer Gesamtrevision? Als wir
seinerzeit in der sogenannten Verstindigungskommis-
sion uns dariiber gestritten haben, ob wir eine Verstiin-
digung finden konnen, habe ich im Auftrag des Regie-
rungsrates den Standpunkt verfochten, man solle das
bisherige Steuergesetz mit seinem veralteten System
und infolgedessen auch die sozialdemokratische Initia-
tive verschwinden lassen und ein Steuergesetz auf
neuer Grundlage einfiihren. Die Kommission war
einstimmig, mit Inbegriff der Initianten und der so-
zialdemokratischen Fraktion, der Ansicht, dass das
wohl wiinschbar wire, aber dass sie den Vorzug nicht
dem zukiinftigen neuen, bessern Steuergesetz gebe,
sondern dem verbesserten jetzigen Steuergesetz auf
Grundlage einer neuen Initiative: Sie wollte in er-
ster Linie nicht sowohl ein gutes, sondern ein rasches
Steuergesetz. Schliesslich gab der Regierungsrat nach
und half mit dem IThnen bekannten Erfolg. Wir haben
aber deshalb die Arbeit fiir ein neues Steuergesetz
nicht aufgegeben. Ich habe schon damals erklirt, dass
wir auf der Finanzdirektion das Material sammeln —
das ist eine Arbeit, die Jahre in Anspruch nimmt -
und die Vorarbeiten weiterfithren werden. Wir haben
das seither getreulich getan und hoffen, noch in der
ersten Hilfte dieses Jahres in den Besitz eines Pro-
grammes zu kommen, das fiir die allgemeine Vor-
bereitung auf der Finanzdirektion massgebend sein
soll. Wir kénnen in dieser Bezichung vielleicht etwas
zuversichtlicher an die Arbeit gehen.als vor zehn,
fiinfzehn Jahren, weil das Material, iiber das wir
verfiigen, sehr wesentlich zugenommen hat. Wir ha-
ben nicht nur die kantonalen Steuergesetze, sondern
auch die eidgendssische Kriegs- und Kriegsgewinn-
steuer, die mit ihrem neuartigen System in ver-
schiedener Beziehung sehr gute Aufklirung gegeben
haben; die neue eidgendssische Kriegssteuer, bei der
das Pauschalangebot nicht mehr zulidssig ist, wird
noch weitere Aufklidrung geben.

Aber noch eines. Wir haben im neuen Steuer-
gesetz die Besteuerung der Pichter, und diese wird
uns Einblick verschaffen in die Einkommensverhilt-
nisse der Landwirtschaft iiberhaupt. Das System,
das gegenwirtig als das beste angepriesen wird, ist
das System der einheitlichen Einkommensteuer. Wir
hatten bis jetzt im Kanton davor immer Angst, weil
wir uns sagten, dass wir uns da auf ein ganz neues
Gebiet begeben; die Landwirtschaft hat ihre Steuer
bisher nicht in Form der Einkommensteuer, sondern
der Grundsteuer bezahlt und wir wissen nicht, was
herauskommen wird. Die Péchtersteuer wird dariiber
aufkliren und wir werden uns Rechenschaft geben
konnen, ob der Steuerertrag gross genug ist, ob das
Einschitzungsverfahren geniigt, um den Gemeinden
und dem Staat das zu geben, was sie notig haben;
aber auch, ob dieses Linschitzungsverfahren iiber-
haupt bei uns anwendbar ist oder ob man auf einc
andere Grundlage abstellen muss, auf die Grundlage
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der eidgenossischen Kriegssteuer, éine allgemeine Ver-
mogenssteuer erginzt durch die Erwerbssteuer.

Nun ist es ja fir die Finanzdirektion und ihre
Arbeit ausserordentlich erfreulich — ich habe das
schon wiederholt gesagt — aus dem Schoss der biuer-
lichen Vertretung im Grossen Rat den Wunsch nach
der allgemeinen Einkommensteuer im Kanton zu hé-
ren. Das gibt uns naturgemiss viel mehr Boden.
Wenn die Bauern selbst kommen und erkldren: Wir
wollen, dass dieses System eingefithrt wird, so macht
das niemand mehr Freude als der Steuerverwal-
tung. Man erlebt auf der Welt gegenwirtig viele neue
Sachen; aber das war eine der erfreulichsten, als ich
die einstimmige Erklirung der Vertreter der Bauern-
bevolkerung horte, es sei der allgemeine Wunsch
des Bauernstandes, dass man zur allgemeinen Ein-
kommensteuer iibergehe. Ich habe mir das hinter die
Ohren geschrieben. Wir werden die Vorarbeiten for-
dern, und sobald wir anhand der Anwendung des jetzi-
gen Steuergesetzes die noétige Grundlage haben, wer-
den wir auch in verhidltnismissig kurzer Zeit bereit
sein, mit der Gesetzesvorlage vor den Regierungsrat
und nachher vor den Grossen Rat zu treten.

Nun aber die teilweise Revision. In dieser Be-
ziehung hat Herr Grossrat Neuenschwander insbe-
sondere auf das Ungeniigen des Existenzminimums
und der Familienabziige hingewiesen. Wir haben dar-
iiber in der Verstindigungskommission auch gespro-
chen. Bekanntlich sah das alte Steuergesetz ein Exi-
stenzminimum von 600 Fr. vor, der verworfene Ent-
wurf ein solches von 800 Fr. und die sozialdemo-
kratische Initiative eines von 1000 Fr. Der Verstin-
digungskommission lagen eine oder zwei Eingaben
vor — ich weiss nicht mehr, woher sie kamen; ich
glaube, die eine riihrte von einem Angestelltenver-
band her — die verlangten, dass man auf 1200 Fr.
gehe. Das war im Jahre 1915 oder 1916, und die
Kommission war einstimmig der Ansicht, dass man
nicht so weit gehen koénne. Ueber alle diese Fragen
hat sich auch der stidtische Finanzdirektor und Vater
der sozialdemokratischen Steuerinitiative gedussert
und erklart, auf 1200 Fr. zu gehen vermogen wir ein-
fach nicht. Die Kommission ist darauf einstimmig
bei den 1000 Fr. geblieben. Ich will damit nur
sagen, dass man vor drei Jahren allgemein der Mei-
nung war, dass 1000 Fr. das Aeusserste sei, was
man verantworten konne.

Nun ist allerdings zuzugeben, dass seit drei Jah-
ren die Einkommensverhiltnisse ganz andere gewor-
den sind. Wiirde man heute das neue Steuergesetz
machen, so miisste man bei allen diesen Erleichte-
rungen mit ganz andern Summen rechnen. Schon
bevor die Motion einlangte, war es fiir mich klar, dass
in dieser Beziehung etwas gehen miisse, aber es ist
schwer zu sagen was. Das einfachste ist der von der
sozialdemokratischen Partei letzten Sonntag gemachte
Vorschlag: wir erhéhen das Existenzminimum auf
2500 Fr. und verdoppeln die Abziige fiir Frau und
Kinder. Das ist insofern einfach, als man im Gesetz
bloss einige Zahlen zu &dndern braucht. Aber ich
habe sehr schwere Bedenken dagegen, sowohl vom
Standpunkt der Steuerverwaltung als auch von dem
Standpunkt aus, dass man die direkte allgemeine
Steuer auch direkt und allgemein bestehen lassen
soll. Da wiirde sofort die von Herrn Neuenschwander
beriihrte Frage auftauchen, ob es nicht moglich ist,
eine andere Losung zu finden in dem Sinne, dass
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wir unseren jetzigen Steueransatz von 3,759/, in den
untersten Klassen nicht zur Anwendung bringen, son-
dern nach unten eine Degression und nach oben eine
Progression eintreten lassen. Mit der Priifung dieser
Frage sind wir auch bereits beschiftigt, aber man
muss uns dafiir die nétige Zeit geben. Dabei diirfen
Sie nicht vergessen, dass das Rezept vom Standpunkt
des Staates aus ein ganz gleiches ist, die Abziige
zu erhoéhen und auf der andern Seite auch die Pro-
gression zu vergrossern; das gibt dem Staat sofort
einen Ausgleich. Aber wie wirkt es in den Gemein-
den? Wir haben schon fiir das jetzige Steuergesetz
genaue Berechnungen gemacht, die folgendes ergeben
haben: In gréssern Gemeinden, wo sich das Kapital
ansammelt und die grossen Steuerpflichtigen sich be-
finden, gleicht die Progression die Sache aus. Aber
in einer Gemeinde mit bescheidener Bevélkerung, sa-
gen wir Arbeiterbevolkerung, oder mit bescheidenen
bauerlichen Verhéltnissen gleicht die Progression den
Ausfall nicht aus. Wir haben seinerzeit die Frage
fiir etwa 20 Gemeinden durchgerechnet und sind durch
den ganzen Kanton, vom Oberland bis zum Jura, zum
genau gleichen Resultat gekommen. Dass zum Bei-
spiel fiir die Gemeinde Bern das neue Steuergesetz
eine starke Mehreinnahme bringen wird, ist klar.
Auch in Gemeinden wie Langenthal, Thun, ebenso
Oberdiessbach, wo sie das Glick haben, mehrere
Steuerpflichtige zu besitzen, die vom Standpunkt des
Steuerertrages aus fiir die Progression ausserordent-
lich dankbar sind (Heiterkeit), geht es natiirlich schon,
und ich habe Gemeinden gesehen, zum Beispiel auch
die Gemeinde Péry — weil ich gerade Herrn Luter-
bacher ansehe — wenn ich nicht irre, wo alle diese
Abziige durch die Progression stark kompensiert wer-
den. Dagegen erinnere ich mich, dass die Gemeinde
Courrendlin mit starker Arbeiterbevolkerung, ferner
eine Gemeinde im Amt Erlach, Gemeinden auf dem
platten Lande und namentlich alle Vorortgemeinden
von industriellen Zentren einen grossen Ausfall zu
verzeichnen haben. Wir haben zum Beispiel die Be-
rechnung auch fiir die Gemeinde Koniz, die nicht
eine reine Vorortgemeinde ist, sondern auch grosse
industrielle Etablissemente hat, durchgefiihrt und sind
ebenfalls zu einem Ausfall gekommen. Es sind also
gewisse Grenzen vorhanden fiir bestimmte Gemeinden,
wo man durch das Mittel des Staates nicht beikommt,
weil der Ausfall zu gross ist. Ich kann aber ruhig
erkldren, dass der Regierungsrat bereit ist, die Prii-
fung der Frage, die wir schon von uns aus an die
Hand genommen haben, so rasch als moglich durch-
zufiithren.

Anderseits tut es mir leid, dass ich nicht ver-
sprechen kann, bis im September den Gesetzesent-
wurf vorzulegen. Das ist ganz unmdoglich. Hitten
wir auch gar nichts anderes zu tun, ‘so nehmen
doch die Berechnungen in bezug auf die Héhe der
Abziige und ihre Wirkungen und die dadurch bedingte
Steigerung der Progression mehrere Monate in An-
spruch, auch wenn man noch so viele Leute dahinter
schickt. ‘

Auch muss man vorsichtig sein, was man &ndert.
Ich habe im Grossen Rat schon wiederholt zugege-
ben, dass unser Steuergesetz nicht das modernste
System aufweist, aber es ist doch ein System, das
Ganze bildet einen Organismus, und es ist schwer, in
einzelnen Punkten etwas zu dndern, wenn man nicht
Gefahr laufen will, dass die am einen Ort vorgenom-
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mene Aenderung an einem andern Ort eine fatale
Wirkung hat. Herr Grossrat Neuenschwander hat
schon zum alten Steucrgesetz eine Reihe von Abin-
derungsvorschligen gemacht, mit denen wir materiell
einverstanden waren. Wir haben dieselben seiner-
zeit aut der Finanzdirektion gepriift und sind zu dem
klaren Resultat gekommen, dass man sie deshalb
nicht durchfithren konnte, weil sie eine Verwirrung
in das ganze Steuergesetz gebracht und fiir Staat und
Gemeinden eine Bedrohung gebildet hitten, die man
einfach nicht ertragen kann.

Es liegen noch andere Wiinsche auf Aenderung
des Steuergesetzes vor. Wenn wir an die Revision
gehen, so ist sicher, dass niemand die Macht hat,
sie auf die Abziige und die Progression zu beschrin-
ken. Herr Neuenschwander hat selbst den Artikel
betreffend die Beschrinkung der Abziige angefiihrt.
Daneben werden noch andere Abidnderungen ge-
wiinscht. Die Sparkassen zum Beispiel erkldren, nur
da und da sollte ein kleines Wort geiindert werden,
dann wéiren sie zufrieden. Wenn wir einmal zu
dndern anfangen, dann wird eines das andere nach
sich ziehen, und schliesslich haben wir das ganze
Steuergesetz revidiert. Darum muss man die Sache
genau prifen, und ich bedauere, Horrn Grossrat
Neuenschwander nicht versprechen zu kénnen, bis im
September bereit zu scin. lUeber dus, was tiberhaupt
moglich ist, hinaus sollte man nichts verlangen; was
nicht moglich ist, das ist cben nicht moglich. Wer
einigermassen in unsere Steuerverhdltnisse hinein-
sieht, wird zugeben miissen, dass es ausgeschlossen
ist, bis im Herbst eine Vorlage auszuarbeiten. Auch
wenn wir alles andere auf die Seite legen wollten,
wire es nicht moglich, in dieser Zeit alle die noéti-
gen Berechnungen fiir die Erhohung der Abziige und
eine entsprechende Steigerung der Progression darch-
zullihren. Dagegen wiederhole ich die Erklirung, dass
wir, soweit an uns, alles tun werden, um eine Lo-
sung zu finden. Es wire aber auch sehr wiinschens-
wert, wenn man diese Losung auf Grundlage des er-
sten Jahres finden kinnte. Man sollte wenigstens
ein Jahr abwarten, uma zu sehen, was geindert wer-
den muss. Man spricht, wic bereits bemerkt, von
gewaltigen Mehrertrdgen des neuen Steuergeseizes.
Ich habe aber erst letzthin den Steuerverwalter und
unsere Leute, welche im Lande herum gekommen sind,
dariiber befragt, und thre Meinung ist keine so opti-
mistische. Wenn es in jetzigen Tempo weitergegan-
gen wire, hdiie zchou das alte Steuergesetz cinen
grossen Sprung ergeren. Der Mehrertrag an Steuern
von 1917 auf 1918 betrug 21/, Millionen, aber or
beruht auf der Prospervitit einer ganzen Reihe von
Industrien, die sich jetzt schon nicht mehr in diesern
Zustand befinden, so dass man in dieser Beziehuny
eher mit einein Riickschlag rechnen muss. Und
was ras neue Steuergesetz hringen wird, das wissen
wir, wie gesagt, noch nicht.

Nun darf wan wohl auch ein Wort sagen, dass man
bei allen diesen Sachen auf die Finanzen des Staates
und der Gemeinden Riicksichl nehmen sollte. Wir ha-
ben allerdings eine Reihe von neuen Einnahmequel-
len, aber wir haben auch ein Defizit von 14 Millionen
und zu all den Ausgaben, die wir bereits haben,
kommt in jeder Grossratssession noch eine neue. Und
in welcher Form werden die neuen Forderungen ge-
stellt? In svelcher Form erheben zum Beispiel die
Lehrer Anspruch auf Besoldungserhohung? Sie er-
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kliren: wir wollen mehr Besoldung und wir werden
mit allen politischen und gewerkschaftlichen Mitteln
dagegen kimpfen, dass man die Deckungsfrage mit
den neuen Besoldungen in Verbindung bringt. Wenn
man sich einfach auf den Boden stellt: Ihr miisst
die Ausgaben beschliessen, woher Thr dann das Geld
nehmt, ist Eure Sache, dann gehen wir einer schénen
Zukunft entgegen. Ich bin far mich vollstindig iiber-
zeugt, dass der Staat viel leisten muss, in mancher
Beziehung noch mehr als heute, aber er kann das nur,
wenn er die notigen Mittel hat. In dieser Richtung
muss man auch vorsichtig sein. Und was fiir den
Staat gilt, das gilt auch fiir die Gemeinden. Wir ha-
ben eine grosse Zahl von Gemeinden, die bis jetzt
noch durchkommen konnten, andere dagegen sind in
schwerer Lage, und wir diirfen diese Gemeinden,
die bisher aus eigener Kraft ihre Ausgaben bestreiten
konnten, durch die Revision des Steuergesetzes nicht
in Schwierigkeiten bringen. Auf diese Seite der Frage
ist auch hinzuweisen und genau zu priifen, was alles
damit zusammenhéngt.

Soviel auf die Ausfihrungen des Herrn Grossrat
Neuenschwander. Zusammenschliessend kann ich er-
kliren: Die Gesamirevision der Steuergesetzgebung
ist in Priifung und Vorbereitung, und sobald wir
damit durch sind, werden wir dem Grossen Rat eine
Vorlage unterbreiten. Das entspricht vollstindig der
Auffassung des Regicrungsrates und der Finanzdirek-
tion. Was die Partialrevision anbelangt, so werden
wir so rasch als miglich, sobald wir einen Ueber-
blick und eine Grundlage fiir unsere Berechnungen
haben, an die Sache herantreten und dem Grossen
Rat unsere Vorschlige machen. In diesem Sinne
nehmen wir die Motion entgegen, indem sie sich tat-
sichlich mit den seitcns des Regierungsrates und der
Finanzdirektion der Steuerverwallung gegebenen Wei-
sungen deckt. Was die Anwenduny des neuen Steuer-
gesetzes betrifft, so kann ich auch hier sagen, dass
wir im Rahmen der Moglichkeit dafiir sorgen wollen,
dass der Uebergang in richtiger Weise durchgefiihrt
wird. Aber der Grosse Rat wird mit dem Regie-
rungsrat einverstanden sein, dass wir uns dabei in al-
lererster Linie an das halten iniissen, was uns alle
beherrscht — das ist das Gesetz.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Wahl der Stimmenzihler des Grossen Rates,

Bei 110 ausgeteilten und 96 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 3 leer und ungiiltig, giiltige
Stimmen 93, somit bei einem absoluten Mehr von
47 Stimmen, werden im ersten Wahlgang gewihlt:

1) Herr Grossrat G. Hiasler mit 66 Stimmen

2) » » J. Comment » 65 »
3) » » R. Schmutz » 60 »
4) » » J. Weber » 60 »

ITerr Stauffer erbidlt 28 Stimmen.
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Eingelangt sind folgende

_Interpellationen :

1. Der Regierungsrat wird eingeladen, dariiber
Auskunft zu geben:

a) Ob er es fiir zulidssig erachtet, dass ein Archi-
tekt des Kantonsbauamtes im Nebenamt fiir einen
Gemeindeschulhausbau die Pline ausarbeitet und die
Bauleitung tibernimmt?

b) Ob er beabsichtigt, die den kantonalen Beamten
und Angestellten erlaubten Nebenbeschiftigungen
nach einheitlichen Gesichtspunkten zu ordnen?

‘ ‘Brand
und 31 Mitunterzeichner.

2. Welche Stellung nimmt der Regierungsrat ein
in der Frage der Errichtung eines kantonal-bernischen
Stammzuchtbuches der Simmentaler-Rasse und wie
gedenkt er, unter Zuhiilfenahme der beim Bund hiefiir
reservierten Kredite dieselbe zu férdern?

Miiller (Boltigen)
und 10 Mitunterzeichner.

Gehen an den Regierungsrat.

Schluss der Sitzung um 121/, Uhr.

Der Redakteur:

Zimmermann.
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Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates,

Bern, den 22. Mai 1919.

Herr Grossrat!

Der Grosse Rat hat heute beschlossen, die Ses-
sion Montag, den 26. Mai, nachmittags 2 Uhr, fortzu-
setzen.

Auf die Tagesordnung des 26. Mai setze ich:

Direktionsgeschifte.

Wahlgeschifte.

. Motion Freiburghaus.

Interpellation Hadorn.

. Interpellation Ribeaud.

. Motion Choulat. -

. Dekret betreffend die Besoldungen der Beamten
der Irrenanstalten.

1O U 0O DO

Mit Hochschitzung!

Der Grossratsprisident :
Dr. Boinay.

(26. Mai 1919.)

Funfte Sitzung.

Montag den 26. Mai 1919,
nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Prisident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 170 anwesende Mit-
glieder. Abwesend sind 46 Mitglieder, wovon mit
Bntschuldigung die Herren: Diibi, Giauque, Ingold
(Lootzwil), Kilchenmann, Michel, Morgenthaler, Schmutz,
Stauffer, Weibel, Wiithrich, Ziegler, Zurbuchen, Ziir-
cher; o hne Entschuldigung abwesend sind die Herren:
Aeschlimann, Bechler, Binggeli, Biihlmann, Burkhalter,
Cattin, Chopard, Clémengon, Cueni, Diiby, Flickiger,
Glur, Giirtler, Hiltbrunner, Hofer (Utzenstorf), Jost,
Lanz (Rohrbach), Lardon, Laubscher, Leschot, Lory,
Luterbacher, Liithi, Merguin, Meyer (Undervelier),
Monnier, Moor, Miiller (Bargen), Peter, Schneider,
Schwarz, Segesser, Zesiger.

Auf Vorschlag des Présidenten wird das Biireau
durch die Herren Meusy und Kammer als ausser-
ordentliche Stimmenzé&hler verstarkt.

Tagesordnung:

Oberliindische Hiilfskasse.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Grosse Rat hat am 17. Mirz 500,000
Franken als Staatsbeitrag & fonds perdu an eine zu
griindende oberldndische Hiilfskasse fiir das Hotel-
gewerbe bewilligt. An diese Bewilligung kniipfte er
die Bedingung, dass vor der Ausrichtung dieses Bei-
trages ein Gesamtkapital fiir diesen Hiilfsfonds von
mindestens 1'/z Millionen sichergestellt sein soll. Diese
1'/a Millionen sind aufzubringen zunichst durch den
Staatsbeitrag von 500,000 Franken, sodann durch den
Beitrag der beiden staatlichen Finanzinstitute, Hypo-
thekarkasse und Kantonalbank, von weitern 500,000
Franken, und der Rest, wie es im Beschluss heisst,
< durch die iibrigen Beteiligten ». Die den bernischen
Finanzinstituten zugedachte zweite halbe Million ist
inzwischen bewilligt worden, 200,000 Franken von der
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Kantonalbank und 300,000 Franken von der Hypo-
thekarkasse. Man ist nun daran, die dritte halbe
Million zusammenzubringen. Zu diesem Zwecke hatte
eine lebhafte Titigkeit bei den Beteiligten, von denen
ich gesprochen habe, einzusetzen. Die Hauptbeteilig-
ten sind naturgemiss die interessierten privaten Bank-
institute, sodann die Hotellerie selbst, die aber natur-
gemiss nicht schwer belastet werden kann, die ober-
landischen Transportanstalten, die aber gegenwirtig
durch die Bank weg schlechte Geschifte machen, die
oberldndischen Gemeinden, die aber auch zum grossten
Teil im gleichen Spittel krank sind, und dann die
Privaten, Lieferanten und andere Leute, die mit der
oberlindischen Hotellerie in Geschiftsheziehungen
stehen. Bis jetzt sind von dieser Seite rund 300,000
Franken zusammengebracht worden, und es ist gute
Aussicht vorhanden, dass der Rest ebenfalls zusammen-
gebracht werden kann. Allein wie es bei solchen
Sachen immer geht: sobald es sich um die Sammlung
kleinerer Beitrdge in einem weitern Kreis handelt,
braucht es immer mehr Zeit, als man urspriinglich in
Aussicht genommen hat.

Wir stehen nun vor der Irage, ob wir abwarten
wollen, bis der letzte Rappen beieinander ist und na-
mentlich, bis der Grosse Rat wieder zusammenkommyt,
um die Frage zu priifen, ob die Bedingung bis hinten-
hinaus erfillt sei, oder ob es nicht wiinschbar wire,
dafiir zu sorgen, dass die Hulfskasse sobald als mog-
lich ihre Téatigkeit beginnen kann. Die Frage muss
mit aller Entschiedenheit im letztern Sinne beant-
wortet werden. Wir dirfen nicht vergessen, dass das
oberlindische Hotelgewerbe leider vor einem sechsten
Fehljahr steht. Auch wenn der Friede abgeschlossen
werden sollte, so ist die Zeit zu einer ruhigen Int-
wicklung doch zu kurz, als dass man davon einen
grossen Iinfluss auf den Besuch des Oberlandes in
diesem Sommer wird erwarten konnen. Man darf
daher wohl von dem sechsten Fehljahr reden. Da
wird jedermann begreifen, dass die Weiterdauer des
bisherigen Zustandes der Geschifts- und Verdienst-
losigkeit fir viele Angehorige des Hotelgewerbes und
solche, die mit ihm verkehren, von katastrophalen
Folgen begleitet sein miisste, so dass es gilt: Wer
helfen will, muss bald helfen. Wir sind daher im
Regierungsrat der Auffassung, man sollte nicht etwa
auf die Bedingung, welche der Grosse Rat an die
Subvention gekniipft hat, verzichten, aber doch der
Regierung die Moglichkeit einrdumen, im gegebenen
Zeitpunkt die Bewilligung zur Eréffnung der Kasse
zu erteilen, damit man nicht warten muss, bis allfillig
der Grosse Rat nach Verlauf einiger Monate erst
wieder zusammentritt. Inzwischen werden die Beitrige
weiter fliessen; es steht noch eine grosse Anzahl
sicher zu erwartender erheblicher Beitrige aus. Aber
es muss die Moglichkeit vorhanden sein, die Kasse
bald einmal in Funktion treten zu lassen. Wir hatten
Samstag vor 8 Tagen eine Konferenz mit den Bank-
instituten. Das Ergebnis davon war, dass die Schwei-
zerische Volksbank sich in verdankenswerter Weise
an die Spitze der Sammlung gestellt und einen Bei-
trag von 200,000 Franken beschlossen hat, wobei sie
allerdings die Erwartung aussprach, dass ihre Kolle-
ginnen, die ebenfalls Interessen im Oberland haben,
mit verhiltnismissig ebenso betrachtlichen Beitriagen
sich beteiligen werden. Inzwischen hat die Spar- und
Leihkasse Bern einen Beitrag von 50,000 Franken
gesprochen. Die kleinern Institute der Oberlandes
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werden sich auch noch beteiligen missen. Einige
halten noch etwas zuriick, aber wir hoffen, dass sie
bei richtiger Ueberlegung der Situation ihre Hiilfe in
bescheidenem Rahmen der gemeinniitzigen Einrich-
tung nicht versagen werden. Wir wissen, dass man-
ches Bankinstitut, das im Oberland Geschifte macht,
in diesen Zeiten sowieso zu Verlust gekommen ist;
aber auf der andern Seite darf man nicht vergessen,
dass, wenn es gelingt, teilweise durch eigene An-
strengung, teilweise durch die Entwicklung, auf die
wir hoffen, teilweise auch durch die direkte Hiilfs-
aktion dieser Kasse die Hotellerie einigermassen wieder
zu konsolidieren und leistungsfihig zu machen, direkte
Vorteile fir alle andern Volksgenossen und insbeson-
dere auch fiir die Bankinstitute, die mit dem Ober-
land geschiften, sich ergeben werden, so dass diese
Aktion der Solidaritit nicht einzig und allein nach
Massgabe der vorhandenen Engagements bemessen
werden darf, sondern sich aus allgemeinen volkswirt-
schaftlichen Erwigungen heraus bei allen empfiehlt.
Ich mochte daher den Anlass nicht vorbeigehen lassen,
ohne alle Mitglieder des Rates, welche zu diesen Bank-
instituten und andern Korporationen, die als beitrags-
leistend in Betracht fallen konnen, zu ersuchen, dafiir
einzutreten, dass man sich nach Massgabe des Ver-
mogens und der Leistungsfihigkeit an der Kasse
beteiligt.

Bs ist gelungen, fiir die neue Anstalt einen tiich-
tigen Direktor sich zu sichern, was fiir eine richtige
Losung der der Kasse zugedachten Aufgabe von aller-
grosster Bedeutung ist, ndmlich in der Person des
Herrn Gygax, bisher Inspektor des bernischen Revi-
sionsverbandes, der uns alle Gewihr dafiir bietet, dass
die Kasse von Anfang an in richtiger Weise geleitet
werden wird.

Der Antrag des Regierungsrates geht dahin, es
mochte dem Regierungsrat die Erméchtigung erteilt
werden, die Erétfnung der oberliandischen Hiilfskasse
und die Ausrichtung des Staatsbeitrages zu bewilligen,
bevor die gemiss Beschluss des Grossen Rates vom
17.-Mérz 1919 an die Auszahlung des Staatsbeitrages
gekniipfte Bedingung der Aufbringung des ganzen
Kapitals von 1,500,000 Franken vollstindig erfiillt
sein wird. Ich wiederhole, es handelt sich nicht
darum, auf die Bedingung zu verzichten, sondern
lediglich darum, dem Regierungsrat die Moglichkeit
zu schaffen, wenn sie ganz oder sozusagen ganz er-
fullt ist, die Bewilligung zur Er6ffnung der Kasse zu
geben, ohne dass man, weil Gefahr im Verzuge ist,
auf einen Entscheid des Grossen Rates warten muss.
Ich empfehle diesen Antrag zur Annahme.

Nyffeler, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Die Staatswirtschaftskommission stand von
jeher auf dem Standpunkt, dass, wenn man der ober-
lindischen Hotellerie helfen wolle, dies sofort geschehen
miisse, und der Zeitpunkt hierfiir ist gekommen. Wir
wissen, welche Anstrengungen im Oberland gemacht
wurden, um die ihm zugemuteten 500,000 Franken
zusammenzubringen. 300,000 Franken sind bereits bei-
einander, und der Rest wird wohl auch geleistet werden.
Wenn wir weiter zuwarten, bis der letzte Rappen
eingezahlt ist, so verstreicht unter Umstdnden die
niitzliche Frist, ohne dass die erwartete Hiilfe ge-
leistet wird. Die Lieute miissen sich auf die kommende
Saison vorbereiten, die hoffentlich besser ausfallen
wird als die finf vorangegangenen. Wir miissen daher
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die Aktion der Hiilfskasse sobald als méglich in Kraft
treten lassen unter den von Herrn Regierungsrat
Lohner angefiihrten Bedingungen. Die Staatswirt-
schaftskommission ersucht den Rat, auf den Antrag
der Regierung einzutreten und ihm seine Zustimmung
zu erteilen.

Biehly. Der Herr Vorredner hat soeben betont,
die Staatswirtschaftskommission sei immer der Meinung
gewesen, dass man der Hotellerie sofort helfen solle.
Dieses «sofort » hat man schon vor finf Jahren aus-
gesprochen, und es sind nun fiinf Jahre verstrichen,
ohne dass zur Unterstiitzung der Hotellerie effektiv
ein roter Heller ausgerichtet worden wire, wihrend
man allen andern Sténden, den Beamten und Ange-
stellten mit Teuerungszulagen und Besoldungserhshun-
gen entgegengekommen ist. Bis jetzt ist fiir die Hotel-
lerie nichts geschehen. Ich will nicht wieder gegeniiber
der Regierung einen Vorwurf erheben, damit er neu-
erdings mit Entristung zurtickgewiesen werden kann,
aber Tatsache ist es. Ich will Ihnen nur kurz sagen,
in welch prekédrer Liage die Hotellerie sich befindet.
Wir haben geglaubt, mit den Friedensersffnungen
werde die Situation besser werden; es ist aber nicht
der Fall, sie hat sich im Gegenteil verschlimmert,
teilweise durch den Ausfall der Internierten, die unser
Land verlassen haben, und dann auch infolge der
Kursstiirze des fremden Geldes. Man hatte uns auch
Hoffnungen gemacht, die dann nicht in Erfillung
gegangen sind. Man sagte uns, es wiirden 60,000
amerikanische Urlauber in die Schweiz kommen. Das
hitte allein der Hotellerie ein Kapital von 4,5 bis 5
Milionen gebracht. Die Verhandlungen wurden hin-
geschleppt, Bundesrat und Generalstab leisteten in
ganz unbegreiflicher Weise und in Unkenntnis Wider-
stand und gestatteten die Einreise der Urlauber nicht,
mit der Begriindung, wir wiren in der Schweiz nicht
imstande, mit den Amerikanern Disziplin zu halten.
Wir wissen aber von unsern Internierten her, dass
wir sie sehr gut im Zaune hielten und wir wissen
auch, dass die Amerikaner sich in Frankreich und
anderswo gut aufgefiihrt haben. Sehr charakteristisch
fiir die Mentalitit in gewissen Kreisen ist der Aus-
spruch eines schweizerischen Generalstabsoffiziers, der
sich gedussert hat, es bestiinde die Gefahr, dass die
Amerikaner, wenn sie in die Schweiz k#men, vom
Bolschewismus angesteckt wiirden. Das sind so Argu-
mente, die man zu hoéren bekam. Hin weiterer Faktor,
der unsere Hoffnungen auch nicht hochstellt, ist die
eidgendssische Fremdenkontrolle, die so scharf ist,
dass die Leute kaum mehr in die Schweiz hereinge-
lassen werden. Der Apparat wurde freilich umgeéndert,
aber er ist offenbar seiner Aufgabe noch nicht ge-
wachsen. Viele Tausende von Personen warten an der
Grenze auf die Einreisebewilligung und sie kdnnen
sie trotz der besten Empfehlungen nicht bekommen.
Mir ist ein Fall bekannt, wo eine Tochter ihre 88 jahrige
Mutter in der Schweiz besuchen mdchte; das Gesuch
ist seit Monaten eingereicht, aber sie kann immer
noch nicht einreisen. Das trifft auch in andern Féllen
bei ganz einwandfreien Personen zu. Aus allen diesen
Griinden glaube ich, der kommenden Saison ein ganz
schlechtes Prognostikum stellen zu miissen. Darum
sollten die Lieute jetzt einmal etwas Geld in die Finger
bekommen, damit sie wieder etwas zuversichtlicher
in die Zukunft blicken kénnten. Ich habe das Gefiihl,
dass die Hiulfskasse manchen guten Dienst leisten

(26. Mai 1919.)

wird, um so mehr, als sehr tiichtige Médnner an ihrer
Spitze stehen. Ich mdchte Ihnen empfehlen, auf den
vorliegenden Antrag einzutreten.

Seheurer, Finanzdirektor. Eine unrichtige Behaup-
tung wird nicht richtig, auch wenn man sie hundert-
mal wiederholt, und die Behauptung, die Herr Gross-
rat Biehly hier wieder aufstellt, man habe fir das
Oberland in den letzten Jahren nichts getan, ist un-
richtig. Ich konnte in ganz grossen Zahlen sagen,
was aus Staatsmitteln ins Oberland geflossen ist und
konnte Herrn Grossrat Biehly, wenn es tiiberhaupt
etwas niitzen wiirde, in lingeren Ausfithrungen dar-
tun, was an geistiger Arbeit von hier aus geleistet
worden ist, um dem Oberland zu Hiilfe zu kommen.
Ich verzichte darauf, ich stelle nur die Tatsache fest,
dass was moglich war, bis jetzt geschehen ist. Ich
hitte mir jedes Wort ersparen kénnen, wenn ich nicht
auf eine Gefahr aufmerksam machen wollte, die mit
solchen stindigen Behauptungen verbunden ist und
die sich gerade jetzt gezeigt hat, als man das Geld
sammelte, namlich die Gefahr, dass alle die, die nicht
von Amtes wegen sich mit der Sache befassen miisssen,
erkldren, sie wollen lieber mit der Sache nichts zu
tun haben, denn fiir alles, was sie tun, bekommen
sie keine Anerkennung, sondern nur Vorwiirfe; sie
wollen sich lieber an der Hiilfsaktion fiir das Oberland
nicht weiter beteiligen, denn im Grossen Rat heisse
es doch immer, es fehle am nétigen Verstindnis, man
mache nichts ; man haue doch immer auf die Leute
herunter und da wollen sie sich lieber von der Sache
fernhalten. Die Verhiltnisse sind so, dass ich sie nicht
offentlich darstellen kann. Aber das sind Erwigungen,
welche der Regierung die Hiilfe schwer gemacht
haben, und ich mochte doch, wenn kein anderer
Appell mehr niitzt, zu bedenken geben, dass man die
Wahrung des eigenen Interesses nicht ausser acht
lassen und nicht alle die, welche guten Willens
sind, durch derartige Erklirungen, es habe niemand
ein Herz fiir das Oberland, geradezu abspenstig machen
sollte zu helfen. Durch diese Art der Darstellung
wird dem Oberland nicht geholfen, sondern es ist ihm
im Gegenteil nichts schidlicher als dieser stete Vor-
wurf. Ich wiederhole, ich nehme das nicht aus dem
Blauen, sondern bin sofort bereit, im Privatgesprich
zu sagen, worum es sich handelt. Ich betone, dass
ein Teil der Zuriickhaltung gerade auf derartige Dar-
stellungen, wie sie jetzt wieder gegeben wurden, zu-
riickzufiihren ist. Die speziellen Vertreter des Ober-
landes tun im eigenen Interesse sehr gut daran, wenn
sie den guten Willen, der vorhanden ist, nicht zurtick-
stossen, sondern ihn fiir ihre Sache fruchtbar zu
machen suchen.

Seiler. Nach den Ausfiihrungen des Herrn Regie-
rungsrat Lohner und des Vertreters der Staatswirt-
schaftskommission glaubte ich, das Geschift werde zu
keiner Diskussion Anlass geben, und ich bedauere
einerseits, dass eine solche nun doch stattgefunden
hat. Man sollte nun doch etwas abwarten, bevor man
weiter argumentiert und Vorwiirfe erhebt. Beziiglich
der Amerikaner ist Herr Dr. Biehly jedenfalls nicht
gut informiert, denn soviel ich aus guter Quelle weiss,
sind nicht unsere Bundesbehérden schuld, dass die
Amerikaner nicht in die Schweiz kommen. Ich habe
schon einmal in einer Versammlung in Interlaken
ausgefiihrt, dass die Franzosen die Amerikaner nicht
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in die Schweiz gehen lassen wollen, weil sie ihr Geld
in Frankreich ebensogut brauchen kénnen wie wir.
Die franzosische Hotellerie ist ebenso krank wie die
unserige und behilt daher die Amerikaner lieber
fir sich.

Hs ist verdankenswert, dass die Regierung vor-
laufig 200,000 Franken vorschiessen will, und wir
wollen hoffen, dass diejenigen, die dafiir angegangen
werden, diesen Beitrag nachtriiglich auch zeichnen
werden. Nach den Statuten muss jeder, der auf Hiilfe
Anspruch machen will, einen Anteilschein von Fr. 50
zeichnen. Ein Plan iber die Bezugsberechtigung liegt
noch nicht vor und viele Hoteliers und Geschifts-
leute stellen sich daher auf den Boden: wir wollen
zunichst abwarten und sehen, ob wir auch an der

Hiilfskasse partizipieren konnen; sobald sie dariiber

im klaren sind, werden sie sicher einen oder mehrere
Anteilscheine zeichnen. Andere, die genau wissen,
dass sie nicht partizipieren werden, obschon sie es
ebenso notig hitten als viele andere, wollen zunéchst
die Zeichnung dieser und jener Bank des Oberlandes
abwarten, und nachher werden auch sie an der Zeich-
nung sich beteiligen, obschon sie selbst von der
Hiilfskasse nichts bekommen werden. Es ist eigent-
lich nicht richtig, dass in die Statuten die Bestim-
mung aufgenommen wurde, wonach jeder, der von
der Hiilfskasse Geld bekommen will, gezwungen wird,
vorweg von diesem Gelde, das er erhalten wird, 50
Franken zuriickzulegen.

Auch die Banken sollen helfen, den dem Oberland
zugemuteten Betrag aufzubringen. Einige haben schon
gezeichnet. So zum Beispiel die Volksbank Inter-
laken, die in gleichen Verhiltnissen ist wie die Hotel-
lerie. Sie hiitte gerne 10,000 oder 20,000 Franken ge-
zeichnet, aber da sie mit Betriebsdefiziten arbeitet,
war ihr dies nicht moglich. Trotz ihrer unglinstigen
Lage hat sie einen Betrag von 5000 Franken bewilligt,
Andere Banken des Oberlandes dagegen, die das
gleiche Interesse haben und bis jetzt jdhrlich 5 und
6 °6o Dividende ausrichten konnten, haben mnoch
nichts gegeben; sie werden es aber wahrscheinlich
tun.

Man hat auch von den Bahnen gesprochen. Diese
sind im grossen und ganzen noch schlimmer daran
als die Hotels. Sie schlagen nicht einmal die Betriebs-
kosten heraus, und es musste von seiten des Bundes
eine Hiilfsaktion unternommen werden, um ihnen
unter die Arme zu greifen. Aber die eigentlichen
Bergbahnen bekommen vom Bund nichts. Auch von
ihnen verlangt man Geld fiir die Hiilfskasse, und ich
bin iiberzeugt, dass sie nach Moglichkeit beisteuern
werden.

Dann kommen die Gemeinden. Ihre Lage ist zur-
zeit derart, dass ihnen nicht grosse Beitrige zuge-
mutet werden koénnen. Immerhin wird es einzelne
Gemeinden geben, welche trotz grosser Defizite etwas
beitragen werden, um wenigstens den guten Willen
zu zeigen.

Endlich die Geschiiftsleute. Es gibt unter ihnen
einige wenige, welche an den internierten Franzosen
und Englindern etwas verdient haben, und diese wer-
den ihren Beitrag leisten. Aber daneben sind gar
viele, denen es absolut unmdéglich ist, etwas zu leisten.
Sie sagen sich:-ein Beitrag von 50 oder 100 Franken
macht nichts aus und mehr kénnen wir nicht geben.
Immerhin bin ich iiberzeugt, dass auch hier mancher
arme Teufel sein Scherflein beitragen wird.
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Herr Biehly hat es mit seiner Behauptung, von
seiten der Regierung sei bis jetzt nichts getan wor-
den, wohl nicht so ernst gemeint. Wir wissen, dass
wenn auch nicht die Regierung, so doch die Banken,
in denen sie vertreten ist, dem Oberland in weit-
gehendem Masse entgegengekommen sind. Allerdings
hat man mehr und namentlich eine rasche direkte
Hilfe erwartet. Man hat lange von direkter Hiilfe
gesprochen und der Vertreter der Regierung, Herr
Finanzdirektor Scheurer, hat seinerzeit erklidrt, man
habe immer geglaubt, der Krieg ginge rascher vor-
bei und dann wiirde sich die Sache in Ordnung brin-
gen lassen. Aber diese Hoffnung ist zuschanden ge-
worden, und so stehen wir heute in einer schlimmen
Situation. Ich glaube, Herr Biehly hatte diese direkte
Hiilfe im Auge, und da muss allerdings gesagt wer-
den, dass sie bis zur Stunde ausgeblieben ist. Ueberall
sonst wurde sofort geholfen und Geld gegeben, dem
Oberland aber nicht. Daneben verkenne ich keines-
wegs, dass von der Regierung und den staatlichen
Banken uns doch in dieser und jener Beziehung viel
genolfen wurde. Darum mdéchte ich nicht unterlassen,
der Regierung den Dank auszusprechen fiir das, was
sie schon getan hat, und ich bin tiberzeugt, dass,
wenn die Zeiten anders wiren, sie uns etwas rascher
direkte Hiilfe hiitte zuteil werden lassen, als es der
Fall ist. Ich hoffe, dass die Aktion der Hiilfskasse
nun sofort wird beginnen hénnen, und darum empfehle
ich Ihnen die Annahme des Antrages der Regierung
und Staatswirtschaftskommission.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Griinde, warum die direkte, zahlen-
missige Geldhiilfe dem Oberland nicht frither zuteil
geworden ist, sind anldsslich der Behandlung des
Hauptantrages in dieser Sache des langen und breiten
erdrtert worden. Herr Biehly hat sich damals an der
Diskussion nicht beteiligt und damit die von uns
angefiihrten Griinde, warum wir bis jetzt zugewartet
haben, als richtig zugegeben. Die Griinde liegen sehr
nahe und ich will sie nicht im einzelnen wiederholen.
Hitte man vor zwei, drei Jahren so geholfen, wire
das Geld jetzt verloren und man hitte absolut nichts
davon. Wir sagten uns, man miisse in erster Linie
einen Ueberblick haben iber das Endergebnis der
kritischen Situation und tiiber die Moglichkeit, aus
derselben herauszukommen, sonst sei alles Geld zum
Fenster hinausgeworfen. Wir halten noch jetzt dafiir,
dass die Regierung da von der richtigen Auffassung
ausgegangen ist und den richtigen Weg eingeschla-
gen hat.

Herr Seiler hat ganz recht, wenn er bemerkt, dass
der Widerstand gegen die Verbringung von 0,000
Amerikanern in die Schweiz, nicht von der Schweiz,
sondern vom Ausland ausgegangen ist. KEr hat einen
Hauptgrund angefiihrt, daneben wiren noch andere
zu nennen. Jedenfalls kiimmern sich die amerikanische
Regierung und Armee nicht darum, was in der
Schweiz ein Generalstabsoffizier sagt oder nicht sagt,
sondern handeln nach eigenem Gutfinden. Wenn es
ihnen in den Kram passt, 60,000 Mann in die Schweiz
zu schicken, so machen sie es; wenn es ihnen nicht
passt, so machen sie es nicht. Irgend ein Vorwurf an
die Adresse der schweizerischen Behorden ist aber
nicht am Platze. Man war natiirlich verpflichtet, sich
um die Befehlsverhiltnisse und die Verhiltnisse der
Jurisdiktion rechtzeitig zu bekiimmern, bevor diese
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ganze Armee hier war. Aber das waren keine aus-
schlaggebenden Hindernisse, sondern sie liegen anders-
wo und man muss sich mit der Sache abfinden.

Noch ein Wort betreffend die Fremdenkontrolle.
Sie ist schon lange ein Schmerzenskind, aber es ist
immerhin zu sagen, dass dort, wo es sich um Fremde
handelt, die zum Kurgebrauch kommen wollen, die
Schwierigkeiten auf ein Minimum reduziert sind. Dass
man dagegen da, wo die Leute an Orte kommen
wollen, wie zum Beispiel Bern, die unter schwerem
Wohnungsmangel leiden, und sich hier einfach nieder-
lassen mochten, zur Sache sieht, ist begreiflich und
im allgemeinen Interesse.

Man hat von einem Vorschuss von 200,000 Fran-
ken seitens des Staates gesprochen. So ist es nicht
verstanden. Wir wollen nur verhiiten, dass die Sache
nicht zu lange hinausgeschoben wird, wenn nach voll-
endeter Sammlung der Grosse Rat noch wihrend
einiger Zeit nicht zusammentritt. Wir haben die be-
stimmte Auffassung, dass es moglich sein wird, den
grossten Teil der 500,000 Franken in kurzer Zeit auf-
zubringen; sollte noch etwas fehlen, so werden wir
sehen, wie es aufgebracht werden kann. Aber wir
mochten das schwerfillige Verfahren, dass die Auge-
legenheit noch vor den Grossen Rat kommen muss,
durch das einfacher und rascher funktionierende Ver-
fahren der Uebertragung der Kompetenz an den Re-
gierungsrat ersetzen.

Genehmigt.

Beschluss:

Der Grosse Rat ermichtigt den Regierungs-
rat, die Eroffnung der oberlidndischen Hiilfskasse
und die Ausrichtung des Staatsbeitrages zu be-
willigen, bevor die gemiss Beschluss des Grossen
Rates vom 17. Mdrz 1919 an die Auszahlung des
Staatsbeitrages gekniipfte Bedingung der Auf-
bringung des ganzen Kapitals von 1,500,000 [r.
vollstindig erfiillt sein wird.

Hofwilgut; Ermichtignng zum Kaufabschluss.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Das Hofwilgut ist jedem Mitglied des
Grossen Rates bekannt, sei es dem Namen nach, sei
es, weil er es aus der Nihe oder Ferne schon gesehen
hat. Der bekannte Berner Emanuel von Fellenberg
hat dort im letzten Jahrhundert eine Tiatigkeit als
Pidagog entwickelt, die dem Gut cinen europiischen
Ruf eingetragen und als Landwirt eine Tétigkeit aus-
geiibt, die zur Stunde noch segensreich wirkt.

Die Beziehungen des Staates zu diesem Gut sind
schon alt. Bereits im Jahre 1834 hat der Staat einen
Teil des Gutes, das sogenannte Grosshaus, das alte
Lehrgebaude, mit einem Umschwung von ungefihr
10 Jucharten gekauft und dort das Lehrerseminar
untergebracht. Seit der Veirlegung des Oberseminars
nach Bern befindet sich dort noch das Unterseminar.
Es ist klar, dass die Familie v. Miiller, die jetzt das
Gut veriussern will, sich in erster Linie an den Staat
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gewendet hat, um so mehr, als bereits seit 1884 auf der
Domine ein Vorkaufsrecht des Staates besteht.

Der Verkauf, um den es sich heute handelt, be-
trifft noch einmal nicht das ganze Gut, allerdings
gegeniiber dem Kauf von 1884 rdumlich den grossten
Teil. Die Familie v. Miiller behilt sich das eigent-
liche Wohn- und Herrschaftsgebiiude mit 24 Juchar-
ten Land vor, wihrend alles Gibrige, ungefihr 150 bis
160 Jucharten Land wmit den Wirtschaftsgebiuden
aller Ait, an den Staat tbergehen sollen. Es ergibt
sich dann dort eine Besitzung im Gesamthalt von
ungefihr 165 Jucharten in einem Kinschlag, ein ab-
gerundetes Gut von verschiedener Liandqualitit, aber
alles gutes Land. Kin Teil davon wird jetzt noch
durch das vom Staat subventionierte Entwisserungs-
unternehmen Moosseedorf verbessert. Die notwen-
digen Gebdude sind vorhanden, zum Teil datieren
sie aus fritherer Zeit, aber, wie ein Augenschein er-
gab, sind sie in gutem Zustand und werden noch
Jahrzehntelang ihren Dienst tun koénnen. Wiirde
man die gegenwirtigen Baupreise in Rechnung brin-
gen, so liegt in diesen Gebéduden ein Kapital, das weit
tber die Grundsteuerschatzung und Brandversicherung
hinausgeht.

Der Preis ist zwischen dem Staat und der Familie
v. Miller aut 465,000 [Franken festgesetzt worden.
Das ergibt fiir die Jucharte, mit Inbegriff der Ge-
biaude, einen Ansatz von 3200 Franken. HEs ist ein
hoher Preis, hoher als derjenige bei den Ankidufen
des letzten Jahres, wo wir zum Beispiel in Hindel-
bank zur Erweiterung des landwirtschaftlichen Um-
schwunges der Arbeitsanstalt ein Heimwesen gekauft
haben die Jucharte zu rund 1800 Franken und bald
darauf zur Arrondierung des Schwandgutes in Miin-
singen ein Heimwesen zu etwas tber 2000 Franken
die Jucharte. Dagegen stimmt der Preis von 3200
Franken ungefihr mit dem, was wir vor mehreren
Jahren fiir den Ankauf des Rothhausgutes zur Arron-
dierung der Besitzung Waldau bezahlt haben, wo die
Jucharte auf rund 3000 Franken zu stehen kam. Ich
wiederhole, der Preis ist hoch, aber man darf ihn
vertreten, namentlich auch deshalb, weil das Gut
nach allen Richtungen, punkto Verkehrslage, Boden-
beschaffenheit, klimatische Lage usw., wohl zum Besten
gehort, was wir im ganzen Kanton finden kénnen.
Infolgedessen ist der Regierungsrat zur Meinung ge-
kommen, dass man den Preis auch gegentiber aller
Oeffentlichkeit wohl vertreten dirfe.

Die Bedingungen sind im allgemeinen die tiblichen.
Ich will nur einige wenige Vertragsbedingungen nen-
nen, die hier eine Rolle spiclen. Ich habe bereits ge-
sagt, dass in der dortigen Gegend zurzeit das Ent-
sumpfungsunternehmen Moosseedorf in Ausfithrung
begriffen ist. Die auf das Gut entfallenden Kosten
sind zwischen den Parteien geteilt worden: den klei-
nern Teil tibernehmen die bisherigen Eigentiimer, den
grossten Teil, denjenigen fiir die Drainage und Giiter-
zusammenlegung, tbernimmt der Staat. Man wird mit
einer Surnme rechnen miissen, die je nach der end-
glltigen Abrechnung, nach der Verteilung der Lasten
und nach den Beitrigen, die von Bund, Staat und
Gemeinden als Nachsubvention gegeben werden, sich
zwischen 15,000 und 30,000 Franken bewegen wird.
Man kaun da beifigen, dass schon von IFellenberg
gewusst hat, dass dic Drainage ein ausgezsichnetes
Mittel zur Verbesserang des Landes ist. s wurde
seinerzeit dort drainiert, aber mit wnzulinglichen Mit-
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teln an Roéhren und {echnischer Ausfithrung, wie man
sie vor hundert Jahren hatte; das Werk ist seither
zusammengefallen. Wenn wir also das Hofwilgut
heute drainieren, so wiederholen wir nur, was der
frithere Besitzer vor hundert Jahren schon einmal
gemacht hat.

Das Gut ist auch geniigend mit Wasser ausgestattet,
Iis gehort laufendes Wasser aus verschiedenen Quellen
dazu. Um das dort vorhandene Druckwasser noch zu
vermehren, ist vorgesehen, von der Kigentiimerin,
Frau v. Miller, 6 Minutenliter zu kaufen. In der
gedruckten Vorlage heisst es 8 Minutenliter, aber
bei den weitern Verhandlungen ist auf 6 abgestellt
worden.

Wir sind noch nicht im klaren, was wir mit den
Anteilscheinen der Kiserei Munchenbuchsee machen
wollen. Wir miissen die Sache noch verfolgen und
in dieser Beziehung einen Vorbehalt machen. Im
weitern hat man das bereits bestehende Vorkaufsrecht
zugunsten des Staates neuerdings zwischen dem Staat
und den jetzigen Higenttimern, der Frau v. Miuller
und ihren beiden Sohnen, stipuliert. Der Staat muss
auch die bestehenden Pachtvertrige tbernehmen, von
denen einer ein kleinerer ist, der nicht stark in Be-
tracht fallt. Wir miissen sagen, dass wir mit diesen
Pachtvertrigen vorldufig kein gutes Geschéft machen.
Es ist ein Pachtzins von 100 Franken per Jucharte
vorgesehen, die Steuern, andern Lasten und Repara-
turen zu Lasten des Eigentiimers. Wir werden wih-
rend der ersten Jahre also jedenfalls auf keinen grossen
Ertrag unseres (Geldes rechnen konnen.

Ferner haben wir eingedingt, dass die Familie
v. Miller dem Staat auch noch ein Stiick Wald
verkaufen muss. Wir haben gesagt, es geht nicht
an, ein solches Gut mit vielen, meist holzernen Ge-
biuden zu iibernchmen, ohne dass wir etwas Wald
dazu haben. Dieser Vertrag liegt noch nicht vor,
aber die Verhandlungen sind so weit gediehen, dass
man sagen kann, dass der Vertrag abgeschlossen wer-
den wird und dem Grossen Rat in der nichsten Ses-
sion vorgelegt werden kann. Hs handelt sich um ein
Stiick Wald von 20 Jucharten in der Nihe des Bahn-
hofes von Miinchenbuchsee. Man ist einig iiber die
Grosse und den Komplex, aber noch nicht ganz iiber
den Preis; aber man ist auch dartber einig, dass,
wenn beide Parteien sich nicht verstindigen koénnen,
der Preis durch Sachverstindigenschitzung festgestellt
werden soll.  Dabei ist darauf hinzuweisen, dass durch
diese Erwerbung der Waldbesitz des Staates in jener
Gegend in gliicklicher Weise erginzt wird.

Was hat der Staat fiir Griinde, diese grosse Aus-
gabe zu machen und seinen Grundbesitz zu vermehren?
Da liegt einmal nahe die Riicksicht auf den Grund-
besitz, den der Staat dort bereits hat, auf das Seminar,
Das Seminargebdude mit seinem Umschwung von 10
Jucharten liegt mitten im Hofwilgut. Das Gebdude
ist allen dem Ansehen nach bekannt, es leuchtet weit
hinaus ins Liand. Es ist ein Gebiude, das man heute
kaum besser und jedenfalls nicht so gerdwmig erstel-
len wiirde, aber mit einem verhdltnismissig kleinen
Umschwung. Sollte das Hofwilgut in andere Hande
kommen, verstiickelt und tiberbaut werden, so miisste
der Betrieb des Seminars unter der neuen Nachbar-
schaft schwer leiden. Bis jetzt war das Deidseitige
Verhiltnis das allerbeste, man kam miteinander gut
aus. Aber es brauchte nur ein anderer Ligentiimer
zu kommen, mit andern Interessen und andern An-
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sichten, so wire der dortige Staatsbesitz stark ge-
fahrdet. Auf der andern Seite steht fest, dass das
Gut sich fur alle Zwecke irgendwelcher Art verwen-
den ldsst. Seine allgemeine Lage ist sehr gut, es
befindet sich, man darf wohl sagen, in unmittelbarer
Nahe der Stadt Bern, und wir haben es ndtig, um
den Grundbesitz des Staates in der Nihe der Haupt-
stadt zu vermehren. Das letzte freie Land, welches
der Staat in der Nidhe der Stadt Bern besitzt, ist das
Schlossgut in Koniz. Hs ist zur Stunde noch ver-
pachtet, die Gebdulichkeiten sind von der Blinden-
anstalt mit. Beschlag belegt. Neben diesem Schloss-
gut hat der Staat kein Land mehr in der Ndhe der
Hauptstadt, das er zu irgendwelchen staatlichen
Zwecken verwenden konnte, und es ist durchaus am
Platz, auf dem Wege eines vorsorglichen Ankaufes
diesen Grundbesitz zu vermehren. Ich wiederhole,
das Gut ist nach seiner Grosse, seiner Lage und Be-
schaffenheit geeignet, als Grundlage fiir irgend eine
Anstalt zu dienen.

Nun wird die Frage sofort kommen und sie ist
auch schon gestellt worden: was fiir eine Anstalt will
man dorthin tun? Auf diese Frage kann der Regie-
rungsrat im heutigen Augenblick keine Auskunft
geben. I0s ist kein irgendwelcher Beschluss gefasst
und es ist zur Stunde keine Meinung vorhanden, was
mit dem Gut geschehen soll. Hs sind von verschie-
denen Seiten bereits Anstrengungen gemacht worden,
das Gut in dieser oder jener Beziehung schon fiir
einen bestimmten Zweck in Anspruch zu nehmen.
Der Regierungsrat hat erkldrt, dass er selbst es ab-
gelehnt hat, im Verhiltnis seiner verschiedenen Di-
rektionen hier Beschluss zu fassen, und er findet tiber-
haupt, man solle sich die Freiheit des Entschlusses in
jeder Richtung sichern. Auch wenn wir sagen, wir
wissen nicht, was wir damit machen wollen, so wird
sich doch iiber kurz oder lang eines schonen Tages
die Notwendigkeit ergeben, dieses Land in Anspruch
zu nehmen. Wir werden dieses oder jenes offentliche
Institut errichten und dafir die nétige Grundlage
haben miissen, und die haben wir nun in Hofwil. Wir
koéunen dorthin tun einfach was. wir wollen, und wir
sind der Gefahr enthoben, im gegebenen Augenblick
unter dem Druck der Notwendigkeit uns Land zu
verschaffen, das uns unter dem Zwang der Verhilt-
nisse auch entsprechend teuer zu stehen kidme. Ich
behaupte also, die Freiheit der heutigen Behorden,
Regierungsrat und Grosser Rat, aber auch der spiter
kommenden Behorden, tiber die Verwendung des
Gutes ist vollkommen gewahrt. Hs besteht keine
rechtliche oder irgendwelche andere Bindung in dieser
Richtung.

Was die Form des gedruckt vorliegenden Be-
schlussesentwurfes anbelangt, so muss sie etwas ge-
dandert werden. Als der Beschlussesentwurf abgefasst
wurde, war der Kauf noch nicht abgeschlossen. Letzie
Woche hat nun die Verschreibung stattgefunden. Es
braucht nun nicht mehr eine Ermichtigung, die Ver-
handlungen auf der und der Grundlage durchzufiihren,
sondern es braucht jetzt cine Genehmigung des bereits
abgeschlossenen Vertrages, die sich aber im iibrigen
genau der gleichen Ausdriicke bedienen kann, wie sie
hier enthalten sind. Hs wiirde einzig am Schluss
noch bemerkft, dass der Regierungsrat ermichtigt wird,
nach genauerer Ueberprifung der Sachlage, als heute
moglich war, eine gegebene Zahl Anteilscheine der
Kisereigenossenschaft Miinchenbuchsee zu erwerben.

1919. 177*
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Im Auftrage des Regierungsrates empfehle ich Ihnen
die Genehmigung des Vertrages.

Brand, Prisident der Staatswirtschaftskommission.
Die Staatswirtschaftskommission hat letzte Woche das
Hofwilgut, dessen Ankauf Ihnen vorgeschlagen wird,
besichtigt. Das Gut liegt draussen in der Nihe des
Seminargebdudes. Dieses und der dazu gehdérende
Umschwung von zirka 10 Jucharten werden von dem
Teil des Gutes, dessen Ankauf in Frage steht, voll-
standig umschlossen. Die Lage des Gutes ist eine
ausserordentlich schone, simtliches Land ist an einem
Stiick und bildet einen Komplex von rund 155 Ju-
charten. Mit den 10 Jucharten, welche dem Staat
schon gehoren, kommt man auf einen Staatsbesitz
von 165 bis 166 Jucharten. Der Unterhalt des Lan-
des ist ein erfreulicher, ebenso der der Gebiulich-
keiten, die vom Staat iibernommen werden sollen.

Die Staatswirtschaftskommission anerkennt einstim-
mig die Weitsichtigkeit und Klugheit des Regierungs-
rates in seiner heutigen Vorlage. Sie billigt auch
ibereinstimmend die Erkldrung, dass das kiinftige
Schicksal des Hofwilgutes in keiner Weise prijudiziert
werden soll. Man kann dieses oder jenes Mitglied,
das bei den Vorverhandlungen mitgewirkt hat, fragen,
was mit dem Gut geschehen solle. Jedes wird die
gleiche Antwort geben konnen und missen: das
wissen wir zur Stunde nicht. Wir wissen nur, dass
der Ankauf im Interesse des Staates und der ver-
schiedenen Entwicklungsmoglichkeiten liegt und dass
er zu den vorgesehenen Bedingungen wohl gerecht-
fertigt werden kann. Dem Grossen Rat gehéren ge-
wiss eine Anzahl von Gutsbesitzern und Landwirten
an, die iiber die Qualitit des Gutes und die Be-
schaffenheit der dazu gehorenden Gebéulichkeiten
orientiert sind. s sind aber auch eine Anzahl Lehrer
oder gewesener Lehrer hier, die dort zum Teil ihre
Studien absolviert haben und die, soweit man als
Laie dazu befugt ist, ein Urteil iber die guten Qua-
litdten des dortigen Bodens abgeben konnen.

Es ist mit Ricksicht auf den vom Herrn Finanz-
direktor erwidhnten Umstand, dass der Staat in un-
mittelbarer Ndhe der Stadt keinen gréssern Boden-
besitz mehr hat, erfreulich, wenn dieser Grundbesitz
vermehrt wird, und zwar in dem Umfang, wie es hier
geschehen kann. Es ist auch zu billigen, dass der
Staat sich neuerdings das Vorkaufsrecht gewahrt hat
fur denjenigen Teil des Hofwilgutes, der noch in den
Hénden der Familie v. Miiller bleibt. Derselbe um-
fasst die beiden Wohnhiuser, das sogenannte Schlgssli
und ein anderes Herrschaftshaus, die beide von Glie-
dern der Familie v. Miiller bewohnt werden, den in
unmittelbarer Nihe dieser Gebdude befindlichen Um-
schwung und im weitern ein niher gegen die Hisen-
bahnlinie gelegenes Haus, das etwa 18 Wohnungen
enthélt, die von der Familie v. Miiller an kleinere
Leute vermietet sind. Dieser Grundbesitz soll, wenn
er zum Verkauf ausgeboten wiirde, in erster Linie
ebenfalls dem Staate zur Verfiigung stehen.

Ueber die Nebenpunkte formeller Natur hat Sie
der Herr Finanzdirektor soeben orientiert. Ich will
nur, um Missverstindnisse zu vermeiden, wiederholen,
dass in formeller Beziehung der gedruckt vorliegende
Antrag nicht massgebend ist, wohl aber in materieller
Beziehung. s wiirde sich heute darum handeln, die
Genehmigung auszusprechen tber den unter dem
21. Mai bereits abgeschlossenen Kaufvertrag um die
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im gedruckten Antrag aufgefiihrten Objekte. Daraus
sehen Sie, dass die Grundsteuerschatzung 327,720 Fr.
betriigt, der Halt der Parzellen insgesamt 5593,02 Aren
ausmacht und der Kaufpreis auf eine Summe 465,000
Franken vereinbart worden ist. Ich kann beiftigen,
weil es vielleicht zur Beruhigung des einen oder an-
dern der Herren dient, dass der Vertreter der Familie
v. Miiller, unser Kollege Herr v. Miiller, den zu-
stindigen vorberatenden Organen erklidrt hat, dass
seine Familie bereit sei, dem Staate auch ein Stiick
Wald zu verkaufen, das in der N#he von Miinchen-
buchsee liegt, und dass man nach dieser Richtung
durchaus unbesorgt sein kann. Die bereits angefan-
genen Vorverhandlungen werden weitergefiihrt und
es wird, so hoffen wir, in kurzer Zeit auch zu einem
Kaufabschluss um diesen Waldkormplex von 20 Ju-
charten kommen, so dass dieses Geschiift dem Grossen
Rat in der nichsten Session wird vorgelegt werden
konnen. Man kann sagen, dass es sich hier nicht um
eine absolute Notwendigkeit handelt, noch Wald zum
Gut hinzuzukaufen, indem der Staat in der Nahe
bereits Waldungen besitzt. Allein es haben uns na-
mentlich die sachverstindigen Mitglieder der Staats-
wirtschaftskommission erklart, dass man nicht gerne
ein grosses Gut kaufe ohne ein Stiick Wald dazu,
um daraus das noétige Material fiir den Unterhalt der
Gebiude nehmen zu konnen. Auch dieser Punkt
wire zur Zufriedenheit vorbereitet und wir hoffen, dass
er auch zur Zufriedenheit aller seine Erledigung finden
werde, gleich wie das heute vorliegende Geschéft und
wie dic beiden Nebengeschiifte, die noch der Aus-
fiihrung bediirfen, betreffend den Kauf von 6 Mi-
nutenlitern Druckwasser und den Ankauf von
Anteilscheinen der Kisereigenossenschaft Miinchen-
buchsee, eine Sache, die in die Kompetenz des Re-
gierungsrates fillt und wofiir in einem neuformulier-
ten Beschlussesentwurf die Erméchtigung nachgesucht
wird. Der betreffende Passus lautet: «Der Regie-
rungsrat wird ferner ermiichtigt, die in den Vertrags-
bestimmungen vorgesehenen besondern Vertriige iiber.
den Ankauf von 6 Minutenlitern Druckwasser zum
Preise von 4500 Franken und von 50 Anteilscheinen
der Kisereigenossenschaft Miinchenbuchsee im Nomi-
nalwert von 180 Franken abzuschliessen.» Diese Frage
fallt, wie gesagt, in die Kompetenz des Regierungs-
rates, aber es ist doch richtig, dass man sie im Zu-
asmmenhang mit der ganzen Vorlage dem Grossen
Rat zur Kenntnis bringt.

Namens der Staatswirtschaftskommission empfehle
ich Thnen die Genehmigung dieses Geschiftes, bei
dessen Abschluss es sich um eine kluge, vorsorgliche
Massnahme handelt und das einmal die Grundlage fiir
ein staatliches Unternehmen abgeben wird, tiber die
man froh sein wird, sie zur rechten Zeit in die Hénde
bekommen zu haben.

Genehmigt.

Beschluss:

Der Grosse Rat genehmigt den zwischen der
Finanzdirektion und den Eigentiimern des Hof-
wilgutes abgeschlossenen Kaufvertrag um fol-
gende Grundstiicke:

I. Parzelle Nr. 1449, Blatt 15 und 16 im Halte
von 4374,16 Aren, Hausplitze, Hofrdume, Garten,
Wege, Baumgarten, Acker und Wiesenland und
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den darauf sich befindlichen Wirtschaftsgebiduden
mit einer Brandversicherung von total 121,600 Fr.

II. Parzelle 1450, Blatt 15 und 16, Acker im
Halte von 261,60 Aren.

III. Parzelle 632, Blatt 17, Wiesen- und Acker-
land im Halte von 957,26 Aren.

IV. Ein Quellenanrecht.

Grundsteuerschatzung des ganzen Kaufgegen-
standes 327,720 Fr., Kaufpreis 465,000 Fr.

Der Regierungsrat wird ferner ermichtigt, die
in den Vertragsbestimmungen vorgesehenen be-
sondern Vertrige iiber den Ankauf von 6 Minuten-
litern Druckwasser zum Preis von 4500 Fr. und
von 50 Anteilscheinen der Kisereigesellschaft
Miinchenbuchsee im Nominalwert von 180 Fr.
abzuschliessen.

Bellelay, Umbau der Badeeinrichtung.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Umbaute der Badeeinrichtung von
Bellelay ist absolut dringlicher Natur, die Zu- und
Ableitungen des Wassers sind durchgerostet, so
dass das Wasser ausfliesst. Im weitern sind die
Zementboden der Badezellen undicht geworden, so
dass es vorkommt, dass jemand, der eine Ltage unter
dem Badezimmer wohnt, die Douchen genau gleich
bekommt wie derjenige, der in der Badezelle ist. Das
sind Zustinde, die jedenfalls keiner der Herren Gross-
rite bei sich daheim gern sehen wiirde. Wahrschein-
lich werden Sie es auch nicht gern sehcn, wenn solches
in Staatsbetrieben des Kantons Bern vorkommt. Die
Reparaturkosten mit den notwendigen neuen Apparaten
sind devisiert auf Fr. 63,000. Wir ersuchen Sie um
die Bewilligung dieses Kredites.

Nyffeler, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Sie wissen alle, welche grosse Bedeutung die
Badeeinrichtungen in der Irrenpflege haben. HEs ist
fhnen nun auch soeben auseinandergesetzt worden,
in welchem Zustande sich die Badeeinrichtungen in
Bellelay befinden. Die Zuleitungen und Ableitungen
und auch die Installationen im Ionern des Ge-
biaudes sind so defekt, dass sie nicht mehr beniitzt
werden konnen und dass man an Stelle dieser Zement-
boden Plattenbdden einlegen muss, die zugegebener-
massen viel besser sind als Zementboden. Die Kosten
betragen Fr. 63,000 und die Staatswirtschaftskommission
hat beschlossen, Ihnen zu beantragen, es sei dieser
Kredit zu bewilligen.

Genehmigt.

Beschlus:

Fiir den Umbau der Badeanlagen in der Irren-
anstalt Bellelay wird dem Regierungsrat ein Be-
trag von Fr. 63,000 auf Rechnung des Irrenfonds
bewilligt.
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Bellelay, Irrenanstalt, alte Klosterkirche.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Wer schon in dieser Gegend gewesen
ist und Bellelay gesehen hat, dem ist gewiss sofort
die altehrwiirdige Klosterkirche aufgefallen. Sie dient
nicht mehr kirchlichen Zwecken, sondern sie ist zu
allen moglichen andern Zwecken benutzt worden.
Voriibergehend sind in der Kirche Stallungen einge-
richtet worden, wihrend der Mobilisation hat man
hie und da diese Kirche voll Pferde sehen konnen.
Ferner hat man diese Kirche fir die Lagerung von
Torf, der in der Anstalt in grossen Mengen ver-
wendet wird, gebraucht.

Nun hat man sich schon lange -gefragt, ob man
diese Kirche zerfallen lassen oder ob man sie wenig-
stens in ihrem #ussern Bestande erhalten solle. Wir
haben uns entschlossen, dem Grossen Rat zu be-
antragen, wenigstens die &dussere Erscheinung dieser
Kirche zu konservieren. Die Kirche ist ein Kunst-
altertum und wenn der Staat Korporationen, Gemeinden
und Private verpflichtet, fir die Hrhaltung solcher
Kunstaltertimer zu sorgen, so hat er selbst auch. die
Pflicht, die ihm gehdrenden alten Gebdude zu erhalten.

Einer der Tirme dieser Klosterkirche muss mit
Platten aus armiertem Zement abgedeckt werden,
damit die Witterung ihn nicht noch mehr zerstort.
Im tbrigen wachsen aus allen Fugen Griser und
Straucher, deren Wurzeln natiirlich nicht dazu bei-
tragen, den Turm solider zu machen. Auch sie miissen
entfernt werden. Im ferneren sind in der Fassade
der Kirche grosse Fensterlocher zu sehen, die provi-
sorisch mit Lidden verschlossen worden sind, damit der
Luftzug kleiner werde. Diese Liocher gedenken wir
zu vermauern und mit Fenstern zu versehen.

Wir haben die Kosten durch die Firma Késtli
devisieren lassen. Dieselben belaufen sich auf Fr. 25,000
und die genannte Firma verpflichtet sich, die Arbeiten
um diese Summe auszufithren. Wir ersuchen Sie, diesen
Kredit fiir die Erhaltung dieser schénen alten Kirche
zu bewilligen.

Nyffeler, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Sie finden dieses Geschift auf der gedruckten
Vorlage nicht; es ist der Staatswirtschaftskommission
auch erst diesen Mittag unterbreitet worden. Der
Fehler liegt nicht beim Herrn Baudirektor, sondern
anderswo. Wir hoffen, dass uns solche Geschifte in
Zukunft rechtzeitig unterbreitet werden.

Wir betrachten es als eine erfreuliche Erscheinung,
dass die Regierung daran geht, solche Baudenk-
miler erhalten zu helfen. Es wird den wenigsten
Mitgliedern des Rates bekannt sein, dass diese Kirche
frither als Fabrik benutzt worden ist. Mir ist das
bekannt, weil ich mit dem 10. Regiment einmal dort
biwakierte. Wenn nun diese Kirche wieder einiger-
massen restauriert werden soll, so erfillen wir damit
nur eine Pflicht der Pietdt. Die Staatswirtschafts-
kommission empfiehlt Thnen, den Kredit zu bewilligen.

Genehmigt.

Beschluss:

Der Baudirektion werden zur Ausfithrung der
notwendigen Sicherungsarbeiten zu den Fassaden
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und am Turm gegen drohenden Zerfall Fr. 25,000
auf Irrenfonds bewilligt.

Tramekorrektion zu Obertramlingen.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Korrektion dieses Fliisschens ist in
Untertramlingen bereits in fritheren Jahren vollendet
worden. Durch die Ortschaft sind Rohren gelegt
worden, die unterhalb des Dorfes in einen offenen
Kanal ausmiinden. Obertramlingen ist nun schon seit
Jahren vorstellig geworden, man méchte auch ihm
durch Beitrige des Kantons und des Bundes die
Korrektion der Trame ermdéglichen.

Im Mirz 1916 hat der Bundesrat einen Beitrag
von 25% an die damals auf 76,000 Fr. devisierten
Kosten bewilligt, der Grosse Rat im Mai desselben
Jahres ebenfalls eine Subvention von 25°%. Wegen
Mangels an Arbeitern konnte man damals die Ar-
beiten nicht in Angriff nehmen. Im weitern hat sich
gerade withrend dieser Zeit die Verteuerung so inten-
siv geltend gemacht, dass kein Unternehner mehr zu
finden war, der die Arbeit zu dem damals devisier-
ten Preise hitte ibernehmen wollen. Die Arbeit unter-
blieb also.

Die Gemeinde hat sich aber dabei nicht beruhigt,
sondern sie hat weitere Anstrengungen gemacht. Die
Korrektion der Trame in Obertramlingen ist ein Be-
diirfnis fur diese Gemeinde. Sie fliesst durch das kleine
Talchen lings der Ortschaft Obertramlingen und
kommt {iiber den Bahnhofplatz, wo sie in die korri-
gierte Trame einmiindet, weil die Gemeindegrenze von
Untertramlingen unmittelbar unterhalb des Bahnhof-
platzes verlduft.

Der Kostenvoranschlag wurde revidiert und man
kam auf eine ungefihr doppelt so hohe Summe, als
urspriinglich vorgesehen war. Der Bund hat nun
erkliart, er sei bereit, die hohere Summe als Grund-
lage fiir seine Subvention zu nehmen, aber er sub-
ventioniere prinzipiell keine geschlossenen Leitungen,
sondern nur offene Kanile. lir wire zwar damit ein-
verstanden, dass die Korrektion der Trame in einer
geschlossenen Leitung durchgefithrt werde; um aber
seinen Subventionsbestimmungen gentigen zu kénnen,
habe man die Rechnung durchzurechnen, wie wenn
die Korrektion in offenen Kanilen durchgefiihrt wiirde.
An die Kosten, die nun endlich auf 158,000 Fr. devi-
siert sind, hat er schliesslich 25°% oder 39,500 Fr.
bewilligt. Wir beantragen Ihnen, eine kantonale Sub-
vention in gleicher Hohe zu bewilligen. Wie gesagt,
hat der Grosse Rat bercits im Jahre 1916 einen Bei-
trag von 25°% an die damals devisierten Kosten ge-
sprochen. Da der Bund auch die héhere Summe als
Grundlage seiner Subvention nimmt, beantragen wir
Thnen, den Beschluss von 1916 aufheben und eine
Subvention von 25°%, der Kostensumme von 158,000 Fr.,
also 39,5600 Fr., bewilligen zu wollen.

Brand, Prisident der Staatswirtschaftskommission.
Die Staatswirtschaftskommission stimmt dem abge-
inderten Vorschlag betreffend die Subvention der
Trame zu. Hs handelt sich um eine Abédnderung des
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Beschlusses des (Grossen Rates vom 15. Mai 1916 ent-
sprechend den neuen technischen Projekten.

Genehmigt.

Beschluss:

Der Gemeinde Obertramlingen wird auf ihre
Gesuche vom 2. Oktober 1918 und 1. Mérz 1919
in Uebercinstimmung mit dem Beschluss des
Bundesrates vom 15. April 1919, womit letzterer
in Aufthebung des Departementsbeschlusses vom
21./23. Mérz 1916 fir die Erstellung einer ge-
schlossenen Kanalisierung der Trame zu Ober-
tramlingen bis zum Anschluss an die ausgefiihrte
Kanalisation von Untertramlingen auf ca. 1042 m
Lénge einen Bundesbeitrag von 25%. der auf
158,000 Fr. fixierten Voranschlagssumme, héch-
stens 39,500 Fr., bewilligt hat, ein Kantonsbei-
trag von gleicher Héhe auf Wasserbaukredit X G 1
bewilligt unter folgenden Bedingungen:

1. Die Bauten sind nach den Vorschriften der
Bundes- und Kantonsbehsrden in solider Weise
auszufiihren und nachher richtig zu unterhalten.
Die Gemeinde Obertramlingen haftet dem Staat
gegeniiber fiir die ewissenhafte IErfullung dieser
Verpflichtung.

2. Die Baudircktion ist ermichtigt, allfillig
wiinschbare Aenderungen am Projekt im Einver-
nehmen mit den Bundesbehérden und der Ge-
meinde anzuordnen.

3. Die Auszahlung der Bundes- und Kantons-
beitrige erfolgt unter Vorbehalt der verfiigharen
Kredite, nach Massgabe der ausgefiihrten Arbeiten
und der Subventionsbeschliisse.

4. Der Beschluss des Bundesrates vom 15. April
1919 wird als integrierender Bestandteil des Gross-
ratsbeschlusses erklirt.

5. An allfillige Mehrkosten werden keine wei-
tern Beitrdge geleistet.

6. Der Grossratsbeschluss vom 15. Marz 1916
wird aufgehoben.

7. Die Gemeinde Obertramlingen hat lingstens
einen Monat nach Eroffnung dieses Beschlusses
die Annahme derselben zu erklédren.

Kirchenthurnen, Pfarrhaus; Umbauten,

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Auch dieses Geschéft konnte Thnen nicht
in der gedruckten Vorlage unterbreitet werden, weil
es erst dieser Tage bereinigt werden konnte, so dass
es erst heute morgen moglich war, es der Staatswirt-
schaftskommission zuzustellen. Das hingt mit der
Beschlussfassung der Kirchgemeinde von Thurnen
zusammen, die erst vor acht Tagen stattgefunden hat.

Das Pfarrhaus von Kirchenthurnen liegt, wenn
man von hier aus das Giirbetal aufwirts geht, links
von der Hauptstrasse. Es wurde gebaut, wie man in
der damaligen Zeit baute, ndmlich so, dass man von
der Stube aus die schonste Aussicht geniessen konnte.
Das hat nun aber dort zufillig die Wirkung, dass die
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Fenster der Stube gegen Norden schauen, wihrend
gegen Stiden die Lauben, das Treppenhaus, die Kiiche
und der Abort liegen. Die Pfarrherren von Kirchen-
thurnen haben sich schon lange dariiber beklagt, dass
es ungesund sei, in diesem Hause zu wohnen. Die
Kirchgemeinde Thurnen hat im Mai letzten Jahres
das Gesuch gestellt, man méchte zur Umbaute des
Pfarrhauses Hand bieten.

Nun haben Studien ergeben, dass es miglich ist,
die Wohnung nach der Siidseite zu verlegen, Treppen-
haus und Abort auf die andere Seite. Diese Umbaute
kostet aber natiirlich ziemlich viel Geld. Der Staat
hat erklirt, die Kirchgemeinde solle das Pfarrhaus
tibernehmen, dann kénne sie damit machen, was sie
wolle. Die Kirchgemeinde konnte sich nicht dazu
entschliessen, das Pfarrhaus in seinem jetzigen Zu-
stand zu Ubernehmen. Sie hat aber ein grosses In-
teresse daran, dass die Umbauten gemacht werden,
weil sie sonst riskieren muss, ihren gegenwirtigen,
sehr beliebten Pfarrer zu verlieren. Endlich hat man
der Gemeinde offeriert, sie solle die Umbaute iiber-
nehmen und der Staat wolle daran einen Beitrag von
15,000 Franken geben. Die Gesamtkosten belaufen sich
niamlich auf 30,000 Franken. Der Staat ist bereit, daran
die Hilfte zu leisten, unter der Bedingung, dass die
Kirchgemeinde die Reparatur ausfiihrt. Die letzte Kirch-
gemeindeversammlung hat nun die Geschichte um-
gewendet, indem beschlossen wurde, dass die Gemeinde
einen Beitrag von 15,000 Franken gebe, dass aber
der Staat als Eigentiimer der Liegenschaft die Repa-
ratur ausfithren solle.

Ich habe meinerseits das Hochbauamt eidlich ver-
pflichtet, dass es die Devissumme von 30,000 Franken
nicht iberschreiten werde. Das war ein Mittel, um
das Risiko, das nun durch den Beschluss der Kirch-
gemeinde dem Staat aufgehalst worden ist, zu para-
lysieren. Das Kantonsbauamt hat diese Erklirung
abgegeben und wir wollen daher hoffen, dass die
Sache mit dem Kostenvoranschlag von 30,000 Fr.
gerate.

Urspriinglich war auch noch vorgesehen, das
Archiv der Gemeinde in den Kellerrdumlichkeiten des
Pfarrhauses unterzubringen. Man ist davon abge-
kommen und streicht vorldufig die 1300 Franken, die
dafiir vorgesehen waren. Die Gemeinde soll spiter
schauen, wie sie die Archivsachen ordnet. Wir kom-
men deshalb auf eine Summe von 30,000 statt 31,300
Franken. Wir ersuchen Sie, den Kredit von 15,000
Franken bewilligen zu wollen.

Nyffeler, Priasident der Staatswirtschaftskommission.
Das Pfarrhaus in Kirchenthurnen ist so gebaut, wie
alle Pfarrhiuser aus jener Zeit, niamlich unpraktisch
und unrationell. Mit einem Umbau schafft man daher
nur etwas Rechtes. Nachdem wir die Pline und den
Kostenvoranschlag gepriift hatten, haben wir ge-
funden, dass die Devissumme von 31,300 Franken
etwas knapp bemessen sei. Wir haben die Ueber-
zeugung bekommen, dass Kreditiiberschreitungen vor-
kommen werden. Der Herr Baudirektor hat uns die
Zusicherung gegeben, dass es fiir den Staat bei diesen
15,000 Franken bleiben werde. Die Staatswirtschafts-
kommission schlidgt Ihnen vor, diesen Kredit bewilligen
zu wollen.

Genehmigt. o
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Beschluss:

Fir notwendige Umbauten und Instandstel-
lungsarbeiten am Pfarrhaus in Kirchenthurnen,
welche ohne Archivanbau auf 30,000 Franken
veranschlagt sind, werden der Baudirektion als
Anteil des Staates im Maximum 15,000 Franken,
je zur Hilfte auf die Budgetrubriken X C2 und
D1 bewilligt.

Die Kirchgemeinde hat einen Barbeitrag von
15,000 Fr. zu leisten.

Die Baudirektion wird mit der Ausfithrung
der Arbeiten auf Grund der Projektvorlage des
Kantonshauamtes beauftragt.

Frutigen-Adelbodénstrasse.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Auch dieses Geschift konnte Ihnen
nicht gedruckt ausgeteilt werden, weil man nicht
glaubte, schon in dieser Session eine so grosse Vor-
lage bringen zu miissen. Ks hat sich aber aus allen
moglichen Griinden ergeben, dass es absolut dringlich
ist, noch in dieser Session iiber die Adelbodenstrasse
zu diskutieren, um sie diesen Sammer instand stel-
len zu konnen. Die Staatswirtschaftskommission hat
anlésslich eines Augenscheines, der vor kurzem statt-
gefunden hat, Gelegenheit gehabt, zu sehen, in wel-
chem Zustand sich die Strasse befindet. Es sind
mir aus verschiedenen Teilen des Kantons bereits
Klagen iiber den Zustand der Strassen zugekommen,
aber ich glaube, hier sagen zu diirfen: So wie die
Adelbodenstrasse in letzter Zeit ausgesehen hat und
jetzt noch aussieht, habe ich noch keine Strasse im
Kanton Bern gesehen. Ich weiss, dass unsere Strassen
nicht in dem Zustand sind, wie sie sein sollten, und
es regnet ja nur so von Klagen iiber den schlechten
Unterhalt der Strassen. Alles kann ich mit den
knappen Krediten, die ich habe, bei den gegen-
wirtigen Materialpreisen nicht machen.

Aber wie gesagt, bei der Adelbodenstrasse ist
die Reparatur wirklich dringlich. Die Strasse ist in
den Siebzigerjahren gebaut worden. Hs ist damals
ein Kostenvoranschlag aufgestellt worden, bei welchem
der Anteil des Staates iiber die Kompetenz des Gros-
sen Rates hinausgegangen wire. Man hat deshalb zu
streichen begonnen, bis der Voranschlag in die Kom-
petenz des Grossen Rates passte. Iin Unternehmer
aus dem Amte Frutigen hat die Strasse & forfait tiber-
nommen und hat oben in Adelboden mit dem Bau
begonnen. Je weiter herab er kam, desto schlechter
wurde die Strasse, und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil er im Laufe der Bauarbeiten gesehen
hat, dass er nicht nur nichts verdiene, sondern noch
einen Haufen Geld drauflegen miisse. So sieht man,
dass der Strassenbau in der Richtung Adelboden-
Frutigen von Kilometer zu Kilometer immer schlechter
wird. Nun bat man allerdings in den Siebzigerjahren
nie geglaubt, dass die Strasse einem so grossen Ver-
kehr dienen miisse, wie es sich nun durch die Ent-
wicklung von Adelboden ergeben hat. Die Strassen-
breite betrigt 3,6 m. Sie sehen schon daraus, dass
man diese Strasse nicht breiter gemacht hat, sondern
nur die Breite von Staatsstrassen dritter Klasse an-
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genommen hat, dass man nicht geglaubt hat, dass
die Strasse je einen starken Verkehr werde bewiltigen
miissen. Auch das Steinbett ist mangelhaft und das
ganze Lingenprofil ist ungiinstig. Unmittelbar hinter
Frutigen geht man mit ziemlicher Steigung in die
Hohe, um nachher fast bis zu dem sogenannten Hohen-
steg einen ebenen Weg zu haben. Infolgedessen sind
die Wasserabflussverhiltnisse sehr ungiinstige. Hitte
man {iberall ungefihr die gleiche Steigung durchge-
fihrt, so wire es viel leichter gewesen, das Wasser
abzuleiten. So wie die Strasse jetzt gebaut ist, ist
das ein grosser Mangel. Das Wasser bringt man
ohne ziemlich grosse Aenderungen nicht weg. Das
ist eine der Hauptbedingungen eines richtigen Strassen-
unterhaltes, dass man mit dem Regenwasser rasch
fortkommt, denn je schneller eine Strecke trocken ist,
desto besser bleibt ihr Zustand.

Schon beim Bau wurde die Irage aufgeworfen,
ob die Strasse auf dem rechten Ufer der Engstligen
erstellt werden solle. Ich erwihne das nur, weil man
heute verschiedentlich Stimmen hort, die sagen, die
Strasse sei falsch gefiihrt, auf der Schattenseite auf
einem Terrain, das Rutschungen ausgesetzt ist, sie sei
von Wildbéchen bedroht. Das ist von jeher der Kapital-
fehler gewesen, dass man auf das linke Engstligen-
ufer gekommen ist, anstatt dass man auf dem rechten
Ufer geblieben wire, da wo unsere Altvordern den
Saumweg erstellt hatten.

Man ist damals aus verschiedenen Griinden auf
die linke Seite iibergegangen. Erstens ist der Saum-
weg auf der rechten Seite so angelegt, dass man mit
der Strasse ungefihr dem gleichen Tracé hitte folgen
miissen. Hinter Frutigen hitte man sofort eine ziem-
lich grosse Hohe tberwinden miissen. Diese Hohe ist
aber 200 m héher, als man {iberhaupt gehen miisste.
Die Terrainschwierigkeiten sind dort noch viel grosser
als auf der andern Seite. Man hétte also 200 m hoher
gehen miissen, um nachher mit Gefille an die Engst-
ligen zu gelangen und dieselbe zu liberbriicken, um
nach Adelboden zu kommen. Bekanntlich liegt diese
Ortschaft auf dem linken Ufer. Der andere Grund,
weshalb man die Strasse linksufrig gebaut hat, liegt
darin, dass man die Ausbeutung der Schiefergruben,
die alle auf dem linken Ufer liegen, ermdoglichen wollte.
Dafiir hatte man ohnedies einen Weg erstellen miissen.

Nun hat sich Adelboden in den letzten zwei Jahr-
zehnten sehr stark entwickelt. Es ist zu einem Frem-
denkurort ersten Ranges geworden, und der Verkehr
ist natiirlich sehr stark gewachsen. Adelboden mit
seinen vielen grossen Hotels, mit der grossen Sommer-
und Winterfrequenz vor dem Krieg, hatte auf dieser
Strasse einen grossen Verkehr, nicht nur Personen-
verkehr. Alle Lebensbediirfnisse mussten auf dieser
Strasse hinaufgefithrt werden, die das einzige Ver-
bindungsglied bildete. Man kann auf keinem andern
Weg nach Adelboden gelangen mit irgend einem
Fuhrwerk, ausser iiber Bergpisse, die man aber nur
zu Fuss passieren kann.

Sie sehen daraus, dass es sehr wichtig ist, die
Strasse so anzulegen, dass Adelboden vom Verkehr
nicht abgeschnitten ist. Wir haben das leider diesen
Winter einigemale erfahren. Es war ein ausserordent-
lich ungiinstiger Winter fiir alle Strassen, speziell
fur Bergstrassen, wie die Adelbodenstrasse eine ist.
Die kolossalen Niederschlidge zu Ende des vergangenen
Jahres haben auf der ganzen Linge der Niesenkette
die Wildbache so zur Anschwellung gebracht, dass
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das Geldnde, das sich bis dahin still gehalten hatte,
sich wie ein Schwamm mit Wasser fiillte und nachher
abrutschte. Dadurch ist die Strasse zu verschiedenen
Zeiten und an verschiedenen Orten mit Schutt {iber-
fihrt worden. Wie die Herren wissen, ist unmittelbar
vor dem Zeitpunkt, wo die Wienerkinder aus Adel-
boden wieder abtransportiert werden sollten, nnd zwar
mit Automobilen, die die Armee von Thun aus uach
Adelboden geschickt hatte, ein grosser Felsblock auf
die Strasse abgestiirzt und direkt auf der Briicke
zum Stillstand gelangt, wobei diese Briicke demoliert
wurde. Es war c¢in Block von 90 m®. Hs ging natiir-
lich ein wenig lange, bis das alles fortgeschafft war, weil
der Block angebohrt und gesprengt werden musste.
KEs war zwar immer eine Strassenbreite von 1,9 m
fiir den Verkehr offen, und nachher ist die ganze
Strassenbreite wieder gedffnet und das Briicklein wieder
hergestellt worden.

Wir dirfen nicht riskieren, Adelboden auf mehrere
Tage vom Verkehr abzuschliessen, denn diese Strasse
ist, wie gesagt, das einzige Verkehrsmittel dieser Ge-
meinde. s sind noch an andern Orten Rutschungen
vorgekommen, die den Verkehr fir kiirzere oder
langere Zeit gehemmt haben. s muss deshalb etwas
zur Verbesserung der dortigen Zustdnde geschehen.

Wihrend des Krieges ist nun noch ein neuer
Umstand hinzugekommen. Vor dem Krieg hatte jeder
Hotelier etwa ein paar Pferde, oder Fuhrhalter in
Frutigen und Adelboden konnten eine grossere An-
zahl Pferde zur Verfiigung stellen, um den Verkehr
zwischen Frutigen und Adelboden aufrecht zu erhalten.
Wihrend des Krieges hat der Pferdebestand ganz ge-
waltig abgenommen, so dass Adelboden, um iiber-
haupt noch existieren zu konnen, gezwungen war,
sich nach andern Verkehrsmitteln umzusehen. Da ist
es nattirlich auf das bequemere und neuere Automobil
verfallen. Der Staat hat sich lange gefragt, ob man
die Einrichtung eines regelrechten Automobilverkehrs
von Frutigen nach Adelboden gestatten kénne. Die
Strasse ist nicht fir den Automobilverkehr gebaut,
und man hatte denselben bis anhin auf dieser Strasse
auch strikte verboten. Aber schliesslich musste sich
der Regierungsrat sagen, dass man doch Adelboden
nicht von der Welt abschliessen kénne, um es seinem
weitern Schicksal zu iiberlassen. So war man also
gezwungen, den Automobilverkehr zu gestatten. Man
hat allerdings verschiedene Bedingungen daran ge-
kniipft. Ich will nicht mehr untersuchen, ob dieselben
alle eingehalten worden sind; ich fir mich bezweifle
es sehr.

Dieser Automobilverkehr trigt nun die grosste
Schuld an dem gegenwirtigen Zustand der Strasse.
Ich will unumwunden zugeben, dass das nicht die
alleinige Schuld der Automobilisten ist, sondern eben
dem Umstand zuzuschreiben ist, dass die Strasse nicht
fiir so schwere Wagen gebaut worden ist. Hs ist
aber auch nicht zu bestreiten, dass man von seite der
Automobilgenossenschaft mit etwas mehr Sorgfalt und
Verstand den Verkehr hitte durchfithren konnen.
Ich bin fest iiberzeugt, dass die Strasse nicht so her-
genommen worden wire, wenn man ein wenig mehr
den Verstand hitte walten lassen. Niemand wird be-
streiten konnen, dass sie im letzten Jahr kolossale
Auslagen fiir den Unterhalt ibrer Wagen gehabt
haben und dass diese Auslagen zum grossen Teil durch
Selbstverschulden entstanden sind. Wenn wir nun
etwas an der Strasse machen wollen, so wird es Auf-
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gabe des Regierungsrates sein, in Zukunft auch da-
fir zu sorgen, dass der Verkehr auf der Strasse ent-
sprechend dem Charakter derselben durchgefiihrt wird.
Wir werden genotigt sein, Vorschriften fiir den Au-
tomobilverkehr aufzustellen und dafiir zu sorgen, dass
sie gehalten werden.

s ist Dbereits auch von anderer Seite die Ver-
besserung des Verkehrs an die Hand genommen wor-
den. Die Banken, die am Kurort Adelboden interes-
siert sind, haben sich zusammengeschlossen, um ihm
ausseinen gegenwirtigen Verhiltnissen herauszuhelfen.
Sie haben sofort gesehen, dass man nicht einfach
den Hoteliers dahinten helfen kann, ohne dass irgend
jemand da wéire, der die ganze Ordnung der Dinge
als Sachverstindiger in die Hand nimmt. Dazu ge-
hort nun auch der Automobilverkehr. Wir werden
also annehmen koénnen, dass wir auch im Automobil-
verkehr eine solche Ordnung bekommen, dass wir sie
billigen kénnen und dass die Strasse nicht mehr in
einen solchen Zustand gerit wie gegenwiirtig.

Ferner haben wir die Schiefer- und Holzfuhren;
es wird gegenwirtig noch sehr viel Holz aus dem
Adelbodental weggefiihrt, teilweise Fohnschadenholz,
teilweise freiwillig geschlagenes Holz. Das geht sozu-
sagen alles bergabwirts mit Ausnahme einiger kleiner
horizontaler Stellen und Gegengefille. Da laden die
Holzfuhrleute auf ihre Wagen sehr viel auf. . Wenn
ich einen solchen Fuhrmann kommen sah, habe ich
mich manchmal gewundert, dass der Wagen {iiber-
haupt diese Last tragen konnte. Nun haben wir im
Strassenpolizeigesetz Vorschriften iiber die Konstruk-
tion der Rader. Es sind vier Wagenrédder fur kleine
leichte Fuhrwerke vorgeschrieben mit einer DBreite
von 6—11 cm, je nach der Belastung. Diese Wagen
aber haben alle moéglichst schmale Rider und es ist
klar, dass sie auf die Fahrbahn der Strasse einen sehr
ungiinstigen Binfluss ausiiben, wenn die lLiast sehr
gross ist. Diese Schiefer- und Holzfuhrleute miissen
also auch Fuhrwerke anschaffen, die dem Gesetz ent-
sprechen, oder wenigstens andere Réder an ihren Wagen
anbringen. Auch das miissen wir zu regeln suchen,
bevor man die Strasse mit grossen Kesten umbaut.
Ich appelliere an die beiden Gemeinden Frutigen und
Adelboden. Ich bin fest iiberzeugt, dass ein Ueber-
einkommen zustande kommen wird, in welchem man
gegenseitig die Bedingungen festlegt und sie nachher
auch gegenseitig durchfithrt. Wenn das geschieht, so
sind wir sicher, dass wir die Strasse in einen Zustand
bringen, bei dem sie bestehen kann. Wir konnten
lange die Strasse besser beschottern, verbreitern, die
Wasserabflussverhéltnisse bessern, das alles wiirde
nichts niitzen, wenn man sich nicht auch in der Be-
nutzung der Strasse gegenseitig verstiindigt.

Unser Kreisoberingenieur hat, nachdem wir diesen
Frithling einen Augenschein vorgenommen haben,
einen Voranschlag fir die Verbreiterung und Ver-
besserung der Strasse aufgestellt, der sich auf
470,000 Fr. belduft. Is ist kein eigentliches Projekt,
sondern bei einer Begehung ist einfach notiert worden,
was dringend notwendig ist, und anhand der gegen-
wirtigen Preise ist ausgercchnet worden, dass man
auf mindestens 470,000 Fr. kommen wird. Wir be-
antragen heute nicht, eine Summe von 470,000 Fr.
bewilligen zu wollen, sondern wir wollen nur machen,
was absolut dringend ist, damit der Verkehr im Laufe
des Sommers und im nidchsten Winter nicht so
schwierige Verhiltnisse zu {iberwinden hat wie in
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letzter Zeit. Dann werden wir dem Kreisoberingenieur
im Oberland den Auftrag geben, eine wohlstudierte
und gut ausgerechnete Vorlage zu bringen. Es handelt
sich nicht nur darum, die Strasse von 3,6 auf 5 m
zu verbreitern, und fir den Wasserablauf ein weinig
besser zu sorgen, sondern es muss auch danach ge-
trachtet werden, die Strassenbérder zu konsolidieren.
Das muss mit dem Strassenbau Hand in Hand gehen.
Wenn wir das Wasser an den Réndern lassen, so
riskieren wir, dass es eben auf die Strasse kommt.
Im weitern wird auch die Verbauung einzelner Wild-
biche, die von der Niesenkette herabkommen, zu
studieren sein. Hndlich muss damit das Studium der
Aufforstung im ganzen Gebiet verbunden werden. In
den letzten Jahren ist sehr viel Holz geschlagen
worden, ohne dass auch nur eine Tanne aufgeforstet
worden wire. Man sieht in der Gegend dieser Strasse
die Folgen davon ganz deutlich. Strassenbschungen,
die frither gehalten haben, kommen gegenwirtig ins
Rutschen, was immer weiter um sich greifen und
grosse Kosten verursachen wird.

Nun werden die Herren mir vielleicht sagen, dass
fiir die Wiederherstellung dieser einen Strasse viel zu
viel Geld verlangt wird. Ich méchte Sie darauf auf-
merksam machen, dass das gleichzeitig eine Ret-
tungsaktion fiir eine schéne und blithends Gemeinde
ist, die infolge der Kriegsverhiltnisse direkt dem
Ruin entgegengeht, wenn der Staat nicht helfend
einspringt. Wir tun das in der Voraussicht, dass uns
die Bevolkerung dort oben auch entgegenkommt und
uns die Hilfeleistung nicht durch alle moglichen
Schwierigkeiten erschwert, sondern uns hilft. Wenn
sie das tut, so sind wir es ihr schuldig, die Sache
durchzufithren, wenn sie auch viel Geld kostet. HEs
ist nattrlich mit den 150,000 Fr., die ich heute
im Auftrag des Regierungsrates beantrage, lange nicht
getan. Wenn die Studien alle durchgefiihrt sind, die
ich vorhin erwihnt habe, so wird die Summe nicht
nur verdoppelt, sondern vervielfacht werden miussen,
wenn wir fiir die Gemeinde Adelboden einen Zustand
schaffen wollen, von dem sie wirklich einen Gewinn
haben soll; bei dem sie der Verkehrsentwicklung ruhig
entgegensehen kann. Ich méchte Sie ersuchen, dem
Regierungsrat unter den Bedingungen, die im Antrag
genannt sind, 150,000 Fr. bewilligen zu wollen.

Brand, Prisident der Staatswirtschaftkommission.
Die Auffassung, die die Staatswirschaftskommission
bekommen hat, stiitzt sich auf die Akten, die ihr
unterbreitet worden sind, auf die Wahrnehmungen
bei Anlass eines Augenscheines, der am Donnerstag vor
acht Tagen stattgefunden hat und auf die Erkldarungen
der technischen Organe der Baudirektion, sowie
unserer Ratskollegen aus der betreffenden Gegend, der
Herren Biihler und Aellig. Ueber den absolut mangel-
haften und ungeniigenden, zeitweise sogar gefihrlichen
Zustand der Frutigen-Adelbodenstrasse ist man einig,
cbenso iiber die Ursachen dieses Zustandes, die darin
liegen, dass die Strasse scinerzeit zu leicht gebaut
worden ist, als man den grossen Verkehr, der nun
auf dieser Strasse bewiiltigt werden muss, nicht vor-
aussehen konnte, und darin, dass das Tracé nicht
gliicklich gewihlt worden ist, und ferner darin, dass
die Strasse nicht zweckmiissig und schonend behandelt
worden ist, namentlich in den letzten Jahren, wo die
Schiefer- und Holzfuhrwerke zu allen Jahreszeiten
iiber diese Strasse gefahren sind, wie wenn sie darauf
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ein uneingeschrinktes Recht hitten. Ferner musste
mit Riicksicht darauf, dass das Pferdematerial nicht
mehr zur Verfiigung stand, der Automobilverkehr
eingefiihrt werden, fiir welchen der Strassenbau nie-
mals berechnet war.

Die Thnen heute unterbreitete Vorlage ist wohl
eine weitschichtige, erledigt aber das Geschift in
keiner Weise, sondern bedeutet nur eine Etappe. Da-
durch darf man sich aber nicht entmutigen lassen,
sondern es sollen alle Beteiligten, insbesondere die
Anwohner der betreffenden Gegend sich gesagt sein
lassen, dass die Instandstellung dieser Strasse eine so
schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe ist, dass
man ihr zunichst mit allen geistigen und technischen
Hilfsmitteln auf den Leib riicken muss, dass man
suchen muss, zu erfassen, was man nun zweckmissiger-
weise erstellen soll, damit man nicht in den Fehler
verfillt, den mam beim Bau der Strasse begangen
hat, als man sie dem billigsten Akkordanten tibertrug,
der sich seinerseits verrechnet hatte. Dabei musste
herauskommen, wie auch spiter konstatiert worden
ist, dass die Strasse zu oberst zwar noch leidlich an-
gelegt worden ist, dass sie aber je linger desto
schlechter herausgekommen ist, je mehr der Unter-
nehmer hat feststellen miissen, dass die Summe, die
ihm zur Verfiigung gestellt worden ist, nicht aus-
reichte. Wir wollen durch die Eréffnung dieses ersten
Kredites von 150,000 Fr. bei niemand den Eindruck
aufkommen lassen, dass damit die Strasse gentigend
renoviert werde, sondern wir erkldren ausdriicklich,
wie es auch im Beschlussesentwurf gesagt ist, dass
der Regierungsrat zuniichst beauftragt wird, dem
Grossen Rat mit aller Beférderung Bericht und Antrag
betreffend die Instandstellung der Staatsstrasse Fru-
tigen-Adelboden zu unterbreiten. Er hat also genau
"~ zu untersuchen, wie die Strasse angelegt werden
muss, damit sie dem heutigen Verkehr, bezw. dem
Verkehr, der wieder einsetzen wird, wenn Adelboden
wieder ein bliithender Kurort wird, gentigen kann.

Ferner ist der Regierungsrat zu beauftragen, fiir
eine Ordnung des Verkehrs auf dieser Strasse zu
sorgen, die auf der einen Seite den Bediirfnissen der
Gegend entspricht und auf der andern Seite dafiir
volle Gewihr bietet, dass die Strasse nicht nach
kurzer Zeit in einen unbrauchbaren Zustand versetzt
wird. An diese beiden Bedingungen kniipft sich
die Krediterteilung bis zur Ausarbeitung einer Vorlage.
Im Sinne dieser beiden Ziffern wird dem Regierungs-
rat auf Rubrik X F zur Vornahme der dringenden
Wiederherstellungsarbeiten ein Kredit von 150,000 Fr.
bewilligt. Das der Wortlaut und der Zweck des Be-
schlussesentwurfes, wie er Ihnen von den vorberaten-
den Behorden vorgelegt wird. Dieser Beschlusses-
entwurf bedeutet die Dokumentierung des Willens,
den unbefriedigenden Zustand dieser Strasse zu heben
und alles aufzubieten, um zu verhindern, dass der
unhalthare Zustand, der konstatiert werden musste,
und der von unserm Kollegen Herrn Aellig in der
letzten Herbstsession geschildert worden ist, wieder-
kehrt. Gleichzeitig bedeutet dieser Beschlussesentwurf
aber auch die Bereitstellung der finanziellen Mittel,
nicht zur ginzlichen Erreichung unseres Zieles, aber
doch zur Inangriffnahme der unerlisslichen Arbeiten.
Wir wollen uns dariiber klar sein, dass mit dem Be-
schlussesentwurf nicht mehr erreicht werden will,
dass aber darin doch die Grundlage fiir eine richtige
Instandstellung der Strasse zu finden ist. Denn die
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Arbeiten bestehen einmal in der genauen Unter-
suchung aller Faktoren, die fiir die zweckmissige
Instandstellung der Strasse in Betracht fallen, sodann
in der Schaffung einer richtigen Verkehrsordnung und
endlich in der sofortigen Beseitigung der dringendsten
Uebelstinde. Gestatten Sie mir, zu diesen drei Punk-
ten einige Ausfiilhrungen anzubringen.

Was die Untersuchung aller massgebenden Fak-
toren, die fiir die zweckentsprechende Instandstellung
der Strasse in Betracht fallen, anbetrifft, so haben wir
die Meinung, dass es sich hier nicht bloss um eine
strassenbautechnische Arbeit handelt, sondern dass
namentlich auch untersucht werden muss, wie man
die zahlreichen Wildbiche, die von der Niesenkette
herabkommen und die Strasse bedrohen, rationell
verbauen kann. Ferner kommt dazu, dass es mit
wasserbautechnischen Arbeiten und Studien allein
auch nicht getan ist, sondern dass die ganze Frage
auch noch vom Standpunkt des Forstmannes be-
trachtet werden muss. Hs ist den Mitgliedern der
Staatswirtschaftskommission, die dem Augenschein
haben beiwohnen kénnen, aufgefallen, und das muss
hier im Rate in aller Offenheit erklirt werden, dass
im Frutigland, insbesondere auch in der Gegend, die
uns hier beschiftigt, viel, nach unserm Daflirhalten
zu viel, abgeholzt worden ist, und dass nichts getan
worden ist, um die abgeholzten Gebiete wieder auf-
zuforsten. Ks ist in der Staatswirtschaftskommission
mit aller Bestimmtheit verlangt worden, und ich gebe
diesem Verlangen aus voller Ueberzeugung Ausdruck,
dass fiir das Frutigland keine Holzschlagbewilligungen
mehr erteilt werden sollen, dass man aber darauf
dringen soll, dass man uberall da aufforste, wo es
sich zweckmissig machen ldsst. Da, wo die Auf-
forstungen zum Schutz des Gelidndes notwendig sind,
sollen sie vorgenommen werden. Das gehért mit zur
Schaffung einer richtigen Verkehrsordnung auf dieser
Strasse; das ist keineswegs etwa weit hergeholt. Wer
die Strasse begangen hat, wird sagen, dass es nicht
geniigt, die Wildbdche mit einigen Sperren einzu-
ddmmen, sondern er wird sich auch fragen, warum
an diesen steilen Hidngen, insbesondere an den ge-
fihrdeten Stellen, nirgends ein richtiger Wald steht,
der den Boden etwas festigen konnte. Wir haben
gesehen, dass die Strasse da und dort tberfthrt ist.
Wir haben die Strasse gesehen, als sie einige Tage
trocken und vollstdndig verstaubt war. Und doch ist
Schutt und Gersll da und dort auf der Strasse ge-
wesen und konnte nicht beseitigt werden. Das kommt
daher, dass an diesen Schieferwinden die Abrutschungs-
gefahr eine ausserordentlich grosse ist.

Wir glauben nun, es gehére zu den Aufgaben, die
man dem mit der Leitung dieser Bauten betrauten
Ingenieur in erster Linie iiberbinden miisse, dass er
alle diese Faktoren gegeneinander abwige und uns
dann ein Projekt bringe, das allen diesen Gefahren,
die der Strasse drohen, abzuhelfen sucht.

In zweiter Linie ist mit bezug auf die Schaffung
einer richtigen Verkehrsordnung zu sagen, dass man
etwas zu sehr der Meinung zu sein scheint, die Strasse
gehdre dem Fuhrmann, und dieser habe das Recht, zu
fahren, wann es ihm passt, und mit den Fuhren, die
er fur nétig erachtet, ohne Riicksicht darauf, ob die
Strasse leidet. Wir glauben, dass die Regierung im
Strassenpolizeigesetz die notwendigen Grundlagen
habe, um die Verkehrsordnung den gegebenen Ver-
héltnissen anzupassen, und wir glauben auch, dass die
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Gegend sich Einschrinkungen mit bezug auf die Be-
nutzung der Strasse gefallen lassen miisse. KEs liegt
unbedingt in ihrem Interesse, wenn man nicht,
sagen wir im Frihling bei Tauwetter mit ganz
schweren Fuhren zu Tal gehen darf oder unzweck-
missiges Wagenmaterial bentitzt, das die Strassen
ruiniert.

Wir glauben auch, dass es notwendig sei, fiir den
Automobilverkehr ganz bestimmte, von fachménnischen
Gesichtspunkten aus diktierte Bestimmungen zu er-
lassen, nicht um den Leuten in ihr Handwerk hin-
einzureden, sondern mit Riicksicht auf die Wahr-
nehmung, dass es eben immer Fuhrleute gibt, die
Vorschriften und Erlasse fiir andere als notwendig
anschauen, aber nicht fiir sich. Es wird eines Mannes
bediirfen, der diese Bestimmungen mit einer Autoritiit
aufstellt, die allen gegeniiber gilt. Wer die Verhilt-
nisse in der Gegend kennt, wird ohne weiteres ver-
stehen, dass ich, ohne auf die Personen niher einzu-
treten, nur das noch beifiige: Unter diesen «allen»
sind auch verstanden die Herren Aerzte und die
Herren Hoteliers von Adelboden, nicht nur die Fuhr-
leute, von denen ich soeben gesprochen habe. Alle
diese werden sich unter einen Hut bringen lassen
miissen, sie werden anerkennen miissen, dass die
Strasse kein Tummelplatz sein darf fir ihre per-
sonlichen Sympathien und noch mehr Antipathien,
sondern dem Verkehr zu dienen hat. Wenn sie dann
noch Differenzen untereinander haben, sollen sie die-
selben an einem Ort austragen, wo es viel Schnee
gibt und wo es der Strasse nichts schadet. Ich habe
mir erlaubt, den Herren von Adelboden zu sagen,
sie wiren wahrscheinlich wohler, wenn sie nur einen
Arzt hétten, wobei ich ihnen tiiberlassen wolle, zu
entscheiden, welchen sie behalten wollen oder ob
sie beide zusammen wegschicken und einen andern
herbringen wollen. Es kann mutatis mutandis auch
gesagt werden, dass ihnen wohler wére, wenn sie nur
einen Hotelier kennen wiirden, denn die Herren haben
es trotz der Krise nicht fertig gebracht, sich zu ver-
stdndigen. Solange die Geschichte gut im Gange war,
konnte man ihnen verzeihen, dass sie stéindig zu pro-
zessieren hatten. Ich kenne die Hoteliers von Adel-
boden von meiner Obergerichtsschreiberzeit her, zwar
nicht personlich, aber aus den Akten als prozessier-
stichtige, hartndckige Herren. Das konnen sich Leute
leisten, die tiber das nétige Kleingeld verfiigen, die
das schliesslich als Sport betreiben. Aber heute sind
die Hoteliers von Adelboden nicht mehr in der Lage,
wenn sie es je gewesen sind, was ich nicht unter-
suchen will, sich diesen Sport zu leisten, und es muss
ihnen gegentiber, ich betone das, mit aller Bestimmt-
heit erkldrt werden, dass sie ihre Differenzen nun
auch erledigen miissen, indem man sich sonst tat-
sdchlich fragen miisste, ob man dieses viele Geld in
diese Strasse hineinstecken soll, oder ob man nicht
sagen soll: Wenn euch die Strasse nicht mehr ge-
niigt, so nehmt in Gottes Namen die Hiuser dort
oben weg und stellt sie an einem andern schénen
Ort auf. Fir die landwirtschafttreibende Bevolkerung
genlgt die Strasse, ohne dass man so viele Aufwen-
dungen zu machen braucht, wie jetzt in Aussicht zu
nehmen ist.

Allein wir sind durchaus nicht so hartnickig und
rechthaberisch, dass wir die Hoteliers von Adel-
boden dazu zwingen wollen. Wir wollen sie nur zum
Frieden bringen, und wir haben daftir doch wohl sehr
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gute wirtschaftliche Argumente. Um das zu belegen,
will ich nur einige wenige Zahlen nennen. Ich habe
unsern Kollegen, Herrn Aellig, ersucht, mir iiber die
Steuerverhiiltnisse, insbesondere iiber die Einkom-
mensteuereinnahmen seit Kriegsausbruch, einige An-
gaben zu machen. Diese Zahlen sind in der Tat
sprechend. Wihrend die Grundsteuer von 1913—1917
ungefihr gleich geblieben ist, ist das steuerpflichtige
Einkommen von 7,384,000 Fr. im Jahre 1913 auf
2,265,000 Fr. im Jahre 1917 zuriickgegangen, also
um rund %:. Wir kennen die Ursache davon: Die
Hotellerie hat nicht arbeiten kénnen, und infolgedessen
ist von ihr auch keine Einkommensteuer eingegangen.
Wir anerkennen auch, dass die Hotels in Adelboden,
die nun einmal dastehen und die ein grosses Kapital
reprasentiren, nicht fiir irgend einen andern Zweck
eingerichtet werden konnen; wir anerkennen auch,
dass sich Adelboden als Kurort eignet, vermége seiner
Lage und seines Klimas, vermdge seiner Vorziige,
die es Sommer und Winter aufzuweisen hat, wie nicht
gerade ein anderer Ort im Berner Oberland. Wir sind
durchaus einverstanden, dass Adelboden als Kurort
erhalten bleibt. Darum wollen wir dem Grossen
Rat auch empfehlen, die grossen Mittel zu bewil-
ligen, die dazu dienen sollen, Adelboden als Kurort
zu erhalten. Wir glauben, sie seien von diesem Ge-
sichtspunkt aus gerechtfertigt, und wir empfehlen
Ihnen die Annahme des vorliegenden Beschlussesent-
wurfes.

Ich betone nochmals, dass die Bemerkungen, die
wir angebracht haben, nicht irgendwelcher persén-
lichen Animositét entspringen. Die Staatswirtschafts-
kommission weiss sich davon vollstindig frei, aber
die Bemerkungen schienen ihr notwendig mit Riick-
sicht auf die Ueberzeugung, die wir haben, dass diese
Strasse den Rat noch mehr beschiftigen wird und
dass sie noch erheblich grossere Kredite erfordern
wird als den, den wir heute als Anfang sprechen.
Die Bemerkungen mussten angebracht werden, weil
man erwarten darf, dass sie ihren Wert und ihre
Beachtung in der interessierten Gegend finden wer-
den.

Es bleibt mir noch iibrig, zur vollstindigen Orien-
tierung des Rates beizufiigen, dass auch die am Kur-
ort Adelboden interessierten Banken die Ueberzeugung
gewonnen haben, dass sie diesem Ort gegentiiber eine
etwas stirkere Hand zeigen miissen. Sie haben einen
entscheidenden Einfluss im Kur- und Verkehrsverein
Adelboden verlangt, ebenso bei der Automobilgenos-
senschaft, die sich gegriindet hat, um den Last- und
Personenverkehr zu bewiltigen. Sie haben diese Ueber-
zeugung gewonnen gestiitzt auf dhnliche Wahrneh-
mungen, wie ich sie Ihnen soeben geschildert habe.
Ich glaube, das Zusammenwirken von Staat, Gemeinde,
an die wir ebenfalls dringend appellieren, von Banken
und Privaten sollte nicht nur dazu dienen, die Strasse
in einen richtigen Zustand zu bringen, sondern auch
dazu, Adelboden wieder zu einem blithenden Kurort
zu erheben, worauf es Anspruch hat vermoge seiner
Vorziige, die Ihnen schon im letzten Oktober ge-
schildert worden sind. Diese Bedingungen richten
sich nicht gegen Personen, sie sind als wohlerwogene
Forderungen herausgereift, aus der Erkenntnis der Not-
lage. Ich mochte bitten, dass man sie von diesem
Gesichtspunkte aus auffasst.

Genehmigt.
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Beschluss:

1. Der Regierungsrat wird beauftragt, dem
Grossen Rat mit aller Beforderung Bericht und
Antrag zu unterbreiten betreffend die Instand-
stellung der Staatstrasse Frutigen-Adelboden.

2. Der Regierungsrat wird ferner beauftragt,
fir eine Ordnung des Verkehrs auf dieser Strasse
zu sorgen, die auf der einen Seite den Bediirf-
nissen der Gegend entspricht und auf der andern
Seite volle Gewé#hr bietet, dass die Strasse nicht
nach kurzer Zeit wieder in einen unbrauchbaren
Zustand versetzt vird.

3. Bis zur Ausarbeitung der Vorlagen im Sinne
von Ziffer 1 und 2 wird dem Regierungsrat auf
Rubrik X F zur Vornahme der dringlichsten
Wiederherstellungsarbeiten ein Kredit von 150,000
Fr. bewilligt.

Vertragsgenehmigung.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Regierung legt Thnen einen Kauf-
vertrag tiber ein Stiick Wald im Amtsbezirk Saanen
zur Genehmigung vor. In diesem Amtsbezirk besitzt
der Staat bis jetzt sehr wenig Wald und wir haben
deshalb die Gelegenheit gerne ergriffen, als uns ein
grosseres Stiick zum Kaufe angeboten wurde. Die
Verkehrslage ist recht giinstig; das Stiick befindet
sich am Eingang des Kalberhonitales, ungefihr 3 km
von der Ortschaft Saanen entfernt und bildet ein
grosses Rechteck.

Bs wird lhnen aufgefallen sein, dass im Antrag
die Rede ist von einem Flidcheninhalt von 336 Aren
und einer Grundsteuerschatzung von 11,000 Fr. und
anderseits von einem Kaufpreis von 130,000 Fr. Ich
mochte Thnen hiezu folgende Erklarung abgeben. Tm
Amt Saanen hat noch keine Vermessung stattgefun-
den, weshalb die Masse gewo6hnlich mit der Wirklich-
keit nicht von ferne iibereinstimmen. Erhebungen
des Oberforsters und des Unterforsters haben ergeben,
dass der Flacheninhalt zwischen 30 und 35 Hektaren
schwankt und nicht bloss etwas tiber 3 Hektaren be-
tragt. Im weitern haben die Untersuchungen ergeben,
dass etwa 12,000 Stéimme vorhanden sind mit Durch-
messer von iiber 18 cm, m. a. W. ein Holzvorrat von
zirka 8000 m® Wenn wir einen durchschnittlichen
Preis von 16 Fr. annehmen, so kommen wir auf die
Kaufsumme von 130,000 Fr. Ich will bemerken, dass
das Areal nicht ausschliesslich aus Wald besteht, son-
dern dass einzelne Partien frither als Weide beniitat
worden sind und heute zur Heuproduktion beniitzt
werden. Auf dem Areal befinden sich auch einige
Gebaulichkeiten, so beispielsweise ein grosses Gebiude
mit Stall, Kiiche und Kammer und zwei kleinere
Gebdude, die namentlich zur Unterbringung von Heu
und Streue dienen. Die besseren Partien wiirden der
landwirtschaftlichen Benutzung erhalten bleiben, die
geringeren nach und nach aufgeforstet werden.

Der Wald macht einen guten Eindruck, er ist sehr
gut bestockt, und nach Ansicht des Forstmeisters kann
man, ohne dass der Wald Schaden leidet oder sogar
so, dass es ihm direkt eine Wohltat ist, in der nich-
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sten Zeit ungefahr £000 Festmeter herausnehmen. Der
Wald hat in letzter Zeit mehrfach den Besitzer ge-
wechselt, er war ein Spekulationsobjekt. Die jetzige
Besitzerin, eine Holzgesellschaft im Kanton Neuenburg,
die ibn an uns verkauft, hatte den Wald urspriinglich
an eine Pariser Firma verkauft, mit der sie aber Pro-
zess bekommen hat, weshalb die Sache liquidiert wer-
den muss. Der Kaufpreis war urspriinglich wesentlich
hoher. Wir haben markten konnen, eine weitere Re-
duktion war aber unméglich, und so hitte man auf
den Wald verzichten miissen. Ich will bemerken,
dass dringend gewiinscht wurde, dass das Geschift
in der jetzigen Grossratssession erledigt werde, ansonst
sich der Verkiufer nicht an das Angebot halten wiirde.

Dieses Kaufsangebot ist kein ausserordentlich giin-
stiges, aber immerhin ein annehmbares. Der Staat
wird wieder zu seinem Gelde kommen. Wir erwerben
eine schone Waldparzelle im Amt Saanen und wir
haben Gelegenheit, durch unsere Forstorgane der dor-
tigen Gegend zu zeigen, wie man den Wald richtig
bewirtschaftet. Die Zuwachsverhaltnisse konnen als
glinstig bezeichnet werden. Ich will bemerken, dass
eine Delegation der Staatswirtschaftskommission, be-
stehend aus den Herren Prisident Brand und Ingold,
einen Augenschein vorgenommen hat. Wir haben
darauf Wert gelegt, dass die Herren das sehen, weil
es sich um ein grosses Kaufsobjekt handelt und weil
namentlich die Wirklichkeit mit den Angaben des
Grundbuches nicht {ibereinstimmt.

Ingold (Wichtrach), Berichterstatter der Staatswirt-
schaftskommission. Dieses Geschift hat wahrscheinlich
beim Durchlesen lhre Aufmerksamkeit erregt, wie das
auch schon in der Staatswirtschaftskommission der Fall
war, hauptsdchlich deshalb, weil die Grundsteuer-
schatzung in gar keinem Verhéiltnis zum Ankaufspreis
steht. Eine Grundsteuerschatzung von rund 12,000 Fr.
gegeniiber einem Ankaufspreis von 130,000 F'r. ist auch
in der heutigen ausserordentlichen Zeit mehr als ausser-
ordentlich, Wohl aus diesem Grunde hat der Herr
Forstdirektor verlangt, dass eine Delegation der Staats-
wirtschaftskommission an Ort und Stelle einen Augen-
schein vornehme. An diesem Augenschein habe ich
teilgenommen und ich kann Thnen nur ganz kurz
den Eindruck mitteilen, den ich dabei bekommen
habe. Dieser Wald bildet einen ziemlich rechteckigen
Komplex und liegt auf der Nordseite des Kalbertales.
Die Praktiker wissen, dass an den Nordabhingen
immer die besseren Waldungen liegen, als auf der
Sonnenseite. Das ist auch hier der Fall. Dieser Wald
ist absolut frei von jeder Felspartie und hat einen
ziemlich regelméssigen Bestand, ausgenommen die
kleinen Parzellen, die bis dahin zum Wildheuen oder
als Weide gedient haben. Die Grdsse stimmt mit dem
Grundbuch nicht iiberein. In diesem sind angegeben
296 Aren Wald, nebst 24 Kuhrechten. Der grosste
Teil des ganzen Areals ist Wald, der verschwindend
kleine Teil besteht aus Weiden. Wenn man die 24
Kuhrechte mit 3 Jucharten pro Kuh berechnet, so
gibt das einen Inhalt von 42 Jucharten plus 9 Ju-
charten Wald. Die Forstleute, die in erster Linie das
Geschiift zu priifen hatten, haben nun das Areal aus-
gemessen, weil es nicht vermarkt war. Das hat ein
Ausmass von 80 bis 90 Jucharten ergeben. Hs ist
selbstverstiandlich, dass das nicht ganz exakt gemacht
werden konnte. Wir haben beim Augenschein we-
nigstens eine Seite kontrolliert. Ich will beifiigen,
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dass das Grundstiick regelrecht wird ausgemessen
werden konnen, sobald es vom Staat erworben ist.
Die Forstorgane sagen uns, dass ein Holzzuwachs von
200 m?® oder T m?® pro ha jihrlich zu erwarten sei.
Daran méochte ich Kritik iiben. 7 m?® pro ha in der
Hoéhe, in der wir uns hier befinden, auf 1100—1200 m,
scheint mir viel zu sein.

Der Waldbestand ist absolut normal, es sind darin
Waldpartien, die geradezu ideal zu nennen sind, an-
dere, die der Aufforstung bediirfen. Diese letzteren
sind aber in kleineren Flichen vorhanden. Wenn
wir nun die Hilfte nehmen, so kommen wir immer
noch auf eine Summe von 4000 Fr., welche & 3 %o
gerechnet immerhin noch ein Kapital von 120,000 Fr.
verzinsen. Bekanntlich kann man hier nur mit 3 %o
rechnen. Dazu kommen die kleinen Ertrignisse der
Weiden, die verpachtet werden kénnen, und die Ver-
pachtung wiirde auch ungefihr ein Kapital von
10,000 Fr. verzinsen. Man kann also nicht sagen,
dass wir ein glinzendes Geschift gemacht haben, aber
ich personlich habe an Ort und Stelle den Eindruck
bekommen, dass das Geschitt kein schlechtes ist, dass
der Wald mit 130,000 Fr. sehr gut bezahlt ist, dass
er aber fir die Zukunft viel verspricht. Das mussten
wir natiirlich auch etwas beriicksichtigen.

Bs ist auch gesagt worden, der Staat besitze im
Amt Saanen noch wenig Wald und es sei offenbar
am Platze, wenn dort Wald erworben werden kénnte,
um der privaten Forstwirtschaft, die dort vorherrscht,
ein gutes Beispiel geben zu konnen. Mit dieser
Auffassung bin ich vollstandig einverstanden und
mochte noch bemerken, dass sich der Wald dazu
recht gut eignet. Bei richtiger Durchforstung, wie
das im gegenwirtigen Zustand noétig ist, und auf der
andern Seite bei richtiger Aufforstung wird sich der-
selbe ganz sicher in Zukunft als Schulbeispiel ver-
wenden lassen. Der Boden ist ausgezeichnet. Man
kann das aus dem schonen Waldbestand und aus der
sofortigen selbstindigen Verjiingung sehen, die iiber-
all da eintritt, wo die nétige Lichtung vorhanden ist.
Nach dieser Richtung ist absolut nichts Nachteiliges
zu befirchten. Die Staatswirtschaftskommission ist
darin einig, dass man das Geschift abschliessen sollte.
Ich empfehle Thnen die Genehmigung des Vertrages.

Genehmigt.

Beschluss:

Der Kaufvertrag vom 10. Mai 1919 zwischen
dem Staate und der Kommandit- Gesellschaft
Sagne & Cie. in Neuenburg um die Strahl-, Er-
len- und Wilhelmsvorsassen im Kalberhéni, Ge-
meinde Saanen, mit darauf stehenden drei Ge-
biauden, nebst 24 Kuhrechten Weidland und 396
Aren Wald zu einem Kaufpreise von 130,000 Fr.
wird genehmigt. Die Grundsteuerschatzung fiir
diese Objekte betragt 11,740 Fr.

Bodenverbesserung.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Der Regierungsrat ist im Falle, Ihnen

die Subvention eines weiteren Bodenverbesserungs-
projektes im Giirbetal vorzuschlagen. Der Grosse
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Rat hat vor 2 Jahren das Projekt Thierachern Nr. 1
mit einem Kostenvoranschlag von ungefihr einer
halben Million bewilligt. Letztes Jahr ist die Subven-
tion des grossen Projektes Limpachmoser und Ueten-
dorf bewilligt worden, ebenfalls mit einem Kosten-
voranschlag von einigen hunderttausend Franken.
Diese beiden Projekte sind in Ausfiihrung begriffen oder
zum Teil fertig. Zwischen ihnen befindet sich nun das
Projekt Tierachern Nr.2. Man kann sich fragen, warum
man dieses Projekt nicht gleichzeitig mit den ersten
ausgefiihrt hat. Die Ursache liegt darin, dass beim
ersten Projekt nicht alle Flichen aufgenommen wor-
den sind, weil einzelne Flichen verschiedene Vorflut-
verhiltnisse hatten. Wir haben es bei diesem Projekt
sowohl wie beim andern nicht mit zusammenhéngenden
grossen versumpften Flachen zu tun, die Bodenver-
besserungen beziehen sich auf viele Mulden und T4l-
chen, die sich auf dem Plateau zwischen Aaretal und
Giirbetal befinden. Diese vielen Parzellen werden ein-
zeln drainiert und das Wasser wird bald nach der
einen, bald nach der andern Richtung abgefiihrt. In-
folgedessen hat dieses Projekt auch verhiltnismassig
lange Studien erfordert und die Ableitung des Wassers
aus allen Mulden hat viele Schwierigkeiten bereitet.
Das heutige Projekt ist eine Ergédnzung zu den beiden
andern. Zwischen den beiden grossen Projekten be-
findet sich ein Bach, der sog. Mannenbach, der oben
und unten korrigiert ist. Zurzeit fehlt die Korrektion
des Zwischenstiickes.

Weil die Verhiltnisse etwas kompliziert sind, hat
ein Augenschein durch den Sprechenden stattgefunden,
da im Anfang die Absicht bestand, dieses Geschift
zurlickzuweisen, weil man der Meinung war, es sei
nur eine Hrginzung der beiden grésseren Projekte
und es seien Leute dabei, die im Anfang von einer
Bodenverbesserung nichts wissen wollten, und die,
weil sie gesehen haben, dass die Sache gut heraus-
kommt, nachtriglich ihr Land auch drainiert haben
wollen. Der Augenschein an Ort und Stelle hat er-
geben, dass dem nicht so ist. Wohl sind einzelne
kleinere Parzellen, deren Besitzer sich im Anfang
renitent benommen haben. Aber von den Besitzern der
grosseren Anzahl von Parzellen kann man das nicht
sagen. Wenn das Projekt durchgefiihrt ist, haben
wir eine zusammenhingende Bodenverbesserung von
Thierachern bis nach Uttigen, also eine sehr grosse
Fliache, an der man die schone Wirkung der Drainage
beobachten kann.

Ich habe mich veranlasst gefiihlt, etwas niher
auf die Verhiltnisse einzugehen. Namens des Regie-
rungsrates mochte ich beantragen, auf das Geschift
einzutreten und den iiblichen Staatsbetrag von 20%
an die devisierten Kosten von 150,000 Fr. zu bewilligen.
Die niahern Bedingungen sind im tibrigen die gleichen,
wie sie der grosse Rat in letzter Zeit aufgestellt und
beschlossen hat.

Brand, Prisident der Staatswirtschaftskommission.
Gestiizt auf die Ausfithrungen des Herrn Landwirt-
schaftsdirektors, die den tatsdichlichen Verhéltnissen
vollstindig entsprechen, schliesst sich die Staatswirt-
schaftskommission dem Antrag des Regierungsrates
an und empfiehlt Ihnen, der Flurgenossenschaft Thier-
achern die Subvention im Maximum von 30,000 Fr.
zu bewilligen.

Genehmigt.
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Besehluss:

Der Flurgenossenschaft Thierachern und Um-
gebung II wird an die Kosten ihrer 61,2 ha Fliche
umfassenden, zu 150,000 Fr. veranschlagten Ent-
wigsserung einen Staatsbeitrag von 20°/ der wirk-
lichen Kosten, im Maximum 30,000 Fr., zugesichert.
An diese Zusicherung werden folgende Bedingun-
gen gekniipft:

1. Der Beitrag ist zahlbar nach Massgabe der
zur Verfiigung stehenden Kredite.

2, Die Flurgenossenschaft Thierachern und
Umgebung 1I ist verpflichtet, das Werk kunst-
gerecht auf Grundlage der Pline zu erstellen und
auf ihre Kosten dauernd in gutem Stand zu erhalten.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
staatlichen Behorden; diese sind berechtigt, die
den Verhiltnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

3. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist sofort in einer Weise anzubauen, die den
grossten Ertrag ermoglicht; es darf der landwirt-
schaftlichen Nutzung, sei es durch Torfausbeutung,
Bauten oder anderswie, nur mit Einwilligung der
staatlichen Behorden und unter den von diesen
von Fall zu Fall zu bestimmenden Bedingungen
entzogen werden.

4. Das in die Verbesserung einbezogene Land
ist drei Jahre nach Vollendung der Arbeiten einer
Grundsteuerschatzungsrevision zu unterwerfen.

5. Insofern und insoweit Staatsstrassen im
Gebiete des Entwisserungsprojektes liegen, ist
der Staat berechtigt, das daherige Strassenabwasser
ohne besonderes Entgelt durch die subventionierten
Entwisserungsanlagen anzuschliessen.

6. An eine allfillige Ueberschreitung des Vor-
anschlages von 150,000 Fr. wird keine Nachsub-
vention bewilligt,

7. Die Genossenschaft hat innert Monatsfrist
nach Eroffnung die Annahme dieses Beschlusses
zu erkldren.

Arbeitslosenfiirsorge.

Tschumi, Direktor des Innern, Berichterstatter des
Regierungsrates. Unter den Kriegsfolgen ist als die
bitterste die Arbeitslosigkeit zu nennen. Man hat da-
fiir sorgen miissen, dass diejenigen, die infolge der
Ereignisse unverschuldet um ihre Arbeit gekommen
sind, vor Sorge, Not und Hunger geschiitzt werden.
Die Bewegung auf Schaffung der Arbeitslosenunter-
stiitzung ist von St. Gallen ausgegangen. Man befiirch-
tete in der Textilindustrie eine ausgedehnte Arbeits-
losigkeit, die dann auch eingetreten ist. Wir in Bern
hatten weniger zu befiirchten, weil die Uhrenindustrie
fortgesetzt gut beschiftigt war und auch gegenwiirtig
noch ordentlich beschiftigt ist. Auf Grund der Be-
stellungen aus den verschiedenen Lindern konnte man
annehmen, dass diese Beschiftigung noch mindestens
3/4 Jahre anhalten werde. Auch in den iibrigen In-
dustrien des Kantons und in Handwerk und Gewerbe
konnte man lange Zeit von Arbeitslosigkeit nicht
reden; es war im Gegenteil sogar schwierig, Arbeiter
zu finden.
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Der Bundesratsbeschluss vom 5. August 1918 ging
dahin, jedem Arbeiter, der arbeitslos wird, sofern er
ledig ist, mindestens 60°o seines Einkommens zu
sichern und den verheirateten mindestens 70 °/. Dieser
Erlass des Bundesrates ist kein vollkommener, er gibt
auf manche Fragen im Gebiet der Arbeitslosigkeit keine
Antwort. Als die kantonale Verordnung ausgearbeitet
werden musste, trat an mich die Frage heran, ob ich
nur eine kantonale Verordnung machen wolle, ohne
diese Bundesverordnung zu erschépfen oder ob ich
nur die Bundesverordnung erschépfen wolle und in
die kantonale Verordnung noch aufnehmen wolle, was
fiir die Durchfithrung des Bundesratsbeschlusses fest-
gestellt werden musste. Nach langerer Ueberlegung
habe ich den letztern Weg gewéhlt, und die Entwick-
lung bat mir recht gegeben, indem durch die eidg.
Rekurskommission eine Reihe von Interpretationen
und Beschliissen gefasst worden sind unter Berufung
auf den Bundesratsbeschluss. Wenn die bernische
Verordnung etwas anderes enthalten hitte, hitte man
sie sofort revidieren miissen; so aber ist man mit
dieser Verordnung ausgekommen.

Gegen Ende des Jahres hat man gesehen, dass
doch da und dort Arbeitslosigkeit eintrat, und weil
die Direktion des Innern ohnehin mit allen moglichen
Sachen belastet war, die die Kriegsereignisse mit sich
gebracht haben, habe ich den Kantonsstatistiker Dr.
Miihlemann speziell mit der Titigkeit auf dem Ge-
biete der Arbeitslosenfiirsorge beauftragt. Als die
Arbeitslosigkeit grosseren Umfang annahm, musste
man an die Brrichtung eines kantonalen Arbeitsamtes
herantreten, das denn auch vor etwas mehr als 1%/
Monaten in Funktion getreten ist.

Die Leistungen an die Arbeitslosen werden nicht
etwa nur von Gemeinde, Kanton und Bund getragen,
sondern man hat bei diesem Anlass zum erstenmal
den Berufsverbinden o6ffentlich-rechtliche Funktionen
gegeben und hat sie stark zu Beitrigen herangezogen.
Diese Beitriage bewegten sich zwischen 2 und 6 Wochen-
lohnsummen, wobei es die Meinung hat, dass die wirt-
schaftlich schwicheren Handwerker nur 2 Wochen-
I6hne zahlen sollen, die stirkeren Fabrikanten bis zu
6 Wochenlohnen. Man kann sagen, dass die Berufs-
verbinde im grossen und ganzen dieser Pflicht nach-
gekommen sind, allerdings nicht tiberall. An einigen
Orten konnten sie es nicht. Wo es aber moglich war,
diese Sache zu leisten, und wo wohlhabende oder
sogar reiche Fabrikanten nicht zahlen wollten, hat
man sie entweder durch die Direktion des Innern oder
unter Mithilfe des Hinigungsamtes dazu gezwungen.
Wo es sich aber um wirtschaftlich schwache Hand-
werksmeister handelte, musste man sehen, wie man
die Last auf die Gemeinwesen abwilzte. Leute, die
sich {iber ihr absolutes Unvermdgen ausweisen, mussten
von diesen Leistungen befreit werden. Nun ist die
Arbeitslosigkeit fiir einen Menschen, der arbeiten will,
entschieden ein Ungliick. Ich kann mir nichts Bitteres
denken, als wenn einer 2, 3 oder 4 Wochen feiern muss,
obschon er arbeiten mochte. HEs ist deshalb durch-
aus in der Ordnung, dass man fiir diese Lieute sorgt.

Der Bundesratsbeschluss vom 5. August 1918 hat
durch einen zweiten Beschluss vom 14. Mirz und
einem weitern vom 5. April dieses Jahres eine Er-
weiterung erfahren. Diese Beschliisse betreffen die
Arbeitslosenfiirsorge fiir Angestellte im allgemeinen
und fiir Angestellte, die im Gastwirtschafts- und im
Wirtschaftsgewerbe arbeitslos werden.
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Eine bestimmte Auskuntt tiber die finanzielle Trag-
weite all dieser Bundesbeschliisse und kantonalen Er-
lasse kann ich Ihnen nicht geben, die Gemeinden sind
mit ihren Abrechnungen noch ziemlich im Riickstand,
da ihnen die Einarbeitung in dieses Gebiet anfinglich
etwas ungewohnt vorgekommen ist. Die Direktion
des Innern musste mehrere Hrlasse an die Gemeinden
herausgeben, bis diese die ganze Tragweite der
Massnahmen begriffen haben. Bis Mitte April, d. h.
bis zu dem Zeitpunkt, an welchem der Ihnen unter-
breitete Bericht erstattet wurde, haben wir von Kan-
tons wegen 12,364 Fr. ausgegeben, und bis in die
letzten Tage haben wir rund 25,000 Fr. aufgewendet.
Ich bemerke noch, dass infolge der ausstehenden
Rechnungen diese Betriige sich wesentlich erhshen
werden. Die gesamten Aufwendungen werden sich
auf nahezu 50,000 Fr. belaufen. Daraus kann man
immerhin berechnen, was man fiir das ganze Jahr
1919 etwa nétig haben wiirde. Wenn nicht alle Stricke
reissen, werden 100,000 Fr. geniigen. Sollte sich die
Arbeitslosigkeit noch weiter ausdehnen, so werde ich
in der Grossratssession vom Herbst Gelegenheit neh-
men, einen weiteren Kredit zu verlangen. Heute glaube
ich, dass wir uns mit dem Kredit von 100,000 K'r. be-
helfen konnen.

Nun mag es Sie interessieren, wo die Arbeitslosen
sind. Das Oberland hat solche in Amsoldingen, Fru-
tigen, Interlaken, Meiringen, Steffisburg und Unter-
seen. Steffisburg zdhlt die grosste Zahl, nidmlich Mitte
April 60, Mitte Mai 170, wovon 90 °/0 Bundesange-
stellte, die auch in Amsoldingen, Frutigen und Inter-
laken fast durchweg das Hauptkontingent stellen.
Das Emmental weist ganz kleine Zahlen auf. Burg-
dorf hat z B. noch keine Arbeitslosen, hingegen
Huttwil 23, jetzt 18, Kirchberg 16, jetzt 9, Litzel-
fliith und Stalden je 1, im Oberaargau haben Herzo-
genbuchsee und Thunstetten je 2. Im Mittelland ist
es hauptsichlich die Gemeinde Bern. Aber auch da
hat ein Riickgang stattgefunden. Mitte April waren
es 13b, die wir von Staats wegen unterstiitzen mussten,
und Mitte Mai noch 87. Die Gemeinde Biel hatte
Mitte April 132, Mitte Mai 62. Die tibrigen Ort-
schaften, Liyss, Madretsch, Nidau und Pieterlen, weisen
gegenwirtig noch 2, 4, 3 und 4 auf. Der Jura weist
in den Gemeinden Noirmont, St. Immer und St. Ursanne
7, 3 und 1 auf. Insgesamt waren es Mitte April 516
und Mitte Mai 415. Dabei muss ich nun bemerken,
dass das nur diejenigen Arbeitslosen sind, die wir vom
Kanton aus unterstiitzt haben. Diejenigen, die von
den Berufsverbianden direkt unterstiitzt worden sind,
sind darin nicht inbegriffen. Ferner hat die Gemeinde
Bern eine grosse Zahl sogenannter direkt Unterstiitzter.
Dort wird sich zeigen, wie sich die Ausrechnung macht.
Bei denjenigen also, die wir vom Kanton aus direkt
unterstiitzen, wobei wir dann mit dem Bund einerseits
und mit dem Kanton anderseits abrechnen, haben um
rund 20 %o abgenommen. Hoffen wir nun, dass die
landwirtschaftlichen Arbeiten einerseits, die Bauarbeiten
anderseits zunehmen, sofern die Bundesversammlung
den notigen Kredit bewilligt, und sofern auch das
bewilligt wird, was wir im Kanton Bern in Aussicht
genommen haben fiir Gemeindewohnungsbauten, dann
werden diese Arbeitslosen zuriickgehen oder viel-
leicht fast verschwinden. Ich begriisse das ungemein.
Bs ist doch viel besser, wenn man den Leuten Ar-
beit verschaffen kann, als wenn man sie unterstiitzen
muss.
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Nun gestatten Sie mir noch ein Wort an die Ar-
beiterschaft in guten Treuen. Ich glaube, man sollte
nicht alles von der Staatshiilfe erwarten, sondern man
sollte verlangen koénnen, dass diese Leute auch eine
gewisse personliche Energie zeigen. Sie miissten sehen,
sich Arbeit zu verschaffen, wenn sie keine solche
mehr haben, und wenn diese Arbeit auch nicht gerade
in die Hand passt, so sollten sie sich doch anstrengen,
dieselbe zu {iibernehmen, wenn sie sich bietet. Zu
der staatlichen Fiirsorge muss sich auch noch die
personliche Energie derjenigen gesellen, fiur die die
Arbeitslosigkeit droht. Wenn diese beiden Faktoren
zusammenwirken, dann glaube ich, dass wir durch
die kritische Zeit durchkommen kénnen, ohne dass
wesentliche Unzukémmlichkeiten eintreten. Namens
des Regierungsrates empfehle ich IThnen die Bewilli-
gung von 100,000 Fr.

Nyffeler, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Ich habe den ausfiihrlichen Mitteilungen -
des Herrn Regierungsrat Dr. Tschumi nicht viel bei-
zufiigen. Nur auf einen Punkt mdéchte ich hinweisen.
Br glaubt, dass die Arbeitslosigkeit in der Zukunft
weniger grosse Dimensionen annehmen werde, als das
vorher der Fall gewesen ist. Heute ist die Situation
aber folgende: Dadurch, dass die Ausfubr von Fa-
brikationsartikeln nach den Zentralméchten gleich null
ist und dass die Grenzen nach der Entente fur die In-
dustrieprodukte fast ganz gesperrt sind, wird sich
zeigen, dass in der Schweiz und im Kanton Bern eine
grosse Anzahl von Rédern stille stehen. Wenn nun
der Bund Millionen aussetzt fir die weitere Be-
schiftigung dieser Arbeitslosen, so ist das eine Fiir-
sorge, fir die wir dankbar sein miissen. Die Staats-
wirtschaftskommrission hat beschlossen, Thnen zu be-
antragen, dem Antrag des Regierungsrates beizu-
stimmen und einen Kredit von 100,000 Fr. fir diesen
Zweck zu bewilligen.

Genehmigt.

Beschluss:

Dem Regierungsrat wird zur Durchfithrung
und Ausrichtung der Entschiddigungen nach den
Bundesratsbeschliissen vom 5. August 1918 und
14. Marz und 5. April 1919 betreffend die Fiir-
sorge bei Arbeitslosigkeit und zur Deckung der
beziiglichen Verwaltungskosten ein Kredit von
100,000 Fr. bewilligt.

Hlotion der Herren Grossrite Freiburghaus und Mit-
unterzeichner betreffend Hochwasser der Saane.

(Siehe Seite 43 hievor.)

Freiburghaus. Die Motion, die der Sprechende in
der Januarsession mit verschiedenen Ratskollegen ein-
gereicht hat, hat folgenden Wortlaut: «Der Regie-
rungsrat wird eingeladen, beforderlichst die Frage zu
priifen und dariiber Bericht und Antrag einzubringen,
welche Massnahmen zu ergreifen seien, um in Zukunft
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die Besitzer des im Saanetal liegenden grossen Land-
komplexes zwischen Laupen und der Aare gegen
Wasserschaden wirksamer zu schiitzen, als das bei
dem heutigen Stand der Dinge der Fall ist.» Die
direkte Veranlassung zur Einreichung dieser Motion
gab der ausserordentlich grosse Wasserschaden, der
durch das Hochwasser der Saane in der Zeit vom
22. bis 24. Dezember letzten Jahres entstanden ist.
Dieser Schaden war annidhernd so gross wie derjenige
vom 3. Oktober 1888, welch letzterer zur Vornahme
der Saanekorrektion zwischen Laupen und der Aare
Veranlassung gab. Die Ueberschwemmung vom Jahre
1888 fiihrte zu einer Hingabe an die Regierung und
die Bundesbehorden. Der Grosse Rat hat sich am
25. November 1890 mit dieser Angelegenheit befasst
und hat das Projekt, das vorlag, mit einer Devis-
summe von 3,040,000 Fr. gutgeheissen, und den Bei-
trag des Kantons auf 30°% der Kosen, im Maximum
912,000 Fr., festgesetzt. Der Bund sicherte eine Bei-
tragsleistung von 40°b zu und der Rest von 30°%
war durch die betreffenden Schwellenpflichtigen und
Schwellengemeinden im Amt Laupen aufzubringen.

Mit diesem Projekt kam ein bestimmtes System in
die Schwellenbauten der Saane, wihrend vor der Aus-
fuhrung dieses Projektes ein unregelmiissiges Doppel-
profil existierte und die Sache sich so machte, dass
eine Schwellensektion der gegeniiberliegenden Wasser
zuleitete. Trotzdem nun die Saane ein Gefille von
2—3,3 Promille hat, hat sie gleichwohl viel Geschiebe
zuriickgelassen, weil sowohl die Sense als die Saane
in ihrem Oberlauf sehr viel Geschiebe fiihren, das
nicht vollstindig fortgeschwemmt werden kann. Das
hat Uferbriiche verursacht und Veridnderungen des
Flusslaufes zur Folge gehabt. Die Sanne hat einen
sehr verdnderlichen Wasserstand. Bei Niederwasser
betrigt z. B. die Abflussmenge 24 Sekundenkubik-
meter, bei Mittelwasser 59, bei gewdhnlichem Hoch-
wasser 250 und am 3. Oktober 1888 ist festgestellt
worden, dass der Abfluss 1000 Sekundenkubikmeter
betragen habe.

Wenn nun also die Besitzer dieses Landes an der
Saane vor Ueberschwemmungen geschiitzt werden
sollten, so war es notwendig, durch das Projekt ein-
mal fir die nétige Uferbreite zu sorgen, und durch
Erstellung von hinteren Didmmen, wie sie friiher be-
standen, aber nicht richtig angelegt waren, die Besitzer
des Landes weiter zu schiitzen. In dieser Weise ist
nun das Werk im Jahre 1891 begonnen und in den
Jahren 1903—04 beendigt worden. Die Schwellen-
pflichtigen haben grosse Opfer gebracht, namentlich
an Handarbeit, Fuhrleistungen und auch an Geld,
und sie haben bei der Fertigstellung formlich aufge-
atmet und geglaubt, dass sie in Zukunft vor wesent-
lichem Schaden an ihrem Land geschiitzt bleiben.
Diese Schwellenpflichtigen und Landbesitzer haben
sich aber getduscht, indem namentlich in den letzten
Jahren in stets steigendem Masse Ueberschwemmungen
stattgefunden haben, denen sie dadurch zu begegnen
suchten, dass sie die Ddmme verstiirkten. Sie glaubten
damit vor weiterem Hochwasserschaden geschiitzt zu
sein. Das war nicht der Fall, sondern speziell in den
letzten Jahren haben immer wieder Ueberschwem-
mungen stattgefunden. Insbesondere bei dem Hoch-
wasser vom 22.—24. Dezember letzten Jahres haben
sich die verstidrkten und erhhten Dimme als unge-
niigend erwiesen, indem die Saane iiber diese Ddmme
hinflutete und indem bei der Einmindung der Saane in
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die Aare das Wasser sogar zuriickgeworfen wurde.
Das hat der Sprechende mit eigenen Augen gesehen.
Bei diesem Anlass sind grosse Flichen von guten
Wiesen und Ackerland iiberschwemmt worden, und
nicht nur das, sie sind auch mit Steinen und Sand
iberfiihrt worden und anderseits hat die Saane Liocher
ausgegraben, die mitunter eine Tiefe von 2 m erreicht
haben. Einem Kleinbauern in Gimmenen ist sein
ganzer Landbesitz iiberschwemmt wund uberfiihrt
worden. Man suchte ihn damals damit zu trosten,
dass man sagte, es werde eine Kollekte eréffnet werden
um etwas fiir ihn zu sammeln, und die Hiilfe des
Staates und des Bundes werde wohl auch einspringen.
Zwei Familien haben ihre Wohnungen wegen Wasser-
not verlassen miissen. Die Saane ist beim Fenstersims
hineingelaufen, sie hat die Keller mit Wasser gefillt,
die Kartoffeln sind zu Grunde gegangen. Auch die
Staatsstrasse von Laupen nach Giimmenen ist stark
in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch dort sind
Lécher bis zu 2 m Tiefe ausgegraben worden. Das
Hochwasser hat viele Dammbriiche verursacht, trotz
der Verstirkung und Erhshung dieser Damme.

Alle diese Schidigungen veranlassten die Abhal-
tung einer Delegiertenversammlung in Gilimmenen.
Die Schwellengemeinden versammelten sich dort am
26. Dezember unter Zuzug der Grossrite des Bezirkes.
Auch der Herr Baudirektor war eingeladen worden,
leider war er am Erscheinen verhindert und musste
sich durch Herrn Oberingenieur Trefzer vertreten
lassen. An dieser Delegiertenversammlung wurde das
weitere Vorgehen besprochen. Allgemein kam die
Ansicht zum Ausdruck, dass die Beseitigung dieser
misslichen Zustidnde nicht in einer weiteren Erhshung
und Verstiéirkung der Ddmme zu suchen sei, sondern
dadurch, dass Massnahmen getroffen werden, um die
ungeheuren Geschiebemengen fortschaffen zu kénnen.
Hs ist von Leuten, die seit Jahrzehnten an der Saane
wohnen, geltend gemacht worden, dass sich die Zu-
stinde in der letzten Zeit zusehends verschlimmert
haben, dass das namentlich der Fall sei seit der Er-
richtung des Stauwehrs von Niederried durch das
Kallnachwerk. Ich will bemerken, dass der volks-
wirtschaftliche Nutzen dieser Kraftwerke in keiner
Weise geschmilert werden soll. Im vorliegenden Fall
haben sie aber durch ihre Bauten Veranlassung ge-
geben, dass die Saane nicht mehr ihren natiirlichen
Abfluss fand, sondern dass sich allméhlich diese grosse
Geschiebemenge angesammelt hat. Der Sprechende
hat als Mitglied einer Expertenkommission vor einigen
Jahren Gelegenheit gehabt, zu konstatieren, dass speziell
wegen dieses Stauwehrs das Land allméhlig versumpft
und dass unbedingt Massregeln getroffen werden sollten,
um eine vollstindige Versumpfung zu verhindern.

In dieser Delegiertenversammlung ist von Herrn
Oberingenieur Trefzer darauf hingewiesen worden, dass
mit der Untersuchung der Sache ein unparteiischer
Sachverstindiger in der Person des Herrn Ingenieur
Biithlmann betraut worden sei. Die beteiligten Ge-
meinden haben seit lingeresr Zeit vergeblich auf dieses
Grutachten gewartet, und der Sprechende ist mit seinen
Kollegen vom Amt Laupen bei der Baudirektion vor-
stellig geworden, damit dieses Gutachten einmal das
Licht der Welt erblicke und damit man von der
Ansicht des Experten iiber die Ursachen der Ueber-
schwemmung Kenntnis nehmen kénne. Ich hoffe, dass
der Herr Baudirektor heute Auskunft geben kdénne.
Nebenbei will ich noch bemerken, dass sich der



(26. Mai 1919.)

Herr Baudirektor nach jener Delegiertenversammlung
Miihe gegeben hat, die Gegend zu besichtigen.

An der Delegiertenversammlung ist beschlossen
worden, das Protokoll dem Regierungsrat und den
Bernischen Kraftwerken vorzulegen und in ferneren
in einer neuen Eingabe energisch zu verlangen, dass
nun grossziigige Abwehrmassnahmen getroffen werden.
Endlich wurde bestimmt, dass der entstandene Scha-
den durch zwei verschiedene Kommissionen abzu-
schitzen sei. Die eine Kommission, hauptsiichlich aus
TLandwirten bestehend, an deren Spitze der Direktor
der Ritti stand, hatte sich mit der Abschitzung
des Kultur- und Geb#dudeschadens zu befassen, die
andere Kommission bestehend aus Technikern, mit
der Abschitzung des Schadens an den Dimmen.
Nach diesen Feststellungen beziffert sich der Kultur-
schaden auf 37,500 Fr. fir die Zeit vom 22.—24. De-
zember. Es ist gleich beizufiigen, dass in Wileroltigen
schon zwei Monate frither auch ein Dammbruch statt-
gefunden hat, der einen Kulturschaden von 8000 F'r.
verursachte, so dass sich insgesamte eine Summe von
45,378 Fr. ergibt. Nach der Expertise der Herren Be-
zirksingeniere von Erlach und Geometer Beyeler in
Laupen ist der Schaden durch die Dammbriiche auf
24,000 Fr. geschitzt worden.

Nun ist von seite der Regierung verlangt worden,
dass die Dammbriiche wieder hergestellt werden. Die
betreffenden Schwellensektionen haben sich sofort an
diese Arbeit gemacht und haben im Januar und Fe-
bruar gearbeitet, um die Damme wieder flott zu
machen. Kaum waren sie fertig, hatten wir am 8.
und 9. April wieder Hochwasser, das an einzelnen
Stellen die Ddmme wieder durchbrach, so dass man
sich sagen konnte, dass auf die Arbeiten der betref-
fenden Schwellenpflichtigen der Passus aus Schillers
Glocke zutrifft: « Denn die Elemente hassen das Ge-
bild der Menschenhand. » Man kann nun die Schwel-
lenpflichtigen und Landbesitzer nicht ihrem Schicksal
tiberlassen, sondern Bund und Kanton haben die Pflicht,
mit Hiilfe der Schwellengemeinden Abhiilfe zu schaffen
und in Zukunft diese Lieute vor gleichem Schaden zu
schiitzen. Dazu miissen grossziigige Abwehrmass-
nahmen getroffen werden. Es muss dafir gesorgt
werden, dass der ausserordentlich grosse Schutt-
kegel, der sich unmittelbar vor der Einmiindung der
Saane in die Aare befindet und der, wie mir mitge-
teilt worden ist, etwa 300,000 m® ausmacht, fortge-
schafft werden kann. Wenn das geschehen ist, wird
das Geschiebe wieder besser transportiert werden
koénnen und die betreffenden Landbesitzer werden
nicht mehr fiirchten miissen, dass sie jedes Jahr mit
solchen Ueberschwemmungen zu kiémpfen haben,

Das die Ausfiihrungen zur Begriindung der Mo-
tion. Ich glaubte, nicht weitliufiger sein zu miissen.
Ich habe auf den Hrnst der Situation hingewiesen
und mdéchte nun den dringenden Wunsch wiederholen,
dass so bald als moglich grossziigige Abwehrmass-
nahmen getroffen werden. Aus allen diesen Griinden
ersuche ich Sie, die Motion erheblich zu erkldren.

v. Erlach, Baudirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Namens des Regierungsrates kann ich die
Motion in dem Sinne entgegennehmen, dass wir prii-
fen werden, was zu machen ist, um den faktischen
Uebelstdnden an der Saane abhelfen zu kénnen. Wir
haben bereits verschiedene Schritte getan, um  uns
Klarheit zu verschaffen tiber das, was getan werden
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soll, um eine weitere Gefihrdung der Grundeigen-
tumer moglichst auszuschliessen. Das Gutachten, das
Herr Dr. Bihlmann in unserem Auftrage erstatten
sollte, hat glucklich das Licht der Welt erblickt. Es
kommt zu folgenden Schlussfolgerungen, die wir na-
tirlich noch prifen werden, und wo wir schauen
werden, welcher der Vorschlage der zweckmissigste
ist. Herr Biithlmann verlangt: Einbau von Geschiebe-
ablagerungsbecken im oberen Teil der betrefffenden
Flusslaufe, Saane und Sense, und periodische Weg-
schaffung des Geschiebes. Das ist ein Vorschlag, an
dem bereits herumstudiert worden ist. Bekanntlich
haben die Bernischen Kraftwerke seit langer Zeit ein
Projekt im Studium, um der Sense das Geschiebe zu
entnehmen, es einer maschinellen Verdnderung zu
unterwerfen oder in den Handel zu bringen und nutz-
bringend verwenden zu lassen, sei es fiir Strassen-
bauten oder Betonarbeiten. Nach meiner Ansicht ist
an den Ueberschwemmungen im Saanetal hauptséch-
lich die Sense schuld. Die Saane bringt bedeutend
weniger Geschiebe als die Sense, und wenn die Werke,
die in Freiburg projektiert sind, ausgefiihrt werden,
so kénnen wir sicher darauf zihlen, dass die Saane
nur ein Minimum von Geschiebe oder vielleicht
gar keines mehr bringt. Die Sense ist viel gefihr-
licher, und es wird sich fragen, ob die Anlage, die
die Bernischen Kraftwerke projektiert haben und
wahrscheinlich in néachster Zeit zur Ausfiihrung brin-
gen, genligt oder nicht, oder ob man nicht etwas
weiter oben im Flusslauf der Sense durch Bauten ver-
hindern muss, dass das Geschiebe iiberhaupt so weit
herabkommt. Wir wissen alle, dass die Sense im
oberen Gebiet ziemlich tief eingeschnitten ist. KEs
wire moglich, sei es unterhalb des Schwarzwassers,
oder sei es oberhalb desselben, abzusperren, so dass
das Geschiebe dort oben verbleibt und weiter keinen
Schaden zufiigt. Soviel zum ersen Vorschlag des
Experten.

Der zweite Vorschlag ist von Herrn Grossrat Frei-
burghaus bereits erwihnt worden. Es ist die Aus-
baggerung des Flussbettes beim Zusammenfluss der
Aare und der Saane auf die Sohle von 1914. Das
scheint mir eine der ersten Aufgaben zu sein, die
man an die Hand nehmen muss. Beim Einfluss der
Saane in die Aare ist wirklich kolossal viel Schutt
vorhanden, den das Hochwasser einfach nicht mehr
wegbringt. Da muss man kiinstlich nachhelfen, sei
es, dass man den ganzen Kegel entfernt, sei es, dass
man eine Rinne macht, damit das Wasser wiederum
die Stosskraft bekommt und mit dem Geschiebe in
die Aare gehen kann. Das wird studiert. Wenn wir
zur Ueberzeugung kommen, dass das weg muss, so
werden sich die Bernischen Kraftwerke jedenfalls nicht
weigern, bei der Entfernung dieses Schuttkegels mit-
zuhelfen.

Dann spricht der Experte von einer eventuellen
Verlegung der Saanemiindung nach Variante 3. Der
Zusammenfluss der Aare mit der Saane ist sehr un-
giinstig, die Aare bildet dort direkt einen rechten
Winkel, so dass Stauungen kommen miissen. Das
Wasser schiesst rechtwinklig gegeneinander, der Ab-
fluss der Saane ist deshalb sehr erschwert. Variante 3,
die da erwihnt ist, ist ein Projekt, die Saane nach
links zu verlegen, ihr ein neues Bett zu geben und
zwar mehr nach der Seite von Wileroltigen oder noch
weiter unten, und sie dort mit der Aare zu vereinigen,
oder erst bei Golattenmatt in das Staubecken ein-
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miinden zu lassen. Die Frage muss vorldufig meiner
Ansicht nach offen bleiben, ob man diese Kosten
wagen will fir eine Sache, bei der man vorliufig
nicht sicher ist, ob sie wirklich den Dienst tut, den
man erwartet.

Im weitern verlangt der Experte sofort die Ab-
holzung des Vorgelindes zwischen den Leitwerken
und den Hochwasserdimmen nach Vorschlag des Tief-
bauamtes. Vom eidg. Oberbauinspektorat ist verlangt
worden, dass mindestens auf 15 m vom Leitwerk weg
das Holz entfernt werde. Das halte ich fiir die erste
notwendige Arbeit. Die Schwellengemeinden sollen
dafiir sorgen, dass rechts und links auf 15 m wirklich
freie Bahn ist, denn an einzelnen Orten ist der Holz-
wuchs ziemlich dicht. Es ist klar, dass bei Hoch-
wasser der Abfluss durch dieses viele Holz gehemmt
wird. Wenn das Wasser grossere Gegenstinde mit-
bringt, bleiben diese an dem Gestriipp hiingen, wo-
durch der Abfluss noch mehr verschlechtert wird.

Im weitern sagt der Experte, es sollte gepriift
werden, ob bei ausserordentlichem Hochwasser die
Stauquote in Niederried nicht etwas erniedrigt werden
sollte. Auch das ist eine Frage, die wir priifen wer-
den. Es ist sehr gut moglich, dass man das ohne
weiteres wird machen koénnen. Sobald man Hoch-
wasser hat, hat man bekanntlich Wasser genug zur
Speisung des Kallnacherwerkes, so dass man wahr-
scheinlich ohne grossen Nachteil die Stauquote beim
Werk von Niederried bei ausserordentlichem Hoch-
wasser etwas erniedrigen kann.

Das sind die Vorschlige des Herrn Dr. Bithlmann.
Wir werden sie im Sinne der Ausfiihrungen des Herrn
Motiondrs priifen und werden in allernichster Zeit
unsere Vorschlidge machen und wirklich an die Arbeit
gehen, damit das Saanetal nicht wiederum in den
Zustand zuriickfillt, in dem es vor 1890 war. In den
Neunzigerjahren haben wir die Korrektion durchge-
fihrt. Ich war damals Bezirksingenieur hier in Bern
und war manchmal im Laupenamt, um die Korrektion
zu beaufsichtigen. Man hat dort ganz brav gearbeitet,
und wir hatten jedesmal Freude, wenn wieder ein
Stiick fertig war und sich die Verhiltnisse gebessert
hatten. Man hat das Profil der Saane den Verhilt-
nissen entsprechend wirklich sehr gut getroffen, nim-
lich 40 m zwischen den Leitwerken. Die Herren
werden schon gesehen haben, dass bei normalem
Woasserstand die Saane sehr schén lduft und dieses
40 m breite Becken ausfiillt. Es bleiben nicht an
einem Ufer Kiesbinke liegen, so dass sich der eigent-
liche Wasserlauf innerhalb der Leitwerke schlingelt,
sondern das Wasser fiillt sehr schén aus. Es ist nie
irgend etwas liegen geblieben. Ks wire schade, wenn
der Zustand, den man damals geschaffen hat, wieder
verdorben werden sollte und die alte Kaldmitit sich
wieder zeigen sollte.

Wenn man den Bernischen Kraftwerken, gestiitzt
auf Profile, die aufgenommen werden und teilweise
schon aufgenommen worden sind — im Gutachten
des Herrn Dr. Biihlmann sind ziemlich viele solcher
Profile vom eidgen. Wasserrechtsbureau — beweisen
kann, dass seit der Erstellung des Wehres in Nieder-
ried die Geschiebeansammlung in der Saane zuge-
nommen hat, so bin ich iiberzeugt, dass die Bernischen
Kraftwerke ohne weiteres die Folgerung daraus ziehen
werden, dass sie mithelfen miissen, dieser Geschiebe-
ansammlung in Zukunft entgegenzutreten. Wir nehmen
also die Motion in diesem Sinne an, dass wir alle
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diese Vorschlidge priifen und mit unseren definitiven
Antriagen kommen werden, sobald wir dieselben stellen
konnen.

Die Motion wird stillschweigend erheblich erklirt.

Wahl des Priisidenten und des Vizeprisidenten
des Regierungsrates. '

Bei 125 ausgeteilten und 124 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 14 leer und ungiiltig, somit bei
einem absoluten Mehr von 56 Stimmen, werden im
ersten Wahlgang gewéhlt:

als Regierungsprisident
Herr Regierungsrat Dr. Karl Moser mit 98 Stimmen

als Vizeprésident
Herr Regierungsrat Alfred Stauffer mit 98 Stimmen.

Wahl cines Mitgliedes des Handelsgerichtes.

Bei 120 ausgeteilten und 115 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 25 leer und ungiiltig, somit bei
einem absoluten Mehr von 46 Stimmen, wird im ersten
Wahlgang gewéhlt:

Herr Ami Bois de la Tour mit 86 Stimmen.

Wall eiues Mitgliedes des.Verwaltungsgerichtes,

Bei 120 ausgeteilten und 109 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 30 leer und ungiiltig, somit bei
einem absoluten Mehr von 40 Stimmen wird im ersten
Wahlgang gewihlt:

Herr Emil Pfister, Direktor in Bern, mit 79 Stimmen.

Wahl eines Suppleanten des Obergerichtes.

Bei 118 ausgeteilten und 110 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 1 leer und ungiiltig, somit bei
einem absoluten Mehr von 55 Stimmen wird im ersten
Wahlgang gewihlt:

Herr Hermann Kistler, Fiirsprecher

in Biel, mit 109 Stimmen.
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Eingelangt ist folgende

Interpellation :

Wie verhilt sich die Regierung zu der von vielen
Gemeindesteuerbehorden befolgte Auslegung des Art. 16
der regierungsritlichen Steuerverordnung vom 4. Mirz
1919 betreffend den Liohnausweis der Arbeiter, die im
Gegensatz zur erwihnten Verordnung dahin geht, dass
alle Arbeiter zur Beibringung des Lohnausweises ver-
pflichtet seien.

‘ Stettler
und 27 weitere Mitglieder der sozial-
demokratischen Grossratsfraktion.

Geht an den Regierungsrat.

Schluss der Sitzung um 6 Uhr.

Der Redakteur:

Zimmermann,

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.
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Sechste Sitzung.

Dienstag den 27. Mai 1919,
vormittags 8 Uhr.

Vorsitzender: Préisident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 189 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 27 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Giauque, Hadorn,
Kilchenmann, Schmutz, Stauffer, Weibel, Wiithrich,
Ziegler, Zurbuchen; ohne Entschuldigung abwesend
sind die Herren: Bechler, Beutler, Binggeli, Clémen-
¢on, Glur, Gobat, Hiltbrunner, Jost, Kobel, Laub-
scher, Leschot, Liithi, Merguin, Moor, Peter, Schlup,
Zesiger, Zurcher.

Tagesordnung:

Dekret

iiber

die Besoldungen der Beamten der kantonalen Irren-
anstalten Waldau, Miinsingen und Bellelay.

(Siehe Nr. 36 der Beilagen.)
Eintretensfrage.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Les traitements des fonc-
tionnaires des asiles d’aliénés de la Waldau, de Miin-
singen et de Bellelay étaient jusqu’a présent réglés
par le décret du 19 mai 1908, complété par celui du
27 mai 1913 concernant la place alors créée de 5™
médecin de l'asile de la Waldau. Le décret du 15 jan-
vier 1919 sur les traitements des fonctionnaires et
employés de I'Etat laisse intacte la situation actuelle
des fonctionnaires des asiles d’aliénés; il se borne &
dire & Part. 52 que leurs traitements demeurent régis
par les dispositions qui les concernent. Or ces dis-
positions doivent &tre revisées dans le sens d’une
augmentation sensible des traitements des dits fonc-
tionnaires, car ils sont, eux aussi, soumis au renché-
rissement considérable des choses nécessaires & la vie,
sauf en ce qui concerne le logement ou la pension
gratuits dont jouissent certains de ces fonctionnaires.

La Direction des affaires sanitaires a en consé-
quence élaboré dans le courant de février un projet

1919. 181*
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de décret sur les traitements des fonctionnaires en
question, en se basant sur les propositions de la com-
mission des asiles d’aliénés, en date du 20 du méme
mois. Ce projet a été remanié par le Conseil-exécutif
dans sa séance du 17 mars. Votre commission, mes-
sieurs, a examiné le projet du gouvernement et I'a
modifié en ce qui concerne un certain nombre de
positions, Le gouvernement ayant décidé de main-
tenir ses chiffres, vous vous trouvez donc en pré-
sence de divergences, qui, en général, ne sont pas
trés considérables.

Nous vous proposons, au nom du Conseil-exécutif,
d’entrer en matidre sur le projet.

_ Schiipbach, Prisident der Kommission. Die Kom-
mission beantragt ebenfalls Eintreten auf das Dekret.
Dass die Besoldungen der Beamten der drei kantonalen
Irrenanstalten revidiert werden miissen, ist selbst-
verstindlich. Das Dekret betrifft nur die Besoldun-
gen der Beamten, nicht aber diejenigen der Ange-
stellten, Warter, Arbeiter usw. Ueber diesen Punkt
scheint in der Oeffentlichkeit ein Missverstindnis ob-
gewaltet zu haben. Fiir die Besoldungen der Ange-
stellten ist der Regierungsrat zustindig, der durch
ein Regulativ diese Besoldungen normieren wird. Es
scheint nun, dass beim Personal der Irrenanstalten
seit einiger Zeit eine ganz ausserordentliche Unzufrie-
denheit und Erbitterung eingetreten ist. Man muss
sagen, dass dieses Personal, das einen sehr schwieri-
gen Dienst hat, tatséchlich zu dem am allerschlechte-
sten bezahlten Personal gehorte. Nun stehen wir vor
der Tatsache, dass das Personal, wie ich gestern ver-
nommen habe, beschlossen hat, wenn die Besoldungen
nun nach so vielen Reklamationen nicht bis zum 1.
Juni revidiert seien, so werden sie in den Ausstand
treten, eine fiir die Irrenanstalten bis jetzt unbekannte
Erscheinung. Die Regierung wird diese Besoldungen
in allernichster Zeit revidieren miissen, sie wird iiber-
haupt alle diejenigen Besoldungen revidieren miissen,
die nicht in die Kompetenz des Grossen Rates fallen.
Das betrifft einen grossen Teil des Staatspersonals.
Die Kommission hat eine ganze Reihe von Eingaben
bekommen und viele miindliche Vorstellungen entge-
gennehmen miissen von Kategorien des Staatsper-
sonals, fiir die die Besoldungsfestsetzung in die Kom-
petenz des Regierungsrates fillt: Wegmeister, Wild-
hiiter, Militdrarbeiter, Kreiskommandanten, Sektions-
chefs. Wir haben leider in dieser Richtung nichts
machen kénnen. Der Grosse Rat hat uns nicht beauf-
tragt, die Organisationsdekrete zu &ndern, sondern
die Besoldungsdekrete.

Hinsichtlich der Wegmeister haben wir auf eine
Anregung aus der Mitte der Kommission hin unter-
sucht, ob wir dem Grossen Rat beantragen sollen,
er solle das Dekret betreffend Organisation der Bau-
direktion dahin abidndern, dass der Grosse Rat die
Frage der Besoldungen nicht mehr an den Regierungs-
rat delegiert, wie bis dahin, sondern fiir sich selbst
behdlt.” Wir haben davon abgesehen, eine beziigliche
Motion von der Kommission aus einzureichen, weil
wir damit die Sache allermindestens um ein Jahr ver-
schleppt hiéitten. Die Kommission hat beschlossen,
sie wolle zuerst schauen, wie diese Regulative, na-
mentlich dasjenige tiber die Wegmeisterbesoldungen,
aussehen, um dann, je nachdem sie glaubt, dass sie
passen oder nicht passen, vor den Grossen Rat zu
treten und zu beantragen, dass der Rat fiir die Zu-
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kunft die Regelung der Besoldungen der Wegmeister
und vielleicht anderer Kategorien selbst in die Hand
nehme.

Warum haben alle diese Kategorien das Bediirf-
nis, ihre Besoldungen durch den Grossen Rat und
nicht durch den Regierungsrat festsetzen zu lassen?
Das ist ganz selbstverstindlich: Die Leute haben ge-
lesen, dass der Grosse Rat bei allen Dekreten die
milde Hand etwas weiter aufgetan hat, als es der
Regierungsrat tun wollte, was aber auch aus takti-
schen Erwédgungen heraus sehr wohl begreiflich war.
Der Regierungsrat ist nach meiner Auffassung bei
keinem einzigen Dekret soweit gegangen, als er es
fiir ganz richtig anschaute, da er doch dem Grossen
Rat auch noch etwas iiberlassen musste. Er wusste,
dass der Grosse Rat sicher einen Schritt weiter gehen
wiirde, deshalb ist er in seinen Vorschligen nicht so-
weit gegangen, wie er es fiir richtig gehalten hiitte,
sondern er ist etwas darunter geblieben. Das trifft
auch hier zu. :

Ntn haben begreiflicherweise auch die andern Ka-
tegorien, deren Besoldungen durch den Regierungsrat
fixiert werden, das Bedirfnis, dass auch in diesem
Saale iber ihre Besoldungen gesprochen werde. Das
konnen wir leider nach der bestehenden Gesetzge-
bung nicht, sondern die Kommission muss sich dar-
auf beschriinken, dem Regierungsrate gegeniiber die
Erwartung auszusprechen, dass die ganze Besol-
dungsreform schleunigst zu Ende gefiithrt werde,
und dass der Massstab, der angewendet werde bei
diesen Kategorien, die dem Regierungsrat ibergeben
sind, kein anderer sei als bei denjenigen Kategorien,
deren Besoldungen der Grosse Rat festsetzt. Die
Kommission spricht dem Regierungsrat diese Erwar-
tung aus. Wir sind auch tiberzeugt, dass er die
Billigkeitsgriinde, die fiir die Erhohung auf dieser
oder jener Kategorie, von denen hier die Rede war,
sprechen, in gleicher Weise auf diejenigen Kate-
gorierr anwenden wird, deren Besoldungsnormierung
er nua selbst an die Hand nehmen wird. Mit diesen
Bemerkungen beantrage ich Eintreten.

Zingg. Unsere Fraktion beantragt ebenfalls Ein-
treten auf die Vorlage, aber sie mochte sich doch
noch einige Bemerkungen erlauben. Man hat in un-
sern Kreisen das Gefiihl, dass man mit der ganzen
Besoldungsreform in erster Linie eigentlich diejenigen
begiinstigt hat, die im Leben ohnedies besser gestellt
sind, grossere Gehilter beziehen, wihrend man die
iibrigen zuriickstellt, so dass bis jetzt tiherhaupt keine
Aussicht vorhanden ist, dass irgendwie eine genii-
gende Revision vorgenommen werde. Wenn man
ernstlich hitte Gleichheit schaffen wollen, so hitte
man wohl mit diesem Dekret gleichzeitig auch ein
Dekret iiber die Besoldungen der untern Angestellten,
Arbeiter und Arbeiterinnen und des iibrigen Personals,
das in diesem Dekret nicht enthalten ist, vorlegen
sollen, damit auch diese Leute befriedigt gewesen
wiren. So sieht man allerdings, dass die Beamten
die Besoldungen erhalten, die sie gewiinscht haben,
allerdings einige nicht ganz bis zur Hoéhe ihrer An-
spriiche, dagegen andere bis sehr nahe daran. Wenn
dann aber die Schlechtergestellten immer wieder se-
hen miissen, wie die andern ihre Besoldungsrevision
durchfihren konnen, wiahrend von ihnen kein Wort
gesagt wird, ruft das nattrlich die grosste Unzu-
[riedenheit hervor.
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Wir haben es vom Herrn Kommissionsprisidenten
gehort, dass man auch in der Kommission die Be-
soldungsreform der Wegmeister besprochen hat. Nun
sind das tatsichlich diejenigen, die es jedenfalls ver-
dient hiitten und bei denen es am nétigsten wire, dass
ihre Besoldungen zuerst revidiert wiirden, denn diese
stehen mit den Besoldungen am tiefsten. Da hat die
Regierung erklart, das sei ihre Sache, sie habe keinen
Grund, das der Kommission vorzulegen. Nun hat die
Kommission immerhin beschlossen, sie wolle abwar-
ten, was der Regierungsrat vorlege. Man hat geltend
gemacht, wenn man verlangen wiirde, dass man fiir die
Wegmeister auf dem Dekretsweg sorgen sollte, somiisste
man zuerst eine Motion einreichen und dann kdnnte im
hochsten Fall in der Septembersession ein solches
Dekret vorgelegt werden. Ich glaube, dass man das
rascher hitte machen konnen, wenn der Regierungs-
rat erkldrt hitte, er sei einverstanden, dass vorwirts
gemacht werde. Aber dieses Einverstindnis und die-
ser gute Wille fehlt. Hitte man alles das in der glei-
chen Stunde oder am gleichen Nachmittag behandeln

konnen, dann wéiren die Leute befriedigt gewesen.:

So wird die Sache immer wieder hinausgeschoben
und man sieht, dass ‘die untern Kategorien einfach
auf die Seite gestellt werden. Sie wissen nicht, ob
sie etwas bekommen, oder nicht, sie wissen nicht, was
sie zu erwarten haben. Dass sich da Unzufriedenheit
geltend macht, ist selbstverstindlich. Unsere Frak-
tion muss verlangen, dass diese Dekrete unverziiglich
vorgelegt werden. Die Regierung sollte sich dage-
gen nicht linger sperren, sondern auch da mit offenen
Karten spielen und nicht abwarten, bis alles unter
Dach ist, um den Leuten dann etwas hinzuwerfen
und ihnen zu sagen: Nehmt an oder nicht, das kann
uns gleichgiiltig sein. Diesem Verfahren konnen wir
nicht zustimmen, sondern wir miissen ganz energisch
fordern, dass auch fiir die untern Kategorien vorwirts
gemacht wird.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Quelques mots en ré-
ponse & M. Zingg, qui reproche au gouvernement de
faire preuve de mauvaise volonté, en tout cas de
ne pas faire preuve de bonne volonté. Je crois devoir
m’inscrire en faux contre une telle assertion, qui est
injustifiée. En ce qui concerne la revision des traite-
ments, nous devions commencer par celle des traite-
ments des fonctionnaires et employés de I'Etat, traite-
ments avec lesquels sont dans une certaine relation
ceux du personnel des établissements de Etat. Vous
avez ratifié cette maniére de procéder.

Nous nous sommes mis & 'ceuvre le plus tot
possible, nous avons pris les renseignements néces-
saires et transmis les requétes du personnel des asiles
d’aliénés & la Direction des finances chargée de pré-
parer les décrets et ordonnances sur la matidre. Cette
matitre est tellement compliquée que lon n’a pas
encore pu terminer le travail sur le chantier; il le
sera trés prochainement, et jespere qu’il sera possible
de donner satisfaction aux eraployés.

Schiipbach, Prisident der Kommission. Man darf
nicht vergessen, wie gross die Arbeit ist, die cine
solche Besoldungsreform erfordert. Ich glaube, alle
diejenigen, die in der Kommission gesessen sind, wis-
sen das heute. Ich glaube aber auch, dass diese Be-
soldungsreform bis heute einen Gang genommen habe,
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der schneller ist als der gewohnliche Gang der Ge-
setzgebung im Kanton Bern. Wir haben das grund-
legende Dekret im Januar behandelt, und heute legen
wir das letzte von etwa 12 Dekreten dem Grossen
Rate vor. Wenn man vom Januar bis Mai diese 12
Dekrete vorberaten und im Grossen Rat behandelt
hat, so kann man nicht von einem schleppenden Vor-
gehen reden. Herr Zingg meint auch nicht die Téatig-
keit der Kommission. Ich wollte das nur zur Erkla-
rung mitteilen.

Und nun die Téatigkeit des Regierungsrates. Es
ist von vornherein sicher, dass der Regierungsrat
an die andern Dekrete nicht herantreten konnte, bevor
das grundlegende Dekret iiber die Besoldungen der
Beamten und Angestellten der Staatsverwaltung fest-
gestellt war. Das ist die Grundlage, und der Regie-
rungsrat musste zuerst wissen, welche allgemeinen
Grundsédtze der Grosse Rat anwenden wolle. Von
da an konnte man allerdings alle Vorarbeiten treffen.
Man konnte zwar nicht definitive Reglemente aufstel-
len, bevor die beziiglichen Dekrete im Grossen Rat
behandelt waren, aber man konnte alle Vorarbeiten
treffen, und ich hoffe, sie seien auch getroffen wor-
den. Was speziell dieses Dekret anbetrifft, so bin
ich mit Herrn Zingg darin einig, dass in dem Moment,
wo das Dekret dem Grossen Rat vorgelegt wird, auch
das Regulativ des Regierungsrates vorbereitet sein
sollte, denn Regulativ und Dekret miissen miteinan-
der iibereinstimmen. Der Regierungsrat muss aber
mit der definitiven Ausarbeitung des Regulativs war-
ten, bis er sieht, was der Grosse Rat zum Dekret
sagt, und was er fiir Besoldungen endgiiltig festsetzt.
Ich bin aber ganz der Meinung des Herrn Zingg, dass
diese Zeit nicht unbenutzt verstreichen durfte und
nehme ohne weiteres an, dass diese Vorarbeiten ge-
macht sind, so dass nun, was eine dringende Forde-
rung der Kommission ist, alles dasjenige, was in den
Verordnungen und Regulativen fehlt, in allerkiirzester
Frist beschlossen werden kann.

Das ist die einstimmige Auffassung der Kommis-
sion, die einem Bediirfnis in allen denjenigen Kreisen
entspricht, welche nun sehen, dass die andern bertick-
sichtigt sind, die aber noch nicht davon gehort haben,
dass man auch von ihren eigenen Besoldungen spricht.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

§ 1, Ziffer 1.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. L'article Ia du projet
énumere les différents fonctionnaires des asiles d’alié-
nés, en fixant pour chacun d’eux ou chaque catégorie
de ce personnel le traitement qui lui revient.

Sous no 1 il est question du directeur et premier
médecin de chacun des asiles (la Waldau, Miinsingen
et Bellelay).

Le traitement actuel des trois directeurs est, en
argent, de 6000 fr. & 8000 fr., plus les prestations
en nature (logement avec chauffage et éclairage, jar-
din avec fruits et légumes et les locaux nécessaires
pour la garde d’'un cheval). Les autorités préconsul-
tatives proposent de fixer le minimum du traitement
en espéces a 9500 fr. et le maximum a 11,000 fr.
L’augmentation serait ainsi un peu plus de 409/, pour
le minimum et de 371/,0/, pour le maximum. Si,
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au maximum (11,000 fr.) on ajoute la valeur en
argent des prestations en nature (1500 fr. a 2000 fr.)
le maximum peut atteindre le traitement d'un Con-
seiller d’Etat (13,000 fr.). En ce qui concerne les
prestations en nature, la valeur des produits du jar-
din doit en raison de la diminution de la valeur
effective de l'argent étre portée & 150 fr. (au lieu de
100 fr.), et d’autre part, il devrait étre accordé au
directeur, s’il ne garde pas de cheval, la place né-
cessaire pour remiser une automobile (garage).

Schiipbach, Prisident der Kommission. Der Rah-
men der Besoldungen in diesem Dekret unterscheidet
sich von demjenigen des allgemeinen Besoldungsde-
kretes. In diesem ist ein Minimum und ein Maximum
gegeben, in der Meinung, dass jeder mit dem Mini-
mum beginnt, alle zwei Jahre einen Sprung macht,
so dass das Maximum mit 12 Jahren erreicht wird.
Der Rahmen dieses Dekretes ist, wie sich aus § 2
ergibt, anders aufzufassen. Er ist in den meisten
Fallen etwas weiter, und der Regierungsrat setzt
tiir jeden einzelnen Inhaber der betreffenden Stelle
den Rahmen besonders fest, aber nicht in der Mei-
nung, dass jeder mit dem Minimum beginnen miisse,
und dass er nach drei Dienstjahren einen Sprung
machen miisse, sondern in der Meinung, dass das
dem Regierungsrat in freier Weise iiberlassen ist.
Das ist von Bedeutung fiir die Auswahl der Aerzte.
Es ist moglich, dass man an eine kantonale Irrenan-
stalt fiir eine Direktorstelle einen Arzt engagieren
will, der schon iiber lange Erfahrungen verfiigt und
einen Ruf hat. Da. ist es selbstverstindlich, dass man
mit dem Mann unterhandeln und ihn fragen muss,
zu welchen Bedingungen er komme. Die Besoldung
wird also dann durch vertragliche Abmachung fest-
gesetzt. Wiirde man das nicht so machen, so wire
man gegeniiber andern Anstalten in bezug auf die
Anstellung von Direktoren und Aerzten usw. nicht
konkurrenzfihig.

Das soll dieser Rahmen ermdglichen. Ich habe
nicht im Sinne, iiber die im Dekret enthaltenen Zah-
len zu reden. Auf eines mochte ich aber aufmerksam
machen. Bei den Aerzten in den Irrenanstalten treffen
wir fast durchgehend die Erscheinung, dass einer,
der einmal in dieser Karriere ist, der sich der Psy-
chiatrie zugewendet hat, auch dort bleibt, dass er
vom vierten zum dritten und zweiten und zum ersten
Arzt vorriickt und so lange am betreffenden Ort aus-
halt. Ich bitte, diese Erscheinung im Gedéchtnis
zu behalten, wenn man an die Wirdigung der ein-
zelnen Besoldungsansitze herangeht. Bis jetzt ist
die Besoldung des Direktors 6000—8000 Fr. Die Auf-
sichtskommission hat vorgeschlagen 9500—11,000 Fr.
Regierung und Kommission schlagen vor 8500 bis
11,000 Fr. Diese 8500 Fr. werden dann in Betracht
kommen, wenn es sich um die Anstellung eines jun-
gen Direktors handelt.

v. Miiller. Seit dem Besoldungsdekret von 1908,
das allerdings eine lange Vorgeschichte hat, und in
den letzten Jahren als vollig unzulidnglich anerkannt
werden musste, haben Erhéhungen unbedingt vor-
genommen werden miissen. Sie sind durchaus ge-
rechtfertigt, entsprachen aber den heutigen Verhilt-
nissen nicht und bildeten ein bestindiges Schmerzens-
kind fiir unsere Aufsichtskommission. Im grossen
und ganzen hat die grossritliche Kommission die An-
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trige des Regierungsrates verbessert, wie das ge-
wohnlich der Fall ist. Sie hat den Verhéltnissen
Riicksicht getragen. Die Aufsichtskommission hat
mich aber beauftragt, speziell bei § 1, der von der
Besoldung der Direktoren handelt, einen Antrag zu
stellen, die Anfangsbesoldung auf 9500 Fr. anzu-
setzen. Es geht Jahrzehnte, bis ein Direktor in eine
solche Stelle gelangen kann. Bis dahin muss er dem
Staate lange Jahre in untergeordneten Stellungen
Dienste leisten. Es wird ihm eine Arbeit und Ver-
antwortlichkeit tiberbunden, wie nicht gerade einem
Staatsbeamten. Die Privatbetriebe zahlen ganz an-
dere Besoldungen, als das hier der I'all ist. Wenn
Sie sich daran erinnern, dass in der Waldau 900 bis
1000 Pfleglinge, in Miinsingen 800—900 und in Belle-
lay 400 sind, und wenn Sie bedenken, dass sich diese
Arbeit in den letzten Jahren bedeutend vermehrt hat,
so milssen Sie den Ansatz von 9500 Fr. als gerechtfer-
tigt anerkennen. Im iibrigen bemerke ich, dass unsere
Direktoren keine Bureaustunden haben. Sie miissen
am Samstag Nachmittag, am Sonntag, tiberhaupt Tag
und Nacht zur Verfiigung stehen. Dann erinnere ich
daran, dass die Direktoren der landwirtschaftlichen
Anstalten mit 7000 Fr. besoldet werden, dass die
Vorsteher anderer Anstalten Vorteile geniessen, die
der Direktor der Irrenanstalt nicht hat, dass die
Frauen der Anstaltsvorsteher gewohnlich eine Stel-
lung als Hausmutter bekleiden und so den Familien-
verdienst vermehren. Diese sind also sicher gleich
hoch besoldet wie die Direktoren der Irrenanstalten.
Allerdings sind die Betriebe unserer Irrenanstalten
nicht rentabel. Das soll aber doch jedenfalls kein
Grund sein, um die Arbeit der Direktoren niedriger
einzuschitzen, und ihre Besoldungen nicht so zu be-
messen, wie sie es verdienen. Schliesslich muss man
beriicksichtigen, dass die Laufbahn eines Anstalts-
direktors eine andere ist, als die anderer Beamten.
Diese konnen Oberrichter oder Regierungsrite werden,
oder wenn ihnen ihre Stellung nicht mehr passt, kon-
nen sie in die Praxis zurtickgehen. Alle diese Mog-
lichkeiten sind dem Psychiater eigentlich nicht gege-
ben. Er ist an seine Stellung gebunden und muss
darin bleiben. Ich mochte diesen Antrag daher warm
empfehlen. :

Schiipbach, Prisident der Kommission. Praktisch
hitte diese Aenderung keine grosse Bedeutung, wie
ich schon ausgefithrt habe, denn es kann sich nur
in Aufnahmefillen, wo ein ganz junger Arzt berufen
wird, um dieses Minimum von 8500 Fr. handeln.
Fir diesen Ausnahmefall muss man aber diese Be-
soldung vorsehen. Fiir alle diejenigen Fille aber,
von denen Herr v. Miiller spricht, wo einer im Dienste
der Psychiatrie ergraut ist, kommt dieses Minimum
nicht in Betracht. Herr v. Miiller hat gesagt, andere
Beamte hiitten es gut, die konnen Oberrichter und
sogar Regierungsrite werden. Gewiss, aber sie wer-
den das Einkommen eines Irrenanstaltsdirektors nie
erreichen. Man muss die freie Station, namentlich
aber die Nebeneinnahmen der Irrenanstaltsdirektoren
in Betracht ziehen. Diese und die ersten Aerzte wer-
den ausserordentlich viel zu Gutachten herangezogen,
zu Privatgutachten in Zivil- oder Strafprozessen oder
in Bevormundungssachen, so dass sie neben ihrer An-
staltstitigkeit ganz bedeutende Einnahmen haben. Ich
sage das auch deshalb, damit der Rat versteht, warum
wir beim Direktor und heim ersten Arzt gegeniiber den
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Vorschligen des Regierungsrates keine Erhshung be-
antragen, dagegen beim dritten, vierten und fiinften
Arzt. Das geschieht deswegen, weil diese nur aus-
nahmsweise zu Gutachten herangezogen werden.

Fiir diese Ausnahmefille, von denen ich gespro-
chen habe, mochte ich empfehlen der Regierung die
Moghchkelt zu geben, nicht von Anfang an auf 9500
Fr. gehen zu miissen.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Il n’est pas douteux
que ce minimum sera trés rarement appliqué. Jai
déja pris part & des tractations en vue de régler cette
question. On se rapproche plutdt du maximum. La
différence entre les propositions du gouvernement
et de la commission n’a donc pas grande importance.
Ce n'est que dans des cas exceptionnels que I'on
donnerait un traitement égal au minimum ou ne s’en
écartant gueére, soit, par exemple, quand il agirait de
jeunes gens trés capables, mais qui n’auraient prati-
qué que durant un temps relativement court.

Abstimmung.

Fiir den Antrag der vorberatenden Be-

horden. . . . . . . . Mehrheit.

Beschluss:

§ 1. Die Besoldungen der Beamten der kan-
tonalen Irrenanstalten Waldau, Miinsingen und
Bellelay werden festgesetzt wie folgt; es bezie-
hen:

1. Der Direktor, zugleich der erste Arzt, jeder
Anstalt (Waldau, Miinsingen und Be]lelay)
nebst Wohnung, Befeuerung, Beleuchtung,
Garten mit Obst- und Gemiisebau, eventuell
Obst und Gemiise vom Ertrag der Anstalt
bis zum Betrage von 150 Fr., und wenn er
ein eigenes Pferd hilt, Stallung, Remise,
Heuboden und Bedientenkammer, eventuell,
statt dessen, dem noétigen Raum fiir ein
Automobil (Autogarage) . Fr.8500—11,000;

Ziffer 2.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Le no 2 de l'article ler
a trait au deuxiéme médecin et sous-directeur de
chacun des asiles de la Waldau et de Miinsingen.

Le traitement actuel en argent de ces fonctionnai-
res est de 4500 fr. & 6000 fr., plus les prestations
en nature (comme pour le directeur, & 'exclusion de
la remise pour un cheval). Les proposition du Con-
seil-exécutif et de la commission portent 7000 fr. &
8500 fr. L’augmentation est donc de 551/,9/, pour le
minimum et de 419/, pour le maximum. En ce qui
touche les prestations en nature, elles sont mainte-
nues, avec la modification que la valeur des produits
du jardin est a fixer aussi & 150 fr. au lieu de 100 fr.
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Beschluss:

2. der zweite Arzt der Waldau und derjenige
von Miinsingen, Stellvertreter des Direktors,
nebst Wohnung, Befeuerung, Beleuchtung und
Garten mit Obst- und Gemiisebau, eventuell
Obst und Gemiise vom Ertrag der Anstalt, bis
zum Betrage von 150 Fr. . Fr. 7000—8500;

Ziffer 3.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Le troisieme médecin
des asiles de la Waldau et de Miinsingen.

Le traitement actuel en argent est de 4000 fr. a
5000 fr., plus les prestations en nature (les mémes
que pour le 2me médecin). Le Conseil-exécutif pro-
pose 5500 fr. & 7000 fr. IL’augmentation serait de
371/,0/, pour le minimum et de 409/, pour le maxi-
mum. Votre commission, messieurs, fixe le minimum
a4 6000 fr. et le maximum & 7500 fr.; elle accorde
ainsi 500 fr. de plus que le gouvernement pour les
deux positions. Le Conseil-exécutif maintient ses
propositions, estimant qu’elles sont suffisantes. Quant
aux prestations en nature, elles seraient maintenues
comme pour le 2me médecin.

Schiipbach, Prisident der Kommission. Sie sehen,
dass wir fiir den dritten, vierten und fiinften Arzt
etwas weiter gehen als die Regierung, und zwar fir
den dritten und vierten um 500 Fr. und fiir den
fiinften um 1000 Fr. Wie soll man nun das begriin-
den? Da kann man nicht mit sicheren Argumenten
aufriicken und sagen, da sei 6000 Fr. das einzig
richtige, oder 5000, oder 5200. Man hat das oft ver-
sucht, aber das scheint mir falsch zu sein. Da kann
man nur nach dem Gefiihl schitzen und dann die
Zahl einsetzen, die ungefihr den Verhiltnissen ent-
spricht. Wenn wir bei diesen drei Kategorien eine
Aenderung vorschlagen, so geschieht es, wie ich be-
reits erwahnt habe, weil die Nebeneinnahmen aus
Gutachten hier nicht vorhanden sind. Wir haben
in der Kommission das Gefiithl, dass wir mit dieser
Erhohung auf dem gleichen Wege bleiben, den der
Regierungsrat bei allen andern Dekreten eingeschla-
gen hat. Ich empfehle Ihnen Zustimmung zum An-
trag der Kommission.

Abstimmung.

Fir den Antrag des Regierungsrates Keine Stimme.

Beschluss:

3. der dritte Arzt der Waldau und derjenige
von Miinsingen, nebst Wohnung, Befeuerung,
Beleuchtung und Garten mit Obst- und Ge-
miisebau, eventuell Obst und Gemiise vom
Ertrag der Anstalt bis zum Betrage von
150 Fr. . . Fr. 6000—7500;
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Ziffer 4.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. I1s’agit ici du 4me médecin
des asiles de laWaldau et de Miinsingen. Pour ces méde-
cins le traitement actuel en argent est de 3000 fr. & 4000
fr., plus les prestations en nature (comme pour les 2me
et 3me médecins). Le Conseil-exécutif propose 4500 fr.
a4 6000 fr. L’augmentation serait de 500/, pour le
minimum et le maximum. Votre commission aug-
mente les chiffres du gouvernement de 500 fr. Au
vu de votre décision concernant le 3me médecin, il
n'y a plus grand sens de maintenir la proposition
du Conseil-exécutif.

Abstimmung.

Fiir den Antrag des Regierungsrates Keine Stimme.

Beschluss:

4. der vierte Arzt der Waldau und derjenige
von Miinsingen, nebst Wohnung, Befeuerung,
Beleuchtung und Garten mit Obst- und Ge-
miisebau, eventuell Obst und Gemiise vom
Ertrag der Anstalt bis zum Betrage von
Fr. 150 Fr. 5000—6500;

Ziffer 5.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Pour le 5me médecin de
la Waldau, rappelons d’abord que cette place a été
créée par un décret du 27 mai 1913, qui a fixé
le traitement de ce fonctionnaire a 2500—3500 fr.
par an, plus les prestations en nature, pareilles a
celles des 2me, 3me et 4me médecins.

Le Conseil-exécutif propose 3500 fr. 4 5000 fr.,
soit d’augmenter de 409/, le minimum et le maxi-
mum. Votre commission voudrait voir élever ces
chiffres de 1000 fr., soit porter le minimum & 4500 fr.
et le maximum & 6000 fr. Nous estimons quon
devrait au plus se contenter d’élever de 500 fr. les
chiffres du gouvernement, comme on l’a fait pour
les autres médecins, ce qui ferait un traitement de
5000 fr. a 5500 fr., soit une augmentation de 1009/,
du minimum du traitement actuel et.de plus de 579/,
du maximum. -

Schiipbach, Prisident der Kommission. Die Kom-
mission beantragt, im Minimum und Maximum um
1000 Fr. weiter zu gehen, und zwar in Anlehnung
an den Grundsatz, den sie beim allgemeinen- Be-
soldungsdekret dem Rat vorgetragen hat und der von
diesem gutgeheissen worden ist, ndmlich zu allerun-
terst in jeder Kategorie ein derartiges Einkommen
festzusetzen, dass der betreffende Funktiondr sein
gesichertes Auskommen hat. Wenn die Kommission
hier um 1000 Fr. weiter geht, so glaubt sie, -dem
Grundsatz, den der Grosse Rat bis jetzt genehmigt
hat, treu geblieben zu sein.

Abstimmung.

Fiir den Antrag des Regierungsrates Keine Stimme.
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Beschluss:

5. der fiinfte Arzt der Waldau, nebst Woh-
nung Befeuerung, Beleuchtung und Garten
mit Obst- und Gemiisebau, eventuell Obst
und Gemiise vom Ertrag der Anstalt bis
zum Betrage von Fr. 150, Fr. 4500—6000;

Ziffer 6.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Vient le 2me médecin et
sous-directeur de 'asile Bellelay. Ses attributions sont
précisées par l'article 10 du décret du 4 mars 1898.
Le traitement actuel en argent de ce fonctionnaire est
de 2500 fr. a 3500 fr., plus les prestations en nature,
semblables & celles des autres médecins, et le droit
d’exercer la médecine hors de 1'établissement.

Le Conseil-exécutif propose 4000 fr. & 5000 fr.

Si l'on évalue a 1000 fr. les prestations en nature
4 Bellelay (logement avec éclairage et chauffage, et
jardin avec fruits et légumes) et si l'on estime en
moyenne & 4500 fr. par an le revenu de l'exercice
privé de la médecine, on arrive & un traitement total
de 9500 fr. & 10,500 fr., dont I’Etat ne supporterait,
il est vrai, que 4000 fr. & 5000 fr.

Votre commission propose d’élever de 500 fr. le
chiffre maximum du gouvernement, en raison de
I’éventualité ou un tiers médecin viendrait s'établir
dans la contrée, ce qui diminuerait- la clientéle et
les honoraires du 2me médecin de l'asile de Bellelay.
Le Conseil-exécutif maintient cependant ses chiffres,
qu’il juge suffisants.

Schiipbach, Prisident der Kommission. Die Stel-
lung des zweiten Arztes von Bellelay ist deshalb eine
besondere, weil er die Erlaubnis hat, auch Privat-
praxis auszutiben, was der gegenwirtige Inhaber der
Stelle in sehr ausgedehntem Masse tut, so dass er
wahrscheinlich von allen denen, die wir hier behan-
deln, mit den Nebeneinnahmen aus der Praxis das
hochste Einkommen bezieht. Die Kommission bean-
tragt trotzdem, im Maximum um 500 Fr. weiter zu
gehen, nicht in der Meinung, dass das dem gegen-

_ wirtigen Inhaber zugute kommen soll, der es wohl

auch nicht beanspruchen wird, da er eine so eintrig-
liche Privatpraxis hat. Es kann aber der Iall ein-
treten, dass ein Arzt herkommt, der sich nicht in
diesem ausgedehnten Masse mit Privatpraxis befas-
sen will, oder der sie vielleicht gar nicht treiben
will. In diesem Falle, und nur in diesem soll der
Regierungsrat die Moglichkeit haben, etwas weiter
zu gehen. Das sind die Griinde, die die Kommission
bewogen haben, hier vom Antrag des Regierungsrates
abzuweichen. Ich wiederhole, wenn es nur auf den
gegenwirtigen Inhaber angekommen wire, so wiren
wir nicht im Falle, die Erhéhung zu beantragen.

Abstimmung.

Fiir den Antrag des Regierungsrates Keine Stimme.

Beschluss:

6. der zweite Arzt von Bellelay, Stellvertreter
des Direktors, nebst Wohnung, Befcuerung,
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Beleuchtung und Garten mit Obst- und Ge-
miisebau, eventuell Obst und Gemiise vom
Ertrag der Anstalt bis zum Betrage von
Fr. 150 Fr. 4000—5500;

Ziffer 1.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Les médecins assistants
de la Waldau et de Miinsingen sont maintenant en
cause.

Leur traitement actuel en argent est de 800 fr. 4 2000
fr., plus les prestations en nature, qui consistent dans
un logement et la pension pour la personne du méde-
cin. Le Conseil-exécutif propose de porter le traite-
ment en espéces a 1200 fr. — 3000 fr., ce qui repré-
sente une augmentation de 500/, pour le minimum
et le maximum. Si aux chiffres proposés on ajoute
pour les prestations en nature (logement ét pension)
le montant de 2400 fr., on obtient un traitement total
de 3600 fr. a 5400 fr. au moins.

Schiipbach, Prisident der Kommission. Die Kom-
mission beantragt hier, das Minimum von 1200 auf
1500 Fr. und das Maximum auf 4000 Fr. festzustel-
len. Damit werden wohl von simtlichen Assistenten
der medizinischen Fakultit diejenigen an den Irrenan-
stalten am besten gestelit sein. Die Aufsichtskommis-
sion hat bedeutend weiter gehen wollen. Die Kom-
mission hat sich von folgenden Erwiigungen leiten
lassen. Sie ist der Meinung, dass man auch hier
ein annehmbares Minimum festsetzen wolle. Wohl
hat der Assistenzarzt freie Station, aber dazu braucht
er auch sonst noch etwas Geld. Da haben wir nun
gesagt, mit 1500 Fr. sei in der gegenwirtigen Zeit
als mit einem Minimum zu rechnen. Wir haben die
Maximalbesoldung um 1000 Fr. erhéht und haben
so einen grossen Rahmen geschaffen, damit die Re-
gierung Gelegenheit hat, bei jedem einzelnen Assisten-
ten zwei Sachen in Beriicksichtigung zu ziehen, ndm-
lich die Tiichtigkeit auf der einen und das Dienstalter
auf der andern Seite. Wenn einer jahrelang Assi-
stent bleibt, dann wird natiirlich die Notwendigkeit
cintreten, seine Besoldung zu erhéhen. Es kann ja
vorkommen, dass einer sehr lang Assistent bleiben
muss, weil keine Arztstelle vor ihm frei ist. Wir
glauben, dass der Regierungsrat nun mit diesem gros-
sen Rahmen die Moglichkeit habe, Leistungen und
Dienstalter in angemessener Weise zu beriicksichtigen.

v. Miiller. Schon Herr Dr. Glaser, der verdiente
Anstaltsarzt von Minsingen hat nachgewiesen, dass
man mit einer Anfangsbesoldung von 1200 und 1500 Fr.
keine Assistenzirzte bekomme, und dass man deshalb
die Stellen von Assistenzidrzten in solche von vierten
Aerzten habe umwandeln miissen. Fiir die Praxis
ist es nicht gleich, ob einer sich in einer Irrenanstalt
ausbildet oder ob er als Assistenzarzt auf ingend
eine andere Klinik geht. Um als Assistenzarzt in
einer Irrenanstalt arbeiten zu konnen, muss er eine
bestimmte Eignung haben. Deshalb wird die Aus-
wahl immer sehr klein sein. Die Erfahrung hat
gelehrt, dass man bei der Besetzung dieser Stellen
kolossale Schwierigkeiten hat. Auf die letzte Aus-
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schreibung hat sich kein einziger Schweizer gemeldet,
sondern nur Fremde, zum Teil Frauen, die ihr Exa-
men noch gar nicht gemacht haben. Wir haben sogar
Frauen mit Kindern annehmen miissen, nur damit
die Stelle tiberhaupt besetzt werden konnte. Das
wird in Zukunft noch viel mehr eintreffen. Fiir Chi-
rurgie oder innere Medizin mag es wenig ausmachen,
ob sich mehr Fremde melden, aber fiir die Irren-
pflege kann das nicht gleichgiiltic sein. Der Irren-
arzt muss die Sprachgewohnheiten und die sonstigen
Bediirfnisse unserer Kranken, die doch aus unserer
Gegend stammen, kennen.

Dem Mangel an Anmeldungen kann absolut nur
durch eine hoéhere Anfangsbesoldung gesteuert wer-
den. Wir méchten diese Anfangsbesoldung fiir diplo-
mierte Aerzte auf 2000 Fr. ansetzen. Es ist doch
gewiss ein Unterschied zu machen zwischen diplo-
mierten und nichtdiplomierten Aerzten. Fiir die letz-
teren mochte ich die Anfangsbesoldung auf 1500 Fr.
belassen, aber fiir die diplomierten mochte ich auf
2000 Fr. gehen. Wir wollen doch schliesslich nicht
vergessen, wieviel Zeit der Arzt auf seine Ausbildung
verwenden muss. Wir haben vorhin gehort, dass die
Besoldung der Wirter miserabel ist und unbedingt
gedndert werden muss. Diese haben nun Besoldungen
von 1500 und 1600 Fr. Also wird es wohl nicht
zuviel sein, wenn wir die Anfangsbesoldung eines
diplomierten Arztes auf 2000 Fr. ansetzen.

Mosimann. Ich mochte den Antrag des Herrn
v. Miller lebhaft unterstiitzen und sogar noch wei-
ter gehen. Sie haben gehort, wie grosse Schwierig-
keiten die Besetzung dieser Assistentenstellen den An-
staltsbehdrden hereitet. Wenn Sie die Sache verfol-
gen, so sehen Sie, dass sich gewohnlich an diese
Stellen wenige Bewerber melden, meistens Auslénder,
Russen oder Polen, die ihre medizinischen Studien
gemacht haben. Das Angebot an schweizerischen
Assistenten ist ausserordentlich klein, weil diese Stel-
len miserabel besoldet sind. Es sind nicht immer
ganz junge Aerzte, die hergehen, um ihre Studien
zu komplettieren und sich gewisse Spezialkenntnisse
in der Psychiatrie zu erwerben, sondern es sind viel-
fach solche, die sich fiir dieses Fach speziell interes-
sieren, die dabei bleiben und weiter vorriicken wol-
len. Da kann es unter Umstinden passieren, dass
sie jahrelang warten miissen, bis sie eine Arztstelle
bekommen. Diese Arztstellen sind von Medizinern
besetzt, die ebenfalls darauf warten, bis sie auf dieser
Leiter nach und nach vorriicken konnen.

Bei der Besoldung scheint mir nicht das Maximum
wichtig zu sein, sondern namentlich das Minimum.
Der Direktor, der die betreffenden Assistenzirzte an-
stellt, muss ihnen doch eine bestimmte Minimal-
besoldung versprechen konnen. Wenn .diese Leute
nun fragen, was sie eigentlich bekommen, und
wenn er ihnen sagen muss, 1200, oder nach dem
Antrag der Kommission 1500 Fr., wird sich der Mann
besinnen und erkliren, es sei ihm nicht moglich
heutzutage fiir diesen Lohn die Dienste zu leisten,
die man von einem Assistenzarzt an einer Irrenan-
stalt verlangt. Diese Dienste sind fiir die Anstalt
ausserordentlich wertvoll, und sie sind schwierig und
lassen sich nicht vergleichen mit der Titigkeit des
praktischen Arztes. Der Direktor muss dem betref-
fenden Kandidaten sagen konnen, dass er ihm eine
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anstindige Besoldung gebe, ohne dass er riskieren
nfuss, wenn er etwas mehr verspricht, dass der Re-
gierungsrat nachher sagt, man konne fiir den Mann
nicht so hoch gehen, sondern er miisse. mit dem
Minimum beginnen.

Ebenso berechtigt ist es, einen Unterschied zu ma-
chen zwischen patentierten Aerzten und solchen, die
noch kein Examen gemacht haben. Aber auch die-
jenigen, die kein Patent haben, sollte man etwas bes-
ser stellen, sie haben medizinische Studien gemacht,
sie haben jahrelang viel Geld ausgegeben und haben
sich gewisse Kenntnisse erworben, die sie befdhigen,
der Anstalt wertvolle Dienste zu leisten. Was die
patentierten Aerzte anbetrifft, so haben Sie gehort,
dass ein Wirter 1600 Fr. bezieht. Auch das wird
hoffentlich #ndern, denn in einer Irrenanstalt sind
die Dienste eines Wirters ausserordentlich wichtig.
Diese Besoldung bringt einen Wechsel des Perso-
nals mit sich und bewirkt die Heranziehung eines
absolut ungeeigneten Personals. Das bringt alle diese
Nachteile, von denen die Direktoren in den Aufsichts-
kommissionen schon so viel gesprochen haben.

Ich mochte beantragen, noch etwas hoher zu gehen,
als Herr v.Miller vorgeschlagen hat. Fiir einen
nicht patentierten Assistenzarzt moéchte ich auf 1800
Fr. gehen. Das scheint mir nicht zu hoch zu sein
fir einen Mediziner, der in hoheren Semestern
oder vor dem Examen steht. Fir einen patentierten
Schweizerarzt sind doch 200 Fr. pro Monat nicht
zu viel. Ich méchte also fiir unpatentierte 1800 Fr.
und fiir patentierte schweizerische Assistenten 2400
Fr. vorschlagen. Das entspricht dem, was man an-
stindigerweise vertreten darf. Darunter darf man
nicht gehen. Der Herr Kommissionsprisident hat
auf das Maximum Wert gelegt. Das Maximum spielt
keine grosse Rolle, weil unter den Assistenten viele
sind, die nur 1—2 Jahre bleiben und dann wieder
gehen. Man darf nicht nur auf diese Riicksicht
nehmen, sondern auf die, die mit der Assistententitig-
keit ihre psychiatrische Karriere beginnen.

Dubach. Auch ich méchte die Antrige des Herrn
v. Miiller unterstiitzen. Es ist wirklich jeweilen
schwierig, fiir diese Stellen schweizerische Aerzte zu
bekommen. Man hort aus nichster Nihe, dass das
zu vielen Unzukémmlichkeiten fiithrt. Ich méchte
daher ebenfalls in der Weise trennen, wie Herr Kol-
lege v. Miiller gesagt hat, dass man wenigstens fir
patentierte Aerzte auf 2000 Fr. im Minimum gehen
wiirde. Die vermehrte Zuziehung schweizerischer
Aerzte ist ein absolutes Bediirfnis. Es ist ein Miss-
stand, wenn konstatiert werden muss, dass die frem-
den Aerzte die Gewohnheiten, die Verhiltnisse der
Insassen der Irrenanstalten nicht einmal kennen.

Da ich gerade das Wort habe, mochte ich den
Wunsch des' Herrn Kommissionsprisidenten lebhaft
unterstiitzen, dass der Regierungsrat das Besoldungs-
regulativ fiir die Angestellten der kantonalen Irren-
anstalten moglichst rasch an die Hand nehme und
die Besoldung im gleichen Verhiltnisse aufbessere
wie die Besoldungen der Beamten. Es ist absolut
dringlich, dass das in kiirzester Zeit geschehe.

Schiipbach, Prisident der Kommission. Die Ar-
gumente, die hier vorgetragen werden, sind auch in
der Kommission schon besprochen worden, weil die-
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selben von der Aufsichtskommission der Irrenanstal-
ten schon vertreten worden sind, deren Ansichtsdus-
serung uns vorgelegt wurde. Aber die Kommission
hat diese Argumente nicht als durchschlagend be-
trachtet. Man sagt, man lese in den Zeitungen im-
mer, wenn die Wahlen von Assistenten publiziert
werden, lauter Namen, die wir nicht einmal ausspre-
chen kénnen. Das hat etwas fiir sich, aber man muss
doch nicht glauben, dass wir etwa deshalb der Psy-
chiatrie mehr schweizerische Aerzte zufithren kénn-
ten, wenn wir die Assistentenbesoldungen um 500 Fr.
erhbhen. Die Griinde liegen viel tiefer. Bei den
schweizerischen Aerzten ist keine grosse Sympathie
tiir dieses Spezialgebiet vorhanden. Das ist der Grund,
und mit einer um 500 Fr. erhohten Besoldung éndern
wir diese Auffassung bei unsern Schweizerdrzten
in keiner Weise.

Man sagt weiter, ein Arzt, der seine Studien
mit vielen Kosten beendigt hat, solle doch seine
Tétigkeit nicht mit weniger als 2000 Fr. beginnen
miissen. Zu den 1500 Fr. kommt die vollstindig
freie Station. Es kann jeder ausrechnen, was das dem
betreffenden Arzt ausmacht. Es ist also nicht mit
blossen Ziffern getan, sondern es kommt noch etwas
dazu, das mehr wert ist.

Entscheidend fiir die Kommission war aber der
Vergleich mit allen andern Assistenten, die sich griin
und blau &drgern wiirden, wenn sie diese Ansitze
lesen. Sie konnten sich sagen, dass sie am Anfang
nicht einmal die freie Station verdienen. Das soll
ja jetzt auch gedndert werden, aber das kann un-
moglich so gebessert werden, wie man hier fiir die
Irrenanstalten vorschligt. Wir sind auch der Mei-
nung, dass man hier weiter gehen solle als bei andern
Assistentenstellen und wir stellen dem Rat auch be-
beziligliche Antrige. Aber man soll auch ein ge-
wisses Mass halten. Denken wir nur z. B. an einen
Chemiker, der seine Studien vollendet hat und nun
an irgend einem Orte Assistent ist und gar nichts
bekommt oder doch nur ganz wenig. Oder denken
wir an einen Anwalt, der nach dem Examen auf
ein Anwaltsbureau geht und dort noch ein oder zwei
Jahre um einen Lohn arbeitet, der weit nicht an das
heranreicht, was hier vorgeschlagen wird. Die As-
sistentenzeit wird eben heutzutage noch als Abschluss
der Studienzeit betrachtet. Dieser Vergleich mit an-
dern war flir uns massgebend. Wir schaffen eine
Ungleichheit, wenn wir noch weiter gehen. Es ldsst
sich begriinden, wenn wir die Assistenten an den
Irrenanstalten etwas besser behandeln, weil sie offen-
bar mehr Arbeit und die aufreibendere Titigkeit
haben. Aber auch hier soll man nicht zu weit gehen.

Nun sagt Herr v. Miller, man solle einen Un-
terschied zwischen patentierten und nicht patentierten
Aerzten machen. Wenn er seinen Antrag dahin ab-
dndern wiirde, dass er sagt: Fiir Aerzte mit schwei-
zerischem Diplom ein Minimum von 2000 Fr., fiir
alle andern ein solches von 1500 Fr., dann konnte
ich mich personlich diesem Antrag anschliessen, aber
einem weitergehenden Antrag miisste ich namens der
Kommission mit aller Entschiedenheit entgegentreten.
Die andern Assistenten werden sonst kommen und
sagen: Was dem einen recht ist, ist dem andern billig.
Ich glaube, die Kommission habe bei der ganzen Be-
soldungsreform gezeigt, dass sie ein gutes Herz hat,
aber auf der andern Seite zeigt sich das gute Herz
auch darin, dass man verhindert, dass der eine viel
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besser gestellt wird als ein anderer, der ungefdhr das
gleiche leistet. ‘

Meer. Die letzten Worte des Herrn Schiipbach ver-
anlassen mich zu einer kurzen Bemerkung. Er be-
hauptet, dass man eine Ungleichheit zwischen den
Assistenten in den Irrenanstalten und denjenigen in
den andern Spitdlern schaffe. Wir sind nun bei der
Revision eines Besoldungsdekretes und da glaube ich,
dass wir nicht auf Regulative zuriickblicken und ab-
stellen koénnen, die veraltet sind. Man sollte die
Lohne so festsetzen, dass man sie verantworten kann.
Im allgemeinen bin ich auch der Meinung, dass die
Gehilter der Assistenten, seien sie nun an den Irren-
anstalten oder an andern Krankenanstalten, zu tief
sind. Man muss sich fast schiimen, wenn man solche
. Besoldungsansitze sieht und wenn man sie jemand
prisentieren muss. Ich glaube also, dass man dem
Antrag des Herrn Dr. Mosimahn zustimmen sollte.
Es ist von Herrn Schiipbach gesagt worden, diese
Assistenzirzte seien Leute, die die Leiter bis zum
Direktor erklettern. Nun kommen aber jedenfalls
die wenigsten bis zur obersten Sprosse. Darum meine
ich, dass man bei den untersten Stellen die Besoldun-
gen so ansetzen muss, dass die Leute schliesslich
auch etwas davon haben, dass sie etwas eriibrigen
kénnen und fiir ihren Dienst, den sie der Allgemein-
heit leisten, recht bezahlt sind.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Votre commission voud-
rait élever le minimum & 1500 fr. et le maximum &
4000 fr.,, soit augmenter de 300 fr. le minimum
et de 1000 Fr. le. maximum des chiffres du Conseil-
exécutif. En tenant compte du logement et de la pen-
sion évalués au moins a 2400 fr. par an, les assi-
stants de la Waldau et de Miinsingen obtiendraient
donc, d’aprés les propositions de la commission 3900
fr. & 6400 fr., comme traitement global. Or, il ne
faut pas perdre de vue que ces assitstants sont ou
bien de jeunes médecins qui viennent dans nos asiles
d’aliénés passer quelques mois pour compléter leurs
connaissances en psychiitrie, aussi ne sont-ils élus
que pour une année (art. 13 du décret du 9 octobre
1894), ou bien ce sont des étrangers, en général, des
dames, qui trouvent un gagne-pain provisoire en fonc-
tionnant comme assistantes dans les asiles en ques-
tion. C’est pourquoi nous estimons que les mon-
tants proposés par le gouvernement suffisent.

Mosimann. Bei der Festsetzung dieser Besoldun-
gen sollte man eigentlich auf das abstellen, was die
Direktoren der Anstalten sagen. Und diese erkliren
nun, dass man mit solchen Besoldungen keine Assi-
stenten bekommt oder nur ganz ungeniigende und un-
geeignete, die in ganz kurzer Zeit entlassen werden
miissen. Das ist das Hauptargument fiir die Erho-
hung der Besoldungen, die dann in einem Masse
geschehen sollte, dass man es vertreten kann.

Nun sagt der Herr Kommissionsprisident, damit
schaffe man eine Ungleicnheit. Zugegeben, aber wir
wollen doch nicht ein Besoldungsdekret schaffen, in
welchem wir die gleichen Ansiitze beibehalten, die
die andern Anstalten auch haben, von denen wir ge-
nan wissen, dass sic ungeniigend sind. Wir diirfen
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doch gewiss auch sagen, dass wir in diesem Dekret auf
die heutigen Verhiltnisse abstellen und dass wir von
diesen Verhdltnissen aus beurteilen, ob wir wirk-
lich zu hoch gegangen sind. Damit gehen wir gerade
den Bezirksspitdlern und dem Inselspital einen gewis-
sen Wink, damit auch sie ihre Assistenten in finan-
zieller Hinsicht etwas besser behandeln, als dies
bisher der Fall war. Denn auch dort lisst diese
Behandlung zu wiinschen iibrig. Von diesem Stand-
punkt aus diirfen wir die Ungleichheit, die wir schaf-
fen, sehr begriissen, denn sie liegt im Interesse der
Assistenzirzte und der Kranken.

t

Schiipbach, Prisident der Kommission. Nur zwei
Bemerkungen auf die letzten Ausfithrungen des Herrn
Mosimann. Ich mochte in erster Linie ein Missver-
stindnis beseitigen. Ich rede nicht von den gegen-
wirtigen Besoldungen der Assistenten an der Insel,
sondern ich denke an die kiinftigen Besoldungen der-
selben, wie sie etwa kommen kénnen. Man weiss
doch, was es in dieser Beziehung etwa ertragen mag.
Ich habe sie also mit den zukiinftigen Besoldungen
verglichen. Es wiirde mir nicht einfallen, einen Ver-
gleich mit den jetzigen anzustellen, das gibe ein fal-
sches Bild.

Nun sagt Herr Mosimann, die Dlrektoren der An-
stalten beklagen sich dariiber, dass sie zu den gegen-
wirtigen Besoldungen keine Techten Assistenten be-
kommen. Darum wollen wir die Moglichkeit schaf-
fen, bei einem Assistenten bis auf 4000 Fr. zu gehen.
Das ist eine Assistentenbesoldung, an die man bis
jetzt auch nicht gewohnt war. Wenn tatsdchlich
die Besetzung einer Assistentenstelle Schwierigkeiten
bereitet, so wollen wir die Moglichkeit schaffen, dass
der Anstaltsdirektor zum Regierungsrat sagen kann,
er bekime einen brauchbaren Assistenten fiir 3000
Fr., wihrend er fiir 1500 gegenwértig keinen bekomme.

Es sind nun vier Antridge vorhanden, derjenige
der Regierung, der Kommission, der Antrag v. Miil-
ler und der Antrag Mosimann. Ich mochte mich
namens der Kommission dem Antrag v. Miiller an-
schliessen. Wenn ich von den anwesenden Kommis-
sionsmitgliedern keinen Widerspruch erfahre, so
mochte ich diese Erklidrung abgeben. Nach den Voten,
die gefallen sind, muss ich Sie aber bitten, nicht
weiter zu gehen, als es Herr v. Miiller, der als Mitglied
der Aufsichtskommission am besten Einblick in diese
Verhidltnisse hat, beantragt hat.

v. Miiller. Ich méchte nur mitteilen, dass ich
im Interesse der Deutlichkeit meinen Antrag so fasse:
Fiir Assistenzirzte, wenn sie im Besitz eines schwei-
zerischen Arztdiploms sind, 2000 Fr. Anfangsbesol—
dung.

Abstimmung.

Eventuell:

Fir den Antrag v. Miillér (gegenuber dem

Antrag Mosimann) Mehrheit.

Definitiv:
IMiir Festhalten an diesem Beschluss (gegen-
ither dem Antrag des Regierungsrates)

1919.

Mehrheit.
183*
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Beschluss:

7. die Assistenzirzte der Waldau und von Min-
singen, nebst freier Station fiir sich, wenn
sie im Besitz eines schweizerischen Arzt-
diplems sind, I'r. 2000—4000; wenn sie nicht
im Besitz eines schweizerischen Arztdiploms
sind, . . . -Fr. 1500—4000;

Ziffer 8.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Il est ici question des
intendants des asiles de la Waldau et de Miinsingen.

Le décret du 9 octobre 1894 détermine leurs
attributions & l'art. 16.

.Le traitement actuel en argent de ces fonction-
naires est de 3000 fr. a 4000 fr. plus les prestations
en nature (les mémes que pour les médecins). Le
Conseil-exécutif propose 4500 fr. 4 6000 fr., soit une
augmentation de 509/, pour le minimum et le maxi-
mum. Si aux chiffres proposés on ajoute 1500 fr. a
2000 fr. pour les prestations en nature, on obtient
6000 fr. a 7500 fr. ou 6500 fr. 4 8000 fr. comme
traitement global. Remarquons que dans les autres
établissements de I'Etat le directeur remplit les fonc-
tions d’intendant et d’économe.

Votre commission a cru devoir augmenter de 200
fr. le maximum proposé par le gouvernement. Cette
augmentation ne nous parait pas nécessaire.

Schiipbach, Prisident der Kommission. Auch hier
kann ich die Erhéhung um 200 Fr. nur so begriinden,
dass ich sage: Das ist eine Schitzung und jeder
soll die Verhiltnisse selbst wiirdigen. Bis jetzt hat-
ten die Verwalter 3—4000 Fr., jetzt sollen sie 4500
bis 6200 Fr. bekommen. Dazu kommen die Natural-
leistungen, die man auf etwa 1500 Fr. veranschlagen
kann. Das ist auch zu beriicksichtigen. Die Kommis-
sion glaubt, dass sie mit diesen Ansitzen im glei-
chen Rahmen bleibt, wie sie ihn fir andere dhnliche
Stellungen gewihlt hat.

Abstimmung.

Fiir den Antrag des Regierungsrates . Minderheit.

o Beschluss:

8. der Verwalter der Waldau und derjenige
von Miinsingen, nebst Wohnung, Befeuerung,
Beleuchtung und Garten mit Obst- und Ge-
miise vom Ertrag der Anstalt bis zum Be-
trage von Fr. 150 . Fr. 4500—6200;

Ziffer 9.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Les économes soit les
préposés a l'exploitation agricole des établissements
en question. Au sujet des attributions de I’économe nous
renvoyons a l'article 17 du décret de 1894 ct a l'article

(27. Mai 1919.)

11 du décret de 1898. Leur traitement actuel en
argent est de 1500 fr. & 2500 fr., plus le logement
et la pension pour I'économe et sa famille. Le Con-
seil-exécutif propose 2500 fr. & 4000 fr., soit une
augmentation de 661/,0/, pour le minimum et de
609/, le maximum. Il faut reconnaitre que le renché-
rissement de la vie ne frappe les économes et leurs
familles ni en ce qui concerne le logement ni en ce
qui concerne la nourriture, qui leur sont fournis
gratuitement par ’Etat. Le renchérissement ne porte
donc guére, en ce qui les regarde, que sur les véte-
ments et la chaussure. Si on évalue le logement
et la nourriture d’'un économe et de sa famille &
5000 fr. au minimum, leur traitement total s’éléverait
a 7500 fr. — 9000 fr. Ici également votre commission
propose d’élever de 200 fr. le chiffre maximum du
gouvernement. Nous maintenons ce chiffre.

Schiipbach, Prisident der Kommission. Bis jelat
hat der Oekonom 1500—2500 Fr. bezogen. Wir schla-
gen vor, die Besoldung fir die Zukunft auf 2500
bis 4200 Fr. festzusetzen, eine Erh6hung, die iiber
die 509/, hinausgeht. Der Oekonom hat vollstindig
freie Station fiir sich und seine Familie, und da kann
jeder von lhnen ausrechnen, was das unter den heu-
tigen Verhéltnissen ausmacht. Wenn z. B. die Frau
des Oekonomen ebenfalls im Betriebe beschiftigt ist,
wird sie fiir ihre Dienstleistungen besonders entschii-
digt. Damit es nicht den Anschein habe, als habe
die Kommission diese Leute vergessen, hat sie fiir
dieselben auch eine kleine Erhéhung im Maximum-
vorgeschlagen. Wir bitten den Rat, diesem Vorschlage
zuzustimmen.

v. Miiller. Die Aufsichtskommission hat, wie Sie
gehort haben 3500—5000 Fr. vorgeschlagen. Nun ist
die Differenz zwischen dem Vorschlage der Aufsichts-
kommission und demjenigen der Kommission so gross,
dass ich es gar nicht wage, diesen Ansatz aufrecht
zu erhalten. Ich mochte aber doch einen Vermittlungs-
vorschlag auf 4500 Fr. stellen. Ich méchte daran er-
innern, dass die Oekonomen absolut tiichtige Land-
wirte sein miissen, dass sie eine grosse Verantwort-
lichkeit und Arbeit auf sich zu nehmen haben, dass
das Inventar in den letzten Jahren kolossal gewach-
sen ist. So repridsentiert z. B. das Inventar der
Waldau einen Verkehrswert von 400,000 Fr., ebenso
in Miinsingen. In beiden Anstalten haben die Vor-
steher der Landwirtschaftsbetriebe eine hohe Zucht
zustande gebracht, die sich im Lande sehen lassen
darf. Dabei haben sie nicht unterlassen, auf eine Stei-
gerung des Milchertrages zu dringen, so dass derselbe
nun zu den hochsten im Lande gezihlt werden kann.
Sie verdienen es, dass man das Maximum auf 4500
Fr. erhoht. Ich habe den Eindruck, dass man in der
Regierung zu leicht Vergleiche anstellt zwischen
St. Johannsen und Witzwil auf der einen und unsern
Betrieben in den Irrenanstalten auf der andern Seite.
Das ist nicht ganz richtig, jeder Landwirt wird mir
zugeben miissen, dass diese Betriebe so verschieden
geartet sind, dass ein Vergleich in der Rentabilitit
nicht moglich ist. Ich empfehle Thnen also diesen
Antrag zur Annahme. Der Herr Kommissionsprési-
dent hat im personlichen Gespréch durchblicken las-
sen, dass er nicht sehr dagegen wire, wenn man das
Maximum erhéhen wclle.
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Dubach. Ich méchte den Antrag des Herrn v.
Miiller unterstiitzen. Wie schon gesagt worden ist,
handelt es sich hier um cine Stelle, die mit tiichtigen
Leuten besetzt sein muss. Das ist gegenwiirtig auch
der Fall. Wenn man Gelegenheit hat, die Betriebe
aus néchster Ndhe zu beobachten, so muss man sa-
gen, dass der Oekonom, der diesen Betrieb regiert,
dem Staate grossen Nutzen bringt.

Scheurer, Finanzdirektor. Wenn ich mich in diese
Diskussion einmische, so geschieht es nicht darum,
um die Besoldungsansitze zu diskutieren, sondern
um darauf aufmerksam zu machen, dass der Grosse
Rat bei der Beratung des allgemeinen Besoldungs-
dekretes bereits iiber die Art und Weise Beschluss
gefasst hat, wie die Vorsteher bezahlt werden sollen,
und um zu sagen, dass es absolut notwendig ist, die
spitern Beschliisse mit den fritheren in ein gewisses
Verhéltnis zu bringen.

Nun ist hinsichtlich der Verwaltung der Irrenan-
stalten folgendes zu sagen: Jede Irrenanstalt, minde-
stens die beiden grossen, Waldau und Minsingen, hat
drei Beamte, den Direktor, einen Arzt, der die drzt-
liche Leitung und Aufsicht hat, aber tberhaupt der
Vertreter der gesamten Anstalt ist, den Verwalter,
der den Kassen- und Verwaltungsdienst besorgt und
den Oekonomen, der die Landwirtschaft besorgt.
Wenn man aber eine andere Staatsanstalt nimmt, so
sieht man, dass dort der Direktor derjenige ist, der
alles zusammen leitet. Man kann infolgedessen nicht
etwa sagen, er beschiftize sich nur mit Landwirt-
schaft, sondern er ist in erster Linic Piddagoge oder
Beamter des Strafvollzuges, dazu hat er noch eine
gewaltige Verwaltung unter sich und schliesslich ist
er auch noch Landwirt. Das ist eine viel ausgedehn-
tere Titigkeit als die eines Beamten der Irrenanstal-
ten. Deswegen ist der Regierungsrat zu der An-
sicht gelangt, dass man da einen gewissen Unter-
schied zu machen habe. Wenn man nun mit dem
Maximum auf 4500 Fr. geht, so erreicht man, dass
die Oekonomen der Anstalten Waldau, Miinsingen
und Bellelay gleich gestellt werden wie die Vorsteher
der Erziehungsanstalten, die in erster Linie fiir die
Erziehung ihrer Pflegebefohlenen sorgen miissen, die
in zweiter Linie das ganze Rechnungswesen ohne ir-
gendwelche Hilfe durchfiihren, und die alle zusammen
auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb zu leiten
haben, der vielleicht kleiner ist als derjenige einer
grossen Irrenanstalt, der aber auch gross ist.

Wenn Sie die Oekonomen der Irrenanstalten,
deren Titigkeit ich in keiner Weise kritisieren will,
von der ich nur sagen mochte, dass sie viel ein-
seitiger und auf einen viel engeren Kreis beschrinkt
ist, gleich stellen wie die Vorsteher der Erziehungs-
anstalten, die neben der Landwirtschaft in erster
Linie fiir das geistige und korperliche Wohlergehen
ihrer Pfleglinge zu sorgen haben, so werden diese
Vorsteher mit Recht sagen, dass hier kein billiges
Verhiltnis innegehalten wird. Das Verhiltnis wird
getriibt, besonders wenn man es vergleicht mit den
Besoldungen bei den grossen Arbeitsanstalten, z. B.
St. Johannsen, wo die Besoldung, wenn ich nicht
irre, von 3000 bis 5000 Fr. geht. Wenn Sie das
nebeneinanderhalten, so miissen Sie sagen, dass der
Betrieb von St. Johannsen, auch rein landwirtschaftlich
gesprochen, viel grosser ist als derjenige der Waldau

oder in Miinsingen, sowohl an Flichenausdehnung
als an Intensitit des Betriebes, wenn mir die Herren
diesen Ausdruck gestatten, der sonst nur im Munde
eines ziinftigen Landwirtes gebraucht wird. Daneben
kommt die Fiirsorge fiir 2—300 Insassen. Diese gei-
stige, korperliche, landwirtschaftliche, verwaltungs-
technische Tétigkeit eines solchen Vorstehers halten
Sie nun zusammen mit der doch etwas spezialisierten
Tatigkeit der Oekonomen in Waldau und Miinsingen.

Das war der Grund, weshalb der Regierungsrat,
nachdem das allgemeine Besoldungsdekret angenom-
men war, gesagt hat, man miisse einen gewissen
Unterschied machen, damit es nicht wieder heissen
kann, wie man auch schon gesagt hat, man sorge
im Kanton Bern fiir das liebe Vieh und stelle diese
Sorge hoher als die Sorge um das lebende Menschen-
wesen, das man einem Anstaltsvorsteher zur Erzie-
hung anvertraut. Ich verweise auch noch darauf,
dass die Vorsteher der Erziehungsanstalten alles Leh-
rer sind, also Leute mit einer langen Vorbildung,
wihrend man das von den Oekonomen nicht in glei-
chem Masse sagen kann. Ich mochte diese Oekono-
men in keiner Weise bekritteln. Ich habe diese Aus-
fithrungen deshalb gemacht, weil ich aus langer Er-
fahrung weiss, einer Erfahrung, die in letzter Zeit
vielfach bestitigt worden ist, dass der hauptsichlich-
ste Grund der Unzufriedenheit, der vorher bestanden
hat und auch jetzt noch besteht, nicht zu suchen
ist in der Hohe der Ansitze, sondern in der Tat-
sache, dass die Leute Vergleiche anstellen. Man muss
also einen gewissen Unterschied machen, sei es im
Sinne des Antrages des Regierungsrates oder der
Kommission.

Schiipbach, Prisident der Kommission. In der
Kommission ist der Antrag, den Herr v. Miiller heute
gestellt hat, auch gestellt worden. Ich kann dem
Rat mitteilen, dass er von der Kommission anfing-
lich, in Wiirdigung der Wichtigkeit dieser Stellen
und der Tiichtigkeit der gegenwértigen Inhaber, ange-
nommen worden ist. Die Kommission war aber ge-
zwungen, auf ihren Beschluss zuriickzukommen. Als
man Vergleiche mit andern Anstalten zog, bekam man
das Gefiihl, man schaffe an andern Orten Unzufrie-
dene. Man stiitzte sich auf die gleichen Erwigungen,
wie sie jetzt von Herrn Regierungsrat Scheurer aus-
einandergesetzt worden sind. Darum ist die Kom-
mission von ihrem ersten Beschlusse abgegangen, in-
dem sie sich sagte, sie diirfe das dem Grossen Rate
nicht beantragen, weil sie selbst das Gefithl haben
miisse, dass man sonst nicht mit gleicher Elle messe.
Sie sehen, dass sich die Kommission mit der Frage
auch befasst hat, dass es ihr am nétigen guten Wil-
len und am Verstindnis fiir die Situation nicht ge-
fehlt hat. Aber es steht mehr in Frage als die paar
hundert Franken Mehrausgaben fiir den Staat. Diese
spielen nicht die ausschlaggebende Rolle, sondern
die Gleichheit.

Nachdem die Kommission in voller Ueberlegung
von ihrem ersten Antrag abgekommen ist und gesagt
hat, sie diirfe, wenn sie gerecht sein wolle, dem Gros-
sen Rat nicht beantragen, so weit zu gehen, kann
ich selbstverstindlich heute keine andere Stellung
einnehmen, sondern ich muss dem Rat auch hier
gegeniiber dem Antrag des Herrn v. Miiller die An-
nahme des Kommissionsantrages empfehlen.
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Abstimmung.

Eventuell:
Fiir den Antrag der Kommission (gegen-

iiber dem Antrag v. Miller) . Mehrheit.
Definitiv:
Fiir Festhalten an diesem Beschluss (ge-
geniiber dem Antrag des Regierungsra-
tes) . . . . . oL Mehrheit.

Beschluss:

9. die Oekonomen der Waldau, von Miinsin-
gen und von Bellelay, nebst freier Station
fiir sich und Familie . Fr. 2500—4200;

Ziffer 10.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Le secrétaire de l'ad-
ministration de Bellelay (comptable) dont les attribu-
tions sont fixées par I'article 12 du décret du 4 mars
1898. Le traitement en argent de ce fonctionnaire
est de 2000 fr. & 3000 fr., plus les prestations en na-
ture, qui sont les mémes que pour les médecins.

La proposition du Conseil-exécutif tend a fixer
le traitement en espéces & 3000—4500 fr. L’augmenta-
tion serait donc pour le minimum de 509/, et pour
le maximum de 500/, aussi. Si aux chiffres pro-
posés on ajoute pour les prestations en nature 1000
fr., on arrive a4 un traitement total de 4000 fr. a
5500 fr. Votre commission estime que le maximum
proposé par le gouvernement doit étre élevé de 200 fr.
Nous maintenons notre chiffre.

Schiipbach, Prisident der Kommission. Der Ver-
waltungsgehilfe von Bellelay ist deshalb anders be-
handelt als die Gehiilfen von Waldau und Miinsingen,
weil er eigentlich Verwalter ist. Ueber den Ansatz
will ich nicht reden. Wir schlagen auch hier eine
bescheidene Erhohung vor. Nachdem der Grosse Rat
die andern von uns vorgeschlagenen Erhéhungen ak-
zeptiert hat, glauben wir, dass er auch diese, in
logischer Konsequenz, annehmen sollte.

Abstimmung.

Fiir den Antrag des Regierungsrates Keine Stimme.

Beschluss:

10. der Verwaltungsgehiilfe von Bellelay, nebst
Wohnung, Befeuerung, Beleuchtung und Gar-
ten mit Obst- und Gemiisebau, eventuell Obst
und Gemiise vom Ertrag der Anstalt bis zum
Betrage von Fr. 150 . Fr. 3000—4700;

Ziffer 11.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Ce chiffre concerne les
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secrétaires (comptables) de I’administration de la
Waldau et de Miinsingen appelés aussi adjoints de
I'intendant. Le décret du 9 octobre 1894 régle leurs
attributions & l’article 18. Le traitement actuel en
argent de ces fonctionnaires est de 1000 fr. & 1500 fr.
plus le logement et la pension pour la personne
du titulaire. Le Conseil-exécutif propose: 1700 &
2500 fr. L’augmentation serait ainsi de 709/, pour
le minimum et de 661/,9/, pour le maximum.
Si aux chiffres proposés on ajoute 1300 fr. pour
le logement et la pension, on obtient un traitement
total de 3000 fr. & 3800 fr., traitement équivalent a
peu prés & celui d’'un employé de 5e classe (3000 fr.
a 4000 fr.) dans T'administration de 1'Etat. Votre
commission propose 2000 fr. a 3000 fr., soit 300 fr.
de plus que le minimum et 500 fr. de plus que le
maximum des chiffres du gouvernement. J'ai recu
le mandat de maintenir ces derniers chiffres.

Abstimmung.

Fiir den Antrag des Regierungsrates Keine Stimme.

Beschluss:

11. die beiden Verwaltungsgehiilfen der Waldau
und von Minsingen, nebst freier Station
fiir sich . : Fr. 2000—3000.

§ 2.

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires; rap-
porteur du Conseil-exécutif. L’article 2 du projet
renferme des dispositions qui sont la reproduction
de celles de l'article 3 du décret du 19 mai 1908.

Ainsi, une certaine latitude est laissée au Conseil-
exécutif pour la fixation des traitements des fonction-
naires dont il s’agit. Mais il s’'inspirera dans les cas
ordinaires des prescriptions des articles 4 et 5 du
décret général du 15 janvier 1919.

Schiipbach, Prisident der Kommission. Zu § 2
habe ich nichts weiter zu bemerken. Ich habe iiber
den Besoldungsrahmen bereits gesprochen. Es ist in
der Kommission die Frage aufgetaucht, ob die Be-
stimmungen des allgemeinen Besoldungsdekretes iiber
die Hiilfskasse auch fiir die Beamten der Irrenanstal-
ten gelten sollen. Die Kommission bejaht diese Frage
von sich aus; sie ist der Meinung, dass die Bestim-
mungen des Titels E des allgemeinen Besoldungs-
dekretes auch hier Anwendung finden.

Angenommen.

Beschluss:

§ 2. Die Festsetzung der Besoldungen inner-
halb der Grenzen des Minimums und des Maxi-
mums geschieht durch den Regierungsrat.

Unter besondern Verhidltnissen kann der Re-
gierungsrat, auf den Antrag der Aufsichtskom-
mission, einem Beamten statt der freien Station
eine hohere Besoldung oder umgekehrt statt einer
hohern Besoldung freie Station bewilligen.
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§ 9bis,

M. Simonin, directeur des affaires sanitaires, rap-
porteur du Conseil-exécutif. Tenant compte de la der-
niére observation de M. le président de la commission,
je propose d’ajouter au décret un article 2bis ainsi
concu: i

«Le décret relatif aux traitements fonctionnaires
et employés de I'Etat du 15 janvier 1919 est appli-
cable aux fonctionnaires des asiles cantonaux d’alié-
nés pour autant qu’elles sont compatibles avec l'orga-
nisation de ces établissements».

Nous avons demandé aux fonctionnaires des étab-
lissements d’aliénés s’ils étaient disposés & entrer
dans la caisse de secours prévue par ce décret. Leurs
réponses ont été divergentes. Mais la plupart sont
affirmatives. Les autres paraissent s’inspirer du motif
qu’'on est encore dans l'inconnu sur l’organisation de
ladit caisse. Je vous propose d’accepter 'article 2bis,

Angenommen.

Beschluss:

2bis, Die Bestimmungen des allgemeinen
Besoldungsdekretes vom 15. Januar 1919 gelten
auch fiir die Beamten der kantonalen Irrenan-
stalten, insofern sie mit der Organisation die-
ser Anstalten vereinbar sind.

§ 3.

Angenommen.

Beschluss:

§ 3. Dieses Dekret tritt mit Rickwirkung auf
1. Januar 1919 in Kraft.
Durch dasselbe werden aufgehoben:

1. das Dekret vom 19. Mai 1908 iiber die Be-
soldungen der Beamten der kantonalen Ir-
renanstalten Waldau, Miinsingen und Belle-
lay;

2. § 2, Ziff. 2, des Dekretes vom 27. Mai 1913
betreffend die Schaffung der Stelle eines
fiinften Arztes an der Irrenanstalt Waldau.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Beschluss:

Dekret

iiber
die Besoldungen der Beamten der kantonalen
Irrenanstalten Waldau, Miinsingen und Bellelay.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestiitzt auf Art. 26, Ziffer 14, der Staats-
verfassung,
auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.
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Schlussabstimmung.

Fir Annahme des Dekretsentwurfes . Mehrheit.

Gesetz

iiber

die Wertzuwachssteer.
Fortsetzung der ersten Beratung.
(Siehe Seite 658 hievor.)

Jenny. Auf Antrag des Herrn Schiipbach ist am
letzten Mittwoch beschlossen worden, es sei die Ab-
stimmung tiber das Wertzuwachssteuergesetz zu ver-
schieben, um den Fraktionen Gelegenheit zu geben,
sich tiber diese Sache nochmals auszusprechen. Die
Bauern- und Biirgerpartei hat auf gestern abend eine
Fraktionsversammlung einberufen, um die Frage des
Eintretens auf dieses Gesetz einer Besprechung zu
unterziehen. Der von der Kommission abgednderte
Gesetzesentwurf ist leider erst unmittelbar vor der
Session den Mitgliedern des Rates zugestellt worden,
so dass es unmoglich war, dieses Gesetz in den Frak-
tionsversammlungen rechtzeitig zu behandeln.

Die gestrige Situation hat nun ergeben, dass wir
heute in bezug auf die Eintretensfrage vor einer neuen
Sachlage stehen. Es hat sich eine zunehmende Op-
position gegeniiber der Bestimmung geltend gemacht,
wonach die Einfiihrung der Wertzuwachssteuer in
das Ermessen der Gemeinden gestellt werden soll,
was zweifellos auf die Abstimmung vom letzten Mitt-
woch nicht ohne Einfluss war. Wir stehen aber auch
noch in einer andern Richtung vor einer verdnderten
Situation. Seit der ersten Beratung iber die Ein-
tretensfrage im November 1917 ist ein neues Steuer-
gesetz erlassen worden. In diesem Steuergesetz ist,
wie Sie alle wissen, der Grundsatz der Wertzuwachs-
steuer niedergelegt und geordnet, allerdings in einer
unvollkommenen Form. Der Wertzuwachs ist dort
nicht bloss als Spekulationsgewinn definiert, wie er
einem bei Betrachtung der stddtischen Bauspekula-
tion vorschwebt, sondern er ist als Kapitalgewinn
in jeder Art und in jeder Form vorgesehen. Wir haben
heute die Wertzuwachssteuer, und zwar in viel wei-
tergehendem Masse, als man sie anfinglich vorgesehen
hatte und als sich der Grosse Rat bei der ersten
Behandlung der Eintretensfrage vorgestellt hat. Da-
mals hat man in der Hauptsache — ich berufe mich
auf das Tagblatt des Grossen Rates — von Speku-
lationsgewinnen gesprochen, von Gewinnen, die na-
mentlich in den grossen Stidten gemacht werden,
in denen eine starke bauliche Entwicklung einsetzt,
wo infolgedessen die Bodenwerte steigen und einzelne
Personen unverdiente Gewinne einheimsen. Man hat
da mit Beispielen aufgewartet. Im Vordergrund stand
das Brunnergut auf dem Spitalacker hier in Bern,
wo der Boden infolge der Erstellung der Kornhaus-
briicke an Wert gewaltig zugenommen hat, und wo
es nun ein Spekulant verstanden .hat, im Handum-
drehen eine Million einzuheimsen. Es ist klar, dass
solche Beispiele im Publikum Anstoss erregen, und
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es ist klar, dass es nicht richtig ist, wenn infolge
der Erstellung von Bauwerken, die den Wert des un-
mittelbar anstossenden Landes erhohen, Mehrwerte
eingeheimst werden von einzelnen Privaten, die nichts
zur Schaffung dieser Mehrwerte beigetragen haben.
Die Allgemeinheit, die den Mehrwert erzeugt hat,
soll daran auch teilhaben.

Dieser Gesichtspunkt war wegleitend, und mit ihm
war der ganze Rat einverstanden. So ist man in der
damaligen Diskussion dazu gekommen, zu sagen, dass
die Wertzuwachssteuer eigentlich nur auf die gros-
sen Stidte und industriellen Orte Bezug habe. Aus
diesen Erwigungen heraus kam dann der Antrag
Miiller, es sei die Einfithrung der Wertzuwachssteuer
in das Ermessen der Gemeinden zu stellen. Das war
alles recht begreiflich im Hinblick auf die damaligen
Verhandlungen. Sogar Herr Grossrat Biihler von Fru-
tigen hat diese Auffassung geteilt und sich, was sehr
bezeichnend ist, dahin ausgesprochen, dass auf dem

Lande die periodische Erhgéhung der Grundsteuer- .

schatzungen vollstindig gentige und dass es stossend
wire, wenn nun bei jeder Handdnderung die Differenz
zwischen Erwerbspreis und Verkaufspreis ausgerech-
net und die Steuerquote fiir dieses oder jenes Objekt
festgestellt werden miisste. Es war begreiflich, dass
der Grosse Rat damals gestiitzt auf solche Auseinan-
dersetzungen dazu gekommen ist, zu erkldren, in die-
sem Falle sei es besser, wenn wir diese Sache den
grossen Gemeinwesen iiberlassen, indem die Land-
bezirke davon nicht betroffen werden.

Nun stehen wir vor einer ganz neuen Situation.
In Art. 19 des neuen Steuergesetzes ist die Wertzu-
wachssteuer vorgesehen, und zwar in unvollkomme-
nerer und unzutreffenderer Weise, indem nicht alle
Faktoren in Beriicksichtigung gezogen sind, die be-
riicksichtigt werden miissen. Bei diesem Art. 19 iiber
die Wertzuwachssteuer ist keine Riicksicht darauf
genommen, in welchem Prozentsatz der Gewinn zum
Wert des Objektes steht. Es ist nicht gleichgiiltig,
ob ich an einem Wertobjekt von 10,000 Fr. einen Ge-
winn von 10,000 Fr., also 100 ¢/,, mache, oder ob ich
diese 10,000 Fr. an einer Liegenschaft im Werte von
150,000 Fr. gewinne. Es ist nicht gleichgiiltig, ob ich
1000/, oder 200/, Gewinn mache. Unser neues
Steuergesetz sagt nichts davon, jeder Gewinn wird
ohne Riicksicht auf den Prozentsatz gleich behan-
delt. Auch von der Besitzesdauer ist im Art. 19
nicht die Rede. Und doch ist es nicht gleichgiltig,
ob einer einen Gewinn innerhalb 2—3 Monaten macht
oder innerhalb 10 oder 20 Jahren. Je grisser die
Zeitspanne ist, in welcher der Gewinn gemacht wird,
desto kleiner muss die Besteuerung sein und umge-
kehrt. In diesem Art. 19 wird auch keine Riicksicht
auf die in der Zwischenzeit eingetretene Geldentwer-
tung genommen. :

Das alles fiihrt dazu, dass wir den Art. 19 einer
sofortigen Revision unterziehen miissen, denn die Zu-
stinde, die er schafft, sind unhaltbar. Das zeigt sich
heute, wo im Lande herum die Steuerkommissionen
in Funktion treten, und wo die Leute wegen Hand-
anderungen vor den Richter zitiert werden, die durch
die Grundbuchverwalter oder durch Denunziation zur
Kenntnis der Steuerbehorden gekommen sind. Es ist
allerdings zu sagen, dass im Einkommensteuerdekret
auf meine Veranlassung hin die Bestimmung aufge-
nommen worden ist, es konne der Besitzesdauer und
der Geldentwertung Rechnung getragen werden. ILs
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wird aber notwendig sein, diese Faktoren in eine
bestimmte Form zu kleiden, zahlenméissig festzuset-
zen, wie der neue Entwurf der Kommission fiir das
Wertzuwachssteuergesetz das in zutreffender Weise
tut.

Nun mochte ich noch auf die Wirkungen des Steuer-
gesetzes aufmerksam machen. Der Art. 19 belastet
die kleinen Kapitalgewinne unendlich viel stirker, als
das beim Wertzuwachssteuergesetz der Fall ist. Im
Wertzuwachssteuergesetz ist vorgesehen, dass ein Ka-
pitalgewinn von 300 Fr. und darunter {iberhaupt
steuerfrei ist; in Art. 19 des Steuergesetzes ist aber
davon nicht die Rede. Wenn einer ein kleines Aek-
kerlein verkauft und einen Gewinn macht, wird er
zur Steuer herangezogen. Im Wertzuwachssteuer-
gesetz ist auch vorgesehen, dass Gewinne unter 209/,
tiberhaupt nicht besteuert werden. Sie sehen also,
dass dieses Gesetz fir kleine Gewinne unendlich
milder ist, als der brutale Art. 19 des Steuergesetzes.
Bei grossen Gewinnen und prozentual hohen Gewin-
nen kommt allerdings das Wertzuwachssteuergesetz
mit erheblich erhohten Quoten. Da sind wir alle
einverstanden: wo grosse Gewinne gemacht werden,
soll der Staat eingreifen. Fiir die prozentual kleinen
Gewinne aker ist der Art. 19 des Steuergesetzes zu
scharf.

Ich glaube, Thnen kurz auseinandergesetzt zu ha-
ben, dass dieser Artikel unhaltbar ist, und dass wir
sofort an die Revision desselben herantreten miissen.
Diese Revision wird sich am zweckmissigsten in der
Form einer Wertzuwachssteuer machen, wo alle diese
Faktoren, die erfasst werden miissen, Beriicksichti-
gung findenn konnen, withrend das in Art. 19 nicht
moglich ist. Wenn ich so fiir eine Revision des
Art. 19 in Form des Wertzuwachssteuergesetzes bin,
so geschieh: das allerdings unter gewissen Vorbehal-
ten. Wenn wir die Revision eines Artikels vorneh-
men, der die Besteuerung kantonal regelt, so ist es
klar, dass wir im Wertzuwachssteuergesetz natiirlich
auch eine Ordnung finden miissen, die die Sache
kantonal regelt. Wir missen also den Vorbehalt
machen, dass die Wertzuwachsteuer kantonal geord-
net werde, wie das in der anfinglichen Regierungs-
vorlage der Fall war. Das ist die erste Bedingung,
die wir stellen miissen. Ich mochte Sie auch bit-
ten, sich vorher zu iiberlegen, welcher Wirrwarr ent-
stehen wiirde, wenn wir die Durchfiihrung der Wert-
zuwachssteuer ins Ermessen der Gemeinden stellen
wiirden. Die Folge wiirde die sein, dass die eine
Gemeinde den Wertzuwachs nach Art. 19 des Steuer-
gesetzes besteuern wiirde, die andere nach dem Wert-
zuwachssteuergesetz. Einen solchen Wirrwarr wol-
len wir im Kanton Bern nicht. Wir miissen iiber-
haupt in so einschneidenden Fragen immer mehr
auf Einheitlichkeit sehen. Wir wollen eine kanto-
nale Ordnung, wir konnen unsere Staatsgesetze nicht
nach den Wiinschen einiger grosserer Gemeinden ein-
richten. Namentlich ist darauf Riicksicht zu nehmen,
dass je nach der politischen Zusammensetzung der
Gemeinden die eine Gemeinde die Wertzuwachssteuer
einfithren wiirde, die andere nicht. Wir miissen ver-
langen, dass die Wertzuwachssteuer iiberall da ein-
gefithrt wird, wo die Voraussetzungen hiezu vorhan-
den sind. In Gemeinden, wo ein Wertzuwachs nicht
vorhanden ist, fillt die Besteuerung ohnedies weg.
Grundsétzlich soll man die Besteuerung des Wert-
zuwachses tberall verlangen, wo die Voraussetzungen
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dazu vorhanden sind. Es sollen keine andern Fak-
toren mitbestimmend sein. Wenn wir die Sache den
Gemeinden iiberlassen, so bestimmen hidufig politi-
sche Faktoren, ob die Wertzuwachssteuer eingefiihrt
werden soll oder nicht. Die eine Gemeinde wird
die Steuer von heute auf morgen einfiihren, die andere
Gemeinde, in der die gleichen Voraussetzungen zu-
treffen, wird es nicht tun. Ich konnte eine ganze
Reihe von Gemeinden nennen, wo die Voraussetzun-
gen zur Besteuerung des Wertzuwachses vorhanden
sind. Die eine Gemeinde wiirde sie einfithren, die
andere nicht. Das fiihrt zu Ungerechtigkeiten und
zu Unzufriedenheit. Es wiirde sich sehr fragen, wie
das Bundesgericht sich zu einer derartigen ungleichen
Behandlung stellen wiirde. Man kann das nicht mit
dem Wirtschaftsgesetz oder dem Ladenschluss ver-
gleichen; wenn man derart in die wirtschaftliche
Sphire des Biirgers eingreift und von ihm derartig
gewaltige Opfer verlangt, muss man sie einheitlich
gestalten und kann die Sache nicht den Gemeinden
iiberlassen.

Das sind die Griinde, die ich hier anfithren wollte,
um zu verlangen, dass das Wertzuwachssteuergesetz
auf der Grundlage des Obligatoriums ausgebaut werde.
Ich kann erkldren, dass die Bauern- und Biirgerpartei,
die heute bereits in sehr ansehnlicher Zahl vertreten
ist, einstimmig der Auffassung gewesen ist, dass sie
der Wertzuwachssteuer kein Hindernis in den Weg le-
gen wolle, dass wir aber verlangen, dass sie durch ein
kantonales Gesetz obligatorisch eingefiihrt werde, dass
man der Gemeindepolitik auf diesem Gebiet ein Ende
macht. Das ist die erste Voraussetzung.

Anderseits haben wir uns gesagt, dass wir auch
verlangen miissen, dass der Kanton in finanzieller
Beziechung zu seinem Rechte kommt. Wir finden
es ungerecht, wenn dem Kanton nur 209/, zu-
kimen, wihrend die bevorzugten Gemeinden, die
hauptsédchlich in Frage kommen, 809/, bekommen.
Auch in dieser Beziehung sind wir einig, dass dem
Staat eine erhohte Quote — ich will keine Zahl
nennen — zufliessen muss.

Der dritte Vorbehalt ist der, dass der Erlos aus
crerbten Liegenschaften vom Kapitalgewinn ausge-
schlossen wird, wie das bei der Einkommensteuer
der Fall ist. Art. 4 muss unbedingt neu redigiert
werden. Mir scheint, dass es den vorberatenden Be-
horden moglich sein sollte, klare und verstédndliche Be-
stimmungen aufzustellen, damit man nicht bei den
Steuerbehorden Lrkundigungen einziehen muss, und
wahrnehmen muss, dass dieselben unter sich selbst
nicht einig sind. Man darf das um so mehr verlangen,
als wir das Gesetz tiber die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer eingefithrt haben, das die Steueransitze
bedeutend erhoht und auch die direkte Erbfolge be-
steuert. Wenn Verwandte oder Familienangehorige
ein Erbe antreten, so haben sie die Erbschaftssteuer
zu bezahlen. Wenn sie nun z. B. ein Geschift mit

cinem Kapitalgewinn verkaufen, so sollen sie nicht

neuerdings von der Kapitalgewinnsteuer betroffen
werden. Ohne auf das Detail einzutreten, glaube
ich sagen zu konnen, dass ich habe wahrnehmen kon-
nen, dass mit den Kommissionsantrigen das Wesen
des Wertzuwachses richtig erfasst ist. Wenn ich sage,
dass wir bereit sind, zur Einfithrung des Wertzu-
wachssteuergesetzes auf der Grundlage des Obliga-
toriums Hand zu bhieten, so wird es zweckmissig sein,
die Vorlage an Regierung und Kommission zuriickzu-
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weisen. Wenn man diese Grundlage wihlt, wird das
zur Folge haben, dass der Text géindert werden muss.
Da wird es zweckmissig sein, wenn die beiden vor-
beratenden Behorden das Notwendige vorkehren, damit
in der niichsten Session die Vorlage ohne weiteres
in Beratung gezogen werden kann.

Ich habe allerdings gehort, dass heute von anderer
Seite ein Verschiebungsantrag gestellt wird. Herr
Grossrat Pfister wird das tun, indem er sagt, es sei
nicht moglich, das Gesetz jetzt zu behandeln. Ich
bin der nimlichen Ansicht, wir konnen auf die De-
tails nicht eintreten, aber die Eintretensfrage soll ab-
geklart sein. Die Gesichtspunkte sind nach allen
Richtungen erldutert worden. Es ist viel besser,
die Vorlage zuriickzuweisen, mit dem Auftrag an die
vorberatenden Behorden, dieselbe auf der Grundlage
des Obligatoriums umzuarbeiten.

Pfister. Namens der freisinnig-demokratischen
Fraktion stelle ich den Antrag, es sei dieser Ver-
handlungsgegenstand von der Traktandenliste dieser
Session abzusetzen und auf die Liste der nichsten
Session zu setzen. Das Abstimmungsergebnis vom
letzten Mittwoch hat uns sehr éiberrascht. Angesichts
des Grossratsbeschlusses vom Jahre 1917, gemiss
welchem die damalige, auf der Grundlage des Obli-
gatoriums beruhende Vorlage zur Umarbeitung im
Sinne der Einfithrung des Fakultativums zuriickgewie-
sen wurde, hatten wir erwartet, dass die Eintretens-
debatte zu dieser neuen Vorlage nur eine sehr kurze
sein werde, und dass man, nachdem sich auch in
der Kommission kein Widerstand gezeigt hat, ohne
weiteres auf die artikelweise Beratung eintreten werde.
Der Nichteintretensheschluss, der gefasst worden ist,
war ungliltig, weil der Rat nicht mehr beschlussfihig
war. Der Rat war aber auch schon wihrend der
Eintretensdebatte und namentlich dann, als die Ver-
treter der vorberatenden Behorden sich angesichts der
gestellten Antrige auf Nichteintreten in ihren zweiten
Voten eingehender mit der Sache befassten, schon
nicht mehr beschlussfihig.

Wir sind nun der Meinung, dass es bei dieser Si-
tuation und angesichts des Grossratsbeschlusses vom
Jahre 1917 absolut notwendig ist, die Lintretens-
debatte wieder aufzunehmen, und dass man nicht
ohne weileres zu einer Abstimmung schreiten kann.
Wenu die Eintretensdebatte wieder aufgenommen wird
—- unsere Fraktion wird einen solchen Antrag stellen
—, s¢ wird dies eine ldngere Diskussion zur Folge
haben. Im iibrigen muss ich nun konstatieren, dass
eigentlich durch das Votum des Herrn Jenny die
Eintretensdebatte faktisch wieder aufgenommen wor-
den ist.

Der Rat wird die Session morgen schliessen miis-
sen; ich glaube nicht, dass wir fiir die ndchste Woche
noch einen beschlussfihigen Rat zustande bringen
werden. Wir haben nur noch sehr wenig Zeit, und
in dieser kurzen Zeit miissen einige Traktanden erle-
digt werden. Da sind einmal die Interpellationen.
Die Interpellanten haben das reglementarische Recht,
ihre Interpellationen noch wihrend dieser Session
zur Behandlung zu bringen. Auch das Dekret iiber
die Organisation der Sanititsdirektion wird, weil drin-
gend, behandelt werden miissen. Es bleibt also keine
Zeit, um noch eine Eintretensdebatte in dieser Frage
vor sich gehen zu lassen. Die Haltung der Bauern-
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und Biirgerfraktion, wie sie nun soeben von Herrn
Jenny auseinandergesetzt worden ist, wird nun aber
zweifellos einer eingehenden Debatte rufen. Nachdem
der Grosse Rat im Jahre 1917 das Obligatorium ab-
gelehnt und den Auftrag erteilt hat, zum Fakultativam
iiberzugehen, wird es sich eigenartig machen, wenn in
dem Moment, wo die Vorlage, die das Fakultativum
einfithren will, eingebracht wird, wiederum der An-
trag gestellt wird, dasjenige aufzunehmen, was der
Grosse Rat im Jahre 1917 mit grosser Mehrheit zu-
riickgewiesen hat.

Ich will zum Votum des Herrn Jenny nicht mate-
riell Stellung nehmen, um nicht auf diese Art die Ein-
tretensdebatte zu er6ffnen, sondern ich will nur darauf
hinweisen, dass es notwendig sein wird, sehr ein-
gehend iiber die Sache zu reden. Das Votum des
Herrn Jenny ist also nach meinem Dafiirhalten ein
Grund mehr, der Verschiebung zuzustimmen. Ich will
nur nebenbei bemerken, dass unsere Fraktion be-
schlossen hat, der Wertzuwachssteuer mit aller Kraft
zuzustimmen, auch dem Fakultativum, dass wir unter
allen Umstinden dem Gedanken der Wertzuwachs-
steuer in irgendwelcher Form zum Durchbruch ver-
helfen wollen.

Miiller (Bern), Prisident der Kommission. Fiir
mich ist die Sachlage auch ausserordentlich klar,
ndmlich in der Beziehung, dass wir unter allen Um-
stinden, gleichgiiltig, ob man die Abstimmung veran-
staltet, oder ob man sie verschiebt, und ob bei der
Abstimmung das Eintreten bejaht wird, nicht mehr
in der Lage sind, die Beratung des Gesetzes in die-
ser Session zu Ende zu fithren. Das hat man. gliick-
lich vereitelt. Alle die geheimen und offenen Gegner
der Wertzuwachssteuer haben mit allen ihren Seiten-
spriingen und Winkelzligen einmal den Erfolg er-
reicht, dass die Wertzuwachssteuer in dieser Ses-
sion nicht zu Ende beraten werden kann. Dariiber
haben wir vollstindige Klarheit, und von diesem Ge-
sichtspunkt aus kénnten wir ohne weiteres einer Ver-
schiebung zustimmen.

Aber eine etwas andere Situation entsteht infolge
bestimmter Aeusserungen des Herrn Jenny. Nachdem
man zuerst das Obligatorium hatte und nachher mit
grosser Mehrheit das Fakultativum beschlossen hat,
aus referendumspolitischen Griinden, die gerade aus
den Kreisen der Bauern geltend gemacht wurden,
kommt nun Herr Jenny und sagt, jetzt wolle man das
Fakultativum wieder nicht. Dazu erkldrt unsere Frak-
tion, dass wir dieses Spiel nicht mitmachen, sondern
in dieser Session eine Abstimmung tiber die Eintre-
tensfrage verlangen, und zwar vollstindig unbekiim-
mert darum, ob das Eintreten auf dieses Gesetz be-
jaht oder verneint wird. Wenn es verneint wird,
so ist uns das im gegenwirtigen Moment vollstéindig
gleichgiiltig, weil das nur eine kurze Episode ist.
Gerade diese Winkelziige und Seitenspriinge und die-
ses Rosslispiel aller dieser Herren zeigt uns, dass
wir auf dem richtigen Wege sind, dass sich diese
grosse und neue Idee durchsetzen wird, dass sie
aber den verzweifelten Widerstand aller ihrer Geg-
ner hervorruft, um durch diesen Widerstand die Sache
noch einmal zu beseitigen. Die Sache marschiert, ich
bin da ausserordentlich zuversichtlich, und sie wird
namentlich dann ein lebhafteres Tempo bekommen,
wenn ein anderer Rat da ist. Wenn der Grosse
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Rat nach dem Proporz gewahlt wird, dann wollen
wir sehen, ob das Spiel noch einmal wiederholt wird.

Ich will nur noch einmal sagen, dass das, was im-
mer versucat wird, und wofiir meiner Ansicht nach
theoretisch unhaltbare Griinde angefiihrt werden, einen
Willkiirakt und einen krassen Vertrauensmissbrauch
uns gegeniiber bedeutet. Das méchte ich Thnen kurz
zu Gemiite fithren, indem ich nochmals auseinander-
setze, wie der Gang der Entwicklung war. Die Wert-
zuwachssteueridee verlangt, wie jede neue Idee, Zeit
zur Reife. Thre Entwicklung ist ein ganz ausseror-
dentlich intzressanter Anschauungsunterricht fiir alle
diejenigen, die meinen, man konne von heute auf
morgen, in 24 Stunden oder in einem Jahre, von einem
Zustand in einen ganz neuen Zustand hineinspringen.
Das Beispiel lehrt uns, wie eine richtige Idee allméih-
lich reifen muss. Wir haben die Motion im Jahre
1910 im Grossen Rate begriindet. Sie ist damals ein-
stimmig erheblich erkldrt worden, weil man mit einer
derartigen Erheblicherklirung sich noch alle Wege
offen behilt, wenn die Sache Gestalt annimmt. Ge-
stiitzt auf diese Erheblicherklirung sind nun aller-
dings vom Regierungsrat durchaus ernsthafte Stu-
dien aufgenommen worden. Im Jahre 1917 hat die
erste Beratung stattgefunden. .

Aber nun mache ich auf das aufmerksam, was die-
ser Beratung vorausgegangen ist. In den Uebergangs-
bestimmungen des neuen Gemeindegesetzes war ur-
spriinglich ein derartiger Wertzuwachssteuerartikel
enthalten. Wir haben damals erkldrt, wir seien be-
reit, diesen Artikel aus dem Gemeindegesetz heraus-
zunehmen, unter der Voraussetzung, dass man zu
gleicher Zeit wie das Gemeindegesetz auch das Wert-
zuwachssteuergesetz dem Volke vorlege. Es ist da-
mals von Herrn Biihler, dem Referenten der Ge-
meindegesetzkommission, erklart worden, der Verzicht
auf den Wertzuwachssteuerartikel erfolge in der Mei-
nung, dass die Regierung unverziiglich eine beson-
dere Vorlage ausarbeite und dem Grossen Rat zu-
stelle, damit sie gleichzeitig mit dem Gemeindegesetz
dem Volke zur Abstimmung unterbreitet werden
kénne. Dieses Versprechen ist, soweit es die Regie-
rung betrifft, eingehalten worden, denn wir konnten
die erste Beratung des Gesetzes in der gleichen Ses-
sion beginnen, in welcher die zweite Beratung des
Gemeindegesetzes durchgefiithrt wurde. Weil man aus
begreiflichen Griinden mit dem Gemeindegesetz pres-
siert hat, hat man sich sagen miissen, dass das Ge-
meindegesetz verzogert werde, wenn man an der Be-
dingung der gleichzeitigen Abstimmung festhalte. Des-
halb haben wir ausdricklich darauf verzichtet, aber
in der selbstverstindlichen Voraussetzung, ‘die im
Grossen Rat unwidersprochen blieb, dass das Wert-
zuwachssteusrgesetz mit moglichster Beschleunigung
folgen werde. Das sind moralische Verpflichtungen
und rechtliche Situationen, die man nicht einfach
mit dem nassen Finger durchwischen kann, wie
das Herr v. Fischer versucht hat. "Wir haben damals
eine Eintretensfrage gehabt und das Eintreten ist
mit 77 gegen 22 Stimmen beschlossen worden. Im
November wurde die Beratung fortgesetzt. Damals
ist auf meinen Antrag mit ausdriicklicher Zustimmung
der Kommission das Fakultativum hier angenommen
worden, und zwar gerade deshalb, weil man der
Stimmung des Landes Rechnung tragen wollte.

Bei dieser Situation glaubten wir allerdings, dass
cine eigentliche Lintretensdebatte gar nicht mehr nitig
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sei, dass wir uns dariber klar werden wollen, ob
wir bei Art. 12 fortfahren, wo wir aufgehért haben,
oder ob wir nochmals bei Art. 1 anfangen wollen,
weil die ersten Artikel in der Umarbeitung der Kom-
mission auch zum Teil verdndert worden sind. Bei
dieser Situation kommt nun Herr v. Fischer mit
der Theorie, alles was man gemacht habe, sei nichts
mehr, denn inzwischen sei der Grosse Rat neu
bestellt worden, und in einer neuen Legislaturperiode
habe man das Recht, wieder von vorn anzufangen.
Herr v. Fischer hat die Konsequenz aus dieser Theorie
nicht gezogen, ich nehme an, weil ihn sein juristisches
Gewissen etwas geplagt hat. Er hat das andern Leu-
ten iiberlassen. Auch der Spiritus rector der Bauern-
und Blirgerpartei ist vorsichtig genug nicht hervorge-
treten, sondern hat andere Leute an die Front ge-
schickt. Der hinreissenden Beredsamkeit der Her-
ren Trachsel und Weber-Grasswil ist es gelungen,
einen Beschluss durchzudriicken, der eine Schande
fir den Grossen Rat wire, wenn er wirklich durch-
gefihrt wiirde. '

Da miissten wir schon sagen, dass wir bei einer
solchen Situation nur zu gewinnen haben. Sie kon-
nen machen was Sie wollen, Sie konnen ablehnen,
verschieben, Sie konnen die Sache sabotieren wollen,
die Sache marschiert, so sicher als wir hier beisam-
men sitzen. Deshalb meine ich, dass wir eine klare
Situation schaffen sollen, indem wir eine Abstimmung
vornehmen, und zwar selbstverstindlich unter Na-
mensaufruf.
die Sache sabotieren wollen.

Biihler. Nachdem ich nun sowohl von Herrn
Jenny als von Herrn Miller zitiert worden bin, wer-
den Sie mir wohl gestatten, einige Worte an Sie zu
richten. Ich mochte vor allem aus den Verschie-
bungsantrag des Herrn Pfister zur Annahme emp-
fehlen, weil ich dafiir halte, dass es bei der vorgeriick-
ten Zeit nicht moglich sei, die wichtige Frage griind-
lich genug zu diskutieren, da wir doch morgen heim-
reisen wollen und noch verschiedene wichtige Ge-
schifte zu erledigen haben.

Was nun den Entwurf des Wertzuwachssteuer-
gesetzes anbetrifft, so stehe ich vollstindig auf dem
Boden desselben. Wenn es mir am letzten Mittwoch
moglich gewesen wire, den Verhandlungen beizuwoh-
nen, hitte ich mich in diesem Sinne ausgesprochen
und hétte fur Eintreten gestimmt. Ich mdchte diese
Stellung ganz kurz begriinden, trotzdem wir uns hier
iiber eine Ordnungsmotion auszusprechen haben. Ich
mochte auf alles das hinweisen, was seinerzeit bei
der Behandlung des Gemeindegesetzes im Schosse
der Kommission und hier im Rate iber diese Sache
gesagt worden ist. Bei der Behandlung des Gemeinde-
gesetzes in der Kommission hat bekanntlich die Frage
der Autonomie der Gemeinden in Steuersachen eine
wichtige Rolle gespielt. Von verschiedenen Seiten,
namentlich von links, hat man dieser Steuerautonomie
das Wort gesprochen und gewliinscht, dass entspre-
chende Bestimmungen in das Gemeindegesetz aufge-
nommen werden. Man hat schliesslich in die Ueber-
gangsbestimmungen eine Bestimmung aufgenommen,
dass es den Gemeinden iberlassen sei, auf ihrem
Territorium durch Reglement die Wertzuwachssteuer
einzufithren. Man hat also schon damals das vor-
geschen, was in dem uns heute vorliegenden Ge-
setzesenlwurl enthalten ist. Die Regierung hat sich
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gegen diesen Gedanken grundsitzlich durchaus nicht
ablehnend verhalten, sondern nur gefunden, es sei
zweckmissig und liege im Interesse der Annahme des
Gemeindegesetzes, wenn man diese Bestimmung nicht
ins Gemeindegesetz aufnehme. Sie war der Meinung,
dass man eine besondere Vorlage ausarbeiten solle,
wie Herr Miiller soeben auseinander gesetzt hat. All-
seitig hat man sich das Wort gegeben, dass das Ge-
meindegesetz und diese besondere Vorlage gleich-
zeitig zur Abstimmung kommen sollen. Nun war es
aus verschiedenen Griinden nicht moglich gewesen,
das Wertzuwachssteuergesetz rechtzeitig auszuarbei-
ten. Man hat bei der zweiten Beratung des Gemeinde-
gesetzes neuerdings die Erkldrung abgegeben, dass
man den Wunsch habe, unmittelbar nach Annahme
des Gemeindegesetzes die Wertzuwachssteuervor-
lage dem Grossen Rate vorzulegen. Man hat also
nach dieser Richtung hin gewissermassen das Wort
verpfindet.

Nun ist das Gemeindegesetz im Dezember 1917
angenommen worden. Wir stehen im Irithjabr 1919
und sind mit der Wertzuwachssteuervorlage noch
nicht sehr weit vorgeschritten. Es ist nun allerdings
so, wie heute Herr Gustav Miiller mitgeteilt hat.
Man hat bei der Beratung des Entwurfes, der auf dem
Boden des Obligatoriums stand, auf dem Boden, den
Herr Jenny heute wiinscht, das Gefithl bekommen,
dass diese Vorlage gewissermassen ein totgeborenes
Kind sei, dass man sie durchberaten konnte, dass sie
aber nachher bei der Abstimmung unter Umstin-
den verworfen wiirde. Aus diesem Gedankengang
heraus habe ich in der ersten Beratung, nachdem Herr
Gustav Miiller den Antrag gestellt hat, diesen Antrag
unterstiitzt, indem ich auf dasjenige hingewiesen habe,
was in der Kommission zur Vorberatung des Ge-
meindegesetzes frither gegangen war. Ich habe er-
klart, dass man dort ebenfalls die Wertzuwachs-
steuer als Ausfluss der Steuerautonomie der Gemein-
den aufgefasst hat.  Ich habe auch darauf hinge-
wiesen, dass auf dem Lande eine gewisse Abneigung
gegen diese Steuer bestehe, und dass sie auch bei
uns nicht so gegeben sei, wie in stiddtischen Verhilt-
nissen. Deshalb habe ich den Antrag unterstiitzt,
es sei die Vorlage im Sinne des Fakultativums um-
zuéndern.

Die vorberatenden Behorden haben nun diesen
Auftrag bekommen und haben ihn ausgefiihrt. In
Austithrung dieses Auftrages bringen sie uns die
heutige Vorlage. Ls ist nun wirklich unbegreiflich,
nachdem dieser Auftrag erteilt worden ist, nachdem
er erfullt worden ist, dass man neuerdings auf den
urspriinglichen Boden zurtickgehen will. Dazu kann
ich nicht Hand bieten. Wenn man einmal etwas
beschlossen hat, soll man dabei bleiben. Wenn man
abstimmen will, so bin ich der Meinung, dass man
dem Entwurf zustimmen soll, wie er hier vorliegt, und
dass man die erste Beratung des Entwurfes zu Ende
fiithren soll. Damit aber die Diskussion nicht zu weit
ausgedehnt wird, schlage ich vor, dem Verschiebungs-
antrag des Herrn Pfister zuzustimmen. Wenn die
Sache spiter zur Behandlung kommt, werde ich
Ihnen Zustimmung zu der Vorlage empfehlen, wie sie
vorliegt. ‘

Pfister. Der Antrag auf Verschiebung ist unser-
scits nicht gestellt worden, um die Sache zu sabo-
ticren, sondern er ist im Interesse dieser Vorlage ge-
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stelll worden, weil wir glaubten, dass man, wenn
man Zeit gewinne, doch noch da und dort aufklirend
wirken und verhindern koénne, dass der Grosse
- Rat vom Jahre 1919 einen Beschluss fasst, der sich
mit dem Beschluss des Grossen Rates vom Jahre
1917 nicht deckt.

Nachdem nun aber diesem Verschiebungsantrag
die Deutung gegeben zu werden scheint, als ob man
damit einer Sabotage Vorschub leisten wolle, nach-
dem verschiedene Redner sich wieder ganz allge-
mein iiber das Eintreten ausgesprochen haben, erklare
ich hier nach Riicksprache mit einigen Fraktions-
genossen, dass auch- wir damit einverstanden sind,
wenn der Rat heute eine klare Situation schaffen will.
Ich ziehe deshalb den Ordnungsantrag zuriick. Es
ist vielleicht besser, wenn wir heute abstimmen,
damit wir einmal wissen, woran wir sind. Unter
allen Umstdnden will ich meine Fraktion nicht dem
Vorwurf aussetzen, als hitte sie mit diesem Ver-
schiebungsantrag andere Absichten verfolgt, als die-
jenigen, die bekanntgegeben worden sind.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Im Auftrage des Regierungsrates und
auch in meinem personlichen Namen kann ich er-
kliren, dass wir die Sachlage, wie sie durch die
Abstimmung der letzten Woche geschaffen wurde,
lebhaft bedauern. Ich will ruhig sagen, ich habe
ibrigens nie einen Hehl daraus gemacht, dass von
seite der kantonalen Finanzverwaltung gewisse Beden-
ken bestehen. Ich habe das im Grossen Rat offen
gesagt. Aber der Auftrag des Grossen Rates ist ge-
geben worden, wir sind demselben nachgekommen und
haben diese Bedenken iiberwunden. Ich darf ruhig
sagen, dass die Arbeit, die speziell die Finanzdirektion
bei diesem Gesetzesentwurf geleistet hat, wohlgemeint
und redlich war. Wenn es linger gegangen ist, als
man urspriinglich erwartet hat, so lag das in der
Schwierigkeit des Gegenstandes, die jeder kennt, der
sich mit ihm einigermassen befasst hat. Meine Auf-
fassung war auch immer die, dass die Sache gleich-
wohl weitergefiihrt werden soll, nachdem man den
Gedanken aus dem Gemeindegesetz herausgenommen
hat. Man hat die zeitliche Aufeinanderfolge so ein-
gerichtet, dass vor der Schlussabstimmung iiber das
Gemeindegesetz im Grossen Rate, aber jedenfalls vor
der Volksabstimmung, der Entwurf zur Beratung ge-
kommen ist. Die Bejahung des Lintretens war nach
meiner Auffassung gewissermassen ein Pfand, das
man den Anhingern der Wertzuwachssteuer gab, die
ein etwas rascheres Tempo gewiinscht hitten, ein
Pfand dafiir, dass ihr Gedanke auch zur Durchfiithrung
kommen werde. Ich habe das fiir mich nie anders
aufgefasst, und ich glaube, es wire, ganz abgesehen
von sachlichen Erwigungen, eine politische Unklug-
heit, wenn man den Gedanken aufkommen liesse,
dass man ein derartiges Versprechen spiiter zuriick-
ziehen konne.

Die Entscheidung dariiber, wie man nun die Situa-
tion parlamentarisch ordnet, mdchte ich dem Gros-
sen Rate liberlassen. Wenn der Antrag des Herrn
Pfister aufrecht erhalten worden wiire, hitte ich fiir
mich den Zusatzantrag gestellt, dass Kommission und
Regierung beauftragt werden, fiir die Septemberses-
sion zwei Vorlagen vollstindig auszuarbeiten, so dass
dann der Grosse Rat beschliessen konnte, auf eine
der beiden einzutreten. Ich habe aber gar nichts da-
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gegen, dass heute entschieden wird. Ich mochte das-
jenige, was ich letzte Woche gesagt habe, in dring-
licherer I'orm wiederholen, dass man auf dem Wege,
der nun durch zweimalige Abstimmung im Grossen
Rat prdjudiziert worden ist, fortfahren und auf die
Beratung des Gesetzesentwurfes eintreten soll. Ganz
abgesehen von der Sache selbst wiirden wir uns
in eine ganz merkwiirdige politische Situation hege-
ben, wenn wir das nicht titen.

Wie man das nun machen will, ob man heute
durch eine Eventualabstimmung in diesem oder jenem
Sinne entscheiden will, das kénnte nach meiner Auf-
fassung den Anhingern des Wertzuwachssteuerge-
setzes gleichgiiltig sein. Ich glaube, dass es auch
dem Herrn Kommissionsprisidenten gleich geht. Im
Herzen sind wir jedenfalls beide urspriinglich der
Meinung gewesen, die gemeindeweise Einfithrung sei
vorzuziehen. Ich habe seinerzeit unter dem Druck
von Eroérterungen und Belehrungen anderer Art im
Regierungsrat das andere System vorgeschlagen. Ich
kann ruhig erkliren, wenn von seite des Grossen
Rates das alte System vorgeschlagen wird, so
wird der Regierungsrat sofort dazu ubergehen, die
Sache neuerdings so gut als moglich nach diesem
System aufzuarbeiten. Fiir mich ist die Hauptsache,
dass der Grosse Rat nicht den Gedanken selbst be-
erdigt, denn wir wiirden damit den Schein auf uns
laden, als ob wir uns Verpflichtungen, die nicht nur
so ganz nebensiichlicher Natur sind, sondern denen
man hier im Grossen Rat von allen Seiten zugestimmt
hat, entziehen wollten.

Schiipbach. Ich méchte mich nur zu einem Punkte
dussern. Man hat hier dariiber gesprochen, ob der-
artige Versprechungen gegeniiber einer Partei oder
einer Gruppe von so und so denkenden Biirgern
moglich seien und Wirkung haben, und namentlich
dartiber, ob diese Versprechungen noch Bestand ha-
ben, wenn inzwischen der Grosse Rat erneuert wor-
den ist. Kein Mensch behauptet, dass es sich da
um rechtliche Bindungen handelt, sondern man spricht
nur von moralischen Verpflichtungen. Wollen Sie
bestreiten, dass derartige moralische Verpflichtungen
nach Erneuerung des Rates noch bestehen? Ich
mochte weitergehen und sagen: Wenn man im Jahre
1917 die Anhénger der Wertzuwachssteuer auch nur
im Glauben gelassen hat, dass man, wenn sie beim
Gemeindegesetz mithelfen, dann auch beim andern
mithelfe, dann gibt es da nach den Grundsitzen der
politischen Ehrlichkeit kein Zuriick mehr fir die-
jenigen, die dort mitgemacht haben.

Das habe ich festhalten wollen. Nun méchte ich
noch auf eines hinweisen. Entgegen der Haltung
des fritheren Grossen Rates will die Mehrheit des
jetzigen Rates nicht einmal aul das Gesetz eintreten.
Nicht einmal dariiber reden, ob man cin Gesetz zu-
stande bringen kann. Wenn es fertig ist, kann doch
jeder sagen, ob er zustimmen wolle oder nicht. Das
finde ich das Beschimende an der ganzen Situation,
dass man nicht einmal eintreten will, dass man nicht
einmal dariiber reden will. Was heisst denn TEin-
treten? Sehen, ob man nicht ein Gesetz zustande
bringen kann, das die Mehrheit des Grossen Rates
dem Volke empfehlen darf. Das ist gegenwirtig die
Situation, und bei dieser Sachlage mochte ich den
Rat dringend bitten, in Abweichung von dem un-
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gliicklichen Zufallsbeschluss der letzten Woche auf
die Vorlage einzutreten.

Diirrenmatt. Ich méchte doch auf die Voten der

beiden Herren Finanzdirektoren und die Ausfithrungen
des Herrn Schiipbach noch antworten. Der Herr
Finanzdirektor Miller behauptet, man habe mit aller-
hand Seitenspriingen versucht, das Gesetz zu Falle
zu bringen, oder diese Situation zu schaffen, vor
der wir heute stehen. Der kantonale Finanzdirektor
beschwiort ebenfalls den Grossen Rat, er solle doch
auf den Beschluss der letzten Woche zurtickkommen.
Herr Schiipbach kommt mit dem Brustton vollster
Ueberzeugung und beschwort uns, wir sollten uns
an das angebliche Versprechen erinnern, das gemacht
worden sei. Ich moéchte fragen, wer an der heutigen
Situation schuld ist. Niemand anders als diejenigen,
die das Wertzuwachssteuergesetz selbst vorgeschlagen
haben, in erster Linie Herr Gustav Miiller selbst.
Er ist derjenige gewesen, der vor zwei Jahren den be-
tretenen Pfad verlassen hat und der, als er glaubte,
es werde mit dem Obligatorium nicht gehen, aus
puren Popularititsriicksichten, wie ich letzte Woche
ausgefiihrt habe, verlangt hat, dass man das Gesetz
umindere. Er selbst hat angefangen, den Grossen
Rat auf den Pfad der Unsicherheit zu weisen. Aber
damit nicht genug, war esauch wiederum Herr Gustav
Miiller, der, wihrend dieses Gesetz in der Umarbei-
tung begriffen war, bei der Steuergesetzkampagne
den neuen Art. 19 hineinzubringen suchte, und unter
Asgsistenz des kantonalen Finanzdirektors auch hin-
eingebracht hat. Und nun haben wir die Situation,
dass wir entgegen dem, was im Jahre 1917 vorlag,
“Dbereits ein kantonales Wertzuwachssteuergesetz ha-
ben. Herr Jenny hat schon ausgefiihrt, dass wir
den Grundsatz der Besteuerung des Wertzuwachses
im neuen Steuergesetz haben, allerdings auf vollstin-
dig anderer Grundlage als in diesem Gesetz. Das
dndert nichts an der Tatsache, dass diese Besteue-
rung bereits besteht.

Wenn man nun noch verlangen will, man sei
denen, die vor zwei Jahren in guten Treuen geglaubt
haben, es gebe ein Wertzuwachssteuergesetz, schuldig,
auf die Beratung dieses neuen Gesetzes einzutreten,
so muss ich sagen, dass dem nicht so ist, denn diese
Verpflichtung, wenn man tiberhaupt von Verpflich-
tungen des neuen Grossen Rates reden will, ist da-
durch erfillt, dass das neue Steuergesetz diesen
Grundsatz bereits enthidlt. Das dndert nun die Situa-
tion komplett. Es ist sechlechterdings unmoglich, die-
ses Wertzuwachssteuergesetz, wie es hier vorgebracht
wird, mit den Bestimmungen des neuen Steuergesetzes
in Uebereinstimmung zu bringen. Das fithrt zu Konse-
quenzen, wie sie letzte Woche von Herrn Trachsel
und von Herrn Jenny dargelegt worden sind.

Auf einen Punkt kann man noch hinweisen. Das
Steuergesetz steht auf dem Standpunkt des Wohn-
prinzips. Da, wo einer wohnt, hat er seinen Wertzu-
wachs zu versteuern. Dieses Gesetz aber beruht
auf der Grundlage, dass der Wertzuwachs da zu ver-
steuern sei, wo sich die betreffende Liegenschaft
befindet. Auch das ist eine Differenz und ein Wider-
spruch, der auf irgend eine Art gelost werden muss.
Es ist also so, dass eine ganz neue Situation vorliegt.
Auf der einen Seite sind die, die uns ein Wertzu-
wachssteuergesetz bescheren wollten. Sie haben da-
mit angefangen, dass sie es auf eine Weise umarbei-

31

teten, dass es vollstindig unhaltbar wurde, und sie
haben mittlerweile im Steuergesetz eine neue Bestim-
mung hineingebracht, die gegenwirtig Rechtskraft hat
und die auf vollstindig anderer Grundlage beruht.
Da ist schlechterdings nichts anderes moglich, als
dass man den Entwurf, wenn man daran tiberbaupt
festhalten will, zuriickweist und in Uebereinstim-
mung zu bringen sucht mit den bereits bestehenden
Bestimmungen. Es wird zweckmissig sein, zuerst
die Wirkung dieser Bestimmung des Steuergesetzes
abzuwarten. Man soll erst dieses Steuergesetz, von
dem man gerithmt hat, dass es einen wunderbaren
Fortschritt bedeute, zwei oder drei Jahre in Kraft
sein lassen, bis man sieht, wie sich diese Bestimmun-
gen bewidhren. Bewdhren sie sich wirklich so, wie
man versprochen hat, so brauchen wir ein neues
Gesetz nicht mehr und kénnen uns die ganze Arbeit
schenken. Bewihren sie sich nicht, dann haben wir
Erfahrungen gesammelt und kénnen daran gehen, ein
brauchbares Gesetz zu schaffen.. Was hier vorliegt,
das ist schlechterdings nicht brauchbar, deshalb sollte
man den Antrag Jenny unterstiitzen.

Gnigi. Auch ich war von dem Beschluss vom letz-
ten Mittwoch enttduscht. Aber falsch wire es, wollte
man fiir diesen Beschluss die neue Bauern- und Biir-
gerpartei verantwortlich machen. Sie hat in der Frage
nicht Stellung genommen. Es ist leider festzustellen,
dass man dieser Sache nicht die ihr zukommende
Bedeutung beigemessen hat oder dass man es viel-
leicht nach allem, was vorausgegangen ist, als Selbst-
verstindlichkeit betrachtet hat, dass man auf dieses
Gesetz eintreten werde. Wir haben in der Bauern-
und Biirgerpartei zu dieser Eintretensdebatte keine
Stellung genommen. Es ist nicht richtig, wenn man
der Partei als solcher dieses Vorkommnis in die
Schuhe schieben will. Wir haben jetzt diese Frage
behandelt, und Herr Jenny hat bereits gesagt, dass
wir einstimmig beschlossen haben, auf das Gesetz
einzutreten, mit den Vorbehalten, die er angebracht
hat und die man bei der Detailberatung besprechen
kann. Wir mochten uns gegen den Versuch, dem
man immer wieder begegnet, dass man die neue Par-
tei, die noch nicht Zeit gehabt hat, ausserordentlich
viel zu leisten, fiir alles verantwortlich machen will,
heute schon auflehnen. Dessen konnen Sie sicher
sein: die Partei ist da, und wird bleiben, und Sie
werden ganz bestimmt mit ihr rechnen miissen in
allen Fragen, sogar in Steuerfragen. Damit muss man
sich abfinden. Wir erkldren, dass wir gestern Nacht
mit allen gegen eine Stimme beschlossen haben, fiir
Eintreten auf dieses Gesetz zu stimmen.

Miiller (Bern), Prisident der Kommission. Ich
habe bereits auf die sonderbare Theorie des Herrn
v. Fischer hingewiesen, der glaubt, mit der neuen Le-
gislaturperiode alles, was vorher gegangen sei, durch-
wischen zu konnen. Herr Diirrenmatt scheint &hn-
liche Gedanken zu haben, sonst wiirde er sich nicht
erlauben, gestiitzt darauf, dass der Grosse Rat im
Frithling 1918 gewédhlt worden ist, uns derartige Be-
dingungen in seiner bekannten Biedermeierart be-
liebt zu machen und uns direkt Filschungen unter-
schieben zu wollen.

Wie ist die Situation bei der Motionsbegriindung,
wie ist sie bei der Eintretensfrage gewesen? Ich habe
mich mit gleichem Nachdruck immer auf den Stand-
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punkt gestellt, dass das Gesetz seiner ganzen Natur
nach ein Gemeindesteuergesetz sein miisste. Den
Beweis haben wir erbracht, als wir solchen Wert
darauf legten, dass dieses Gesetz mit dem Gemeinde-
gesetz in Verbindung bleibe. Ich habe im Interesse
der Sache meinen Standpunkt geéndert. Ich habe
aber gesagt, dass ich nach wie vor ein Anhénger der
Gemeindesteuerautonomie sei, aus ganz bestimmten
Griinden, die ich entwickelt habe. Da ich aber die
Sache nicht gefdhrden wollte, erklidrte ich mich mit
der Vorlage, die auf ein kantonales Obligatorium ging,
einverstanden. Nachher bin ich wieder auf meine
urspriingliche Meinung zuriickgekommen und habe
die Autonomie der Gemeinden vertreten. Ich bin
der Meinung, dass alles das, was Herr Jenny ange-
fithrt hat, nicht stichhaltig ist. Wir haben eine Pro-
gression, wir haben die Lange der Besitzesdauer, wir
haben die Geldentwertung beriicksichtigt. Das sind
aber alles Fragen, die man in der Detailberatung be-
sprechen kann. Darum verstehen wir diese ganze
Haltung der Biirgerpartei nicht, auch wenn Herr Gnégi
sich bereits stark in die Brust wirft, und auf ihre
Bedeutung pocht, die wir gar nicht unterschitzen,
die wir aber einmal messen wollen, wenn wir propor-
tional nebeneinander stehen. Es freut mich aus dem
Wandel der Ansichten sehen zu konnen, dass auch
Herr Gnégi der Meinung ist, dass man Farbe beken-
nen und heute abstimmen soll.

Jenny. Das Votum, das ich namens der Bauern-
und Biirgerpartei abgegeben habe, ist, wie ich zu
meinem Erstaunen sehen musste, vollstindig falsch
verstanden worden. Ich habe gestern Gelegenheit
gehabt, in der Fraktion ein kurzes Referat zu halten.
Das war notwendig, weil die Materie schwierig ist,
und weil gesagt werden muss, dass die Herren
Grossrite sich im allgemeinen zu wenig mit der
Sache vertraut gemacht haben. Die Abstimmung
vom letzten Mittwoch war eine rein zuféllige. Wie
Herr Gnigi richtig ausgefiihrt hat, ist der Anstoss
nicht von der Bauernpartei ausgegangen, da der An-
tragsteller nicht dieser Partei angehort. Herr Miiller
kennt meine Stellung schon seit langem. Ich habe
die Motion des Herrn Miiller unterzeichnet, ich bin
Anhinger der Wertzuwachssteuer, Herr Miiller wird
mir zugeben, dass ich immer die Ansicht vertreten
habe, dass solche Gewinne versteuert werden. Mir
war daran gelegen, in unserer Fraktionssitzung das
Wesen dieser Wertzuwachssteuer klarzulegen und die
Zweckmissigkeit der Einfithrung derselben zu be-
leuchten. Ich bin der Ansicht, dass die Einfithrung
dieses Gesetzes eher zu empfehlen ist, als die Bei-
behaltung des Art. 19 des Steuergesetzes, der auch
eine Wertzuwachssteuer bringt. Ich bin zum gegen-
teiligen Schluss gekommen, als die andern Herren.
Ich kann mitteilen, dass die Versammlung einstimmig
beschlossen hat, es sei auf die Wertzuwachssteuer auf
Grundlage des Obligatoriums einzutreten. Mit die-
sem bestimmten Vorbehalt wollen wir eintreten. Ich
habe diesen Antrag nicht gestellt, obschon ich eigent-
lich beauftragt gewesen wére, weil Herr Pfister den
Verschiebungsantrag gestellt hat. Ich habe gesagt,
wenn die Sache auf die Septembersession verscho-
ben wird, so sei es zweckméssig, wenn man mit
dieser Verschiebung eine gewisse Wegleitung ver-
binde in dem Sinne, dass die Vorlage im September
auf der Grundlage des Obligatoriums aufgebaut sei.
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Ich habe keinen Grund, an diesem Antrag festzuhal-
ten, sondern ich erklire, dass die Fraktion einstim-
mig beschlossen hat, es sei auf die Vorlage einzu-
treten auf Grundlage des Obligatoriums. Nun konnte
die Abstimmung so vorgenommen werden, ob man ein-
treten will auf die regierungsrétliche Vorlage oder
auf die Kommissionsvorlage. Nun hat Herr Scheurer
eine andere Version vorgefiihrt. Er hat erklirt, dass
er bereit sei, im September beide Vorlagen, sowohl
diejenige mit dem Obligatorium als diejenige mit
dem Fakultativum, vorzulegen, so dass dann die Ab-
stimmung im September in Kenntnis der Sachlage
vorgenommen werden konnte. Das wiirde sich mit
dem Verschiebungsantrag des Herrn Pfister decken.
Ich koénnte mich personlich dem auch anschliessen.
Wenn man glaubt, man koénne heute nicht entschei-
den, indem die Sache nicht geniigend abgeklart sei,
habe ich nichts dagegen; immerhin ist der Beschluss
der Fraktion der, dass wir auf Grundlage des Obli-
gatoriums eintreten.

Leuenberger (Bern). Wenn wir den Antrag des
Herrn Jenny annehmen, so bedeutet das Nichteintreten
auf die vorliegende Vorlage, die das Fakultativum
bringt. Wir konnen Eintreten oder Nichteintreten
beschliessen, aber wir konnen nicht Eintreten auf
eine Vorlage beschliessen, die nicht vorhanden ist.
Wir haben die Vorlage nicht, die das Obligatorium
vorsieht, somit miissen wir uns an diejenige halten,
die das Fakultativum bringt. Wir kénnen nachher be-
schliessen, ob wir heute mit der Beratung beginnen
wollen. Ich unterstiitze das Verlangen nach nament-
licher Abstimmung. Diese Abstimmung soll ergehen
iiher die Vorlage, wie sie uns unterbreitet ist.

Jenny. Es wird in einer eventuellen Abstimmung
festzustellen sein, ob wir eintreten wollen auf Grund
des Obligatoriums oder des Fakultativums. Das ist
die grundsitzliche Frage, die man ohne weiteres
zum voraus entscheiden kann. Was aus der Abstim-
mung hervorgeht, wird dem Antrag auf Nichteintreten
gegeniibergestellt.

Grimm. Ich betrachte den Antrag Jenny als un-
zuldssig. Wir haben nicht tiber einen Grundsatz,
sondern iiber eine ausgearbeitete Vorlage abzustim-
men. Dieser ausgearbeiteten Vorlage stellt Herr Jenny
einen Grundsatz gegeniiber, dessen Ausarbeitung wir
noch gar nicht kennen. Der Rat ist infolgedessen
nicht in der Lage, in dieser Weise zu entscheiden,
sondern da muss man Farbe bekennen, Herr Jenny.
Da kann man nicht anders als erkldren, dass man
eintrete oder nicht. Nachher kann Herr Jenny meinet-
wegen eine Motion stellen oder einen Antrag ein-
bringen. Etwas anders gibt es nicht, sonst wire
es Vergewaltigung.

Jenny. Wir haben die Regierungsvorlage und die
Kommissionsvorlage. Fiir uns ist die grundséitzliche
Frage die, dass wir fiir Eintreten sind, dass wir
mitmachen wollen, aber auf der Grundlage des Obli-
gatoriums, wihrend die Kommissionsvorlage das Ge-
meindefakultativum bringt. Da kann man ganz gut,
ohne dass man irgend jemand Gewalt antut, even-
tuell dariiber abstimmen, ob man auf Grundlage
des Obligatoriums oder des Fakultativums eintreten
will. Was aus dieser Abstimmung hervorgeht, wird
dann dem Antrag auf Nichteintreten gegeniibergestelit.
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M. le Président. Je tiens 3 exprimer ma manicre
de voir. Celle de M. Grimm est inacceptable. Nous
~sommes en présence d'un seul projet et nous devons
voter. Plus tard, si I’entrée en matiére est votée rien
ne s'opposera a ce que l'article 3 soit modifié.

Pfister. Ich teile die Auffassung, dass, wenn man
Eintreten beschliesst, nachher die Beratung auf Grund
der Vorlage, auf die man eingetreten  ist, weiter
gehen muss. Wenn wir den Antrag Jenny annehmen,
so konnen wir unmittelbar nach dem Eintretensbe-
schluss zusammenpacken, denn zuerst muss die neue
Vorlage mit dem Obligatorium vorgelegt werden. Der
Antrag des Herrn Jenny ist im Grunde der Dinge
nichts anderes als ein motivierter Riickweisungsan-
trag, ein Antrag auf Riickweisung der Vorlage an die
vorberatenden Behorden, mit dem Auftrag, eine neue
Vorlage auf dem Prinzip des Obligatoriums auszuar-
beiten. Ich glaube deshalb auch, bei der Abstim-
mung iber die Eintretensfrage kénne nur so abge-
stimmt werden, wie der Herr Prisident auseinander-
gesetzt hat.

Abstimmung.

Mit «Ja», d.h. fir Eintreten, stimmen die Herren:
Aebi, Aellig, Aeschlimann, Albietz, von Allmen, Bal-
mer, Baumgartner, Béguelin, Berger, Berner, Beuret,
Biehly, Bieri, Blum, Bohner, Bésch, Boss (Grindelwald ),
Boss (Sigriswil), Boss (Wilderswil), Brand, Bratschi,
Briigger, Bueche, Biihler, Bithlmann, Burger, Biitikofer,
Chopard, Choulat, Comment, Cueni, Dubach, Diibi,
Diiby, Diirr, Eberhardt, Egger, Eggimann, Engel, Fo-
restier, Frutiger, Gaudard, Glaser, Glauser, Gnigi,
Grimm, Girtler, Gurtner, Hagen, Hini, Hartmann,
Hisler, Hofer (Biel), Hofer (Utzenstorf), Hurni, Ja-
kob, Jenny, Imboden, Ingold (Lotzwil), Jobin, Iseli,
Junod, Kammer, Keller (Bassecourt), Keller (Riiegsau-
schachen), Klening, Konig, Kuster, Langenegger, Lanz
(Roggwil), Lardon, Lauper, Lehner, Leuenberger
(Bern), Lory, Luterbacher, Liithy, Maurer, Meer, Meusy,
Messerli, Meyer (Undervelier), Monnier, Morgenthaler,
Mosimann, Miihlemann, Miller (Wikartswil), Miiller
(Boltigen), Miiller (Bern), Miiller (Aeschi), v. Miiller,
Miinch, Neuenschwander (Oberdiessbach), Nicol, Ni-
klaus, Nyffeler, Paratte, Périat, Pfister, Pulfer, Ram-
seyer, Ramstein, Reichen, Reichenbach, Reist, Ribeaud,
Roth, Rothen, Ruch, Rufener, Rufer, Ryser, Salchli,
Schenk, Scherz, Schlumpf (Jaques), Schlumpf (Ja-
kob), Schneeberger, Schneider, Scholer, Schénmann,
Schipbach, Schwarz, Segesser, Seiler, Siegenthaler,
Siegfried, Staudenmann, Stettler, Steuri, Stoller,
Strahm, Stucki (Biel), Stucki (Steffisburg), Trachsel,
Triponez, Vuille, Weber (Biel), Wittwer, Wyttenbach,
Zbinden, Zingg, Ziircher (143).

Mit «Nein», d. h. gegen Eintreten, stimmen die
Herren: Bosiger, Burkhalter, Diirrenmatt, Fankhau-
ser, v. Fischer, Fliickiger, Freiburghaus, Gerber (Sig-
nau), Gerber (Langnau), Glanzmann, Gyger, Hess
(Melchnau), Hofmann, Jenzer, Kammermann, Mass-
hardt, Neuenschwander (Bowil), Stdhli, Stampfli,
v. Steiger, Thonen, Tritten, Weber (Grasswil), Wid-
mer, Winzenried (25).

Der Stimmabgabe enthilt sich Herr Hamberger.
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Jenny. Sie haben nun die grundsitzliche Frage,
ob das Obligatorium eingefiihrt oder die Einfithrung
den Gemeinden iiberlassen werden soll, der Detail-
beratung iiberlassen. Ich werde mir vorbehalten,
den Antrag auf Einfithrung des Obligatoriums zu
stellen. Von dem Schicksal dieses Antrages wer-
den wir unsere Stellung zum Gesetz abhingig machen.

Eingelangt ist folgende
Motion :

Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen
Rat Bericht und Antrag zu unterbreiten dariiber, wel-
che Massnahmen er zu treffen gedenkt, damit in Zu-
kunft unniitze Truppenaufgebote, wie dasjenige des
9. Regiments, vermieden werden.

; Monnier
und 32 Mitunterzeichner.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

luterpellation der Herren Grossrite Ribeaud und Mit-
unterzeichuer betreffend Wiederaufnahme des or-
dentlichen Verkehrs auf den Linien Boncourt-
Delie und Bonfol-Petterhausen und

Motion der Herren Grossrite Choulat und Mitunter-
zeichner betreffend Kreiseinteilang der S. B. B. und
Zuteilung des Berner Jura zum Kreis der roma-
nischen Schweiz.

(Siehe Seite 645 hievor und 363 des letzten Jahrganges.)

M. Ribeaud. Ma demande d’interpellation a été
formulée en ces termes: «Quelles démarches le gou-
vernement a-t-il entreprises en vue du rétablissement
du trafic normal sur les lignes Boncourt-Delle et Bon-
fol-Pfetterhouse?» ;

Ces deux trongons sont actuellement fermés, 1'un
— celui de Pfetterhouse — de facon complete l'autre
~— celui de Delle — aux trains de voyageurs. Lel
trafic normal dont je veux parler, c’est, d'une part,
la réouverture de trafic par Pfetterhouse; d’autre part,
le rétablissement des trains de voyageurs par Delle.

On comprend que, pendant les hostilités, le trafic
ait été suspendu sur ces lignes, étant donné que la
zone de guerre s'étendait.jusqu’a notre frontiére. Mais
maintenant, on doit reconnaitre qu’il n'y a plus de
raisons pour que ces lignes soient fermées. La re-
prise du trafic s’est effectuée sur toutes les autres
voies ferrées franchissant la frontiére. Si, notamment
le Bale-Mulhouse circule, on s’explique mal que des
lignes, telles que le Boncourt-Delle, le Bonfol-Pfetter-
house, ne soient pas en activité. Cette situation est
gravement préjudiciable aux intéréts non seulement
de I'Ajoie, non seulement du Jura, mais de tous les
chemins de fer se trouvant sur le territoire du can-
ton de Berne. .

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1919. v186
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Voila pourquoi je me permets de demander quelles
démarches le gouvernement a-t-il entreprises pour
remédier & cet état de choses. L’importance que I'on
attache, dans le Jura, & cette question ressort du fait
que de nombreux députés ont signé la demande d’in-
terpellation.

Les lignes dont je parle sont mises ‘de coté, et
cela au profit d’autres voies de communication dont,
il faut le reconnaitre, les intéréts sont soutenus de
facon plus active. Je ne citerai comme exemple
que les trafics balois et genevois qui ont des défen-
seurs remarquablement énergiques au sein des auto-
rités de ces deux cantons-frontiére. Les efforts dé-
ployés par ces autorités ont déja obtenu des résul-
tats considérables. L’apathie dont I'autorité bernoise
fait preuve en ce qui concerne notre trafic ferroviaire
a la frontidre, constitue un vrai danger économique
pour les régions que représentent les signataires
de mon interpellation. En face de 'activité des auto-
rités d’autres cantons, il est nécessaire que les tron-
cons-frontiére du Jura puissent tout au moins entrer
en concurrence avec les lignes favorisées par cette
activité et par les résultats qu'elle a obtenus. Or,
cela ne sera possible que le jour ou la circulation des
trains sera rétablie. ‘

On dit volontiers que la France cherche & avan-
tager les lignes d’Alsace et qu’en cela réside la cause
de la situation défavorable des voies de communi-
cation dont je m’occupe. Messieurs, il ne faut rien
exagérer 4 ce sujet; cet élément du probléme n’est
pas le principal. En effet, l'initiative du détourne-
ment de I'ancien trafic jurassien est beaucoup moins
le fait, semble-t-il, de I'Etat voisin que de certaines
autorités fédérales.
lettre du directeur général des postes, au ministére

francais du Commerce et de l'Industrie, Postes et

Télégraphes, disant:
«Berne, le 14 mars 1919.
«Monsieur le Ministre,

«J’ai I'honneur de vous informer que mon admi-
nistration se propose de mettre a 1'étude la question
des échanges réciproques entre la Suisse et la
France, en vue d’une simplification des achemine-
ments et d'une accélération des formalités de réex-
pédition et du transport des colis postaux et articles
de messageries qui empruntaient awvant la guerre
la voie de Porrentruy-Delle-Belfort.

«Il s’agirait d’examiner si, suivant les circons-
tances, les opérations douaniéres et la livraison
réciproque des envois en question, effectués précé-
demment 4 Delle et Porrentruy, ne pourraient pas
étre transférées 4 Bile. En cette derniére gare,
mon administration dispose d’installations pratiques
et de locaux trés spacieux fort bien appropriés
4 pareils services. Il serait trés intéressant, pour
mon office, de connaitre le'plus tot possible, ne fut-
ce qu'a titre de simple renseignement, I'accueil que
réserveraient 4 cette combinaison les administra-
tions francgaises intéressées.

«Espérant que vous voudrez bien m’honorer
d’'une prochaine réponse, je vous prie d’agréer, etc.
— Signé: Le Directeur général, Furrer.»

Messieurs, vous vous rendez bien compte, devant
des tentatives si habiles, devant des démarches si
insidieuses, du danger que courent nos intéréts régio-
naux jurassiens et les intéréts du canton, en général.

Jai en mains la copie d'une
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On a limpression que ces intéréts devraient étre
mieux soutenus qu’ils ne le sont. C’est au gouverne-
ment de faire preuve d’énergie, & son tour, pour que
le trafic sur son territoire ne soit pas mis, & tout
jamais, dans un état d’infériorité.

Des démarches nombreuses ont déja été tentées,
par la préfecture de Porrentruy, par la municipalité de
cette ville, par la section bruntrutaine de 1’Associa-
tion bernoise du commerce et de l'industrie. Une
entrevue a eu lieu récemment entre les autorités
municipales et de district, d'une part, et M. Acker-
mann, adjoint au maire de Delle, d’autre part. La
semaine derniére, la commission locale du commerce
et de l'industrie, & Porrentruy, a décidé d’intervenir
auprés du gouvernement bernois pour le prier d’agir
en faveur de la reprise 'du trafic sur les voies franchis-
sant la frontiére jurassienne.

Jusqu’'a maintenant, rien n’a été obtenu. On an-
noncait, il y a peu de temps, le rétablissement d'un
express Paris-Bale. .. Il devait circuler dés ces jours-
ci. On apprend aujourd’hui qu'il ne marchera que
dans un mois, — ou plus tard! Tout est & 'avenant!
C’est pourquoi j'insiste pour que la députation soit
renseignée sur les démarches faites par le gouverne-
ment; car c’est & lui d’agir.

Je dois & la vérité, Messieurs, de dire que si un
certain désintéressement, quant a cette question qui
préoccupe tout le Jura, semble pouvoir étre reproché
a4 nos autorités cantonales, des négligences graves
sont commises de 'autre cdté de la frontiére. Je veux
parler, en particulier, de ce qui se passe & la gare
de Delle. Il est certain qu’avant que soient rétablis
les trains de voyageurs, qui sont attendus de long-
temps, il faut que soit assuré a Delle le trafic autorisé,
soit le trafic des marchandises. Or, voici des faits
qui sont de nature a préciser la situation dans cette
gare francaise de la frontiere.

La France commande des semences & la Roumanie.
Un train complet, les transportant, doit passer a tra-
vers la Suisse. La France demande d’activer le
transport de ce train. Celui-ci traverse en express
notre territoire. Il arrive & Delle. — Il y reste un
mois. ;

Autre fait. La France achemine par Bale-Porren-
truy-Delle du charbon de la Sarre. Les wagons ar-
rivent & Delle. 11 suffit de changer de locomotive et
de les envoyer plus loin. Que fait-on? On les place
sur des voies de garage, si bien que bientot ils en-
combrent la gare. De Delle, on demande de retenir
les wagons & Porrentruy. Deés lors, il y a des frais
dans cette derniére localité. Les Francais ne l’en-
tendent pas ainsi. Ils décident que les trains de
charbon ne passeront plus par Bale-Delémont-Porren-
truy. ;
Voila la situation. Le gouvernement bernois devrait
signaler ces faits aux représentants de la France
en Suisse et il devrait s’occuper davantage de la
reprise du trafic ferroviaire & la frontiére. Cette
reprise est urgente. C’est d’elle que dépend tout
le développement économique d’apres-guerre dans le
Jura. Elle est urgente, car si le trafic est détourné,
il le sera pour longtemps. Elle est & la base du réta-
blissement nécessaire de nos relations d’affaires avec
le pays limitrophe.” Il y a 14 un probléme des plus
complexes qu'on ne pourra aborder qu'aprés le pre-
mier pas, — ce premier pas qui tarde beaucoup trop,
¢’est-d-dire la reprise du trafic normal des lignes de
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la frontiere. Ainsi, on prévoit I'agrandissement du
canal du Rhone au Rhin 4 Boulogne et la création
du grand quai de débarquement dans cette localité.
On cherche & ce que les transports par cette voie
d’eau soient considérablement augmentés, de facon
a ce que, de 14, des marchandises puissent étre diri-
gées vers la Suisse. Mais pour que cela soit, il ne
faut pas laisser détourner le trafic, il importe d’agir
sans retard pour que l'étranger emploie la route du
Jura. Car, une fois le trafic détourné définitivement,
il sera trop tard pour chercher a développer les trans-
ports dans le sens que j'indique.

Il faut agir parce que la est non seulement 1'inté-
rét du Jura, mais de tous les chemins de fer ber-
nois. Je suis de ceux qui s’étonnent — et ils sont
nombreux, Messieurs, — de voir le gouvernement se
préoccuper aussi insuffisamment de la réouverture
du trafic ferroviaire a la frontiére, étant donné que
la ligne du Leetschberg y est intéressée. Qu’attend-
on? .

Je me refuse & croire que ce soit 1a la fameuse
«politique ferroviaire bernoise» dont certaines per-
sonnes aiment tant & nous entretenir, nous autres
Jurassiens. . . ,

A la réouverture de ce trafic sont liées d’autres
questions trés importantes. Je cite en passant la
création d’un vice-consulat dans le Jura. Cette région
dépend aujourd’hui du vice-consulat de La Chaux-
de-Fonds. On a laissé passer l'occasion propice; si
une demande avait été formulée & temps, elle et
été examinée avec la plus grande bienveillance. Mais
il y a cependant encore quelque chose a faire: la
création d'un poste d’agent consulaire dans le Jura
est chose possible. Je prie le gouvernement de bien
vouloir intervenir afin que ce projet arrive & chef.
La présence d'un agent consulaire facilitera beaucoup
le rétablissement du trafic, ce dont bénéficieront, je
le répéte, toutes les lignes bernoises.

Autre question liée a cette réouverture du trafic:
. amélioration, des communications dans la région
que je représente. On espére notamment que le 4e
horaire ne sera pas rétabli avec la suppression du
train du soir Delémont-Porrentruy, lequel circule sous
le régime du 5e horaire. L’attention du gouvernement
a 6té attirée, du reste, depuis longtemps sur ce point.

Je pourrais vous parler, en outre, de l'utilité
considérable que présenterait le Pfetterhouse-Bonfol
g'il lui était possible d’amener dans le Jura les po-
tasses d’Alsace, dont notre région a grand besoin.

Bref, la reprise du trafic sur les lignes de la fron-
tiere s’impose. Les démarches, si Berne en a entre-
prises, restent sans résultat. La députation juras-
sienne attend les explications du gouvernement.

M. Choulat. Une assemblée radicale jurassienne
réunie 4 Délemont le 27 janvier 1918 prenait la
résolution suivante:

«Les délégués du parti radical jurassien, réunis
en assemblée générale & Delémont le 27 janvier 1918,
invitent les députes radicaux jurassiens au Grand
Conseil de Berne, a s’adresser aux autorités compé-
tentes pour demander que le Jura bernois soit rattaché
au premier arrondissement des Chemins de fer fédé-
raux».

Comme suite & cette décision la motion suivante
fut déposée au Grand Conseil de 11 mars 1918 par
M. le député César:
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«Le Grand Conseil du canton de Berne est invité
a faire usage des articles 93 C. f. et 26, chiffres 5,
de la Constitution cantonale et a proposer a las-
semblée fédérale, a l'occasion de la réorganisation
des C.F.J., le rattachement du réseau du Jura au ler
arrondissement».

Mais cette motion n’ayant pas été discutée avant
la fin de la législature est tombée, son auteur ne
faisant plus partie du Grand Conseil. Le groupe
radical de la députation jurassienne me chargea le
3 juillet de la reprendre, et le 9 juillet je déposai-la
motion suivante sur le bureau du Grand Conseil:

«Le Grand Conseil du canton de Berne est invité
a faire usage des article 93 de la Constitution fédé-
rale et 26, chiffre 5, de la Constitution cantonale et
a proposer & l'assemblée fédérale, & 1'occasion de la
réorganisation des C.F.F. I'adoption du principe des
trois arrondissements et le rattachement du réseau
du Jura bernois & l'arrondissement de la Suisse
francaise».

Le texte de la motion a, vous le voyez, subi une
modification, parce que j’estime qu’il faut aller plus
loin et couper le mal par la racine. Je me place
au point de vue de l'intérét général et c’est par voie
de conséquence que le statut ferroviaire du Jura ber-
nois dans la réforme que je préconise devra subir
les modifications dont de parlerai tout a 1’heure.

Il est indubitable que l'organisation actuelle des
C.F.F. et la répartition du réseau en 5 arrondisse-
ments n’a pas répondu a I’espoir que le peuple suisse
mettait dans le rachat de ses chemins de fer. Je ne
veux pas faire ici le procés des C.F.F. Je me bor-
nerai a parler des défauts qui sont & la base de son
organisation. :

La distribution du réseau en 5 arrondissements
ne correspondait pas & un besoin réel. On n’'y a eu
recours que pour donner satisfaction aux villes qui
possédaient auparavant les administrations centrales
des grandes compagnies. Non seulement elle est trop
cotiteuse, mais elle géne en outre le trafic par suite
du changement du personnel et de machines a chaque
entrée dans un autre réseau. C’est un rouage compli-
qué qui ne correspond pas du tout & la longueur des
voies. C’est une entrave au trafic au lieu d’étre le
stimulant.

La paperasserie de la Direction générale ne sui-
fisant pas, on a fait également des cing directions
d’arrondissement des nids de bureaucrates qui pensent
que le public est 14 pour les servir et non pas eux
pour les services du public qui a besoin des chemins
de fer.

Aussi bien, ce régime aura vécu dans un avenir
plus ou moins prochain. Personne ne conteste plus
I'impérieux besoin de la réorganisation de l'adminis-
tration des C.F.F. Les Chambres fédérales ont déja
discuté cette question a plusieurs reprises et d’autre
part le Conseil fédéral ne réélit plus les successeurs
des membres des directions d’arrondissements dont
les fonctions deviennent vacantes. Il les remplace
provisoirement par des chefs de service. Ce fut le
cas derniérement encore pour le ler arrondissement.
C’est assez dire que les jours des cing arrondissements
sont comptés. Je présume méme que la réforme serait
chose faite si les autorités compétentes en la matiére
avaient déja pu se mettre d’accord sur le nouveau
systéme a choisir,
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En effet, messieurs, si 'on est d’accord sur la
nécessité d'une réforme, on est hésitant sur le moyen
de procéder a cette réforme. Alors que certains
voudraient le suppression totale des cing arrondisse-
ments avec une direction unique, d’autres préconisent
la réduction du nombre des arrondissements de trois
a cinq avec augmentation des compétences des arron-
dissements et diminution de celles de la direction
générale.

Eh bien, je n’hésite pas & me ranger du coté
des partisans du 2me gystéme qui, & mon avis, est
bien préférable 4 celui d’'une direction unique.

1o Le systéme des trois arrondissements donnerait
plus d'importance aux directions d’arrondissement.
Elles auraient des compétences plus étendues. Elles
pourraient introduire dans l’administration des in-
novations, chacune d’aprés les expériences qu’elles
auraient faites. Ceci créérait entre elles un esprit
d’émulation pour le plus grand bien du public.

20 D’autre part, le systéme aurait cet avantage de
grouper chacune dans un méme réseau les trois
grandes artéres qui traversent la Suisse du Nord
au Sud et qui ont ou aur ont chacune une entrée dis-
tincte en Italie:

I’artére ouest qui correspond au Simplon;

I'artére centrale qui correspond au Gothard;

lartére est qui correspond au futur tunnel des
Alpes grisonnes.

On voit d’ici au point de vue pratique toute la
simpplification qui serait apportée a I’exploitation, tant
au point de vue des horaires qu’a celui du partage
du trafic ou méme du changement de matériel. Ce
serait une décentralisation favorable au progrés sain
et rationnel de la démocratie.

3o L’Allemagne n’a pas de direction générale et
s’en trouve bien, quoique avec un réseau bien plus
étendu. ‘

Cette solution résoudrait du méme coup le pro-
blem de lattribution du Jura & l'un ou l'autre des
arrondissements, car il est évident que les chemins
de fer du Jura faisant partie des voies d’accés au
Leetschberg et celui-ci étant lui-méme une voie d’acces
au Simplon, toutes ses lignes devraient étre attribuées
a I'arrondissement de 1'Ouest.

Je ne veux pas dire que sous ce régime tout
serait le mieux dans le meilleur des mondes. Mais
il est certain que les conditions du trafic et du
personnel dans le Jura seraient sensiblement amélio-
rées. Inutile de reprendre en détail les doléances
des Jurassiens relatives aux Chemins de fer fédé-
raux. Elles ont fait I'objet d’'une interpellation de
M. Rossel au Conseil national et moi-méme j'en ai
parlé longuement dans la motion que j'ai développée
dans la séance du Grand Conseil du 17 mars 1914.

Il s’agit notamment, j'en passe et des meilleurs,
de la mise a I'écart des agents jurassiens, sous pré-
texte que les uns ne savent pas 'allemand les autres
pas le francais.

70 Exclusion des Jurassiens du Conseil d’adminis-
tration. On méconnait encore maintenant les droits
de la langue francaise, si bien qu’on peut lire Miinster
sur toutes les cartes-affiches dans les vagons et que
certaines étiquettes portent Delsberg (Delémont).

Enfin, messieurs, si le Jura était incorporé a un
arrondissement comprenant les voies d’accés au Simp-
lon, nous ne verrions pas actuellement la préterition
du trafic se faire au profit de Bale. M. Ribeaud
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vient de vous exposer ce point du vue. 1l vient a
point pour confirmer ma thése.

80 Moyens de réaliser les veeux des Jurassiens.
11 suffit de lire le texte de l'article 93 de la consti-
tution fédérale et l'article 26, chiffre 5, de la consti-
tution cantonale pour se rendre compte du bien fondé
de notre motion. Le canton a le droit d’intervenir
par voie d’initiative et c’est le Grand Conseil qui
est compétent pour exercer ce droit.

Basé sur ces dispositions constitutionnelles je
demande donc au Grand Conseil de faire usage de
son droit d’initiative et de proposer a I’Assemblée
fédérale, lors de la réorganisation des C.I'. F. de reve-
nir au systéme prévu par le projet du Conseil fédéral
du 25 mars 1897. Si le veeu que j'exprime est
réalisé je suis convaincu que ce sera pour le bien
de tous, de la Confédération, du canton de Berne et
du Jura en particulier.

v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der vorgerlickten Zeit halber werde
ich mich in der Beantwortung der beiden Interpel-
lationen kurz halten. Die Interpellation des Herrn
Ribeaud will eine Wiederaufnahme des Verkehrs
durch den Jura iiber die Linie Delle-Pruntrut-Dels-
berg wie vor dem Krieg. Er beklagt sich dariiber,
dass das jetzt noch nicht der Fall sei, nachdem an
verschiedenen andern- Eingangstoren der Schweiz der
Verkehr mit dem Ausland bereits aufgenommen wor-
den sei. Ich kann versichern, dass die Angelegenheit
den Regierungsrat schon lange beschiftigt hat, und
dass wir sie auch in Zukunft nicht aus dem Auge
lassen werden. Wie der Herr Interpellant gesagt hat,
handelt es sich nicht nur um eine Sache der Ajoie
und des Jura, sondern um eine Angelegenheit, die den
ganzen Kanton sehr stark interessiert. Wenn wir
Erfolg haben wollen, miissen wir mit dem ganzen
Gewicht des Kantons auftreten. -

An der Tatsache, dass der Verkehr iiber Delle ge-
genwirtig noch nicht offen ist, sind verschiedene
Umstédnde schuld. Wir haben bereits am 22. Februar
durch die B. L. S. sondieren lassen, wie es mit der
Eroffnung der Grenze bei Delle stehe. Anfangs Marz
ist die Mitteilung gekommen, die Grenze werde in
allerndchster Zeit gedéffnet. Fiir den Personenver-
kehr ist sie heute noch geschlossen. Man hat im
April noch einmal rechargiert, man hat sich direkt an
die franzosische Ostbahn gewendet, die ja bekannt-
lich mit der B. L. S. ziemlich liiert ist, die am Tunnel
Minster-Lengnau finanziell interessiert ist. Bis heute
haben wir noch keine Antwort bekommen.

Der Grund dafiir, dass die Grenze fiir den Per-
sonenverkehr bei Delle noch nicht geoffnet ist, ist
vielleicht auch in dem Umstand zu suchen, dass der
Bahnhof Delle nicht der franzosischen Ostbahn, son-
dern der P. L. M. gehort, die natiirlich ein weniger
grosses Interesse an dieser Juralinie hat, als an der
Linie Vallorbe-Pontarlier. Wir werden aber unsere
Bemiihungen fortsetzen und hoffen, dass es uns end-
lich gelingen werde, die Grenze bei Delle zu offnen.
Die franzosische Ostbahn hat seinerzeit mitgeteilt,
Frankreich habe gegenwirtig mit der Rekonstruktion
seiner Linien so viel zu tun, und sei mit dem Ab-
transport aller moglichen Kriegsvorrite beschiftigt,
dass der Verkehr tiber Delle unmoglich im gegenwar-
tigen Moment aufgenommen werden konne in dem
Umfange, wie man ihn vor dem Kriege gehabt hat.
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Noch kiirzlich, als es sich um die Expressziige han-
delte, die zwischen Frankreich und dem ostlichen
Europa verkehren sollen — welche nun iiber Basel
dirigiert worden sind —, haben wir uns an dic Be-
hérden der Ostbahn gowendet um die Fithrung der
Zige iber Pruntrut zu erwirken. Wir warten auf
die Erfullung dieses Postulates. Die Herren wissen,
dass ein Expresszug durch den Simplon gefiihrt wird.
Dieser Zug fihrt, trotzdem wir uns nach Frankreich
mit dem Begehren gewendet haben, er méchte durch
den Jura .gefithrt werden, iiber Lausanne und durch
das Wallis, weil die Distanz von Paris nach dem
Simplon iiber diese Linie kiirzer ist.

Wenn man auch bis dahin nichts oder nicht viel
erreicht hat, was den Wiinschen der Interpellanten
dient, so wollen wir den Mut nicht verlieren, sondern
unsere Bemiithungen wiederholen.. Wir hoffen, dass
eine Besserung des Verkehrs nicht lange auf sich
warten lasse. Der Verkehr iiber Pruntrut wird aller-
dings nicht mehr so gross werden, wie er vor dem
Kriege war. Damals war Pruntrut in sehr giinstiger
Lage, indem die Ajoie an Deutschland und Frankreich
angrenzte. Das Eingangstor von Delle lag fiir den
franzosischen Verkehr sehr giinstig, wihrend jetzt,
wo die Grenze an den Rhein verlegt ist, Basel als
Eingangstor fiir den franzdsischen Verkehr beniitzt
werden wird. Die Linie Belfort-Miillhausen-Basel ist
fiir den Betrieb mindestens so giinstig, wie die Linie
Belfort-Delle-Pruntrut. Wir werden also jedenfalls
ziemlich Miihe haben, auf unseren jurassischen Linien
den Verkehr, wie er vor dem Kriege war, wieder
herzustellen. Wir werden aber alles tun, um dieses
Ziel zu erreichen. Mehr kann ich nicht zusichern,
als dass wir uns mit Hilfe der B. L. S. Mithe geben
werden, sei es durch den Bundesrat, sei es durch die
S. B. B, auf die franzdsischen Bahnen einzuwirken.
Wir hoffen, dass wir zu einem Resultat gelangen
werden.

Nun noch einige Worte zu der Motion des Herrn
Choulat. Ich bin mit ihm ganz einig, dass die Ein-
teilung der Bundesbahnen in fiinf Kreise ein Missgriff
war. Sie geschah aus rein referendumspolitischen
Griinden. Nun ist sie aber einmal da, und es wird
jedenfalls sehr schwer gehen, die Sache abzuindern.
Die Herren wissen, dass die Generaldirektion der
Bundesbahnen ein Reorganisationsprojekt ausgearbei-
tet hatte, welches sie dem Verwaltungsrate vorlegen
wollte. Der Verwaltungsrat hat es zuerst seiner
stindigen Kommission iiberwiesen, die ja alle Ge-
schifte vorbereiten soll. Dort ist es vorlaufig noch
begraben, und es fand sich noch nicht Gelegenheit,
dasselbe im Verwaltungsrat zur Diskussion zu brin-
gen. Es ist sehr schwierig, den gegenwirtigen Zu-
stand mit den finf Kreisen in einen neuen Zustand
iiberzufiihren, wo gar keine Kreise oder zwei bis
drei sein sollen. Die Schwierigkeiten sind sehr gross.
Immerhin spricht das allergrdsste finanzielle Interesse
der Bundesbahnen fiir eine solche Aenderung. Ich
hoffe, dass sie doch einmal kommen werde, wenn
wir wieder normale Verkehrsverhdltnisse haben. So-
lange die fiinf Kreise existieren, kann keine Rede
davon sein, dass der Berner Jura zum Kreis I kommt,
weil dieser Kreis bereits jetzt der grosste von allen
finf Kreisen ist. Die Herren Motiondre sind alle
mit mir einverstanden, dass man diesen Kreis nicht
noch mit einem so grossen Netz, wie es der Berncr
Jura autweist, belasten kann. Kommt die Reorganisa-
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tion mit drei Kreisen, so werden wir dafiir sorgen,
dass der Jura zum welschen Kreis kommt. Ich glaube,
dass dann die Schwierigkeit nicht gross sein wird.
Aber die Herren miissen sich gedulden, bis die Reor-
ganisation kommt, wir kénnen nicht gut dem Bun-
desrate eine Initiative des Grossen Rates einreichen,
des Inhalts, dass die Reorganisation beschleunigt wer-
den soll. Ich glaube auch nicht, dass das die Absicht
der Herren Motionédre ist. Wenn dagegen die Reor-
ganisation einmal spruchreif wird, so werden wir den
Wiinschen des Jura sehr gerne Nachdruck verschaffen.
Das ist alles, was ich zur Beantwortung der Motion
Choulat sagen kann. Es tut mir leid, wenn ich die
Herren ein wenig lang aufgehalten habe.

M. le Président. Je demande & l’mterpellant s'il
est satisfait.

M. Ribeaud. La réponse de I'honorable représen-
tant du gouvernement prouve précisément que ce
que j'ai dit est exact, & savoir que le gouvernement
bernois n’est pas intervenu avec suffisamment d’éner-
gie dans toute cette affaire. Puisque M. le président
me fait remarquer que j’ai a dire si je suis satisfait
ou pas, je déclare que je suis non satisfait.

M. le Président. M. Choulat est-il satisfait de la
réponse du gouvernement?

M. Choulat. Je puis me ranger a la maniére dc
voir du gouvernement, puisqu’il soutiendra les inté-
réts des chemins de fer du Jura lors de la réorgani-
sation a I’étude.

M. le Président. La motion serait donc acceptée
dans le sens indiqué par le gouvernement.

M. Luthy. Je voudrais que la discussion fit ren-
voyée & demain.

M. Choulat. Je fais observer que je suis obligé
de partir et que je serai par conséquent absent
demain.

M. Luthy. Puisque la motion vient en discussion
je me permettrai d’ajouter quelques mots.

M. le motionnaire demande le rattachement des
chemins de fer du Jura au ler arrondissement C.T.T.
Je suis d’accord quand il releve la nécessité d'une
réorganisation de tout l’appareil bureaucratique des
C.F.F. Le Jura ne retirerait aucun avantage a se
trouver dans le réseau du ler arrondissement, eclui-ci
étant des plus bureaucratique. Je pourrais vous en
citer d’innombrables exemples. Ce n’est pas ce que
désire M. Choulat qui, au contraire, si j'ai bien
compris, voudrait aussi une simplification de ce lourd
mécanisme qu’'on appelle 'administration des C.F.F.
Nous avons trop d’arrondissements, qui sont attant de
compagnies. Chaque arrondissement pour ainsi dire
agit & sa guise. A mon point de vue il faudrait sup-
primer toutes les directions d’arrondissement, ainsi
que tous les conseils d’administration. Ces deux
instances sont la cinquiéme roue du char. Il faudrait
naturellement laisser plus de compétence aux chefs
de service, chefs de dépots, etc. etc. Ou bien comme
M. Choulat le préconise faire trois directions d’ar-
rondissement, mais par confre supprimer la direction
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générale. Lt jajouterais encore ceci: en supprimant
la direction générale, supprimons aussi les conseils
d’administration qui ne font que servir des intéréts
personnels. Démocratisons nos chemins de fer et
rendons les chemins de fer suisses au peuple suisse
plutdt que de les laisser & 'une coterie de grands finan-
ciers. Nos chemins de fer marchent de déficit en
déficit, la grande faute peut en étre imputée a ce
lourd appareil, stupide parfois, que 1'on appelle la
ou les directions des C.F.F. Ainsi que vient de le
dire M. le directeur des travaux publics, il est
prévu trois arrondissements avec les trois grandes
artéres: Simplon, Leetschberg et Gothard. De cette
facon le Jura ferait évidement partie du premier
arrondissement. Je pourrai en dire long encore, mais
Pheure est avancée. Je vous citerai cependant un
petit exemple typique:

A la station de X l'aiguilleur s’apergoit un jour
que sa burette 4 huile avait une fuite. Immédiatement
il en avise le chef de gare, qui fait rapport & la
direction. De celle-ci, formulaire & remplir en indi-
quant aprés avoir consulté un homme de métier, le
prix approximatif de la réparation. Renvoi du for-
mulaire a4 la direction, qui donne son consentement.
Pendant tout ce temps qui a duré huit jours environ
la burette a huile coulait toujours. Environ trois
litres d’huile ont été perdus et lorsque l'aiguilleur
recut sa burette en retour, il ne put s’empécher de
lacher un juron en disant: «Das verdammte Kénnli
«rinnt amene andere Ort» (Rires).

Vous voyez, messieurs, qu’une réorganisation s’im-
pose, elle est méme nécessaire, urgente. Je ne puis
donc qu’'appuyer dans ce sens la motion Choulat,
car vous savez aussi bienque moi que quelquechose
ne joue plus dans les rouages des C.F.F. L’exemple
cité en est un entre mille.

Schluss der Sitzung um 121/, Uhr.

Der Redakteur:

Zimmermann.

(28. Mai 1919.)

Siebente Sitzung.

Mittwoeh den 28. Mai 1919,

vormittazs 8 Uhr.

Vorsitzender: Prisident Boinay.

Der Namensaufruf verzeigt 168 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 48 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Burkhalter, Giauque,
Hadorn, Hagen, Ingold (Lotzwil), Kilchenmann, Mi-
chel, Stauffer, Weibel, Wiithrich, Ziegler, Zurbuchen;
ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren:
Aeschlimann, Bechler, Beutler, Biehly, Binggeli, Boh-
ner, Choulat, Clémencgon, Cortat, Egger, Girod, Glanz-
mann, Glauser, Glur, Gobat, Hess (Diirrenroth), Hess
Melchnau), Hiltbrunner, Ilg, Jost, Keller (Riuegsau-
schachen), Langenegger, Laubscher, Lenz, Leschot,
Leuenberger (Huttwil), Lory, Liithi, Merguin, Moor,
Peter, Ruch, Schlup, Stampfli, Widmer, Zesiger.

Tagesordnung :

Beschwerde Gaston Bregnard.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Es handelt sich um-eine Beschwerde
des Gaston Bregnard, zurzeit Strafgefangener in
Thorberg, gegen das Urteil des Assisenhofes des IV.
Bezirkes vom 8. Juni 1918, insbesondere gegen die
Leitung der Verhandlungen durch den Assisenprisi-
denten, Oberrichter Reichel, und sodann gegen den
Kammerschreiber Moser, dem falsche Protokollfithrung
vorgeworfen wird. Die Beschwerde wurde vom Gros-
sen Rat an die Justizkommission gewiesen, die sie
ihrerseits an den Regierungsrat zur Behandlung und
Antragstellung iiberwies.

Soweit die Beschwerde sich gegen das Strafurteil
vom 8. Juni 1918 richtet, kann darauf nicht eingetre-
ten werden. Alle Rechtsmittel, welche das Gesetz
gegen ein derartiges Urteil einrdumt, sind vom Be-
schwerdefithrer bereits erschopft. Insbesondere ist
ein von ihm eingereichtes Kassationsbegehren bereits
abgewiesen worden. Der Grosse Rat ist nicht befugt,
ein derartiges Urteil sachlich abzudndern. Es ist
daher nicht zulidssig, auf das Begehren einzutreten,
soweit es sich gegen dieses Urteil wendet.

Soweit die Beschwerde sich gegen den Kammer-
schreiber richtet wegen angeblicher Filschung des
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Protokolls, so fehlt dem Grossen Rat ebenfalls die Zu-
stindigkeit, sich damit zu befassen. Wiirde der Sach-
verhalt wirklich den Tatsachen entsprechen, so hitte
das Protokoll und der, der es gefithrt hat, auf dem
Wege der Verantwortlichkeitsbeschwerde und nicht
auf dem Wege der Beschwerde an den Grossen Rat
angegriffen werden miissen. Es ist also auch hier
aus formellen Griinden auf die Sache nicht einzu-
treten. Uebrigens kann ich dem Rat zu seiner Be-
ruhigung mitteilen, dass nach dem Ergebnis der amt-
lichen Untersuchung der Vorwurf der Protokollfil-
schung absolut nichts auf sich hat. =

Der Regierungsrat stellt also den Antrag, aul die
Beschwerde nicht einzutreten. Die Justizkommission
pflichtet diesem Antrag bei, erweitert ihn aber noch
durch den Zusatz, dass die Beschwerde entsprechend
dem von Bregnard gestellten Eventualbegehren dem
Regierungsstatthalter von Biel zur gesetzlichen Folge-
gebung zu iiberweisen sei. Der Beschwerdefiihrer
stellt ndmlich das Begehren, dass fiir den Fall, dass
der Grosse Rat auf die Beschwerde nicht sollte ein-

treten konnen, man sie dem zustindigen Richter als -

Strafklage iiberweisen mochte. Die zustindige In-
stanz wire im gegenwirtigen Stadium der Sache der
Regierungsstatthalter, der sie untersuchen und ihr
je nach den Umstdnden die gesetzliche Folge geben
soll. Die Justizkommission beantragt daher, diesen
Zusatz dem Beschluss des Grossen Rates beizufii-
gen, und der Regierungsrat schliesst sich diesem
Antrag an.

Meyer (Langenthal), Priasident der Justizkommis-
sion. Die Justizkommission pflichtet dem Antrag und
der Motivierung des Regierungsrates einstimmig bei.
Was die Riickweisung an das zustindige Regierungs-
statthalteramt anbelangt, so haben wir gefunden, dass
dieser Weg einzuschlagen sei. Es ist Sache dieser
Stelle, zu untersuchen, ob die erhobenen Anschuldi-
gungen ganz oder teilweise begriindet seien.

Zustimmung.

Beschluss:

Auf die Beschwerde des Gaston Bregnard wird
nicht eingetreten. Diese Beschwerde wird ent-
sprechend dem von Bregnard gestellten Eventual-
begehren dem Regierungsstatthalter von Biel zur
gesetzlichen IFolgegebung tiberwiesen.

Strafnachlassgesuche.
(Siehe Nr. 37 der Beilagen.)

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Nous proposons au Grand Conseil
de se prononcer sur 24 recours en grice; pour 14 cas
nous faisons la remise particlle ou totale de la peine
ou des amendes ou proposons une commutation de
peine. Nous préavisons pour le rejet en ce qui con-
cerne les autres cas.

Meyer (Langenthal), Prisident der Justizkommis-
sion. Die Justizkommission geht in den Fillen 28 und
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29 mit den Antrdgen der Regierung einig. Im Fall 30
ersucht sie den Rat, die Begnadigung auf drei Monate
auszudehnen.

Ich muss noch einige Worte zum Fall 23, Venturi,
verlieren. Der Gesuchsteller hat erst letzter Tage das
Begehren gestellt, man mdchte den Fall auf die nich-
ste Session verschieben, damit ihm Gelegenheit gebo-
ten sei, sich mit seinen Glaubigern abzufinden. Der
Umstand, dass eine ganze Reihe von Verlustscheinen
vorliegen, hat auf den Venturi ein schlechtes Licht
geworfen und er hitte diesen Stein des Anstosses
gerne beseitigt. Allein die Kommission hat gefunden,
der Gesuchsteller sei abzuweisen, hauptsichlich des-
halb, weil er eine Reihe von Vorstrafen erlitten und
das Obergericht in einem frithern Fall ihn speziell
verwarnt und ihm Landesverweisung angedroht hat,
wenn er sich eine neue Verfehlung zuschulden kom-
men lasse. Venturi ist seither wiederholt bestraft
worden, und wir halten es deshalb nicht fiir an-
gezeigt, auf das Begnadigungsgesuch einzutreten.

Zu den iibrigen Fillen hat die Justizkommission
nichts zu bemerken.

Thomet. Wenn die Abweisung des Gesuches Ven-
turi nur diesen allein treffen wiirde, so hitte ich das
Wort nicht ergriffen, aber Sie sehen aus den Akten,
dass davon seine ganze Familie betroffen wird. Aus
diesem Grundc habe ich schon in einer frithern Ses-
sion mich veranlasst gesehen, ein Wort fiir den Ven-
turi einzulegen, weil ich es einfach nicht verstehen
kann, dass man eine ganze Familie ins Elend stiirzen
will. Wenn Sie den Venturi ausweisen, so weisen
Sie auch seine Frau und seine Kinder aus, die hier
aufgewachsen sind. Das kann ich nicht verstehen.
Ich mochte Sie deshalb ersuchen, dem Venturi wenig-
stens die Landesverweisung zu schenken. Er hat
seine Strafe abgesessen und er wére, wie wir gehort
haben, sogar bereit, sich mit seinen Gldubigern ab-
zufinden. Erlassen Sie ihm daher doch wenigstens
die Strafe der Landesverweisung.

Datfiir scheint mir noch ein anderer Grund zu spre-
chen, den ich dem Rat zur Kenntnis bringen muss.
Ich bin im Besitze eines Briefes des Anwaltes des
Venturi an die Justizkommission, worin ein Fall er-
wihnt wird, der nicht gerade das beste Licht auf die
gegeniiber Venturi gepflogenen Verhandlungen wirft,
indem grossere Akten, die man einverlangte, einfach
verschwunden und nicht mehr erhiltlich waren.
Dieser Fall zeigt mir, dass doch noch einige Momente
herangezogen werden kénnen, die zugunsten des Ven-
turi sprechen und nahelegen, dass man doch da und
dort ihm nicht ganz Recht hat widerfahren lassen.
Darum scheint es mir um so gegebener, wenigstens
die Landesverweisung aufzuheben. Ich habe fiir den
Venturi nichts {ibrig und ich gebe ohne weiteres zu,
dass gegen ihn Verlustscheine ausgestellt werden
mussten, durch welche seine Gliubiger zu Schaden
kamen. Er hatte einen Kinematographen mit schwe-
rem Geld erstanden, der dann nicht rentierte, und
er kam so in Finanznote und konnte seine Gldu-
biger nicht befriedigen. Aber er scheint mir zu hart
bestraft, wenn er neben der Gefangenschaft auch noch
des Landes verwiesen wird.

Brand. Gestatten Sie mir zu dem Fall Venturi
auch einige Worte. Ich kenne diesen Fall aus meiner
Titigkeit als Suppleant des Obergerichtes und habe
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an den Verhandlungen teilgenommen, die zu dem
heute in Frage stehenden Urteil fiithrten. Ich kenne
die Akten, ich kenne die Taten des Venturi und muss
gestiitzt auf die Kenntnis der Akten und das Vorleben
des Gesuchstellers dem Antrag des Herrn Thomet
mit aller Bestimmtheit entgegentreten.

Die Situation ist folgende: Ottavio Venturi hat eine
grosse Zahl von Vorstrafen. Er ist immer und immer
wieder mit der Polizei in Konflikt gekommen, und
wenn man die Akten vorurteilslos prift, kann man
nur bedauern, dass man dem Venturi so lange ge-
glaubt hat, dass er sich gut halten wolle. Schon
in den Verhandlungen der I. Strafkammer von 1915
wurde vom erstinstanzlichen Richter, vom Staats-
anwalt und dem Generalprokurator mit triftigen Griin-
den die Ausweisung des Venturi verlangt, und es
wurde damals genau das vorgebracht, was nachher
im Jahre 1918 wieder geltend gemacht wurde: man
solle Riicksicht nehmen auf die Familie, die be-
sondern durch den Krieg bedingten Verhiltnisse usw.
Die Strafkammer hat 1915 mit einer Zufallsmehrheit
die Landesverweisung nicht ausgesprochen, aber in
den Motiven bestimmt erklirt, wenn Venturi sich
neuerdings Widerhandlungen gegen das Strafgesetz
zuschulden kommen lasse, so werde kein Pardon mehr
gewdhrt. Nun kommt Venturi und stiftet unter Ver-
umstidndungen, die man unbedingt missbilligen muss,
Schweizerbiirger zu falscher Aussage vor Gericht an.
Von diesen Schweizerbiirgern war mindestens einer
ein Angestellter der Konsumgenossenschaft — Herr
Konsumverwalter Thomet wird das bestitigen kénnen
— vielleicht waren es deren zwei. Die Leute haben
im Geschidft des Venturi Wein abgeladen und es
wurde dort verbotenerweise gewirtet. Venturi stiftete
sie dann an, vor Gericht auszusagen, es sei nicht
gewirtet worden, sie hitten fiir den Wein nichts
bezahlt. Sie mussten wegen falscher Aussage vom
Gericht bestraft werden; gliicklicherweise waren sie
gut beleumdet und es konnte ihnen gegeniiber der
bedingte Straferlass eintreten, sonst wiren sie dank
dem Venturi, der versprochen hatte, er werde sich
in Zukunft an die Gesetze des Landes halten, ins
Gefidngnis gekommen.

Als der Fall Venturi im August letzten Jahres
die Strafkammer beschiftigte, wurde im letzten
Augenblick von Venturi und seinem Verteidiger eine
lange Reihe von Leumundszeugnissen zu den Akten
gegeben, auf denen eine Anzahl durchaus ehrenwerter
Biirger bescheinigten, was Venturi fiir ein braver
Mann sei. Herr Konsumverwalter Thomet hat seine
Unterschrift auch gegeben (Thomet: Das stimmt
nicht). Herr Konsumverwalter Thomet, ich sage gar
nichts, was nicht stimmt. Ich erhebe Herrn Thomet
gegeniiber keinen Vorwurf, ich betone das aus-
driicklich; ich fithre es nur an, um lhnen zu zeigen,
dass ich die Akten genau eingesehen habe. Wir hat-
ten den Eindruck, die Herren hitten aus Gefillig-
keit unterschrieben und wir sagten uns, es konne
nicht sein, dass Herr Thomet wisse, dass einer seiner
Angestellten durch Venturi zu einer falschen Aussage
angestiftet worden sei, sonst hitte er die Bescheini-
gung nicht unterschrieben. Natiirlich hat er sie nicht
selbst geschrieben, man weiss ja, wie es mit solchen
Bescheinigungen geht. Ich erinnere mich eines Falles,
wo gegeniiber einem Reisenden, der seine Geschifte
hauptsiachlich mit den Hoteliers machte, auf Denun-
ziation hin, er sei ein Betriiger, fast simtliche Hote-
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liers auf dem Platze — es waren etwa 20 — eine
Bescheinigung unterschrieben, der Betreffende treibe
zweifellos unlautere Manipulationen. Als man dann
die Herren aufsuchte und sie fragte, wieso sie dazu
gekommen seien, den Reisenden als Schwindler zu
bezeichnen und dies durch ihre Unterschrift zu be-
scheinigen, waren sie ganz verbliifft und erkldrten
ihre Unterschrift als gefdlscht. Bei néherer Priifung
mussten sie aber zugeben, dass sie selbst unterschrie-
ben hatten, und zwar hatten sie es alle ohne n&dhere
Priifung getan, indem jeder sich sagte, der andere
werde sich die Sache wohl angesehen haben. Ich
konnte einen andern Fall erzdhlen, der die ehemalige
sozialistische Genossenschaft Vorwirts betrifft. Dort
ist von Koriphéen, auch der Universitit Bern, eine
Biirgschaft unterschrieben worden, und als ich spéter
damit zu tun hatte, erklidrte man mir: der Herr A hatte
als erster unterschrieben; ich nahm an, er habe
die Sache gepriift, und habe dann als zweiter unter-
schrieben; und der Dritte sagte: nachdem zwei meiner
Parteigenossen unterschrieben hatten, die ich als
durchaus zuverldssige Leute kannte, habe ich natiir-
lich auch unterschrieben. So kamen 10 oder 12 Un-
terschriften zustande. Es ist schade, dass Herr Moor,
den ich einzig nennen will, nicht anwesend ist; er
hatte auch unterschrieben. Ich erwihne diese Bei-
spiele nur, um Thnen darzutun, dass auf solche Be-
scheinigungen, die im letzten Moment gegeben werden
und welche fiir die Bravheit und Tichtigkeit eines
Mannes Zeugnis ablegen sollen, nicht zu viel Gewicht
gelegt werden darf. Wir wissen, wie solche Unter-
schriften zustande kommen. Ich erhebe, wie gesagt,
keinen Vorwurf, sondern verstehe es menschlich
durchaus, dass man seine Unterschrift hergibt, ohne
zunichst die Akten genau zu untersuchen, wenn gel-
tend gemacht wird, es handle sich darum, der Fami-
lie den Vater zu erhalten und Frau und Kinder durch
Verhiitung der Landesverweisung vor Ungliick zu
bewahren. :

So liegen die Verhiltnisse, und ich glaube, ein
Mann, der sich gegeniiber den Staatsbehérden so be-
nommen hat, verdiene nicht, dass man ihm linger
Gastfreundschaft gewidhre, nachdem er zu wieder-
holten Malen und eindringlich zu guter Auffiihrung
gemahnt worden ist.

Dazu noch eines. Ich mochte auf die vorhandenen
Verlustscheine an und fir sich nicht zu viel Ge-
wicht legen. Aber wie entstehen die Verlustscheine
im Geschaft Venturi? Wenn es dem Ehemann nicht
passt zu zahlen, so sagt er, es gehe die Frau an,
auch wenn die Frau von der Sache nichts weiss. Es
ist fiir die Lieferanten wirklich schwer, zu wissen,
an wen sie sich halten sollen. Das Patent der
von Venturi betriebenen Pension geht auf den Namen
der I'rau, aber die Bestellungen gibt der Mann auf;
findet er, er zahle lieber nicht, so macht er geltend,
Pensionsinhaberin sei seine Frau, und die Frau er-
kldrt, sie besitze nichts. Ein solches Geschiftsge-
baren darf man nicht schiitzen, politische Ueber-
zeugung hin und her. Im Handel und Wandel muss
doch immer noch das das Leitmotiv sein, dass man
ehrlich ist und zu den eingegangenen Verbindlich-
keiten steht. .

Es wird auch geltend gemacht, die dem Gericht
unterbreiteten Bescheinigungen seien nicht geniigend
gewiirdigt worden. Formelle Bestimmungen fiihren
nun dazu, Dokumente, die im letzten Moment cinge-
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reicht werden, nicht besonders zu den Akten zu er-
kliren. Die Formel geht entweder dahin: sie werden
im Wert und Unwert zu den Akten genommen, wobei
jedermann weiss, dass es mehr im Unwert ist, oder
man nimmt sie diberhaupt nicht zu den Akten. Ich
kann aber bezeugen, dass die zu den Akten gege-
benen Bescheinigungen angesehen worden sind, und
wenn es in den vorinstanzlichen Motiven heisst, man

habe sie nicht zu den Akten erklirt, so heisst das

nicht, man habe sie nicht angesehen. Man hat sie
angesehen, aber gefunden, sie seien nicht ausschlag-
gebend, um die Landesverweisung, welche dem Ven-
turi wiederholt angedroht worden ist, nicht auszu-
sprechen. Ich glaube auch nicht, dass Venturi sich
halten kann. Er ist personlich vor der Ersten Straf-
kammer erschienen und hat;, nachdem man ihm das
Urteil eroffnet und ihn daran erinnert hatte, dass
er die Gnade verwirkt habe, sich sofort mit den
heftigsten Drohungen und Gestikulationen gegen das
Gericht gewendet.

Das sind die Griinde, welche mich bestimmen, dem
Antrag Thomet entgegenzutreten, sosehr ich begreife,
dass es fiir eine, Familie unter diesen Umstinden
hart ist, wenn der Vater des Landes verwiesen wird.
Aber wenn man je mit der Landesverweisung ernst
machen, wenn man je darauf abstellen will, dass die

Leute, die sich hier nicht gut auffiihren, unserer Gast- .

freundschaft nicht mehr wiirdig sind, so muss man
hier die Landesverweisung aussprechen.

Miinch. Ich will mich mit dem Fall Venturi
materiell nicht beschiftigen; der Mann gehért uns
nicht an und es war eine Privatsache des Herrn Tho-
met, fiir den Petenten einzutreten. Aber ich muss
mich mit der Art und Weise befassen, wie sich hier
im Ratsaal ein Suppleant des Obergerichtes, der
an der Fillung des Urteils beteiligt war, ausdriickt
und das Begnadigungsrecht des Grossen Rates derart
beeinflusst, wie es Herr Dr. Brand getan hat. Ich
stosse mich an einem derartigen Zustand und bin
der Meinung, dass die Vertretung dieses Falles sehr
wohl einem andern Mitglied der Justizkommission
hitte iiberlassen werden koénnen. Es lidsst sich mit
dem Grundsatz der Gewaltentrennung nicht wohl ver-
einen, dass Mitglieder des Gerichtes in politische
Behorden kommen, um ihren Standpunkt, den sie
im Gericht eingenommen haben, hier zu verfechten.
Ich spreche dariiber mein Bedauern aus und prote-
stiere gegen diese Beeinflussung des Begnadigungs-
rechtes des Grossen Rates, wie sie seitens des Herrn
Dr. Brand ausgeiibt worden ist.

Thomet. Herr Brand hat erklirt, bei den Akten
liege eine von mir unterschriebene Bescheinigung
zugunsten des Venturi. Ich habe durch einen Zuruf
die Richtigkeit dieser Behauptung bestritten, bin nun
aber durch einen Fraktionskollegen daran erinnert
worden, dass Venturi in der Tat bei uns vorgespro-
chen und eine Bescheinigung eingeholt hat. Aber in
dieser Bescheinigung stellen wir lediglich fest, dass
Venturi je und je seinen Verpflichtungen uns gegen-
tiber nachgekommen ist. Er hat uns in der Tat auch
immer bezahlt und ich hatte keinen Grund, ihm dies
nicht schriftlich zu bestitigen. Im iibrigen kann ich
die Auffassung des Herrn Brand nicht teilen. Die
Landesverweisung ist eine unverdiente Hirte gegen-
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iiber der Familie und die sollte vom Grossen Rat
beseitigt werden.

Brand. Nur eine personliche Bemerkung gegen-
tiber Herrn Miinch, der geglaubt hat, mir Lektionen
und Verhaltungsmassregeln erteilen zu sollen. Ich
habe offen erklirt, woher ich den Fall Venturi kenne,
damit die Herren nicht etwa meinen, ich sei der
Anwalt irgend eines Gldubigers des Venturi. Ich
glaube, der Rat werde diese Erklirung wiirdigen kon-
nen. Im tiibrigen ist es mit der Verfassung vereinbar,
Suppleant des bernischen Obergerichtes und Mitglied
des Grossen Rates zu sein, und ich habe das ver-
fassungsmissige Recht, hier im Grossen Rat meine
Meinung zu einem bestimmten Fall auseinanderzuset-
zen, ob es Herrn Miinch passt oder nicht.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Messieurs, vous me permettrez quel-
ques mots a propos du cas Venturi, dans lequel le
Grand Conseil a déja pris une décision en novembre
1918. Si l'on peut reprocher quelque chose dans cette
affaire, c’est certainement & la direction de la police
de Berne qui n’a pas pris les mesures nécessaires.
C’est précisément par égard pour sa famille qu’on a usé
de clémence, et nous lui avons donné suffisamment
de temps pour se corriger, mais c’était inutile. Il
semble que le premier devoir de quelqu’un demeurant
en Suisse est de se soumettre & nos lois et de se con-
duire honnétement. Quantité d’actes pour défaut de biens
ont été dressés contre lui. Ce n’est pas un ange comme
on veut bien le présenter ici. Du reste on lui a fait
comprendre que §’il continuait ses mauvais procédés
il serait expulsé. Cela ne I'a pas empéché d’inciter
de faux témoignages; les 45 jours de prison qu’il a
eu & purger n'ont servi & rien. C’est pour conserver
ses clients qu’il tiendrait sans doute & rester dans le
pays. Mais ne croyons pas qu’il changerait sa vie.
Des rapports de la police de la ville de Berne, dont
je pourrais donner des extraits, il résulte que Ven-
turi n’a pas été traité sans ménagements. La police
de Berne a aussi du cceur! .

Aprds ces explications il sera facile au Grand
Conseil de décider §'il y a lieu & accepter ce recours
ou g'il n’est pas préférable de donner suite & la con-
damnation qui a été prononcée.

M. Comment. Permettez-moi quelques mots & pro-
pos du cas 24, Pierre Desbceufs, qui a été condamné,
par le juge de police de Porrentruy & 3 jours de
prison. Je vous prie de prendre ce recours en con-
sidération. En 1917 et 1918, la situation financiére de
linculpé était devenue trés précaire par suite de la
maladie de sa femme et de son enfant. Il avait été
obligé de contracter des dettes. Mais aujourd’hui il
a complétement régularisé sa situation. Tout le monde
est content de lui, je I'ai entendu de quantité d’em-
ployés de chemins de fer. C’est pour avoir pris une
consommation dans une auberge qu'il a été condamné
4 3 jours de prison. La direction des chemins de fer
dont on connait les responsabilités lui a adressé une
admonestation séveére. Et vous savez aussi comment,
dans nos villages, on attente & ’honneur et & la ré-
putation d’un citoyen qui a subi une condamnation
d’emprisonnement. Hier matin, avant mon départ, son
pére est venu me prier d’intervenir pour obtenir la
grace, afin de lui conserver son honneur et sa répu-
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tation. Ma mission est accomplie, je vous prie instam-
ment de remplir aussi la vbtre, car je suis slr que
vous ferez une bonne action dont je vous remercie
d’avance.

Abstimmung.

Fall 23.
Fiir den Antrag Thomet . 22 Stimmen.
Fiir den Antrag der vorberatenden Be-
hoérden 97 Stimmen.
Fall 24.

Fiir den Antrag Comment . 79 Stimmen.

Fiir den Antrag der vorberatenden Be-
horden 40 Stimmen.
Samtliche ibrigen Strafnachlassgesuche werden

stillschweigend nach den iibereinstimmenden Antri-

gen des Regierungsrates und der Justizkommission
erledigt.

Interpellation der Herren Grossriite Hadorn und Mit-
unterzeichner betreffend die Staatsbeteiligung an
den Kosten der Elektrifikation der bernischen
Dekretshahnen.

(Siehe Seite 645 hievor.)

Maurer. Herr Hadorn und einige andere Rats-
kollegen haben sich erlaubt, am 20. Mai eine Interpel-
lation folgenden Wortlauts einzureichen: «Welche
Massnahmen gedenkt der Regierungsrat dem Grossen
Rat vorzuschlagen, um die Aktienbeteiligung des Staa-
tes Bern an den Kosten der Elektrifikation der ber-
nischen Dekretsbahnen in ein richtiges Verhiltnis
zu den heutigen Bausummen zu bringen?» Herr
Hadorn ist leider infolge plotzlicher Erkrankung ver-
hindert, die Interpellation selbst zu begriinden und
hat mich gestern telegraphisch ersucht, es heute fiir
ihn zu tun. Ich werde mich dieser Aufgabe in aller
Kiirze entledigen. Dabei schicke ich voraus, dass,
als Herr Hadorn mir seine Interepellation zum Mit-
unterzeichnen vorlegte, ich ihm von einer Motion
Kenntnis gab, welche ich iiber den gleichen Gegen-
stand einzureichen gedachte. Ich liess dann der In-
terpellation Hadorn den Vortritt, um so die Moglich-
keit zu schaffen, dass der Gegenstand noch in dieser
Session besprochen werden kann.

Zur Sache selbst folgendes: In der Oktobersession
letzten Jahres hat die Regierung dem Grossen Rat
iiber die von ihr zur Einleitung der Elektrifikation
der bernischen Dekretsbahnen getroffenen vorsorgli-
chen Massnahmen berichtet. Der Grosse Rat hat
diese Massnahmen gutgeheissen und gleichzeitig im
Genehmigungsbeschluss der Regierung Auftrag er-
teilt, innert moglichst kurzer Frist Bericht und An-
trag liber die Art der Durchfithrung dieser Massnah-
men und die vom Staat zu iibernehmenden Leistun-
gen vorzulegen. Dieser Bericht steht noch aus. Es
liegt uns durchaus ferne, der Regierung deshalb ir-
gend einen Vorwurf zu machen. Wir begreifen, dass
die Sache wohl erwogen und erdauert sein will, und
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dass ihre Priifung Zeit erfordert. Anderseits muss
aber auch der Wunsch der interessierten Kreise nach
Aufklirung begreiflich erscheinen. Die Sache ist
dringlich, da die Lage der meisten Dekretshahnen
durch die Zeitverhiltnisse derart ungiinstig geworden
ist, dass ihnen nur die Ueberleitung zum elektrischen
Betrieb eine ausreichende und nachhaltige Hiilfe brin-
gen kann.

Der Bericht der Regierung vom letzten Jahr hat
als Mittel zur Erreichung dieses Zieles die Beschaf-
fung von Beitrigen durch die betreffenden Gesell-
schaften, die Gemeinden, den Staat und den Bund
genannt. Bezliglich der Leistungen des Kantons ver-
weist er auf das Subventionsgesetz vom Juli 1912.
Dieses Gesetz sieht in Art. 8 vor, dass der Staat
an die Elektrifikationskosten einen Beitrag von 409/,
im Maximum 16,000 Fr. per Kilometer, leisten kann.
Die Veranlagung der Elektrifikationskosten auf 40,000
Fr. per Kilometer fillt in eine Zeit, wo die Verhilt-
nisse ganz anders lagen, wo die Preisgestaltung und
die Arbeitslohne ganz andere waren als heute, wo man
nach dem Bericht der Regierung mit kilometrischen
Elektrifikationskosten von 120 bis 170,000 Fr. rechnen
muss. Es ist daher ohne weiteres einleuchtend, dass
die staatliche Leistung von 16,000 Fr. per Kilometer
nicht mehr gentigt. Eine Revision des Gesetzes von
1912 im Sinne der Erhohung des Staatsbeitrages
scheint unerldsslich und auch dringend zu sein, na-
mentlich wenn man in Beriicksichtigung zieht, dass
die Neuordnung der Materie auf dem Gesetzeswege
mehrere Monate in Anspruch nimmt, da die Vorlage
eine zweimalige Lesung durchmachen muss und dem
Referendum untersteht. Die interessierten Kreise ha-
ben den begreiflichen Wunsch, namentlich in der
Finanzierungsfrage so rasch als méglich klar zu se-
hen. Wer je an der Finanzierung eines Bahnunter-
nehmens mitgearbeitet hat, weiss, dass sie ausseror-
dentlich viel Zeit in Anspruch nimmt, und ein mog-
lichst rasches Vorgehen ist daher am Platze. Ich
mochte darauf hinweisen, dass auch der Staat als
Hauptaktionir bei allen den Bahnen, welche zu elek-
trifizieren sind, ein grosses Interesse daran hat, die
notigen Mittel so rasch als moglich zu beschaifen.

Nach diesen kurzen Darlegungen gewirtigen wir
gerne die Antwort der Regierung auf die von uns
gestellte Frage.

v. Erlach, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es ist zu begriissen, dass gerade
die interessierten Gegenden die Initiative ergreifen,
um zu erfahren, wie die Elektrifizierung der Dekrets-
bahnen durchgefiihrt werden kann. Der Regierungs-
rat hat, gestiitzt auf den letzten Herbst erhaltenen
Auftrag, die Elektrifikation an die Hand genommen.
Die erste Gruppe, Spiez-Erlenbach, Erlenbach-Zwei-
simmen und Giirbetalbahn, ist bereits in Arbeit,
die Lokomotiven sind bestellt und es ist zu erwarten,
dass die ersten zwei auf den Monat Oktober ahge-
liefert werden. Bis dahin wird eine Strecke, wahr-
scheinlich” das Simmental, soweit fertig sein, dass
der elektrische Betrieb der Bahn auf Ende dieses
Jahres eroffnet werden kann. Wir hoffen, dass die
drei genannten Strecken spitestens bis im Friihjahr
alle elektrisch betrieben werden konnen. Die folgende
Gruppe umfasst die Sensetal-, Bern-Neuenburg- und
Schwarzenburgbahn. Die Kostenvoranschlige fiir diese
drei Linien werden wir dieses Jahr noch bereinigen.
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Die Kostenvoranschlige fir die jetzt in Angriff ge-
nommenen Strecken weisen zirka 150,000 Fr. per Kilo-
- meter auf. Wir haben den beteiligten Gegenden daran
einen Beitrag von 109/, zugemutet. Sdmtliche Ge-
meinden des Nieder-Simmentals und des Saanenlan-
des, sowie teilweise auch die Gemeinden des Ober-
Simmentals haben diesen Beitrag bereits beschlossen,
ebenso die an der Giirbetal- und an der Schwarzen-
burgbahn interessierten Gemeinden.

Was die Leistungen des Staates betrifft, so be-
stimmt das Subventionsgesetz vom 7. Juli 1912, dass
der Staat fir die Umwandlung von Dampfbetrieb in
elektrischen Betrieb 409/, der Kosten oder im Maxi-
mum bei Normalspurbahnen 16,000 Fr. und bei
Schmalspurbahnen 10,000 Fr. pro Kilometer beitra-
gen kann. Diese Zahlen haben damals zugetroffen,
weil die kilometrischen Umwandlungskosten .hoch-
stens 50,000 Fr. betrugen. Heute erreichen sie das
Dreifache, und es ist klar, dass der Staat auch ein
Mehreres wird tun miissen. Ob er gerade auf 409/,
also 60,000 Fr. per Kilometer, gehen wird, das mochte
ich allerdings bezweifeln. Aber eine ganz bedeutende
Erhohung der kilometrischen Subvention wird eintre-
ten miissen, und wir sind bereit, auf die September-
session eine Vorlage fiir die partielle Revision des
Gesetzes von 1912 einzureichen. Die Hohe des Staats-
beitrages wird sich auch nach der Bundeshiilfe rich-
ten, tiber die zurzeit ein Gesetz vor den eidgendssi-
schen Riten liegt, das in der niichsten Session zur
Beratung kommen soll. Unsere Vorlage wird dem
Grossen Rat im September zugehen, und wir hoffen,
es werde moglich sein, die erste Lesung schon im
September’ vorzunehmen und die zweite dann im
November, so dass die Gesetzesabéinderung fiir 1920
perfekt sein wiirde. Bis dahin wird die Kantonalbank
«die notigen TFinanzen liefern. Es wurde mit ihr
eine Vereinbarung getroffen, wonach sie Eigentiimerin
dieser Lokomotiven und dadurch fiir ihre Vorschiisse
gedeckt ist. Die Fortschritte in der Elektrifizierung
unserer Dekretsbahnen sollen dadurch keineswegs ge-
hemmt werden, dass die Staatssubvention definitiv
erst 1920 gesprochen werden kann.

Maurer. Ich erklire mich von der erhaltenen
Auskunft befriedigt und danke dem Vertreter der
Regierung namentlich dafiir, dass die Sache so be-
schleunigt werden soll, dass die erste Lesung des
revidierten Gesetzes schon im September stattfinden
kann. Ich nehme an, dass dadurch die Moglichkeit
geschaffen wird, die Volksabstimmung vielleicht auch
noch im Jahre 1919 durchzufiihren.

Interpellation der Herren Grossrite Segesser und Mit-
unterzeichaer betreffend Darchfihrang der Grenz-
bereinigung zwischen den Kantonen Bern und
Solothurn,

(Siehe Seite 389 hievor.)

Segesser. Die Interpellation hat folgenden Wort-
laut: «Im Grenzzug zwischen den Kantonen Bern und
Solothurn bestehen noch zurzeit eine Anzahl nicht

. zu beseitigen.
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bereinigter Grenzfille. Gedenkt die Regierung die-
sen Missstand zu heben und den 6ffentlichrechtlichen
und privatrechtlichen Machtbereich auf das in der
unbereinigten Zone liegende Grundeigentum zu ordnen
und zu sichern?»

Anlass zu dieser Interpellation hat eine Wahrneh-
mung aus der Praxis geboten. In den Gemeinden
Diessbach und Schnottwil sollte ein Gebiet von rund
18 Jucharten anldsslich einer Entsumpfungskorrek-
tion einer neuen Flureinteilung unterworfen werden.
Die daherigen Plidne liegen schon zwei Jahre auf mei-
nem Bureau zum Zwecke der Verurkundung dieser
neuen Flureinteilung. Diese ist aber bis zur Stunde
nicht moglich geworden. Die Priifung hat nidmlich
das interessante Ergebnis zu Tage gefordert, dass in
diesem Gebiet die Kantons- und Gemeindegrenzen
sich nicht decken und dass das Areal einerseits im
Kanton Bern, anderseits aber in der solothurnischen
Gemeinde Schnottwil statt in der bernischen Gemeinde
Diessbach liegt. Ferner ergab sich, dass dieses Grund-
eigentum noch gar nirgends im Grundbuch behandelt
worden ist, weder in Solothurn noch in Bern. Wir
haben es hier mit einem vollstindig ungesicherten,
fast vogelfreien Grundeigentum zu tun und wir diirfen
diesen Zustand um so weniger andauern lassen, als
wir da gar keine sichere, jedenfalls keine angezeigte
Gerichtsinstanz hétten.

Die mit dem kantonalen Vermessungsbureau auf-
genommenen Verhandlungen haben ergeben, dass
iiberhaupt im Grenzgebiet zwischen Bern und Solo-
thurn derartige Missstinde existieren, und das hat
Anlass geboten zu der Interpellation. Das Vermes-
sungsbureau hat mir in zuvorkommender Weise die
Unterlagen zur Verfiigung gestellt und soweit nétig
erginzt. Auf Grund dieser Unterlagen kann ich mit-
teilen, dass die Totallinge der Grenzlinie 131 Kilo-
meter betrigt und dass auf einer Strecke von 65
Kilometer Gemeinde- und Kantonsgrenzen sich nicht
decken. Ferner liegen auf einer Grenzlinie von iiber
6 Kilometer 38 Parzellen im Halte von 30 Jucharten
im Kanton Bern, aber in solothurnischen Gemeinden,
und anderseits auf einer Strecke von 5,5 Kilometer
64 Parzellen im Halte von 50 Jucharten im Kanton
Solothurn, aber in bernischen Gemeinden. Von der
ganzen Grenzlinie sind nur 55 Kilometer bereinigt,
wovon 10 Kilometer durch die Aare gesichert werden,
und auf der iibrigen Strecke von 76 Kilometer harren
nur wenige schwere Fille der Bereinigung. Aus den
Akten ergibt sich, dass schon frither iiber die Grenz-
bereinigung wiederholt Verhandlungen gepflogen wur-
den, merkwiirdigerweise aber ohne Erfolg. Der Grund,
warum es nicht zu einer Einigung kam, ist mir nicht
bekannt; man hat mir angedeutet, dass wohl der
Kostenpunkt daran schuld gewesen sei. Allein das
darf kein Grund sein, um den Missstand nicht einmal
Es ist nun schon so lange her, dass
Solothurn und Bern als zwei selbstindige Staats-
gebiete nebeneinander liegen, dass man nicht hétte
erwarten sollen, dass es der heutigen Zeit und der
heutigen Regierung vorbehalten sei, diese Ausschei-
dung iiber das Mein und Dein vorzunehmen. Wenn
auch das Sprichwort: «Solothurn und Bern hei enan-
dere gern» altiiberliefert und bewihrt ist, so darf das
doch nicht hindern, in dieser Beziehung einmal Ord-
nung zu schaffen. Der einzelne Privateigentiimer hat
Anspruch auf Rechtsschutz und grundbuchliche Ver-
sicherung seines Eigentums, und anderseits liegt eine
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Regelung der Verhiltnisse auch im Interesse der Oef-
fentlichkeit aus steuerpolitischen Griinden. Die An-
gelegenheit ist dringender Natur und die Interpellan-
ten erwarten, dass der Sache moglichst rasch Folge
gegeben, und wenn eine Grenzbereinigung in kurzer
Zeit nicht moglich sein sollte, den Grundbesitzern
jedenfalls die Grundbuchversicherung ihres Eigentums
verbrieft werde.

Lohner, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Es handelt sich da um einen Laden-
hiiter, der seit etwa hundert Jahren auf seine Erledi-
gung wartet, und man begreift durchaus, dass die,
die unter dem gegenwirtigen Zustand leiden, nun
einmal allen Ernstes auf dessen Beseitigung dringen.
Der ungeregelte Zustand besteht darin, dass die Kan-
tonsgrenze zwischen Bern und Solothurn eigentiimli-
cherweise nicht tiberall mit den Gemeindegrenzen
iibereinstimmt, sondern dass Gebiete von bernischen
Gemeinden iiber die Kantonsgrenze auf Solothurner
Gebiet tibergreifen und umgekehrt Teile von solothur-
nischen Gemeinden sich diesseits der Kantonsgrenze,
im Kanton Bern, befinden. Die Kantonsgrenze geht
da und dort sogar mitten durch das Grundstiick hin-
durch. Es ist eigentlich verwunderlich, dass dieser
Zustand, der naturgeméiss auf den Rechtsverkehr, ins-
besondere auf die Grundbuchverhiltnisse, einen ldh-
menden Einfluss ausiiben musste, so lange hat beste-
hen konnen. Seit einigen Jahren schweben Verhand-
lungen zwischen den Regierungen von Solothurn und
Bern, um die Grenze zu regulieren, allein da es sich
um eine grosse Zahl von Differenzen handelt, ist
die Bereinigung nicht so leicht. Dazu kommt, dass
der Standpunkt, den beide Kantone bis jetzt vertre-
ten haben, sich nicht vollstindig deckt. An einer
Konferenz im Jahre 1915, an der die technischen
Organe der beiden Kantonsverwaltungen, die Kanfons-
ingenieure und die Grundbuchinspektoren von Bern
und Solothurn, teilgenommen haben, kamen die beiden
- Standpunkte zum Ausdruck. Der Kanton Bern schlug
vor, die Kantonsgrenze auf die Gemeindegrenzen und
soweit als moglich auch auf die Grundstiicksgrenzen
zu verlegen, so dass keine Liegenschaft mehr von der
Kantonsgrenze durchschnitten wiirde. Die Solothur-
ner dagegen schlugen vor, die heutige Kantonsgrenze
bestehen zu lassen, die von ihr durchschnittenen
Grundstiicke durch jeden Kanton nur bis zur Grenze
zu vermessen und gemdiss den Bestimmungen des Zi-
vilgesetzbuches (Art. 952) im andern Kanton davon
Vormerk zu nehmen. Die beiden voneinander ab-
weichenden Vorschlidge haben ihren tatsidchlichen Hin-
tergrund darin, dass durch den Berner Vorschlag das
bernische und durch den Solothurner Vorschlag das
solothurnische Interesse etwas besser gewahrt wird.
Wird der Vorschlag von Bern angenommen, so wird
der Kanton Solothurn um ungefihr 5 ha kleiner, und
das glauben unsere Freunde von Solothurn nicht er-
tragen zu diirfen. Auch die Verteilung der Kosten,
die die neuen Vermessungsarbeiten, wenn sie auf
der ganzen Linie einheitlich durchgefithrt werden
sollen, nach sich ziehen, ist verschieden, je nach-
dem der eine oder andere Vorschlag angenommen
wird. Die Sache ist in dieser Beziehung von einer
gewissen Bedeutung. Wenn es nach dem Vorschlag
von Solothurn geht, werden dem Kanton Bern Kosten
von 20—40,000 Fr. erwachsen, so dass das Geschift
auch in dieser Beziehung eine gewisse Tragweite hat.
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Die Verhandlungen sind infolge lingern Militirdienstes
der beteiligten Funktionire und aus andern Griinden
wieder eingestellt worden; aber wir sind der Ansicht,
dass es schon mit Riicksicht auf die Vorarbeiten fiir
das eidgenossische Grundbuch unbedingt nétig ist, die
Sache so oder anders in Ordnung zu bringen, und
wenn die Interpellanten in ihrer Interpellation die
Frage stellen: «Gedenkt die Regierung diesen Miss-
stand zu heben und den offentlichrechtlichen und
privatrechtlichen Machtbereich auf das in der unbe-
reinigten Zone liegende Grundeigentum zu ordnen
und zu sichern», so kann ich namens des Regierungs-
rates darauf mit ja antworten.

Segesser. Ich bin von der Auskunft des Regie-
rungsrates befriedigt. ,

Eingelangt ist folgende

Motion :

Der Regierungsrat wird eingeladen zu priifen, ob
nicht durch den Staat eine Versicherung gegen Kul-
turschiden verursacht durch Fohnsturm, Lawinen,
Schneedruck, Steinschlag, Hochwasser etc. eingefiihrt

oder ermdglicht werden koénne.
Biehly.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

lnterpellation der Herren Grossritte Mosimann und
Mitunterzeichner betreffend Revision des Lehrer-
hesoldungsgesetzes.

(Siehe Seite 618 hievor.)

Zur Verlesung gelangt zunéchst folgende

Eingabe
des Kantonalvorstandes des bernischen Lehrervereins:

Geehrter Herr Grossratsprisident!
Geehrte Herren Grossrite!

Am 19. Mai 1919 reichten Herr Grossrat Dr. Mosi-
mann in Burgdorf und 21 Mitunterzeichner folgende

- Interpellation ein:

«l. Wie weit sind die Vorarbeiten zur Revision des
Lehrerbesoldungsgesetzes gediehen?

2. Auf welchen Zeitpunkt kann die Vorlage dem
Grossen Rate unterbreitet werden?

3. Ist es moglich, die Revisionsarbeiten so zu be-
schleunigen, dass das Gesetz auf 1. Juli 1919
eventuell riickwirkend in Kraft gesetzt werden
kann?»

Der Kantonalvorstand des Bernischen Lehrerver-
eins erlaubt sich, bei Anlass der Einreichung obiger
Interpellation Ihrer Behérde den Standpunkt darzu-



(28. Mai 1919))

tun, auf dem die berniche Lehrerschaft in bezug auf
den Zeitpunkt der Revision des Lehrerbesoldungs-
gesetzes steht. Wir moéchten dabei betonen, dass un-
sere Eingabe nicht gegen die Unterrichtsdirektion und
die Regierung gerichtet ist; wir anerkennen vielmehr
ausdriicklich die grosse Arbeit, die bis zu dieser
Stunde durch den Chef der Unterrichtsdirektion, Herrn
Regierungsrat Merz, in der Lehrerbesoldungsfrage ge-
leistet worden ist. Unser Zweck ist nur der, auf die
Wichtigkeit einer méglichsten Beschleunigung der Be-
soldungsreform aufmerksam zu machen.

Am 8. Oktober 1918 nahm der Grosse Rat einen
Antrag des Herrn Diiby, Bern, an, der die Regierung
einlud, die Deckungsiragen fiir die gesamte Besol-
dungsreform, Beamte, Angestellte, Geistliche, Lehrer
des Staates Bern zu losen. In der Diskussion wurde
betont, dass mit der Revision simtlicher Besoldungs-
dekrete auch eine Revision des Lehrerbesoldungs-
gesetzes verbunden werden miisse. In diesem Sinne
wurde dann der Antrag Diiby zum Beschlusse er-
hoben. Die Annahme dieses Antrages gab der Leh-
rerschaft die Hoffnung, dass ihre Besoldungsfrage
mit der gleichen Raschheit gelgst werde, wie die der
Beamten und Angestellten des Staates Bern. Diese
Hoffnung wurde verstirkt durch verschiedene Voten
bei der Eintretensdebatte zu der Beratung des De-
kretes iiber die Besoldungen des Staatspersonals.
Diese Voten gingen dahin, dass diejenigen Personal-
kategorien, die durch das obige Dekret nicht beriihrt
wurden, keine Angst zu haben brauchten. Man werde
ihre Besoldungen moglichst rasch neu regeln und die
Revision auf den 1. Januar 1919 riickwirkend machen.
Aus diesen Voten glaubte die Lehrerschaft schliessen
zu diirfen, dass sie gleich behandelt werde, wie das
Staatspersonal, und dass auch ihr Besoldungsgesetz
im laufenden Jahre erledigt und auf 1. Januar 1919
ritckwirkend erkldrt werde. An diesem Standpunkt
hat die Lehrerschaft stets festgehalten. Das Gesetz
iiber die Kriegsteuerungszulagen brachte wohl eine
Linderung der grossten Not; auf die Dauer konnte
es aber nicht befriedigen. Seine Ansitze sind ange-
sichts der immer gleichbleibenden Preislage fiir alle
Lebensbediirfnisse zu niedrig. Die Eidgenossenschaft
ist in der Gewihrung von Kriegsteuerungszulagen
bedeutend weiter gegangen, als der Kanton Bern. Ein
verheirateter Bundesangestellter mit zwei Kindern
und 3000 Fr. Gehalt bezieht eine Teuerungszulage
von 2110 Fr., ein Lehrer in gleichen Verhiltnissen
erhidlt nur 1600 Fr., steht also hinter dem Bundes-
angestellten um 510 Fr. zuriick. Eine solche Diffe-
renz kann von der Lehrerschaft nicht ohne weiteres
hingenommen werden. Die Mitglieder des Regierungs-
rates und des Grossen Rates, die der Bundesversamm-
lung angehoren, haben den Antrigen des Bundesrates
tiber die Kriegsteuerungszulagen an das eidgendssi-
sche Personal zugestimmt und damit deren Berech-
tigung anerkannt. Was nun fiir den Bund als rich-
tig anerkannt worden ist, das sollte auch im Kanton
Bern durchgefiihrt werden. Wiirde also die Revision
des Besoldungsgesetzes auf das Jahr 1920 hinausge-
schoben, so miisste unbedingt eine Vorlage fiir Nach-
teuerungszulagen ausgearbeitet werden. Dass ein sol-
cher Weg schon aus referendumspolitischen Griinden
nicht gangbar ist, liegt auf der Hand, und darum muss
mit aller Kraft darauf hingearbeitet werden, dass die
Revision noch in diesem Jahr erfolgt, und auf 1.
Januar 1919 riickwirkende Kraft erhalte.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1919.
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Die Lehrerschaft des ganzen Kantons Bern er-
wartet eine Losung der Besoldungsfrage in dem oben
ausgefithrten Sinne. Jede Ankiindigung, es konnten
sich die Revisionsarbeiten bis in das Jahr 1920
hinausziehen, erweckt sofort die allergrosste Unruhe
und Missstimmung. Diese Unruhe und diese Miss-
stimmung muss im Interesse unserer Volksschule und
unserer Jugendbildung moglichst rasch beseitigt wer-
den. Das kann aber nur durch die schnelle Revision
des Lehrersbesoldungsgesetzes geschehen. Damit dies
geschehen konne, muss noch in der laufenden Mai-
session eine grossritliche Kommission zur Vorbera-
tung der Materie eingesetzt werden. Wir wissen wohl,
dass es parlamentarische Sitte ist, keine Kommission
zu ernennen, bevor zu einem Gesetze oder Dekrete
ein Entwurf der Regierung vorliegt. Wir sind jedoch
der Ansicht, dass in unserer Zeit der grossen Umwil-
zungen und der grossen Reformen die parlamenta-
rische Form vor der Wichtigkeit der Sache zuriick-
treten muss. Die Ausarbeitung des Lehrerbesoldungs-
gesetzes durch die Regierung wird noch einige Zeit
erfordern, dann aber sollte sofort die parlamentari-
sche Beratung beginnen kénnen und nicht noch durch
eine Formalitit gehindert werden.

Gestiitzt auf diese Ausfithrungen ersuchen wir
den Grossen Rat des Kantons Bern, er moge:

1. Die Regierung einladen, die Revisionsarbeiten zum
Lehrerbesoldungsgesetz so zu beschleunigen, dass
das Gesetz in diesem Jahre erledigt und auf
1. Januar 1919 riickwirkend erkldrt werden kann.

2. Sein Bureau beauftragen, schon in der laufenden
Maisession eine Kommission zur Vorberatung des
Gesetzentwurfes einzusetzen, damit die parla-
mentarischen Arbeiten so bald begonnen werden
kénnen, als ein Entwurf der Regierung vorliegt.

Indem wir Ihnen diese Antrige zur Genehmigung
bestens empfehlen, mochten wir nochmals darauf hin-
weisen, dass unsere Eingabe sich in keiner Weise
gegen die Regierung oder gegen die Unterrichtsdirek-
tion richtet. Wir hegen vielmehr in diese Instanzen
das beste Vertrauen, dass sie unsere Sache nach Krif-
ten fordern werden. Was wir verlangen miissen, ist
einzig das, dass die Revisionsarbeiten durch parla-
mentarische Formalititen nicht gehindert werden.

Wir mochten Sie ersuchen, diese Eingabe bei An-
lass der Behandlung der Interpellation Mosimann dem
Grossen Rate zu verlesen, damit die Mitglieder dieser
Behorde von der Auffassung der Lehrerschaft in der
Lehrerbesoldungsfrage Kenntnis erhalten.

Hochachtend zeichnen!
Namens des Kantonalvorstandes des Bernischen
Lehrervereins:
Der Prisident: B. Siegenthaler.
Der Sekretdr: Graf.

Mosimann. Es ist wohl nicht nur im Interesse
der Lehrerschaft selbst, sondern auch im allgemeinen
Interesse, wenn wir heute der Regierung gegeniiber
den Wunsch dussern, sie mochte uns iiber den Stand
der Besoldungsrevision der Lehrerschaft Auskunft ge-
ben.

Am 27. November 1917 wurde vom Grossen Rat
die Motion Miihlethaler einstimmig erheblich erklirt,
welche die Regierung zu Bericht und Antrag iiber
die Frage eingeladen hat, ob nicht das Gesetz betref-
fend die Besoldungen der Primarlehrer vom 31. Okto-
ber 1909 im Sinne einer Erhohung der dort festge-
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setzten Besoldungsansitze zu revidieren und mit der
verteuerten Lebenshaltung in Einklang zu bringen
sei. Es fiel damals dem Motiondr jedenfalls nicht
schwer, darzutun, in welcher finanziellen Misere un-
sere bernische Lehrerschaft sich befindet; und anhand
der von der Lehrerschaft gemachten Erhebungen nach-
zuweisen, dass die bestehenden Besoldungsansitze
durchaus unzuldnglich sind. Man braucht sich nur
daran zu erinnern, dass mehr als 309/, unserer Leh-
rerschaft Besoldungen hatten von 2000—2500 Fr.,
mehr als 309/, von 2500—3000 Fr. und nur !/; der
Lehrerschaft ein Einkommen von 3000—4000 Fr.
hatte. Redner der verschiedenen Fraktionen spra-
chen sich damals iibereinstimmend fiir die Motion
aus, und sie wurde vom Grossen Rat auch einstimmig
erheblich erkldrt. Damit war der Grundsatz festge-
legt, dass die Besoldungen der Lehrerschaft ungenii-
gend sind und im Sinne der Anpassung an die mo-
dernen Lebensverhiltnisse erhoht werden miissen.
Das war in einem Zeitpunkt, wo sich die Teuerung
der gesamten Lebenshaltung enorm verschirft hatte,
und wenn die Besoldungen schon vorher fiir eine wiir-
dige Lebenshaltung der Lehrerschaft unzureichend
waren, so waren sie es unter den neuen Verhiltnissen
noch um so mehr. Man musste sich daher dazu
verstehen, an die Lehrerschaft Teuerungszulagen aus-
zurichten. Solche kamen zum erstenmal im Jahre
1916 im Gesamtbetrage von 86,000 Fr. zur Auszah-
lung, 1917 waren es 300,000 Fr., und 1918 hat das
Bernervolk das Gesetz tiiber die Ausrichtung von
Teuerungszulagen an die Lehrerschaft im Betrage
von 1100—1300 Fr. fiir jeden Lehrer angenommen
und den Grossen Rat ermichtigt, auch fiir fernere

Jahre Teuerungszulagen zu erkennen, wie es dann

auch fiir das laufende Jahr geschehen ist. Die Teue-
rungszulagen waren anfinglich ausserordentlich be-
scheiden, spiter wurden sie allerdings verbessert, aber
sie haben nie eine der Teuerung entsprechende Hohe

erreicht und einen Ausgleich fiir den durch die ver-

teuerten Lebensverhiltnisse entstandenen Ausfall ge-
schaffen. Sie waren mit einem Wort ein Notbehelf
und man musste darauf bedacht sein, sie mdoglichst
rasch wieder zum Verschwinden zu bringen, sobald
die Verhiltnisse es gestatteten. Diese Verhiltnisse
sind nun eingetreten, die Teuerung hat sich stabili-
siert, es ist eine gewisse H6he erreicht, mit der auch
in Zukunft gerechnet werden muss. Diese Hohe darf
durch die Besoldungsreform nicht nur ausgeglichen
werden, sondern es muss noch etwas dazu kommen,
damit der Lehrer seine Lebenshaltung gleich gestal-
ten kann wie andere Biirger in dhnlicher Stellung.

Ein anderer Umstand, der fiir eine rasche Durch-
tihrung der Besoldungsreform fiir die Lehrerschaft
spricht, ist der, dass anlésslich der Beratung des Be-
soldungsdekretes fiir die Beamten und Angestellten
des Staates aus der Diskussion zu entnehmen war,
dass die Lehrer das gleiche Anrecht auf Besoldungs-
erhohung haben wie das eigentliche Staatspersonal,
und dass ihre Besserstellung ebenso dringlich sei wie
die der Staatsbeamten und Angestellten.

Nun wissen wir sehr wohl, dass die Besoldungs-
verhiltnisse der Lehrerschaft nicht so einfach sind.
Wir haben es da nicht nur mit dem Staat und der Leh-
rerschaft zu tun, sondern zwischendrin stehen noch
die Gemeinden. Ich hoffe, die Besoldungsrevision
werde in der Weise durchgefiihrt werden, dass der
Staat die Lasten nicht allein iibernimmt, sondern
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dass die Gemeinden auch daran partizipieren wer-
den. Ich bin iberzeugt, dass die Gemeinden daran
hangen, einen gewissen Teil der Lasten zu tragen.
Wir haben es aber bei den Lehrerbesoldungen nicht
nur mit dem Barlohn und den Naturalentschiadigun-
gen zu tun, sondern es miissen noch andere Fragen
gelost werden. In erster Linie natiirlich die Frage
der Lastenverteilung zwischen Staat und Gemeinde,
ferner die Pensionierungsverhéltnisse, die Fiirsorge
fiir die Hinterbliebenen und endlich das Stellvertre-
tungswesen. Alle diese Fragen sind der Unterrichts-
direktion und Regierung nicht neu, auf allen diesen
Gebieten wurde schon vorgearbeitet, und auch die
Lehrerschaft hat sich eine ausserordentliche Miihe
gegeben, alle diese Verhiltnisse abzukliren. Die be-
ziiglichen Eingaben und Gutachten sind nicht aus der
Luft gegriffen, sondern haben Hand und Fuss und
sind wegleitend fiir die Beurteilung der einschligigen
Fragen. Auch durch die Motion Konig wurde der
Weg fiir das weitere Vorgehen gewiesen.

Fine grosse Rolle spielt die Deckungsfrage. Die
Revision der Lehrerbesoldungen wird den Staat einige
Millionen mehr kosten. Wir haben aber bei der Be-
ratung des allgemeinen Besoldungsdekretes der Dek-
kungsfrage keine grosse Bedeutung beigemessen, son-
dern uns auf den Boden gestellt: die Beamten miis-
sen unbedingt bessergestellt werden, der Staat muss
erhohte Aufwendungen machen, das Geld wird dann
schon kommen, es ist gewiss vorhanden und wir
brauchen die Deckungsfrage nicht in den Vorder-
grund zu stellen. Wenn wir uns vergegenwéirtigen,
was seither gegangen ist, so darf wohl gesagt werden,
dass ein gewisser Optimismus da durchaus gerecht-
fertigt ist. Die Abstimmung tiber das Erbschafts-
steuergesetz und die Einfithrung der obligatorischen
Krankenversicherung beweisen, dass das Bernervolk
den festen Willen hat, die fir die Durchfihrung gros-
ser sozialer Aufgaben notigen Mittel dem Staat zur
Verfiigung zu stellen. Deshalb sollen wir auch hier
die Deckungsfrage nicht in allererste Linie stellen,
sondern diirfen da einen gewissen Optimismus Platz
greifen lassen.

Wir haben gesehen, dass die Lehrerbesoldungs-
reform nicht nur materiell begriindet, sondern auch
dringlich ist. Deshalb fithlen wir uns verpflichtet,
sie moglichst zu férdern und die verantwortlichen
Behorden, Unterrichtsdirektion und Regierungsrat, zu
ersuchen, das Werk nach Mgglichkeit zu beschleuni-
gen. Wir wissen wohl, dass die Unterrichtsdirektion
die Wege kennt, die eingeschlagen werden miissen,
und wir bringen ibr das grosste Zutrauen entgegen.
Aber wir miissen vielleicht zur Forderung der Ma-
terie auch dem Grossen Rat den bestimmten Auftrag
geben, schon jetzt eine parlamentarische Kommission
einzusetzen, welche zu den grundlegenden Entschei-
den, welche die Regierung féllen wird, Stellung zu
nehmen hitte. Es werden schon vorgingig dem Ent-
wurf eine ganze Reihe von Fragen erledigt werden
miissen, wo die Mitarbeit einer solchen Kommission
von grossem Wert sein wird und man diese Mitarbeit
nicht wird entbehren kénnen. Man wird mir entgegen-
halten, das sei nicht parlamentarischer Brauch. Ich
weiss, dass bis jetzt eine Kommission nicht bestellt
wurde, solange noch keine Vorlage da war. Allein
hier liegen die Verhiltnisse etwas anders. Es handelt
sich um Fragen, welche nicht die Unterrichtsdirektion
und die Regierung allein entscheiden sollten, sondern
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wo man auch dem Parlament und weitern Kreisen
Gelegenheit geben sollte, nicht nur zu den betreffen-
den Fragen, sondern auch in bezug auf die Forde-
rung der ganzen Sache Stellung zu nehmen. Wir
haben der Presse entnehmen konnen, dass in der
letzten Zeit sich in Lehrerkreisen eine gewisse Beun-
ruhigung geltend gemacht hat. Die Lehrer hatten
das Gefihl, ihre Sache werde nicht so energisch ge-
fordert, wie sie es verdiene, und dieses Gefiihl konnte
vielleicht mit einem gewissen Recht aufkommen. Wir
haben im Laufe dieses Jahres etwa ein Dutzend Be-
soldungsdekrete fiir die Beamten, Angestellten und
Arbeiter des Staates behandelt, aber von der Leh-
rerschaft war dabei nicht die Rede, obschon gewiss
auch auf diesem Gebiet die Arbeit gefordert wurde.
Die Lehrerschaft hat daraus geschlossen, ihre Sache
werde nicht so vertreten wie es sich gebiihre, sie
seien benachteiligt, ihre berechtigten Anspriiche wiir-
den auf die lange Bank geschoben. Das hat zu einer
gewissen Beunruhigung und zu einem Pressefeldzug
gefithrt, den wir vielleicht nicht alle in seiner Art
und seinen Tendenzen billigen konnen, den wir aber
doch begreifen miissen. Da haben wir die Pflicht,
in diese Kreise eine gewisse Beruhigung zu brin-
gen. Es handelt sich um die Schule, um eine kul-
turelle Einrichtung allererster Ordnung im Staate,
und wir wollen die, welche der Schule vorstehen,
instand setzen, das zu leisten, was wir von ihnen ver-
langen. Wir wollen dafiir sorgen, dass bei der Leh-
rerschaft Beruhigung einkehrt, indem wir ihr sagen,
dass wir die Besoldungsreform in allerkiirzester Zeit,
schon in diesem Jahre, durchfilhren wollen. Wenn
sie sieht, dass wir ihren Anspriichen das nétige In-
teresse entgegenbringen, dann wird ihre Arbeitsfreu-
digkeit gehoben und in der Schule derjenige Geist
herrschen, der dort heimisch sein soll. Aber wir ha-
ben die Pflicht, zu dieser Beruhigung beizutragen.
Aus diesem Grunde habe ich mir erlaubt, die Re-
gierung um Auskunft tiber die Frage der Lehrer-
besoldungsreform, iiber den Stand der Vorarbeiten
und den Zeitpunkt der Behandlung der Vorlage im
Grossen Rat zu bitten, um dariiber orientiert zu wer-
den, ob die Besoldungsreform schon 1919 durchgefiihrt
werden kann mit Riickwirkung auf den den Beamten
und Angestellten zugebilligten Termin.

Merz, Unterrichtsdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Es ist mir erwiinscht, in dieser An-
gelegenheit Auskunft zu geben, die in letzter Zeit in
Kreisen der Lehrerschaft und auch weit herum in der
Oeffentlichkeit und der Presse in etwas unruhigem
und aufgeregtem Tone besprochen worden ist. Dabei
will ich mich so gut als moglich dem Wunsche des
Herrn Grossratsprisidenten figen und mich moglichst
kurz fassen. Ich muss zwar gestehen, dass die Ma-
terie eine Bedeutung hat und auch sachlich so um-
fangreich ist, dass ich dem Grossen Rat als der Be-
horde, welcher die Regierung verantwortlich ist, gerne
etwas eingehenderen Aufschluss iiber den Stand der
Angelegenheit gegeben hitte. Ich will also immer-
hin versuchen, mich auf das Notwendigste zu be-
schrinken.

Die Interpellation wiinscht in erster Linie Auf-
schluss dariber, was die Regierung bisher in Sa-
chen der Primarlehrerbesoldungsreform vorgesehen
hat. Ich erlaube mir, diesbezliglich einige Daten in
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Erinnerung zu rufen und Ihnen vorzutragen, insoweit
Sie sie noch nicht selbst kennen sollten.

Am 1. Dezember 1918 hat das Bernervolk das
Gesetz tiber die Kriegsteuerungszulagen an die Lehrer-
schaft angenommen. Dadurch wurden bekanntlich
der Lehrerschaft Teuerungszulagen zugebilligt im Be-
trage von 1000—1300 Fr. plus Kinderzulagen fiir
die verheirateten Lehrer. Das Gesetz sieht vor, dass
der Grosse Rat diese Teuerungszulagen im Rahmer
der gesetzlichen Ansiitze auch fiir spitere Jahre be-
willigen kann. Bereits Ende Dezember ist vom Leh-
rerverein an die Unterrichtsdirektion das Gesuch ge-
stellt worden, es mochte sofort in der Januarsession
des Grossen Rates ein beziiglicher grossrétlicher Be-
schluss erwirkt werden. Der Regierungsrat hat die-
sem Gesuch entsprochen und dem Grossen Rat in
der Januarsession einen Beschlussesentwurf vorge-
legt, wonach die Teuerungszulagen auch fiir das Jahr
1919 ausgerichtet werden sollen.

Bereits am 1. November 1918, also zu einer Zeit,
wo das Teuerungszulagengesetz noch vor dem Volke
lag, hat die Unterrichtsdirektion vom Lehrerverein
eine Lingabe erhalten, in; der eine Anzahl Postulate
zur Besoldungsreform der bernischen Lehrerschaft ge-
stellt wurden. Es heisst in dieser Eingabe: «Die ni-
here Begriindung unserer Postulate werden wir IThnen
in moglichst kurzer Zeit zukommen lassen». In einer
miindlichen Besprechung mit dem Sekretir des Leh-
rervereins erklirte mir dieser ebenfalls, man werde
die nihere Begriindung der Postulate dem Regierungs-
rate und womoglich auch dem Grossen Rat in gedruck-
ter Lingabe zustellen. Ich habe dem Delegierten des
Lehrervereins damals, im November 1918, bemerkt,
er werde nicht darauf ausgehen, bevor nur das Teue-
rungszulagengesetz vom Volk angenommen sei, bereits
gewissermassen eine neue Besoldungsreform in die
Oeffentlichkeit zu tragen, und es wurde mir von sei-
ten des Herrn Lehrersekretirs die Auffassung bestitigt,
dass man nicht die Meinung habe, das Teuerungszu-
lagengesetz gewissermassen durch ein neues Gesetz
zu verdringen und zu diskreditieren, bevor es nur
angenommen sei, sondern dass das nur eine vorsorg-
liche Massnahme sei, damit die Unterrichtsdirektion
wisse, in welcher Richtung die Wiinsche der Leh-
rerschaft fiir eine Besoldungsreform gehen.

Ich habe auf die begriindende Eingabe gewartet,
bevor ich in der Besoldungsreform weitere Schritte
tat. Inzwischen wurden, wie gesagt, die Teuerungs-
zulagen fiir 1919 durch den Grossen Rat beschlos-
sen, und ich habe dann gleichzeitig mit dem Grossen
Rat, vor Lroffnung der Mdirzsession, ungefihr am
10. Mirz, die gedruckte Begriindung der Postulate
bekommen. Die Herren haben sie meines Wissens
selbst auch zugestellt erhalten und ich kann mich
deshalb auf die Ausfithrungen dieser Broschiire —
es ist eine ziemlich umfangreiche Druckschrift —
des Lehrervereins berufen. Die in der begriinden-
den Eingabe vom Mirz 1919 gestellten Postulate ge-
hen dahin:

«Die Besoldungen der Primarlehrer sollen bestehen:

a) Aus der Barbesoldung: 3000 Fr. plus 20 Alters-
zulagen nach je einem Dienstjahr, Maximum nach
20 Dienstjahren: 5000 Fr.

In dieser Summe ist die Entschidigung der
Primarlehrerinnen der Elementarstufe fiir den
Arbeitsschulunterricht, den sie in ihrer Klasse
erteilen, inbegriffen; .
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b) aus den gesetzlichen Naturalien (Wohnung, ge-
miss Reglement vom 7. Juli 1914, 9 Ster Tan-
nenholz, 18 Aren Pflanzland) oder der Barent-
schidigung fiir fehlende Naturalien nach ortsiib-
lichen Preisen;

c) aus den in Beriicksichtigung des Familienstandes
einzufithrenden Kinderzulagen;

d) aus den freiwilligen Gemeindebeitrigen resp. Orts-
zuschligen. :

Die Minimalbesoldungen der Sekundarlehrer vnd
Sekundarlehrerinnen sollen 1000 Fr. héher sein als
die der Primarlehrer. Im iibrigen haben die Sekun-
darlehrer Anspruch auf Alterszulagen, Naturalien,
Ortszuschlige und Kinderzuschlige wie die Primar-
lehrer.

Der Bernische Lehrerverein verlangt grundsétzlich
die Uebernahme der gesetzlichen Barbesoldung sowohl
der Primar-, als auch der Mittellehrer (Minimum,
Alters- und Kinderzulagen) durch den Staat.

In Zukunft sollen die Barbesoldungen an die Leh-
rerschaft durch Dekret des Grossen Rates festgesetzt
werden. ;

Die Gemeinden leisten ihrerseits:

a) Die gesetzlichen Naturalien oder die Entschi-
digung dafiir nach ortsiiblichen Preisen;

b) wo dies durch die Verhiltnisse geboten wird,
Ortszuschlige.

Der Staat leistet an die Lehrerversicherungskasse
40/, Primie von der versicherten Besoldungssumme.
Er zahlt ferner angemessene Beitrige an die Witwen-
und Waisenkasse der Mittellehrerschaft.

Der Staat iibernimmt mindestens 750/, der Stell-
vertretungskosten erkrankter oder im Militirdienst be-
findlicher Lehrkrifte der Primar- und Mittelschule.
Die Stellvertreter sind per Woche zu entschidigen.

Sowohl die Primarlehrer als auch die Mittellehrer

haben Anspruch auf den vollen Besoldungsnachgenuss -

gemiss Art. 27, Alinea 2, und Art. 15 des Primar-
schulgesetzes von 1894.»

Nachher folgt eine eingehende, weitliufige und
durch statistisches Material unterstiitzte Begriindung
aller dieser Postulate.

Beim Studium dieser Eingabe musste ich mir
sagen, dass hier eine radikale Neuerung im Besol-
dungswesen, nimlich die Uebernahme der gesamten
Barbesoldung der Primar- und Sekundarlehrerschaft
durch den Staat, verlangt wird und dass, bevor ich
mir dariiber klar bin, ob wir auf diesem grundsitz-
lich durchaus neuen Boden eine Besoldungsreform
iiberhaupt in Angriff nehmen wollen, ich die Mei-
nung des Regierungsrates dariiber haben muss, ob
wir liberhaupt auf diese Grundlage eintreten konnen.
Ich erstattete daher wenige Tage nach Empfang der
Eingabe dem Regierungsrat zuniichst Bericht iiber
die Stellungnahme der Lehrerschaft und ersuchte
ihn, sich dariiber zu dussern, ob die Unterrichtsdirek-
tion die Besoldungsreform auf der Grundlage der
Uebernahme der gesamten Barbesoldung der Lehrer-
schaft durch den Staat an die Hand nehmen soll.
Der Regierungsrat hat auf den Antrag der Unter-
richtsdirektion hin erkldrt: wir lehnen es ab, die Be-
soldungsrevision auf dieser Grundlage an die Hand
zu nehmen, sind aber bereit, sie aut Grundlage einer
angemessenen Lastenverteilung zwischen Staat und
Gemeinden, wie sie bisher schon bestand, mit méglich-
ster Beforderung durchzufiihren. Ich erlaube mir, mit
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wenigen Worten die Griinde anzugeben, welche die
Regierung zu dieser Stellungnahme hinsichtlich die-
ses prijudiziellen Postulates bewogen haben.

Es sind in erster Linie prinzipielle Griinde. Der
Regierungsrat sagte sich: Wir kénnen die Gemeinden
nicht in der Weise an der Schule desinteressieren,
dass wir ihnen die gesamte Barbesoldung der Leh-
rerschaft abnehmen und sie auf den Staat abwilzen.
Wir diirfen es deshalb nicht, weil wir befiirchten, dass
mit dem materiellen Desinteressement auch eine Des-
interessierung in geistiger, in idealer Hinsicht ver-
bunden sein wiirde. Die Gemeinde, die weiss, dass
sie fiir ihre Schule sorgen muss, dass ihr auch
die materielle Seite der Schulbildung zum grossten
Teil obliegt, wird sich auch in geistiger Hinsicht der
Schule mehr annehmen, als wenn sie weiss, dass
die materiellen Lasten vom Staat getragen werden.
Unsere Schule muss eine Volksschule sein und blei-
ben, und das bedingt, dass sie ihre Wurzeln in der
Gemeinde behilt, deren ‘Stiitze die Familie ist, die
ihrerseits die Grundlage jeder Erziehung bildet. Wir
glauben auch, es sei durchaus dem demokratischen
Wesen unseres Staates angepasst, wenn wir daran
festhalten, dass unsere Schule in der Gemeinde ver-
ankert und verwurzelt bleibe. Eine gesunde Demo-
kratie verlangt, dass die 6ffentlichen Angelegenheiten,
soweit sie im Volk draussen besorgt werden konnen,
auch tatsichlich von ihm besorgt werden und dass
nicht in einer Bureaukratie zentralisiert werde, was
am besten im lebenden Volkskorper drin besorgt wer-
den kann. Es wire zu befiirchten, dass mit einer
Zentralisierung des Schulwesens bei einer bureau-
kratischen Zentralinstanz, beim Staat, viel von dem
lebenden Wesen, von der lebendigen Anteilnahme und
Firsorge, welche jetzt im Volk selbst fiir die Schule
geleistet wird, verloren ginge. Das sind die prinzi-
piellen Griinde, welche fiir die Ablehnung des Po-
stulates gesprochen haben.

Dazu kamen finanzielle Griinde. Wir wollen die
Postulate des Lehrervereins in Kiirze auf ihre finan-
zielle Tragweite fir den Staat untersuchen. Is ist
nicht schwer auszurechnen. Sie wiirden auf der Basis
der damaligen Ansitze, die seither vom Lehrerverein
erheblich erh6ht worden sind, auf der Basis der
bescheidenen, reduzierten Ansitze von 3—5000 Fr.,
alle Nebenbeziige inbegriffen, fiir den Staat eine jihr-
liche Mehrbelastung von rund 12 Millionen Fr. erge-
ben. Da nun die Einnahmen des Staates aus den
direkten Steuern bis vor zwei Jahren ungefihr diesen
Betrag von 12 Millionen per Jahr erreichten, so kann
man sich lebhaft vorstellen, dass eine solche Mehr-
belastung nur durch eine totale Umwélzung unseres
Steuerwesens, auch im Verhiltnis von Gemeinden und
Staat, durchgefiihrt werden koénnte. Denn es wire
nicht angegangen, dass der Staat sich eine doppelte
Steuerlast gegentiber bisher aufladet, die Gemeinden
entlastet worden wiren und das ganze Steuersystem
zwischen Staat und Gemeinden gleich geblieben wire.

Ich bekam von der Regierung Auftrag, dem Leh-
rerverein diese Erwidgungen mitzuteilen und ihm zu
erdffnen, dass die Regierung bereit sei, zu einer Be-
soldungsreform Hand zu bieten, dass die Unterrichts-
direktion bereit sei, die Vorarbeiten sofort an die
Hand zu nehmen und durchzufiihren, aber auf Grund-
lage einer angemessenen Lastenverteilung zwischen
Staat und Gemeinde, wie bisher, und dass der Re-
gierungsrat mit Bestimmtheit ablehne, sich auf eine
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Reform auf der neuen Grundlage der Besoldungs-
itbernahme durch den Staat einzulassen.

Das wurde einer Delegation des Lehrervereins
am 23. Mérz, also wenige Tage nach der Beschluss-
nahme des Regierungsrates, miindlich mitgeteilt und
nachher noch schriftlich bestitigt. Der Lehrerverein
hat mir in jener Konferenz durch seine Delegierten
erklaren lassen, sie wollen angesichts der bestimmten
Haltung der Regierung in dieser Kardinalfrage sich
die Sache noch einmal tberlegen; sie werden ihren
Vorstand oder ihre Delegierten noch einmal besam-
meln und ihnen die Frage vorlegen, ob sie unter
allen Umstédnden an diesem radikalen Begehren fest-
halten wollen. Ich habe den Herren zugesichert, dass
die Unterrichtsdirektion inzwischen die Vorarbeiten
weiterfithren werde und dass ich von ihnen Uber die
prinzipielle Frage: Uebernahme der gesamten Besol-
dung durch den Staat, Bericht erwarte. Ich habe den
Bericht mit einer Eingabe vom 3. April 1919 bekommen
und er geht in Kiirze dahin, dass der Lehrerverein ange-
sichts der bestimmten Haltung des Regierungsrates in
dieser Frage im Interesse einer méglichst raschen Durch-
fithrung der Besoldungsreform fiir den Augenblick
davon absieht, an diesem Postulat festzuhalten. Ich
will nicht die ganze Eingabe mitteilen, aber ich will
immerhin die beiden Schlusssitze, die Hauptpunkte
der neuen Eingabe zur Kenntnis bringen:

«I. Dringlichkeit der Besoldungsreform:

Die Kantonalvorstinde des B. L.. V. und des B. M. V.
stellen mit Bedauern fest, dass der Regierungsrat des
Kantons Bern die Gestaltung der Revision des Lehrer-
besoldungsgesetzes, sowiec den Zeitpunkt ihrer Durch-
fiihrung im wesentlichen Masse von der Ifinanzlage
des Staates und der Bereitwilligkeit des Volkes, die
zur Deckung des Rechnungsdefizites und zur Erfiillung
neuer Aufgaben durchaus notwendigen Mittel zur Ver-
fiigung zu stellen, abhingig machen will. Die beiden
Kantonalvorstdnde betonen, dass die Besoldungsreform
von absoluter Notwendigkeit und hochster Dringlich-
keit ist, in erster Linie, weil die bestehenden Gehalts-
ansiitze mit Einschluss der Teuerungszulagen nicht
gentigen und ferner, weil eine weitere provisorische
Ordnung durch Gewihrung von Teuerungszulagen die
tiefgehende Unzufriedenheit in der Lehrerschaft nur
noch verschirfen wiirde, ohne den Staat finanziell zu
entlasten, denn die Besoldungsreform muss unabhingig
von der Deckungsfrage gelst werden. Jeder gegen-
teilige Versuch ist mit allen politischen und gewerk-
schaftlichen Mitteln zu bekdmpfen.

II. Uebernahme der Barbesoldung durch den
Staat : ;

Die beiden Kantonalvorstinde halten grundsétzlich
an dem Postulat der Uebernahme der gesamten Bar-
besoldung durch den Staat fest. Sollte jedoch diese
Uebernahme zurzeit auf uniiberwindliche Schwierig-
keiten stossen, so erkliren sie sich mit einer vor-
liufigen Losung auf folgender Grundlage einverstan-
den:

1. Der Staat iibernimmt mindestens 50 %o der Bar-
besoldung und unterstiitzt schwerbelastete Gemeinden
mit ausreichenden, ausserordentlichen Staatsbeitriagen.
Im allgemeinen soll die Belastung der Gemeinden
nicht hoher sein als bisher.

2. Die Barbesoldung eines Primarlehrers und einer
Primarlehrerin soll im Minimum 3600 bis 5600 IFr.,
diejenige eines Sekundarlehrers und einer Sekundar-
lehrerin 4600 bis 6600 Fr. betragen. Fir alle treten
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hinzu die sogenannten Naturalien, resp. Entschiadigung
fur dieselben und eine Zulage von Fr. 200 fiir jedes
Kind unter 18 Jahren.»

Die Delegierten des Lehrervereins haben mit der
Unterrichtsdirektion auch tber diese neue Eingabe
eine lingere Konferenz abgehalten, die, wenn ich
nicht irre, am 11. April stattgefunden hat. Ich unter-
breitete damals den Herren Delegierten die simtlichen
Materialien, die ich bereits zur Besoldungsreform ge-
sammelt hatte. Ich zeigte ihnen alles, was ich schon
in der Sache gearbeitet und was ich mir dariiber ge-
dacht hatte. Wir sprachen uns in aller Freundschaft
und allem Vertrauen tiber die verschiedenen Fragen
und moglichen Lodsungen aus. Insbesondere sprach
ich mich auch tber meine personliche Auffassung
hinsichtlich der Deckungsfrage aus und erkldrte den
Herren: Die Besoldungsreform kostet unter allen Um-
stinden, auch wenn sie sich auf Grundlage einer ge-
rechten Lastenverteilung zwischen Staat und Gemein-
den macht, den Staat mehrere Millionen; wir haben
gegenwirtig noch ein grosses Rechnungsdefizit. Ob
die neuen Steuereinnahmen dazu hinreichen werden,
auch nur dieses Rechnungsdefizit verschwinden zu
lassen, ist unsicher, und es scheint mir ein Gebot der
allerelementarsten haushélterischen Vorsicht zu sein,
dass man neue dauernde Auslagen von mehreren
Millionen nicht beschliessen kann, ohne gleichzeitig
fir Deckung zu sorgen, wenn nicht inzwischen durch
die ordentlichen Staatseinnahmen Deckung gebracht
wird. Deshalb halte ich persénlich dafir, dass wir um
die Deckungsklausel im Gesetze selbst nicht herum-
kommen, wenn wir die Sache rasch durchfiihren wol-
len. Koénnten wir bis néchstes Jahr warten, wo wir
wissen werden, wie das neue Steuergesetz wirkt und
welche Ertragnisse die neuen Grundsteuerschatzungen
abwerfen werden, so wire vielleicht die Moglichkeit
da, ohne Deckungsklausel durchzukommen. Wollen
wir aber die Sache jetzt durchfiihren, so sehe ich
keine andere Moglichkeit, als wenigstens eine fakul-
tative Deckungsklausel aufzunehmen, wie sie 1894
auch Aufnahme fand, in dem Sinne, dass, wenn der
Staat bis dann und dann die nétigen Mittel zur Durch-
fithrung des Gesetzes nicht habe, der Grosse Rat be-
rechtigt sei, einen Steuerzuschlag in dem und dem
Umfang zu beschliessen.

Nachdem wir das besprochen hatten, habe ich der
Delegation erklirt, das weitere Vorgehen, welches
die Unterrichtsdirektion ins Auge fasse, sei folgendes:
Ich werde anhand der neuen Situation, wie sie sich
aus der neuen Kingabe ergibt, das Material vervoli-
stindigen. Es bedart einer grossen statistischen Arbeit,
bevor man sich tber die Verhiltnisse ein Urteil bil-
den kann. Ich werde das Material verarbeiten; nach-
her mache ich iiber die Hauptfragen, Besoldungs-
rahmen, Lastenverteilung zwischen Staat und Ge-
meinden, Deckungsfrage, einen besonderen Bericht an
die Regierung und lasse mir von ihr Weisung geben,
nach welchen Gesichtspunkten sie die Besoldungsre-
form durchzufithren gedenke. Dann werde der Zeit-
punkt gekommen sein, wo ich neuerdings mit dem
Lehrerverein ins Benehmen treten kénne, und man
werde dann sehen, ob eine Verstindigung zwischen
ihm und der Unterrichtsdirektion tber die materielle
Gestaltung der Revision herbeigefiihrt werden konne.
Ich fragte die Herren, ob sie damit einverstanden
seien, und sie erklirten mir alle drei: Wir sind ein-
verstanden. So sind wir in aller Freundschaft und
190
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Ruhe auseinandergegangen, und ich habe gemeint,
die Sache sei in Ordnung.

Inzwischen kam die ausserordentliche Grossrats-
session vom 22. April fur die Genehmigung des
Staatsanleihens. Ich war damals bereit, gegebenenfalls
die schon ldngere Zeit hingige Motion des Herrn
Grossrat Konig wegen der Lehrerversicherungskasse
zu beantworten. Der Grosse RRat hat sie aber nicht
auf die Traktandenliste genommen. Ich hatte keine
Veranlassung, mich an den Verhandlungen tiber das
Anleihen zu beteiligen und ging fort. Ich habe dann
aber gehort, dass im Grossen Rat der Antrag auf
Binsetzung einer Kommission fur das neue Besoldungs-
gesetz gefallen ist. Herr Kollega Scheurer, welcher
fir den Anleihensvertrag anwesend war, antwortete
darauf in aller Wahrheit, dass noch keine Vorlage da
sei, nicht einmal ein Bericht der Unterrichtsdirektion
an die Regierung tber die Hauptfragen und dass
daher kein Anlass zur Bestellung einer Kommission
vorliege. So war es in der Tat, und auch die Dele-
gierten des Lehrervereins wussten das bestens, da sie
einige Tage vorher bei mir waren und mit mir die
ganze Sache besprochen hatten. Daraufthin wurde
dann in der Presse ein ziemlich aufgeregter Feldzug
eroffnet, und die bei diesem Anlass aufgestellte Be-
hauptung, dass die zustindigen Behorden offensicht-
lich die Sache verschleppen, musste die Meinung er-
wecken, es sei bei der Unterrichtsdirektion nichts ge-
gangen und man befleisse sich, das Geschift auf die
lange Bank zu schieben. Ich habe diesen Pressstim-
men antinglich keine Bedeutung beigemessen; ich
sagte mir, es seien Outsiders, die nicht wissen, wie
der Handel stehe. Ich habe einige dieser Pressstimmen
hier, will mir aber versagen, darauf einzutreten.
Nachher vernahm ich, dass die Organe des Lehrer-
vereins selbst in einem vertraulichen Zirkular an die
Lehrer gewissermassen ihre Truppen mobil gemacht
und fiir ihre Lehrer das Programm aufgestellt haben,
man solle den Grossen Rat veranlassen, bereits in der
ausserordentlichen Aprilsession eine Kommission zu
bestellen und der Regierung den Auftrag zu geben,
aut die gegenwiirtige Maisession eine Vorlage einzu-
bringen. Es heisst in dem Zirkular:

«lhre erste Aufgabe besteht also darin, mit den
Grossriten und mit den Vorstinden der politischen
und wirtschaftlichen Parteien intensive Fiihlung zu
nehmen. Nach Annahme des Staatsanlethens von
25 Millionen Franken (6. April 1919) wird der Grosse
Rat zu einer ausserordentlichen Aprilsession einberufen
werden zum definitiven Abschluss des Anleihensver-
trages. In dieser ausserordentlichen Session soll, wenn
irgendwie moglich, die Motion Konig betreffend Liehrer-
versicherungskasse behandelt werden. Unserseits werden
wir alle' Anstalten treffen, damit bei dieser Gelegenheit
das Lehrerbesoldungsgesetz zur Sprache kommt. s
soll folgendes erreicht werden:

a. Sofortige Einsetzung einer grossriitlichen Komis-
sion zur Beratung unseres Besoldungsgesetzes;

b. Auftragserteilung an die Regierung, auf die or-

dentliche Maisession 1919 einen Gesetzesvorschlag
einzubringen.

An der intensiven Werbearbeit unserer Sektions-
vorstinde liegt es nun in erster Linie, dass im Grossen
Rate die Atmosphiire geschaffen wird, die unsern
Postulaten zum Durchbruch verhilft und die jede
Verschleppungstaktik der Regierung verhindert. Wir
erwarten deshalb von allen Sektionsvorstinden kluges
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Eingehen auf unsere Absichten und energische Werbe-
arbeit. Ueber das Ergebnis Threr Bemithungen erbitten
wir Bericht bis zum 30. April 1919.»

Nun muss ich schon sagen, wenn man darauf aus-
ging, bereits in der ausserordeutlichen Aprilsession
eine Kommission ernennen zu lassen, so hitte man
es mir mitteilen konnen. Ich habe von diesem Be-
gehren des Lehrervereins nichts gewusst. Hitte man
es mir gesagt, so hitte ich den Herren geantwortet:
das geht nicht; Sie wissen, dass wir noch nicht so
weit sind und dass es ganz ausgeschlossen ist, auf
diesen Zeitpunkt eine Gesetzesvorlage zu bringen, und
dann hitte der ganze Lérm meines Krachtens unter-
bleiben koénnen. Ich muss gestehen: Ich war be-
fremdet tiber den ganzen Feldzug, der eréffnet worden
ist und den ich als in erster Linie gegen die Unter-
richtsdirektion gerichtet betrachten musste, der aber,
wie sich spiter herausstellte, mehr der allgemeinen
Besorgnis entsprungen war, die Sache konnte viel-
leicht doch stecken bleiben und nicht mit dem né-
tigen Lrnst an die Hand genommen werden. Heute
habe ich die Genugtuung, feststellen zu konnen, dass
der Liehrerverein selbst in der dem Grossen Rat zur
Kenntnis gebrachten Ilingabe in aller Form anerkennt,
dass die Unterrichtsdirektion in der Liehrerbesoldungs-
frage bisher viel gearbeitet hat und man ihr gegen-
iiber nicht den geringsten Vorwurf machen kann. Ich
nehme hier ebenfalls in aller Oeffentlichkeit, wie die
Angriffe erfolgt sind, von dieser Genugtuungserklarung
Akt.  Unterrichtsdirektion und Regierung brauchen
sich in dieser Richtung wirklich nicht den geringsten
Vorwurf gefallen zu lassen. s ist mir lieb, dass vom
Liehrerverein diese Erklirung, durchaus spontan und
freiwillig, abgegeben wurde, weil ich daraus sehe,
dass auch er, wie wir, Wert darauf legt, dass die Re-
visionsarbeit soweit immer moglich mit gegenseitigem
Vertrauen durchgefihrt wird und man nicht von
vorneherein gewillt ist, sich in eine Kampfposition zu
begeben, die zum mindesten dem Sprechenden die
Arbeit personlich und sachlich nur erschweren konnte.
Mit diesen Worten mochte ich diesen Feldzug auch
meinerseits als erledigt betrachten. Ich bin befriedigt
damit, dass man 6ffentlich erkldrt hat, man habe nicht
beabsichtigt, der Unterrichtsdirektion irgendwelche
Vorwiirfe zu machen.

Inzwischen habe ich die Arbeit weiter gefordert
und tiber die prinzipicllen Fragen einen Bericht an
die Regierung abgefasst. Dieser Bericht liegt seit dem
12. Mai vor der Regierung, und sie wird in den aller-
nichsten Tagen t(iber diese Hauptpunkte Beschluss
fassen, so dass ich jedenfalls im Liaufe der nichsten
Woche wieder mit den Organen des Lehrervereins
werde ins Benehmen treten konnen. Es ist klar, dass
insbesondere die Finanzdirektion unsere Berechnungen
und die verschiedenen von uns aufgestellten Varianten
betreffend Besoldungsrahmen, Lastenverteilung und
Deckungsfrage tiberpriiffen muss und dass man ihr
eine gewisse Zeit lassen musste, um Stellung zu
nehmen.

Nun wie das weitere Vorgehen? In dieser Bezie-
hung hétte ich mich gerne etwas eingehender aus-
gesprochen, und ich versage mir nur ungerne, einige
nihere Ausfithrungen zu machen, Ich glaube aber
doch, dass die Geschiftslast und Geschiftsordnung
des Grossen Rates mir gebieterisch auferlegen, kurz
zu sein.  Ueber den Besoldungsrahmen will ich zur
Orientierung der Herren nur folgendes ausfithren:
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Die durchschnittliche Barbesoldung eines Primar-
lehrers, ohne Naturalien und Teuerungszulagen, be-
tragt auf Grundlage der jetzigen gesetzlichen Bestim-
mung von 1909 2100 Fr. Dazu treten die Naturalien,
Wohnung, Holz und Pflanzland, die von uns, im Kin-
verstindnis ibrigens mit den Organen des Lehrer-
vereing, im Durchschnitt aof rund &0 Fr. nach den
gegenwiirtigen Verhiltnissen angeschlagen werden, =o
dass die gesetzliche Durchschnittsbesoldung eines Pri-
marlehrers ohne Teuerungszulagen gegenwirtig un-
gefahr 2900 Fr. betragt. Die Teuerungszulagen haben
eine Iirhohung dieser Durchschnittsbesoldung um
1100 Fr. gebracht, so dass die Durchschnittsbesoldung
pro Lehrkraft in bar 3200 Fr. und unter Einschluss
der Naturalien ungefihr 4000 Fr. ausmacht.

Die Lasten des Staates fiir die Barbesoldung der
Primarlehrerschaft betrugen bisher 2,600,000 Fr., fur
die Teuerungszulagen 1,550,000 Fr., zusammen also
4,150,000 Fr. Die Belastung der Gemeinden war bis-
her ohne Teuerungszulagen 3,170,000 Fr. und mit
den Teuerungszulagen, die auch bei den Gemeinden
1,550,000 Fr. ausmachen, 4,720,000 Fr. Die Gesamt-
ausgaben fiir die Barbesoldung waren fiir Staat und
Gemeinden zusammen 8,870,000 Fr. Rechnet man
dazu die Naturalien mit 2,240,000 Fr., so kommt man
insgesamt auf etwas Uber 11 Millionen Fr. Wiirde
man die durchschnittliche Barbesoldung von 3200 K.
inklusive Teuerungszulagen, um 1000 Fr. erhshen, so
ergidbe sich eine weitere Mehrbelastung von 2,800,000
Franken, bei einer ¥rhoshung um 1500 Fr. eine solche
von 4,200,000 Fr.

Ich will Thnen rasch Kenntnis geben von einigen
Zahlen aus andern Kantonen, und zwar von solchen,
die ibre Liehrerbesoldungen in allerjiingster Zeit de-
finitiv revidiert haben. Zirich zahlt gemiss Geselz
vom 2. [februar 1919 cin Minimum von 3300 Franken
und ein Maximum von 5000 Franken; an Naturalien
wird nur die Wohnung, ohne Land und Holz, geleistet.
Solothurn hat am 4. Mai abhin ein Gesetz angenommaen,
worin den Lehrern ein Minimum von 3500 Franken
und ein Maximum von 4500 Franken, den Lehrerinnen
von 3200 und 4200 Franken zugesichert wird; die
Naturalien bestehen in Wohnung und Biirgerholz, ohne
Land. Glarus hat am 11. Mai ein neues Lehrerbesol-
dungsgesetz angenommen mit einem Minimum von
3300 und einem Maximum von 4500 Franken ; nach den
Informationen, die ich habe, werden aber dort gar keine
Naturalien ausgerichtet, so dass die Barbesoldung die
gesamte Besoldung ausmacht. In den Kantonen Waadt
und Aargau, die verhiltnismissig neue Gesetze haben,
sind Bewegungen fiir Ausrichtung von Teuerungs-
zulagen im Gange. Man kann tberhaupt sagen, dass
punkto Lehrerbesoldungen fast tiberall eine grosse
Bewegung eingesetzt hat, die an einzelnen Orten be-
reits zum Abschluss gekommen sind.

Die grosste Schwierigkeit der Reform liegt bei
der Lastenverteilung. Der Besoldungsrahmen gibt weni-
ger zu denken; das ist eine Hrmessens- und Finanz-
frage. Aber bei der Lastenverteilung ist der so ausser-
ordentlich verschiedene Finanzhaushalt der vielen
hundert Gemeinden im Spiel, und da heisst es auf-
passen. Hier fragt es sich: wie sollen wir die Sache
gestalten? Ich habe seit Monaten cine besondere
Hiilfskraft angestellt, um mir die notigen rechneri-
schen Grundlagen fiir diese meines Ermachtens schwie-
rigste und wesentlichste Frage der Besoldungsreform
zu liefern. Sie ist auch deshalb besonders schwierig,
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weil wir heute gar keine sichern Rechnungsgrund-
lagen Uber die Steuerertragnisse der Gemeinden haben.
Das ist alles im Fluss. Wir wissen noch nicht, wie
das neue Steuergesetz auf die Gemeinden wirkt und
welches Resultat die neuen Grundsteuerschatzungen
in den einzelnen Gemeinden haben werden. Und doch
sind wir gezwungen, auf dieser schwankenden Grund-
lage irgend eine Losung zu finden, bei der der Staat,
aber auch die Gemeinden bestehen kdnnen.

Bin wesentlicher Punkt ist auch die Deckungs-
frage. Sie hat von Anfang an bei der Lehrerschaft
gewissermassen  das Schreckgespenst gebildet. Wie
Sie aus der Verlesung der zweiten Eingabe der Lehrer-
schaft gehort haben, hat sie sich von vorneherein mit
aller Entschiedenheit gegen die Verquickung der Be-
soldungsreform mit der Deckungsfrage gewendet und
gedroht, alle gewerkschaftlichen und politischen Mittel
dagegen in Bewegung zu setzen. Ich gestehe aufrichtig:
Hier beginnt der Punkt, wo ich nicht mehr ohne
weiteres mitmachen kann. Die gegenwirtigen Finanz-
verhiltnisse im Staate sind derart, dass der Regie-
rungsrat es bei seiner Verantwortlichkeit nicht mehr
itbernchmen kann, dauernde Auslagen von mehreren
Millionen jihrlich zu beantragen und durch den Grossen
Rat und das Volk- beschliessen zu lassen, wenn man
nicht weiss, woher man das Geld dafir nehmen soll.
Ich habe bereits eingangs meiner Ausfithrungen bemerkt,
dass ich meine persohnliche Meinung in dieser Rich-
tung dem Lehrerverein selbst mitgeteilt habe. Ich stehe
heute noch auf diesem Boden. Ich glaube nicht, dass
das so fiirchterlich ist, wie man es sich von seiten
der Lehrer vorstellt.

Einmal mache ich darauf aufmerksam, dass man
an audern Orten die Deckungsklausel ganz unbedenk-
lich angebracht und auch ganz unbedenklich ge-
schluckt hat. Die Gemeinde Bern hat die Besoldungs-
reform fir ihre simtlichen Funktionire, die Lehrer-
schalt inbegriffen, mit einer Deckungsklausel im Be-
schluss durchgefithrt. Es heiss dort: So viel kostet es,
und so viel miissen die steuerpflichtigen Biirger mehr
zahlen, damit die Auslagen gedeckt werden. Niemand
hat dagegen reklamiert, das Volk hat die Notwendig-
keit einer solchen Bestimmung eingesehen und sie
angenommen. In andern Kantonen sind ebenfalls ohne
weiteres Deckungsklauseln mit Besoldungsvorlagen
verbunden worden. So kiirzlich in Glarus, und wenn
ich recht unterrichtet bin, auch in Solothurn. Ich
habe die Frage in dieser Richtung in andern Kantonen
nicht so recht verfolgt; ich weiss nur, dass es an
mehreren Orten geschehen ist. Wir haben selbst vor
wenigen Wochen das Krankenversicherungsgesetz an-
genommen, in dem ebenfalls die Deckungsklausel
steht. Hat jemand bier im Rat oder draussen im Volk
dagegen reklamiert ? Man hat davon kein Wort gehort;
es wurde als selbstverstindlich angesehen und ange-
nommen. Ich erinnere noch einmal an den Vorgang
von 1894, wo man im jetzt geltenden Primarschulge-
setz die Deckungsklausel in der erwihnten Form
aufgenommen hat: Wenn der Staat bis dann und
dann die nétigen Mittel nicht hat, ist der Grosse Rat
befugt, einen entsprechenden Steuerzuschlag zu be-
schliessen, damit die Auslagen durch die daherigen
Steuereinnahmen gedeckt werden koénnen.

Ich habe das vollendete Vertrauen in die Einsicht
des Volkes, dass es eine solche Deckungsklausel un-
bedingt annchmen wiirde. Der Herr Interpellant hat
durchaus mit Recht gesagt, man dirfe angesichts der
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jungsten Volksentscheide das Zutrauen haben, dass
die Erkenntnis der Notwendigkeit solcher Besoldungs-
reformen in den breitesten Schichten des Volkes vor-
handen ist. Gleichzeitig ist aber auch die Erkenntnis
der Notwendigkeit der Erschliessung neuer Mittel vor-
handen, damit der Staat seine fnanziellen und
kulturellen Aufgaben erfiillen kann. Auf dieses Ver-
trauen diirfen wir bauen, und wir sollen es in An-
spruch nehmen und nicht Angt davor haben, dem
Volke zu sagen: So viel kostet es, wenn ihr den Fort-
schritt machen wollt und ihr miisst das bewilligen.
Das ist meine Auffassung in der Sache. Der Regie-
rungsrat hat zu dieser Frage noch nicht bestimmt
Stellung genommen; er wird es demnéchst tun, und
ich nehme an, er werde die Stellungnahme der Unter-
richtsdirektion teilen.

Im iibrigen sind noch eine ganze Anzahl von
Nebenfragen zu behandeln. So insbescndere die Frage
der Lehrerversicherungskasse, die Frage der Pensio-
nierung. Es ist klar, dass es in dieser Beziehung
einen Schritt vorwirts gehen muss. In welchem Masse
es geschehen soll, das ist eine Frage, die spiter er-
ortert werden muss. Ferner ist die Frage der Stell-
vertretungskosten neu zu ordnen. Dann kommt auch
die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Weise
man die Mittellehrerschaft in die Besoldungsreform
einbeziehen will. Die Mittellehrerschaft ist durch-
gingig insofern in einem wesentlich giinstigeren Ver-
hiltnis als die Primarlehrerschaft, als der Staat an
die Besoldungen der Mittellehrer den Gemeinden un-
besehen die Hilfte vergiitet. Das geht automatisch
vor sich. Wenn eine Gemeinde die Neuordnung ihrer
Mittellehrerbesoldungen beschliesst, so schickt sie ein-
fach ihre Beschliisse dem Regierungsrat ein, sie wer-
den genehmigt, und die Gemeinde bekommt ohne
weiteres vom Staat ihre 50°/6 an die Besoldung aus-
gerichtet. Das reguliert sich also mit der Zeit von
selbst. Immerhin kann man fragen, ob man nicht im
Gesetz eine Minimalgrenze fir die Mittellehrerbesol-
dungen festlegen will, damit die etwas zuriickgeblie-
benen Gemeinden, welche Miihe haben, nachzukommen,
auch noch auf ein angemessenes Niveau hinsichtlich
ihrer Mittellehrerbesoldungen gebracht werden:

Das alles sind nicht leichte Fragen. Wir beschif-
tigen uns, wie gesagt, seit dem Einlangen der Eingabe
damit. Ich habe mich extra daraufhin vorgesehen,
um die ganze Besoldungsreform mdéglichst rasch und
moglichst sachverstindig behandeln zu lassen. Ich
habe zu diesem Behufe Herrn Schulinspektor Biirki
zum Teil von seinen Inspektoratsgeschaften dispensiert
und fiir die Behandlung dieser Fragen in Anspruch
genommen. Ich habe auch andere Hiilfskrifte an-
gestellt und hoffe, mit diesem Personal die Arbeit
bewiltigen zu konnen. Aber es sind Sachen, die
durchgedacht und durchgerechnet sein miissen, wo
man mehrere Losungen nebeneinander durchrechnen
und durchdenken und miteinander vergleichen und
wo man mit den Beteiligten, einerseits der Lehrer-
schaft, und anderseits den Gemeinden, womdéglich ein
Einverstdndnis zu erzielen suchen muss. Das gibt
Arbeit, und die Arbeit kann ich nicht geschwinder
leisten als ein anderer. Wenn ein anderer glaubt, er
konne sie geschwinder leisten, so soll er kommen und
es sagen.

Wie will man unter diesen Verhiltnissen weiter-
gehen? Wir werden in den néchsten Tagen vom Re-
gierungsrat den definitiven Auftrag bekommen, eine
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Vorlage auszuarbeiten, die zunidchst wieder an die
Regierung gehen miisste und dann von ihr an den
Grossen Rat geleitet wiirde. Wenn ich die Schwie-
rigkeit der Aufgabe, wie ich sie jetzt aus meinen
Vorarbeiten kenne und wie sie auch von meinen
Mitarbeitern gewitirdigt wird, tiberblicke, so suge ich:
ich bin sehr froh, wenn es mir gelingt, dem Grossen
Rat fiir den September eine Regierungsvorlage in
iiblicher Form mit Botschaft zu unterbreiten. Ich
hoffe, es werde moglich sein; ich werde mich mit
aller Kraft bemiihen, es dazu zu bringen. Das ist
aber alles, was ich versprechen kann. Ich halte es
nicht fiir moglich, eine Regierungsvorlage vor dem
September an den Grossen Rat zu leiten und einer
grossritlichen Kommission zu unterbreiten. Sollten
die Schwierigkeiten leichter iberwunden werden, als
ich mir heute vorstelle, dann ist niemand dariiber
mehr erfreut als ich, und dann bin ich bereit, ge-
gebenenfalls die Regierungsvorlage mit einer gross-
ratlichen Kommission auch vorher in eine nihere
Beratung zu ziehen.

Das weitere Programm, wie ich es mir vorgestellt
habe, wire das: Wenn wir die Regierungsvorlage,
wie ich hoffe, dem Grossen Rat bis im September
unterbreiten, so wiirde nach parlamentarischem Usus
in der Septembersession die grossritliche Kommission
bestellt werden konnen. Diese konnte im Oktober
sitzen und bereits im November konnte die erste
Lesung im Grossen Rat stattfinden. Im Januar wiirde
in einer Extrasession die zweite Lesung folgen und
im Februar die Volksabstimmung. Das Gesetz konnte
auf 1. Januar 1920 rickbeziiglich gemacht werden,
dhnlich wie die Dekrete, die wir dieses Frithjahr er-
lassen haben, auf 1. Januar 1919 riickwirkend erklirt
wurden. Das ist das Programm, das ich mir fir mich
vorgestellt habe, und von dem ich annehme, dass auch
die Regierung damit einverstanden sein wird.

In der heute verlesenen Eingabe des Lehrervereins
ist nun das Begehren gestellt worden, der Grosse Rat
mochte jetzt schon eine Kommission zur Beratung
des zu erwartenden Gesetzesentwurfes ernennen. Ich
kann dazu nur erkliren, dass das Sache der Geschéfts-
ordnung des Grossen Rates ist. Das kann er machen,
wie er will; wir mischen uns von der Regierung aus
nicht ein. Wenn der Grosse Rat fiir gut findet, vor-
sorglich jetzt schon die Kommission zu bestellen, so
habe ich personlich und hat die Regierung nichts da-
gegen. Ich kann aber daraus keine Verpflichtung
anerkennen, der Kommission schon vor dem September
eine Regierungsvorlage zu unterbreiten, weil ich es
nicht fiir wahrscheinlich halte, dass es mir fiir diesen
Zeitpunkt gelingen werde. Ist es moglich, so habe
ich nichts dagegen; ich widersetze mich, wie gesagt,
in keiner Weise, wenn der Grosse Rat heute die Kom-
mission vorsorglich bestellen will. Anderseits nehme
ich als selbstverstindlich an, dass diese grossritliche
Kommission, wenn sic jetzt schon bestellt wird, nichts
anderes ist als die gewéhnliche parlamentarische Kom-
mission, die eine vom Regierungsrat durchberatene
Vorlage ihrerseits zur Behandlung im Grossen Rat in
Beratung zieht.

Noch einige Worte iiber die Frage der allfilligen
Riickwirkung des Gesetzes. Aus den Ausfithrungen,
welche ich die Ibre hatte, Thnen zu unterbreiten,
haben Sie entnehmen kénnen, dass wir bei moglichster
Beschleunigung der Arbeit hoffen, dass die Volksab-
stimmung tber das Gesetz anfangs 1920 stattfinden
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kann. Sollte es wider Erwarten méglich sein, dass die
Kommission schon vor dem September Sitzung haben
und bereits in der Septembersession Bericht erstatten
kénnte, so wire es denkbar, dass die Abstimmung
schon nach der Novembersession des Grossen Rates,
also Einde des Jahres oder anfangs Januar 1920, statt-
finden koénnte. Das macht keinen grossen Unterschied,
ob das Gesetz 1 oder 1/ Monate frither oder spiter
zur Abstimmung kommt. Unter allen Umstidnden ist
die Situation so, dass das Jahr vorbei sein wird, wenn
die Abstimmung kommt. So glaube ich, ist es etwas
gezwungen, wenn man die ganze Sache auf 1. Januar
1919 rickbeziiglich machen wollte. Das gibt selbst-
verstindlich eine gewisse Unordnung in den Staats-
haushalt, indem ein Jahr, das administrativ und finan-
ziell schon vorbei ist, in diesem Punkte gewissermassen
wieder neu angefangen werden muss. Hs gibt aber
auch in den Gemeinden Schwierigkeiten, wenn sie ein
ganzes Jahr zurlick die Lehrerbesoldungen mit den
immerhin jedenfalls erheblichen Mehrbelastungen aus-
richten miissten. Die Lehrerschaft sollte sich zufrie-
den geben mit einem befriedigenden materiellen Inhalt
des neuen Gesetzes und sich damit abfinden, dass es
auf 1. Januar 1920 in Kraft treten konnte. s ist
heute gesagt worden und auch in der Eingabe betont,
man habe hier im Grossen Rat, wenn auch nicht aus-
driicklich, so doch stillschweigend jeweilen gelten
lassen, dass diejenigen Kategorien von Staatsfunktio-
niiren, welche nicht im allgemeinen Besoldungsdekret
sind, hinsichtlich des Beginnes der neuen Besoldungen
nicht schlechter gestellt werden sollen als die Beamten
der Zentral- und Bezirksverwaltung, deren Besoldungen
bereits durch Dekret vom Januar 1919 geordnet wor-
den sind. Ich halte das nicht fiir richtig. Man hat
allerdings jeweilen erklirt, dass diejenigen Kategorien
von Beamten und Angestellten, die im urspriinglichen
Entwurf des Verbandes beieinander waren und nun
im endgtltigen allgemeinen Besoldungsdekret nicht
Aufnahme fanden, deshalb nicht zu Schaden kommen
sollen, weil sie nun separat behandelt wurden. So zum
Beispiel das Personal der Irrenanstalten, die Seminar-
lehrer, die Hochschulprofessoren, die Schulinspektoren,
die technischen Schulen usw. Alle diese Kategorien,
deren Besoldungen durch Dekret geordnet werden
kénnen, waren urspriinglich in einem Gesamtentwurf
der Angestelltenverbiinde vereinigt. Die Regierung
stellte sich auf den Boden, dass nicht alle diese
Kategorien in einem Dekret zusammen behandelt
werden konnen, sondern separat genommen werden
miissen, dass aber keiner Kategorie aus dieser se-
paraten Behandlung ein Schaden entstehen diirfe,
sondern dass alle diese Dekrete auf 1. Januar 1919
riickbeziiglich erklart werden sollen. Aber beziiglich
der Lehrer hat man das nie erkldrt, und es ist ein
Missverstdndnis oder Irrbum, wenn man heute behauptet,
man habe das den Lehrern auch versprochen. Wie
hitte man das auch tun kénnen? Das allgemeine
Besoldungsdekret lag bereits im Dezember vor dem
Grossen Rat, und er beschloss, es anfangs Januar in
einer Extrasession durchzuarbeiten. Damals ging das
Teuerungszulagengesetz fiir die Lehrerschaft gerade
zur Volksabstimmung, und im gleichen Moment, wo
man der Lehrerschaft Teuerungszulagen durch Gesetz
zuerkannte, konnte man gar nicht daran denken, die
Lehrerschaft hinsichtlich des Beginnes der Besoldungs-
reform gleich zu behandeln wie die andern Funktio-
nire des Staates.

Tagblatt des Grossen Rates. -— Bulletin du Grand Conseil.
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Schliesslich méchte ich aus vollem Herzen dem
vom Herrn Interpellanten und auch von den Organen
des Lehrervereins in der Eingabe gedusserten Wunsch
beistimmen, dass wir diese Besoldungsreform méglichst
rasch und fir alle Teile befriedigend durchfiihren
koénnen, damit die Lehrerschaft aus der Unruhe und
diesem Treiben herauskommt. Ich habe den Eindruck,
dass es vielen Elementen der Lebrerschaft und auch
den Organen des Lehrervereins selbst nach und nach
unangenehm wird, sich immer und immer nur mit
den Besoldungsfragen herumschlagen zu miissen.
Auch die Lehrerversammlungen da und dort miissen
sich gegenwiirtig in erster Linie oder fast ausschliess-
lich mit den Besoldungsfragen befassen, und dabei
geht das Interesse fiir die grossen Aufgaben der
Lehrerschaft einigermassen verloren. Es wire auch
mein dringendster Wunsch, dass man mit diesen
Geldfragen der Lehrerschaft moglichst rach zu einem
befriedigenden Abschluss gelangen konnte, damit
Lehrerschaft und Unterrichtsdirektion sich wieder der
schonern Aufgabe der Pflege und Forderung der
Schule zuwenden koénnen.

Damit glaube ich, die Frage des Herrn Inter-
pellanten beantwortet zu haben. Ich habe gesagt, was
wir bisher gemacht haben und habe das Programm
der Unterrichtsdirektion entwickelt. Was die Riick-
wirkung anbelangt, so kann ich noch beiftigen, dass
das schliesslich Sache des materiellen Inhalts des Ge-
setzes sein wird. Ich wollte nur sagen, was bisher
die Auffassung der Unterrichtsdirektion auch in diesem
Punkte war.

. Mosimann. Die Auskunft, welche der Herr Un-
terrichtsdirektor gegeben hat, ist eine nach allen
Richtungen erschopfende. Ich bin dankbar dafir, dass
man nun einmal von zustindiger Seite tiber den Stand
der Besoldungsreform in allen Details Auskunft be-
kommen hat. Wir sehen daraus, dass die Unterrichts-
direktion nichts versiumt, dass die Forderung der Sache
keine Unterbrechung erfahren hat und dass wir noch
auf den September eine Vorlage gewirtigen koénnen.
Immerhin geht aus dem Votum des Herrn Regierungs-
rat Merz hervor, dass die Vorlage moglicherweise
auch schon vorher eiugebracht werden kann.* Da
wird es um so zweckmiissiger sein, die parlamentari-
sche Kommission noch in dieser Session zu bestellen,
damit sie die Vorlage eventuell schon vor dem Sep-
tember beraten kann. Ich werde mir deshalb erlauben,
im Laufe der heutigen Situng den Antrag auf Ein-
setzung einer solchen Kommission zu stellen.

Interpellation des Herrn Grossrat Scholer betreffend
Vereinbarkeit von kantonalen Beamtungen mit Mit-
gliedschaften in Kommissionen.

(Siehe Seite 469 hievor).

Scholer. In der vergangenen Mirzsession habe ich
mir erlaubt, auf dem Wege der Interpellation die
Regierung anzufragen, ob sie die Bekleidung des
Amtes eines Regierungsrates sowie der Stelle des
Kantonstierarztes mit der Mitgliedschaft in der Kommis-
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sion fiir Pferdezucht als vertriglich erachte und wenn
nein, was sie zu tun gedenke, um den ungesetzlichen
Zustand zu beseitigen. Es ist mir mitgeteilt worden,
dass der Gegenstand dieser Interpellation im Schosse
der Regierung bereits zu einer Aussprache gefiihrt
hat; ich weiss nicht, ob dies in offizieller oder offizi-
oser Form geschah. Es wurde mir auch mitgeteilt,
dass eine der von meiner Interpellation betroffenen
Personlichkeiten als Mitglied der Pferdezuchtkommis-
sion zuriicktreten wollte, dann aber davon abgehalten
wurde, indem die andere betroffene Personlichkeit den
Wunsch #dusserte, sie méchte weiterkin in der Kom-
mission bleiben. Ich gebe diese Mitteilungen unter
allem Vorbehalt wieder, ich kann dsren Richtigkeit
nicht verbiirgen.

Ich gehore nicht zu denjenigen, welche es fiir un-
passend erkldren, dass ein Mitglied des Regierungs-
rates oder der Kantonstierarzt in die Arena der Pferde-
schauen heruntersteigen sollen. Zufilligerweise hat an
dem Tage, als ich die Interpellation einreichte, eine
der Personen, gegen welche die Irterpellation ge-
richtet ist, sich gerade an einer Pferdeschau im Jura
beteiligt, und es wurde mir das darn so ausgelegt,
es sei eine hinterlistige Art, gegen eine abwesende
Person im Grossen Rat aufzutreten. Ich gestehe nun
in aller Aufrichtigkeit, dass ich die Interpellation
nicht aus politischen und personlichen Griinden ein-
reichte, sondern aus rein sachlichen Griinden. Ich
zweifle auch nicht im mindesten daran, dass die bei-
den Personlichkeiten deshalb, weil sie zu einer hohern
Stelle befordert wurden, jetat noch ebenso gute Pferde-
kenner sind wid vorher. Ich betrachte und wurdige
also diese Angelegenheit nur vom Rechtsstandpunkt
aus und frage mich, ob nach den Bestimmungen der
Verfassung und andern Erlassen eine solche Aemter-
kumulation zuldssig ist oder nicht.

Art. 11, Ziffer 2, unseres Grundgesetzes bestimmt:
«In der glelohen Person diirfen nicht vereinigt sein:
2. zwei Stellen der administrativen cder der richter-
lichen Gewalt, die zueinander im Verhiltnis der Ueber-
und Unterordnung stehen. Das Gesetz bestimmt die
tibrigen Fille, in welchen die Vereinigung mehrerer
Stellen in derselben Person nicht zuldssig ist»>. Im
Gesetz iiber Forderung und Verbesserung der Pferde-
Rindvieh- und Kleinviehzucht vom 17. Mai 1908 werden
die Befugnisse und Obliegenheiten der Mitglieder der
Pferdezuchtkommission aufgezihlt, und wir sehen dort,
dass die zur Veredlung und Férderung der Pferde-
zucht eingesetzte Kommission der Aufsicht des Re-
gierungsrates, speziell der Landwirischaftsdirektion
untersteht. Ich nehme also an, dass das Amt eines
Regierungsrates und die Stelle eines Mitgliedes der
Pferdezuchtkommission im Verhéltnis der Ueber- und
Unterordnung zueinander stehen. Wir finden im Ge-
setz keine Bestimmung, die ausdriicklich dieses oder
jenes Amt und die Stelle eines Mitgliades der Pferde-
zuchtkommission als nicht vereinbar erkliren wiirde.
Ueber die Frage, ob die Stelle des Kantonstierarztes
mit der Mitgliedschaft der Pferdesuchtkommission
vereinbar sei, gibt das Dekret Gber die Organisation
der Landwirtschaftsdirektion Auskunft. Es heisst dort :
« Dem Kantonstierarzt werden in erster Linie diejenigen
Geschiifte zur Priifung, Vorbereitung und Antrag-
stellung zugewiesen, welche sich auf die gesamte Vieh-
gesundheitspolizei bezighvn sodann hat er die Ge-
schifte fiir die Veterinirsektion des Sanititskollegiums
vorzubereiten und an den Sitzungen dicser Sektion
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mit beratender Stimme teilzunehmen. Der Kantons-
tierarzt wird vom Regierungsrat auf eine Amtsdauer
von 4 Jahren gewihlt. Er soll in Bern wohnen und
hat sich ausschliesslich seinem Amte zu widmen».
Ich will nun nicht grosses Gewicht darauf legen,
dass der Kantonstierar z,t wenn er an den Pferdeschauen
teilnimmt, sich nicht ausschliesslich seinem Amte
widmen kann. Dagegen koénnen gewisse Konflikte
zwischen seiner Stellung als Kantonstierarzt und als
Mitglied der Pferdezuchtkommission entstehen. Neh-
men wir den Fall, es sei eine Epidemie ausgebrochen
und man finde, eine angesetzte Pferdeschau koénne
deshalb nicht stattfinden; da ist der Kantonstierarzt
berufen, seine Meinung zuhanden der Regierung aus-
zusprechen, oder es kann beziiglich der Prédmierung
der an einer Schau aufgefiibrten Pferde Uneinigkeit
entstehen; auch in diesem Falle ist das Gutachten
des Kantonstierarates einzuholen.

Ich mochte den Rat bitten, meiner Interpellation
keine grossere Bedeutung beizumessen, als sie ver-
dient. Aber wir sollten da keine Differenz schaffen,
damit wir jederzeit gegen Aemterkumulation mit Er-
folg auftreten konnen und in dieser Beziehung nicht

- von Hamsterei gesprochen werden kann.

Moser, LLandwirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Interpellation des Herrn Scholer
kann ich mit folgenden kurzen Ausfiihrungen be-
antworten.

Zundchst mache ich darauf aufmerksam, dass die
Wahlbehorde fiir diese Funktiondre der Grosse Rat
und nicht der Regierungsrat ist. Herr Stauffer sowohl
als Herr Jost sind vom Grossen Rat als Mitglieder
der Pferdezuchtkommission gewihlt worden. Die Amts-
dauer des Herrn Kantonstierarzt Jost lauft dieses
Jahr aus, diejenige des Herrn Regierungsrat Stauffer
1920. Mit Riicksicht darauf hat der Regierungsrat
seinerzeit, als die beiden Herren in ihre neuen Stellen
gewihlt wurden, nicht geglaubt, der Sache weitere
Folge geben zu sollen, indem der Grosse Rat in
nichster Zeit dazu kommen wird, die Neuwahlen der
Pferdeschaukommission vorzunehmen. Auch noch
andere Griinde haben den Regierungsrat davon ab-
gehalten, hier einzuschreiten, Herr Stauffer ist lang-
jahriges Mitglied der Pferdeschaukommission und der
Vertrauensmann der Pferdeziichter des Jura, der punkto
Pferdezucht im Kanton Bern die erste Stelle einnimmt;
da hitte es sich eigentiimlich gemacht, wenn Herr
Stauffer bei seinem Eintritt in den Regierungsrat als
Vertauensmann der Jurassier gezwungen worden wiire,
aus der Pferdeschaukommission auszuscheiden. Er hat
tibrigens das Mandat, seitdem er dem Regierungsrat
angehort, nur in ausserordentlich bescheidenem Um-
fang ausgeiibt, indem er lediglich an den Schauen
im Jura teilgenommen hat. Kin Ersatz des Herrn
Stauffer wire auch gar nicht moglich gewesen, indem
in dieser Zeit eine Wahl gar nicht hiitte stattfinden
konnen. Wir glaubten also, Herrn Stauffer als Ver-
trauensmann der Pferdziichter des Jura eine entspre-
chende Riichsicht schuldig zu sein und seinen Rﬁck-
tritt um so weniger Verlangen zu sollen, als der Grosse
Rat binnen kmzem in den Fall kommen wird, eine
Neuwah! zu treffen. Der Kantonstierarzt trat sein Amt
im Februar dieses Jahres an und im Laufe dieses
Jahres geht seine Amtsdauer als Mitglied der Pferde-
schaukommission zu Ende, so dass auch dieser Fall
ohne weiteres erledigt ist. Die Regierung war deshalb
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der Auffassung, man solle nicht einschreiten, da dic
Sache sich von selbst erledigen werde und der Grosse
Rat bei der bevorstehenden Neuwahl daza Stellung
nehmen kénne. ]

Im ubrigen mochte ich bei diesem Anlass darauf
aufmerksam machen, dass der Pferdeschaukommission
noch andere staatliche Funktiondre angehoren, dass
aber da noch nie von Unvereinbarkeit der be-
treffenden Stellen die Rede war. So ist beispielweise
auch Herr Regierungstatthalter Choquard Mitglied der
Pferdezuchtkommission, und es haben sich bis dahin
keine Nachteile aus dieser Verbindung der beiden
Aemter ergeben.

Das sind die wenigen Bemerkungen, mit denen
ich die Interpellation des Herrn Scholer beantworten
mochte. Ich wiederhole: Die Amtsdauer des Kantons-
tierarates als Mitglied der Pferdeschaukommissioi
lauft dieses Jahr, diejenige des Herrn Regierungsrat
Stauffer niachstes Jahr aus. Der Grosse Rat wird also
in ndchster Zeit Neuwahlen vornehmen koénnen. Aus
diesem Grunde hielten wir es nicht fiir angezeigt,
weitere Massnahmen eintreten zu lassen, um so weniger
als Herr Stauffer langjihriges Mlt(rhed der Pferde-
schaukommission ist, sich in dieser Stellung grosse
Verdienste erworben hat und als spezieller Vertrauens-
mann des Jura gilt.

Seholer. Ich kann mich von der Auskunft nur
halbwegs befriedigt erkliren, indem sie etwas aus-
weicht,

Interpellation der Herren Grossrite Miiller (Boltigen)
und Mitunterzeichuer betreffend Errichtung eines
lantonal-bernischen Stammzuchtbuches der Simmeri-
taler Rasse.

(Siehe Seite 697 hievor).

Miiller (Boltigen). Anlésslich der Delegiertenver-
sammlung des schweizerischen Fleckviehverbandes
im Dezember 1918 wurde mitgeteilt, man beabsichtige
die Errichtung eines schweizerischen Stammzucht-
buches, und es sei fir diesen Zweck eine grossere
Summe aus dem auf dem Viehexport in den Jahren
1915—1917 erzielten Gewinn reserviert worden. Der
Verband der Simmentaler Alpviehwirtschaft konnte
diesem Projekt nicht zustimmen, indem er es fiir nicht
angezeigt erachtet, dass der Kanton Bern mit seiner
hervorragenden Viehzucht sich mit der West- und
Ostschweiz verbinde und fir die Hrrichtung eines
schweizerischen Stammzuchtbuches eintrete. Er hat
siamtliche Genossenschaften des Kantons zu einer Ver-
sammlung im Laufe des Februar dieses Jahres ein-
geladen, und an dieser Versammlung wurde im Prin-
zip beschlossen, der Hinfihrung eines kantonalen
Stammzuchtbuches den Vorzug zu geben. Ein defini-
tiver Beschluss wurde nicht gefasst, weil der kanto-
nale Genossenschaftsverband die Sache nicht vorbereitet
hatte. An einer spitern Konferenz einigte man sich
dahin, vom kantonalen Genossenschaftsverband sei
eine weitere Versammlung einzuberufen, an der defi-
nitiv dartiber Beschluss zu fassen sei, ob man ein
kantonales Stammazuchtbuch einfithren oder sich dem
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schweizerischen anschliessen wolle. Mittlerweile wurde
der Wunsch ausgesprochen, man mochte die Regie-
rung tber ihre Stellungnahme in dieser I'rage inter-
pellieren. Es wurde geltend gemacht, wenn man ein
kantonales Stammzuchtbuch einfiithre, so werde man
an dem reservierten Geld nicht partizipieren. Das
konnten wir nicht begreifen, da der Kanton Bern auf
dem Gebiete der Viehzucht eine hervorragende Stel-
lung einnimmt und wohl 'die Hélfte an den vorhan-
denen Kredit beigetragen hat.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Gestatten Sie mir, die Interpellation
des Herrn Grossrat Miller in aller Kiirze mit folgenden
Ausfithrungen zu beantworten. Wiére die Zeit nicht
so vorgertickt, so wiirde ich die Angelegenheit aller-
dings etwas eingehender besprechen, aber mit Riick-
sicht auf die Zeit will ich mich moglichst kurz fassen.

Die Einfiihrung eines Stammzuchtbuches ist fur
den Nachweis der Abstammung der Tiere von
allergrosster Bedeutung. Die Erfahrung lehrt, dass
die Tiere ihre guten und schlechten Eigenschaften
mit um so grosserer Sicherheit vererben, je ldnger
diese Eigenschaften schon bei den Vorfahren vor-
handen waren. Wir wissen im weitern, dass speziell
die ausserordentlichen Fortschritte der englischen Tier-
zucht, der Pferde-, Rindvieh-, Schweine- und Schaf-
zucht, auf den Nachweis der Abstammung, unter ge-
nauer Fuhrung der Zuchtbiicher und entsprechender
Zuchtauswahl, zuriickzufithren sind. Wir haben auch
in unser Viehprimierungsgesetz von 1896 die Be-
stimmung aufgenommen, wie sie eigentlich in keinem
andern kantonalen Gesetz enthalten ist, dass ménn-
liche Tiere des Rindviehgeschlechts nur prémiert
werden diirfen, wenn sie von priamierten Stieren ab-
stammen, ja dass Zuchtstiere nur pramiert werden
diirfen, wenn sie sowohl viiterlicher- wie miitterlicher-
seits von pramierter Abstammung sind. Man doku-
mentierte damit, dass man schr viel Gewicht darauf
legt, nur solche Zuchtstiere zur Zucht zu verwenden,
die von durchaus gesunden und mit guten Ligen-
schaften ausgeriisteten Eltern abstammen. Wir kon-
nen heute sagen, dass nun im Kanton Bern seit an-
nidhernd 20 Jahren samtliche bei der Zucht zur Ver-
wendung gelangenden Stiere von pramierter Abstam-
mung sind, und ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn
ich weiter den Satz aufstelle, dass die grosse Ueber-
legenheit der bernischen Viehzucht gegeniiber der-
jenigen in den andern Kantonen — ich spreche aller-
dings nur vom Fleckvieh — zum guten Teil einerseits
auf dieses Pramierungsverfahren zurtckzufithren ist
und anderseits — das wollen wir auch zugeben —
auf die Tuchtigkeit unserer Ziichter und die natiir-
lichen Verhiltnisse, wie wir sie speziell im Zucht-
gebiet des Simmentals haben.

Nun gestatten Sie mir aber doch cinige wenige
Bemerkungen tiber das Stammzuchtbuch. Vor etwas
mehr als zehn Jahren hat der Sprechende als dama-
liger Direktor der Riitti und als Prasident des ber-
nischen Fleckviehverbandes die Auffassung vertreten,
es solle ein kantonales Stammzuchtbuch eingefiihrt
werden. Allein ich drang damit nicht durch. Einerseits
erklarten die andern IKantone, dass sie kein kantonal-
bernisches Zuchtbuch wollten, sondern es miisse ein
eidgendssisches Zuchtbuch emcrefuhrt werden; ander-
seits stellten sich unsere Simmentaler Verbinde auf
den Boden, sie wollen weder ein eidgendssisches noch
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ein kantonales Zuchtbuch, sondern héochstens ein
solches fur das Simmental. Ich gab mir grosse Miihe,
die verschiedenen Interessen des Ober- und Unter-
landes zu vereinigen, fand aber in diesem Bestreben
verhiltnismissig wenig Unterstiitzung, und die Be-
geisterung fir Einfithrung eines Stammzuchtbuches
langte so ziemlich auf dem Gefrierpunkt an. Die
Sache blieb inzwischen liegen, der Krieg brach aus,
und es sprach niemand mehr von der Kinfiihrung
eines Stammzuchtbuches fiir das Fleckvieh. Ich be-
greife durchaus, dass das Simmental fiur die Einftah-
rung eines kantonalen Stammzuchtbuches nicht be-
geistert war, wohl deshalb, weil die Ziichter vor dem
Krieg eine sehr schwere Krisis durchmachten. Viele
der Herren werden sich erinnern, in welcher Weise
damals wihrend mehreren Jahren vor dem Krieg
unser Zuchtgebiet in bezug auf den KExport von
Zuchtvieh schikaniert worden ist. Wenn irgendwo in
einem Winkel der Schweiz die Maul- und Klauen-
seuche ausgebrochen war, so haben die umliegenden
Staaten, namentlich Deutschland, sofort die Grenzen
geschlossen mit der Begriindung, es diirfe kein Vieh
mehr importiert werden, weil die Gefahr der Ein-
schleppung der Maul- und Klauenseuche zu gross sei.
Das hinderte aber nicht, dass im gleichen Moment
Héndler mit Spezialbewilligungen in unser Liand kamen
und unter dem Druck des Grenzschlusses die Tiere
zu verhéltnisméssig billigem Preise erwerben konnten.
Man begreift, dass da die Begeisterung fur Einfihrung
des Stammzuchtbuches nicht sehr gross war.
Inzwischen haben die Verhiltnisse aber gedndert,
und man darf wohl sagen, dass das Verhalten des
bernischen Unterlandes wesentlich dazu beigetragen
hat. Hs entstanden hier eine sehr grosse Zahl von
Zuchtgenossenschaften, die alljahrlich dem Zucht-
gebiet des Oberlandes wertvolles Material abkaufen,
und die Zuchtbestinde im Unterland erfuhren infolge-
dessen eine Verbesserung, die jedenfalls grosser ist
als die in den umliegenden Kantonen. Es ist deshalb
begreiflich, dass man heute, nachdem unzweifelhaft
in den nédchsten Jahren der Absatz von Zuchtvieh
in die umgebenden Liénder ein glinstiger sein wird,

auch im Simmental mit der Einfilhrung eines
Stammzuchtbuches vielmehr einverstanden ist als
seinerzeit.

Nun ist den Viehzuchtverbidnden und Viehexpor-
teuren wihrend des Krieges vom Bund ein Betrag
von einigen hunderttausend Franken als Gewinnan-
teil zugewiesen worden, mit der Bestimmung, dass
daraus die Stammzuchtbiicher subventioniert werden
sollen. Die Frage ist heute noch nicht entschieden,
ob fir die beiden Hauptrassen, Braunvieh und Fleck-
vieh, ein Bureau eingerichtet oder ob diese Summe
auf beide Hauptrassen verteilt werden soll. Auch die
Frage ist noch offen, ob fir das Fleckvieh ein ein-
heitliches Stammzuchtbuch eingefithrt werden soll
oder ob man den einzelnen Kantonen freie Hand
geben will. Dariiber ist kein Zweifel, dass ohne den
Kanten Bern die Binrichtung eines eidgendssischen
Stammzuchtbuches nicht wohl méglich ist. Auf der
andern Seite kann man fragen, ob der Kanton Bern
ein spezielles Interesse an der Einfihrung eines eid-
gendssischen Stammzuchtbuches hat oder nicht viel
mehr ein eminentes wirtschaftliches Interesse an der
Einfithrung eines kantonalen Stammzuchtbuches. Dar-
tiber mochte ich mir einige wenige Bomerkungen
erlauben.
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Zunidchst ist zu sagen, dass heute die Abstam-
mungsnachweise im Kanton Bern und in den tibrigen
Kantonen ganz verschieden sind. Wir haben fur uns
den kantonalen Belegschein, der dokumentiert, dass
das minnliche Tier beidseitig priamierter Abstammung
ist, und der durch Aufnahme eines genauen Signale-
ments feststellt, dass das Tier wirklich von diesen
Eltern abstammt. Auf der andern Seite haben wir
den eidgendossischen Belegschein, wo die Kontrolle in
der Weise erfolgt, dass innert gewisser Zeit nach der
Geburt eines Kalbes der betreffende Zeichnungsbe-
ambe hingerufen wird, um am Tier eine Ohrmarke
mit einer Nummer anzubringen. Man wirft dem ber-
nischen Belegschein vor, dass Verwechslungen vor-
kommen konnen. Das mag hin und wieder vorkom-
men, allein durch die entsprechenden Vorschriften
und Massnahmen, sowie das Verhalten der Vieh-
schaukommission hat man es dazu gebracht, dass
eine Unterschiebung eigentlich sozusagen ausgeschlos-
sen ist. Alle Tiere, die nicht ein ganz genaues Sig-
nalement haben, das mit dem Belegschein iiberein-
stimmt, werden als nicht pramierungswiirdig zurtick-
gewiesen. Das ist wohl das beste Mittel, um dafiir
zu sorgen, dass eine moglichst genaue Aufnahme des
Signalements stattfindet. Man darf auch sagen, dass
der heutige bernische Belegschein sich in andern
Kantonen und im Ausland eines grossen Ansehens
erfreut. Bei der eidgendssischen Ohrmarke besteht
der Nachteil, dass beim Fehlen derselben man die
grosste Miithe hat, sie wieder zu ersetzen und die
Identitdt festzustellen. Der beste Nachweis konnte
wohl durch die Verbindung der Ohrmarke mit dem
Belegschein geleistet werden.

Wenn nun aber in andern Kantonen und im Bund
die Auffassung herrscht, dass nur die allerbesten Stiere
in das eidgendssische Stammzuchtbuch aufgenommen
werden konnen, so hitte das zur Folge, dass ein
grosser Teil der primierten bernischen Zuchtstiere
fiir das eidgendssische Stammzuchtbuch ausser Be-
tracht fielen. Das kénnen wir nicht zugeben. Wir
koénnen nicht zugeben, dass man im Kanton Bern
quasi zwischen Stieren erster Qualitdt mit eidgends-
sischem Belegschein und Stieren zweiter Qualitdt mit
kantonalem DBelegschein unterscheidet, indem die Be-
deutung des kantonalen Belegscheins dadurch ganz
gewaltig herabgemindert wiirde. Eine grosse Schwie-
rigkeit besteht fiir den Kanton Bern darin, dass,
wenn dem eidgendssischen Zuchtbuch zugestimmt
wiirde, eine Aenderung des Gesetzes von 1906 statt-
finden miisste. Dass eine Revision des Viehpriamie-
rungsgesetzes momentan nach verschiedenen Rich-
tungen auf Schwierigkeiten stossen wiirde, liegt ohne
weiteres auf der Hand. Hs dirfte deshalb richtiger
sein, beim jetzigen Gesetz zu bleiben, den bernischen
Belegschein auszubauen, die Angelegenheit auf kan-
tonalem Boden zu ordnen und von den Mitteln, wel-
che der Bund zur Verfugung hat, einen Teil fir die
Einfuhrung eines kantonalen Stammzuchtbuches zu
erhalten zu suchen. Die Regierung steht durchaus
nicht auf dem Boden, dass man in dicser Richtung
engherzig sein und nicht mithelfen soll, die Ange-
legenheit auf eidgendssischem Gebiet zu ordnen;
aber auf der andern Seite darf der Kanton Bern
dank den natirlichen Verhiltnissen, dank seiner Tat-
kraft und dank den Opfern, die er bis jetzt fiir die
Viehzucht gebracht hat, auf diesemn Gebiet auch eine
gewisse Vorzugsstellung  beanspruchen.  Sie wissen,
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dass der Kanton Bern mit seinen Pferdezuchtbestre-
bungen jahrzehntelang allein auf weiter Flur stand
und dass er die schweizerische Pferdezucht in ihrer
Eigenart gerettet hat. Es darf den Behérden nicht
als Unbescheidenheit ausgelegt werden, wenn sie sich
auf den Boden stellen, dass die Stammzuchtbuch-
frage nur so geordnet werden kann, dass die Vor-
zugsstellung des bernischen Zuchtgebietes angemes-
sen gewahrt bleibt. Es bleibt deshalb weitern Ver-
handlungen vorbehalten, die Angelegenheit in diesem
Sinne zu ordnen. Ich kann den Herrn Interpellanten
versichern, dass die Landwirtschaftsdirektion und der
Regierungsrat die Interessen des Zuchtgebietes und
der bernischen Ziichterschaft mit allem Wohlwollen
und aller Bestimmtheit wahren und suchen werden,
nach dieser Richtung die Stellung, die wir heute
einnehmen, nicht nur zu behaupten, sondern noch
zu fordern. In diesem Sinne méchte ich die Interpel-
lation des Herrn Grossrat Miiller beantwortet haben.

Miiller (Boltigen). Ich bin von der Auskunft voll-
stindig befriedigt.

Interpellation der Herren Grossrite Brand und Mit-
unterzeichner betreffend Nebenbeschiftigungen der
kantonalen Beamten und Angestellten.

(Siehe Seite 697 hievor.)

Brand. Die Interpellation, die ich mit 31 Kollegen
eingereicht habe, lautet folgendermassen:

« Der Regierungsrat wird eingeladen, dariiber Aus-
kunft zu geben:

a) Ob er es fiir zuldssig erachtet, dass ein Archi-
tekt des Kantonsbauamtes im Nebenamt fiir einen
Gemeindeschulhausbau die Pline ausarbeitet und die
Bauleitung iibernimmt ?

b) Ob er beabsichtigt, die den kantonalen Beamten
und Angestellten erlaubten Nebenbeschiftigungen
nach einheitlichen Gesichispunkten zu ordnen?»

Zuniéchst die Tatsachen, die zur ersten Frage Ver-
anlassung gegeben haben. Die Gemeinde Miinsingen
sah sich infolge Zunahme der Bevolkerung genétigt,
an ihrem Schulhause einen Anbau erstellen zu lassen.
Sie liess durch einen Baumeister ihrer Ortschaft ein
Projekt skizzieren, das sie der Unterrichtsdirektion
einreichte, um sicher zu sein, dass sie den im Primar-
schulgesetz vorgesehenen Staatsbeitrag von 5—10 %
bekommen werde. Die Unterrichtsdirektion konnte
selbstverstindlich die Plane nicht durch ihre eigenen
Organe priifen lassen, sondern iiberwies sie der kan-
tonalen Baudirektion. Durch diese Ueberweisung be-
kam das kantonale Hochbauamt und insbesondere der
Adjunkt des Kantonsbaumeisters von dieser Bau-
angelegenheit Kenntnis. Er begab sich nach Miin-
singen und die weitere Entwicklung machte sich so,
dass der Baumeister, der urspriinglich mit der Sache
betraut war, wegen verschiedener kritischer Bemer-
kungen, die erhoben wurden, auf die Ausfiihrung des
Auftrages verzichtete oder dass ihm die Arbeit ent-
zogen worden ist; ich weiss die Einzelheiten nicht
genau. Jedenfalls hat nun der Adjunkt des Kantons-
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baumeisters die weitere Ausarbeitung der Pline und
die Bauleitung iibernommen. Das hat in den Kreisen
der bernischen Architekten Aufsehen erregt. Bs war
ihnen nicht verstdndlich, dass in der gegenwirtigen
Zeit, wo die freierwerbenden Architekten seit Jahren
unter einer intensiven Beschiftigungslosigkeit leiden,
der Staat einen seiner Beamten ein solches Projekt
durchfiihren und ihm die Bauleitung iibertragen lésst,
wihrend der Beamte dann doch wieder in anderer
Eigenschaft das ganze Projekt sollte tiberpriifen helfen.
Dass es sich nicht um eine kleine Nebeneinnahme
handelt, ist ohne weiteres ersichtlich, wenn man weiss,
dass die Baukosten auf iiber 150,000 Fr. devisiert
sind und das mit dem bauleitenden Architekten ver-
abredete Honorar sich auf 4500 Fr. belduft. Eine
solche Nebeneinnahme darf doch wohl als etwas iiber
das iibliche Mass der erlaubten Nebeneinnahmen hin-
ausgehend bezeichnet werden. Die Tatsache ist, so-
viel mir bekannt, als solche nicht bestritten worden.
Nachdem der Ingenieur- und Architektenverein von

~dem Sachverhalt Kenntnis bekommen hatte, wandte

er sich durch Eingabe vom 5. April an die Bau-
direktion und ersuchte, dass man fiir Abhiilfe sorgen
mochte. Dem Verein wurde am 16. April vom Se-
kretir der Baudirektion geantwortet, sie werden auf
die Angelegenheit erst zuriickkommen kénnen, wenn
der Baudirektor aus dem Krankheitsurlaub zuriick-
gekommen sei. Unter dem 30. April hat der Verein
sich neuerdings schriftlich um die Angelegenheit be-
kiimmert und, wie mir soeben noch versichert worden
ist, daraufhin keine Antwort mehr erhalten.

Wir halten es fiir schlechthin unzulissig, solche
Arbeiten durch einen Beamten des Kantonsbauamtes
ausfiihren zu lassen, und wir erwarten, dass wir dar-
iiber vom Regierungsrat eine befriedigende Antwort
bekommen werden. Abgesehen von der grundsitz-
lichen Frage, auf die ich eingangs hingewiesen habe,
mochte ich, wie die Herren wiederholt gehért haben,
hervorheben, dass das Kantonsbauamt offenbar ge-
niigend von Arbeiten in Anspruch genommen ist. Der
Vizeprisident der Staatswirtschaftskommission hat

letzten Montag Veranlassung genommen, bei einem

Baugeschift zu riigen, dass uns die Akten erst in
allerletzter Zeit zugestellt wurden, so dass sie nicht
einmal bei den Mitgliedern der Staatswirtschaftskom-
mission zirkulieren konnten. KEs ist das nicht das
erste Mal, sondern — jedes Mitglied der Staatswirt-
schaftskommission aus den letzten Jahren wird mich
unterstiitzen kénnen — es sind zu wiederholten Malen
gerade die Akten des Kantonsbauamtes sehr spit zu
uns gelangt. Ich kann Ihnen anhand meiner Notizen
ein besonders typisches Beispiel anfithren. Am 13. Juli
letzten Jahres ist der Gefangenschaftsturm in Saanen
teilweise abgebrannt. Es ist klar, dass das Geb#ude
sofort instand gesetzt werden musste. Die Akten die-
ses Geschiftes konnten aber nicht so rechtzeitig vor-
bereitet werden, dass das Geschidft dem Grossen Rat
in der am 30. September beginnenden Session hitte
vorgelegt werden koénnen. Hs konnte erst im No-
vember vor den Rat gebracht werden. Ich konnte
eine Reihe anderer Fille anfiihren. Nebenbei be-
merke ich, dass ich kiirzlich Gelegenheit hatte, mit
Herrn Kollega Ingold den neuen Gefangenschaftsturm
in Saanen zu besichtigen. Miisste man diesen Bau
vom Standpunkt des Heimatschutzes aus beurteilen,
so kénnte man ihn nicht als ein gutes Beispiel hin-
stellen, sondern miisste ihn unbedingt unter die
192
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schlechten Beispiele einreihen. Ich komme da auf
den Heimatschutz zu sprechen, weil der Architekt,
der in Miinsingen als Bauleiter sich eine Nebenbe-
schiftigung verschaffte, bereits eine andere, stindige
Nebenbeschiftigung hat, namlich die eines beraten-
den Architekten und Geschiftsfithrers der Vereini-
gung fiir Heimatschutz, eine Nebenbeschiftigung, die
nicht etwa eine rein ehrenamtliche, sondern auch eine
besoldete ist.

Solche Erscheinungen miissen geriigt werden und
fithren nach unserem Dafiirhalten dazu, dass man sich
fragt, ob es moglich sei, dass man in der staatlichen
Verwaltung die Uebernahme von Arbeiten, die die Be-
treffenden von ihrer Hauptitigkeit ablenken, gestatte.
Als die Interpellation bekannt wurde, sind mir von
einem Biirger der Stadt Bern mit voller Namensunter-
schrift Einzelheiten bekanntgegeben worden, die be-
weisen, dass man auch im Publikum diese Krlaubnis,
die offenbar dem Beamten erteilt worden ist, als auffil-
lig betrachtet und dass sich allerlei Vermutungen daran

gekniipft haben. Sobald ich vom Verfasser des Brie-

fes ermichtigt bin, den Inhalt weiterzugeben, werde
ich ihn der Baudirektion zur Verfiigung stellen. Ich
habe die Erméchtigung nachgesucht, bin aber zurzeit
noch nicht im Besitze der Riickdusserung.

So viel in bezug auf die erste Frage der Inter-
pellation, die eine rein grundsitzliche und sachliche
Bedeutung beansprucht. Der Beamte, um den es sich
handelt, ist mir personlich nicht bekannt; ich kenne
lediglich seine Unterschrift aus den Akten, die wir
gelegentlich bekommen. s ist durchaus nicht be-
absichtigt, ihn persénlich vor dem Rat blosszustellen,
sondern die Interpellation musste gestellt werden, weil
den Organen, die dem ganzen Handel von Berufs
wegen eine grosse Aufmerksamkeit geschenkt haben,
auf ihre Anfrage von der Baudirektion keine Antwort
erteilt worden ist.

Mit Riicksicht auf den grundsitzlichen Charakter
der Nebenbeschiftigungen staatlicher Beamter und
Angestellter in diesem Umfang glaubten wir die wei-
tere Frage anschliessen zu sollen, ob der Regierungs-
rat nicht gedenke, die erlaubten Nebenbeschiftigungen
nach einheitlichen Gesichtspunkten zu ordnen. Nach
meinem Dafiirhalten sollten vom Regierungsrat all-
gemeine Weisungen an die Direktionen und selbst-
stindigen Institute des Staates erlassen werden, die
folgende Grundsiitze enthalten: Kinmal sollte, was
bereits in den Besoldungsdekreten und im Angestellten-
dekret vom Méirz 1918 enthalten und eigentlich selbst-
verstdndlicht ist, neuerdings festgestellt werden, dass
die Erfiillung der amtlichen Verpflichtungen allem
voranzugehen hat und dass kein Beamter und An-
gestellter Arbeiten iibernehmen darf, die ihn in der
Erfiillung seiner amtlichen Pflichten beeintrichtigen.
Ferner sollte der Grundsatz niedergelegt werden, dass
kein Staatsbeamter oder Angestellter Arbeiten iiber-
nehmen darf, die ihn mit seinen amtlichen Obliegen-
heiten in Konflikt bringen konnen. Das ist da der
Fall, wo er vermdge seiner Stellung dazu kommen
kann, Arbeiten zu begutachten, die er oder einer
seiner Kollegen selbst ausgefiihrt hat. Das ist durch-
aus unzuldssig. Weiter sollte der Grundsatz auf-
genommen werden, dass ein Beamter oder Angestellter
nicht durch Uebernahme von Nebenbeschiftigungen
illoyale Konkurrenz treiben darf. Endlich halte ich
es angesichts des von mir skizzierten Vorkommnisses
auch fiir wichtig, dass keine Nebenarbeiten {iber-
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nommen werden diirfen, die ihrer Natur nach den
amtlich vollbeschiftigten Beamten oder Angestellten
wihrend seiner gesetzlichen Bureauzeit auswirts in
Anspruch nehmen. Um bei dem Beispiel zu bleiben,
ist es wohl einleuchtend, dass die Bauleitung in Miin-
singen nicht vom Bureau im Stift aus besorgt werden
konnte, sondern dass der bauleitende Architekt selbst-
verstindlich gendtigt war, nach Miinsingen zu gehen
und die Arbeiten an Ort und Stelle zu kontrollieren.
Das kann er nicht ausserhalb der Bureauzeit tun,
sondern nur withrend derselben, denn wenn die Bu-
reauzeit voriiber ist, ist auch die Arbeitszeit auf dem
Bauplatz fertig. Zur Entschuldigung des betreffenden
Beamten wird geltend gemacht, er habe dieses Ho-
norar nicht im vollen Umfang fir sich bezogen, son-
dern er habe einen Dbeschiftigungslosen Architekten
engagiert und durch diesen die Arbeit besorgen lassen.
Allein nach unserem Dafirhalten kann diese Int-
schuldigung nicht gehort werden. Is geht nicht an,
dass ein kantonaler Beamter sich auf den Boden stellt,
er diirfe im Nebenamt noch ein Bureau fiihren, wenn
er arbeitslose Leute beschiiftige. Das ist eine falsche
Auffassung der staatlichen Funktionen, der Verrich-
tungen, die dem betreffenden Beamten kraft seiner
Stellung im Staatsdienst obliegen. Ich kann also diese
Entschuldigung nicht als gentigend akzeptieren.

Das sind in aller Kiirze die Verumstindungen,
welche zu unserer Interpellation gefiihrt haben.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Vorerst muss ich dem Grossen Rat Aus-
kunft geben, wieso ich dazu komme, die Interpella-
tion zu beantworten. Sie figuriert infolge eines Ver-
sehens nicht auf der Tagesordnung, und es war nicht
moglich, Herrn v. Erlach, der nicht wissen konnte,
dass er noch an die Reihe komme, zu finden. Ich will
nun versuchen, sogut es mir mdoglich ist, Auskunft
zu geben gestiitzst auf die Mitteilungen, die Herr
v. Brlach in der Sitzung des Regierungsrates gemacht
hat, als die Antwort an den Grossen Rat festgestellt
worden ist. ‘

Der Tatbestand, wie er von Herrn Dr. Brand dar-
gestellt wurde, stimmt nach dem, was ich aus den
Akten gesehen habe, und was Herr v. Erlach uns
mitgeteilt hat. In einem Punkt liegt offenbar ein Miss-
verstiandnis vor. Die Architekten erkliren, auf ihre Ein-
gahe keine Antwort bekommen zu haben. Das scheint
daher zu rithren: Im gegebenen Augenblick fand
zwischen der Abordnung des Architektenvereins und
dem Kantonsbaumeister und seinem Stellvertreter, also
gerade Herrn Zihler, eine Unterredung statt, und die
Beteiligten waren der Meinung, dass damit der Handel
erledigt sei. Das scheint nicht der Fall gewesen zu
sein. Spiter ist von diesem Standpunkt aus die Sache
nicht mehr behandelt und vielleicht nicht beantwortet
worden. Aus dem Studium der Akten habe ich tibrigens
gesehen, dass die Hingabe des bernischen Architekten-
vereins nicht gestempelt war. Das hatte selbstverstind-
lich die Wirkung, dass der ganze Handel auch etwas
linger ging, als wenn der Architektenverein selbst
sich auch auf den gesetzlichen Boden begeben hitte.

In der Sache selbst wurde uns-mitgeteilt, die An-
stellung des Herrn Architekt Zihler sei auf Wunsch
der beteiligten Kreise in Miinsingen erfolgt, die —
das geht auch aus den Akten hervor — der Meinung
waren, sie hitten nicht einen vollstindigen Bauleiter

notig, sie seien selbst soweit sachverstindig, dass sie
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die Hauptsache der Arbeit besorgen konnten, dass sie
aber doch gerne jemand hétten, der ihnen gegebenen-
falls mit Rat und Tat zur Seite stehen kénnte. Und
Herr Zihler erklirte, er habe selbst nicht Gelegenheit
und Zeit, um sich allen diesen Arbeiten zu widmen,
er habe aber einen stellenlosen Architekten zur Hand,
der die Arbeiten besorgen konnte, wihrend er selbst
die allgemeine Aufsicht Ubernehmen wiirde. Ich habe
keinen Grund anzunehmen, dass dabei nicht die Mei-
nung vorhanden war, man erweise damit in guten
Treuen einem Manne einen Dienst, dem diese Arbeits-
gelegenheit willkommen war. In gewdhnlichen Zeiten
wire man kaum dazu gekommen, Herrn Zihler die
Uebernahme der Bauleitung zu untersagen, denn die
Nebenbeschéftigungen unserer Beamten, namentlich
auch der technischen Beamten, sind immer eine heikle
Sache. Nun hat aber die ganze Geschichte insofern
einen etwas andern Charakter, als bekanntlich in einem
grossen Teil des Baugewerbes und mithin auch bei
den Architekten Arbeitslosigkeit herrscht. Im Regie-
rungsrat wurde die Meinung ausgedriickt, dass es
besser wire, wenn die Angestellten und Beamten des
Staates diesen Leuten, die mit schweren Sorgen zu
kampfen haben, nicht Konkurrenz machen wiirden,
die von ihrem Standpunkte aus nicht als loyal ange-
sehen werden konnte. Von diesem Gesichtspunkte aus
war der Regierungsrat der Meinung, dass die Ueber-
nahme dieser Bauleitung besser unterblieben wire,
damit auch der Schein vermieden worden wire, dass
man jemand etwas wegnehme, auf das er Anspruch
zu haben glaubte. Wie gesagt, in gewohnlichen Zeiten
hiitte niemand etwas dagegen gehabt, aber angesichts
der gespannten Arbeitsverhéltnisse wird man vielleicht
in Zukunft an solche Fragen einen etwas strengeren
Masstab anlegen miissen als bis dahin.

Was im tiibrigen die Arbeit des Kantonshauamtes
anbelangt, so hatte ich in den letzten Jahren hiufig
die Baudirektion zu vertreten und hatte da Gelegen-
heit, Herrn Zihler als sehr kenntnisreichen und tétigen
Mann kennen zu lernen; ich habe nie feststellen
konnen, dass seine iibrige Beschiftigung der amtlichen
Titigkeit im Wege stehen wiirde. Gewiss geht es mit
einer Reihe von Geschéften jeweilen etwas lange, und
es konnte vielleicht auch gelegentlich auf dem Kan-
tonsbauamt etwas rascher gehen. Allein — ich muss
das zur Steuer der Wahrheit sagen — das Kantons-
bauamt ist nicht allein; seine Entscheidungen gehen
zuniichst an die Baudirektion und von hier an die
Finanzdirektion, wo unter Umstinden das eine oder
andere Geschift etwas linger zuriickbehalten werden
muss. Dann darf man auch nicht vergessen, dass, so-
bald eine Grossratssession ausgeschrieben ist, von ver-
schiedenen Seiten darauf gedringt wird, dass dieses
oder jenes (teschift unbedingt behandelt werde — ich
erinnere Dbeispielsweise nur an den Pfarrhausbau in
Kirchenthurnen — und dann muss es oft etwas rascher
gehen, als einem lieb ist, und die Staatswirtschafts-
kommission verfiigt zur Vorberatung nur tiber kurze
Zeit. Von seiten der Regierung wird immer wieder
Weisung gegeben, man solle es fiir das nichste Mal
vermeiden, dass ein Geschéft plétzlich vor einer Gross-
ratssession in Fluss gebracht werde. Oft kommen aber
beziigliche Begehren aus dem Schosse der Staatswirt-
schaftskommission selbst, die verlangt, dass dieser oder
jener Gegenstand noch behandelt werde. Da geht es
dann oft rasch zu, vielfach rascher, als der Verwal-
tung selbst lieb ist.
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Also in bezug auf den Fall Zihler sollte man der
Regierung die Moglichkeit lassen, zu sehen, wie sie
ihn in Ordnung bringen kann. Wir haben ihn, wie
gesagt, nicht als bdsartig angesehen, aber ich begreife,
dass es unter Umstidnden besser gewesen wire, wenn
nicht diese Frage der Konkurrenz zwischen dem an-
gestellten und dem freierwerbenden Architekten hin-
eingekommen wire.

Was die Nebenbeschiftigung der Beamten und
Angestellten tiberhaupt betrifft, so ist der § 8, Absatz 3,
des Dekretes vom 15. Januar 1919 massgebend, der
bestimmt: «In bezug auf die Nebenbeschiftigungen
der Beamten bleiben die Bestimmungen bestehender

‘gesetzlicher Erlasse vorbehalten». Wir haben eine

ganze Reihe von gesetzlichen Erlassen, wo es heisst,
dass der und der Beamte eine ganz bestimmte Neben-
beschiftigung nicht ausiiben diirfe. Und weiter: «Wo
besondere Vorschriften fehlen, kénnen einem Beamten
bestimmte Nebenbeschiftigungen, welche die amt-
lichen Verrichtungen beeintréchtigen, durch den Re-
gierungsrat beziehungsweise durch das Obergericht
ganz oder teilweise untersagt werden. Die Beamten
sind verpflichtet, bezahlte Nebenbeschiftigungen ihrer
Oberbehérde zur Kenntnis zu bringen». Weiter, als
hier vorgesehen ist, kann man mit gesetzlichen Be-
stimmungen nicht gehen, denn die Verhéiltnisse sind
von Fall zu Fall verschieden. Wir haben eine Reihe
von Beamten, die nach der bestehenden Organisation
durch ihre amtliche Titigkeit nicht vollstindig in
Anspruch genommen werden. Da lehrt die Erfahrung,
dass es besser ist, diesen Beamten noch eine bestimmte
Nebenbeschiftigung zu gestatten, damit ihre Arbeits-
kraft voll in Anspruch genommen ist, und sie nicht
Gelegenheit haben, die fehlende Arbeitszeit durch eine
Titigkeit auszufiillen, die dann wieder in ungtinstiger
Weise auf ihre amtliche Tétigkeit zurtickwirkt. lch
habe hier schon wiederholt ausgefihrt, dass fiir einen
nichl vollbeschiftigten Beamten die grosse Gefahr be-
steht, dass er in dieser oder jemer Richtung auf Ab-
wege geridt; das ist vielleicht einer der schwersten
Fehler verschiedener Bezirksbeamter. Da hat es sich
als ein ganz gutes Mittel erwiesen, dass man dem
betreffenden Mann gestattete, noch diese oder jene
Nebenbeschiftigung zu betreiben. Es ist auch vorge-
kommen, dass Amtsbezirke geradezu bei uns vorstellig
wurden, man mochte den Mann in seiner bisherigen
Stellung belassen, sie seien iiberzeugt, dass er beide
Beschéftigungen zur Zufriedenheit ausiiben werde. An
andern Orten ist es im Interesse des Amtes selbst,
wenn der Beamte durch die Titigkeit, die etwas ausser
seinem gewdhnlichen Rahmen liegt, mit dem Leben
in Verbindung kommt. In einer Reihe von Fillen ist
es gut, wenn der Betreffende Gelegenheit hat, seine
Kenntnisse ausserhalb seines Amtes aufzufrischen. Es
liegt durchaus nicht im Interesse der Verwaltung,
wenn gerade unsere technischen Beamten von Zeit
zu Zeit sei es mit der Praxis, sei es mit Preisgerichten,
sei es mit irgend etwas zu tun haben, wo sich ihnen
Gelegenheit bietet, auch in etwasanderes hineinzusehen
als stets nur in ihre Akten; wenn sie immer nur im
Bureau sind, laufen sie Gefahr, den Techniker zu
verlieren und in der Bureaukratie unterzugehen.
Ferner haben wir unter Umstdnden vom Standpunkt
des Staates und der Gemeinde aus notig, die Leute
mit gewissen Nebenbeschiftigungen zu betrauen, weil
uns sonst niemand zur Verfiigung steht. Ich denke
in diesem Zusammenhang an die grosse und verdienst-
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volle Arbeit, welche uns das Personal der landwirt-
schaftlichen Schulen auf dem Gebiete der Lebensmit-
telvervorgung unseres Landes in den letzten Jahren
geleistet hat. Es wurde infolge eines Auftrages der
Staatsbehorden mit dieser Aufgabe betraut und hat
seine Arbeit im allgemeinen sehr gut gemacht. Aber
es hat sich auch da gezeigt, dass gewisse Gefahren
vorhanden sind, namentlich auch, dass die Leute in
ein falsches Licht kommen. Von Zeit zu Zeit er-
schien ein Zeitungsartikel, welcher behauptete, dass
die Personen, die sich mit der Kartoffelversorgung
abgeben, jahrlich 20,000, 25,000, ja sogar 40,000
Franken verdienen. Sie haben lediglich die Gebiihren
fiir den Staat eingezogen, aber dann kam ein wohl-
wollender Mitbiirger und erklérte, er habe fiir so und
soviel hundert Doppelzenter die Gebiihr bezaht, das
mache die und die Summe aus, diesen Betrag habe
der betreffende Herr Miiller oder Meyer eingesteckt.
Es gibt da Leute, welche in dieser Beziehung etwas
empfindlicher sind, als wir nach und nach im Regie-
rungsrat werden. Sie fiihlen sich schwer gekrinkt,
weil sie sagten: Nun haben wir uns fir wenig Geld
der Allgemeinheit zur Verfiigung gestellt, und das
ist nun der Lohn. Aber auch das wird sich nicht
vermeiden lassen.

Auf der andern Seite kommt schliesslich auch das
allgemeine menschliche Gefiihl, dass, wo wir einem
unserer Beamten eine Verbesserung der Stellung ge-
statten konnen und weiter nichts Béses damit ver-
bunden ist, man es nicht verhindern, sondern im
Gegenteil, wenn es mit Riicksicht auf die amtliche
Stellung und die Interessen des Staates angeht, gestatten
soll. Das miissen wir von Fall zu Fall entscheiden.
Natiirlich sind Zweifelsfille vorhanden, wo man bald
so0, bald anders entscheiden kann, aber im allgemeinen
wendet der Regierungsrat, wenn er sich dariiber zu
sussern hat, die Grundsitze an, von denen soeben
Herr Brand gesprochen hat. Ich mdéchte dabei ledig-
lich das nicht als durchschlagend ansehen, dass einem
Beamten eine Nebenbeschiftigung nur dann zu ge-
statten sei, wenn sie ihn nicht vom Bureau wegnehme.
Das kdme in den allermeisten Féllen auf das Total-
verbot der Nebenbeschéftigungen heraus. Wenn man
sich richtig einrichtet und die Sache mit einer ge-
wissen Sorgfalt und gutem Willen behandelt, so ldsst
sich das ganz gut machen. Ich habe auch unter
meinen Beamten solche, welche Nebenbeschéftigungen
haben, und ich sehe es oft nicht ungerne, wenn sie
aus dem Bureau herauskommen und mit andern Leu-
ten verkehren. Hs tut ihnen kérperlich, geistig und
finanziell gut, aber es schadet auch dem Staate nicht.
Sie sehen und héren wieder etwas anderes und ver-
schliessen ihre Augen nicht vor allen Erscheinungen
des Lebens. '

Ich kann also, was die grundsitzliche Frage be-
trifft, erkliren, dass der Regierungsrat, soviel an ihm
liegt, gewillt ist, auf der einen Seite die Interessen des
Staates und auf der andern Seite diejenigen seiner
Beamten, aber auch diejenigen der Oeffentlichkeit
nach Méglichkeit zu wahren. Man wird immer damit
rechnen miissen, dass der eine oder andere nicht zu-
frieden ist, wenn bei Nebenbeschiftigungen derjenige,
der den Preis davon trigt, ein staatlicher Beamter ist,
indem man geltend macht, was braucht der noch eine
andere Besoldung. Oder wenn ein Beamter in seiner
Nebenbeschiftigung jemand érgert, so wird dieser
auch kein Freund der Nebenbeschiftigung der Be-
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amten sein. Man wird es also immer mit Reklama-
tionen zu tun haben. Aber im grossen und ganzen,
wenn man die notige Vorsicht bei der Erlaubnis ein-
treten lisst und wenn anderseits der Beamte den né-
tigen Takt wahrt, so sollte sich doch eine den Ver-
hiltnissen entsprechende Losung finden lassen. Es
gibt eine kleinliche, einfache Lésung, welche lautet:
Dem Beamten ist jede Nebenbeschidftigung untersagt.
Ich wiirde das aber nicht nur fiir unsere Beamten
als eine allzuweit gehende Einschrinkung ansehen,
sondern auch, wie bereits erwdhnt, vom Standpunkt
der Staatsverwaltung und der Oeffentlichkeit aus
nicht begriissen, denn es ist fir die Frischerhaltung
des Beamten, aber auch fiir seine finanziellen Inte-
ressen hiufig sehr wiinschenswert, dass er auch noch
etwas anderes machen kann, als nur gerade sein Amt
versehen, und es ist in vielen Fillen direkt notwendig,
dass er seine Kenntnisse und Erfahrungen auch noch
ausser seiner eigentlichen Amtstitigkeit verwertet.

Brand. Ich nehme mit Befriedigung davon Akt,
dass grundsitzlich von Herrn Regierungsrat Scheurer
die gleichen Auffassungen vertreten wurden, wie sie
vom Interpellanten entwickelt worden sind. Was den
Fall Zihler anbelangt, so glaube ich gestiitzt auf die
von mir gemachten Mitteilungen daran festhalten zu
diirfen, dass die Erlaubnis zu dieser Nebenbeschéfti-
gung nicht hétte erteilt werden sollen.

Naturalisationsgesuche.

Gemidss dem Antrag des Regierungsrates und
der Justizkommission wird den nachgenannten Per-
sonen, welche sich iiber den Genuss eines guten
Leumundes, den Besitz der biirgerlichen Rechte und
Ehren, sowie iiber giinstige Vermogens- und Erwerbs-
verhiltnisse ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen
hin das bernische Kantonsbiirgerrecht und das Biirger-
recht der nachbezeichneten Gemeinden erteilt, in dem
Sinne jedoch, dass die Naturalisation erst mit der
Zustellung der Naturalisationsurkunden in Wirksam-
keit tritt:

1. Wilhelm Rudolf Schwehr, von Géppingen,
Wiirttemberg, geboren den 25. Mai 1892 in Luzern,
Schriftsetzer in Bern, ledig, welchem die Einwohner-
gemeinde Koniz das Gemeindebiirgerrecht zugesichert
hat.

2. Anna Maria Perolini, von Morca, Italien, ge-
boren den 23. Mai 1899 in Bern, wohnhaft daselbst,
Lehrerin, welcher die Einwohnergemeinde Koéniz das
Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.

3. Reinhard Diesslin, von Weitenau, Baden,
geboren den 27. Dezember 1873, Coiffeur in Inter-
laken, Ehemann der Emma geb. Balls, geboren 1871,
Vater von 6 minderjihrigen Kindern, welchem die
Einwohnergemeinde Interlaken das Gemeindebiirger-
recht zugesichert hat.

4. Anton Pfeiffer, von Dogern, Baden, geboren
den 1. November 1880, Zimmermann in Madretsch,
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Ehemann der Klara geb. Bossard, geboren 1880, Vater
eines minderjahrigen Kindes, welchem die Einwohner-
gemeinde Madretsch das Gemeindebiirgerrecht zuge-
sichert hat.

5. Léon Emil Dumont, von Malbuisson, Frank-
reich, geboren den 15. Januar 1879, Schreiner in
Uttigen, Ehemann der Elise geb. Senn, geboren 1884,
Vater von 2 minderjihrigen Kindern, welchem die
Einwohnergemeinde Uttigen das Gemeindebiirgerrecht
zugesichert hat.

6. Marc Alfred Longoni, von Lenno, Italien, ge-
boren den 3. Dezember 1889, Sigereiarbeiter in Les
Breuleux, ledig, welchem die gemischte Gemeinde
Les Breuleux das Gemeindebiirgerrecht zugesichert
hat.

7. Emil Felix Ott, von Felben, Thurgau, geboren
den 28. November 1869, Subdirektor der Nationalbank
in Bern, Ehemann der Mina Marie geb. Iten, geboren
1871, Vater einer minderjahrigen Tochter, welchem
die Burgengemeinde Bern das Gemeindebiirgerrecht
zugesichert hat.

8. Max Gottfried Ott, von Felben, Thurgau, ge-
boren den 3. Mai 1899, stud. jur. in Bern, welchem
die Burgergemeinde Bern das Gemeindebiirgerrecht
zugesichert hat.

9. Hans Emil Ott, von Felben, Thurgau, geboren
den 29. Midrz 1897, stud. phil. in Bern, welchem die
Burgergemeinde Bern das Gemeindebiirgerrecht zuge-
sichert hat.

10. Wilhelm Julius Schwab, von Wertheim, Baden,
geboren den 28. August 1872, Konsumverwalter in
Roggwil, Ehemann der Elise Emma geb. Jall, geboren
1874, Vater von 3 minderjihrigen Kindern, welchem
den Einwohnergemeinde Roggwil das Gemeindebiir-
gerrecht zugesichert hat.

11. Fritz Jakob Straub, von Gruibingen, Wiirttem-
berg, geboren den 27. Dezember 1893, Handelsange-
stellter in Roggwil, ledig, welchem die Einwohner-
gemeinde Roggwil das Gemeindebiirgerrecht zugesi-
chert hat.

12, Walter Jakob Straub, von Gruibingen, Wiirt-
temberg, geboren den 15. August 1888, Magaziner in
Roggwil, Ehemann der Ida geb. Hofer, geboren 1890,
Vater von 2 minderjihrigen Kindern, welchem die
Einwohnergemeinde Roggwil das Gemeindebiirger-
recht zugesichert hat.

13. Hermann Rudolf Schwyter, von Galgenen
(Schwyz), geboren den 13. Februar 1878, Adjunkt
des eidgen. Oberpferdearztes in Bern, Witwer der
Martha geb. Gempeler, Vater eines minderjahrigen
Kindes, welchem die Burgergemeinde Bern das Ge-
meindebiirgerrecht zugesichert hat.

14. Josef Hartmann, von Salach, Wiirttemberg,
geboren den 23. September 1866, Schneidermeister
in Spiez, Ehemann der Rosa geb. von Kinel, geboren
1873, Vater eines minderjdhrigen Sohnes, welchem
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die Einwohnergemeinde Spiez das Gemeindebiirger-
recht zugesichert hat.

15. Arthur Erwin Liischer, von Oberentfelden,
Aargau, geboren den 13. Juni 1878, Kaufmann in
Bern, Ehemann der Marie Magdalena geb. Ruof, ge-
boren 1874, Vater von 2 minderjihrigen Kindern, wel-
chem die Burgergemeinde Bern das Gemeindebiir-
gerrecht zugesichert hat.

16. Friedrich Wilhelm Ewald Kattwinkel, von
Dahl, Preussen, geboren den 2. Mai 1884, Walzmeister
in Madretsch, Ehemann der Ida geb. Leuenberger,
geboren 1880, Vater eines minderjdhrigen Kindes,
welchem die Einwohnergemeinde Madretsch das Ge-
meindebiirgerrecht zugesichert hat.

Interpellation der Herren Grossrite Diirrenmatt und
Mitunterzeichner betreffend Anwendung des § 49
des Dekrets iiber die Veranlagung der Einkom-
mensteuer,

(Siehe Seite 670 hievor.)

Diirrenmatt. Ich werde die Begriindung der Inter-
pellationméglichst kurzabtun. Ichhitte sielhnen und mir
gerne geschenkt, wenn sie nicht eine Materie betreffen
wiirde, die ausserordentlich dringlich ist, weil sich die
neuernannte Rekurskommission in allernichster Zeit
mit der Sache wird beschiftigen miissen, und weil
schon da und dort auf dem Lande Beschwerden auf-
getaucht sind, die mich veranlasst haben, die Inter-
pellation einzureichen.

Bei der Beratung des Dekretes iiber die Einkom-
mensteuer hat Herr v. Fischer zu § 49 die Anfrage
gestellt, wie die Vorschrift zu handhaben sei, dass zur
Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens das
Vorjahr massgebend sein soll; ob das auch Anwen-
dung finde auf die sogenannten Spekulations- und
Kapitalgewinne, die im Jahre 1918 gemacht worden

- sind, sowie auf die neueingefiihrte Pichtersteuer, so-

fern der Pachter 1919 die Pacht weiterbetreibe. Herr
Finanzdirektor Scheurer hat darauf geantwortet: «Ich
bin mit der Auffassung des Herrn v. Fischer voll-
stindig einverstanden. Das Gesetz setzt allerdings
voraus, dass das Vorjahr fiir die Einschéitzung mass-
gebend sei, aber es muss ein Steuerobjekt vorhanden
sein, das bereits 1918 iiberhaupt steuerpflichtig war.
Das trifft nun fiir die Kapitalgewinne von 1918 nicht
zu, fiir die gilt noch das alte Gesetz. Ebenso verhilt
es sich mit der Péchtersteuer. Die Pichtersteuer fiir
das laufende Jahr kann nicht auf 1918 zuriickbezogen
werden, sondern fiir sie muss auf die Schitzung des
Jahres 1919 abgestellt werden.» Auf diese klare und
deutliche Auskunft des Finanzdirektors nahm Herr
v. Fischer davon Umgang, einen Antrag zu stellen,
wonach das im Dekret ausdriicklich festgelegt worden
wire.

Wie hat sich nun aber die Praxis auf der Steuer-
verwaltung gemacht? Unmittelbar nach Erlass des
Dekretes ist das bekannte Steuereinschitzungsformu-
lar erschienen, das mit keinem Wort darauf Bezug

193+
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nimmt, dass fiir die ausnahmsweisen Verhéltnisse des
Jahres 1918 andere Grundsitze zu gelten haben. Es
ist nichts davon gesagt, wie der Pichter sein Hin-
kommen versteuern muss, wenn er auch 1919 die
Pacht weiter betreibt, sondern im Eingang der Steuer-
erklirung heisst es ausdriicklich, massgebend sei das
Einkommen des Vorjahres. Bei den sogenannten
Spekulations- und Kapitalgewinnen wird iiberdies noch
beigefiigt: Im Jahre 1918. Das Jahr 1918 ist also
ausdriicklich aufgenommen worden und die Steuer-
verwaltung dokumentiert damit die Absicht, diese
Binkommen 1919 nachtriglich zur Versteuerung zu
bringen, trotzdem das Steuergesetz erst auf 1. Ja-
nuar 1919 in Kraft getreten ist, und Herr Finanz-
direktor Scheurer bei der Beratung des Dekretes aus-
driicklich erklirt hat, es kénne davon keine Rede
sein.

Und nicht genug an diesem Steuerformular. So
ist mir aus Kreisen aus dem Oberland, die es wissen
kénnen — ich glaube, es war auch in andern Teilen
des Kantons der Fall — mitgeteilt worden, dass die
Steuerverwaltung sich ein Verzeichnis simtlicher im
Jahre 1918 eingetragenen Handdnderungen zusam-
menstellen liess und diese Handénderungen im Jahre
1919 als sogenannte Kapitalgewinne zur Einkommen-
steuer heranziehen will. Das ist eine Ungesetzlichkeit.
Es ist wahrscheinlich ohne Wissen der Finanzdirektion
selbst geschehen, denn sonst hitte sie zweifellos ihre
Erkldrungen bei der Beratung des Einkommensteuer-
dekretes nicht in dieser Weise abgegeben. Ganz gleich
liegt der Fall bei den Pichtern. Hs gibt Pichter,
welche 1919 ihre Pacht aufgegeben haben, sei es,
weil sie tiberhaupt nicht mehr Pichter sind, sei es,
weil sie die Landwirtschaft nun als Eigentiimer be-
treiben, das frithere Pachtgut durch Erbfall zu Eigen-
tum erworben haben und als Eigentiimer nun die
Grundsteuer bezahlen miissen. Die Steuerverwaltung
erhebt den Anspruch, dass diese gleichzeitig auch
als Pdchter zur Steuer herangezogen werden, weil
sie 1918 Pidchter gewesen seien und das Steuerge-
setz vorschreibe, massgebend fiir die Versteuerung
sei das 1918 erzielte Binkommen. Auch das ist offen-
bar eine Ungesetzlichkeit. Ich weiss aber, dass es
von verschiedenen Finanzbeamten des Kantons Bern
so gehandhabt wird und dass die Gemeindekommis-
sionen von den Finanzbeamten in diesem Sinne Wei-
sung bekommen haben. Ich erachte das, wie gesagt,
als eine Ungesetzlichkeit, und ich glaube, es wire
zweckmissig, wenn die Finanzdirektion den Steuer-
behérden klaren Wein einschenken und ihnen sagen
wiirde, was sie zu tun haben, sonst riskiert man, dass
gegen diese Taxationen eine ganze Reihe von Re-
kursen und Beschwerden einlangen. Man konnte mir
entgegenhalten, es sei Sache der Rekurskommission
und des Verwaltungsgerichtes, auf dem Rekurswege
solche Taxationen aufzuheben. Ich glaube aber, man
sollte den Steuerpflichtigen nicht auf diesen Weg
verweisen, wenn es sonst moglich ist, Abhiilfe zu
schaffen. Das Verwaltungsgericht kann nur in den
Fallen Remedur schaffen, die auf dem Rekurswege
vor sein Forum gelangen; aber in den Fillen, wo
der Steuerpflichtige es aus irgend einem Grunde un-
terlassen oder iibersehen hat, rechtzeitig Beschwerde
zu fihren, kann es nicht Remedur schaffen. Deshalb
ist es zweckmissiger, wenn die Finanzdirektion von
sich aus den Steuerbehérden Weisung gibt. Und
diese Weisung kann nicht anders lauten als so, wie
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sich der Herr Finanzdirektor bei der Beratung des
Dekretes ausgedriickt hat.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Frage, welche Herr Grossrat Diir-
renmatt auf dem Wege der Interpellation hier zur
Erorterung bringt, ist nicht einfach und man kann
je nach dem Standpunkt, auf dem man steht, dar-
iiber eine besondere Meinung haben. Im Drange der
Beratung tiber das Einkommenssteuerdekret habe ich
meine Meinung prima vista in dem von ihm zitierten
Sinne abgegeben. Ich habe zwar das Stenogramm
noch nicht bekommen, aber ich nehme an, Herr Diir-
renmatt werde es wissen. Das Stenogramm ist noch
nicht zu meinen Hinden gekommen, und ich hatte
noch nicht Gelegenheit nachzusehen, ob richtig steno-
graphiert worden ist. Es ist sonst nicht Uebung, dass
man das Stenogramm verdffentlicht, bevor es der
Redner zur Durchsicht erhalten hat. Doch ich habe
nichts dagegen, ich behalte mir nur vor, daran even-
tuell noch zu korrigieren, wenn es kommt. Ich habe
tibrigens keinen Zweifel, dass ich mich so gedussert
habe, wie Herr Diirrenmatt vorgelesen hat.

Nun hat sich aber folgendes ergeben. Wir haben
die Sache nachher gepriift und sind gestiitzt auf die
Vorschriften des Steuergesetzes, das vorschreibt, dass
fur die Steuer das Vorjahr massgebend ist, zu einer
andern Ansicht gekommen. Ich weiss wohl, dass ich
deshalb in den Augen der Herren Diirrenmatt und
v. Fischer ein bdser Siinder bin. Ich habe aber fur
mich nie die Unfehlbarkeit in Anspruch genommen;
ich bin, wie jeder andere, ein Mensch, der dem Irr-
tum unterworfen ist und sich nicht in jedem Augen-
blick {iber schwierige Rechtsfragen so ausdriicken
kann, dass er jederzeit dazu stehen kann. Wer selbst
iiber diesen Irrtum erhaben ist, der werfe den ersten
Stein auf mich. Ich nehme an, ich werde das aus-
fechten miissen wie so manches andere auch. Aber
nun haben wir die Sache untersucht, und es hat sich
ergeben, dass wir uns an Art. 21 des Steuergesetzes
halten miissen, wonach fir die Einschitzung des
Steuerjahres das Ergebnis des Vorjahres massgebend
ist. Bis dahin war es geteilt. Fiir die Freierwerbenden
war der Durchschnitt der drei Vorjahre massgebend,
fir den unselbstindig Erwerbenden das Steuerjahr
selbst. Daraus haben sich Schwierigkeiten ergeben,
sogar fiir Beamte. Ich weise nur auf solche hin, die
in den letzten Jahren in den Militirdienst einriicken
mussten und die im Frihling, im Zeitpunkt der Ein-
schitzung, nicht wussten, wie viel Militdrdienst sie
im Laufe des Jahres zu machen hitten. Nun wird
fir das Binkommen I. Klasse auf der ganzen Linie
auf das Vorjahr abgestellt. Dabei kann es auch vor-
kommen, dass einer, der 1916 und 1917 ein schlechtes,
1918 ein gutes Jahr hatte, nach dem neuen Steuer-
gesetz fir 1918 eine hohere Summe steuern muss, als
er hitte zahlen miissen, wenn er nach dem alten Ge-
setz auf den dreijahrigen Durchschnitt hitte abstellen
kénnen. .

Wie muss man es halten mit der Pachtersteuer
und den Spekulationsgewinnen? Man kann sich auf
den Boden stellen, es seien erst diejenigen Spekula-
tionsgewinne versteuerbar, die dieses Jahr erzielt
werden; aber sie sind schon dieses Jahr versteuerbar,
denn es steht nichts davon im Gesetz, dass man bis
zum n#chsten Jahr warten miisse. Wir wollen uns
also auf den Boden stellen, dass der Gewinn von 1919
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dieses Jahr versteuert werden soll. Wie soll sich einer
im Mérz einschitzen? Staat und Gemeinden kommen
nicht zu kurz, denn sie konnen auf drei Jahre zu-
riickgreifen. Aber wie soll dann 1920 eingeschiitzt
werden? Will man da auf 1919 zuriickgreifen? Dann
kiame mit Sicherheit der Einwand, die Steuer fiir
1919 sei schon bezogen und man weigere sich, sie
noch einmal zu zahlen. Die Lésung liegt auf einem
andern Gebiet: Die Pédchtereinkommen und die Spe-
kulationsgewinne miissen auch 1919 versteuert werden
und, nicht als Steuerobjekt, sondern als Grundlage
fiir die Berechnung, greift man auf das vorliegende
Jahr zuriick. Das ist die Lésung, die auch bei der
eidgendssischen Kriegssteuer platzgegriffen hat. So ist
die Situation, und wir haben infolgedessen in den
Weisungen der Finanzdirektion an ihre Finanzbe-
amten diese Losung gegeben.

Nun ist das kein Entscheid ex professo, sondern
es ist unsere Meinungsdusserung. Derjenige, der sich
dieser Meinungsédusserung nicht unterziehen will,
hat in der Tat, wie Berr Diirrenmatt gesagt hat,
volle Freiheit, sich dagegen zu wehren und Stellung
zu nehmen. Akzeptiert die Bezirkssteuerkommission,
der wir nichts zu befehlen haben, unsere Meinung,
dann kann der Steuerpflichtige Rekurs erheben; ak-
zeptiert sie sie nicht, dann wird die Steuerverwaltung
Rekurs "erheben, und Rekurskommission und Ver-
waltungsgericht werden entscheiden. Wenn der Steuer-
pflichtige glaubt, es geschehe ihm unrecht, so kann
er ebenfalls in einfachster Weise an Rekurskommis-
sion und Verwaltungsgericht gelangen.

Das ist die Auffassung, welche die Finanzdirektion
hat. Wenn etwas daran verwunderlich ist, so ist es
das, dass sie mit der Meinungsiusserung, die ich bei
Beratung des Einkommenssteuerdekretes abgegeben
habe, nicht vollstindig ibereinstimmt. Aber der Grosse
Rat wire gar nicht berechtigt gewesen, im Dekret
irgend etwas anderes vorzuschreiben, denn das steht
im Gesetz. Herr -v. Fischer, der das nicht glauben
will, weiss das ganz genau, und wenn es ihm passt,
weiss er in den schonsten Ténen auseinanderzusetzen,
dass in ein Dekret nichts aufgenommen werden darf,
das mit dem Gesetz nicht im Einklang steht. Durch
meine Erklirung wurde sachlich tiberhaupt nichts
gedndert, es ist niemand um sein Recht gekommen,
sondern man hat auf das abgestellt, was im Gesetz
vorgesehen ist.

Was die Pichtersteuer anbelangt, so mache ich
einen Vorbehalt. Wenn der Pichter infolge Verin-
derungen in seinen Verhiltnissen aus dem Kreise der
Einkommensteuerpflichtigen erster Klasse tiberhaupt
ausscheidet, so wird die Frage ausserordentlich heikel,
ob man dann noch szuriickgreifen kann. Wenn der
Péchter, wie Herr Dirrenmatt erwihnte, ein Gut er-
worben hat und nun die Grundsteuer zahlt, also aus
dem Kreise der Einkommensteuerpflichtigen ausschei-
det, dann wird sich die Frage erheben, ob die von der
TFinanzdirektion aufgestelle Theorie aufrechterhalten
werden kann; wird er aber zum Beispiel aus dem
Pichter ein Wirt, Holzhéndler oder etwas anderes
und bleibt tatsichlich noch einkommensteuerpflichtig
in erster Klasse, so wird meiner Meinung nach fur
die Einkommensteuer das Pichtereinkommen des
ersten Jahres massgebend sein. Die andere Frage wird
ja auch entschieden werden miissen. Aber ich erklire
ohne weiteres, dass sich hier bei niherer Priifung der
Sachlage ein grosses Fragezeichen eingestellt hat und
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dass die Finanzdirektion moglicherweise wird die
Weisung geben miissen, in diesen IFillen anders vor-
zugehen, als es nach den Aeusserungen des Herrn
Grossrat Diirrenmatt an einzelenen Orten der Rall
sein muss.

Es mag merkwiirdig erscheinen, dass man in dieser
Frage verschiedener Meinung sein kann und dass die
Finanzdirektion unter Umstinden zuriicklesen muss. -
Aber das wird allen passieren, die sich mit neuen
Steuergesetzen abgeben miissen. Allein wir haben so
ausgezeichnete Instanzen, die entscheiden miissen, wir
haben die kantonale Rekurskommission, in der Herr
Dirrenmatt mit aller Entschiedenheit und Unfehlbar-
keit wirkt, und wir haben das Verwaltungsgericht,
dessen Mitglied unser Prisident ist, dass fiir uns der
Trost besteht, dass kein Unrecht geschehen wird.
Wir auf der Finanzdirektion sind in einer andern
Lage. Wir suchen den Weg in besten Treuen und
nach bestem Gewissen; er ist oft nicht so leicht zu
finden, wie man sich vorstellt. Jedenfalls aber suchen
wir ihn in besten Treuen, und wenn wir sehen, dass
wir uns geirrt haben, so stehen wir nicht an, es zu
sagen und den Irrtum anzuerkennen. In der Sache
selbst halten wir dafiir, dass in der Hauptfrage auf
Grund des Art. 21 des Steuergesetzes die Weisungen,
die wir als unsere einseitige Meinung gegeben haben
und deren Korrektur durch die entscheidenden In-
stanzen vorbehalten wird, aufrecht erhalten werden
miissen.

Diirrenmatt. Ich bin von den Erkldrungen des
Herrn Finanzdirektor nicht befriedigt und bedauere,
dass mir das Reglement nicht gestattet, die Griinde
auszufithren, warum ich nicht befriedigt bin. Ich
werde spiter Gelegenheit haben, mich dariiber aus-
einanderzusetzen.

M. le Président. Messieurs les députés, nous som-
mes arrivés & la fin de la premiere année de cette
législature et aussi a Iexpiration de mes fonctions de
président du Grand Conseil. Lorsque mon prédécesseur,
M. Schupbach, quitia ce siege, il déclara qu’il avait
caressé l'idée de pouvoir, pendant sa présidence, cé-
lébrer la conclusion de la paix, mais qu’il se voyait
dans le cas de léguer & son successeur cette tache
dont il se fat si volontiers acquitté. Malheureusement,
ce n'a été la de sa part qu'une sorle de substitution,
car je quitte la présidence sans avoir pu recueillir ce
legs. A mon tour, je le transmets & mon honorable
successeur, M. Pfister, car la paix n’est pas encore
conclue.

A cette paix, Messieurs, nous voulons cependant
croire. Nous voulons surtout espérer qu’on ne puisse
dire d’elle: «Pax, sed non erat pax»; c’est la paix,
mais ce n’était pas la paix. Aprés les terribles épreuves
par lesquelles ont passé les nations qui vantaient si
orgueilleusement le haut degré de leur civilisation,
souhaitons que pendant de nombreuses générations,
I’humanité puisse poursuivre en paix sa course vers
PInfini.

C’est 1a le veeu que forment ceux qui, en présence
des passions qui s’entrechoquent ici-bas, n’ont qu’une
foi bien chancelante dans la paix perpétuelle et cela
malgré la Société des nations.
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Espérons cependant dans 'avenir et prions Celui
qui dirige tout, a qui tout obéit, d’épargner & I’hu-
manité une calamité pareille & celle dont nous venons
d’étre les témoins attristés et impuissants. Remercions-
Le surtout, nous Suisses, d’avoir protégé notre chére
patrie au milieu de la terrible fournaise ou elle a vécu
pendant plus de quatre ans.

Avant de descendre de ce siége, je tiens, Messieurs
les députés, & vous remercier bien sincérement do la
bienveillance dont vous avez fait preuve &4 mon égard
pendant que j’ai dirigé vos débats. Mes remerciements
vont indistinctement & tous les groupes de cette as-
semblée, car tous ont bien voulu faciliter ma tache.
Encore une fois, je vous en remercie.

La-dessus, je vous souhaite & tous un heureux re-
tour dans vos foyers et je déclare la session close.

Roth. Herr Mosimann hat heute morgen in Aus-
sicht gestellt, dass er den Antrag einbringen werde
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auf Ernennung einer Kommission zur Priifung des
Lehrerbesoldungsgesetzes. Leider hat er diesen Antrag
nicht sofort gestellt. Seither musste er verreisen und
hat mich damit beauftragt. Der Antrag wurde bereits
begriindet, und ich habe nichts beizuftigen. Ich weise
nur darauf hin, dass Herr Regierungsrat Merz erkldrt
hat, er habe gegen die Ernennung einer Kommission
nichts einzuwenden. Unter Umstinden kann die Vor-
lage doch rascher ausgearbeitet werden, als man jetzt
glaubt, so dass die Kommission ihre Arbeit doch noch
vor dem September beginnen kénnte. Jedenfalls aber
wird die Einsetzung einer Kommission sehr viel zur
Beruhigung unter der Lehrerschaft beitragen.

Schluss der Sitzung und der Session um 12Y/» Uhr.

Der Redakteur:

Zimmermann,

FE orrigenda:

Seite 323, Spalte 1. Die Interpellation betreffend die
Freigabe des Heu- und Strohhandels wurde nicht
von Herrn Grossrat Ingold (Wichtrach) eingereicht
und begriindet, sondern von Herrn Grossrat Ingold
(Lotzwil).

Seite 302, Spalte 1, sind vor dem Votum Seiler nach-
stehende Ausfithrungen des Herrn Grossrat Beuret
einzuschalten :

M. Beuret. Le 28 avril 1918, lo peuple bernois
était appelé & se prononcer sur lacceptation ou le
rejet d’une loi qui tendait & augmenter le prix du sel,
en le fixant & 20 cts. le kilo pendant 10 ans. Cette
loi fut rejetée a plus de 8000 voix de majorité. Les
électeurs qui n’ont pas accepté la loi savaient cepen-
dant bien que cette élévation du prix du sel s'impo-
sait et avait sa raison d’étre. L’Etat, au lieu d’en-
caisser 900,000 fr. comme avant la guerre, y mettait
de son argent, soit 400,000 fr. environ, ce qui n’était
pas juste, vu surtout que la régale des sels doit étre
appelée & combler quelques vides.

La premitre loi soumise au peuple a été rejetée
en partie par le parti socialiste, bien qu’elle prévoyait
100,000 fr. en faveur de la formation de caisses de
retraites aux employés de 'Etat, et surtout parce que
100,000 fr. étaient destinés & I'agriculture. En tenant
compte de ces deux facteurs, employés et paysans,
il semblait que la loi aurait dd étre acceptée sans
autre; mais ce ne fut pas le cas.

Aujourd’hui le gouvernement, encouragé par la
commission d’économie publique, nous présente un
projet de loi qui est acceptable, attendu qu’il n’y a
ni décrets ni adjonctions, qu’il est clair et précis.
La commission n’a pas été d’avis de marcher sur les
traces du gouvernement, et elle propose d’affecter
200,000 fr. en faveur de la constitution d’un fonds

pour lassurance maladie, en cas de vieillesse et d’in-
validité. Je trouve qu’on ne devrait pas faire figurer
ces 200,000 fr. dans la loi; votons 'augmentation du
prix du sel et rien d’autre. Je ne m’oppose pas & ce
qu’'on fasse quelque chose en faveur de la création
de ces fonds, bien au contraire. Mais vous avouerez,
M. le président et messieurs, que nous nous trouvons
mal placés. La premiére loi a été rejetée parce qu’elle
contenait des dispositions en faveur de Pagriculture,
et aujourd’hui on nous dit: Si vous n’acceptez pas
ces 200,000 fr. dans le nouveau projet, nous le ferons
échouer. Nous pouvons constater une chose, c’est que
le parti socialiste voudrait faire la pluie et le beau
temps. ‘
L’Etat devrait recevoir en entier le produit de la
régale des sels et en disposer librement, mais, d’un
certain coté, on voudrait vendre la peau de lours
avant de l'avoir tué! En résumé nous reconnaissons
qu’il y a lieu d’augmenter le prix du sel et que le
projet établi par le gouvernement est bien rédigé,
¢’est pourquoi je vous propose lentrée en matiére.

Ebenso Seite 307, Spalte 2, vor dem Votum Miinch:

M. Beuret, La proposition que vient de faire M.
Siegenthaler de fizer le prix du sel a4 25 cts. le kilo
pendant 10 ans, dépasse de beaucoup ce que plu-
sieurs d’entre nous attendaient.

En effet, si 'on songe que le 70 °/o environ de
cette augmentation incombera & la classe agricole et
que c’est un paysan qui vient vous en faire la pro-
position, on peut se convaincre que nous tenons &
cceur de payer largement le sel que nous employerons.

Ainsi que je TI'ai déjh fait ressortir, nous devons
augmenter le prix du sel. Eh bien, augmentons-le,
mais rien d’autre pour le moment. J’appuie la pro-
position de M. Siegenthaler.

Ende des ersten Bandes 1919.



	Ordentliche Frühjahrssession

